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Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 

Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19- Gesetz eröffnet. Gerne nut­
zen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wnr zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses Gesetzes auf der Basis 
von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht soweit es um den Schutz der öffentlichen 
Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 
BV] reicht als rechtliche Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen 
von COVID-19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf besteht. Die beste­
hende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV] reicht für den Schutz der öffentlichen Gesund­
heit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus.

(33 Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwerwiegende rechtsstaat­
liche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risi­
ken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgaran­
tien (insbesondere das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip] verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(13 auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit abzulehnen;

(II3 Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage: das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III3 Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes: eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung 
des Gesetzes im Sinne untenstehender Ausführungen vorzunehmen.

Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
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1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 BV. Eine Dringli­
cherklärung nach Art 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das 
Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 
3. Auflage 2014]. Im Zusammenhang mit COVlD-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht wieder­
gutzumachende Nachteile för die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn zu erbringen. Er 
ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit behauptet und Grund­
rechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes]. Dies ist umso unbegreiflicher, als 
der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit 
Anbeginn seiner oktroyierten Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidun­
gen (Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Familienfreiheit, wirt­
schaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m] dauern nun schon mehrere Monate an, ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten 
macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos über­
nommen und ausländische Massnahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie 
schweizerische Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine ei­
gene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als einheitlichen wissenschaftlichen 
Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. 
Klaus Puschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele 
andere mehr]. Auf diese Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses 
Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom Parlament 
unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismäs­
sigkeit etc.] wenigstens für die Zukunft auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur noch minimale 
Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche Bedrohung 
für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die Infrastruktur] nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer 
tiefgreifenden Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampag­
nen des Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den ef­
fektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests verlagert: „Anzahl positiv 
getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird der effektiven Bedrohungslage durch COVID- 
19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

1. Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen] von der Anzahl der durchgeführten Tests 
ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. Setzt man jedoch die positiven Test­
ergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleich­
bleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschlei­
ert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit 
Symptomen], sondern nur um positive Testergebnisse.’

1 siehe z.B. den Bericht der Verteidigung https://www.admin.ch/ßov/dR/.start/dokumentation/medienmitteiliingen.msg-id- 
79793.html gemäss dem 11828 Rekruten und Kader getestet wurden, davon 0.3% Corona-posittv, aber alle kerngesund! Was für 
eine Farce!
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2. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und ihre Treffergenauigkeit ist 

in der Fachwelt mehr als bloss umstritten rhttps://www.youtube.com/watch?v=MGfBlWX2mQU&feature=y- 
outu.be [ab Min. 2]).

3. Drittens ist die Zahl der Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statis­
tisch dermassen tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend 
anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv erhebliche 
Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

4. Viertens gibt es inzwischen mit Hydroxylchloriquin ein erprobtes, nebenwirkungsfreies Heilmittel für solche Er­
kältungskrankheiten, so dass auch die künftigen alljährlichen Grippewellen schnell unter Kontrolle zu bringen 
sind.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVlD-19 irreführend und 
zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und um die Verbreitung 
des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise erforderlich, dass der Bundesrat besondere 
Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. 
Die täglich aufs Neue vom BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass CO­
VID-19 für sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch der 
Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr ausgeht für die öffentliche Gesundheit und für die 
Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorge­
bracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtferti­
gen.

Das Arbeitsergebnis einer Katastrophenschutz-Abteilung des Deutschen Bundesinnenministeriums lautete: Die Covid- 
19-Pandemie ist ein Fehlalarm gewesen.^ Es gibt keine Rechtfertigung für die einschneidenden Massnahmen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 
und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht bewiesen, 
welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht 
für dringlich erklärt würde.

Deshalb ist sie als nicht dringlich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) reicht aus, um mit 
COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich in erheb­
licher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 
EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter 
entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen Ordnung). Was oben im Zu­
sammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das COVID-19-Gesetz per se, soweit es be­
zweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung vorschlagen, die dem 
Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Ar

2 http.s://www.tirhyseinhlick.de/daili-e.s-.sentials/exklusiv-auf-fe-ein-vorwurf-knennte-laiiten-der-.staat-hat-sirh-in-Hpr-
coronakrise-als-einer-der-groessten^fake-news-produzentBn-erwiBsen/
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tikel 7 EpG getroffen hat, ßrdie ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkten fehlt, in dem er die ausserordent­
liche Lageför beendet erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt."(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für dessen Verlänge­
rung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der ausserordentlichen 
Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Gase Pandemien" in Frage, etwa in der Art der „Spanischen Grippe"^ Ein 
solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekannt­
lich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 
verstorbenen Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 
8 Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im mittleren Alter dahin­
raffte, COVlD-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch Instituts, auf die 
der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der 
verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, https://t.me/uncut news/121811

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVlD-19-Phänomen in keiner Weise als „Worst Gase 
Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass 
die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht zutreffen würden.

Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison überlastet. Ein beträcht­
licher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war in dieser Saison der Angst vor einem neuen 
unbekannten Virus geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die mit starken Einschrän­
kungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche 
die in Italien überwiegend übliche Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen ver­
unmöglichten.

Bereits in einer Studie des European Gentre for Disease Prevention and Gontrol aus dem Jahre 2018 war nach­
gewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz bezüglich tödlicher multiresistenter Keime 
belegt.

Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr stark. Die Überflutung 
der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beo­
bachtet werden.

In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus überwiegende Teil der 
Personen, bei denen beim Tod eine Govid-19 Infektion vorlag, hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung 
(Gemäss täglichen Berichten des BAG waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen 
bereits per Ende März zur Verfügung.

Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Govid-19 Infektion vorlag, gleicht dem Altersmuster 
der verstorbenen vor dem Auftreten der Govid-19 Epidemie (Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der 
Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entspre­
chende Daten aus Italien standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit GOVID-19 und reichlich vorhandenem empiri­
schen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer notwendig sein soll, mittels G0VID-19-Gesetz 
dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen ein

3 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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zuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht in keiner Weise, 
welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVlD-19 ganz genau ausgeht, welche das vorliegende 
Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche Gesundheit der 
Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. 
auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet 
gewesen. Wissenschaftlich breit abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedro­
hung der öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine vorgenommen, 
wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVlD-19 im Einzelfall hätte feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19-bezweckt, keine Not­
wendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen eine ausreichende gesetzliche 
Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVlD-19 adäquat fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich in erheblicher, be­
sonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei 
nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt 
denn je.

3.} Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und Verhältnismässig­
keitsprinzip) verletzen.

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über Bord werfen. Aus 
diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. Sollte trotz der schwerwiegenden 
rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder angepasst wer­
den.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen Überlegungen als sehr 
problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln:
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt gelangen können, 
welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese 
Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem Niveau. Diese beson­
dere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ und quantitativ hochstehender Spi­
talinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes Personal und aus­
reichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche Belastung während dieser Phase 
resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber 
aus einem erhöhten Personalausfall oder aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche Arztpraxen in der 
Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom Bundesrat verhängten Behandlungs­
verbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine Not
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Wendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten aufzuheben. Sollte die Situa­
tion wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Hand­
lungsmöglichkeit, die notwendigen Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz der einheimi­
schen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den 
Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vor­
herrscht], die hohen schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutz­
auftrag an den Bund gegenüber der öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vor­
gesehene Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der Schweiz 
der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV 
nicht mehr gewährleistet wäre.

Im Worst Gase könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht ausreichend auf 
ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtli­
che Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG] für obligatorisch 
erklärt werden könnten. Dazu könnte es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der 
menschlichen Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV].

Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen über die Konfor­
mitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölke­
rung vor risikobehafteten ausländischen Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung 
würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien ge­
rade vorherrscht], die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des 
Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Gase, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben wurde.

Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es gibt keinen 
Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip 
der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade bei älteren Personen] muss gewahrt bleiben. So ist 
es etwa von vornherein verfehlt, alle Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, 
wie das im Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in 
die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnah­
men zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers], 
ln vielen Fällen wird eine pauschale Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tra­
gen und sich damit als unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis der COVlD-19 Ver­
ordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie ausschliesslich die Sicht des Bundes­
rates transportierte.
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Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit (geäussert bei­
spielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg] werden bis heute vollständig ausge­
blendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden 
entweder ignoriert oder als verrückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bun­
desgelder zu einer Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB (Schre- 
ckung der Bevölkerung] im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere Demokratie. Aus
diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang mit Covid-19 gemäss Art.8 
der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke einem Qualitäts­
monitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk gewählten Stelle überwacht werden. 
Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denk­
bar ungeeignet, um eine qualitativ hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:

Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz „Keine Strafe ohne 
Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser Grundsatz erfordert gemäss einhelliger 
Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundes­
rates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur Begründung neuer Straf­
tatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte Massnahmen erlassen darf, kann er völlig 
neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstal­
tungen" und ähnliches], welche sich durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. 
Diese Vorschrift verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 

Gesetz, im Falle einer inhaltlichen Beratung:
Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für unsere Wirtschaft un­
verhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis 
j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.
Ort: Datum: Ajß) ■ j IaJIa

Unterschrift(en]: ----
[zusätzlich hier Name/Fktin Druckschrift] ^ \ —
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Ich teile Ihnen, gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlas- 

sungsverfahren»^' meine Überlegungen zum Entwiuf des «Bundesgesetzes über 

die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewälti­
gung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Jimi die Vernehmlassung er­
öffnet wmxle.

1. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in 

Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlän­
gerung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen 

Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch 

bundesrätüches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem 

geht aus der Vorlage des Bimdesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, 
dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Ver­
längerung seiner notrechtiichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht 
damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wmxie von einer bundeseige­
nen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bimdesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 httpsy/www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
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Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^ ange­
fertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis 

zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei An­
nahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zmn einen unterhegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko 

einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent 
der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays 

Hochrechmmg zufolge ahe Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinhchkeit. 
Schon damals war wissenschaftlich imbestritten, dass alte Menschen mit Vorer­
krankungen den ahergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poütik-bestimmenden Stu­
die Mitghed der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 

Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erhebü- 

chen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber 

einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerech­
neten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechthchen 

Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

2. Keine Rechtsginmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März er­
lassen hat, ist die Erklärung der «ausserordenthchen Lage» gemäss Art. 7 des 

Epidemiengesetzes“ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,® der dem Bun­
desrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu er­
lassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.» 

Die «ausserordentiiche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzes- 

sammlimg oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung 

findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemienge­
setz (S. 452)®: «ausserordentiiche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst- 

Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbe­
stritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz 

erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19

3 httpsy/jcblemai.github.io
4 https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/20071012/index.html#a7
5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
6 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippe­
welle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 

Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 

Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

3. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind eireicht

Zweck der COVID-19-Verordmmg 2 gemäss Art. 1® ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern 

oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu im- 

terbrechen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, 
insbesondere zim Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Pflege vmd Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottimg eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint 
sein. Der Anteil der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit 
Ende Mai zwischen 0,42 imd 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht 
allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pan­
demie. (Seit anfangs JuÜ meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht 
mehr).
Zwischen dem 1. Mm xmd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade 

noch 95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem 

Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Pe­
riode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik^“). Seit dem 

1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller

7 https://www.bfs.admin.chybfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
9 https:/Aiwww.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCk)V/ 
covid-19-dalengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengmndlage_Grafiken_COVID-19-  
Bericht.xlsx
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisiemngen.html
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Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik"). Für jeden ordnungspohtischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

4. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ord- 

nimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederauf­
flammens der Pandemie

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit hefristeten, auf Notrecht basierenden Ver- 

ordn\mgen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte 

September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit 
wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtiichen Ver- 

ordmmgen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzüche Grundlage. Dies be­
stätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zmn Covid-19 ausdrü- 

ckhch."
Zudem, gemäss bvmdesrätiicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemien­
gesetz, kommt der Status der ausserordentiichen Lage gern. Art. 7 EpG mu: in 

Fällen von „Worst Gase Pandemien" in Frage, etwa in der Art der „Spanischen 

Grippe"!. Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur 

annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntiich zwischen 25 und 50 

Milhonen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der 

an COVID-19 verstorbenen Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 

Mühonen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 Mrd. Menschen). 
Seit spätestens Mitte April 2020 steht eindeutig fest, dass das COVID-19-Phäno- 

men in keiner Weise als „Worst Gase Pandemie" im Sinne der Botschaft zum 

Epidemiengesetz betrachtet werden kann. Insbesondere wimde schnell klar, 
dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht zutreffen wür­
den.

3. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksam - 
keit

Gestützt auf Art. 170 BV" muss die Bundesversammlimg dafür sorgen, «dass die 

Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Trotzdem

11 https://www.bfs.admin.chybfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
12 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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haben die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundes­
rat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Ge- 

setz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen 

vor, obschon dies die Bundesverfassung fordert. Das der Bimdesrat für das Ge­
setz die Dringhchkeit beantragt, erschwert eine Überprüfung der Verhältrüs- 

mässigkeit umso mehr, da dies die Vemehmlassimgszeit von drei Monaten auf 

drei Wochen verkürzt. Dies ist nicht im gesundheitlichen Interesse unserer Ge­
sellschaft. Gemäss Bundesverfassung ist die Brmdesversammlung somit ver­
pflichtet, vor einer Verlängerung der notrechtiichen Grundlagen die Wirksam­
keit der darin geriegelten Massnahmen zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen 

nicht den gesetzlichen Erfordernissen

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bimd imd Kantone «ein Organ zur 

Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützimg des Einsatzorgans 

des Bundes bei der Bewältigrmg von besonderen oder ausserordentiichen La­
gen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid- 

19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vor­
gesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutiich, dass dieser Mangel 
an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit 
zwischen Bund imd Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine Vorlage 

ohne Erfüllimg der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzessind es die Kantone und nicht der 

Bund, die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders 

exponierten Personen imd von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, 
für obligatorisch erklären, sofern eine erhebhche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*® (besondere Lage) gibt dem Bimdesrat die Mög­
lichkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch 

unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders expo­
nierte Personen.

14 httpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/20071012/index.html#a6
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Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, 
Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des 

Übertragvmgsrisikos imd zur Bekämpfung der diuxh das Coronavirus verursach­
ten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter 

fällt auch das Impfobligatorium, wie der Bimdesrat auf Seite 10 der Erläuterun­
gen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobhgatorium betroffene Personen­
kreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid 

des m^prünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlimg - an den Bvmdesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legaütätsprinzip, den Entscheid einer überge­
ordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine unterge­
ordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht 
ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum ge­
gen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht ange- 

fochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Be­
völkerung verständlichen Sprache klären.
Dem Bundesrat auch in der Impffrage zentrale Rechte einzuräumen wider­
spricht der Gewaltentrennung und auch unserem Schweizerischen Föderalis­
mus.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht vollständig geprüften pharmazeuti­
schen Produkten ist völkerrechtlich verboten

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche imd politische Rechte»^’, in 

der Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, 
«niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustinummg medizinischen oder wissen­
schaftlichen Versuchen xmterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz 

den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulas­
sungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, gehe ich davon aus, dass Impfstoffe 

vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung 

in Verkehr gebracht und sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafthchen 

Versuche imd müssen deshalb explizit von einem Obhgatorium ausgeschlossen 

werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem

17 httpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperhchen Unversehrt­
heit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch 

ohne Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann auf­
grund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderUch, nach Ablauf der 

geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. 
Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwmf die Dringhchkeit zu 

verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung ei­
nes Referendmns imd erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat will das Krisenma­
nagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtiiche Kompeten­
zen (über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenar­
beit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktde­
mokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den un­
gerechtfertigten Status der Dringhchkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus 

folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.
Zudem setzt eine Dringhcherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV voraus, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar 

Geltung erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 
6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: 

Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile 

für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich 
erklärt.
Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Ver­
such unternommen, ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und 

Weise tätig geworden.
Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obhegt, 
die Dringhchkeit behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es 

auch mu: zeitweihg (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, 
als der Bundesrat seinen verfassungsrechthch gebotenen Beweispflichten wäh­
rend der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbegüm seiner oktroyierten 

Massnahmen nicht nachgekommen ist.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach 

über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empiri­
schem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht bewie­
sen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesund­
heit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringUch erklärt würde. Des­
halb ist sie als nicht dringUch zurückzuweisen.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Pri­
märmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgepro­
blemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemi- 

en-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vor­
hersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch 

ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht 
werden, z.B. in Form des einfachen Bimdesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rück­
kehr zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer 

- schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht 
oft und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als 

sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wur­
den), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.'®

Im Verlauf der Pandemie wurden die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert. Erst war es eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesimdheit der gesamten Bevölkerung. Anschliessend mit Flatten-the-Curv ging 

es darum die Intensivstationen nicht zu überlasten. Dann um den Reprodukti­
onsfaktor und jetzt vim «Fallzahlen». Sobald das Narativ durch Bund, Kantone 

und Medien die aktuelle Drohkulisse nicht weiter stützt wirt es verändert. Die

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten 

um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Sogar zweimal erklärte der Vorsteher des Departements des Innern in der 

Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020^°, die Epidemie bleibe bei 
uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Verände­
rung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den ein­
schlägigen Gesetzen verwendet werden imd rechtswirksam sind.
Dies, zusammen mit dem Umstand, dass Bundespräsidentin Simonetta Somma- 

ruga 30 MUlionen Spende an die Impfallianz Gavi spendet, welche von Bül Gates 

mitfinanziert wird ,der Impfungen öffenthch mitunter als Mittel zur Bevölke­
rungsreduktion anpreist (siehe TED-Talk «Innovating to Zero» ab Minute 4 und 

28 Sekunden ), ist im höchsten Masse Besorgnis erregend.

Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit 
auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Fak- 

tor werden, der nur in seltenen Fällen imd bei gewissen Begleiterkrankungen zu 

Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie 

muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vor­
handensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krank­
heiten führt.
Ansonsten droht die emstiiche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new nor­
mal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzü­
gen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger imd Teü des Souveräns erwarte ich klare Gesetze mit stringen­
ten Begriffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung 

im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selbst oder Lobbyis­
ten.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 

Weise. Es ist abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnis­
mässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Ich bin entschlossen diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen 

Grundrechte auf dem Rechtsweg zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unter­
schätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich nicht 
mehr wagt zu äussem. Dazu tragen die Medien aktiv bei, wie zuletzt der BUck

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54cl4e7672bf
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am 7. Juli 2020 mit seinem öffentlichen Aufruf, Personen, die keine Masken tra­
gen, mit Foto und Video bei der Blick-Redaktion zu denunzieren.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerin­
nen imd Stimmbürger, wobei die Verfassimg so ausgelegt ist, dass Minderheiten 

- nicht nvir sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - dinrch ein gewis­
ses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt wer­
den. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder 

Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut imannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserhchen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage 

tangiert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen 

Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz ver­
kommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. 
Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung 

nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe PräambeP*). 
Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöghch.

Das Gesetz beinhaltet Teüe, die verfassungswidrig sind und für unser Gesund­
heitssystem, für unsere Wütschaft und allenfalls auch für die betroffenen Men­
schen unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum erwarte ich, 
dass die Art. 2 Abs. 3 üt. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Ent- 
wiufs ersatzlos gestrichen werden.

Mettmenstetten, 9 Jidi 2020

€
Patrick Dreyer

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Covi(J-19-Geselz 10



(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

ß(^scl ^ 8:. 7. ^ölo
Qauio\

L^L^l^rr^Sk. é>7 

^o53 ßö5e.l

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbeu’ drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .odf
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, Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

z. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloae-datenbanken/nnedienmitteilunQen.assetdetail. 
3742835.html

7 https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baQ.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenomndlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisiemnQen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als diu-ch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterUegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Sjunptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 

12 https.7/jcblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poUtik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach ühereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzhchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilationyi9995395/index.html#a170

14 https://www admin ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.htmliya54
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7> Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebbche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes**^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafüichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.htnnl#aPP

https://www.admin.ch/oDc/de/classitied-compilation/20071012/index.html#a6 

^7 https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschetftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringhchkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-conripilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und deuf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

httDs://www.srf.ch/play/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ßOScI ^ S .T. J102G

(Name imd Unterschrift)

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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EINSCHREIBEN 
Bundeskanzlei Schweizerische 
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
CH-3003 Bern

Unsere 

Standorte 

Zürich 

Luzern 

Basel 

Bern 

St. Gallen

Zürich, 9. Juli 2020

Betreff. Stellungnahme
irn Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesctz 3003 Bern

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des 
Covid-19- Gesetz eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. 
Zusammenfassend kommen wir zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung 
dieses Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, 
insbesondere nicht soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 
geht. Die bestehende gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 
BV) reicht als rechtliche Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit 
vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher 
Regelungsbedarf besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 
Abs. 3 BV) reicht für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von 
GOVID-19 vollumfänglich aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es 
schwerwiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen 
Beratung die nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf 
jeden. Fall zu beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien 
(insbesondere das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die 
Dringlichkeit abzulehnen;

(11) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage; das Gesetz mangels
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Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventuaiantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes: eine umfassende 
Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender 
Ausführungen vorzunehmen.

1 Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen

1 Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV Gemäss Artikel 13 der Vorlage 
soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 BV.

Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung 
erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165,
3. Auflage 2014). Im Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte 
nachzuweisen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche 
Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch 
unternommen, ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig 
geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat Jener Instanz obliegt, die 
Dringlichkeit behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur 
zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat 
seinen verfassungsrechtlich gebotenen Beweispflichten während der Corona-Krise noch 
niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten Massnahmen nicht nachgekommen ist. 
Die verfassungswidrigen Crundrechtsbeschneidungen (Versammlungsfreiheit, 
Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Familienfreiheit, 
wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, ohne 
dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. 
Stattdessen hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen 
und ausländische Massnahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und 
umgesetzt. Damit hat sie schweizerische Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem 
Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine eigene, kritische Lagebeurteilung 
zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als einheitlichen 
wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. 
Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang 
Wodarg, Prof. Dr. John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet 
und viele andere mehr). Auf diese Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil 
nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 
und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom Parlament unbedingt 
korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher verfassungsmässiger 
Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit 
anfangs Mai nur noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist
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das Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche 
Gesundheit (resp. Bedrohung für die Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - 
abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich 
auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des Bundesrats, der SRF 
und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den 
effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der 
Tests verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag“. Diese oberflächliche 
Betrachtungsweise wird der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus 
zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl 
der durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes 
Mass gestiegen. Setzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl 
der vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender 
Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber verschwiegen und zusätzlich noch 
dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich 
aber gerade um 2 keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive 
Testergebnisse. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz 
validiert, und ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten 
(https:// www.youtube.com/watch?v=MGfBIWX2mOU&feature=youtu.be [ab Min. 2]). 
Drittens ist die Zahl der Fälle mit GOVID-19-bedingten schwerwiegenden 
Komplikationen mittlerweile statistisch dermassen tief, dass die Testergebnisse (Anzahl 
positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend anerkannt werden können als 
Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv erhebliche 
Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von 
COVID-19 irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu 
behandeln und um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu 
hemmen, ist es in keiner Weise erforderlich, dass der Bundesrat besondere 
Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder 
Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom BAG bestätigten tiefen 
Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für sich 
allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer 
Beendigung auch der Besonderen Lage (Art. 6 EpC) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die 
öffentliche Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem 
Zeitpunkt triftige und wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die 
Aufrechterhaltung seiner weitreichenden Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID- 
19 zu rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 
Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem 
Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht bewiesen, welche 
nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen würden.
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wenn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb ist sie als nicht dringlich 
zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 
Abs. 3 BV) reicht aus, um mitCOVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig 
zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche 
Gesundheit tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem 
Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpC; bei 
nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon 
sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden 
gesetzlichen Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich 
auch für das COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 
ausgehende Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine 
Regelung vorschlagen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, 
die er gestützt auf Artikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche 3 
Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er die ausserordentliche Lage für beendet 
erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt.“(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, 
respektive für dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt 
der Status der ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Gase 
Pandemien“ in Frage, etwa in der Art der „Spanischen Grippe“ . Ein solches Szenario 
lag 1 aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd vor. Die Spanische 
Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei einer 
Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen 
Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen 
Cesamtpopulation von bald 8 Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische 
Grippe besonders die Bevölkerung im mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen 
primär nur betagte Personen oder solche mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und 
des Robert Koch Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum 
Dreissigfachen als überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen 
fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, https://t.me/uncut_news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen 
in keiner Weise als „Worst Gase Pandemie“ im Sinne der Botschaft zum
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Epidemiengesetz betrachtet werden kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die 
erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur 
Crippesaison überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in 
Norditalien war in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus 
geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, 
die mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren 
massgeblich eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend 
übliche Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen 
verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus 
dem Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen 
Spitzenplatz bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

• Die Strukturen der Cesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern 
sehr stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien 
auftrat, konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

• In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der 
weitaus überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion 
vorlag, hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten 
des BAG waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen 
bereits per Ende März zur Verfügung.

• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
gleicht dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie 
(Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Im Sinne der Botschaft des 
Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363. 1 4 Altersmedian bei 84 Jahren, 
also geringfügig höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. 
Entsprechende Daten aus Italien standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und 
reichlich vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum 
es noch immer notwendig sein soll, mittels COVID-19-Cesetz dem Bundesrat weiterhin 
besondere Kompetenzen einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der 
Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht in keiner Weise, welche erhebliche 
Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz genau ausgeht, welche 
das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVI D-l 9 für 
die öffentliche Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem 
Nachweis wäre der Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum 
Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an 
klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit abgestützte empirische Daten, welche 
die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit
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belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine vorgenommen, 
wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte 
feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von 
CO\/ID-19-bezweckt, keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz 
steht dem Bundesrat und den Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur 
Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat fertig zu werden.

sammenfassung der Feststellungen zumeine Situation eintreten, in welcher die 
öffentliche Gesundheit tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, 
stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; 
bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV).
Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das 
Legalitäts- und Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der 
Bundesverfassung über Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in 
seiner jetzigen Form nicht einzutreten. Sollte trotz der schwerwiegenden 
rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen diese Artikel 
dringend entfernt oder angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus 
verfassungsrechtlichen Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu 
streichen sind;

• Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von 
Heilmitteln: Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den 
Schweizer Markt gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für 
in der Schweiz hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen 
(s. auch unser Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

• Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht: 5 Die 
Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich aufsehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert aufsehr gut qualifiziertem Personal und auf 
qualitativ und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur. Die Phase des Lock-Down 
hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes Personal und 
ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den 
Konzepten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten 
Personalausfall oder aus einem Ansturm durch Patienten. Über die gesamte Schweiz 
betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche Arztpraxen in der 
Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom Bundesrat 
verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs. Aufgrund 
dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten
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aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem 
Ruder laufen, hatte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die 
notwendigen Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel: 
Bewiliigungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten 
sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je 
nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem 
verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der öffentlichen 
Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestimmung 
würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von 
Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre. Im Worst Gase könnte 
dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht ausreichend auf 
ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die Erbsubstanz 
eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu 
könnte cs kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der 
menschlichen Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen 
Unversehrtheit zu betrachten wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 
36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte: Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung 
zuvor. Die Bestimmungen über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten 
bezwecken gerade, den Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor 
risikobehafteten ausländischen Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende 
Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen 
Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des Bundes gegenüber der 
körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. 
Im Übrigen droht der gleiche Worst Gase, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i 
beschrieben wurde. • Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen 
Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend 
nachgewiesen. Es gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der 6 
grundsätzlichen Zuständigkeit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip der 
Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade bei älteren Personen) muss 
gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle Menschen über 65 Jahre als 
besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläuternden Bericht 
geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb 
sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen 
vorzusehen (Fürsorgepdicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich 
damit als unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu

Seile 7 von 9



streichen.

• Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien: Die starke finanzielle 
Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis der COVID-19 
Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte. Abweichende wissenschaftliche 
Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit (geäussert 
beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) werden 
bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als 
verrückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken 
Bundesgelder zu einer Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der 
Perspektive von Art. 258 StGB (Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass 
problematisch ist und im Einzelfall vermutlich einschlägig war. Diese von den Medien 
getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere Demokratie. 
Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang mit 
Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos 
abzulehnen. Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, 
müsste der erste Gedanke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer 
unabhängigen und vom Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den 
letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als 
Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ hochwertige und unabhängige 
Berichterstattung zu sichern.

• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände: Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das 
Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz „Keine Strafe ohne 
Gesetz“, welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser Grundsatz 
erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7 
EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus. 
Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung 
zur Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber 
strafbedrohte Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen 
(bisher schon zum Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen“ 
und ähnliches), welche sich durch ganz neue, zudem unbestimmte 
Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift verstösst folglich eindeutig gegen 
Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist damit verfassungs- und 
völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer 
inhaltlichen Beratung:
Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser 
Gesundheitssystem und für unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative 
Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 
lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Je-
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Absender Kilian Widmer, Zelgistrasse Ib, 8266 Steckbom

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht(ä)bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.
I

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die
1 https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https;//www.newsd.admin.ch/newsd/messag0/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/d0/fed0ral-gazett0/2O11/311.pdf

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 1



Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid- 
19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie 

ist überwunden.

6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bao/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbaieche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengründlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengmndlage_Grafiken_COVID-19- 
Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-  
talisiemngen.html
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnimgs- 

politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid- 
19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 

lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein.

11 https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/message/attächments/61823.pdf
12 httDs;//jcblemai.aithub.io
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mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzessind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
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Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 

betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übeiigehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Ck)vid-i9-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb 

explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardge- 

mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der 

körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

16 Https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
17 https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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g. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisen management gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.
19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020"*° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vdr einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

und Historisches Lexikon der Schweiz; Voiimachtenregime, https;//his-dhs-dss.ch/de/articies/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/piay/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

bePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Steckbofn, 8. Juli 2020^ 

Kili^ Widmer

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht(s>bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* http.s://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QÖ32737/index.html#a4 

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comoilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7Rtte/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/201 Q-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/Datienten- 
hospitalisierungen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflcunmen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» vrird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur ahgedeü'fèt: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon deunals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbéwahrscheinlichkeit. Schon damals war vrissenschaftlich

httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html 

https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachnnents/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entv^mrf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compHation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/c(assified-compilation/20071Q12/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone em.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoiîe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung'der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudiODlaver7ids63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum Ul7 ^ $.7,20

(Name und Unterschrift) ; "7^ / V/

/

https://www.adnnin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Beat Marugg 
Lärchwaldweg i 
7430 Thusis

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretehen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die

’ https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/20032737/index.htmt#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .Pdf
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Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bts/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen. html
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(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

10

11

12

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den aUergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ vmrde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

13
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine

15
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https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
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freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt emgesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
v^ederhergestellt wurde.’’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020”° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwei2_als-dierSChweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-QB3a-4c3.S-90hft-c.S4d4ft7fi7Phf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Co^id-iQ-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zw'ar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewsses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel*'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Thusis, den S.Juli 2020

Beat Marugg

Æ
77

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Iris Rossi
Oberdorfstrasse 15 
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Bundeskanzlei 
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3003 Bern 
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bxmdesrates zur Bewältigxmg der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «lun eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verftissung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.htnnl#a4 
2 https://www. newsd. admin .ch/newsd/messaae/attachments/S1792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der Spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklimg diesen Beftmd.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordntmgen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordntmg 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufii^chterhaltung der Bedingimgen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteü von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1  
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCo\//covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befnsteten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die PlausibUität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“' angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.Pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer pohtik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bimdesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vemehmlassimgszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httPs://www.admin.ch/oDc/cle/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den imgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/oDc/cle/classified-comDilation/19660262/inclex.html#a7
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bvmdesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesimdheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die SichersteUimg von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor tmd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/DODupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassimgsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie vmmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/inclex.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht @bk. admin. ch

Marie-Christine Gassmann 
Waldweg 3 
3097 Liebefeld

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die geset2dichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnimgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befnstete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovm auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt

^ https.7/www.aclmin.ch/opc/de/classified-cofnpilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine, 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Ceise-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr)!
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfaUen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

^ httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/meclienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://v\Avw.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbaieche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.adinin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflanimen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «^eite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

'bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

httpsi/Avww.bfs.admin.ch/bfs/deyhome/statistiken/bevoelkeruno/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https.7/www. newsd. admin. ch/newsd/messaae/attachments/61823. pdf

12 https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seihe Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

dén gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Coyid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covidrig) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

15 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.htiTil#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs:yAvww.admin.ch/opc/de/classified-compHation/19660262/index.html#a7

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



werden». Nachdem das Covid^ig-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gevdssermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche . 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-
s.

Verordntmgen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchfuhren.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gesteht.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Ünd es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe vmd Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020"^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen. Begleiterkrankungen zu S3miptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
” httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c3&-90be-c54d4e7672bf
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/
Als Stimmbüi^er und Teil des Souveräns wünscht man sich Ware Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirkstunen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassimg und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Liebefeld, 9.7.2020 •s.

Oy-o

Marie-Christine Gassmann

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Hansueli Beer 
Helvetiastrasse 16 
3800 Unterseen

Unterseen, 08.07.2020

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ 

teile ich Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die ge­
setzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Co- 
vid-19-Epidemie»2 mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen 

hat, ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemien- 
gesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'^ der dem Bundesrat die Kom-

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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petenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetre­
tenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung o- 
der der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzes­
sammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet 
sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 
452)^: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pande- 
mie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestrit­
ten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst 
ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordne­
ten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, 
die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 

Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine aus­
serordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in 

r der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen:
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbre­
chen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbe­
sondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung 

der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunQen.assetde-
tail.3742835.html
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. 
Der Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai 
zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die 

gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit an­
fangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade 

noch 95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem An­
teil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode nor­
malenweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstar- 
ben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in 

neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden 

ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verord­
nungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte Septem­
ber auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit 
neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen ange- 
hen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bun­
desrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
tälisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlänge­
rung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situa­
tion (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätli- 
ches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vor­
lage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer 

Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner not­
rechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität ei­
ner zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole poly­
technique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundes- 
rätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland 

COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 

bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch enviesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infi­
zierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung 

zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wis­
senschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergröss­
ten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser ek­
latanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co- 
vid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen 

gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer un­
wissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen 

verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen 

des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für 
Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstim­
mender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben

https://icblemai.aithub.io
https://www.aclmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat ge­
troffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt 
also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es ei­
gentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismäs­
sigkeit, fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit bean­
tragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. 
Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 
Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des 

Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 
3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das 

sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereig­
nisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer 

Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kan­
tonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen 

Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, 
die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten 

Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch 

erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
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Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglich­
keit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Be­
schränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Perso­
nen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs.
1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertra­
gungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit 
(Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein 

Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrück­
lich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann 

nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Ge­
setzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es wider­
spricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem 

Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu 

verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen 

Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfas­
sungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölke­
rung verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der 
Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand 

[dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen 

Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in 

Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimit­
tel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normaler­
weise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar 

obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase 

der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit

https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardge- 
mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

VVie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der be­
stehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach 

auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanage­
ment gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen 

(über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwi­
schen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen 

Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten 

Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinde­
rung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primär­
massnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz er­
geben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren 

Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervoll­
machten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form 

des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr 
zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - 

schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft 
und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben 

Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 

die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und 

Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedro­
hung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicher­
stellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem 

um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die 

eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund 

von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 

stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Ra­
dio SRF vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir ei­
nen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen 

wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen ver­
wendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit aus- 
lösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor wer­
den, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Sympto­
men führt, selbst wenn diese schwenwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine 

Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein ei­
nes Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. 
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» 

führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der di­
rekten Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokra- 
tie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-aus- 
trieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit strin­
genten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung 

im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 
Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Ver­
hältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von 

den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse 

Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festge­
schriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender 

Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen 

nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht 
nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings 

nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also 

nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, 
die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tan­
giert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderhei­
ten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die De­
mokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist 
die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demo­
kratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeF^). Ohne ein substanzielles 

Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Freundliche Grüsse

Hansueli Beer

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Stellungnahme Vernehmlassung zu Covid-19-Gesetz
Von

Elisabeth Walch 
Birchlistrasse 40 b 
8173 Neerach

EINSCHREIBEN

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr.

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Gesetz 
eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir zum 
Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses
' Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht

soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende 
gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis 
für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 
vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf 
besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich 
aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwer­
wiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die 
nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu beseitigen 
sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts­
und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(in Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwëndigkeit vollständig abzulehnen;

(ill) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:
eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender 
Ausführungen vorzunehmen.
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Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 
BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen 
(Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im 
Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht 
wiedergutzuhnachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen', würde dieses Gesetz nicht für 
dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbrächt. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn 
zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die. Dringlichkeit 
behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des 
Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen 
Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten 
Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen 
(Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, 
Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m.) dauern nun schon mehrere Monate an, 
ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeürteilungen köpf- und kritiklos übernommen und'ausländische Mass­
nahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische 
Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine 
eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als 
einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. 
Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. 
John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese 
Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses 
Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach 
vom Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für ' die Zukunft 
äuszuschiiessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur 
noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als 
eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die 
Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der 
Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des 
Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von 
den effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests 
verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird 
der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. 
Setzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt
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sich keine Steigerung, sondern ein gieichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber 
verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. 
Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive 
Testergebnisse. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und 
ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
www.voutube.com/watch?v=MGfBIWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die Zahl der 
Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statistisch dermassen 
tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend 
anerkannt werden können’als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv 

, erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb irn Fall von CO.VID-19 
irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Urnständen^tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und 
um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu ;hemrnen, ist es in keiner Weise 
erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von’Art. 7 oder 6 
Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage)'beansprucht: Die täglich aufs'Neue vom 
BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfalizahlén so\vie die'Erkehnthis, dass COVID-19 für 
sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch 
der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die öffentliche 
Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und 
wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden 
Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen. : - ■

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen; Nach über 6 Monaten Erfahrung 
mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar 
und schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche 
Gesundheit drohen würden, wpnn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb ist sie als 
nicht dringlich zurückzuweisen.

Die béstehende gesetzliche^ Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von ;Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-i9 und anfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

• 4-.’ 'i ' ■. ■■

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in-welcher dje.öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
undArt. 185Abs.3 BV). Davonsindwirheute'aberweiter:entferntdennje; ; • .

I. '
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2.) Zu Schlussfolgerung 2: T - ' ' •
Fehlende Notwéndigkeit für eirie Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen 
Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das 
COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von GOVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Artikel
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7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er 
die ausserordentliche Lage für beendet erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt.'fErläuterungeri 
5.7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für 
dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der 
ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien" in Frage, etwa in 
der Art der „Spanischen Grippe"^ Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur 
annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei 
einer Weltpopulatiori von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an CÖVID-19 verstorbenen Menschen 
beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 
Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass, die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im 
mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit 
besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch 
Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen 
erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Koppel, Telegram, 
https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Case Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht 
zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison 
überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war 
in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die 
mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine 
Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche 
Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem 
Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz 
bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, 
konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

• In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus 
überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG 
waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende 
März zur Verfügung.

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht 
dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss 
Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig 
höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien 
standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich 
vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer 
notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen 
einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht 
in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz 
genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche 
Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat 
aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und.gemäss 
Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit 
abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine 
vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte 
feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19-bezweckt, 
keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen 
eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat 
fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich 
in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und 
Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über 
Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. 
Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen 
diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln;

Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz 
hergestellte Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser 
Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).
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Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:

Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ 
und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, 
Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder 
aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aüfzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder 
laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen 
Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und'Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz 
der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende 
Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu 
senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der 
öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene 
Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 
Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.

Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte 
es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen 
über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen 
Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem 
Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss 
Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.
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Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es 
gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade 

' bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle 
' Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im 

■ Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht'jedes Arbéitgebefs, die für seinen 
Gekhäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen 
Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine paüschale 

,.. Regelung den individuellen Vérhâltnissen nicht ausreichend Rechnungitfagen und sich damit als 
unverhältnismässig erweisen. . Aus diesem ■ Grund: ist dieser Absatz zu streichen.

.. • » J r.

■î*'

>

• . Art. S betr. Finanzielle Unterstützung dèr Medien:

Die karke finanzielle Unterstützung der 'grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis 
' der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
aUsschliesslich diè Sicht des Buridesratès trahkortierte. . ! ,

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 .und zum Umgang damit 
(geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschèl oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personeri, .welche in'der Öffentlichkeit eine vom 
-Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben, sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
'einschlägig war. ■ ' - -- • ' ' .

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie.'Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang 
mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos 
abzulehnen.

Sollté der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke 
einerti Qualitätsmonitoring gelten, Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk 
gewählten Stelle überwächt werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, 
ist eine Finanzierung durch den. Bund als Mittel denkbar ungeeignet, urri eine qualitativ 
hochwertige und unabhängige Berichterstättung zu sichern. , ,

• Art. 11 betr. Aufstellung .neuer Straftatbestände: . ^ . \ .
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit derri Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Gründsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre rin Gesetz irh formellen Sinn und ist'auch in Art. 7 
EMRK verankert: Eine blosse Verordnung des Bundësrates reicht hier keinesfalls aus.

Die, Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt,,dem Bundesrat die Ermächtigung zur 
Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche sich 
durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7'EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassuhgs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

7



Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen 
Beratung:

Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem, für unsere 
Wirtschaft und allenfalls auch für die betroffenen Menschen unverhältnismässig negative 
Auswirkungen haben. Darum bitten wir darum, die Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 
8 und 11 des Entwurfs ersatzlos zu streichen.

Eingereicht von: Elisabeth Walch

Ort:
Datum:

Neerach 
8. Juli 2020

Unterschrift:

Elisabeth Walch
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin. ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegimgen zum Entv\mrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen füt Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bimdesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,*» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder dutch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https:/Awww.aclmin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht imi eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCk)V/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xisx.download.xlsx/200325 Datenarundiaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xisx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?»). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

WiederaufOammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemnQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammltmg zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone vmd nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos und zur 

Bekähipfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhönmg der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendmn gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassvmgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmimg medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnimgen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung imd 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes imd der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament d£is dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, seihst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht imd das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten e'fner 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle imd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datmn

(Name und Unterschrift)

Q/I/1 ihJ)lä
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Markus Mahler 
Wartstrasse 7 
9244 Niederuzwil

EINSCHREIBEN

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Niederuzwil, 8. Juli 2020

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Gesetz 
eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir zum 
Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht 
soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende 
gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis 
für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 
vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf 
besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich 
aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwer­
wiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die 
nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu beseitigen 
sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts­
und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.
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Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:
eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender 
Ausführungen vorzunehmen.

Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 
BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen 
(Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im 
Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für 
dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn 
zu erbringen. Erjst in dieser Hinsicht in keiner Art urid VVeise tätig gevyorden. ,

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit 
behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des 
Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen 
Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten 
Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen 
(Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, 
Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, 
ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Mass­
nahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische 
Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine 
eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als 
einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. 
Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. 
John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese 
Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses 
Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach 
vom Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur 
noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als 
eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die 
Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der
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Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des 
Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von 
den effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests 
verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird 
der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. 
Setzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt 
sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber 
verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. 
Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive 
Testergebnisse. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und 
ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
www.voutube.com/watch?v-MGfBIWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die Zahl der 
Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statistisch dermassen 
tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend 
anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv 
erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVID-19 
irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und 
um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise 
erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 
Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom 
BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für 
sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch 
der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die öffentliche 
Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und 
wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden 
Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfahrung 
mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar 
und schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche 
Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb ist sie als 
nicht dringlich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn Je.
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2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen 
Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das 
COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Artikel 
7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er 
die ausserordentliche Lage für beendet erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt. "(Erläuterungen 
S.7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für 
dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung;

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der 
ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien" in Frage, etwa in 
der Art der „Spanischen Grippe"^ Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur 
annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei 
einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen Menschen 
beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 
Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im 
mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit 
besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch 
Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen 
erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, 
https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Case Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht 
zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison 
überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war 
in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die 
mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine 
Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche 
Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem 
Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz 
bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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• Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, 
konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

• In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus 
überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG 
waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende 
März zur Verfügung.

• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht 
dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss 
Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig 
höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien 
standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich 
vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer 
notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen 
einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht 
in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz 
genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche 
Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat 
aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss 
Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit 
abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine 
vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte 
feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19-bezweckt, 
keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen 
eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat 
fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich 
in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und 
Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über 
Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. 
Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen 
diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.
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V

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

• Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln:

Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz hergestellt 
Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar zu den 
Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

• Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:

Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ 
und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, 
Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder 
aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten \Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder 
laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen 
Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz 
der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende 
Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen. Je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu 
senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der 
öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene 
Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 
Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.

Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte 
es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen 
über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den
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Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen 
Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem 
Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss 
Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.

• Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es 
gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade 
bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle 
Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im 
Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen 
Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen 
Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als 
unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

- ________ •- .. .Art. 8 betr..Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis 
der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit 
(geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang 
mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos 
abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke 
einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk 
gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, 
ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ 
hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7
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EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur 
Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche sich 
durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen 
Beratung:

Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für 
unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das 
ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

k,UaUL
t

Markus Mahler
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Werner Boxler 
Ch. Des Sauges 8 
1018 Lausanne EINSCHREIBEN

Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme zu Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret !
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli !
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr !

Viele Menschen sind tief besorgt über das, was politische Entscheidungsträger mit der 
Verbreitung von Angst und Schrecken anrichten. Einschränkungen der individuellen 
Entscheidungshoheit über Gesundheit und Krankheit, der sozialen Begegnungen, der freien 
Meinungsäusserung, des Aufenthaltes im öffentlichen Raum und des kulturellen, sozialen und 
\virtschafllichen Lebens, sie sind zur neuen Normalität geworden.
Und was kommt noch ?
Der Bundesrat hat die ausserordentliche Lage aufgehoben, weil die getroffenen Massnahmen 
ungleich mehr Schäden anrichteten als das Virus, welches damit bekämpft werden sollte. Der 
Bundesrat beantragt die Umwandlung des Notrechtes in „dringliches" Bimdesrecht unter 
Verkürzung der Vemehmlassungsfnst von 3 Monaten auf 3 Wochen (bis 10. Juli 2020).
Was erreicht er damit?
Der Bundesrat umgeht damit demokratische Kontrollen per Verordnung imd kann 
weiterhin unser Leben bis in höchstpersönliche Angelegenheiten willkürlich bestimmen. Damit 
wird er zukünftig die Zulassungsprüfungen für Medikamente imd Impfstoffe durch 
die Swissmedic umgehen und einen Impfzwang erlassen können.
Die Umwandlung des Notrechts in „dringliches“ Bundesrecht ist uimötig und verlängert das 
Zwangsregime mindestens weitere zwei Jahre. Ein Referendum dagegen hätte keine 
aufschiebende Wirkung, weil „dringlich". Nach dem 2. Weltkrieg brauchte es sieben 
VoLksinitiativen und sieben Jahre, bis das Notrecht aufgehoben wurde.
Stattdessen soll eine Kommission eingesetzt werden, welche die Verhältnis- und 
Zweckmässigkeit der Verordnungen untersucht.
Weiter sollte sich eine Ethikkommission und das Volk damit befassen, welche 
gesellschaftlichen Werte wie gewichtet werden und Handlungsleitsätze daraus ableiten. 
Lebenserhalt um jeden Preis versus Lebensqualität? Was sind die für uns und die Erde 
relevanten Themen der Gegenwart und Zukunft?
Darüber soll eine breite gesellschaftliche Diskussion stattfinden!
Sonst wird zukünftig bei jeder Grippewelle eine ausserordentliche Lage erlassen und per 
Verordnung über unser individuelles imd gesellschaftliches Leben bestimmt.
Daher trete ich mit aller Entschiedenheit für eine Rückweisung des bundesrätlichen Antrages 
und dessen Dringlichkeit ein.

Lausarme, den 8. Juli 2020
/
!



Ursula Schlapbach 
René Oefeli 
Reidhoizstrasse 35 
8805 Richterswil

EINSCHREIBEN

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Gesetz 
eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir zum 
Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht 
soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende 
gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis 
für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 
vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf 
besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich 
aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwer­
wiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die 
nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf Jeden Fall zu beseitigen 
sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts­
und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes;
eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender 
Ausführungen vorzunehmen.
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Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 
BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen 
(Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im 
Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für 
dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn 
zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit 
behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des 
Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen 
Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten 
Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen 
(Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, 
Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, 
ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Mass­
nahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische 
Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine 
eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als 
einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. 
Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. 
John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese 
Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses 
Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach 
vom Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur 
noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als 
eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die 
Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der 
Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des 
Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von 
den effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests 
verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird 
der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. 
Setzt man Jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt 
sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber
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verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. 
Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive 
Testergebnisse. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und 
ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
www.voutube.com/watch?v=l\/IGfBIWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die Zahl der 
Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statistisch dermassen 
tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend 
anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv 
erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVID-19 
irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und 
um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise 
erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 
Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom 
BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für 
sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch 
der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die öffentliche 
Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und 
wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden 
Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfahrung 
mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar 
und schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche 
Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringiich erklärt würde. Deshalb ist sie als 
nicht dringlich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetziichen 
Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das 
COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Artikel 
7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er
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die ausserordentliche Lage für beendet erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt. "(Erläuterungen 
S.7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für 
dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der 
ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien" in Frage, etwa in 
der Art der „Spanischen Grippe"^ Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur 
annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei 
einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen Menschen 
beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 
Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im 
mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit 
besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch 
Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen 
erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, 
https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Case Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht 
zutreffen würden.

Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison 
überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war 
in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die 
mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine 
Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche 
Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem 
Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz 
bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt!

• Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, 
konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus 
überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG 
waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende 
März zur Verfügung.

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht 
dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss 
Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig 
höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien 
standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich 
vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer 
notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen 
einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht 
in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz 
genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche 
Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat 
aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss 
Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit 
abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine 
vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte 
feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19-bezweckt, 
keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen 
eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat 
fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich 
in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und 
Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über 
Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. 
Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen 
diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln:

Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz hergestellt 
Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar zu den 
Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).
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• Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:

Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ 
und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, 
Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder 
aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder 
laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen 
Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz 
der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende 
Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen; je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu 
senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der 
öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene 
Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 
Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.

Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte 
es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen 
über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen 
Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem 
Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss 
Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.
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• Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es 
gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade 
bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle 
Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im 
Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen 
Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen 
Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als 
unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

i’-

0

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis 
der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit 
(geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang 
mit Covid-19 gemäss Art.8 der Voriage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzios 
abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke 
einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk 
gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, 
ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ 
hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7 
EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur 
Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche sich 
durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.
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Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen 
Beratung:

Das Gesetz beinhaitet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für 
unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das 
ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von: Ursula Schlapbach und René Oefeli, Reidholzstrasse 35, 8805 Richterswil

Ort; Richterswil

Datum: 9. Juli 2020

Unterschrift(en): Ursula Schlapbach

René Oefeli
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I» Max Himmelreich, Ballenbühl 476, 3503 Gysenstein

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.
c-

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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l n (Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweishch falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

12 https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

¥

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
htlps://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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1 Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

A

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17
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Stellungnahme Enlwurt Covid-19-Gesetz 6



;

sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013-
08-26/
prj

https://www.srf.ch/plav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

t.

i

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Gystenstein, 09. Juli 2020

Max HimA^i^ch 

«

21
/
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Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Gesetz 
eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir zum 
Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht 
soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende 
gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis 
für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 
vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf 
besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich 
aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwer­
wiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die 
nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu beseitigen 
sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts­
und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:
eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender 
Ausführungen vorzunehmen.

Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV
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Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 
BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen 
(Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im 
Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteiie für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für 
dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn 
zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit 
behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des 
Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen 
Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten 
Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen 
(Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, 
Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m.) dauern nun schon mehrere Monate an, 
ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Mass­
nahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische 
Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine 
eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als 
einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. 
Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. 
John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese 
Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses 
Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach 
vom Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur 
noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als 
eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die 
Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der 
Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des 
Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von 
den effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests 
verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird 
der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. 
Setzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt 
sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber 
verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. 
Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive 
Testergebnisse. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und 
ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https://
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www.voutube.com/watch?v=MGfBlWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die Zahl der 
Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statistisch dermassen 
tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend 
anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv 
erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVID-19 
irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und 
um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise 
erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 
Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom 
BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für 
sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch 
der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die öffentliche 
Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und 
wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden 
Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfahrung 
mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar 
und schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche 
Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringlich erkiärt würde. Deshaib ist sie als 
nicht dringiich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen 
Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das 
COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Artikel 
7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetziiche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er 
die ausserordentliche Lage für beendet erkiärt und zur besonderen Lage zurückkehrt."(Erläuterungen 
S.7)
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Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für 
dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der 
ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien" in Frage, etwa in 
der Art der „Spanischen Grippe"^ Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur 
annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei 
einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen Menschen 
beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 
Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im 
mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit 
besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch 
Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen 
erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Koppel, Telegram, 
https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Case Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht 
zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison 
überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war 
in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die 
mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine 
Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche 
Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem 
Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz 
bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

• Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, 
konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

• In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus 
überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG 
waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende 
März zur Verfügung.

• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht 
dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss 
Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.

4



höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien 
standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich 
vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner \A/eise erkennbar, warum es noch immer 
notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen 
einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht 
in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz 
genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche 
Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat 
aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss 
Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit 
abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine 
vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte 
feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19-bezweckt, 
keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen 
eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat 
fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich 
in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und 
Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über 
Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. 
Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen 
diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln:

Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz 
hergestellte Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser 
Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
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Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ 
und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, 
Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder 
aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder 
laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen 
Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz 
der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende 
Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu 
senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der 
öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene 
Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 
Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.

Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte 
es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen 
über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen 
Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem 
Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss 
Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.

Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen
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Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es 
gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade 
bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle 
Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im 
Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen 
Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen 
Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als 
unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis 
der COViD-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit 
(geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang 
mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos 
abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke 
einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk 
gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, 
ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ 
hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände;
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formelien Sinn und ist auch in Art. 7 
EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur 
Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche sich 
durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.
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Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaitlichen 
Beratung:

Das Gesetz beinhaitet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem, für 
unsere Wirtschaft und allenfalls auch für die betroffenen Menschen unverhältnismässig negative 
Auswirkungen haben. Darum bitten wir darum, die Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie 
Art. 8 und 11 des Entwurfs ersatzlos zu streichen.

Eingereicht von: Werner und Margot Landis

Schmidberg 429

Ort: 9631 Ulisbach

Datum: 9.7.2020

Unterschriften:
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/ Vernehmlassung Entwind «Covid-ig-Gesetz» 
Stelltmgnahme

\ .

\
I

Sehr geehrte Damen iind Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Èiindesgesetzes über dasVeméhmlàssun^verfahren» teile ich ihnen 
meine Überlegungen zum' Entwurf des «Bundesgesetzes u"ber die gesetzlichen Grundlagen 
fu r Verordnungen des Bundesrates zur Bewa Itigung der Covid-19-Epidemie» mit, zu dem 
am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

■»

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur BekämpfWg von Covid-19 besteht 
liicht. ‘

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des'Epidemiengesetzes und Art. 
i8'5, Ads. 3; der bundesverfässung, der dem' Bundesrat die Kompetenz erteift, befnstete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar 
drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren 
Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung hoch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft,vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452): «ausserordentliche Läge: 
siehe Artikefy E-EpG. beispief: wbrst-Cäse-Fandemie (änaibg Spanfscfie Grippe 1918)'».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pahdemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
GrÖ'ssenordhung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zählen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig u nd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVlD-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen; ' -

- b; dié Häufigkeit vor. Ubertragungerrzu reduzierén; Übertragungsketten-zu unterbrechen- 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen; ' '
d. die Kapazitäten der Schweiz ziir Bewältigung der Epidemie sicherzustélléh^-insbésôndéi-e
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.» - .
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
d^ei^TesiposätiveiT üiiLerd'en hisgia'ainl-Gefe;L-eLtfir ptnrddi seil-Ende Mai/wts^lieiT 0,42 ÜÏ1U 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit

https://corona-transition.0rg/1w:G/docx/vernehmiassung_2_covid-19-gesetzesentvvurf.docx 08.07.20, 10:49 AM 
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zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert. Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hoy)italisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik). Seit dem 1. Mai verstarben n8 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemiejederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report» angeferti^. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ginj von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unvössenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes 
auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Eréigiiis gölten, das nach überéinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängening nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlângçrung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

;rir.s;tiôr.,sry/l,V,G/doc-x;vGrr,c-l',rr,la33L.r-,g„2_coviL-i-12-ÿï5E-;,-^,-.0;r,;vvL;rf.dG.:x
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6. pie Institutionen des vorgescblageiien Covid-iç-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

‘ i ..

Gemäss Art. 54 Êpiâémièngesetzés scnaffén tfuhd'und'Ràntone «eih ürgan zur Forderung 
der Zusammenarbeh», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der •

, Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücldich auf däs 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzislon.zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeitjwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

, Vorlage ohne Ertüllüng der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

\

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidèmiêngesetzes sind es die Kantone und'nicht dèr Bund,'die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmfe^Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Cövi'd'-i9-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf. Hält ih Art. 2, Abs. 1 j'edbch 
fest, der-Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U’ bertragungsrisikos und 
zur^Beka mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fällen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den «"undesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitäfsprihzip, den EhfscHeid’eiher 
Übergeordneten Instanz, in diesem Fall der.Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Seile, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung au&uheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verstä'ndlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

r

{

1

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte», in der Schweiz in 
Kraft getreten am 18. ^ptember 1992, schreibt u.a. fèst, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs^ 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Frürüng in vèrkeür gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Siè befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein-Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch fur 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art, 10, Abs. 2 angezei^.

)

\

9. Die Oringiichkeit des Covid-19-Uesetzes ist nicht erfdrdërHch.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemieauch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfech neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach aüch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Brihglichkeit za verleihen'.
Diese unnôtigè Klausél beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines

https;//corona-transition,org/IMG/docx/vernehrnlassung_2_covid-19-gesetzesentwurf.docx
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Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrät bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

io.Umfassende-Ermäebtigung des Bundesrates ist imbegriindet.

Das Covid-ig-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

I

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist. 

"Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringiiche’Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
vriederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien
-‘tiiciii iiiaip gcaiiuci i' vvuluch*' * vai co cioc cmc uuciuui L.iiouiiiiiLt.iiL.iic ocui uiiuiig iui'uic

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

’voiir27. Juui’202ü zwciiiiarei kjärL,'ilie Epideiiile bleibe bei uns, bis wii einen înipIsLufr 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand vninscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der Tecl'itsvvirksa'irierrrnediziirisclieri-Begriffe nacirriibessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
vprtpiHigpn. Dszu kornmt çin nicht zii unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

^;:ps;,V.-.c.ror„r;-;.-är.3l-;ior..org;iV,C/c;.-,;x/vsrr.5l'.rr,:s33ur.g_2_ccvic!-1G-g£Gs;zE3o:',tv.Lir;,docA
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Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
.Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche,,sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durcHformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten. "
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

^ überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes,, 
dén die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich. ' '

(Ort, Datums

(Name und Unterschrift)

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8

/

n
\
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Absender

Verein Bauemverstand 

Thomas Grieder 

Loorenstrasse 2 

8330 Pfäffikon ZH

EINSCHREIBEN 

An die

Schweizerische Bundeskanzlei 

Bundeshaus West 

3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 

Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thumherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vemehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19- Gesetz eröfihet. Gerne nutzen wir 
die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen filr eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses Gesetzes auf der Basis von 
Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesund­
heit vor COVID-19 geht. Die bestehende gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht 
als rechtliche Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 
vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf besteht. Die bestehende 
Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den 
Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwerwiegende rechtsstaatliche 
Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für 
die Bevölkemng auf jeden Fall zu beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbe­
sondere das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage: das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes: eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des 
Gesetzes im Sinne untenstehender Ausführungen vorzunehmen.

Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:
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1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 BV. Eine Dringlicher­
klärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz 
nicht unmittelbar Geltung erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 
2014). Im Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht wiedergutzumachende 
Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn zu erbringen. Er ist in 
dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit behauptet und Grundrechte 
zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bun­
desrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbeginn 
seiner oktroyierten Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen (Versamm­
lungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungs­
freiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten 
nachzukommen. Stattdessen hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Mass­
nahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische Souveränität mit Füssen 
getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die 
verschiedene Seiten der alles andere als einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus 
Köhnlein, Prof Dr. Hendrick Streeck; Prof Dr. Sucharit Bhakdi, Prof Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof Dr. John 
loannidis; Prof Dr. Knut Wittkowski; Prof Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese Weise kam es zum Erlass 
unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 
3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur noch minirhale Zahlen 
aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche Bedrohung für die öf­
fentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die Infi^truktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden 
Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des Bundesrats, 
der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den effektiv erkrankten und ver­
storbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag“. Die­
se oberflächliche Betrachtungsweise wird der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht 
gerecht.

1. Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der durchgeführten Tests ab. 
Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. Setzt man jedoch die positiven Testergebnis­
se ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil 
von unter einem Prozent. Das wird aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden 
«Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um 
positive Testergebnisse.'

1 siehe z.B. den Bericht der Verteidigung hitDs://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteiluneen.msg-id-79793.html 
gemäss dem 11828 Rekruten und Kader getestet wurden, davon 0.3% Corona-positiv, aber alle kerngesund! Was für eine Farce!
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2. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und ihre Treffergenauigkeit ist in der 
Fachwelt mehr als bloss umstritten (httDs://www.voutube.com/watch?v=MGfBIWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 
2]).

3. Drittens ist die Zahl der Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statistisch 
dermassen tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend anerkannt 
werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

4. Viertens gibt es inzwischen mit Hydroxylchloriquin ein erprobtes, nebenwirkungsfreies Heilmittel für solche Erkäl­
tungskrankheiten, so dass auch die künftigen alljährlichen Grippewellen schnell unter Kontrolle zu bringen sind.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVID-19 irreführend und zur 
Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und um die Verbreitung des 
grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompe­
tenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich 
aufs Neue vom BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für sich 
allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch der Besonderen Lage (Art. 6 
EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr ausgeht für die öffentliche Gesundheit und für die Spi­
talinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die 
Aufrechterhaltung seiner weitreichenden Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.

Das Arbeitsergebnis einer Katastrophenschutz-Abteilung des Deutschen Bundesinnenministeriums lautete: Die Covid-19- 
Pandemie ist ein Fehlalarm gewesen.^ Es gibt keine Rechtfertigung für die einschneidenden Massnahmen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und 
reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht bewiesen, welche nicht 
wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt 
würde.

Deshalb ist sie als nicht dringlich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) reicht aus, um mit CO­
VID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich in erheblicher, 
besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei 
nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt 
denn Je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen Ordnung). Was oben im Zusam­
menhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, 
eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung vorschlagen, die dem Bun­
desrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt aufAr

2 https:/Avww.tichvseinblick.de/daili-es-seniials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lautpn-Her-ciaat-hat-sich-in-der-coronakrise-als-
einer-der-groessten-fake-new.s-produzenten-erwiesen/
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tikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er die ausserordentli­
che Lage flir beendet erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt. “(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für dessen Verlängerung per 
Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der ausserordentlichen Lage 
gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien“ in Frage, etwa in der Art der „Spanischen Grippe“^ Ein solches 
Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 
25 und 50 Millionen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen Men­
schen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 Mrd. Menschen). 
Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im mittleren Alter dahinrafifte, COVID-19 dagegen 
primär nur betagte Personen oder solche mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch Instituts, auf die der 
Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügba­
ren Zahlen fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, https://t.me/uncut news/12181)

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-l9-Phänomen in keiner Weise als „Worst Case Pan­
demie“ im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die er­
schreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison überlastet. Ein beträchtlicher 
Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten 
Virus geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die mit starken Einschränkun­
gen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in 
Italien überwiegend übliche Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem Jahre 2018 war nachgewie­
sen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

• Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr stark; Dié Überflutung der Spi­
täler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet wer­
den.

• ln der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus überwiegende Teil der Perso­
nen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täg­
lichen Berichten des BAG waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende 
März zur Verfügung.

• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht dem Altersmuster der ver­
storbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian 
bei 84 Jahren, also geringfügig höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus 
Italien standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischen 
Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bun­
desrat weiterhin besondere Kompetenzen ein

I

3 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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zuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht in keiner Weise, welche 
erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz 
zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche Gesundheit der Be­
völkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Bot­
schaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. 
Wissenschaftlich breit abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der öffentli­
chen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine vorgenommen, wodurch man die Wir­
kungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVrD-19-bezweckt, keine Notwen­
digkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage 
zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich in erheblicher, besonderer 
Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiese­
nem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und Verhältnismässigkeits­
prinzip) verletzen.

Der Entvsmrf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über Bord werfen. Aus die­
sem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner Jetzigen Form nicht einzutreten. Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaat­
lichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen Überlegungen als sehr problema­
tisch ein, weshalb sie zu streichen sind;

Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen Uber die Einfuhr von Heilmitteln;
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt gelangen können, wel­
che die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Be­
stimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht;
Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem Niveau. Diese besondere 
Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ und quantitativ hochstehender Spitalinfi^truk- 
tur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes Personal und ausreichend 
Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche Belastung während dieser Phase resultierte aus 
häufigen Umstellungen in den Konzepten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten 
Personalausfall oder aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche Arztpraxen in der Schweiz 
vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des 
massiven Nachfi^geeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine Not
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Wendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten aufzuheben. Sollte die Situation 
wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmög­
lichkeit, die notwendigen Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz der einheimischen 
Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat er­
mächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen 
schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegen­
über der öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestimmung würde da­
rauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unver­
sehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.

Im Worst Gase könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht ausreichend auf ihre 
gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Über­
prüfung für bestimmte Personengruppen (in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden 
könnten. Dazu könnte es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen Erbsub­
stanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten wären (im Sinne von Art. 
10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen über die Konformi­
tätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor 
risikobehafteten ausländischen Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bun­
desrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die 
hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des Bundes gegenüber der kör­
perlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Gase, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben wurde.

• Art; 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es gibt keinen Grund, 
von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbst­
verantwortung und der Menschenwürde (gerade bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vorn­
herein verfehlt, alle Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläutern­
den Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die Wirtschaftsffeiheit 
und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz 
der von ihm beschäftigen Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pau­
schale Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als unverhältnis­
mässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

• Art. 8 betr. Finanzielle ünterstützung der Medien:

Die starke finanzielle ünterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis der GOVID-19 Verord­
nungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie ausschliesslich die Sicht des Bundesrates 
transportierte.
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Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVlD-19 und zum Umgang damit (geäussert bei­
spielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) werden bis heute vollständig ausgeblen­
det. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ig­
noriert oder als verrückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB (Schreckung der Bevölkerung) 
im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere Demokratie. Aus die­
sem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorla­
ge (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke einem Qualitätsmoni­
toring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in 
den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, 
um eine qualitativ hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:

Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz „Keine Strafe ohne Ge­
setz“, welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre 
ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht 
hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur Begründung neuer Straftat­
bestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straf­
tatbestände schaffen (bisher schon zum Beispiel „Menschenansammlung“, „Teilnahme an Veranstaltungen“ und ähn­
liches), welche sich durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift verstösst 
folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist damit verfassungs- und völ­
kerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Ge­
setz, im Falle einer inhaltlichen Beratung:
Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für unsere Wirtschaft unverhält­
nismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 
Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von der Vereinigung:

Ort: Datum:

Unterschrift(en):

[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift]

Verein Bauemverstand

Pfäfflkon ZH, 09. Juli 2020_

____

Thomas Grieder, Sekretär
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Absender 

Thomas Grieaer 

Loorenstrasse 2 

8330 Pfäffikon ZH

EINSCHREIBEN 

An die

Schweizerische Bundeskanzlei 

Bundeshaus West 

3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 

Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thumherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vemehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-l9- Gesetz eröffnet. Gerne 
nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir zum Schluss,

(I ) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses Gesetzes auf der Basis 
von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht soweit es um den Schutz der öffentlichen Ge­
sundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht als rechtliche Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID- 
19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf besteht. Die beste­
hende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor 
den Auswirkungen von COVlD-19 vollumfänglich aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwerwiegende rechtsstaatli­
che Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für 
die Bevölkemng auf Jeden Fall zu beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesonde­
re das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage: das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes: eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung 
des Gesetzes im Sinne untenstehender Ausführungen vorzunehmen.

Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 BV. Eine Dring­
licherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte 
das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 
165, 3. Auflage 2014). Im Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich erklärt.
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Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn zu erbringen. Er 
ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

ß‘

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit behauptet und Grund­
rechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, 
als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also 
seit Anbeginn seiner oktroyierten Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschnei­
dungen (Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Familienfreiheit, wirt­
schaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten 
macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos über­
nommen und ausländische Massnahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie 
schweizerische Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine eige­
ne, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als einheitlichen wissenschaftlichen 
Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. Hendrick Streeck; Prof Dr. Sucharit Bhakdi, Prof 
Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof Dr. John loannidis; Prof Dr. Knut Wittkowski; Prof Dr. Doron Lancet 
und viele andere mehr). Auf diese Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnah­
men. Dieses Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom 
Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher verfassungsmässiger Grundsätze (Ver­
hältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur noch minimale 
Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche Bedrohung 
für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die Infi^truktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer 
tiefgreifenden Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kam­
pagnen des Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den 
effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests verlagert: „Anzahl positiv 
getestete Personen pro Tag“. Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird der effektiven Bedrohungslage durch CO­
VID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

1. Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der durchgeführten Tests 
ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. Setzt man jedoch die positiven Testergeb­
nisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil 
von unter einem Prozent. Das wird aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden 
«Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um 
positive Testergebnisse, I

2. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und ihre Treffergenauigkeit ist in 
der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https://www.youtube.com/watch?v=MGfBlWX2mOU&feature=youtu.be [ab 
Min. 2]).

3. Drittens ist die Zahl der Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statis­
tisch dermassen tief dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend anerkannt 
werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

4. Viertens gibt es inzwischen mit Hydroxylchloriquin ein erprobtes, nebenwirkungsfreies Heilmittel für solche 
Erkältungskrankheiten, so dass auch die künftigen alljährlichen Grippewellen schnell unter Kontrolle zu bringen sind.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVID-19 irreführend und 
zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und um die Verbreitung 
des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise erforderlich, dass der Bundesrat besonde-

‘siehe z.B. den Bericht der Verteidigung https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id- 
79793.html gemäss dem 11828 Rekruten und Kader getestet wurden, davon 0.3% Corona-positiv, aber alle kerngesund!
Was für eine Farce!
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re Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. 
Die täglich aufs Neue vom BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass 
COVID-19 für sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch der 
Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr ausgeht für die öffentliche Gesundheit und für die 
Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorge­
bracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtferti­
gen.

Das Arbeitsergebnis einer Katastrophenschutz-Abteilung des Deutschen Bundesinnenministeriums lautete: Die Covid- 
19-Pandemie ist ein Fehlalarm gewesen.^ Es gibt keine Rechtfertigung für die einschneidenden Massnahmen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 
und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht bewiesen, 
welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht 
für dringlich erklärt würde.

Deshalb ist sie als nicht dringlich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) reicht aus, um mit 
COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich in erhebli­
cher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 
EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 B V). Davon sind wir heute aber 
weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen Ordnung). Was oben im 
Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das COVID-19-Gesetz per se, soweit es 
bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung vorschlagen, die dem 
Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Artikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber 
eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er die ausserordentliche Lage für beendet erklärt und zur 
besonderen Lage zurückkehrt. "(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für dessen Verlänge­
rung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der ausserordentlichen 
Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien“ in Frage, etwa in der Art der „Spanischen Grippe“^. 
Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte 
bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an 
COVID-19 verstorbenen Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopula­
tion von bald 8 Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im mittleren 
Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WFIO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch Instituts, auf die 
der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der 
verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, https://t.me/uncut_news/12181)

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner Weise als „Worst

^https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-
coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/

^Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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Case Pandemie“ im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden kann. Insbesondere wurde schnell klar, 
dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht zutreflen würden.

® Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison überlastet. Ein beträcht­
licher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbe­
kannten Virus geschuldet.

® Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die mit starken Ein­
schränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche 
die in Italien überwiegend übliche Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglich­
ten.

® Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem Jahre 2018 war nach­
gewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

® Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr stark. Die Überflutung 
der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet 
werden.

® In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt; Der weitaus überwiegende Teil der 
Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss 
täglichen Berichten des BAG waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende 
März zur Verfügung.

® Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht dem Altersmuster 
der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Alters­
median bei 84 Jahren, also geringfügig höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten 
aus Italien standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empiri­
schen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer notwendig sein soll, mittels COVlD-19-Gesetz 
dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bun­
desrat belegt im Erläuternden Bericht in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit 
durch COVID-19 ganz genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche Gesundheit der 
Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. 
auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflich­
tet gewesen. Wissenschaftlich breit abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Be­
drohung der öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine vorgenommen, 
wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVTD-19-bezweckt, keine 
Notwendigkeit Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen eine ausreichende gesetzli­
che Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich in erheblicher, be­
sonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei 
nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter ent­
fernt denn Je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und Verhältnismässig­
keitsprinzip) verletzen.

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über Bord werfen. Aus 
diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner Jetzigen Form nicht einzutreten. Sollte trotz der schwerwiegenden 
rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder angepasst wer-
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den.
Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen Überlegungen als sehr 
problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

® Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln:
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt gelangen können, welche 
die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu 
streichen (s. auch unser Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

® Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem Niveau. Diese besondere 
Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ und quantitativ hochstehender Spitalinffastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes Personal und aus­
reichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche Belastung während dieser Phase 
resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber 
aus einem erhöhten Personalausfall oder aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche Arztpraxen in der 
Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom Bundesrat verhängten Behandlungs­
verbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine Notwendigkeit, die Bewilli­
gungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten 
nachweislich und deutlich aus dem Ruder laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, 
die notwendigen Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

® Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz der einheimischen 
Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermäch­
tigen. Je nach Lage (und Je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizeri­
schen Standards zu senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der öffent­
lichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 B V nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestimmung würde darauf hinauslaufen, 
dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem 
üblichen Standard von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.

Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht ausreichend auf 
ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtli­
che Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch 
erklärt werden könnten. Dazu könnte es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der 
menschlichen Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

® Art. 2 Abs. 3 lit. J betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen über die Konformitäts­
bewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risiko­
behafteten ausländischen Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen. Je nach Lage (und Je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen 
schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen 
Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Gase, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben wurde.

® Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es gibt keinen Grund, von 
der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverant­
wortung und der Menschenwürde (gerade bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein 
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verfehlt, alle Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläuternden Bericht 
geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die Wirtschaftsffeiheit und das Recht 
jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm be­
schäftigen Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers), ln vielen Fällen wird eine pauschale Regelung den 
individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als unverhältnismässig erweisen. Aus 
diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

(D) Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis der COVlD-19 Verord­
nungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie ausschliesslich die Sicht des Bundesrates trans­
portierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit (geäussert bei­
spielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) werden bis heute vollständig ausge­
blendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden 
entweder ignoriert oder als verrückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bun­
desgelder zu einer Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB (Schre- 
ckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere Demokratie. Aus 
diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang mit Covid-19 gemäss Art.8 
der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke einem Qualitätsmonito­
ring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den 
letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine 
qualitativ hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:

Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Straffecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz „Keine Strafe ohne Ge­
setz“, welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein 
Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier 
keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur Begründung neuer 
Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte Massnahmen erlassen darf, kann er völlig 
neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum Beispiel „Menschenansammlung“, „Teilnahme an Veranstal­
tungen“ und ähnliches), welche sich durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. 
Diese Vorschrift verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes 
ist damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 

Gesetz, im Falle einer inhaltlichen Beratung:
Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für unsere Wirtschaft un­
verhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g 
bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von der Vereinigung: __________________________
Ort: Datum: O 9. Ju L( ^^

Unterschrift(en):

[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift]

Ï

.»
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Herr
Stephan Leitner 

Neumühlestrasse 21 

8406 Winterthur

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thumherr
Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vemehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19- Gesetz 
eröflftiet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir 
zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung imd sofortige Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere 
nicht soweit es vim den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehen­
de gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche 
Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von 
COVID-19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedeirf 
besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänghch 
aus.

(3) Dciss axif das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwerwie­
gende rechtsstaatliche Mängel auiweist. Dass im Falle seiner inheiltlichen Beratung die nach­
folgend aufgezeigten Mängel \md Risiken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu beseitigen 
sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das Legeditäts- 
imd das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlimg
(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit abzulehnen;
(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage: das Gesetz mangels Notwendigkeit vollstän­

dig abzulehnen;
(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes: eine umfassende Über­

arbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne imtenstehender Ausführungen vorzuneh­
men.

Begründimg unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:



2

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV
Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll deis Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 
Abs. 1 BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht wieder­
gutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht immittelbar Geltung erlangen (Tschannen 
in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im Zusammen­
hang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht wiedergutzuma­
chende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich er­
klärt.
Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, 
ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.
Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit be­
hauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Ent­
wurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfeissungsrechtlich gebotenen Be­
weispflichten während der Corona-Krise noch niemals, €dso seit Anbeginn seiner oktroyierten Mass­
nahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen (Versamm­
lungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Familienfreiheit, 
wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, ohne dass die Exe­
kutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen hat sie ausländi­
sche Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Massnahmen ungeprüft 
in der Schweiz ebenfedls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische Souveränität mit 
Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine eigene, kritische 
Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles eindere als einheitlichen wissen­
schaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. Hendrick Streeck; 
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. John loannidis; 
Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese Weise kam es 
zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses Vorgehen verstösst 
gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom Parlament 
unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher verfassungsmässiger Grundsät­
ze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft auszuschliessen.
Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai 
nur noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 
als eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die In­
frastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der Be­
völkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des Bundes­
rats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den 
effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests verla­
gert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Thg". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird der 
effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

1. Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzeihl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass ge­
stiegen. Setzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenom­
menen Tests, ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil von unter ei­
nem Prozent. Das wird aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von 
steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich 8Ü3er gerade um keine «Krankheitsfälle» 
(mit Symptomen), sondern nur um positive Testergebnisse.'

2. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und ihre 
Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (httDS://www.voutube.comy

1 siehe z.B. den Bericht der Verteidigiuig httPS://www.admin.ch/aov/de/st:art/dokumentation/medienmitteiIun- 
ppn nnsn-id-79793.html gemäss dem 11828 Rekruten und Kader getestet wurden, davon 0.3% Corona-posi­
tiv, aber alle kerngesund! Was für eine Farce!
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watch?v=MGfBIWX2mOT T^faatnire=voutu.be [ab Min. 2]).
3. Drittens ist die Zahl der Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen 

mittlerweile statistisch dermassen tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Per­
sonen) in keiner Weise als genügend anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bun­
desrat obliegenden Beweislast für eine effektiv erhebliche Bedrohimg der öffentlichen Ge­
sundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

4. Viertens gibt es inzwischen mit Hydroxylchloriquin ein erprobtes, nebenwirkungsfreies Heil­
mittel für solche Erkältungskrankheiten, so dass auch die künftigen alljährlichen Grippewel­
len schnell unter Kontrolle zu bringen sind.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von CO- 
VlD-19 irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.
Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln imd 
um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise 
erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 Epidemien­
gesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom BAG be­
stätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzaihlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für sich 
allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigimg auch 
der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.
Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr ausgeht für die öffentliche Ge­
sundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bimdesrat zu keinem Zeitpunkt triftige xmd wissen­
schaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden Kom­
petenzen im Zuseunmenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.
Das Arbeitsergebnis einer Katastrophenschutz-Abteilimg des Deutschen Bundesiimenministeriums 
lautete: Die Covid-19-Pandemle ist ein Fehlalarm gewesen.^ Es gibt keine Rechtfertigung für 
die einschneidenden Massncihmen.
Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfah­
rung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmateried ist in keiner Weise er­
kennbar vmd schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffent­
liche Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde.
Deshalb ist sie als nicht dringlich zurückzuweisen.
Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (imd allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.
Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise geföhrdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zim Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 
EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute eiber weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen Ord­
nung). Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollxunfänglich auch für 
das COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öf­
fentliche Gesundheit zu bannen.
Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Arti­
kel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzhehe Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in 
dem er die ausserordentiiehe Lage für beendet erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt. "(Er-

2 httDS://www.tichvseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-em-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-
in-der-coronakrise-als-einer-der-qroessten-fake-news-produzenten-erwiesen/



4

läuterungen S. 7)
Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive 
für dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:
Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zxim Epidemiengesetz kommt der Status der 
ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Gase Pandemien" in Frage, etwa 
in der Art der „Spanischen Grippe"^. Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt 
auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen 
Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der em COVID-19 verstorbenen 
Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation 
von bald 8 Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Speinische Grippe besonders die Bevölke­
rung im mittleren Alter dahinrafifte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit 
besonderen Vorerkrankungen.
Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert 
Koch Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als über­
zogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Koppel, Telegram, 
httDS://t.me/uncut news/12181)
Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Gase Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz 
nicht zutreffen würden.

Die Krankenhäuserin Norditalien sind auch in anderen Jahren Jeweils zur Grippesaison über­
lastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war in die­
ser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.
Die ÜberlEistung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die mit 
starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine Folge 
der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche Erdbestattung maxi­
mal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.
Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem Jah­
re 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz bezüg­
lich tödlicher multiresistenter Keime belegt.
Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in ItaUen, Frankreich und Spanien auftrat, konnte 
in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.
In der Schweiz winden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus über­
wiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, hatten min­
destens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG waren dies in der 
Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende März zm: Verfü­
gung.
Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht 
dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss Be­
richt des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig höher als 
die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien standen 
per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vor­
handenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer notwen­
dig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen einzuräu­
men im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht in 
keiner Weise, welche erhebUche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit diuxh COVID-19 ganz ge-

3 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.



5

nau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.
Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentli­
che Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bun­
desrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss 
Bimdesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Viüssenschaftlich breit ab­
gestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der öffent­
lichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine vorgenom­
men, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte feststellen 
können.
Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID- 
19-bezweckt, keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat 
und den Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen 
COVID-19 adäquat fertig zu werden.
Sollte Eiber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffenthche Gesundheit tatsäch­
lich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bxmdesrat die bekannten Rechts­
grundlagen zur Verfügimg (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
imd Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts­
und Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.
Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung 
über Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzu­
treten. Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltiiche Beratung erfol­
gen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.
Zu streichende Teile: Folgende Artikel rmd Absätze schätzen wir aus verfassimgsrechtlichen Über­
legungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilnütteln: 
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen köimen, welche die üblichen Zulassimgsvoraussetzungen für in der Schweiz herge­
stellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar 
zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h imd i; unten).
Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
Die Gesimdheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualita­
tiv und quantitativ hochstehender Spitalinfirastruktur.
Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügimg standen. Eine gewisse zusätzli­
che Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzep­
ten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall 
oder aus einem Ansturm durch Patienten.
Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bimdesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine Notwen­
digkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten aufeuheben. 
Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich imd deutlich aus dem Ruder laufen, hätte 
der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen Anordnungen zeitnah 
direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.
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• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulaissungskriterien für Arzneimittel:
Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheits­
schutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die 
vorliegende Bestimmimg würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, 
welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen 
Standards zu senken. Dies wäre mit dem verfassvmgsrechtlichen Schutzauftrag eui den Bund 
gegenüber der öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorge­
sehene Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zcihl von Perso­
nen in der Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Stém- 
dard von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.
Im Worst Gase könnte dies auch zm Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch 
nicht ausreichend auf ihre gesimdheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in 
die Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen 
(in Verbindung mit Art 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu 
könnte es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kemgehalt der kötperlichen Unversehrtheit zu be­
trachten wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle Medizin­
produkte:
Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmimg zuvor. Die Bestimmun­
gen über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den Gesund­
heitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen Arzneimittel­
produkten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, 
je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), 
die hohen schweizerischen Standcutls ^en zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des 
Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art 118 Abs. 1 
BV nicht vereinbeu-.
Im Übrigen droht der gleiche Worst Gase, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.
Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen
Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. 
Es gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gera­
de bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle 
Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläu­
ternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Ein­
griff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbe­
trieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen 
vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale Rege­
lung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als 
unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.
Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:
Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Ba­
sis der GOVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut 
wie ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.
Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen GOVID-19 und zum Umgang da­
mit (geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer Be-
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richterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB (Schre- 
ckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich ein­
schlägig war.
Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unse­
re Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusam­
menhang mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vortage (sowie bei jeder weiteren Epide­
mie) ersatzlos abzulehnen.
Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Ge­
danke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom 
Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich ge­
zeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bimd als Mittel denkbar ungeeignet, um eine quali­
tativ hochwertige und unzibhängige Berichterstattung zu sichern.
Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom güt (NuUa poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in 
Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnimg des Bundesrates reicht hier keinesfaUs aus.
Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur Be- 
gründimg neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche 
sich durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB imd gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes 
ist damit verfessungs- und völkerrechtswidrig und deshedb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des 

Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen Beratung:
Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassxmgswidrig sind und für unser Gesimdheitssystem und für 
unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das er­
satzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren» teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grund­
lagen für die Bewältigung der Covid-19-Epidemie» mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlas­
sung eröffnet wurde.

1. Das Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 ist nicht nötig
Glücklicherweise hat sich im Verlauf der Covid-19 Epidemie bestätigt, dass dieses Virus deut­
lich weniger gefährlich ist als zu Beginn befürchtet. Gemäss Todesursachenstatistik 
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/rriedienmitteilungen.assetdetail.3742835.html) werden rund 1700 Todesopfer 
Covid-19 zugeordnet, während in der Grippewelle 2015 rund 2500 Todesopfer zu beklagen 
waren.
Dass der Bundesrat gleich wie viele andere Regierungen sehr auf Sicherheit bedacht mit den 
drastischen Massnahmen eines Lockdowns reagierte, ist nachvollziehbar. Der damalige Wis­
sensstand war schwierig zu überblicken.
Inzwischen weiss man sehr viel mehr, und es ist unbestritten, dass Covid-19 keine Worst 
Case-Pandemie ist.
Die jährliohen Grippewellen mit diversen Erregern werden die Welt auch weiterhin betreffen 
und sind unvermeidlich. Die Sommergrippe führt in jedem Jahr im Sommer zu einem leichten 
Anstieg der Krankheits- und Todeszahlen - also eine natürliche "2. Welle".
Darauf mit Notrecht zu reagieren ist übertrieben und meines Wissens auch nicht rechtens, da 
es dazu bis anhin keine klar definierten Rahmenbedingungen gibt.
Darum ist es schon längst Zeit für die vollständige Aufhebung des Notrechtes und die Rück­
kehr zum Status Quo vor Beginn des Notrechtes. Es gibt keinen wissenschaftlich nachweisba­
ren Anlass das Notrecht nun in einem Gesetz festzuschreiben und dadurch zu verlängern. 
Sollte sich zeigen, dass sich die Bedrohungslage nachweisbar erheblich verschlechtert, kann 
der Bundesrat wie bis anhin mit neuen Erlassen darauf reagieren (siehe Seite 6 Kapitel 1.2 des 
erläuterden Berichtes zum Covid-19 Gesetz).

2. Einer allfälligen Verlängerung des Notrechts ist nur zuzustimmén, wenn dessen Wirk­
samkeit nachgewiesen werden kann
Gemäss Art. 170 BV sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zu­
sammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Fol-

Stellungnahme Covid-19, Alexander Siegenthaler 1



genreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissio­
nen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verscho­
ben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter 
Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit 
beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor 
einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 
Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

3. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat 
auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffe­
ne Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid 
des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. 
Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem 
Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern 
oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit 
zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwal­
tung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten 
werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

4. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte», in der Schweiz in 
Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwilli­
ge Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen untenA/orfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen 
von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe 
vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr 
gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der 
Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb expli­
zit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss 
geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperli­
chen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2 angezeigt.

5. Eine umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primär­
massnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die
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sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 
besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf or­
dentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 
Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu norma­
len demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die 
alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wie­
derhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen ver­
bergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpo­
sitive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 
0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. 
Dies bedeutet eine schieichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheits­
erreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (ge­
mäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in sel­
tenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 
schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben 
und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fäl­
len zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Sollte der vorliegende Gesetzesentwurf nicht zurückgewiesen werden, sind folgende Punk­
te konkret zu streichen:

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätze ich aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:
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• Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heil­
mitteln:

So\A/eit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz herge­
stellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar zu 
den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).
• Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ 
und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.
Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, Si­
cherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfail oder 
aus einem Ansturm durch Patienten.
Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche Arzt­
praxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom Bun­
desrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine Notwen­
digkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten aufzuheben. Soll­
te die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder laufen, hätte der 
Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen Anordnungen zeitnah di­
rekt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.
• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel: 
Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheits­
schutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vor­
liegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, wel­
che Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen Stan­
dards zu senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund ge­
genüber der öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgese­
hene Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in 
der Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von 
Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.
Im Worst Gase könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte 
es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen Erbsub­
stanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten wären 
(im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).
• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle Medi­

zinprodukte:
Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmun­
gen über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den Gesund­
heitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen Arzneimittel­
produkten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je 
nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die 
hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des 
Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 
BV nicht vereinbar.
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Im Übrigen droht der gleiche Worst Gase, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.

• Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen:
Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen.
Es gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade 
bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle Men­
schen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläutern­
den Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb sinnvol­
len Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen vorzusehen 
(Fürsorgepfiicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale Regelung den individu­
ellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als unverhältnismässig 
erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

• Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:
Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis 
der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.
Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang da­
mit (geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer Be­
richterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB (Schre- 
ckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich ein­
schlägig war.
Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammen­
hang mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos 
abzulehnen.
Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedan­
ke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk 
gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, 
ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ hoch­
wertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.
• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz“, welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in 
Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur Be­
gründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung“, „Teilnahme an Veranstaltungen“ und ähnliches), welche sich 
durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes 
ist damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.
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Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für 
unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das 
ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Beanstandung zum erläuternden Bericht zum Covid-19 Gesetz
Im Punkt 3.4 wird behauptet, dass durch die Massnahmen des Lockdowns, welche durch 
dieses Gesetz legitimiert und fortgeführt werden, keine "offensichtlichen Auswirkungen auf die 
Bereiche Gesellschaft, Umwelt und andere Bereiche zu erwarten seien. Die entsprechenden 
Fragen wurden daher nicht geprüft."
Das ist definitiv nicht zutreffend. Dazu möchte ich folgende Tatsachen aufführen:
Umwelt: Ein massiv vermindertes Verkehrsaufkommen auf Strassen und in der Luft haben di­
verse Messwerte der Luftqualität verbessert sowie zu einer massgeblichen Lärmreduktion ge­
führt.
Gesellschaft:
- Seit Beginn des Lockdowns hat das Gefühl von Bedrohung und Verunsicherung massiv zu­

genommen.
- Angst und Panik-Gefühle sind deutlich angestiegen und zeigen sich in bereits erfassbaren 

erhöhten Angst- und Panik-Störungen, welche psychologisch / psychiatrisch behandelt wer­
den müssen

- Die Suizidrate ist erhöht.
- Die wirtschatlichen Folgen durch Bankrotte werden zwar finanziell abgefedert; das damit ver­

bundene Leid ist nicht unerheblich und wirkt sich auf die Betroffenen und deren Angehörige 
aus.

- Homeschooling ist insbesondere für jüngere Kinder pädagogosch inadäquat, hat zur Ver­
schärfung der Chancenungleichheit geführt und die Eltern zusätzlich zum Flome Office belas­
tet.

- Die Kommunikation wird zunehmend digitalisiert, um Kontakte zu vermeiden. Das birgt ne­
ben den Chancen auch eine Gefahr der weiteren Vereinsamung. Fast alle Menschen sind auf 
Direktkontakte angewiesen und leiden unter Stress, wenn diese zu stark fehlen.

- Die Kummonikationskultur grosser Medienhäuser wie auch von SRF war partiell unangemes­
sen: Menschen mit anderen Sichtweisen und insbesondere bestausgebildete Wissenschaftler 
mit vom Staat abweichenden Sichtweisen als Verschwörungstheoretiker zu bezeichen, ist 
weder zutreffend noch demokratisch und kein lösungsorientiertes Verhalten. Die offizielle Po­
litik hat sich nie dazu geäussert und passiv zu einem Klima einer polarisierten Meinungsland­
schaft beigetragen. Diese und kommende Krisen werden so noch weniger bewältigbar, weil 
die Gesellschaft weiter parzelliert wird.

Meine Aufzählung ist nicht abschliessend und erwähnt einige wichtige Punkte, welche meines 
Erachtens erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, die in einer Demokratie unter­
sucht, beziffert und denen wo nötig mit Gegenmassnahmen begegenet werden müssen.

Freundliche Grüsse

'Alexander Sie thaler
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Absender 

Anita Bräu-Voser 

Hausmatte 3 b 

5647 Oberrüti

EINSCHREIBEN 

An die

Schweizerische Bundeskanzlei 

Bundeshaus West 

3003 Bern

Stellungnahme Im Rahmen der Vernehmlassung zum Covld-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret

Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19- Gesetz eröffnet. Gerne
nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses Gesetzes auf der 
Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht soweit es um den Schutz der 
öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allen­
falls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit 
vor den Auswirkungen von COViD-19 vollumfänglich aus;

(2J) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf besteht. Die 
bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV] reicht für den Schutz der öffentlichen 
Gesundheit vor den Auswirkungen von COVlb-19 vollumfänglich aus.

(3] Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwerwiegende rechts­
staatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die nachfolgend aufgezeigten Mängel 
und Risiken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und 
Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzu treten, resp. die Dringlichkeit abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage; das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes: eine umfassende Überarbeitung o- 
der Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender Ausführungen vorzunehmen.

Begründung unserer Schlussfolgerungen und'Empfehlungen;

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 BV. Eine



Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile dro­
hen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfas­
sung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im Zusammenhang mit COVlD-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nach- 
7Aiweisen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht 
für dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn zu erbrin­
gen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit behauptet und 
Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes). Dies ist umso unbe­
greiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen Beweispflichten während der Corona-Krise 
noch niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidri­
gen Grundrechtsbeschneidungen (Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Ver­
einsfreiheit, Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, 
ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen hat sie auslän­
dische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Massnahmen ungeprüft in der 
.Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische Souveränität mit Füssen getreten, anstatt 
dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die ver­
schiedene Seiten der alles andere als einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. 
Claus Köhnlein, Prof. Dr. Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, 
Prof. Dr. john loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese Weise 
kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses Vorgehen verstösst gegen 
die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom Parlament unbedingt korrigiert 
werden, um weitere Verletzungen wesentlicher verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) we­
nigstens für die Zukunft auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur noch mini­
male Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche 
Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abge­
sehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführ­
ten, ständigen Kampagnen des Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich 
die Diskussion von den effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der 
Tests verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird der ef­
fektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

1. Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der durchgeführten 
Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. Setzt man jedoch die 
positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, 
sondern ein gleichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber verschwiegen und zusätzlich 
noch dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich aber gerade um 
keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive Testergebnisse.^

2. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und ihre Treffergenauigkeit 
ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (bttps://www.youtube.com/watch?v=MGfBlWX2mOU&fea- 
ture=youtu.be [ab Min. 2]).

3. Drittens ist die Zahl der Fälle mit COVlD-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile sta­
tistisch dermassen tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als ge­
nügend anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effek­
tiv erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

'siehe z.B. den Bericht der Verteidigung https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilun- 
gen.msg-id-79793.html gemäss dem 11828 Rekruten und Kader getestet wurden, davon 0.3% Corona-positiv, aber 
alle kerngesund! Was für eine Farce!



4. Viertens gibt es inzwischen mit Hydroxylchloriquin ein erprobtes, nebenwirkungsfreies Heilmittel für sol­
che Erkältungskrankheiten, so dass auch die künftigen alljährlichen Grippewellen schnell unter Kontrolle 
zu bringen sind.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVlD-19 irreführend 
und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen vyirksam zu behandeln und um die Ver­
breitung des grippeähnlichen Phänomens COVlD-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise erforderlich, dass der Bun­
desrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Beson­
dere Lage) beansprucht Die täglich aufs Neue vom BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen 
sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst 
zu einer Beendigung auch der Besonderen Lage (Art 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr ausgeht für die öffentliche Gesundheit und für 
die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und wissenschaftlich überprüfbare Gründe 
vorgebracht um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu 
rechtfertigen.

Das Arbeitsergebnis einer Katastrophenschutz-Abteilung des Deutschen Bundesinnenministeriums lautete: Die 
Covid-19-Pandemie ist ein Fehlalarm gewesen.^ Es gibt keine Rechtfertigung für die einschneidenden Massnah­
men.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID- 
19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht be­
wiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn diese 
Vorlage nicht für dringlich erklärt würde.

Deshalb ist sie als nicht dringlich zurückzuweisen.

Die, bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) reicht aus, um 
mit COVID-19 und allfalligen negativen Auswirkungen fertig zü werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich in 
erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Ver­
fügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind 
wir heute aber weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen Ordnung). Was oben 
im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das COVID-19-Gesetz per se, 
soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung Vorschlägen, die 
dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Artikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm 
aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunktan fehlt, in dem er die ausserordentliche Lage für beendet erklärt 
und zur besonderen Lage zurückkehrt/fErläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für dessen Ver­
längerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz komrnt der Status der ausseror­
dentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien" in Frage, etwa in der Art der „Spanischen 
Grippe"3. Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe

2https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-lauten-der-staat-hat-sich-in-der-
coronakrise-als-einer-der-groessten-fake-news-produzenten-erwiesen/

^Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.



forderte bekanntlich zwischen. 25 und 50 Millionen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die 
Zahl deran COVlD-19 verstorbenen Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen 
Gesamtpopulation von bald 8 Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevöl­
kerung im mittleren Alter dahinraffte,’COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit besonderen 
Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch Instituts, 
auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen erwiesen. Das steht heute 
anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Koppel, Telegram, https://t.me/uncut_news/12181)

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner Weise als „Worst 
Gase Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden kann. Insbesondere wurde schnell 
klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison überlastet. Ein be­
trächtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war in dieser Saison der Angst vor 
einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die mit starken Ein­
schränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine Folge der auferlegten Massnah­
men, welche die in Italien überwiegend übliche Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Ab­
schiednehmen verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem Jahre 2018 war 
nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz bezüglich tödlicher multiresis­
tenter Keime belegt.

• Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr stark. Die Überflu­
tung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, konnte in der Schweiz zu keinem Zeit­
punkt beobachtet werden.

• In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus überwiegende Teil 
der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, hatten mindestens eine schwere Vorer­
krankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus 
Italien standen bereits per Ende März zur Verfügung.

• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht dem Altersmus­
ter der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 
lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig höher als die allgemeine Lebenserwartung in der 
Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem em­
pirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer notwendig sein soll, mittels COVID-19- 
Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. 
Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche 
Gesundheit durch COVID-19 ganz genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen 
würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche Gesundheit 
der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat aber gemäss Epidemien­
gesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an 
klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quanti­
tativ) erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie 
gar keine vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte fest­
stellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19-bezweckt, keine 
Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen eine ausreichende 
gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat fertig zu werden.



Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich in erheblicher, 
besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 
EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber 
weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und Verhältnis­
mässigkeitsprinzip) verletzen.

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über Bord werfen. 
Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. Sollte trotz der schwerwie­
genden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder 
angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen Überlegungen als 
sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

• Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln: 
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt gelangen kön­
nen, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz hergestellt Heilmittel nicht erfül­
len, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h 
und i; unten).

Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht: 
Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem Niveau. Diese 
besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ und quantitativ hochste­
hender Spitalinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes Personal und 
ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche Belastung während dieser 

‘ Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - 
nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche Arztpraxen in der 
Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom Bundesrat verhängten Behand­
lungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine Notwendigkeit, die 
Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten aufzuheben. Sollte die Situation wider 
Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungs­
möglichkeit, die notwendigen Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz der einheimi­
schen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bun­
desrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), 
die hohen schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den 
Bund gegenüber der öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestim­
mung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der Schweiz der Schutz ihrer 
persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewähr­
leistet wäre.

Im Worst Gase könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht ausreichend 
auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die Erbsubstanz eingreifen, ohne 
gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für 
obligatorisch erklärt wèrden könnten. Dazu könnte es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die
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Veränderung der menschlichen Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unver­
sehrtheit zu betrachten wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen über die Konformi­
tätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung 
vor risikobehafteten ausländischen Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde 
den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vor­
herrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des Bundes ge­
genüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Gase, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben wurde.

• Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es gibt keinen Grund, 
von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip der 
Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa 
von vornherein verfehlt, alle Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im 
Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die Wirt­
schaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Ge­
sundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers), ln vielen Fäl­
len wird eine pauschale Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich da­
mit als unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist die.ser Absatz zu streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis der COVlD-19 Ver­
ordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Machtim Staat so gut wie ausschliesslich die Sicht des Bundesrates 
transportierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit (geäussert 
beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) werden bis heute vollständig 
ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom Bundesrat abweichende Meinung vertreten, 
werden entweder ignoriert oder als verrückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die 
starken Bundesgelder zu einer Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 
258 StGB (Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere Demokratie.
Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang mit Covid-19 gemäss 
Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke einem Qualitäts­
monitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie 
sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar un­
geeignet, um eine qualitativ hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
ii

Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz „Keine Strafe ohne 
Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser Grundsatz erfordert gemäss einhelliger 
Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates 
reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur Begründung neuer 
Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte Massnahmen erlassen darf, kann 
er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme 
an Veranstaltungen" und ähnliches), welche sich durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerk- 
male definieren. Diese Vorschrift verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art.



11 des Entwurfes ist damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid- 

19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen Beratung:
Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für unsere Wirtschaft 
unverhältnismässig negatiye Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 
3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von einer besorgten Bürgerin 
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren» teile ich Ihnen 
nachstehend unsere Überlegur>gen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetziichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» mit.

1. Es besteht keine Notwendigkeit für ein „Covid 19 Gesetz"
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits 
rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter 
den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.

Schon Mitte März konnte die renommierte medizinische Publikation "The New England Journal of 
Medicine" festhalten:

"This suggests that the Overall clinical conséquences of Covid-19 may ultimately be more akin to 
those of a severe seasonal Influenza (which has a case fatality rate of approximately 0.1%) or a 
pandémie Influenza (similar to those in 1957 and 1968) rather than a disease similar to SARS or 
MERS, which have had case fatality rates of 9 to 10% and 36% respectively." 
https://lnkd.in/dDa80gA

Auch Professor Detlef Krüger, der direkte Vorgänger des bekannten deutschen Virologen Christian 
Drosten an der Charité-Klinik Berlin, erklärt in einem Interview (25.04.2020) 
http://tiny.ee/detlef_krueger, dass Covidl9 „in vieler Hinsicht mit der Grippe vergleichbar" und 
„nicht gefährlicher als bestimmte Varianten des Grippevirus" sei. Zugleich warnt er vor „massiven 
Kollateralschäden" durch die getroffenen Maßnahmen.
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Die klinischen Konsequenzen sind also Vergleichbar mit Infektionswellen die wir bei uns schon in 
früheren Jahren hatten und geben somit keinen Anlass, die zum Teil übereilt getroffenen 
Notstandsmassnahmen nun zu legitimieren und in ein Gesetz zu überführen.

Konsequenterweise würde sonst auch bei jeder starken Grippewelle ein gleiches Szenario mit 
Lockdown und Bewegungseinschränkung durchgeführt werden müssen. Dies hielt man auch bisher 
nicht für zielführend und wäre, wie es Professor Krüger in seinem Interview (siehe oben) weiter 
ausführt auch Epidemiologisch die falsche Antwort.

Auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit des neuen Corona Virus kann keine Verlängerung der 
Notstandsmassnamen durch das vorgesehene Gesetz begründen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
des Virus war schon vor dem Lockdown Ende März rückläufig.

Die Studie des Virologen Hendrik Streeck über die Stadt Heinsberg zeigt u.a. auf, dass die 
Ansteckungsgefahr in einem Haushalt (Deutschland bezogen) bei einem 2er Haushalt 43%, bei 3er 
36% und bei 4er 18% liegt. Die Durchseuchung des Gebiets war bei 15%. 
http://tinv.cc/streeck Studie

Tägliche Infektionen sind seit langem tief im 0-1% Bereich der durchgeführten Tests und es gibt 
daraus kaum mehr notwendige Hospitalisierungen. Der verwendete PCR Test ist auch ungenau und 
spricht auch auf andere als den COVID-19 verursachende Viren an. Mit der Tatsache, dass bei 
Grippewellen auch immer Coronaviren dabei sind und waren, wird mit dem Aufrechterhalten und 
sogar Erhöhung der Testmenge auch ein Selbstläufer entwickelt, der selbst dann nicht endet, wenn 
es längst keine COVID-19 erzeugende Corona Viren mehr gibt. Der Test ist zudem nicht validiert. Er 
gibt ein lineares Resultat zurück, den Labors weltweit zum Teil unterschiedlich beurteilen. 
http://tinv.cc/PCR Test

2. Die Hochrechnungen betreffend eine Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch
Der Bundesrat stützt sein Begehren für ein «Covid 19 Gesetz» u.a. auf eine Studie des EPFL von Ende 
April, die von einer zweiten Welle mit einem Szenario 5000 bis Worst Case 20'000 Toten warnt. Die 
Studie weist Fehler auf, wie zum Beispiel, dass die Mortalität über alle Altersgruppen etwa gleich sei. 
Weiter erinnert diese auch an frühere Prognosen ähnlicher Institute, die primär mathematische 
Hochrechnungen aufstellen. Es sei hier das Robert Koch Institut erwähnt, das im Februar 2020 in 
seinen Modellen implizit von mindestens 200'000 COVID 19 Toten in Deutschland ausging. Die daraus 
resultierende Wirkung auf die Politik in Deutschland lässt sich im Ende März angeordnete sog. 
'Lockdown', sehen. Dies obwohl die Infektionsrate damals schon rückläufig war. Aufgrund der 
offenkundigen, gigantischen Fehler die solche Modelle beinhalten können, ein Gesetz in Kraft treten 
zu lassen, darf nicht wiederholt werden.

Solche Massnahmen und Gesetze führen auch zu Verunsicherung bis zu Panik in der Bevölkerung.
Dies muss nun enden und nicht über ein Gesetz weitergeführt werden. Sollte sich die Situation 
unerwartet massiv verändern, steht dem Bundesrat immer noch die Möglichkeit erneut auf das 
Instrument der Notmassnahmen zurückzugreifen offen.
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3. Der Aktivismus der Aufgrund Verunsicherung erfolgt ist, soll nicht weitergeführt 

werden
So wurde anstelle Notmassnahmen zu beenden kürzlich eine Maskenpflicht im ÖV eingeführt. Der 
Bundesrat reagierte so auf Begehren der ÖV Betreiber, ungeachtet dessen, dass die Sinnhaftigkeit 
einer Maskenpflicht nicht gegeben ist. Wie das BAG im Frühling richtig kommunizierte, schützen 
Masken nicht den Träger, da die Luft neben der Maske eingeatmet wird. Viren können zudem 
gängige Masken auch sonst durchdringen, da diese viel kleiner sind. Also stellte das BAG damals 
richtigerweise fest, dass Masken nur Personen zu empfehlen sind, die krank sind, da diese beim 
Husten so weniger andere gefährden. Mit normalen Hygieneverhalten, wie es anfangs Jahr vom BAG 
empfohlen wurde, wird dies aber genauso erreicht, ohne Maskenpflicht. Es handelt sich also um 
reinen Aktivismus, wie es Professor Detlef Krüger, der direkte Vorgänger des bekannten deutschen 
Virologen Christian Drosten an der Charité-Klinik Berlin in seinem Interview bezeichnet und ist nicht 
zielführend, http://tinv.cc/detlef krueger

Die Bevölkerung wird nun aber zusätzlich verunsichert und die Wirkung ist am Schluss 
kontraproduktiv. Beispiele die ich gestern erlebt habe:

Ich spaziere durch Ostermundigen und in einem Park sehe ich eine geschätzt 85-jährige Frau, 
offensichtlich erschöpft auf einer Parkbank mit Maske sitzen. Anstelle, dass sie diese im Freien 
abgezogen hätte, denn im Park würde sie niemanden gefährden und geschützt ist sie aus erwähnten 
Gründen selbst sowieso nicht, behält sie diese an und leidet. Sie kann weniger gut atmen und durch 
die sich bildende Feuchtigkeit in der Maske könnte dies für sie auch gesundheitlich problematisch 
werden. Sie tut es aus Angst, angesteckt zu werden und meint dadurch geschützter zu sein.

Eine Kollegin war gestern auf dem Jungfrau Joch. Auf der Bergbahn musste Sie die Nase von der 
Maske freimachen, da sie Atemnot bekam und sie befürchtete Herzprobleme. Als Apothekerin 
konnte sie für sich diagnostizieren, dass sie in dieser Höhe und mit der Maske zu wenig Sauerstoff 
erhielt. Nachdem sei ihre Nase von der Maske befreite, konnte sie wieder normal atmen und es ging 
ihr wieder gut.

Bei der Rückfahrt vom Berg war ein Junge, vielleicht 14 Jahre alt, mit den Eltern im gleichen 
Zugsabteil. Dieser, wie vorgeschrieben, voll maskiert und schien ebenfalls stark zu leiden und war nur 
noch gebeugt und kraftlos im Sitz. Allmählich zogen die Eltern dem Jungen, dem es offenbar Jetzt 
schlecht ging, die Maske ab, damit er wieder genügend Sauerstoff erhält. Der Junge erholte sich 
danach sichtlich wieder während der Weiterfahrt. Bergbahnen sind nicht ausgenommen von der 
Maskenpflicht und das Beispiel zeigen, dass die Nebenwirkungen in Gebirgshöhen massiv sein 
können und der Nutzen wie eingangs erwähnt, nicht vorhanden. Dies war im Frühjahr nicht nur die 
Auffassung des BAG sondern findet auch breite Bestätigung in der Fachwelt.

Eine Weiterführung dieser oder Einführung sogar neuer Massnahmen durch die Überführung der 
Notstandsmassnahmen in ein Gesetz ist nicht nötig. Es fehlt auch der Beweis, dass diese 
Massnahmen notwendig und zielführend sind, den der Bundesrat für die Inkraftsetzung solcher 
Massnahmen zuerst erbringen müsste.

4. Unklare Regelung der Impfpflicht
Einige Elemente im vorgesehenen Gesetz sind auch rechtlich umstritten.

Art. 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
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Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der 
Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der 
durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» 
Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 
ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach 
einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der 
Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den 
Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 
untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in 
einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte 
- einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt 
wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der 
gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den 
Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 
medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen 
aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 
stationären Spitaleintritte.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet 
eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den 
einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.

Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 
den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 
und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. 
Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem 
Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.

Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist!

Ostermundigen 10.07.2020 
Beat Walter Mirjam Walter

Uw

4/4



Einschreiben

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Ennenda, 10. Juli 2020

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz», Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich Ihnen 
meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19.
Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist. Von 1930 bis 1945 
haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer gerechtfertigt 
eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und 
Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 
den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 
keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 
Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 
27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies

’ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
“ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» 
oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet 
werden und rechtswirksam sind. m

n V
//

Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine 
Krankheit auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu 
einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen 
Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 
schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und 
darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu 
Krankheiten führt. Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das 
sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünsche ich mir klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.

Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnis-mässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu 
einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 
Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden. Ohne ein substanzielles 
Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspoiitisch 
unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 
angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 
Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 
ausdrücklich.® Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz ist deshalb unnötig.

Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 
von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

5

6
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/i ndex.html#a22
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«

die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».

Art. 6 des Epidemiengesetzes^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die 
Möglichkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber 
immer noch unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder 
besonders exponierte Personen.

Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 
Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der 
Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 
aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Venvaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden 
kann.

Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»®, in der Schweiz in 
Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 
das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 
Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase 
der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 
aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2® angezeigt.

MaftifiÄtützie

8
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https://www.admin.ofl^c/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/i ndex.html#a10
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Gisela Hager 
Goetheanumstr. 1 3 
41 43 Dörnach

Betrifft: Vernehmlassung zur Covid-1 9-Gesetzesvorlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit Ihrem Schreiben vom 1 9.6.2020 wurde ich in Kenntnis gesetzt über die obengenannte, von Ihnen unterbreitete Geset­
zesvorlage. Grundsätzlich befürworte ich den Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Bedrohungen. 
Schutzmaßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Im Vergleich zu Alkohol- und Tabackkonsum und zu den Grippen 201 5 
und 2018 ist die "Covid-1 9"-infektion relativ harmlos. Deshalb sind besondere Massnahmen wie auch die erwähnte Ge­
setzesvorlage unverhältnismäßig und unnötig.
Die Vorlage ist abzulehnen.

Begründung

Die Vorlage bezieht sich auf die sogennannte Epidemie. Retrospektiv ist diese viel weniger gravierend als angekündigt. 
Sie verläuft geradezu relativ harmlos. Die Erwägung eines Gesetzes mit grossen Einschränkungen der Bevölkerungsrechte 
muss tatsächliche Fakten und nicht Hypothesen berücksichtigen. In der gegenwärtigen sanitären Lage ist das Erlassen die­
ses Gesetzes ungerechtfertigt.

Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit bezieht sich auch auf die therapeutischen Produkte. Die Erleichterung der Zulas­
sungsverfahren erhöht das Risiko unausgereifter Produkte, die schädlich sind, weil das Schaden-Nutzen- Verhältnis nicht 
genügend erwiesen ist. Angesicht der gegenwärtig relativ geringen Infektionsgefahr ist es unnötig, risiko- und nebenwir­
kungsreiche Produkte zu vermarkten . In keinem Fall darf das Risiko von Pharmazeutika bzw. von Impfungen jenes der Er­
krankung übersteigen, ln der Gesetzesvorlage sind deshalb Absätze 2.3. g - j zu streichen.

Alle Belange der Gesundheit gehören zu den grundlegendsten Persönlichkeitsrechten (Art. 10 Bundesverfassung BV), sie 
unterliegen der Schweigepflicht und dem Datenschutz. Es kann deshalb nicht vom Bundesrat oder einer Behörde ein Be­
handlungszwang ausgeübt werden. Dieser wäre selbst unter dem Vorbehalt einer allgemeinen Bedrohung nicht verfas­
sungsrechtlich. Das betrifft auch ein Impfobligatorium. Abgesehen davon gibt es gegenwärtig keine entsprechende Be­
drohung. Die Artikel 2.3. c, d, e, und 2.4. b wären deshalb missbräuchlich, verfassungswidrig und müssen gestrichen wer­
den.

Die BV garantiert Wirtschaftsfreiheit (Art. 27). Aus Gründen der Verletzung dieses Grundrechtes ist auch Art. 2.4. a des 
Covid-1 9- Gesetzes unvereinbar mit den Prinzipien der Demokratie und würde ihre Aushöhlung bedeuten, mit dem Risiko 
gravierender wirtschaftlicher Folgen für die Bevölkerung.

Auch Art. 8 der Vorlage ist unvereinbar mit der Unabhängigkeit der Medien und mit der Pressefreiheit. Art. 17 der BV 
untersagt ausserdem Zensur. Das Risiko zensuriert Beiträge ist erheblich in Anbetracht des Art.8 (Covid-1 9-Gesetz) und 
die Pressefreiheit wäre nicht garantiert. Die Presse würde zum Spielball von Manipulationen und wäre unvereinbar mit 
einer Demokratie.
Deshalb ist auch dieser Artikel nicht annehmbar.

Zusammenfassung

Das Covid-1 9-Gesetz missachtet in mehrerer Hinsicht verfassungsrechtlich garantierte Grundrechte der Schweizer Bür­
gerinnen und Bürger. Das Notrecht führte ausserdem bisher zur Verletzung von BV Art.23 (Versammlungsfreiheit) und 
Art.24 (Vereinigungsfreiheit). Durch das Covid-1 9-gesetz bestünde ein erhebliches Risiko, auch BV Art. 9 zu missachten 
("Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu 
werden"), weil die Einschätzung von Nutzen und Schaden im Gesundheitswesen nicht von Politikern gewährleistet werden 
kann. Sie riskieren in Abhängigkeit der ausgewählten Berater, die sanitäre Lage zu missdeuten und in Bezug auf die Be­
dürfnisse der individuellen Bürger unverhältnismäßig, transgressiv oder manipulativ zu entscheiden.

Von der Unterzeichnenden werden Sie deshalb ersucht, eine Verlängerung der Macht des Bundesrates zur Anwendung 
des Notrechts, was mit dem Covid-19 -Gesetz beabsichtigt wird, zu unterlassen, die Bundesverfassung rechtmässig zu re- 
tablieren und die Covid-1 9-Gesetzesvorlage vollständig abzulehnen.

Mit freundlichen Grüßen,
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ÆinsebgefeeB- 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

s-h. t<xrù\sù. 
GCO^ (-u^Qji^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bimdesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
iimen meine Überlegimgen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordmmgen des Bundesrates zur Bewältigimg der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1, Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ imd Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder immittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Èpidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.arlmin.ch/opf:/rle/f:lassififi(1-cnmpilation/20032737/indRx.html#a4

^ https://www nRwsd.admin.ch/nRwsd/mfissagR/attachmfints/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/dfi/classififid-compilation/2Q071012/indfiX.html#a7

https://www.admin.ch/opc/dfi/classififid-compilation/1999539.5/indfix.html#a1fi.S 

® https://www.admin.ch/opc/dfi/ffidfiral-gazfittfi/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit irnter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die ^hlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechüiche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

\

2. Sämtliche Ziele der Cpvid-19-Verordniiiig sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (CÔVÏD-i9j in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragimgsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteÜen, insbesondere
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.» '
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 
der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Faflzahien» geht aÏÏein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juh meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr). >
Zwischen dem 1. Mm und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöcfügen Periode normalerweise anfaÜen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstorben 118 Personen mit oder an

® http.s:/Awww hfs.admin.nh/hfs/dfi/homfi/statistikfin/katalngfi-datfinhänkfin/mRdiRnmittfiilunpfin afiSfttrlRtait
3742835.html

7 https://www a(1min.ch/Qpc/dfi/classifift(1-f:ompilatiQn/2020Q744/index.html#a1
/

® https://www haa.admin.r:h/dam/bag/dfi/(jokumfintft/mt/k-ijnrl-i/aktiJfillfi-ausbnjeche-pandemifin/2019-nCo\//
covicl-19-riatfinnruncllaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
BRiicht.xlsx

® https://www hfs.admin.ch/bfs/de/homfi/statistikfin/gesundheit/gesundhfiitswp.sfin/spitaeler/patienten- 
hospitalisiRriinnen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwimden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflanunen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnimgen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zmn 
Covid-19 ausdrückhch.'*

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich fälsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht expUzit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle» der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). 'rrotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
immissverständhch und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nm deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitghed der buhdesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»**^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinhchkeit. Schon damals war wissenschafthch

*0 httpsi/Awww.hfs.admin ch/bfs/dfi/home/.statistikfin/bevoelkerung/ofihijrtRn-todRsfaellfi/tnrlesfaRllR html

https:/Awww.nRwsd admin.ch/nRWsd/rnRssaqR/attar:hments/61823.pdf

https://jcblRmai.qithLjh.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankimgen den aUergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Pellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poUtik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzmichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftspnifungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigenthch die Bimdesverfassimg 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringhchkeit béantraigt imd die Vernehmlässüngszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechthchen 
Gnmdlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

1

i 6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entspreehen nicht 
den geset^chen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordenthchen Lagen» (Abs. 3, ht. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzhchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/dR/f:lassified-compilation/1999539.S/indfix.html#a17n

https://www.admin'.ch/opR/dfi/f:lassififid-oompilation/20n71012/indRX.html#a.S4
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y. Unklare Regelung der Impfîpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes““’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebhche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragimgsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlimg, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die semerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aiüfzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkenmg 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorinm mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über büigerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmimg medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassimgspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https:/Awww.admin.ch/opc/(lR/dassified-fX)mpilation/?0Q71012/inflex.html#a?? 

https:/Awww.admin.ch/npx::/dfi/classified-compilatinn/20071012/index.html#afi 

httpsi/Awww.admin.ch/opc/de/olassififid-oompilatinn/l 9660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafthchen Versuche
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorimn ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für

‘

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2^® angezeigt.

I

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, eiiftach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwuif die 13ringÜchkeit zu verleihen.
Diese imnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wu-kung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat woUe das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bimdesrat bereits verfögt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird dmch den imgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht hur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnähmen), sondern auch «Massnafmien zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine expliäte Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

;

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechüichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu
normalen demokratischen Abläufen - aus wèlclien Gründen auch immer - schwierig ist.1 ; . 1

)

I
https:/A)vww.admin.ch/opr:/de/dassififid-compilation/1999.S39S/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat vmd Parlament das dringliche Bimdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bimdesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.“^

/

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wm-den. War es erst eine überdurchscimittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Jimi 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei ims, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) imd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche nüt gravierenden Folgen 
bleiben imd darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologjsches 
Gnmdrauschen notrechüiche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sieh niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das yollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_ais-die-schweiz-dem-bundesrat-die-iust-am-aLitoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/pnpupaijdioplayer?id=63ahca89-0838-4c35-90be-c54d4ft7672hf
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Die vorstehenden Überlegimgen entsprechen in Sinn imd Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaiun dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen imd 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassimg imd die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen imd 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 

, eindeutig dûrcKfôimüHértes Kônsénspn^ géschüt^ werden'. Es kann also nicht sein', dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel“')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^ ^d/O^/ZO

\
(Name und Unterschrift) '/OC^

GOOy- LuZ:esin

f

\
21 https://www.admin.ch/Qpc/dR/olassififtri-nQmpilation/1P995395/inflftx.html#ani1'
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Rolf Bänteli 
Friedheimstrasse 24 
8057 Zürich
079 384 34 12

Zürich, den 9. 7. 2020

Rolf Bänteli. Friedheimstrasse 24. 8057 Zürich

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren» teile ich Ihnen 
meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für die 
Bewältigung der Covid-19-Epidemie» mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet 
wurde.

1. Das Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 ist nicht nötig
Glücklichenweise hat sich im Verlauf der Covid-19 Epidemie bestätigt, dass dieses Virus deutlich 
weniger gefährlich ist als zu Beginn befürchtet. Gemäss Todesursachenstatistik 
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html) werden rund 1700 Todesopfer 
Covid-19 zugeordnet, während in der Grippewelle 2015 rund 2500 Todesopfer zu beklagen 
waren.
Dass der-Bundesrat gleich-wie-viele-andere Regierungen-sehr auf Sicherheit-bedacht mit den 
drastischen Massnahmen eines Lockdowns reagierte, ist nachvollziehbar. Der damalige 
Wissensstand war schwierig zu überblicken.
Inzwischen weiss man sehr viel mehr, und es ist unbestritten, dass Covid-19 keine Worst Case- 
Pandemie ist.
Die jährlichen Grippewellen mit diversen Erregern werden die Welt auch weiterhin betreffen und 
sind unvermeidlich. Die Sommergrippe führt in jedem Jahr im Sommer zu einem leichten Anstieg 
der Krankheits- und Todeszahlen - also eine natürliche "2. Welle".
Darauf mit Notrecht zu reagieren ist übertrieben und meines Wissens auch nicht rechtens, da es 
dazu bis anhin keine klar definierten Rahmenbedingungen gibt.
Darum ist es schon längst Zeit für die vollständige Aufhebung des Notrechtes und die Rückkehr 
zum Status Quo vor Beginn des Notrechtes. Es gibt keinen wissenschaftlich nachweisbaren 
Anlass das Notrecht nun in einem Gesetz festzuschreiben und dadurch zu verlängern.
Sollte sich zeigen, dass sich die Bedrohungslage nachweisbar erheblich verschlechtert, kann der 
Bundesrat wie bis anhin mit neuen Erlassen darauf reagieren (siehe Seite 6 Kapitel 1.2 des 
erläuterden Berichtes zum Covid-19 Gesetz).

2. Einer allfälligen Verlängerung des Notrechts ist nur zuzustimmen, wenn d^sen 
Wirksamkeit nachgewiesen werden kann
Gemäss Art. 170 BV sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im
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Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 
auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 
Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das 
Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei 
Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit 
der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

3. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 
von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, 
die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefehr 
besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 
Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 
aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden 
kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in eher für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

4. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte», in der Schweiz in 
Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von 
der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase 
der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 
aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2 angezeigt.

5. Eine umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 
besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 
Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die 
alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter 
diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisabonen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten 
um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 
27. Juni 2020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 
bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam 
sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 
schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und 
darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu 
Krankheiten führt.
Ansonsten-droht-die ernstliche Gjefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new nôfrtïal» fühTen, das sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes 
handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Sollte der vorliegende Gesetzesentwurf nicht zurückgewiesen werden, sind folgende Punkte 
konkret zu streichen:

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätze ich aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:
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Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von 
Heilmitteln:

Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz hergestellt 
Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar zu den 
Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ 
und quantitativ hochstehender Spitalinffastruktur.
Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, 
Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder aus 
einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet eriitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten aufzuheben. 
Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder laufen, hätte der 
Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen Anordnungen zeitnah direkt 
gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.
• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:
Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz 
der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende 
Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu 
senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der 
öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene 
Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz-der Schutz ihrer.persönlichen_Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 
Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.
Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte es 
kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen Erbsubstanz 
als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten wären (im Sinne 
von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).
• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 

Medizinprodukte:
Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen 
über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen 
Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem 
Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss 
Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.
Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.
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• Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen:
Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es 
gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade bei 
älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle Menschen 
über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläuternden Bericht 
geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die 
Wirtschaflsffeiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb sinnvollen 
Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen vorzusehen 
(Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale Regelung den 
individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als 
unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:
Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis der 
COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.
Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit 
(geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.
Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang mit 
Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke 
einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk 
gewählten_Stelle_überw^h^t werden^ yyie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist 
eine Finanzierung durch den Bund als Mitterdehkbäf üng“eeignet,“um eine qualitativ hochwertige 
und unabhängige Berichterstattung zu sichern.
• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7 
EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur 
Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche sich 
durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für 
unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das 
ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des 
Entwurfs.
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Beanstandung zum erläuternden Bericht zum Covid-19 Gesetz
Im Punkt 3.4 wird behauptet, dass durch die Massnahmen des Lockdowns, welche durch dieses 
Gesetz legitimiert und fortgeWhrt werden, keine "offensichtlichen Auswirkungen auf die Bereiche 
Gesellschaft, Umwelt und andere Bereiche zu erwarten seien. Die entsprechenden Fragen 
wurden daher nicht geprüft."
Das ist definitiv nicht zutreffend. Dazu möchte ich folgende Tatsachen aufführen:
Umwelt: Ein massiv vermindertes Verkehrsaufkommen auf Strassen und in der Luft haben 
diverse Messwerte der Luftqualität verbessert sowie zu einer massgeblichen Lärmreduktion 
geführt.
Gesellschaft:
- Seit Beginn des Lockdowns hat das Gefühl von Bedrohung und Verunsicherung massiv 

zugenommen.
- Angst und Panik-Gefühle sind deutlich angestiegen und zeigen sich in bereits erfassbaren 

erhöhten Angst- und Panik-Störungen, welche psychologisch / psychiatrisch behandelt werden 
müssen

- Die Suizidrate ist erhöht.
- Die wirtschatlichen Folgen durch Bankrotte werden zwar finanziell abgefedert; das damit 

verbundene Leid ist nicht unerheblich und wirkt sich auf die Betroffenen und deren Angehörige 
aus.

- Homeschooling ist insbesondere für jüngere Kinder pädagogosch inadäquat, hat zur 
Verschärfung der Chancenungleichheit geführt und die Eltern zusätzlich zum Home Office 
belastet.

- Die Kommunikation wird zunehmend digitalisiert, um Kontakte zu vermeiden. Das birgt neben 
den Chancen auch eine Gefahr der weiteren Vereinsamung. Fast alle Menschen sind auf 
Direktkontakte angewiesen und leiden unter Stress, wenn diese zu stark fehlen.

- Die Kummonikationskultur grosser Medienhäuser wie auch von SRF war partiell unangemessen: 
Menschen mit anderen Sichtweisen und insbesondere bestausgebildete Wissenschaftler mit 
vom Staat abweichenden Sichtweisen als Verschwörungstheoretiker zu bezeichen, ist weder 
zutreffend noch demokratisch und kein lösungsorientiertes Verhalten. Die offizielle Politik hat 
sich nie dazu geäussert und passiv zu einem Klima einer polarisierten Meinungslandschaft 
beigetragen. Diese und_kommende Kri^n werden so noch weniger bewältigbar, weil die 
Gesellschaft weiter parzelliert wird.

Meine Aufzählung ist nicht abschliessend und erwähnt einige wichtige Punkte, welche meines 
Erachtens erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, die in einer Demokratie 
untersucht, beziffert und denen wo nötig mit Gegenmassnahmen begegnet werden müssen.

Mit freundlichen Grüssen 

Rolf Bänteli

Stellungnahme Covid-19, Rolf Bänteli, Seite 6



Rosmarie von Känel 
Feldenstrasse 58 
3655 Sigriswil

Per E-Mail: recht@bk.admin.ch

Bundeskanzlei 
Sektion Recht 
Herr Stephan Brunner 
3003 Bern

EINSCHREIBEN

Sigriswil, 8.7.2020

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19- 
Gesetz): Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 19. Juni wurden die interessierten Kreise dazu eingeladen, sich im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des Covid-19-Gesetzes (Vorlage) zu äussern. Es 
soll als Grundlage dienen, „dass der Bundesrat die bereits in verfassungsunmittelbaren 
Verordnungen beschlossenen Massnahmen fortführen kann, die für die Bewältigung der 
Covid-19-Epidemie weiterhin nötig sind.“

Ich bedanke mich beim Bundesrat und allen Beteiligten für die in bester Absicht gewählten 
und frühzeitig eingeführten Notrechtsmassnahmen und gehe gerne davon aus, dass nur zum 
wirklichen Schutze und zur Förderung allen Lebens die weiteren verhältnismässigen Schritte 
unternommen werden.

Dabei möchte ich Sie unterstützen, indem ich folgendermassen Stellung nehme:

- Die diesjährige Grippe hat keineri heftigeren Verlauf gezeigt als die früheren 
Grippewellen, welche ohne verordnete Einschränkungen und Kollateralschäden 
durchlebt worden sind. Bitte vergleichen Sie die vertrauenswürdigen Statistiken und 
machen Sie auch die Bevölkerung darauf aufmerksam, damit die allgemeine Panik 
beendet wird. Eine Weiterführung der Massnahmen ist meines Erachtens nicht 
angezeigt.
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- Es sollten nur verantwortungsvolle, nicht korrumpierbare Ärzte und Pandemologen zu 
Rate gezogen werden. Etliche Ärzte, medizinische Fachpersonen und Politiker treten 
ja mit ihren Bedenken seit geraumer Zeit an die Öffentlichkeit, geben ihrem 
Unbehagen Äusdruck und versuchen, sich bei den Behörden Gehör zu verschaffen.

- Anstatt eine Notverordnung aufrechtzuerhalten, mögen Sie die Bevölkerung 
umfassend auf die Möglichkeiten hinweisen, wie Immunsystem und Lebensfreude 
gestärkt werden, um ein gesundes Leben zu führen und grundsätzlich stabil zu 
bleiben (Vitamine, viel Bewegung in der freien Natur usw.). Es macht Sinn, daraufzu 
vertrauen, dass die Menschen zu Selbstverantwortung und in Erkrankungsfällen zu 
gegenseitiger Rücksichtnahme fähig sind.

- Ich gehe davon aus, dass Bundesrat und Parlament sehr gut wissen, wie aggressiv 
schädigend einige «Neue Technologien» sind. Dazu gehören die Frequenz- 
Änwendungen ab 3G, für deren verstärkte und erhöhte Weiterführung während der 
vergangenen Monate vielerorts unbemerkt die Anlagen bereitgestellt worden sind, 
und die vorgesehenen mRNA-lmpfungen. Beide haben und hätten verheerende 
Folgen. Wir haben nur ohne diese Technologien die Chance, einigermassen gesund 
weiterzuleben! Beides muss eingestellt und verboten werden.

- Anstatt unsere Bevölkerung unter einschneidende Massnahmen zu stellen, ist es 
sinnvoll, die Absichten der WHO und deren Sponsoren unter die Lupe zu nehmen, 
sie auf ihre Kompetenzfähigkeit und auf ihre Ethik hin zu prüfen. Insbesondere soll 
die Beziehung zwischen der Schweiz und der «Bill und Melinda Gates-Stiftung» völlig 
neu gestaltet werden. Sie soll auf eine lautere rechtliche Basis gestellt oder ganz 
abgebrochen werden.

Jeder lebende Organismus wird von Milliarden von sogenannten Viren natürlicherweise 
unterstützt. Im Verhältnis zu geplanten unberechenbaren Emissionen und Injektionen sind 
sämtliche natürliche Viren unbedenklich.

Wer sich verantwortungsvoll als Vertreter eines Volkes in dessen Dienst stellt, setzt sich für 
die wahrhaftig gesunden Lebensbedingungen allen Lebens ein und unterlässt alles, was 
irgendwie schädigend wirken könnte.

Ich möchte den Vertretern unseres Volkes wieder vertrauen können. Deshalb bitte ich Sie, 
sich zum höchsten Wohl aller Lebewesen mutig, klar und verantwortungsvoll einzusetzen.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
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Heidi Lanz 
Endorfstrasse 99 
3655 Sigriswil

Per E-Mail: recht@bk.admin.ch

Bundeskanzlei 
Sektion Recht 
Herr Stephan Brunner 
3003 Bern

EINSCHREIBEN

Sigriswil, 8.7.2020

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19- 
Gesetz); Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 19. Juni wurden die interessierten Kreise dazu eingeladen, sich im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des Covid-19-Gesetzes (Vorlage) zu äussern. Es 
soll als Grundlage dienen, „dass der Bundesrat die bereits in verfassungsunmittelbaren 
Verordnungen beschlossenen Massnahmen fortführen kann, die für die Bewältigung der 
Covid-19-Epidemie weiterhin nötig sind.“

Ich bedanke mich beim Bundesrat und allen Beteiligten für die in bester Absicht gewählten 
und frühzeitig eingeführten Notrechtsmassnahmen und gehe gerne davon aus, dass nur zum 
wirklichen Schutze und zur Förderung allen Lebens die weiteren verhältnismässigen Schritte 
unternommen werden.

Dabei möchte ich Sie unterstützen, indem ich folgendermassen Stellung nehme:

- Die diesjährige Grippe hat keinen heftigeren Verlauf gezeigt als die früheren 
Grippewellen, welche ohne verordnete Einschränkungen und Kollateralschäden 
durchlebt worden sind. Bitte vergleichen Sie die vertrauenswürdigen Statistiken und 
machen Sie auch die Bevölkerung darauf aufmerksam, damit die allgemeine Panik 
beendet wird. Eine Weiterführung der Massnahmen ist meines Erachtens nicht 
angezeigt.
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- Es sollten nur verantwortungsvolle, nicht korrumpierbare Ärzte und Pandemologen zu 
Rate gezogen werden. Etliche Ärzte, medizinische Fachpersonen und Politiker treten 
ja mit ihren Bedenken seit geraumer Zeit an die Öffentlichkeit, geben ihrem 
Unbehagen Ausdruck und versuchen, sich bei den Behörden Gehör zu verschaffen.

- Anstatt eine Notverordnung aufrechtzuerhalten, mögen Sie die Bevölkerung 
umfassend auf die Möglichkeiten hinweisen, wie Immunsystem und Lebensfreude 
gestärkt werden, um ein gesundes Leben zu führen und grundsätzlich stabil zu 
bleiben (Vitamine, viel Bewegung in der freien Natur usw.). Es macht Sinn, daraufzu 
vertrauen, dass die Menschen zu Selbstverantwortung und in Erkrankungsfällen zu 
gegenseitiger Rücksichtnahme fähig sind.

- Ich gehe davon aus, dass Bundesrat und Parlament sehr gut wissen, wie aggressiv 
schädigend einige «Neue Technologien» sind. Dazu gehören die Frequenz- 
Anwendungen ab 3G, für deren verstärkte und erhöhte Weiterführung während der 
vergangenen Monate vielerorts unbemerkt die Anlagen bereitgestellt worden sind, 
und die vorgesehenen mRNA-lmpfungen. Beide haben und hätten verheerende 
Folgen. Wir haben nur ohne diese Technologien die Chance, einigermassen gesund 
weiterzuleben! Beides muss eingestellt und verboten werden.

- Anstatt unsere Bevölkerung unter einschneidende Massnahmen zu stellen, ist es 
sinnvoll, die Absichten der WHO und deren Sponsoren unter die Lupe zu nehmen, 
sie auf ihre Kompetenzfähigkeit und auf ihre Ethik hin zu prüfen. Insbesondere soll 
die Beziehung zwischen der Schweiz und der «Bill und Melinda Gates-Stiftung» völlig 
neu gestaltet werden. Sie soll auf eine lautere rechtliche Basis gestellt oder ganz 
abgebrochen werden.

Jeder lebende Organismus wird von Milliarden von sogenannten Viren natürlicherweise 
unterstützt. Im Verhältnis zu geplanten unberechenbaren Emissionen und Injektionen sind 
sämtliche natürliche Viren unbedenklich.

Wer sich verantwortungsvoll als Vertreter eines Volkes in dessen Dienst stellt, setzt sich für 
die wahrhaftig gesunden Lebensbedingungen allen Lebens ein und unterlässt alles, was 
irgendwie schädigend wirken könnte.

Ich möchte den Vertretern unseres Volkes wieder vertrauen können. Deshalb bitte ich Sie, 
sich zum höchsten Wohl aller Lebewesen mutig, klar und verantwortungsvoll einzusetzen.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
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Nicole Berreth 
Schulgässli 22 
4587 Aetingen

Petra Maarsen 
Artmattstrasse 24 
4563 Gerlafingen

Bundeskanzlei BK 
Walter Thurnherr 
Bundeshaus West 
3003 Bern

6. Juli 2020

Sehr geehrte Parlamentarierinnen
Sehr geehrte Parlamentarier
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat schlägt mit dem Covid-19- Gesetz eine Verlängerung seiner notrechtlichen Befugnisse 
bis Ende 2022 vor. Sie sollen die Vorlage als dringliches Bundesgesetz verabschieden, und damit die 
Referendumsmöglichkeiten einschränken.
Aus folgenden Gründen appellieren wir an Sie, das Gesetz zurückzuweisen, oder ihm zumindest die 
Dringlichkeit abzusprechen:

-Aus verschiedensten Statistiken ist zu entnehmen, dass keine Übersterblichkeit besteht und wir im 
Vergleich zu anderen Jahren höchstens eine als «schwer» einzustufende Grippewelle haben, im 
Rahmen der alljährlichen Schwankungen (sehen Sie auch Statistik auf Blatt 3).

-Der Bundesrat beantragt, die Vorlage äis dringliches Bundesgesetz zu klassifizieren, das dann sofort 
in Kraft treten würde, und durch ein allfälliges Referendum nicht aufgeschoben werden könnte. Auch 
eine Volksabstimmung würde erst stattfinden, wenn das Gesetz längst in Kraft getreten wäre, und 
die heraufbeschworene neue Normalität teilweise schon Fuss gefasst hätte.

-In der aktuellen Situation besteht kein Bedarf für eine zusätzliche gesetzliche Regelung: Der 
Bundesrat verfügt bereits über Möglichkeiten, auf ein Wiederauftreten der Pandemie zu reagieren.

-Die Begründung zur Verlängerung des Notrechts, dass eine mögliche zweite Welle ein Vielfaches an 
Toten bringen könnte, basiert auf einer Studie, die von den Autoren so interpretiert wurde, dass alle 
Infizierten auch krank werden würden, (https://ncs-tf.ch/de/component/edocman/coi). Das 
widerspricht sämtlichen wissenschaftlichen Studien, nach denen nur ein kleiner Teil der Infizierten 
auch Symptome hat, geschweige denn hospitalisiert werden muss.

-Punktuelle Aufhebung der Regulierung für Heilmittel: Das dringliche Bundesgesetz gibt dem 
Bundesrat die Kompetenz, Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel zu gewähren - 
sprich: Impfstoffe. Unzureichend geprüfte Impfstoffe sind nicht angebracht, denn die definierten 
Risikogruppen können auch anders geschützt werden.

-Es ist nicht opportun, Notrechtserlasse ohne seriöse parlamentarische Evaluation der Massnahmen 
als Bundesrecht zu verstetigen. Art. 170 der Bundesverfassung fordert von der Bundesversammlung, 
die Wirksamkeit der Massnahmen des Bundes zu überprüfen. Das ist bisher nicht geschehen.

-Der Lockdown wurde (nicht nur in der Schweiz) nach dem Rückgang der Infektionsrate verhängt.



-Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, insbesondere in einem Land wie der 
Schweiz muss gewährleistet sein. Diese Zusammenarbeit würde aber in Frage gestellt durch die 
dringliche Änderung einer Reihe von Gesetzen: durch die Einschränkung der Rechte des Parlaments 
und durch die Behinderung der Volksrechte (Referendum). Gemäss Art. 36 der Bundesverfassung 
erfordern alle Einschränkungen der Grundrechte eine gesetzliche Grundlage. Es darf nicht sein, dass 
dies durch die Umformulierung von Verordnungen zu einem Gesetz und unter Einschränkung der 
Referendumsmöglichkeiten geschehen soll.

- Es wäre wünschenswert, wenn die Schweiz, angelehnt an die alte Tradition, eigene Wege, mutige 
Wege, Beispiel Schweden, gehen könnte, anstelle der Angleichung an den internationalen Trend. Die 
neueste Bewertung Schwedens der WHO ist durchwegs positiv ausgefallen, trotzdem wurde vor 
kurzem eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr eingeführt, die es während der intensivsten Zeit 
der Pandemie nicht gab.

- Die historische Erfahrung zeigt, dass ausserordentliche Kompetenzen, die der Regierung gewährt 
wurden (oder die sich die Regierung genommen hat), nicht automatisch wieder zurückgegeben 
werden, und wie schwierig es ist, nach einer Krise die Volksrechte wiederherzustellen.

-Bitte rufen Sie sich in Erinnerung, dass das erklärte Ziel im März 2020 war, in jedem Falle eine 
Überlastung unseres Gesundheitswesens zu vermeiden. Wir sind nicht ansatzweise an diese 
Belastungsgrenze gestossen, im Gegenteil, das Gesundheitswesen musste subventioniert werden, 
wegen leerer Betten. Und viele Operationen wurden nicht durchgeführt., viele Eingriffe und 
Behandlungen verschoben.

Wollen wir wirklich zulassen, dass die Angst, die Panik regiert? Wollen Sie zulassen, dass mit einem 
minder geprüften Impfstoff Ähnliches passieren kann wie 2009 mit dem Impfstoff Pandemrix gegen 
die Schweinegrippe? Pandemrix wurde ebenfalls irn Schnellverfahren zugelassen und generierte 
Impfschäden bei Neugeborenen, allergische Schocks, Gesichtslähmungen, Narkolepsie usw. Wollen 
Sie das zulassen, indem Sie eine Gesetzesvorlage befürworten, die solchem Geschehen eine 
Möglichkeit zur Wiederholung bietet? Sehen Sie auch:

http5://www.voutube.com/watch?v=lhNlN5ZzdWM (Arte Dokumentation: Profiteure der Angst)

Dazu noch eine Frage: Wie sehr wird die Angst von Regierung und Medien geschürt?

Wir sind uns im Klaren darüber, dass Krisen grosse Herausforderungen mit sich bringen, speziell für 
die Entscheidungsträger/innen. Und dass am Anfang die Last der Ungewissheit und der 
Verantwortung dazu führen kann, dass manche Entscheidungen getroffen werden im Bestreben, auf 
der sicheren Seite zu bleiben. Jetzt stehen wir aber an einem anderen Punkt.

Bitte lassen Sie nicht zu, dass die Werte unserer Schweizer Demokratie aufs Spiel gesetzt werden.

Danke für ihre Aufmerksamkeit!

Mit freundlichem Gruss

Nicole Berreth 
Pflegefachfrau Psychiatrie 
berrethnicole@gmail.com

Petra Maarsen
Sozialpädagogin, Schulleiterin 
zioerjen.maarsen@gmx.net

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Vertiefung und Erweiterung einzelner Aspekte.



Verena Rohrbach 
Feldenstrasse 18 
3655 Sigriswil

Per E-Mail: recht@bk.admin.ch

Bundeskanzlei 
Sektion Recht 
Herr Stephan Brunner 
3003 Bern

EINSCHREIBEN

Sigriswil, 8.7.2020

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19- 
Gesetz): Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 19. Juni wurden die interessierten Kreise dazu eingeladen, sich im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des Covid-19-Gesetzes (Vorlage) zu äussern. Es 
soll als Grundlage dienen, „dass der Bundesrat die bereits in verfassungsunmittelbaren 
Verordnungen beschlossenen Massnahmen fortführen kann, die für die Bewältigung der 
Covid-19-Epidemie weiterhin nötig sind.“

Ich bedanke mich beim Bundesrat und allen Beteiligten für die in bester Absicht gewählten 
und frühzeitig eingeführten Notrechtsmassnahmen und gehe gerne davon aus, dass nur zum 
wirklichen Schutze und zur Förderung allen Lebens die weiteren verhältnismässigen Schritte 
unternommen werden.

Dabei möchte ich Sie unterstützen, indem ich folgendermassen Stellung nehme:

- Die diesjährige Grippe hat keinen heftigeren Verlauf gezeigt als die früheren 
Grippewellen, welche ohne verordnete Einschränkungen und Kollateralschäden 
durchlebt worden sind. Bitte vergleichen Sie die vertrauenswürdigen Statistiken und 
machen Sie auch die Bevölkerung darauf aufmerksam, damit die allgemeine Panik 
beendet wird. Eine Weiterführung der Massnahmen ist meines Erachtens nicht 
angezeigt.
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- Es sollten nur verantwortungsvolle, nicht korrumpierbare Ärzte und Pandemologen zu 
Rate gezogen werden. Etliche Ärzte, medizinische Fachpersonen und Politiker treten 
ja mit ihren Bedenken seit geraumer Zeit an die Öffentlichkeit, geben ihrem 
Unbehagen Ausdruck und versuchen, sich bei den Behörden Gehör zu verschaffen.

- Anstatt eine Notverordnung aufrechtzuerhalten, mögen Sie die Bevölkerung 
umfassend auf die Möglichkeiten hinweisen, wie Immunsystem und Lebensfreude 
gestärkt werden, um ein gesundes Leben zu führen und grundsätzlich stabil zu 
bleiben (Vitamine, viel Bewegung in der freien Natur usw.). Es macht Sinn, daraufzu 
vertrauen, dass die Menschen zu Selbstverantwortung und in Erkrankungsfällen zu 
gegenseitiger Rücksichtnahme fähig sind.

- Ich gehe davon aus, dass Bundesrat und Parlament sehr gut wissen, wie aggressiv 
schädigend einige «Neue Technologien» sind. Dazu gehören die Frequenz- 
Anwendungen ab 3G, für deren verstärkte und erhöhte Weiterführung während der 
vergangenen Monate vielerorts unbemerkt die Anlagen bereitgestellt worden sind, 
und die vorgesehenen mRNA-lmpfungen. Beide haben und hätten verheerende 
Folgen. Wir haben nur ohne diese Technologien die Chance, einigermassen gesund 
weiterzuleben! Beides muss eingestellt und verboten werden.

- Anstatt unsere Bevölkerung unter einschneidende Massnahmen zu stellen, ist es 
sinnvoll, die Absichten der WHO und deren Sponsoren unter die Lupe zu nehmen, 
sie auf ihre Kompetenzfähigkeit und auf ihre Ethik hin zu prüfen. Insbesondere soll 
die Beziehung zwischen der Schweiz und der «Bill und Melinda Gates-Stiftung» völlig 
neu gestaltet werden. Sie soll auf eine lautere rechtliche Basis gestellt oder ganz 
abgebrochen werden.

Jeder lebende Organismus wird von Milliarden von sogenannten Viren natürlicherweise 
unterstützt. Im Verhältnis zu geplanten unberechenbaren Emissionen und Injektionen sind 
sämtliche natürliche Viren unbedenklich.

Wer sich verantwortungsvoll als Vertreter eines Volkes in dessen Dienst stellt, setzt sich für 
die wahrhaftig gesunden Lebensbedingungen allen Lebens ein und unterlässt alles, was 
irgendwie schädigend wirken könnte.

Ich möchte den Vertretern unseres Volkes wieder vertrauen können. Deshalb bitte ich Sie, 
sich zum höchsten Wohl aller Lebewesen mutig, klar und verantwortungsvoll einzusetzen.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüs.sen

/
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Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen und Verordnungen des Bundesrats 
zur Bevyältigung der Coyid-19>Epidemie: Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen 
Vernehmlassung

-i

Sehr geehrter Herr Thurnherr, sehr geehrte Damen und Herren

Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf des Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen und Verordnungen des Bundesrats, zur Bewältigung der Covid-I ^Epidemie 
(Corona-Gesetz) Stellung nehmen zu können.

Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement im Zusammenhang mit Corona und das rasche 
Handeln, das am An^ng wichtig war. Es ist sicher nicht einfach, die richtigen Massnahmen 
zu treffen - unter Zeitdruck, ohne genaue Kenntnisse über die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Covid-19 und im Spannungsfeld, die Bevölkerung zu schützen ohne 
dabei unverhältnismässige Massnahmen zu ergreifen, sowie unter internationalem Druck 
anderer Länder und deren Massnahmen. Im Nachhinein ist man immer schlauer - aber 
spätestens seit April 2020 hätte der Bundesrat die Situation kritisch hinterfragen müssen.

Im Folgenden unterbreite ich Ihnen meine Änderungsanträge:

1. Artikel 1 Gegenstand und Grundsatz
^ Dieses Gesetz regelt besondere Befugnisse des Bundesrates zur Bekämpfung der Covid- 
19-Epidemie und zur Bewältigung der Auswirkungen der Bekämpfungsmassnahmen auf 
Gesellschaft, Wirtschaft und Behörden.
^ Der Bundesrat macht von diesen Befugnissen nur so weit Gebrauch, als dies zur 
Bewältigung der Covid-19-Epidemie notwendig ist.

Antrag:
Ich beantrage, dass der Bundesrat die Gefährlichkeit von Covid-19, auf welcher das; gesamte 
Corona-Gesetz basiert, sauber, abklärt, indem, er transparente Zahlen und Statistiken erstellt 
und sich dabei ;Von eirietri interdisziplinär zusammengesetzten, unabhängiger) Grernium mit 
unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen beraten lässt. Ich beantrage zudem, dass der 
Bundesrat; erst dann anhand der objektiven Fakten überprüft, ob es ein Corona-Gesetz 
braucht und die Massnahmen verhältnismässig sind, um die Bevölkerung zu schützen - und 
bis dahin das Corona-Gesetz zurückzieht oder auf spätestens Ende 2020 befristet und zwar 
ohne Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i. . . . ,

- .• i.

Begründung:^
Alle bisher getroffenen Massnahmen basieren auf einem Test, der sehr unsicher ist. 
Je mehr Tests durchgeführt werden, desto mehr Infizierte bzw. auch falsch-positiv 
Getestete werden gefunden. Die tatsächliche Zahl der Infizierten in der gesamten 
Bevölkerung liegt aber höher. Wenn man zur Berechnung der Sterberate die Zahl der 
Verstorbenen durch die Zahl der Infizierten teilt, führt das automatisch zu einer

^ Begründung zu Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i siehe unter Punkt 2



Überschätzung der Todesrate. Zusätzlich dazu erhielten alle Verstorbenen, die positiv 
getestet waren, Corona als Todesursache, auch wenn sie an Krebs oder anderen 
Erkrankungen litten. Das führte zu einer Verfälschung und somit massiven 
Überschätzung der Covid-19-Sterberate.

• Die Infektionszahlen wurden in allen Darstellungen immer kumuliert aufgeführt. In 
Wahrheit fand aber kein exponentieller Anstieg der Kurve statt, wenn man den Anteil 
Infizierter in Relation zur jeweiligen Testmenge darstellt und die Genesenen in der 
Statistik als solche darstellt.
Es wurde keine Unterscheidung von Infizierten und Erkrankten gemacht.

Auf der Basis solcher unwissenschaftlichen, intransparenten, manipulativen Grundlagen 
wurden der Lockdown und alle Corona-Massnahmen ausgerufen. Wie eine ETH-Studie 
zeigt, waren zu diesem Zeitpunkt bereits der R-Wert unter 1 und die Fallzahlen abgeflacht.^ 
Zudem gibt es verteilt über die ganze Welt hochrangige Expertinnen und Experten, die 
anderer Meinung sind, was die Gefährlichkeit und die von den Regierungen daraus 
abgeleiteten Massnahmen betrifft.^ Leider fanden solche ExpertInnen-Meinungen kaum 
Beachtung in den Mainstream-Medien, wodurch ein verzerrtes, einheitliches öffentliches Bild 
der Situation entstand und ein kontroverser gesellschaftlicher Diskurs unterbunden wurde.

2. Art. 2 Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie
[...] ^ Er kann zur Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit 
Heilmitteln und Schutzausrüstungen:
[...] ' Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel vorsehen; [...]

Antrag:
Ich beantrage, den Artikel 2 Absatz 3 Ziffer 
Arzneimittel vorsehen;» zu streichen.

«' Ausnahmen von der Zulassungspflicht für

Begründung:
Mit diesem Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i kann der Bundesrat Impfungen für obligatorisch 
erklären. Es wird weder in den Erläuterungen noch im Gesetz selbst eine Einschränkung in 
Bezug auf besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen vorgenommen - wobei mir auch das 
fragwürdig erscheinen würde. Damit schafft sich der Bundesrat die gesetzliche Grundlage für 
einen indirekten Imp^ang. Grundsätzlich erachte ich uns Menschen als 
selbstverantwortliche Individuen. Jene, die aus gesundheitlichen Gründen das Gefühl haben 
zu müssen oder aus Solidarität wollen, können sich impfen lassen, falls ein Impfstoff vorliegt. 
Es gibt keinen Grund, weshalb sich alle anderen obligatorisch impfen lassen müssten. Es sei 
denn, es geht gar nicht um Corona sondern um Grösseres.'* Falls dies so wäre, ist es völlig 
undemokratisch, über eine Impfung verbunden mit einer Angstkampagne allen Menschen 
irgendeinen Marker für ID2020 zu setzen, ohne darüber den gesellschaftlichen Diskurs in 
unserem (noch) demokratischen Land geführt zu haben. Zudem ist bekannt, dass Impfungen 
(unabsichtlich und in diesem Fall aufgrund nicht ausreichender Erprobung) Krankheiten 
auslösen können.® Insbesondere problematisch ist, dass von den 12 Covid-19-lmpfstoffen, 
die derzeit in klinischer Prüfung sind, vier rekombinierte RNA und drei DNA enthalten, die 
das menschliche Erbgut verändern können.® Da erstmals solche Impfverfahren angewendet

^ https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20271 
^ https://www.nichtohneuns.de/virus/
* Zum Beispiel https://id2020.org/
^ https://childrenshealthdefense.org/
® https:///www.wodarg.com/impfen/



werden und au^rund der fehlenden Langzeiterfahrungen damit, ist das ein 
(unkontrollierbares) Experiment mit der Menschheit.
Grundsätzlich haben wir alle ein Immunsystem, auf das wir auch vertrauen dürfen - und das 
wir während einer Grippe-Epidemie bewusst stärken können. Leider ist das bei all den im 
Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen kein Thema (z.B. steht nicht im Gesetz «der 
Bundesrat ordnet an, dass sich alle gesund ernähren und dabei genügend Vitamine zu sich 
nehmen und sich ausreichend an der frischen Luft bewegen» oder «der Bundesrat trägt 
Sorge, dass grundsätzlich keine ungesunden Lebensmittel (Zucker, Konservierungsstoffe, 
etc.) in den Verkauf mehr gelangen»^).
Zusätzlich gibt es auch alternative Heilmethoden, die alle sehr erfolgreich sind - auch bei 
Corona, und gut unterstützen können, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren - auch 
präventiv. Leider scheint dies während der gesamten Corona-Zeit bisher nicht von Interesse 
zu sein und ist auch kein Thema in diesem Gesetz.

Ich danke Ihnen, für die Berücksichtigung meiner Anträge. Für anfällige Rückfragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung {eigene E-MaH-Adresse einfüaen).

Freundliche Grüsse

[à

ßelvckM

^ Z.B. analog der Tabakpolitik
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Regine Winkler 
Ländlistrasse 2 
4305 Olsberg

Einschreiben 
Bundeskanzlei BK 
Herrn Walter Thurnherr 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Olsberg, 10. Juli 2020

Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur 
Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)
Stellungnahme anlässlich der Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler 
Sehr geehrte Damen und Herren

Als Stimme aus dem Volk lehne ich die Dringlichkeit sowie das Bundesgesetz über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19- 
Gesetz) ab.

Begründung:

1. Es besteht keine erkennbare zeitliche und sachliche Dringlichkeit, um die 
Vernehmlassungsfrist auf 3 Wochen zu verkürzen.

2. Im vorgeschlagenen Bundesgesetz werden nicht nur Massnahmen zur Bekämpfung der Covid- 
19-Epidemie geregelt. Es ist ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Gesetzen 
(Kollateralschäden), die separat geregelt werden sollten und zwar an den gesetzlichen Orten 
(Bewahrung der Übersicht, Transparenz), wo diese auch hingehören und dies in 
Zusammenarbeit mit dem Parlament und dem Volk.

Sollte das Bundesgesetz mit Dringlichkeit durch das Parlament angenommen werden, so lehne ich 
folgende Punkte im vorgeschlagenen Bundesgesetz kategorisch ab:

- Zwangsimpfung
o (Artikel 2 Seite 10/34)

- Ausnahme der Bewilligungspflicht der Swissmedic gemäss Heilmittelgesetz
o (Absatz 3 Buchstabe h Seite 15/34)

- Ein Inverkehrbringen ohne Zulassung für Arzneimittel mit ganz bestimmten Wirkstoffen
o (Absatz 3 Buchstabe i Seite 15/34)

- Übernahme der Abonnementskosten der Basisdienste Text der Nachrichtenagentur Keystone- 
SDA auf Nutzungsrechte elektronischer Medien (10 Mio Franken)

o (Artikel 8 Seite 25/34)
- Geltungsdauer des dringlichen Bundesgesetzes -31.12.2022

o (Artikel 13 Seite 30/34)
- Weitgehende Einschränkung des Grund- und Menschenrechts

o (4.2 Seite 33/34)
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Sollte das Bundesgesetz mit Dringlichkeit durch das Parlament angenommen werden, so sollen 
folgende Punkt darin aufgenommen werden:

- Die Definition Infektion und Erkrankung

Eine Erkrankung bedarf in der Infektiologie einer klinischen Manifestation. Deshalb sollten nur 
Patienten mit Symptomen wie etwa Fieber oder Husten als Neuerkrankungen in eine geführte 
Statistik eingehen. Somit bedeutet eine Neuinfektion - wie beim Covid-19 Test gemessen - 
nicht zwangsläufig einen neuerkrankten Patienten, der ein Krankenhausbett benötig. Es ist 
somit klar die Unterscheidung zu machen zwischen symptomfreien Infizierten und tatsächlich 
erkrankten Patienten, die Symptome entwickeln.

- Erst wenn sichergestellt wird, dass ein Agens an der Erkrankung bzw. am Tod massgeblichen 
Anteil hat, darf die Diagnose ausgesprochen werden. Neben der Todesursache muss eine 
Kausalkette angegeben werden, mit dem entsprechenden Grundleiden, damit die zufällige 
Viruspräsenz zum Todeszeitpunkt unterschieden werden kann.

- Stichprobenartige Untersuchungen der gesunden Allgemeinbevölkerung, um die 
Realausbreitung des Virus zu validieren.

Antrag für eine Einschätzung zum Notstandsregimes

Von neutralen Fachleuten, die in keinem Interessenkonflikt (neutral) zu der WHO, der Swissmedic, 
dem Robert Koch Institut oder der Impfallianz GAVI stehen, sollen die positiven sowie die negativen 
Seiten des Lockdown überprüft und das Endergebnis dem Schweizer Volk mitgeteilt werden. Die 
daraus resultierenden Kollateralschäden sollen in wirtschaftlichen sowie medizinischen Punkten 
vollständig und detailliert aufgezeigt werden sowie deren zukünftigen Folgen, die noch zu erwarten 
sind.

Antrag zur Berichtigung der BAG-Zahlen

In der Woche 26 hat die Schweiz gemäss BAG 57'285 Tests aufgeführt, so viele wie noch nie. Daraus 
ergaben sich 355 laborbestätigte Fälle (0.7%). Diese laborbestätigten Fälle bedeuten nicht 
zwangsläufig, dass diese erkrankten Patienten auch ein Krankenhausbett benötigen. Die 0.7 % liegen 
unter 1 %, in der Grössenordnung von fehlerhaften Tests. Diese Ausgangslage hat der Bundesrat 
veranlasst, gemäss Frau Bundesrätin Sommaruga

- zur reinen „Prophylaxe"
- zum „sicheren Reisen"
- dass sich das Volk an das Bild der Maske gewöhnt

die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in der gesamten Schweiz einzuführen, obwohl bisher keine 
Fälle von einer Ansteckung im öffentlichen Verkehr bekannt sind. Eine für mich nicht nachvollziehbare 
radikale Handlungsweise, die ich ablehne, da es auch Bergbahnen in Kantonen betrifft, die mit dem 
Virus gar nie gross belastet waren.

Zum Antrag: Das Schweizer Volk soll klar und transparent darüber informiert werden, woran die „Stand 
BAG 01.07.2020" 1'684 Personen in der Schweiz aus wissenschaftlicher und medizinischer Sicht 
tatsächlich verstorben sind:



3/3

- an Covid-19
- mit Covid-19
- andere Viren (Virenmix)
- durch die Medikamentenunverträglichkeit, da das Ursprungsmedikament eventuell nicht 

mehr verfügbar war
- durch die Isolation (z.B. alte Menschen auf der Intensivstation)
- durch andere angeordnete Massnahmen (z.B. durch Bewegungsmangel entstandene 

Krankheiten z.B. Thrombosen)
- Patienten, die im Spital aus ihrem Spitalbett nicht mehr aufgenommen wurden 

(Lungenembolien)

Antrag zur Überprüfung des Abwassers in der Schweiz

Wissenschaftler der Universität Barcelona um Albert Bosch haben in Abwässern ihrer Stadt mit der 
PCR-Technik Genomfragmente des Coronavirus nachgewiesen vom März 2019, das berichtet die 
spanische Tageszeitung El Pais am 28.06.2020. So wäre der Erreger in Europa bereits ein Jahr vor dem 
globalen Lockdown in Umlauf gewesen, ohne aufgefallen zu sein. Das würde auch die Zellimmunität 
bei vielen Menschen erklären, die durch den Kontakt des Virus kaum krank wurden. Andere Studien 
bestätigen, dass Sars-CoV2 ab November, spätestens ab Dezember 2019 bereits in Europa zirkulierte. 
Wie sieht es diesbezüglich mit Abwasserproben in der Schweiz aus? Lassen sich da Spuren oder 
Fragmente mit dem Sars-CoV2 nachverfolgen und wenn ja, wie weit zurück?

Ausblick: Andere Wege gehen

Anscheinend verfolgt die Bundesstrategie nur einen Weg, einen Weg, der in der Zwangsimpfung sein 
Ende findet. Ein für mich sehr einseitiger Weg, da dieser Weg für die meisten (angstvollen) Menschen 
auch gar keine absolute Sicherheit verspricht. Im Grunde ist es ein sinnloses Unterfangen einem 
Impfstoff oder einem Medikament hinterherzurennen bei einer Gruppe von Viren (in diesem Fall die 
Corona-Viren), die sich laufend verändern. Deshalb hat ein guter Kapitän auf See immer mehrere 
Anlaufhäfen im Visier.

- Natürliche Bildung einer Herdenimmunität
- Individueller Immunitätsschutz durch Abbau von Stressfaktoren durch Förderung der 

Lebensfreude, viel Schlafen und die Aufnahme von genügend Vitaminen

Besten Dank für Ihre Anhörung und Ihr Wirken. 

Mit freundlichen Grüssen

/?, VinÂËa
Regine Winkler



Bundeskanzlei BK 
Walter Thurnherr 
recht®bk.admin.ch

Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen und Verordnungen des Bundesrats 
zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie: Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen 
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Thumherr, sehr geehrte Damen und Herren

Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf des Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen und Verordnungen des Bundesrats zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie 
(Corona-Gesetz) Stellung nehmen zu können.

Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement im Zusammenhang mit Corona und das rasche 
Handeln, das am Anfang wichtig war. Es ist sicher nicht einfach, die richtigen Massnahmen 
zu treffen - unter Zeitdruck, ohne genaue Kenntnisse über die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Covid-19 und im Spannungsfeld, die Bevölkerung zu schützen ohne 
dabei unverhältnismässige Massnahmen zu ergreifen, sowie unter internationalem Druck 
anderer Länder und deren Massnahmen. Im Nachhinein ist man immer schlauer - aber 
spätestens seit April 2020 hätte der Bundesrat die Situation kritisch hinterfragen müssen.

Im Folgenden unterbreite ich Ihnen meine Änderungsanträge:

1. Artikel 1 Gegenstand und Grundsatz
' Dieses Gesetz regelt besondere Befugnisse des Bundesrates zur Bekämpfung der Covid- 
19-Epidemie und zur Bewältigung der Auswirkungen der Bekämpfungsmassnahmen auf 
Gesellschaft, Wirtschaft und Behörden.

Der Bundesrat macht von diesen Befugnissen nur so weit Gebrauch, als dies zur 
Bewältigung der Covid-19-Epidemie notwendig ist.
2

Antrag:
Ich beantrage, dass der Bundesrat die Gefährlichkeit von Covid-19, auf welcher das gesamte 
Corona-Gesetz basiert, sauber abklärt, indem er transparente Zahlen und Statistiken erstellt 
und sich dabei von einem interdisziplinär zusammengesetzten, unabhängigen Gremium mit 
unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen beraten lässt. Ich beantrage zudem, dass der 
Bundesrat erst dann anhand der objektiven Fakten überprüft, ob es ein Corona-Gesetz 
braucht und die Massnahmen verhältnismässig sind, um die Bevölkerung zu schützen - und 
bis dahin das Corona-Gesetz zurückzieht oder auf spätestens Ende 2020 befristet und zwar 
ohne Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i.

Begründung:^
Alle bisher getroffenen Massnahmen basieren auf einem Test, der sehr unsicher ist. 
Je mehr Tests durchgeführt werden, desto mehr Infizierte bzw. auch falsch-positiv 
Getestete werden gefunden. Die tatsächliche Zahl der Infizierten in der gesamten 
Bevölkerung liegt aber höher. Wenn man zur Berechnung der Sterberate die Zahl der 
Verstorbenen durch die Zahl der Infizierten teilt, führt das automatisch zu einer

^ Begründung zu Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i siehe unter Punkt 2



Überschätzung der Todesrate. Zusätzlich dazu erhielten alle Verstorbenen, die positiv 
getestet waren, Corona als Todesursache, auch wenn sie an Krebs oder anderen 
Erkrankungen litten. Das führte zu einer Verfälschung und somit massiven 
Überschätzung der Covid-19-Sterberate.
Die Infektionszahlen wurden in allen Darstellungen immer kumuliert aufgeführt. In 
Wahrheit fand aber kein exponentieller Anstieg der Kurve statt, wenn man den Anteil 
Infizierter in Relation zur jeweiligen Testmenge darstellt und die Genesenen in der 
Statistik als solche darstellt.
Es wurde keine Unterscheidung von Infizierten und Erkrankten gemacht.

Auf der Basis solcher unwissenschaftlichen, intransparenten, manipulativen Grundlagen 
wurden der Lockdown und alle Corona-Massnahmen ausgerufen. Wie eine ETH-Studie 
zeigt, waren zu diesem Zeitpunkt bereits der R-Wert unter 1 und die Fallzahlen abgeflacht.^ 
Zudem gibt es verteilt über die ganze Welt hochrangige Expertinnen und Experten, die 
anderer Meinung sind, was die Gefährlichkeit und die von den Regierungen daraus 
abgeleiteten Massnahmen betrifft.^ Leider fanden solche ExpertInnen-Meinungen kaum 
Beachtung in den Mainstream-Medien, wodurch ein verzerrtes, einheitliches öffentliches Bild 
der Situation entstand und ein kontroverser gesellschaftlicher Diskurs unterbunden wurde.

2. Art. 2 Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie
[...] ^ Er kann zur Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit 
Heilmitteln und Schutzausrüstungen:
[...] ' Ausnahmen von derZulassungspflichtfür Arzneimittel vorsehen; [...]

Antrag:
Ich beantrage, den Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i «' Ausnahmen von der Zulassungspflicht für 
Arzneimittel vorsehen;» zu streichen.

Begründung:
Mit diesem Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i kann der Bundesrat Impfungen für obligatorisch 
erklären. Es wird weder in den Erläuterungen noch im Gesetz selbst eine Einschränkung in 
Bezug auf besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen vorgenommen - wobei mir auch das 
fragwürdig erscheinen würde. Damit schafft sich der Bundesrat die gesetzliche Grundlage für 
einen indirekten Imp^ang. Grundsätzlich erachte ich uns Menschen als 
selbstverantwortliche Individuen. Jene, die aus gesundheitlichen Gründen das Gefühl haben 
zu müssen oder aus Solidarität wollen, können sich impfen lassen, fôlls ein Impfstoff vorliegt. 
Es gibt keinen Grund, weshalb sich alle anderen obligatorisch impfen lassen müssten. Es sei 
denn, es geht gar nicht um Corona sondern um Grösseres.'' Falls dies so wäre, ist es völlig 
undemokratisch, über eine Impfung verbunden mit einer Angstkampagne allen Menschen 
irgendeinen Marker für ID2020 zu setzen, ohne darüber den gesellschaftlichen Diskurs in 
unserem (noch) demokratischen Land geführt zu haben. Zudem ist bekannt, dass Impfungen 
(unabsichtlich und in diesem Fall aufgrund nicht ausreichender Erprobung) Krankheiten 
auslösen können.® Insbesondere problematisch ist, dass von den 12 Covid-19-lmpfstoffen, 
die derzeit in klinischer Prüfung sind, vier rekombinierte RNA und drei DNA enthalten, die 
das menschliche Erbgut verändern können.® Da erstmals solche Impfverfôhren angewendet

^ https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20271 
^ https://www.nichtohneuns.de/virus/

Zum Beispiel https://id2020.org/
® https://childrenshealthdefense.org/
® https:///www.wodarg.com/impfen/
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werden und au^rund der fehlenden Langzeiterfahrungen damit, ist das ein 
(unkontrollierbares) Experiment mit der Menschheit.
Grundsätzlich haben wir alle ein Immunsystem, auf das wir auch vertrauen dürfen - und das 
wir während einer Grippe-Epidemie bewusst stärken können. Leider ist das bei all den im 
Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen kein Thema (z.B. steht nicht im Gesetz «der 
Bundesrat ordnet an, dass sich alle gesund ernähren und dabei genügend Vitamine zu sich 
nehmen und sich ausreichend an der frischen Luft bewegen» oder «der Bundesrat trägt 
Sorge, dass grundsätzlich keine ungesunden Lebensmittel (Zucker, Konservierungsstoffe, 
etc.) in den Verkauf mehr gelangen»^).
Zusätzlich gibt es auch alternative Heilmethoden, die alle sehr erfolgreich sind - auch bei 
Corona, und gut unterstützen können, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren - auch 
präventiv. Leider scheint dies während der gesamten Corona-Zeit bisher nicht von Interesse 
zu sein und ist auch kein Thema in diesem Gesetz.

Ich danke Ihnen, für die Berücksichtigung meiner Anträge. Für allfällige Rückfragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung (eigene E-Mail-Adresse einfüaen).

Freundliche Grüsse
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^ Z.B. analog der Tabakpolitik
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vemehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19- 
Gesetzes eröffnet. Gerne nutze ich die Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen.

Grundsätzlich; Um ein dringendes Recht zur Bewältigung einer Epidemie zu rechtfertigen, 
erwarte ich im Gese^ genaue Angaben, wann wir von einer Epidemie sprechen. Ab welcher 
Anzahl an neuen Erkrankungsfallen sprechen wir in der Schweiz von einer Epidemie (Verhältnis 
zur Bevölkerung)? Ober welchen Zeitraum müssen diese erreicht werden? Wenn wir über einen 
längeren Zeitraum diese Neuansteckungen nicht mehr erreichen, ist dieses Gesetz eigentlich 
hinfällig.

Das vorgelegte Bundesgesetz sieht eine Gültigkeit vor bis 31.12.2022! Der Bevölkerung wird 
damit vorgegeben, dass die Epidemie bis Dezember 2022 bestehen wird, respektive im Um­
kehrschluss, dass das Virus per 01.01.2023 verschwunden ist. Diese Gültigkeit erachte ich als 
deutlich zu lange. Da wir mit dem Art 2 dem Bundesrat weitreichende Kompetenzen 
übertragen, erachte ich eine Begrenzung auf 31.12.2020 als ausreichend.

Gerne nehme ich auch noch zu den einzelnen Artikeln Stellung. Die neue Formulierung ist rot 
und kursiv:

Art. 2,Abs1;
Der Bundesrat kann verhältnismässige Massnahmen zur Verminderung des Übertragungs­
risikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavinjs verursachten Krankheit (Covid-19) 
andordnen. Davon ausgenommen sind explizit der Impfzwang, die Benützung der Covid-App 
sowie das Tragen von Masken im öffentlichen Raum. Er hört dabei die Kantone an.

Art 2, Abs 2 (neu):
Der Bundesrat kann Massnahmen zur Rückkehr zur Normalität vor der Covid-19-Epidemie 
erlassen.

Begründung;
Wer die Bevölkerung verunsichert und teilweise einschüchtert, soll auch die Verantwortung 
tragen und zu gegebener Zeit Gegenmassnahmen beschliessen und kommunizieren.

Seite 1 |2



Art. 2, Abs 3. h bis j (ersatzlos streichen);
h. Ausnahmen von der BewUUguRgspfticht für Tätigkeiten, die-emef Bewilligung durch 

Swissmedic bedOrfenr-vofsaheni
i. Ausnahmen-ven-der Zuiassungspflicht für Arzneimittel voreeheni
j. Ausnaf

sewie-vefhden-Bestimmungen-über das-f^nfofmäätsöeweftungsveffahren und das 
Inverkehrsbringen von Sehutzausrüstung vosehen.

Begründung;
Mit diesen Ausnahmen werden offensichtlich bestehende und bewährte Zulassungsprozesse 
umgangen. Prozesse, welche gerade bei neuen Medikamenten und Impfungen sehr wichtig 
sind. Eine Untergrabung dieser Zulassungsprozesse erachte ich als äusserst fahrlässig. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass heute gelebte Prozesse überflüssig sind. Folgeschäden aus 
mangelnden Prüfungen können gravierender aus^llen, als die eigentliche Covid-19-Epidemie.

Art. 7, Abs 3 (ersatzlos streichen);
Dia-Kantone-beteHigen sichzurHàIfte-afhden Ausfallentschädigungen.

Begründung; Was der Bund anordnet soll er auch finanziell tragen.

Art 8, Abs1;
Der Bundesrat kann folgende Massnahmen anordnen:

Art 13, Abs 2;
Es tritt am xxx in Kraft und gilt bis zum 31.12.2020.

■ ^

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen 
Beratung:

Das Gesetz beinhaltet Teile, die für unser Gesundheitssystem, für unsere Wirtschaft und allenfalls 
auch für die betroffenen Menschen unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum 
bitte ich darum, die obgenannten Anpassungen zu diskutieren und zu berücksichtigen.

Freundlichen Grüsse

Eingereicht von: 
Barbara Schweizer

Kopie an die Schweizerische Bundeskanzlei, Bundeshaus West, 3003 Bern: 
z.H. Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
z.H. Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
z.H. Herr Bundeskanzler Thumherr
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Heidi Kellenberger 
Staubeggstrasse 45 
8500 Frauenfeld Bundeskanzlei BK 

Walter Thurnherr 
recht@)bk.admin,ch

Frauenfeld, 10. Juli 2020

Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen und Verordnungen des Bundesrats 
zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie: Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen 
Vernehmlassung

Sehr geehrter l-'err Thumherr, sehr geehrte Damen und Herren

Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf des Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen und Verordnungen des Bundesrats zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie 
(Corona-Gesetz) Stellung nehmen zu können.

Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement im Zusammenhang mit Corona und das rasche 
Handeln, das am Anfang wichtig war. Es ist sicher nicht einfach, die richtigen Massnahmen 
zu treffen - unter Zeitdruck, ohne genaue Kenntnisse über die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Covid-19 und im Spannungsfeld, die Bevölkerung zu schützen ohne 
dabei unverhältnismässige Massnahmen zu ergreifen, sowie unter internationalem Druck 
anderer Länder und deren Massnahmen. Im Nachhinein ist man immer schlauer - aber 
spätestens seit April 2020 hätte der Bundesrat die Situation kritisch hinterfragen müssen.

Im Folgenden unterbreite ich Ihnen meine Änderungsanträge;

1. Artikel 1 Gegenstand und Grundsatz
^ Dieses Gesetz regelt besondere Befugnisse des Bundesrates zur Bekämpfung der Covid- 
19-Epidemie und zur Bewältigung der Auswirkungen der Bekämpfungsmassnahmen auf 
Gesellschaft, Wirtschaft und Behörden.
^ Der Bundesrat macht von diesen Befugnissen nur so weit Gebrauch, als dies zur 
Bewältigung der Covid-19-Epidemie notwendig ist.

Antrag:
Ich beantrage, dass der Bundesrat die Gefährlichkeit von Covid-19, auf welcher das gesamte 
Corona-Gesetz basiert, sauber abklärt, indem er transparente Zahlen und Statistiken erstellt 
und sich dabei von einem interdisziplinär zusammengesetzten, unabhängigen Gremium mit 
unterschiedlichen Sichtweisen und Meinungen beraten lässt. Ich beantrage zudem, dass der 
Bundesrat erst dann anhand der objektiven Fakten überprüft, ob es ein Corona-Gesetz 
braucht und die Massnahmen verhältnismässig sind, um die Bevölkerung zu schützen - und 
bis dahin das Corona-Gesetz zurückzieht oder auf spätestens Ende 2020 befristet und zwar 
ohne Artikel 2 A.bsatz 3 Ziffer i.

Begründung:^
Alle bisher getroffenen Massnahmen basieren auf einem Test, der sehr unsicher ist. 
Je mehr Tests durchgeführt werden, desto mehr Infizierte bzw. auch falsch-positiv 
Getestete werden gefunden. Die tatsächliche Zahl der Infizierten in der gesamten 
Bevölkerung liegt aber höher. Wenn man zur Berechnung der Sterberate die Zahl der

1 Begründung zu Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i siehe unter Punkt 2



Verstorbenen durch die Zahl der Infizierten teilt, führt das automatisch zu einer 
Überschätzung der Todesrate. Zusätzlich dazu erhielten alle Verstorbenen, die positiv 
getestet waren, Corona als Todesursache, auch wenn sie an Krebs oder anderen 
Erkrankungen litten. Das führte zu einer Verfälschung und somit massiven 
Überschätzung der Covid-19-Sterberate.
Die Infektionszahlen wurden in allen Darstellungen immer kumuliert aufgeführt. In 
Wahrheit fand aber kein exponentieller Anstieg der Kurve statt, wenn man den Anteil 
Infizierter in Relation zur jeweiligen Testmenge darstellt und die Genesenen in der 
Statistik als solche darstellt.

o Es wurde keine Unterscheidung von Infizierten und Erkrankten gemacht.

Auf der Basis solcher unwissenschaftlichen, intransparenten, manipulativen Grundlagen 
wurden der Lockdown und alle Corona-Massnahmen ausgerufen. Wie eine ETH-Studie 
zeigt, waren zu diesem Zeitpunkt bereits der R-Wert unter 1 und die Fallzahlen abgeflacht.^ 
Zudem gibt es verteilt über die ganze Welt hochrangige Expertinnen und Experten, die 
anderer Meinung sind, was die Gefährlichkeit und die von den Regierungen daraus 
abgeleiteten Massnahmen betrifft.^ Leider fanden solche ExpertInnen-Meinungen kaum 
Beachtung in den Mainstream-Medien, wodurch ein verzerrtes, einheitliches öffentliches Bild 
der Situation entstand und ein kontroverser gesellschaftlicher Diskurs unterbunden wurde.

2. Art. 2 Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epjdemie
[.,.] ^ Er kann zur Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit 
Heilmitteln und Schutzausrüstungen:
[... ] ' Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel vorsehen; [... ]

Antrag:
Ich beantrage, den Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i «' Ausnahmen von der Zulassungspflicht für 
Arzneimittel vorsehen;» zu streichen.

Begründung:
Mit diesem Artikel 2 Absatz 3 Ziffer i kann der Bundesrat Impfungen für obligatorisch 
erklären. Es wird weder in den Erläuterungen noch im Gesetz selbst eine Einschränkung in 
Bezug auf besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen vorgenommen - wobei mir auch das 
fragwürdig erscheinen würde. Damit schafft sich der Bundesrat die gesetzliche Grundlage für 
einen indirek^^n Impfzwang. Grundsätzlich erachte ich uns Menschen als 
selbstverantwortliche Individuen. Jene, die aus gesundheitlichen Gründen das Gefühl haben 
zu müssen oder aus Solidarität wollen, können sich impfen lassen, falls ein Impfstoff vorliegt. 
Es gibt keinen Grund, weshalb sich alle anderen obligatorisch impfen lassen müssten. Es sei 
denn, es geht gar nicht um Corona sondern um Grösseres.“* Falls dies so wäre, ist es völlig 
undemokratisch, über eine Impfung verbunden mit einer Angstkampagne allen Menschen 
irgendeinen Marker für ID2020 zu setzen, ohne darüber den gesellschaftlichen Diskurs in 
unserem (noch) demokratischen Land geführt zu haben. Zudem ist bekannt, dass Impfungen 
(unabsichtlich und in diesem Fall aufgrund nicht ausreichender Erprobung) Krankheiten 
auslösen können.® Insbesondere problematisch ist, dass von den 12 Covid-19-lmpfstoffen, 
die derzeit in klinischer Prüfung sind, vier rekombinierte RNA und drei DNA enthalten, die 
das menschliche Erbgut verändern können.® Da erstmals solche Impfverfahren angewendet

^ https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20271 
^ https://www.nichtohneuns.de/virus/

Zum Beispiel http''://id2020.org/
^ https://childrenshealthdefense.org/ 

https:///www.wodarg.com/impfen/



werden und aufgrund der fehlenden Langzeiterfahrungen damit, ist das ein 
(unkontrollierbares) Experiment mit der Menschheit.
Grundsätzlich haben wir alle ein Immunsystem, auf das wir auch vertrauen dürfen - und das 
wir während einer Grippe-Epidemie bewusst stärken können. Leider ist das bei all den im 
Gesetz vorgeschlagenen Massnahmen kein Thema (z.B. steht nicht im Gesetz «der 
Bundesrat ordnet an, dass sich alle gesund ernähren und dabei genügend Vitamine zu sich 
nehmen und sich ausreichend an der frischen Luft bewegen» oder «der Bundesrat trägt 
Sorge, dass grundsätzlich keine ungesunden Lebensmittel (Zucker, Konservierungsstoffe, 
etc.) in den Verkauf mehr gelangen»^).
Zusätzlich gibt es auch alternative Heilmethoden, die alle sehr erfolgreich sind - auch bei 
Corona, und gut unterstützen können, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren - auch 
präventiv. Leider scheint dies während der gesamten Corona-Zeit bisher nicht von Interesse 
zu sein und ist auch kein Thema in diesem Gesetz.

Ich danke Ihnen, für die Berücksichtigung meiner Anträge. Für allfällige Rückfragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung (info@heidi-kellenberger.ch).

Freundliche Grüsse
/

Heidi Kellenberger

z.B. analog derTabakpolitik



Urs Schild
Schwandenstrasse 22 
3656Tschingel

Per E-Mail; recht@bk.admin.ch

Bundeskanzlei 
Sektion Recht 
Herr Stephan Brunner 
3003 Bern

EINSCHREIBEN

Sigriswil, 8.7.2020

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19- 
Gesetz): Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 19. Juni wurden die interessierten Kreise dazu eingeladen, sich im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des Covid-19-Gesetzes (Vorlage) zu äussern. Es 
soll als Grundlage dienen, „dass der Bundesrat die bereits in verfassungsunmittelbaren 
Verordnungen beschlossenen Massnahmen fortführen kann, die für die Bewältigung der 
Covid-19-Epidemie weiterhin nötig sind.“

Ich bedanke mich beim Bundesrat und allen Beteiligten für die in bester Absicht gewählten 
und frühzeitig eingeführten Notrechtsmassnahmen und gehe gerne davon aus, dass nur zum 
wirklichen Schutze und zur Förderung allen Lebens die weiteren verhältnismässigen Schritte 
unternommen werden.

Dabei möchte ich Sie unterstützen, indem ich folgendermassen Stellung nehme;

Die diesjährige Grippe hat keinen heftigeren Verlauf gezeigt als die früheren 
Grippewellen, welche öhne verordnete Einschränkungen und Kollateralschäden 
durchlebt worden sind. Eine Weiterführung der Massnahmen ist nicht angezeigt.

- Es sollten endlich verantwortungsvolle Ärzte und Pandemologen zu Rate gezogen 
werden, welche diese eben dargelegte Tatsache - einige bereits im März 2020 - 
durchschaut und kundgetan haben.
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- Anstatt eine Notverordnung aufrechtzuerhalten, mögen Sie die Bevölkerung 
umfassend auf die Möglichkeiten hinweisen, wie Immunsystem und Lebensfreude 
gestärkt werden, um ein gesundes Leben zu führen und grundsätzlich stabil zu 
bleiben (Vitamine, viel Bewegung in der freien Natur usw.). Es macht Sinn, daraufzu 
vertrauen, dass die Menschen zu Selbstverantwortung und in Erkrankungsfällen zu 
gegenseitiger Rücksichtnahme fähig sind.

- Ich gehe davon aus, dass Bundesrat und Parlament sehr gut wissen, wie aggressiv 
schädigend die während der vergangenen Monate kaum bemerkt von 3G auf 5G 
ausgebaute oder zumindest weitgehend bereitgestellte Neue Technologie auf die 
Zellstruktur sämtlicher lebenden Organismen und auf die Mikroorganismen im Humus 
wirken. Durch die neuerdings eingesetzten Frequenzen (Mikrowellen!) ist die 
Gesundheit von uns allen vielfältig höchst gefährdet, unter anderem, weil der 
Wasserhaushalt unserer Körper gestört wird und weil fremde, unnatürliche Viren 
leicht in unsere Zellen eindringen können. Wir haben nur ohne diese Technologie und 
ohne die vorgesehenen, unsere Gene manipulierenden Impfungen die Chance, 
einigermassen gesund weiterzulebenI

- Anstatt unsere Bevölkerung unter einschneidende Massnahmen zu stellen, ist es 
sinnvoll, die Absichten der WHO und deren Sponsoren unter die Lupe zu nehmen, 
sie auf ihre Kompetenzfähigkeit und auf ihre Ethik hin zu prüfen und insbesondere die 
Beziehung zwischen der Schweiz und der «Bill und Melinda Gates-Stiftung» völlig 
neu zu gestalten, nämlich sie auf eine lautere rechtliche Basis zu stellen.

Jeder lebende Organismus wird von Milliarden von sogenannten Viren unterstützt. Natürliche 
Viren sind selten gesundheitsschädigend.

Wer sich verantwortungsvoll als Vertreter eines Volkes in dessen Dienst stellt, setzt sich für 
die wahrhaftig gesunden Lebensbedingungen allen Lebens ein und unterlässt alles, was 
irgendwie schädigend wirken könnte.

Ich möchte den Vertretern unseres Volkes wieder vertrauen können. Deshalb bitte ich Sie, 
sich zum höchsten Wöhl aller Bürgerinnen und Bürger und aller Lebewesen in unserem Land 
mutig, klar und verantwortungsvoll einzusetzen.

Mit freundlichen Grüssen

v/
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Heidi Säger 
Hangweg 100 
3095 Spiegel

Per E-Mail: recht@bk.admin.ch

Bundeskanzlei 
Sektion Recht 
Herr Stephan Brunner
3003 Bern

EINSCHREIBEN

Spiegel, 8.7.2020

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19- 
Gesetz): Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 19. Juni wurden die interessierten Kreise dazu eingeladen, sich im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf des Covid-19-Gesetzes (Vorlage) zu äussern. Es 
soll als Grundlage dienen, „dass der Bundesrat die bereits in verfassungsunmittelbaren 
Verordnungen beschlossenen Massnahmen fortführen kann, die für die Bewältigung der 
Covid-19-Epidemie weiterhin nötig sind.“

Ich bedanke mich beim Bundesrat und allen Beteiligten für die in bester Absicht gewählten 
und frühzeitig eingeführten Notrechtsmassnahmen und gehe gerne davon aus, dass nur zum 
wirklichen Schutze und zur Förderung allen Lebens die weiteren verhältnismässigen Schritte 
unternommen werden.

Dabei möchte ich Sie unterstützen, indem ich folgendermassen Stellung nehme;

- Die diesjährige Grippe hat keinen heftigeren Verlauf gezeigt als die früheren 
Grippewellen, welche ohne verordnete Einschränkungen und Kollateralschäden 
durchlebt worden sind. Eine Weiterführung der Massnahmen ist nicht angezeigt.

- Es sollten endlich verantwortungsvolle Ärzte und Pandemologen zu Rate gezogen 
werden, welche diese eben dargelegte Tatsache - einige bereits im März 2020 - 
durchschaut und kundgetan haben.

- Anstatt eine Notverordnung aufrechtzuerhalten, mögen Sie die Bevölkerung 
umfassend auf die Möglichkeiten hinweisen, wie Immunsystem und Lebensfreude 
gestärkt werden, um ein gesundes Leben zu führen und grundsätzlich stabil zu 
bleiben (Vitamine, viel Bewegung in der freien Natur usw.). Es macht Sinn, daraufzu 
vertrauen, dass die Menschen zu Selbstverantwortung und in Erkrankungsfällen zu 
gegenseitiger Rücksichtnahme fähig sind.

1
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- Ich gehe davon aus, dass Bundesrat und Parlament sehr gut wissen, wie aggressiv 
schädigend die während der vergangenen Monate kaum bemerkt von 3G auf 5G 
ausgebaute oder zumindest weitgehend bereitgestellte Neue Technologie auf die 
Zellstruktur sämtlicher lebenden Organismen und auf die Mikroorganismen im Humus 
wirken. Durch die neuerdings eingesetzten Frequenzen (Mikrowellen!) ist die 
Gesundheit von uns allen vielfältig höchst gefährdet, unter anderem, weil der 
Wasserhaushalt unserer Körper gestört wird und weil fremde, unnatürliche Viren 
leicht in unsere Zellen eindringen können. Wir haben nur ohne diese Technologie und 
ohne die vorgesehenen, unsere Gene manipulierenden Impfungen die Chance, 
einigermassen gesund weiterzulebenI

- Anstatt unsere Bevölkerung unter einschneidende Massnahmen zu stellen, ist es 
sinnvoll, die Absichten der WHO und deren Sponsoren unter die Lupe zu nehmen, 
sie auf ihre Kompetenzfähigkeit und auf ihre Ethik hin zu prüfen und insbesondere die 
Beziehung zwischen der Schweiz und der «Bill und Melinda Gates-Stiftung» völlig 
neu zu gestalten, nämlich sie auf eine lautere rechtliche Basis zu stellen.

Jeder lebende Organismus wird von Milliarden von sogenannten Viren unterstützt. Natürliche 
Viren sind selten gesundheitsschädigend.

Wer sich verantwortungsvoll als Vertreter eines Volkes in dessen Dienst stellt, setzt sich für 
die wahrhaftig gesunden Lebensbedingungen allen Lebens ein und unterlässt alles, was 
irgendwie schädigend wirken könnte.

Ich möchte den Vertretern unseres Volkes wieder vertrauen können. Deshalb bitte ich Sie, 
sich zum höchsten Wohl aller Bürgerinnen und Bürger und aller Lebewesen in unserem Land 
mutig, klar und verantwortungsvoll einzusetzen.

Mit freundlichen Grüssen

Heidi Säger
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Patrick Hofmann 
Weidii
9604 Lütisburg 

mail@patrick. hofmann. name

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

9. Juli 2020
s

I

Einschreiben 
Bundeskanzlei 

Rechtsdienst 
3003 Bern

recht@bk.admin.ch

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 

die Vernéhmiassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 
Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, 

Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen 

und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Stö­
rungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 

E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 
bereits rückläufig war.. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 
weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 
liegt.®

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 
Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein, Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 
Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COViD-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;

b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungskettén zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;

d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 
und Heilmitteln.»

Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 
höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 

nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 

Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018,

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .odf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.htmI#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das 

sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt 
für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 
unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 
angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 
Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 
ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten 

Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Not­
rechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten 
Welle) der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, 

...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig 
hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung 

seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer 
zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid- 
19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. 

Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als 
während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als 
falsch erwiesen.

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisie- 
rung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome 
haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Ster­

bewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11

12
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fel­
lay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national 
Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist 

und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der 
Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten 
Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr 
Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes 

auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammen­

hang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste 
seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung 
über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19- 
Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es 
eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt 
umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehm­
lassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der not­
rechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundes­
versammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung 

von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 

nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.

13
14

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, 
die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht». Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 

selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.

Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämp­
fung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die 

Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der 
Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis 
würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen 

Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem 

Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversam­
mlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist 

auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf'Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn 
dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.

Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgeméine Bevölkerung verständ­
lichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten 
ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 

Zustinnmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 
das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulas­

sungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss 
der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar 
obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der medizini­

schen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium aus-

I,

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilätion/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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geschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem mög­
lichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, 
Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundla­
gen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 
befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.

Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 
und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen.

Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölke­
rung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammen­

arbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der 
daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnah­
men), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 
Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnah­

men». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. 
Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht 
werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt 
wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehr­
mals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für dié Gesundheit der 
gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitätän, dann um 
den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 
keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitali- 

sationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesam­
ten stationärer! Spitaleintritte.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 
27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 
und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 
führt.

Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.

Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist des­
halb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechts­

wirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese 

unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Oppor­
tunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimm­
bürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern 
auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes 
Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsände­
rungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu 
einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 
Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel^^ Ohne 

ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Mit freundlichen Grüssen,

Patrick Hofma

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
** https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395Aindex.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. r ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwschen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

6 https://www hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1 
® https://www.haa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueiie-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-l9-datengrundiage-lagebericht.xisx.downioad.xisx/200325 Datengrundiage Grafiken COViD-
19-Bericht.xisx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.adfnin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitaiisierungen.htmi

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoeikeruna/geburten-todesfaeiie/todesfaeiie.htmi
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

^2 https://icbiemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Co\id-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

^3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/iP(lfix html#aPP
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Co\id-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen vdssenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\ad-i9- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht Averden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt Avurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis Avir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen Avie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsAvirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei geAvissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwenviegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»* 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/d6/classified-CQmpilation/2QQ32737/index.html#a4
2 https://www.newsd admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a 135
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7ette/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® ht1ps://www.bfs.admin.ch/bfs/de/homfl/statistiken/katalQ96-
datenbankQn/mediQnmittflilungen.assfltdatail.3742835. html 
’’ https://www.admin.nh/opn/de/classififld-compilatiQn/2Q2QQ744/index.html#a1
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/dQ/dokumente/mt/k-und-i/akti]elle-aLisbrueche-pandQmien/2Q19-
nCoV/covid-19-datengrijndlagfl-lapebQricht.xlsx.downlQad.xlsx/20Q325 Datanijirundlaçift Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ztu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'* angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.0h/bfs/dQ/h0mfl/statistiken/9esundhBit/gesundhQitswesen/spitafller/patienten-
h0spitalisiQrun9en.html

https://www.bfs.admin.oh/bfs/de/hQmfl/statistiken/bevoelkerung/gflhurtfln-todesfaellQ/todQsfaelle.html
’’ https://www.nQwsd.admin.ch/nQwsd/mQSsa9Q/attachmQnts/6l82a.pdf

https://jcblemai.9ithub.iQ
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisieamg. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.nh/npn/de/classififld-nompilation/1999539.S/inriflx html#fl170
https://www.admin.ch/Qpc/da/classififld-(:ompilation/2QQ71Q12/indflx html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/Qpc/deyclassififtri-fX)mpilation/20Q71Q12/inrifty html^aPP
https://www.admin.ch/opc/de/classififtd-r.nmpilation/20Q71012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.adnnin.ch/opf:/de/classifiQd-cQmpilatiQn/1966Q262/indflx.html#a7
https://www.admin.ch/opo/dft/c:lassified-nQmpilatiQn/19995395/indflx htnnl#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

vriederhergestellt wurde.'«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020*° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

'9. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/pQpupaudiQplaver?id=63abca89-083R-4rAS-90be-c54d4ft7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum , S. • Z.02.0

(Name und Unterschrift)

liUCÇ€K I TI.IAaam^-

ht1ps://www.admin.ch/Qpc/de/classififtrl-compilatiQn/19995395/indftx html#ani1
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Einschreiben
■^i.

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Ent^vurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erkläaing der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2QQ71012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/dQ/classified-cQmpilatiQn/19995395/indQX.html#a185 
® https://www.admin.ch/opc/dQ/fQdQral-ga2Qtte/2Q11/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® htlps://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQnnQ/statistikQn/katalo9e-
datenbanken/merliflnmitteilunpen.assetdetail.3742B35.htnnl 
^ bttps://www admin.ch/opc/de/f:lassified-CQmpilatiQn/2Q200744/index.html#a1
® bttps://www bag.admin.ch/dam/bag/de/dQkumente/mt/k-und-i/aktuallfl-aiJsbrueche-pandemien/2Q19-
nCQV/cQvid-19-datengrundlage-lagabericbt.xlsx.download.xlsx/2Q0325 Datengrundlaga Grafiken COVID-
1 G-BeiichLxlsx

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Qesetz 2



(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zm* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® ht1ps://www.bfs.admin.ch/hfs/de/hQmQ/statistiken/gesundheit/gesundhftitswesen/spitaeler/patiQntQn-
hospitalisiemngQn.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/homft/statistiken/bevoell<erun9/gehijrtfln-tQdesfaelle/tQd0sfaelle.html
'' https://www.nQwsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://jcblQmai.githi]h in
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-ig-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classififiri-oompilation/l 9995395/indax.html#a 170
https://www.admin.ch/opr:/dft/rlaRsififld-f:omDilatiQn/2QQ71Q12/indflx.html#a.‘S4
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte. Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

I

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

ht1ps://www.admin.ch/Qpc/de/dassifiQd-r:Qmpilation/2QQ71012/inHfty htmIjÿaPP
https://www.admin.ch/opc/de/classitied-cQmpilatiQn/20Q71012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^', in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zvdschen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit vdrd durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist tmbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/1966Q262/indftx html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 6



keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

^9. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.sr1.ch/play/radio/popijpaijdiQplayer?id=63abca89-083R-4c.35-90ha-c54fl4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePU- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(

(Name und Unterschrift)

SoniQcl Hü der

https:/Awww.admin.ch/opn/dfl/classified-CQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnuidlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-iQ-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.adnnin.ch/Qpc/de/classified-connpilation/2QQ32737/indQx.htnnl#a4
^ https://www.newsd.adnnin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a7
* https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7atte/2O11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httpsi/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/homft/statistiken/kataloçie-
datenbanken/medienmitteilungen. assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classififld-CQmpilation/2Q2QQ744/index.html#a1
® https:/AA/ww.baçi.admin.ch/dam/bag/de/dokumentQAntyk-und-i/aktLi6lla-aLJsbrLjeche-pandemiQn/2Q19-
nCoV/cQvid-l 9-datengriindlaça-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken CQVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängemng seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'* angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® htlps://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistik9n/gesundhQit/g6sundheitswesen/spita6lQr/patientQn-
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/homfl/statistiken/bQvc)9lkflrung/qehurten-todesfaelle/todesfaelle.html
’’ https://www.newsd admin.r:h/newsd/messa9e/attachments/6182.'^ pdf

https://jcblemai.9ith11b.in
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/19995395/indflx.html#a17Q  
https://www.admin.ch/opn/de/classified-CQmpilation/20071012/index.htnnl#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘3 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classififtrl-eonnpilation/20071012/ind6x.html#a22 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regienmg und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/Qpc/dQ/classifiad-cQnnpilatiQn/19660262/ind6x.html#a7 
https://www admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen», 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevWssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudiQplaver?id=63abca89-Q838-4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierang im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
Z. ^ ,Zo2_o

(Name und Unterschrift)

https ://www. admin.ch/opc/da/classified-CQmpilation/19995395/indflx. html#ani 1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht @bk.admi n. ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/Qpc/de/classifiQd-cQmpilatiQn/2QQ32737/index.html#a4
^ https ://www. newsd. admin.ch/newsd/message/attachments/61792. pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilatiQn/2QQ71012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l 9995395/indQx.html#a185
® https://www.admin.ch/Qpc/dQ/fQdQral-çiazQttQ/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httpsi/A/vww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalope-
datenbanken/medianmitteilungen. assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/Qpc/dQ/classified-compilatiQn/20200744/index.html#a1
® httPsi/Awww.baçi.admin.ch/dam/bag/de/dQkumente/mt/k-und-i/aktuelle-aLJsbrLjechQ-pandemienÆOI  9-
nCoV/covid-l 9-daten9rundlage-lagebericht.xlsx.dQwnload.xlsx/2OQ325 Datengrundlaça Grafiken CQVID- 
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*® angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® ht1ps://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gflSLjndheit/gQsundhQitswQsen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/hfs/de/homft/statistiken/bQVQell<erunq/çieburtan-tQdesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/mftssaae/attachments/6182.*^ pdf 

https://jcblemai.pithuh.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.ädmin.ch/opc/dfl/classififld-nnmDilation/l  9995395/indQX.htmitfa 170
https://www.admin.ch/opc/dfl/classififlrl-ry^mpilation/20071Q12/indflx html#a54

Stellungnahme Entwurf Covicl-19-Gesetz 4



Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/Qpc/de/classififlri-cQmpilation/20Q71012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/dQ/classififld-compilation/2QQ71Q12/indQx.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/dQ/r.lassififtfi-compilation/1966Q262/indftx.html#a7
https:/AA/ww.admin.ch/opc/de/classififtd-compilatiQn/19995395/index.htnnl#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

vriederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direk1edemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articies/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/pQpiipaijdiQplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4ft7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePU- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

;

yvioV\d(xv>c/-o
/
https://www.admin.ch/opc/de/classififlri-nnmpilatiQn/19995395/indftx.html#ani1
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Vemehmlassimg Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/Qpc/Hfl/classified-CQmpilatiQn/20032737/indQx.html#a4
2 https://www.newsd admin.f:h/newsd/mQssa9e/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/Qpc/dfl/dassified-compilatiQn/20Q71012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/Qpc/dQ/classitied-CQmpilation/19995395/indax.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/fedQral-ga7fltte/2Q11 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httpsV/www.bfs.admin.oh/bfs/dfl/home/statistiken/katalogft-
datenbanken/medienmitteilungen. assetdetail.3742835.html 
^ htlps://www.admin.ch/opc/de/dassified-CQmpilatiQn/2Q200744/index.html#a1
® https://www.baç.admin.ch/dam/ba9/dfl/dQkLimente/mt/k-und-i/aktL]elle-aiJshrueche-pandemien/2Q19-
nGoV/oovid-19-datençirundlaqe-la9ebflrioht.xlsx.dQwnload.xlsx/2Q0325 Datengrundlapa Grafiken COVID-
19-Bflricht.xlsx

I

I
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^), Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechntmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'* angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/homfl/statistiken/çiesundheit/qflsundhflitswfl.sfin/spitaeler/patienten-
hQspitalisierungQn.html

https://www.bfs admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQQlkerunq/9ehtjrtftn-todesfaQlle/todesfaellQ.html
" https://www.nQwsd.admin.ch/nQwsd/mQssaqe/attachmQnts/61823.pdf 

https://jcblQmai.qithuh io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

»3 ht1ps://www.admin.ch/Qpc/de/classififld-CQmpilation/1999.*^.*^9.»S/indflx.html#a170 
https ://www. admin .ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2QQ71012/indax. html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.r:h/Qpc/de/dassified-CQmpilatiQn/2007ini2/indQx.html#a22
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilatiQn/2Q071012/indax.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin ch/opn/dfl/classified-compilation/l96602fi2/index.html#a7 
https://www.admin.ch/opc/dfi/classified-CQmpilatiQn/1999S395/indQX.html#a 10

I
I
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

Crig Tie und Unterschrift)

https://www.admin.nh/npr./dQ/dassified-connpilatiQn/19995.*^95/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»» teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

» https://www.admin.ch/Qpc/dfl/RlassifiQd-CQmpilatiQn/2QQ32737/index.html#a4
^ https://www.nQwsd.admin.ch/newsd/message/attachm0nts/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classifiQd-compilatiQn/20071012/indQx.html#a7
^ https://www.admin.ch/Qpc/dQ/classifiQd-cQmpilatiQn/1999539.6/indQX.html#a185  
® https://www.admin.ch/Qpc/de/federal-gazQttQ/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entv^cklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloçiQ-
datenbanken/madienmittailungen. assetdetail.3742835.html 
^ https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2020Q744/index.htnnl#a1
® https://www.bap.admin.ch/dam/bag/de/dQkumente/mtyk-und-i/aktuelle-aiJsbruech9-pandemien/2Q19-
nCoV/cQvid-1 Q-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/2Q032.8 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik»“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'»

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»* angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistikQn/gesundheit/gesLindheitswflsen/spitaalQr/patienten-
hQspitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/homQ/statistiken/bQVOQlkQrung/gQhurten-tQdesfaQllQ/tQdesfaQlle.html
https://www.nQwsd.admin.ch/newsd/mQssagQ/attachmQnts/61823.pdf
https://jcblQmai.githuh.iQ
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man woisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/Qpc/de/classififtd-cQmpilation/19995395/index.html#a170 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-c:Qmpilation/2QQ71Q12/indftx.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zrwschen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classifiari-f:ompilation/20Q71Q12/indftx.html#flPP 
https://www.adnnin.ch/Qpc/de/classififld-oQmpilatiQn/20071012/indflx.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classifiQd-CQnnpilation/1966Q262/index.html#a7
https ://www. admin.ch/ope/de/nlassified-cQmpilation/l 9995395/index. html#a 10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spital ei ntritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020*° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radiQ/pQpupaudioplayer?id=63abcaS9-0838-4c35-90be-c54d4fl7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
Oi,0}.loZo

(Name und Unterschrift)
CllMü!

https://www admin.ch/opc/de/classifiQd-compilatiQn/1999.‘S39.S/indQX.html#ani1
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Peter Mon sch 
Ankacker 12 
8459 Volken

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder âusserçn Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www. newsd. admin .ch/newsd/messaae/attachments/61792. pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)'5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterupgen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'" angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemnq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html10

11

12
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

13 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17

18
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schvderig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde. *9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vde «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/poDupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Volken,den 8. 7.2020
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Irene Monsch 
Ankacker 12 
8459 Volken

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsdadmin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zivischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/cle/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen, html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

12 https://icblemai.qithub.io
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Implpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14
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16

httDs://www. admin ■ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index. html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17
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https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vdr einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://vww.srf.ch/plav/radio/poDUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Volken,den 8. 7.2020

4
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Betreff: Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das 

Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen meine Überlegungen zum 

Entwurf des «Bundesgesetzes u her die gesetzlichen Grundlagen fu r 

Verordnungen des Bundesrates zur Bewa Itigung der Covid-19- 

Epidemie»^mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von 

Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im 

März erlassen hat, ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» 

gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der

N

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
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Bundesverfassung,der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder 

unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung 

oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der 

Gesetzessammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste 

Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 

zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 

E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 

1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, 
ist unbestritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch 

in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit 
knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit 

unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis 

von der Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die 

Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen 

für eine ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein 

Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu 

verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. r ist:

^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 2



«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu 

verhindern oder einzudämmen; ,
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten 

zu unterbrechen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder 

einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie 

sicherzustellen, insbesondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für 

eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und 

Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht 

gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven unter den insgesamt 

Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die 

Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 

zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet 

das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG 

gerade noch 95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das 

entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in 

einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit 

oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun 

Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik“). Für 

jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die Pandemie ist 

überwunden.

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dol<umente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
° https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als 

Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur 

Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht 

basierenden Verordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie 

vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein 

Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den 

aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen 

angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt 

auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der 

Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich 

falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die 

Verlängerung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann 

einer ... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) 

nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 

werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer 

der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner 

notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen 

Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im 

April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national

“ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
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Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 

Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 

bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon 

damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infiziertèn demselben 

Risiko einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 

bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern 

haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 

Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten 

Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz 

dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied 

der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 

Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem 

erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der 

Gesetzgeber, einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 

unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein 

grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr 

Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner 

Wirksamkeit^

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die 

Massnahmen.des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies 

muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem 

Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das

https://icblemai.github.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat 

getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19- 

Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter 

Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. 
Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die 

Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes 

entsprechen nicht den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes"^ schaffen Bund und Kantone «ein 

Organ zur Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des 

Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder 

ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 

eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der 

letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer 

Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen 

Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne 

Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*^ sind es die Kantone und nicht 

der Bund, die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von 

besonders exponierten Personen und von Personen, die bestimmte 

Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche 

Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die 

Möglichkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber 

immer noch unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen 

oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in 

Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur 

Verminderung des U bertragungsrisikos und zur Beka mpfung der 

durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium 

fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich 

festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis 

würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid 

des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den 

Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den 

Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der 

Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, 
zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 

Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht 

angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die 

allgemeine Bevölkerung verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften 

pharmazeutischen Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte»'^ in der Schweiz in Kraft getreten am i8. September 1992, 
schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung 

medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 
ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» 

vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der 

normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr 

gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und 

wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht 

Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium 

ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 
10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht 

erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie 

auch ohne Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat 

kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, 
nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatipn/19995395/index.html#a10
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wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, 
dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende 

Wirkung eines Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat 

wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche 

Kompetenzen (über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch 

eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz 

besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der . 
Dringlichkeit des Covid-iç-Gè&etzes und der daraus folgenden 

Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

lo. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist 

unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der 

Pandemie (Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur 

Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der 

Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. 
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren 

Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne 

Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg 

eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 9
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Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die 

Rückkehr zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen 

auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche 

Bundesrecht oft und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es 

brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat 

und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden 

Begriffe und Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine 

überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten 

Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit 

neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 

medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 

seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären 

Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der 

Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, 
die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet 

eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet 

werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine 

Krankheit auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-iust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Voilmachtenregime, https://his-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen 

Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 

schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit 

gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein 

eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 

führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales 

virologisches Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die 

zu einem «new normal» führen, das sich niemand wünscht und das 

inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze 

mit stringenten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, 
dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag 

von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in 

keiner Weise. Es ist deshalb abzülehnen oder in Bezug auf das 

Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen 

medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den 

Ansichten einer substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. 
Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese 

Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 

entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen 

Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender 

Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt
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ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle 

und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht 

sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze 

beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der 

Gesetzesvorlage tangiert werden, misst sich also an den ideellen, 
kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 

bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer 

Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit 

der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor 

Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeP'). Ohne ein 

substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Basel, 8.7.2020 
!/■

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» - Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet 
wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“' 
der dem Bundesrat die Kompetenz eiieilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um 
eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder 
äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 
zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case- 
Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in anderen Ländern 
auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 
1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, 
die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der spanischen 
Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.adnnin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://wvwv.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011 /311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
datenbanken/medienmitteilunoen.assetdetail.3742835.html
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Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche Lage, die sich 
einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zw/eck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale Ausbrüche 
zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und 
Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der 
«Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit 
anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen oder 
mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer 
neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 
118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 
anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch 
nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. Auch wenn 
die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie 
jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies 
erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind 
nachweislich falsch.

^ https://\AAMw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://vwvw.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, 
sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer (zweiten Welle> der Epidemie) nicht 
anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der 
Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie 
rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national 
Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie 
rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. Man wusste 
aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. 
Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war 
wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen 
gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der 
Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. 
Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er 
mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf ihre 
Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem 
Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. 
Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 
Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den gesetzlichen 
Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen 
oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19- 
Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten

https://icblemai.aithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://vvww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der 
gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen von 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die bestimmte 
Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche Impfungen 
verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder 
besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat 
könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das 
Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch 
ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von 
einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 
Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der 
Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist 
auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen Sprache 
klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz in Kraft getreten am 
18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder 
wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 
3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr 
gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 
medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium 
ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen 
Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

https://wvvw.aclmin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
''® https://vvww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des Notrechts 
begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach 
Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach 
auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und erzeugt den 
Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der Bundesrat bereits 
verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem 
direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status 
der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in 
Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), sondern auch 
«Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach 
dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren 
Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen demokratischen 
Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer gerechtfertigt 
eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament 
abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals geändert 
wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging 
es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um 
«Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, 
sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 
Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020^° 
zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende 
Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen 
verwendet werden und rechtswirksam sind.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht(Sbk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Cox'id-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvrischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classHied-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaeHe/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-iç-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’'’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit v«rd durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

lo. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Aftww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/plav/radio/pQpupaudioplaver?id:^63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum W ^' WÜ)

(Name und Unterschrift)

https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Von:

Stellungnahme Vernehmlassung zu Covid-19-Gesetz
%e:Hy  [Name/Organisation]

____________[Zusatz]
____________[Adresse]
____________[PLZ/Ort]

EINSCHREIBEN

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19- 
Gesetz eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend 
kommen wir zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung 
dieses Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, 
insbesondere nicht soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor 
COVID-19 geht. Die bestehende gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls 
Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis für einen wirksamen Schutz der 
öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher 
Regelungsbedarf besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 
185 Abs. 3 BV) reicht für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den 
Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es 
schwerwiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen 
Beratung die nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf 
jeden Fall zu beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und 
Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) 
verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(I in Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:

eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne 
untenstehender Ausführungen vorzunehmen.
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Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 
165 Abs. 1 BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass 
nicht wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung 
erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. 
Auflage 2014). Im Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte 
nachzuweisen, dass nicht wieder^utzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit 
drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch 
unternommen, ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig 
geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die 
Dringlichkeit behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur 
zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat 
seinen verfassungsrechtlich gebotenen Beweispflichten während der Corona-Krise noch 
niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die 
verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen (Versammlungsfreiheit, 
Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Familienfreiheit, 
wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, ohne dass 
die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische 
Massnahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie 
schweizerische Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für 
den sie gewählt ist: eine eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene 
Seiten der alles andere als einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen 
lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. 
Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; 
Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese Weise kam es zum Erlass 
unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses Vorgehen verstösst 
gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom 
Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit 
anfangs Mai nur noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das 
Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit 
(resp. Bedrohung für die Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer 
tiefgreifenden Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck 
geführten, ständigen Kampagnen des Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen 
sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den effektiv erkrankten und verstorbenen 
Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests verlagert: „Anzahl positiv 
getestete Personen pro Tag“. Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird der effektiven 
Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass 
gestiegen. Setzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der 
vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil 
von unter einem Prozent. Das wird aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch 
verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich aber gerade um

2



keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive Testergebnisse. 
Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und ihre 
Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
www.voutube.com/watch?v=MGfBlWX2mOU8:feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die 
Zahl der Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile 
statistisch dermassen tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in 
keiner Weise als genügend anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat 
obliegenden Beweislast für eine effektiv erhebliche Bedrohung der öffentlichen 
Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von 
COVID-19 irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu 
behandeln und um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, 
ist es in keiner Weise erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der 
Basis von Art. 7 oder 6 Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) 
beansprucht. Die täglich aufs Neue vom BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und 
Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für sich allein die öffentliche 
Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch der 
Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die 
öffentliche Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem 
Zeitpunkt triftige und wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die 
Aufrechterhaltung seiner weitreichenden Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu 
rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 
Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial 
ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht bewiesen, welche nicht 
wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn 
diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb ist sie als nicht dringlich 
zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 
Abs. 3 BV) reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu 
werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche 
Gesundheit tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem 
Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgev/iesenem 
Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind vdr heute aber 
weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden 
gesetzlichen Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch 
für das COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine 
Regelung vorschlagen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die 
er gestützt auf Artikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche
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Ermächtisung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er die ausserordentliche Lage für beendet 
erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt. “(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, 
respektive für dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der 
Status der ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case 
Pandemien“ in Frage, etwa in der Art der „Spanischen Grippe“^ Ein solches Szenario lag 
aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte 
bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. 
Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen Menschen beträgt demgegenüber 
weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 Mrd. 
Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im 
mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche 
mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des 
Robert Koch Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum 
Dreissigfachen als überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen 
fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in 
keiner Weise als „Worst Case Pandemie“ im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz 
betrachtet werden kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder 
aus Italien auf die Schweiz nicht zutreffen würden.

Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur 
Grippesaison überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die 
Krankenhäuser in Norditalien war in dieser Saison der Angst vor einem neuen 
unbekannten Virus geschuldet.

Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die 
Gebiete, die mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen 
waren massgeblich eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in 
Italien überwiegend übliche Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches 
Abschiednehmen verunmöglichten.

Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control 
aus dem Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas 
einen Spitzenplatz bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den 
Ländern sehr stark. Die Überflutung der Spitäler, vrie sie in Italien, Frankreich 
und Spanien auftrat, konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet 
werden.

In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der 
weitaus übervriegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 
Infektion vorlag, hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss 
täglichen Berichten des BAG waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende 
Daten aus Italien standen bereits per Ende März zur Verfügung.

Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion 
vorlag, gleicht dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der 
Covid-19 Epidemie (Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der

' Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig höher als die allgemeine 
Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien standen per 
Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und 
reichlich vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es 
noch immer notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin 
besondere Kompetenzen einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der 
Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung 
für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz genau ausgeht, welche das vorliegende 
Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die 
öffentliche Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis 
wäre der Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum 
Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar 
verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit abgestützte empirische Daten, welche die 
(qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit belegen, 
fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine vorgenommen, wodurch man 
die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von 
COVID-19-bezweckt, keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht 
dem Bundesrat und den Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, 
um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die 
bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf 
allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter 
entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das 
Legalitäts- und Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der 
Bundesverfassung über Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in 
seiner jetzigen Form nicht einzutreten. Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen 
Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder 
angepasst werden.
Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus 
verfassungsrechtlichen Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen 
sind:

• Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von 
Heilmitteln:
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den 
Schweizer Markt gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen 
für in der Schweiz hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu 
streichen (s. auch unser Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; 
unten).

• Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
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Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr 
hohem Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal 
und auf qualitativ und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.
Diè Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend 
qualifiziertes Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. 
Eine gewisse zusätzliche Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen 
Umstellungen in den Konzepten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber 
aus einem erhöhten Personalausfall oder aus einem Ansturm durch Patienten.
Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch 
sämtliche Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden 
aufgrund der vom Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven 
Nachfrageei n bruchs.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem 
Ruder laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die 
notwendigen Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.
Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:
Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten 
sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je 
nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem 
verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der öffentlichen 
Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestimmung 
würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard 
von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.
Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls 
noch nicht ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden 
oder sogar in die Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für 
bestimmte Personengruppen (in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für 
obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte es kommen, obwohl Impfungen 
und insbesondere die Veränderung der menschlichen Erbsubstanz als ein Eingriff in 
den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten wären (im Sinne 
von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).
Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:
Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die 
Bestimmungen über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken 
gerade, den Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten 
ausländischen Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung 
würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen 
Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des Bundes gegenüber 
der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht 
vereinbar.
Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i 
beschrieben wurde.

Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen
Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend 
nachgewiesen. Es gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der
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grundsätzlichen Zuständigkeit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip der 
Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade bei älteren Personen) muss 
gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle Menschen über 65 Jahre 
als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläuternden Bericht 
geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb 
sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen 
vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich 
damit als unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu 
streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:
Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf 
der Basis der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im 
Staat so gut wie ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.
Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum 
Umgang damit (geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, 
Püschel oder Dr. Wodarg) werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, 
welche in der Öffentlichkeit eine vom Bundesrat abweichende Meinung vertreten, 
werden entweder ignoriert oder als verrückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien 
haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer Berichterstattung hinreissen 
lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB (Schreckung der 
Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.
Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr 
für unsere Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich 
im Zusammenhang mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vortage (sowie bei jeder 
weiteren Epidemie) ersatzlos abzulehnen.
Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der 
erste Gedanke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer 
unabhängigen und vom Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den 
letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als 
Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ hochwertige und unabhängige 
Berichterstattung zu sichern.
Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:

Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert 
den Satz „Keine Strafe ohne Gesetz“, welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena 
sine lege). Dieser Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im 
formellen Sinn und ist auch in Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des 
Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung 
zur Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber 
strafbedrohte Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände 
schaffen (bisher schon zum Beispiel „Menschenansammlung“, „Teilnahme an 
Veranstaltungen“ und ähnliches), welche sich durch ganz neue, zudem unbestimmte 
Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift verstösst folglich eindeutig gegen 
Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist damit verfassungs- und 
völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer 
inhaltlichen Beratung:
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Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und fUr unser 
Gesundheitssystem und fUr unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative 
Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 
lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von 

der Vereinigung:

Irih D-Hu

Ort:

Datum: Ö5M. ÎDU

Unterschrift(en):
!

Druckschrift]

Druckschrift]

[zusätzlich hier Name/Ffet m Druckschri/f] [zusätzUch hier Name/Fkt in

(
[zusätzlich hier Name/Fkt ;n Druckschn/t] [zu sä tz lie h hier Name/Fkt in

Druckschrift]
[zusätzlich hier Nome/Fkt in Druckschn/t] [zusätzlich hier Name/Fkt in
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Katharina Bauer 
Ruessacherstr. 15 
4432 Lampenberg

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Sehr geehrte Damen und Herren

Es ist mir ein Herzensanliegen, dass die Menschen für welche Covid-19 gefährlich ist, 
angemessen geschützt werden. Auch ich ging für sie einkaufen.

Wenn nun durch das Covid-19-Gesetz eine flächendeckende Impfpflicht in Kraft treten 
könnte, löst das in mir viele Fragen aus:

Einerseits ist für die Mehrzahl der Menschen Covid-19 nicht gefährlich, Gefährlichkeit 
besteht bei Vorerkrankungen, also wenn Menschen in irgendeiner Art und Weise 
geschwächt sind.

Anderseits ergeben sich folgende Fragen: Ist die Harmlosigkeit einer Impfung wirklich 
bewiesen? Weiss man, was durch eine Impfung längerfristig für das Immunsystem 
geschieht? Wurden UNABHÄNGIGE über Jahre angelegte Untersuchungen gemacht, wie 
sich Impfungen auf die Gesundheit eines Menschen im Verlauf von Jahrzehnten 
auswirken? Sind die Zusatzstoffe in einer Impfung wirklich unbedenklich, oder hat zum 
Beispiel das Aluminium doch schleichende, belastende Wirkungen? Was Geschieht durch 
Impfungen, die vorschnell angewendet werden, ohne dass sie gewissenhaft und über Jahre 
geprüft werden konnten?

Gesunde Menschen haben ein viel geringeres Risiko an Covid-19 schwer zu erkranken, als 
bei einem Autounfall schwer verletzt zu werden. Dürfen sie gezwungen werden eine 
Impfung machen zu lassen, deren Wirkung und Risiken oder deren Harmlosigkeit nicht 
absolut verlässlich und unabhängig geprüft wurden und dabei in Kauf nehmeti, dass ihre 
allgemeine Gesundheit vielleicht mehr beeinträchtigt wird als dies durch eine Covid -19 
Ansteckung der Fall wäre? Dürfen sie diesem Risiko ausgesetzt werden wegen einem 
Virus, der höchstwahrscheinlich für sie harmlos verläuft?

Diese Massnahme ist ein Experiment an den Menschen und ein Eingriff in die 
Unversehrtheit der menschlichen Persönlichkeit, welche mit der menschlichen Würde nicht 
vereinbar ist, schon gar nicht in einem Land, in welchem Freiheit ein zentraler Wert ist.

Ich bitte Sie deshalb eindringlich zum Wohle der Menschen in diesem Land diese 
Massnahme zu überdenken. Gibt es nicht andere Wege, durch Covid-19gefärdete 
Menschen zu schützen, als derart in die Selbstbestimmung jedes einzelnen einzugreifen?

Ich danke im Voraus für Ihre Kenntnisnahme und Stellungnahme und grüsse Sie freundlich

C^/rJ'7
's

^7 /(7Ja



Katharina Bauer 
Ruessacherstr. 15 
4432 Lampenberg

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern , 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder niit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisieruhgen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

/

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katäloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck.muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechüichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen.gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/S 1823.pdf

■'2 https://icblemai.Qithub.io /
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Cövid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung.des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel ah gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bundj die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die'bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne'Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stiife Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.httTil#a22
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdeni das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassimgspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Ck>vid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Nötrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechüiche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt. ,

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das CovidTi9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen,
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben»,

, >
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compHation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiatiyen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der. Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um dië Sicherstellung von 

Intehsivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwervdegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dläv/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-iç-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten. .
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

C C

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Alexandra Mazzucco, Mosenstrasse 47, 8854 Galgenen

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

■ ■" "•> •- '

. jn 1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 üegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pfiege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder nüt Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/20i 1/311 .Pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 2



Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11

12
https://www. newsd. ad m in. ch/newsd/messaae/attach ments/61823. pdf
https://icblemai.aithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von 2wei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes»-» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mamgel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der ImpQiflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorinm mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und pjolitische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index. html#a10
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Das Covid-ig-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die edle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wimde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wvw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegtmgen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzieUes Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Galgenen 9. Juli 2020

Aleîç^pdra Mazzucco

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11

12
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sovde unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15

16
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Àbs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zvrischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17

18
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde. >9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/PODUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Wagenhausen 8. Juli 2020

Maya Mühlemann -

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.htnnl#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokcde Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon deunals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fahen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausneihmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2}^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammeneu-beit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zm Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httPs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitedeintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Kremkheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2° httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUPaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

7.
/TWt-

httDs:/Avww.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Raffael Fuchs / Dörndlenstrasse 2 / 6276 Hohenrain

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newscl/messaae/attachments/61792.DClf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvrischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem AnteU von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baci/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^* angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof, Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

r
g

I
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g

r

httDs:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pclf

httDs://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bimdesrat auf seine Beratung zu zählen gewült ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte »^7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zuseunmenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigimg von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringUche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behemdlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkranlomgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direlctedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUPaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger imd TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuUertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und pohtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

rain, 9. Juli 2020

Raffael Fuchs /

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
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3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-iç-Glesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehnüassungsverfahren»' teUe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bimdesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordmmg oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs;//www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche 

Lage:siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie(analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. V\^e 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern hegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrückhch auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordniing sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a.die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltimg der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht edlein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.htmI#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik»«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

WiederaufHanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtiichen Verordnvmgen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.»'

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten WeUe» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er nüt einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht dzimit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay,die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»" angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen imterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern habenProf. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklafemten Mängel einer politik- 

bestinunenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechthchen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massneihmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentUch die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die DringUchkeit beantragt imd die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechthchen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

13 httDS.7/www.admin.ch/oDc/cle/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der ZusEunmenarbeit», u.a. zur «Unterstützmig des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigimg von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bvmd und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch vmter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkimg nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vermindenmg des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index. htm I#a54
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlzissen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten fuhrt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» fuhren, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirks£imen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substemziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kultm^lle imd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht mnsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Frick, 09.07.2020

C. -C1
httDS.7/www. admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index. html#ani 1 r\ /i
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Karina Reinhard 
Zwingstrasse 2 a 
6102 Malters

08. Juli 2020

Bundeskandei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
G1 « -M «VM rk A

Sehr geehrte Damen und Herren

A —^ S J i*» y/ t/-» 1 J *-r J <k n X 1 «n n'« « ^ '*«<% v% 1 ^/>l»
\_l V^OLUlO^t. CiLAX XJlXX. V1Wi3 N'o X/1XX1VX\^O^VO\^ I^\^0 Ul^S^l vlcAO V \^Xllk^llXlXXC100tXi.X^OVX/lXClXU.V.'ll<'-' LV^llV^ xwxx

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordüüügcii und Veifrigungeri zu erlassen, «urn eingetretenen oder unniitteluar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein GerichLsurteil definierl. Die präziseste Bezeichnuiig findet sich hn Glossar der

^ tiUns.//'www.aüitiiii.cii/'ünc;/'de/'ciassined-conitjiiaüüii/2G032737/nnjex.iiûïii#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classitled-compilation/2üuyim2/index.html#a/

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 ü-EpG. Beispiel: Wbrst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich hei Covid-19 nicht um eine W^orst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Xodesursachenstatistik hei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
"Pc iriKf /lorir» oitoV» Iro-îriio Pool^to.irtniTi/HofTO '\7oT»rkT«<^r»iir»rrorï ■fiit' oino
» «.& V» ««.WAAA W A VAA^AA W f WA K^A ^AAA WAAA^  ̂WAA A AAA WAAA W

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVlD-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
r\ «-k ^ rr fA r* »»i-i f TTT^ 1 »t

* WA wi WA VCAAAg^ VAWiJ W^WA WAAAA V AA CAO W/W^ T XA^ J CA WA C/WAA f T WAAJ AiCt V WA AAAAAVAWA AA WCAWA

einzu dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
Vk T) ^ •

W» L^WOC/ilClWl £9 g^WLCAllA CAWCW X WXkSVyilWll XjIX OWiXCtLXiWll)

d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi:«chterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
..^11 A. A .. AA ^ÀaA^^'^7ÂaA.A^1*^AAaA . * ^ AA^ ^ A ^ Ia ..A A. AaÄ .^IaX  ̂A..A ..«^AaX ».A.AAA T\ .A. A. A -AA X ^i^ic vv^iioLaiiu.i^c x-xuoxuLLUiig ciiico V 11 uo ivaiiii vv.fiii vicoctxigcuci iiiciiL gciiiciiii. dem. Ja/ci i^itcii

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl

».waX^a AA A AA A A 1a X AA.- A 1a aa\xcdLd diicimiigd iilciiL iiiciiij.

Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli ^wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https:/7www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kaialoae-
datenbanken/medienmitteilunaen ■assetdetail.3742835.html 
’ https://www.admin.ch/opc/de/classilled-compilation/20200744/index.html#a1  
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Co'/id-in, Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederauftlammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen

«ûtiô
* XXXX^W>^MW>I_> XW'XX XxO VX  ̂V>XX kXX WXXWXX « K/X V/X «.«XX V&XX^^XX XXXX^S/XXWXX* WX XX.'X VXV^X «. XXV^XXX«.^ XX«»'VXV<'

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

VVllVJ. VV^lll IjLllXVXV.pOXCt.1. CXXO ICiX T \..'l ICXll^Wl iXXlg

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates
• « w» ^ V ^ .P« « .»l* J J ^ ai» I ' ^ .^X- TT*«..« J <•. »»■« « >.« m»uixixiioovciOLCiixvixiCii ulici cixi^cucig ixci uaoo ci iiiit ciüCi x c/x LUauci u.cx j.:i^i\4cxxxxc xccxxxxc:i.«

Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April
J — — ...X— ^ ^ .. .X .3 ^ Tu... « J ... .̂1^ xl ^ .i^X^ ... ... M ^ X« .. Ä1 ^ ^ «V J ^ ...X V ^ . I Vma ... ^LxuxA;ii cui xvAXL^ixcu. Axci uaixucdiaLxiCixcix vsowidd xxatxulxax v./uviu.'iy laaiv. riux.

Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs:/Ayww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheiPaesundheitswesen/spitaeler/patienten-
nospiiaiisierunaen.hLmi

https.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
'■ https://www. newsd .admin .ch/newsd/messaae/attachments/B 1823. pdt
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

rtospitaiisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Sjnnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die l'atsache, dass Prof. Feilay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Sv.üss national Co'.dd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses PJsiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen ’.veit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5* îCsiîîs des hJot^echts oîyne "fseinsi* Wlr*lcsnmlceit«

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen
^ r» o ^ n r» «•

1X1.A X^U^k..>«AXlXXXl^XXXXC«.XX^ XXXXb WXXX^XXX X^X^X^XlXkJ ^^XCWXX) «U.c:xkj XXCX^XX IXU^V'X V/XXXkJCXXXXXXX^XXVXWX X_<XXXkJWXCXI^UXX^

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für
VXIV./ ▼ WXIUAX^WX CXXlg xxiv^xii. XXX^\.«X px XXX XWX X*X.CXOOXXCXXAAXX\^Xl V V./X J VV IX.^ Oo ^IgCXXXXXWXX XXXV> xxxxlxvx^o V X.'X xcxooxxxxg

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen
vjx uixxxxagcii lox xaic vv ii j\j9aiixi\.ciL xj.cx xaaxixi gCicgciLCix xviaooiianixicii vxuxx.>xx vixc

Bundesversammlung zu überprüfen.

^ T « « M w ». ^ »1» 3 M » »» J a* ^ » X . - » ». »» A »a^»» » »1» » »» »» * »1»^\ß» A./1C xAiaut.uuoiidt UC9 v«.#r^c;9viUAgc;iAc;Ii CAiiapi cviAdi

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusauiiueiiàfbciî», ü.a. zur «Uiitefstützüiig des Emsatzürgaris des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/ODC/de/classitiecl-compilation/l999baat>/index.html#aT/’ü
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

'T TTnlr1ai<<> IlmTfxliirtcT

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten ßevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen
tir»/1 T5oT*or»nor» /lio V>oo■^^TT>rr»■^o T’ö+'io'l/'oi+or» onoiil^or» ■fiiT* r\l^l^^TO■^r»T*îor»V^ Of*VlÖT*on ^ino

W ^ WAW X.'k.» «. A A A A A A A W .A. VA V A  ̂A A k «•.> A A VA VA V» VA vr A A ÿ AAAA V» V^ A A  ̂VA V A AÉ_> V/A A WAAVAVVAWAAJ A.>V^AV/AAA V^AAAV/

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf
rr£»'foV»t*/^^a4-ü »-i rro#Tt*nT%T%OT' ^aVT>/-»•r»•ÎÄ•tr^o üötAorxt-»or»
^WAkAAAA V*«>/A.W ^ f V.« A AkW A. VA A A^A>^A VA^  ̂  ̂AA V^VAA.'A A./A.<A> V/AA VA V/A V/ V'AA^VAAAV/A VV/ X V«A V» A A WA A •

Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er
AAV/A V VAAAiywA VA.AW XViXlAW^AAW <XAA» X^ CAA VAAA V^A Tf VAAVAW CAVAWAA WAAA X AA A  ̂A V/A^ A A&CA VV# A A AA A AA AAAAAWAAj ff AW VAWA

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung -
w yj «VM 1^«'« w yj ■v»y> A- «Iv y^««/v yvlv w |j'y^ v • r« yJ y>lv ^ y^yvvvv T /> yv yv 1 yv ^yv vvv*« w yv« vv y]y^w Li' vv ^ y^ y«lv yv^ y) y^^vvyNv«

CAAA VA^li lyAtAAAVAVyOACAL AAL/WA gOlAKylA* JJa? VV lAAV^A O^A IVIl A AACill A^&CAlAACAAkSpA lAAXiA^j AAWAA A-<AA Av7VAl^lAA CAAAA/A

Übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz
•dz Iv wX yv yv« w yvm X T yvllvy« yv w X yv yvlv y« « y] yv a « f OXa • ^yv ^ T y% v«v . ayv 1 X« « vv yv y« a a yvlv yv M jv yvIXv yaX v . ayv w w y] â ya ya VW yv a.v yv yvl yaAUAAA AC — ciAiCAX V WAXAOCXiLOCiACiVA aux A.7AUXC V cx waiLixxxg auxZiUxiCucix, ociuoA vVcixxx Axico Ixxaixgcxo

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen
Prnfiin<T in crkcrar nKlicTotr»ricnVi arVloH* cir-Vt
A ^ A m ^ ^ A % V A A A ^ V A A A »WA AJW W A A W A A ^A AAA » « « ^^A »A AA « A «W W A A A A »A WA A «^A WA A

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für
/lor» /loT« l^r^•tn^ö■rlloV^/ar% TTr*^r/aT»QoV»»*fVioît nrorr»öoo A ir\ AV»c 018 Qr»fT0'70in+
«.AWAA IW WA A AA MA WA WA AAW A ^ WA a1 W^A WAA WAA « WAWWAAAWAAWAA ^WAAAAAWW Aw « A AA. A* A W J A AW W» ^ AA A A  ̂W A« W A^ A •

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-
rtn/> t â n rt»»n vv* /?»*•! r» nnPn

f Vi/A VA.lt. V/XXXXlXV/XX XXV'I.XV.'y V T X Vo VXV/X VXX XX X^ V^XX XÀ> XV'XV/j V/X XXXkJtJ V/XX • X.r\./L»XX.>XXX VXV/XXXXXXXV/IX XXXàV/XX X\.V/XXX

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen
O A T/fWO AA /J A A A«//> Va A 1<A A* AA 

VXV/tt In^V/XX V V/XCXXX VtXàlV/XtXXXlXtV/Il.

Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese
^7 A A /A ^ A AA AWA A AA ^ AaVa ..AaX A.AAAaJ JaA A» .aIa J A AA A A AA AA  ̂AA A mIaX îA AA 4 A . A' I /A AA AA Xa A /A J AA AA I 'XaaÂ AA Â .aTa 1a/AaX Ja/' A A>À J A //>ZAïuoaiiuiiCiicu. uciL wiivi viuivii u.cii uiigcic«./iiLiCi Ligtcü otatuo oci liigiiiA/iicvclt laco

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

lo. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Fnniàffiiâssiialifricii), sondcrri aucli «ivlassrialiiiicfi zur Bewältigung von Folgcpioulcrncn, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/opc/de/classitiecl-connpilation/19b60262/index.html#a/
■'® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.ß. in Form des einfachen ßundesbeschlusses
nar>ti Art ifio RV

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat und Parlament das dringliche ßundesrecht oft und nicht
immoT» rTOT*ÂoVï'^foT+în-f- o-îr»n'ooof'7+ TTr»/1 äc qIc oioKon
AAAA&AAWA  ̂WA. W WAA AA WA AA^^V WAAA^^WW W AW A« W» A A AA WW W A AA AA WA A A W AA A WAA A < t WA A A  ̂WA AAA W WA WW WAA • W AA AW AA A A AA AA AA « WA A

(die aile von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde. >9

T\<o** fTCk'T<a'în+ /lîô ’Rörrw'Pfü
WA * WAAMMA VAWA A AAAAVAWAAAAW AAAAA «AAAWAA ^WAJWA^Aj A.AAAWW AAAW A A AAA W W  ̂W AA W A AXA W AA A^W^AAAAW VAAAVA AWAAAWAAWAA

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen».
AAaIACWA VAAWkJWAA VWAA^WA^WAA L»AWAA iXL/WA AVWAAAW A A AWU.AAAA AA Aa»WA A WAA A CAAAWj ka.AW WAAAW A  ̂WA A4AAA VAA AA AA^

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF
T T/N » T/k 1 r% ^J <>« w« « r* vm«« T jy
VA^AIA ^/> UkAlil AiVV^AAllCAA WA iUcAA k, \A1W Ajpi\AWllAAW LZAWAUW UWA VAAAO) l>XO VVAA WAXAWIA AAAApXOC\>lA

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
I • « M W« TA M A 1 vIa M « Am ^ mm mm ««MM «M M« «WM .< 1 V M M A M MMM A M MM M M M M« MM M M M M 1 ^Im MmA MMMmImMMMUiiii iCicvaiiLCi i\j.cxiii\j.idLOdiCg<c;x iiiudia ixi oigxxiiifva.iiLCiii r^ixoiiiaoo eine ixj.aiiivjicit auoiv^dcii

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevrissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen
l* 1 M «Im M mm m m mm J «3 M MM * M^M A i ii ■ i m A «3 m .»m.m ^ 7 m mm3m m mm «3 m mm M« m M MM m M mm m m m« MM m «m m mm mb bm3 M m m3m «M m M* M A mmA m . m m M« *m mm mI m mm m MMuiciucii uiiu. Liaii iiiCiiL iiiiL uclii V uiiidiiuciidciii cxiicd giciciigcacLZiL wciucu, ucr iii

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUPaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
vorcTC>GpVilo<Tönö orifa'nTnr'Vit /^i^can n-mnHcöfTöTi in T7.c ict
WM «MA MM M M M • M 'M' MM M VM M & & «M ^ Æ. AMaA ^ MM M^* «M A ».»M W a^M AAAM^ • • M AM M • M aM ^

deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Oîo irr\T*e+AVlOTi/^OT^ TTKoflAmirifror» on^■OT^T'A/^V^on in Qinn iinit riniot /ton Änei/iViton oînon
AM * M A M A.MAAMAA KAM A A M/ A^ M A A KAAA^^MAA MAA WM  ̂A MMAAMAA AA A A^ AAAAA «iAaA WA W> MAM W WAMAA A AAAM AMAA WW.'A A M AAA MA

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu
^Tâv'toî/^îrrôr» äin »ni n r*+äT*o/%V» ÖV'tot^T’ôîl
f MA VMAWAAWMAA« Ai^MAJWA kVMAAAAAAW MAAA AAAMAAW Ai WA WA AA WM A W> MAAWA WAJMAA WAMI .i.MAA MAAAMA wr MAA » t MA WM A A VA MA A A*AMAAA MWAMA

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und
^•%r\ ^Trxr^r» rr r«/-» rtii r« «▼/-»!

V/WAAAAAAAV/WAA^MA ^ *TV/k/Ml VLAM V MA ACiW>w» UXA^ w>V/ AA CAk^^M AM  ̂V AwfA^ VAAAOtJ Af A AA A WAMA A AM A WMl A AAAMAAV AAWAA

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als
A VW o w w amkIk <-> **

CAL/«3«^iU.A AAAACAIAAIX^AAIAAL/CU. g^Ai.^11*

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung
^ « MA ^ M* 1 "Xa Y A Aa V AA  ̂A« ^ ^ ^ WaIw ^ A A A A a A A/WA ^ AM  ̂A A  ̂A A /A AA A A Xa A a A A AA ^ AA  ̂A A ^7 A A A /A W ^3 ^ /A A A AA /X ^ «Acuici i^iKtatui \j.ci iviciiinciL« uiiiowiiot lot vaic l’iciiicii. sj.cl ciolc z.<vvc\^iv j.#uiivxco,

den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

^ Va A A.. A AAA
VVa/IL, i^dLUlll

Maßlos ^2-^-'3-^
(Name und Unterschrift)

\L .iiu^lnoueL 

\i(u^eK lhu'^lndHc{

https://www.aämin.ch/öpc/äe/ciassified-comDiiaiion/i999b395/index.himi#ani1
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Stephan Heiber Bützenenweg 95 4450 Sissach

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 httDs:/Awww.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httPS.7Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® httPS.7/www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterh2dtung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines '\firus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzéihlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.htfnl 
^ httos.7/www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandennien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

WiederaufQammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
l«mn er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten WeUe> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibihtät einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesuridheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https.7/www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der (Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

(Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-ig-tGesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das (Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen <Govid-i9-(Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

(Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.adnriin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwalttmg aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Intemationzden Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

ft'eiwiUige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httDs:/A/vww.admin.ch/ODC/de/classified-connDilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parleunentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Posüilaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkranlomgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substzuizieUen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, d2iss Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage temgiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Sissach, 09.07.2020

Stephan Heiber

httPs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Felix Heiber Hauptstrasse 44 4143 Domach

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befiristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httDs:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Ck)vid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustefien, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitahsierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

^ httDS.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen, html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals wm" wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Fördenmg 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httPs:/Awww.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Intemationeilen Paktes über bürgerliche und politische Rechte »‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwUlige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchfuhren.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.htnT^10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentüchem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUpaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht mu- 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmögUch.

Dörnach, 09.07.2020

Felix Heiber

httDs:/A/\/ww.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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x\ Barbara Schertenleib, Weberweg, 21. 3612 Steffisburg

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 

BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 

anfallen (2019, Bundesamt für Statistik"'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 

gelten: Die Pandemie ist übenwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
(Zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

enwiesen.

® https://wvwv.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 

- an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Venwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalenweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 

Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
''® https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 

besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.''®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 

seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen venArendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

Steffisburg, 9. Juli 2020

Barbara Schertenleib

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf <cCovid-i9-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzhchen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes» und Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Stönmgen der öffenthchen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichmmg findet sich im Glossar der

^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation^0032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessaae/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpimkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiiung sind erreidit

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder eüizudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen; ,
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingimgen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege imd HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert* Das entspricht einem Anteil von 0,22

* https://www.admin.ch/opc/cle/federal-aazette/2011/311 .pdf
* https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge- 
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
^ https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
* https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle^ausbmeche-pandemien/2Q19-
nCoV/covid-19-datengmndlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/2Q0325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht xisx

Stellungnahme Entwurf Ck)vld-19-Gesetz 2



f

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen durchschnitthch anfallen 

(2019, Bimdesamt für Statistik’“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisdh unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnimgen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zmn 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständhch und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httpsV/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen. html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https7/www.newsd.admin.ch/nevi^/messaQe/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zinn andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den aUergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der. «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, zds er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notret^ts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

https://www af1min.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wiu-de nicht eingesetzt und ist im Govid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bimd xmd Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne ErfüUimg der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber inuner noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und ziu" 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erlâuterungèn ausdrücklich festhälL Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde daim nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlimg - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlxmg, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kaim.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation^071012/index html#aPP 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnril#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten 8un i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obUgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälhgen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den imgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes imd der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/196602ß2/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#ain
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentiichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnitthche Bedrohung für die 

Gestmdheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“® zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) imd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emsthche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https7Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https7/hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
“ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze nüt stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legahtätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

(jlçr recjitswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn vmd Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellL Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideeUe - diux:h ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht lunsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bimdes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 

Präambel^^O-Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie immöglich.

Solothum, 9. Jiüi 2020

l-.Wl
(Hartwig Roth)

https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#ani1
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VernehmlassungEntwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.
»2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admiri.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Govid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testppsitiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/ODc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
® https:/AAWw.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https:/AAWW.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenamndlaae-laaebencht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqmndlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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Prozent aller Hpspitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'2 angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

12 https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestinunenden Studie Mitglied der «Swiss national Çovid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kemn.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

(

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6.. Die Institutionen, des yorgeschlage.nen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Erei^isse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

•i'

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone em.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.htmt#a22
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatoriiim mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Govid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und, nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vpllmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtÜche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatm: der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum c3 .^C>2c>

\ c
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ihnen 
meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 
Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 
Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 
durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.aclmin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 
bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 
weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 
liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 
der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 
Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 
Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 
lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 
und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 
Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 
höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 
nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.htfnl#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 
Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 
der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 
angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 
Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 
ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 
eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 
Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 
Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 
«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 
Report»“' angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu 
zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 
schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 
«Swiss national Co\ad-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemnq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 
notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 
auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 
Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 
die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 
geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen'Erfordemissen.
Gemäss Art, 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 
besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 
nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 
von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
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die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 
Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Ahs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 
Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 
aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz in 
Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 
das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 
Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 
medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 
aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

''® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht eribrderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 
des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 
befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 
und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 
Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 
explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 
Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 
von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 
den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 
keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 
Hospitalisationen aufgrund von Covid-ig bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 
bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 
den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 
und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 
sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 
führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 
Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 
unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

httDs;//www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 
Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 
Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeP'). Ohne ein 
substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

Jürgen Lay

(0^

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahrenteile ich Ihnen 
meine Überlegungen zmn Entwurf des «Biindesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde. ,

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bündesrat im März erlassen hat, ist die 
Erklärung der «ausserordenthchen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 
Verfügungen zu erlassen, «um éingetretenen öder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 
durch ein Gerichtsurteil definiert. 'Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». ^

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/clässified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federai-qazette/2011/311 .pdf

1
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 
bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 
weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 
liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 
der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 
Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 
Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordmmg 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 
lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 
und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 
Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 
höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 
nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenamndlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httPs://www.bfs.admin.chybfs/de/home/statistiken/aesundheityaesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 
Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnimgen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 
der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 
angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 
Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 
ausdrücklich."

4. Die Hochrechmmgen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 
eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 
Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 
Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 
«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 
Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu 
zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 
schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 
«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/cle/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 
notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroff^enen Massnahmen 
auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 
Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 
die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 
geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 
besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 
nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 
von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

https://www.admin.ch/oDc/cle/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/20071012/index.html#a22
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die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 
Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. •
Das Covid-19-Gesetz bebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 
Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
vdderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 
aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz in 
Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 
das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 
Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 
medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 
aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

https://www.admin.ch/oDc/de/classifled-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.htmi#a10
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g. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 
des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 
befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 
und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 
Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 
ei^lizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 
Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 
von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 
den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 
keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 
Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 
bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 
den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 
und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 
sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 
führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 
Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 
unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54cl4e7672bf
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durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 
Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 
Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel')- Ohne ein 
substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

9--
/

Barbara Lay

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbcu- drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 
durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 
bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 
liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 
Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 
Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 
und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 

höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 
nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistiks). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebencht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 
Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 
der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 
Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 
ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 
eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 
Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 
Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 

«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 
Report»'2 angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 
schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 
«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 
auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, vde es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 
Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 

die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 
besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 
nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
■''' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 4



die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 
aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 
das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 
medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 
aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



9- Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 
des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 
befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 
und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 
Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 
explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 
Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 

von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 

den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 
Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 
bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 
den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 
führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 
Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

https://www.srf.ch/plav/radio/DOPUPaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 
Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambeh')- Ohne ein 
substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

I
’o

Unterschrift

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 
Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 
durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classtfied-compilation/20071012/index.html#a7
'* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-ig nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 
bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 
weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 
liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 
der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 
Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 
Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 
lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 
und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 
höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 
nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstürben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 
Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 
der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pcmdemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 
Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 
ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 
eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 
Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu v«irde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 

«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 
Report»'^' angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 
schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 
«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
’■' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV"3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 
auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 
die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 
geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammencu-beit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 
nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
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die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 
aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 
das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriehenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 
medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 
aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 
des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 
befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 
und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 
Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 
explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 

von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'9

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die (Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 

den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 
keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 

Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 
bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 
den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 
sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 
führt.
Ansonsten droht die ernstliche (Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare (Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-i9-(Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 

Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

https://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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durchfomiuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze heschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 
Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 
Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel'). Ohne ein 
substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

Unterschrift

11/.

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ihnen 
meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 
Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 
durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDS://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httDS://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ httDS://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPS://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 
bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 
liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 
der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 
Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 

Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 
lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 
und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 

höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 
nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
° https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 
Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 
der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 
Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 
ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 
eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 
Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 
Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 
«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 
Report»*2 angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 
schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 

«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 
notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 

auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, v«e es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 
Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 
die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 
nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sovde unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
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die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 
Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 
aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 

das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und vrissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 
aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 
des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 
befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 
und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 
Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 
explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 
Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 

von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*?

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die'Schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 
den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 
Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 
bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 
sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 
führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 
Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 
unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

httPs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 
Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 
Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambeh'). Ohne ein 
substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

o/.oy.
Unterschrift

t

httos://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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3003 Bern 
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 http.q://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

2 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalQge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpiiation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2010-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-iaQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Berichtxlsx

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- ■
hosoitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
enviesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.Ddf

https://jcblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

''3 https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter wäirde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/inflfix html#a??

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

^7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht'demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendurns und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit ward durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwderig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) (jm.
VJ 2 Î&

!

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Monica Boni Alte Staatsstrasse 5 3812 Wilderswil

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Govid-19-Epidemie»“ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffenthchen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei-

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/öpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an Covid- 
19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019,

6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katal0ge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-19- 
Bericht.xlsx

1

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi- 
talisierungen.html
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Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie 

ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung einés Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuehen Verhält­
nisse angepassten notrechthchen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid- 
19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Wehe» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten WeUe> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechthchen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fehay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ amgefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwehe. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass, Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie

10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
12 https://jcblemai.9ithub.i0
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Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der (Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten (Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, £ils der Bundesrat für das (Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al70
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 4



Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfiing;en verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.

' Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U bertragungsrisikös und 

zur Beka mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen.
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gtesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die.allgemeine Bevölkerung yer- , 
stündlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Intemationzden Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb 

explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standärdge-

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 https://www,admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012yindex,html#a6
17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der 

körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#alO
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge- 
simdheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020''° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorh2mdensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechüiche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-i9-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://wnww.swissinfo.ch/ger/direktedenniokratie/
vollmachtenregime'Schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Sch^veizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

bePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Wilderswil, 09.07.20

r
(

Monica Böni

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#anil
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvdcklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudänimen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs:/Avww.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1  
® httDs:/Avww.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV's sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gtesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust'am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes hcmdelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshedb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder (besetze beschliesst, die für Minderheiten cds 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#ani1
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Melanie Angela Wyss, Hohle Gasse 5,3095 Spiegel b. Bern

Einschreiben
Bundeskanzlei - 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.'admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellun^ahme - ; ' i-

{
.■>. . .

i
■■■ . r-.i •••.

Sehr geehrte Damen und Herren
: i

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren »1 teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zuni Entwurf des «Buridesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Juni die Vemehmlassimg eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, beftistete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetreteheh oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
bégegrièn.» ' • : ' ' ’
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Bötschaft vom 3. Dezeinbef 2bio zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.Ddf

?■ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/oDc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der' Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis

® httPs://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistikfin/l<ataloae-datenbanken/
medienmitteiUjnQen.assetdetail.3742835.html

^ httDS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/202QQ744/index.html#a1

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrijeche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenanjndlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entv^rf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

https://www.admin.ch/Qpc/de/classifieri-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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20i8, Bundesamt für Statistik^). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'^). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder niit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angeheii. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen-zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle»;wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

^ https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/SDitaeler/patienten-hosDi-
talisierunaen.html

^0 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hDme/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

httDs://jcblemai.aithub.iD
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders.exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzesi^ (besondere Lage) gibt dem Bündesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzüordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gè-' ■ 
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte-Pefsorien. . , . ; "
Das Covid-19-Gesetz.hebt diese Einschränkung nicht explizit auf,;hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch' ; 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragurigsrisikos Und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, vrie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversanirrilung, durch eine.untergeordnete Stelle;.den Bun^ . . '
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen . 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

. i' . ■ . • .. - I.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

• I .

Art, 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchén unterworfen wer-

.

/'S https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22.

'S https://www.admin.ch/oDc/dè/classified-comDilation/20071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vbrzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge^ 
rung des Notrechts begegnet werden.. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden,Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verprdnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die • 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regienmg und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ennächtigimg des Bundesrates ist imbegründet.

Da.s Covid-19-Gesetz.regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblenien, die sich erst . 
durch die Ergreifung der Massnahnien.nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zei^, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Buhdesrat ünd Parlament das dringliche Bundesrechf oft und nicht ■ 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinifiativen' ' 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie
wiederhergestellt wurde. >9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, darin um den Reproduktiöhrfaktor und séit heusteiri uiri' «FäÜzahlen».'Hinter diesen 
verbergen sich aber keine mediriniächen Fälle,die eine Beha'ndlühg erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitälisatibhen aufgruiid von Covid-i9 bleiben indes seit Wochen auf ■ 
Werten üm 6,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 202020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Kränkheitiserreger muss in signifikantem Aüsinass einè Krankheit äuslöseri • ' 
(gemäss den Herile-Koch-Pdstulaten) und darf nicht zu èihem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, diè zu einem «riew hormal>vführen,' das sich ■ 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Dëmokraitie ist.

Als Stimihbürger ünd Teil dés Soüveräns wünscht man sich klare Gèsetzé mit stringenten ‘ 
Begriffen ünd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Rë^érung im Aüftrag des 
Volkes handelt ünd'nicht im Auftrag von sich'selber. - '

Î •

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^9 https://www.srf■ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0R3R-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprihzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Bern, den 9. Juli 2020

Melanie Angela^^ss

21 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse) ^

U cA|dh5 T - ^
02

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungn ahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu eiern am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-ï9 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Cüvâd-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schu'eren Stöi ungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft \'om 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation^QQ71012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. G ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Au.sbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufi-echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln, v
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0.78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht rnelir).
Z^vischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Coxid-ig hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bts.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/inedienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation^Q2QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCo\// 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken C0\/ID-19-
Bericht.xlsx

® httDs://wvw.bfs.admin.ch/bts/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen. html
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Co\ad-i9. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik’^). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspoMtisch unnötig, auch nicht zxu* Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Co\äd-i9 ausdrücklich.'^

4, Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmis.sverständlich und eindeutig her\'or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\ad-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Swilzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als w'ährend der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man waisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei SjTnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgnippen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals w'ar wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/çieburten-todesfaelle/todesfaelle.html

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

'2 https://icblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\nd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
ziistimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art . 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Co^^d-l9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit z^vischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmtfal70

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der dui ch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei che Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenlcreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergelien. Es vöderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das t^ovid-ig-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https ://www. ad ml n .ch/opc/de/classif  ied-compilation/20071012/index. html#a22

https i/Aft/ww. ad ml n. ch/opc/de/classif ied-compilation/20Q71012/index. html#a6

17 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-ciompilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-iç-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primänna-ssnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondeiv'ollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahnmg mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/AiVww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt AAOirde.^^

Der Verlau f der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehnnals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hijiter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S5TOptomen führt, selbst w'enn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und daif nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechts\\nrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Engster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmach1enregime-schweiz_.a!s-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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«

Die vorstellenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum darge.stellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opjiortunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchforrauliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatnr der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel*^). Ohne ein sulistanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^ J ^ ^ ‘ ^

(1(Name und Unterschrilt) (j

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httDs:/AAW/w.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf 
^ httDs:/AAWW.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/20i 1/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvdcklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medien mitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
’’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

HauptweUe. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs:/A/vww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” httDS://www.newsd.adnnin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
12 https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesverseunmlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-comDilation/20071012/index.html#a22
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://wvw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUPaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nm* 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“!)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
ßo+trcwa, 08. CT. 2Æo

(Name und Unterschrift) A M,û(\-cre.

httPs:/Avww.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundcsgesct/es über das Vernchmlassungsvcrfahren»* teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlimg 

oder diux;h ein GerichtsurteU definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.chyopc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

2 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

'• httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordnelen 'I'odesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordntmg 2 gemäss Art. tJ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteUen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «FaUzcihlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

* https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

^ httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepeissten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängenmg des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesräüiches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/toclesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie MitgÜed der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusanunenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massncihmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entspreehen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zxn: «Unterstützimg des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordenüichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7- Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobhgatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Ijcgalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, dureh eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in emer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerhehe und pohtische Rechte»*?, in der Schweiz 

in Kraft getreten cun 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2C)Q71012/index.html#a22

httpsi/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#aD

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art lO, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälhgen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese imnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtlichc Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gesteht.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massntdimen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wru-de.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der mu: in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emstüche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legahtätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirkseunen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vo(lmachtenregime-schweiz_ais-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

httDS://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellL Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese imsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschlicsst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu.deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

0 ^ f ^C.

https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/19995395/index.htnnl#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grund­
lagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Co\äd-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1

2

3

httDs://www.admin.ch/opc/de/classitied-comDilation/20032737/index.html#a4
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachen 

Statistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsk-stten zu unterbrechen 

und lokale Ausbräche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie.
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Co\ad-i9 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

^ httDs://www.admin.ch/oDC/de/federal-aazette/2011/311 .ndf
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilunaen.assetde-
tail.3742835.html
^ httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenafundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datengrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid- 
19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie 

ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid- 
19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-hosDi-
talisierunaen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 

lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der da­
rin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/200710l2/index.html#a54
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dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 

betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.chyopc/de/classified-compilation/200710l2/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb 

explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardge- 

mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der 

körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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lo. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Se­
kundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parla­
mentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt vmrde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokra- 
tie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-aus- 
trieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam­
bel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

8906 Bonstetten, 09.07.20 Brigitte Bärtschi

httDS://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

: -
Gestützt auf ÄM;'4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ 

teile ich Ihnen; meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die 

gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zgr Bewältigung 

der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet 
wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 be­
steht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März er­
lassen hat, ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des 

Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'^ der dem Bun­
desrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu er­
lassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.» 

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzes­
sammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung 

findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemienge-

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
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setz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage; siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst- 

Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbe­
stritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz 

erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 

zugeordneten Todesopfern hegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippe­
welle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 hegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 

Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 

Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern 

oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu urv 

terbrechen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, 
insbesondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint 
sein. Der Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit 
Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht 
allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pan­
demie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht 
mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade 

noch 95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem

5 https;//www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdt
6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-19-
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Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Pe­
riode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistil^). Seit dem 1. 
Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller 

Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ord­
nungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederauf­
flammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Ver­
ordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte 

September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit 
wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Ver­
ordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies be­
stätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrü­
cklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in 

Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlän­
gerung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen 

Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch 

bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem 

geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, 
dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Ver­
längerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht 
damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseige­
nen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task

Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi- 
talisierungen.html
10 https;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
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Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ an­
gefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2^000 Corona-Toten - bis 

zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei An­
nahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko 

einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent 
der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays 

Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. 
Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorer­
krankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Stu­
die Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 

Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblf 

chen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber 

einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerech 

neten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen 

Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksam­
keit.

Gemäss Art. 170 BV‘^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnah­
men des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbeson­
dere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach 

übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Welt­
krieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung 

über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. 
Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bun­
desrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit 
von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der no­
trechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen 

durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

12 https;//jcblemai.github.io
13 https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#al70
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6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen 

nicht den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 

Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans 

des Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen La­
gen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid- 

19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vor­
gesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel 
an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage 

ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der 

Bund, die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders 

exponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, 
für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Mög­
lichkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch 

unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders expo­
nierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, 
Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ü- 
bertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursach­
ten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter 

würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Er­
läuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den 

Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid ei­
ner übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 

untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist 
auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Refe-

14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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rendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Ver­
waltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht 
angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Be­
völkerung verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeuti­
schen Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in 

der Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, 
«niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissen­
schaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz 

den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulas­
sungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstof 

fe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prü­
fung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden 

sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlf 

chen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausge­
schlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 

aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Un­
versehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch 

ohne Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann auf 

grund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der 

geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. 
Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu 

verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung ei­
nes Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenma­
nagement gegen den Souverän durchführen.

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al0
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Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompeten­
zen (über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenar­
beit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktde­
mokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den um 

gerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus 

folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Pri­
märmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgepro­
blemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemf 

en-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vor­
hersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringhchkeit. Sie lænnen auch 

ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht 
werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rück­
kehr zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer 

- schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht 
oft und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als 

sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wur­
den), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe 

und Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittli­
che Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später 

um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfak­
tor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 

medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//w\ww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten 

um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von 

Radio SRF vom 27. Juni 202(P° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis 

wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von 

Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen 

Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit 
auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Fak- 
tor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu 

Sjnnptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie 

muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vor­
handensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krank­
heiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new nor­
mal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzü­
gen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit 
stringenten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Re­
gierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 

Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die 

Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzur 

bessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten 

einer substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird 

zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie 

macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und 

die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht 
zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich 

aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerin­
nen und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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- nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewis­
ses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt wer­
den. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder 

Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage 

tangiert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen 

Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz ver­
kommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. 
Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung 

nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeF'). 
Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

rf)
c

21 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#anil
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Cîesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 

Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»** mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gterichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. ad min .ch/newsd/messaae/attachments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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«i

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 

liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 

Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 

Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 

Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 

und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 

Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zivischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 

höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 

nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 

wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 

der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 

ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 

eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 

Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 

«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 

Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 

schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 

«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

■'2 https://icblemai.aithub.io
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zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 

unwissenschaftlich hochgerechneten Gtefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 

ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 

auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 

nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 

die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 

nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 

Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 

darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
httns://www admin ch/oDc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a22
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die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 

besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 

Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 

Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 

ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 

widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 

aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 

Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwcdtung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 

Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 

das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 

Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 

aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 

befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 

und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 

durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 

Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 

Ergreifung der Massncihmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massncihmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 

von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’9

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachienregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 

den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 

Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 

führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnaihmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 

und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Giesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 

abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 

rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 

Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

httDS://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



.<

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 

gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 

Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel“')- Ohne ein 

substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum ÇL ^

/

Unterschrift r

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.” Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

” https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

” https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'^). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu ivurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Sivitzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.htnnl

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversamm.lung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilätion/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-igj.anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen. ,
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem . ,
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Sämstagsrundschau von Radio'SRF 

vom 27. Juni 2020““ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gev«ssen Begleiterkrankungen zu S)Tnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz httpsV/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



/

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

‘Sä - ««««W, S 1^/2« ZO
(Name und Unterschrift)

d CKCo

https://www.admin.ch/Qpc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme .

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-lç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spianische Grippe 1918)».

' httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals a[s falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://vww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13
14

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

v^ederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Depeutements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

c{e/\ (f.7.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahrenteile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .Pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
IQ-Rerinht xisx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für StatistLk^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Deizu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Memgel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14

15

16

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/ODC/de/ciassified-compiiation/20071012/index.htmi#a22
https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-comDiiation/20071012/index.htmi#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 218 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/indexhtml#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde. *9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wvw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Herrhbergj den 8.7.2020

Dr.med Maija-Leena Nikmo Schafmer

21 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Gaby Häseli / Birkenweg 2 / 6288 Schongau

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.
»2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlcissen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/2O11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiiung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi*echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder nüt Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https.7/www.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httos://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/soitaeler/patienten-
hosoitalisierunQen.html
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Ck)vid-i9. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals eds falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" httDs://wvm.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
12 IhttDs://icblemai.aithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

imbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer pohtik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragirngsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwalbmg aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und pohtische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classtfied-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringhchkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.adnnin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten fährt.
Ansonsten droht die ernstiiche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechthche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://w\ww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Schongau, 9. Jul: 2020

Gaby Häseli

httPS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Therese Stolze, Moosstrasse 7, 8630 Rüti ZH

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https:/Avww.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf

Stellungnahme Entwurf Covicl-19-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
'' httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a22
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S)Tnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httPs://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gevtisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

0
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Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie nachfolgende Generationen werden Ihr Handeln gemäss 
dieser Frage beurteilen;

War das Wahren der Würde des Menschen und das soziale, psychische wie 

physische Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes Ihr 

oberstes Gebot?

fu.m
'

(7



[Adresse]

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch ^ 5 S> :5' ^r ^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. admin. ch/newsd/messaqe/attach ments/61792. pdf 
^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zvrischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.
I

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.Pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^!). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
e—g>5>

(Name und Unterschrift)

^ l\l Cn_ H" Uo ^6^
Ù

\
N

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse)

l/)^i

/

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren »‘ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

» https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

3 httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185

^ https ://www. ad m i n ■Ch/opc/de/federal-Qazette/20117311. pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufirechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.haa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/SDitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

^2 https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170

1^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-iç-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch d2is Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 

16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

17^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmliffa10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Sch\weiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF‘). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^

(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidenüe»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.Ddf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
datenbanken/medienmitteilungen,assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20200744/index.htmt#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisiemnaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkemnq/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.htmt
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Metssnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtUchen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, üt. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu reeden Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Obertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

ImpfobUgatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem FaU der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder axifeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfetoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderhch, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnitthche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krcmkheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der mu- in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normedes virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massncihmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direlctedemokratieA^ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.chyde/articles/010094/2013- 
08-26/

https://vyww.srf.ch/plav/radio/Dopupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und imter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, daiss 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel=*0- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Laax, 9-7-2020

Christian Birchmeier

21 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



I
I

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

(Adresse)

ig/l'K VI«
MidoMO« £Cit '^2, 

3p^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 
Verordnungen imd Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S, 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https:/Avww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20Q32737yindex.html#a4 

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

® https://www admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/2QQ71012/index.html#a7 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstürben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dQkumente/nnt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandennien/201 Q-nCoV/ 
covid-19-datenQrundlaQe-iaaebericht.xlsx.downioad.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-19-
Bericht.xisx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeier/patienten- 
hosDitalisiemnaen.htmi
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik“*). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zvun 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtiichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im ./^ril 
2020 durch ein Mitglied der bxmdesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

httpsVywww.bfs.admin.chybfs/deyhome/statistikenybevQelkerijno/Qeburten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachnnents/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratimg zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern karm.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfimgskommissionen die Beratung über die vom Bvmdesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigimg von besonderen oder ausserordentiichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne ErfüUimg der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170  

https7/www.admin.ch/opc/dfl/nlasRified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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7> Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vermindenmg des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein ImpfobUgatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatoriiim betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassimgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriiim mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche imd politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

fi*eiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bvmdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschrièbenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https’7/www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22 

16 https:/A>tfww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12/index.html#a6

https'7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht niu: notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(P.rimärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkenmg, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidenüe bleibe bei vms, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, httpsy/hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/play/radio/poDupaudioDlaver?id=fi3ahraRg-nft.9B-ar.^?^90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu imterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassimg so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassimgsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bimdes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 
PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

VH ^->.102.0
(Name und Unterschrift)

(Z

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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3003 Bern 
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.new.sd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/ODc/de/cla.<^^ifjp^ q



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospit2ilisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCQV/
covid-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genaimt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

HauptweUe. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Sjmiptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https'V/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessage/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner W^ksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirkseunkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordenthchen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQnnpilatiQn/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/20071012/index.htnnl#a54
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7* Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungep verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

.besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Interr^ationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte »'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten pm 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

^^'lTttD?r://www.ndmin;chr/opc/de/c[assifigd-comp1latiorT/2QQ7tQt2/mdex:html#a22

^^trttDR://wwwadmin.ch/opc/de/c1assified-compilation/2Q07t01'2/index.titm1#a6

httDS!//www.adnnin.ch/opc/de/classified-connDilation/1966Q262/index.htnnl#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat k2mn aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringhchkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassn£ihmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/inclex.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkremkungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

, diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgescblagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://vmw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https7/hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https7/vmw.srf.ch/plav/radio/DODupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum (i;

(Name und Unterschrift)

d O-

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-connDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https:/Avww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.htmI#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covicl-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken CQVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistik6n/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hnspitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Verändenmg der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befiästeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.!!

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man ivusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjng/geburten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

http.s:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inHpY htmWfiPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(P.rimärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergesteUt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die SichersteUung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fähe, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

2° https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der (Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche 

Lage:siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie(analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

2
3

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen-Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt . • 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

. r . .
1 ■ f 1 .

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
'■f."

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a.die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

i •
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem AnteU von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1 

https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnuhgën als Gésetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eiiies 

Wiederaufflammens der Pandémie^

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtiichen Verordnungen ahgéhen. Dies érfofdért keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“
;• •

H'

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im Äpril 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay,die Studie «Switzerland COylD-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern habenProf. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über, die vom Bundesrat getroffenen .
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Gi-undlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.
ii ' r-.

6. Die Institutionen des vorgeschlagerien Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie untér den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regélung der Imjpfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epideiniengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerurigsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘6 G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend arizuordhen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Ep|idemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

i

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15
16

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs., 21® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der 

Pandemie(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von 

Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen».Für solche grösstenteils vorhersehbaren 

Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten 

auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUpaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
'^( l9/)CU< ! . 2o

(Name und Unterschrift)

______________
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskandei

' I . ,

Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

(Adresse)

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Verriehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zür Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde. '

. . !

i..

! ■ \

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämphing von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundésrat ini Mära erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete ' 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbàr drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Öfdnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist wedér in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung

I , f ‘ . 1

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich ini Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemié (analog Spanische Grippe 1918)».

i: " •

^ https://www.ädmin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 

^ https:/Awww.nBWsd.admin.ch/newsd/mBssage/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 

^ https://www admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a185

® https:/AA>ww.admin.ch/opc/de/federal-ga7ette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-ig) in der Schweiz zu verhindern oder : 
einzudämmen; , ,, ,
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten ^ unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;

■ ■ '.it.■ ., . . -j.‘ .

c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesarnt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der, «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für,Statistik®). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit öder an

■i.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-datenbanken/medi6nmitteilungen.ass6tdetail. 
3742835.htnnl

^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https7/www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelleTausbruecheTpàndemien/2Q19-nCo\//
covid-19-datenarundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx ‘

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/horTne/statistikén/gesundheit/qesundhëitsweséti/spitàelèr/pâtiéntér'- 
hosDitalisieruna9n.html ,

i '
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden. .

:

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

■ K

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keiné neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch. ,

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches .Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ini April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Çovid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^' angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge adle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon daunals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bts/de/home/statistiken/bevoell<erung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachmBnts/61823.pdf 

httDs://icblemai.github.io rr
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungeii den allergrössten Teil der Todesopfer ' 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer Politik-. .1 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass ’ 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

■ I ■ •1 ■ ' 1 »

5. Keine Verlängerung des Notrecdits ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit..

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des ' 
Bundes^auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf déri August vérschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit bearitragt und die Vernehmlassungszeit von drei - 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zü überprüfen. . ; . , ’r. j

T '1 ; r:’ . 1- '■

•'.1 • ; ' :, • • • ' ■ i j •

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen .Covid-19-Gësetzes entsprechen nicht ^ 
den gesetzlichen Erfordernissen:

-.i.- ! ■

Gemäss Art.;54 Epidemiengésetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.ä. zur «Unterstützuhg des Einsatzorgans des Bundes bei der ■ 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e)..Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das ' 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der' 
Zusammenarbeit zwischen. Bund und Kantonen^ sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

I -1

https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index'.html#ä170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/indBx.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die . 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, häU in Art. 2, Abs. i jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Coyid-ig) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdriicldich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben.,Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese vrichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrecditlich verboten.(

Art. 7 des <dntemationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/20Q71012/index.html#a6 

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/indeX;html#a7
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gewissemiassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BVArt. i6, Abs. 2^® angezeigt.

; I-

r
‘‘ '■'-•1' i.:Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetèrizen (über diempe

der Bundesrat bereits verfugt), sondern auch eine'Zusammenàrbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, gciiiz besonders in einein direktdemokratischen Land wie^der Schweiz. Dièse 
Zusammenarbeit wird diirch den uhgerechtfertigteii Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
G^esetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gesteUt. ■■■■

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründétl

r ' •,

5 '. ; r

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich. '

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiedefaufflaminen'déf Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, f^ls erforderlich, hach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiéderum béfristéte, erlassen. Es besteht denmach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen! "
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende VVirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gégén 
den Souverän durchführen.

. ■ i

, 1 ■

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen,besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie köiineh auch ohiie SondervoÜniachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Forni des einfachen Büridesbeschlusses 
nach Art. 163 BV. ' ' ' ' ' ’

j. . : : . i • r'.h À

' ■ •

,■ V,-,. ■ ;:r :

Fazit j : 'c ■

'■ : ■■ ■ ! ! ■'

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchén Gründen auch immer - schwierig ist!

https://www.admin.ch/Qpc/de/classifi9d*^mpilation/19995395/index.htfnl#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativeh ■ ' ■ 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'® ■ • ' . ; 1

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF' 
vom 27. Juni 2020'“' zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir. einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulateh) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf■ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-083äT4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung: Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und ■ 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung imd die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, dieisich aus-Opportunitätsgründennicht mehr zuäussem wagt, i r ,

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und , b i 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist,.,dass Minderheiten - nicht nur , 
sprachliche, sondern auch külturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht . . ; 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden: Es.kann.also nicht sein, dass :, 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als > -
absolut unannehmbar gelten; i . r : I : r • ii: ;r
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte; die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, mj ■ 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie ■ ! 
überhaupt bestehen.;Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung , 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck dés Bundes, ' 
den die Verfassung nennt; noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe : ; ,r , : 
PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Fréiheit ist Demokratie unmöglich. : i

(Ort, Datum. :■ ^

(Name und Unterschrift), : .r i i ■ /: i.i. ;
/

...... ... 3
2563 Ipsach

Tel.032 331&«5-00 2.6
■■ ■'Li''- . ' ■ . .1‘ .. I ■■■.■■

- 3Pr Scnulstrasse 10 
©032/331.00 26 
2563 IPSACH

’ l. ■

j , : I- -r'n. 'i

J'

1. , ^'.'4. !

, V ■ . f:

' '■ I ' ; ■ '"i.?. ■..

: i. ■ O-'

■ i - ■ ' 'C ■ ■ ■ l'i A l' :■> -i

. . .. . - . .
' ‘31 '''1 ' '.’i* ■■ .' 7 ! ■'. .
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Dominique Rohner 
Chemin de Noyères 1 
2533 Evilard

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iq-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

’ httDs:/Avww.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
° https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreflfend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zw^eiten WeUe» sind nachw^eislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwalttmg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22

16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringhchkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

https://www.adfnin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-cofnpilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde. ^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/poDUPaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambepi). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Evüard, 09.9:^^2020

hl .. ,0
https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Andrea Wittwer 
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2555 Brügg
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf All. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwoirf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»'-* 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übeitragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.adnnin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten WeUe> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://w\«w.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Briigg, 09.07.2020

i
d

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zxu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter dën Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 lie^.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. tJ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/l<atalQge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail. 
3742835.html

^ httP-SJ/mvüi’ .admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/202Q0744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laoebericht.xtsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Gnmdlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.!!

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemal.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, dîis nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
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7> Unklare Regelung der Impfpflicht

Gtemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zm 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassvmgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regienmg und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, deiss die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später lun die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fähe, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vdr einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechthche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://wvtfw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substeinziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambe?*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 9. V 1(, 2j3Zo

(Name und Unterschrift) Q)/', tTQrPC’t

rt. iDULldi-^

https://Www.admln.ch/opc/cle/classlfled-compllatlon/19995395/index.html#anl1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
SteUungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

(Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele dier Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i? ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise emfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.hjml

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospltalisierungen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angep^sten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kjmn einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die PlausibUität einer zweiten Weile. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^® angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie aUe Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gésetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftspriifungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat fiir das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zuseunmenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetze^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde demn nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshédb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt urmötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admln.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vne «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz httpsV/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https.7/hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver7ids63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dciss 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöghch.

(Ort, Datum ^^ ^

(Name und Unterschrift)

Lctncsf/'s^ m/

https://www.admln.ch/opc/cle/classifled-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, .befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren.Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

» https://www:admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-CaserPandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während dié Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
' ‘ «a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragiingsketten zu unterbrechen 

. ' und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder iriit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https;//www.admiri'.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
® https://www:bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https;//www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1  
® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'?). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Paridemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse ahgepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zw^eiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanné (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\ad-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report »'^ angeferti^. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www hfs admin.ch/bfs/de/ho’me/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io

N
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem. Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten-Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

»3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
»“» https://www.admin.ch/opc/de/clàssified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Damnter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Venvaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium-mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Ümfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen)rsondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen,- 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründèn auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https.7/wwW.swissinfo.ch/ger/direktedemol<rätie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-buhdesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Voilmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articies/010094/2013- 
08-26/
20 https.7/www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsvdrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 

Zürich, 8. Juli 2020

ame und^nterschrift)

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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René Oefeli 
Reidholzstrasse 35 

8805 Richterswil

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffiiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.Pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federai-aazette/2011/311.Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwieklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. \7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des. BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik»“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrückhch.»»

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht exphzit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

eiwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.Ddf
httDs://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
I

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zm Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorimn betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnaihmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringhchkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Peu’lament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'«

3(

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitedeintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wvm.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://wvm.srf.ch/plav/radio/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838~4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Richterswil, 9. Juli 2020

René Oefeli

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Ursula Schlapbach 

Reidholzstrasse 35 

8805 Richterswil

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vemehmlassimg Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/199953957index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/201 i/311 .Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteUen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben dès BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaoe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/oesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen. html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit vdeder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordmmgen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.!*

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweisUch falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
'' httDs:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

httDs://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzhchen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unldare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat woUe das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die aUe von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde. *9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/PODUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Richtersvdl, 9. Juli 2020

V '(P
Ursula Schlapbach

/

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/indexJitml#ani1
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Barbara Crivelli, Brahmsstrasse 77, 8003 Zurich

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesyerfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/inclex.html#a4
^ httPs:/Awww. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61792. pdf 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
‘‘ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1

N



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.adnnin.ch/dam/baa/de/dokuinente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

t

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVlD-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie aUe Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitahsierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S5Tnptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a170
https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
r

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möghchen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art, 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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/
/ Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament'abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behemdlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departeménts des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

V

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwcir von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlpssen, diese unsere Verlesung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 9. Juli 2020

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Markus Holzer 
Salmsacherstrasse 25 
8590 Romanshorn

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht® bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-IS-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 
Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® httDs:/Awww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPS://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qa2ette/2O11/311.Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen:
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 
lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 
0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 
Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 
BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalenweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.adfnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbank6n/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baci/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httDs://www.bfs.admin.chA)fs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 
anfallen (2019, Bundesamt für Statistik’®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 
gelten: Die Pandemie ist übenvunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 
unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” httDS.7/www.newsd.admin.ch/newscl/messaQe/attachments/61823.Ddf
httDs://icblemai.Qithub.io
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bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Forœ» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 
Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 
schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 
Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 
Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19*Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 
auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 
und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 
-an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen untenworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein

'® httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
'® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolie das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 
besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 
Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen

httDs://www.admin.ch/oDcyde/dassified-comDHation/19995395/index.html#a10
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(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.’®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 
seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

’®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUpaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 
zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 
Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 
eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 
unmöglich.

Rom^shorn, den 08. Juli 2020

rkusAHolzer

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Kurt Scherrer 
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8500 Frauenfeld

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
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recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwind «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen füi r Verordnungen des Bundesrates zur Bewä Itigung der Covid-19-Epidemie»“ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,** der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 
2https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
3https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7  
4https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185  
5https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Co-

6https://www.bfs.ädmin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge- 
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
7https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-  
nCoV/covid-19-d"atengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID- 
19-Berichtxlsx
9https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/honne/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierungen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Ab^vehr einer unwissenschaftlicb bochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Co\äd-i9-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, we es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernebmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ vairde nicht eingesetzt und ist im Co\äd-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.adrnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

''4 https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Co\dd-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

15 https!/AAA/vw.admin.ch/opc/d6/classifi6d-compHation/2Q071012/ind0x.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonder\'ollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales ^^rologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvörlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich;

(Ort, Datum

/^ûi/0oê^û^ ÿ, 7.
(Name und Unterschrift)

Scö/äve/' /T'ar/
-I-—---

(

I

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compHation/19995395/index.html#ani1
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Beatrice Scherrer 
Wellhauserweg 50 
8500 Frauenfeld

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen ftü r Verordnungen des Bundesrates zur Bewæ Itigung der Covid-19-Epidemie»“ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 
2https;//www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
3https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index,html#a7 
4https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185  
5https;//www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Co\ad-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovsm auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltuhg der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr). >
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Co-

6https;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
7https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-
19-Bericht.xlsx
9https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierungen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report »‘^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https:/A/vww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Corid-ig-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone .und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Co\id-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es vdderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.htinl#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1 Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales ^arologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum, dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings.nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze heschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten. ' ,
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die vöri der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck dés Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP'). Ohne ein.substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum - r , .
2o&}

! .

I .

(Name und Unterschrift)

n

I,

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Martin Halter - Bahnhofstrasse 18-8610 Uster ZH - martinhalter@,mac.conn - 079 823 0780

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesétz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen fuf Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

https://www.admin.ch/oDc/de/classified7Compilation/20032737/index.html#a4
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attächments/61792.pdf

1
2

^ https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-coinpilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücldich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 igemäss Art. i7 ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere - 
zur Auft^echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

c

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.htmi#a1

® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/nit/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html , '
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Covid-19, Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.'*

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesräüiches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https:/A/tfww.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https:/Aw\Äw.newsd.adnnin.ch/newsd/messape/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit ßillt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes"^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den'Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.adinin.ch/opc/de/classitied-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impflingen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* Qjesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des lu^prüriglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epiderniengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für . 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verprdnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/AA/ww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat ünd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notfechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

i

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatz^, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug.auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: VoHmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudiQplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist

0

deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Könsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Uster ZH, 9. Juli 2020

Martin Halte

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bernadette Suter 
Asterweg 2 
9240 Uzwil

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-i9-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art, 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekäm]>hmg von Covid>i9 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-iç-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art, 7 des Epidemiengesetzess und Art, 
185, Abs, 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen,»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3, Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S, 452)3; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG, Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)»,

’ httD8://www.admln.ch/opc/cle/cla88lfied-comollatlon/30032737/index.html#a4
^ httP8://www.new8d.admln.ch/new8d/me88aae/attachment8/61792.pdf 
® httP8://www.admln.ch/opc/de/cla88lfied-compilatipn/20071012/index.html#a7
^ httP8://www.admln.ch/opc/de/cla88lfled-compllatipn/19995395/lndex.html#a185
® httPs://www.admin.ch/ppc/de/federal-qa2;p^^/2Q'f 1/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-iç zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a, die Verbreitung des Coronavirus (COVlD-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6, Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httP8:/A^ww.bfB.admln.ch/bf8/de/home/8tati8tlken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.a88etdetail.3742835.html 
^ httPs:/Avww.admln.ch/ODC/de/da88lfied-compilation/20200744/index.html#a1 
® httP8:/Avww.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/rnt/k-und-l/aktuelle-au8brueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqa-lageberlcht.xl8x.download.xl8x/200325 Patengrundlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xl3x
® httP8:/A(iww.bf8.admln.ch/bf8/de/home/8tatl8tiken/ge8undhelt/ge8undheltswe8en/8Pltaeler/patlenten-  
h08Pitali8ierungen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik»'’), Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtUehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage, Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich,»'

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ,„ neuen Situation (z, B, bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ,„» (a,a,0,). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle, Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof, 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle, Prof, Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung, Man wusste aber schon im April, dass 50 bis So Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof, Fellays Hochrechnung zufolge alle

httP3:/AA/ww.bfe.admln.ch/bfs/de/home/8tatl8tiken/bevoelkeruna/aeburten-tode8faellMQ(tesfaelle.html
httP8://www.nflW8d.admln.ch/new8d/me8saae/attachment8/61823.pdf
htt08://icblemai.althub.lo
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art, 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich atisdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httos://www.admin.ch/oDc/de/clas8lfled-compllation/19995395/lndex.html#a170
htto8://www.admin.ch/opc/de/clas8ified-comDilation/20071012/lndex.html#a54

Stellungnahmd Entwurf Covld-19-Oeoets 4



Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-i9-<3esetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httD8://www.a
httPs:/Avww.admln.ch/opc/de/cla88lflecl-compllation/20071012/Index.html#a6
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/cla88ified-compllation/19660262/lndex.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, Ut, i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinisdien und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art, 10, Abs, 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit dies Ck>vid-i9-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz, Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog, «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit, Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z,B, in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art, 163 BV,

httD8://www.admin.ch/oDC/de/cla88ified-compilatlon/1999S395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bimdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es braiwhte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27, Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

'9. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.8wi88info.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-8chweiz_al8-die-8chweiz-dem-bunde8rat-
die-lu8t-am-autoritaeren-re9ieren-au8trieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, http8://hl8-dh8-d88.ch/de/article8/010004/2013- 
08-26/

httO8://www.srf.ch/plav/radio/POPUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90bfl-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen \md unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Uzwil den 09.07.2020

Bernadette Suter

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Juri Fischer, Gempenturmstrasse 1,4145 Gempen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
5 httDS.7/www.admin.ch/ODC/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdriicklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronaviais (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteiien, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkemng 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Viais kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www hfs.admin.ch/bfs/de/horne/statistiken/kataloge-
datenbanken/mad ienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www admin.r.h/opc/de/classified-compilatiQn/2Q2Q0744/index.html#a1
® httDs://www hag admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/2019- 
nCoV/covid-l9-datengmndlage-lagebericht.xlsx.downlQad.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlRx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

«zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängeamg seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVTD-19 Scénario Report»*=* angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierungen.html
*0 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
** https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
*2 https://icblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat aufseine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wäe es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDS.7/www arimin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a17Q
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071Q12/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*-^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkenmgsgnippen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus veairsachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuteamgen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhömng der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.htm[#a22
https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20071012Aindex.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/1966Q262/index.html#a7
httDs://www.admin.ch/opc/de/classifiRd-compilation/1999539.5/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehrzu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-aust rieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/0l0094/20l3- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundziigen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Gempen, 9. Juli 2020

Juri Fischer

's.

https://www.a(1min.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a185
® https://www.adnnin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunoen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Gründ für die Verlângèrung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber imnier noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und \vissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werfen um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

*9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUpaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gevdsses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP^. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Lyss, 9, Juli 2020

Nadine Siegenthaler

ib-

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” httDs:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

httDs://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'' schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
■''* https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.httnl#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'6 (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwciltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
''® https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-lç-Gtesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gevdssermassen in der Schlussphase der medizinischen und vdssenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit v«rd durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

1®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUpaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gevtisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Lyss, 9, Juli 2020

Daniel Siegenthaler

yfr

httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiehgesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/S 1792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/dë/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® bttPs://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mtyk-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httPs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders eds durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"' angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://\Arww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer,,als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen vdssenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemenj 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

''® https:/Avww.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Lyss, 9, Juli 2020

Brigitte Siegenthaler

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httDs:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf 
^ httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2007T012/index.html#a7
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen; .
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https:/Avww. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61823. pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine , 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an.den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs:/Avww.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsvtirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Lyss, 9, Juli 2020

Patrik Siegenthaler

2'' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Johanna Kobel 
Dorfstrasse 66 
3273 Kappelen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bimdesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3- Dezember 2010 zum Epidenüengesetz (S. 452)5; «ausserordentiiche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordenthche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragimgen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen,assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/oDc/deyclassified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen dmchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesräüiches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

HauptweUe. Prof. FeUay ging von zwei Anncihmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjnQ/Qeburten-todesfaeHe/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im ZusEunmenhang mit einem Ereignis gelten, dcis nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fäUt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund imd Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der dmch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobhgatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhälL Der von einem 

ImpfobUgatoritun betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperhchen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden vmd 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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«

das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb"). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum: ß. 7 iT-OJlO

Johanna Kobel

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Martin Boxler, Höhenstrasse 1, 8304 Wallisllen)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»** 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitiseh unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»**^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzliehen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
'''* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.adfnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum Ÿ- <2^

(Name und Unterschrift)

^ Y ^ <Ps‘öy

https://www.admin.ch/opc/de/cfessified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Corina Pfister, Untere Kirchenzeig 4a, 3115 Gerzensee

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

7

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-com pilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

!

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hosDitalisierunQen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistil<en/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15

16
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httPs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFi). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

</ <2-^—^ c? 2-0

(Name und Unterschrift)

(2- /v
https://w\/w.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.htmI#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Martin Moos 
Weiherholzstrasse 61 
8320 Fehraltorf

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’’ https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/med ienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'^). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report »‘^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

httDs://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefiihrdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instemz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksaun sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

*3. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUpaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns vsöinscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Fehraltorf, 09.07.2020

Martin s

2'' httDs://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Robert Erdödy, Oberdorfstrasse 47B, 8852 Altendorf

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der Spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report »‘^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.Ddf
https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.adfnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a22
''® https:/AAfww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-iç-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\ad-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonder\^ollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://vww.srf.ch/plav/radio/DOPupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Altendorf, 07.07.2020

Robert Erdödy

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Axel Neumann 
Sennhüttenstrasse 16 

8912 Obfelden

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entivicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zvdschen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, aueh nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. « Sekundär massnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemol<ratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Obfelden, 8. Juli 2020

Axel Neumann

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



Annegret Hulliger 
Gewerbestr.18

3432 Lützelflüh-Goldbach

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegimgen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-iç besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklänmg der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes» und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. ad min .ch/newsd/messaqe/attach ments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitvmg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudänunen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltimg der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkenmg 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® httPs:/Avww.baQ.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbaieche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® httPs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen. html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfaUen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwimden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
karm er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtiichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.''

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterüegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit Urnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massneihmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlimg zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos vmd zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Ck)vid-i9) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein ImpfobUgatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhälL Der von einem 

ImpfobUgatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem LegaUtätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die aUgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Intemationeden Paktes über bürgerüche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httos://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Ckjvid-iç-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kaim einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän dxuehführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkenmg, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www. ad min ■ ch/opc/de/classifiecl-coniDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normeilen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niememd wünscht und deis inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt imd nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfeissung und die deuin festgeschriebenen Gnmdrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgeriimen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Lützelflüh, 9. Juli 2020

Hulliger Annegret /].

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

[Adresse)

S-f-cThixcJt^Jh^, S' 

^Ooo /A.

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/2Q032737/index.html#a4
^ https:/AAWw.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Landern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Gripp>ewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvrischen 0,42 und 

0,78 Prozent Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normederweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® httDs://w>ww.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqmndlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik»“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Svdtzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.chybfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
httDsV/icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

f .

Gemäss Art. 170 BV»3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unldare Regelung der Impfpflicht

r

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriiun mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und vdssenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapcizitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern TestpKJsitive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/poDUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
/

3. f/ö

(Name und Unterschrift)

2’' httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Markus Feustle Unterrindal 6, 9604 Unterrindal

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen fiü r Verordnungen des Bundesrates zur Bewæ Itigung der Covid-19-Epidemie»“ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https ://www.adm i n. ch/opc/de/federal-Qazette/2011 /311. pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Co-

6 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienm itteilunQen.assetdetail.3742835.html
7 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandennien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunQen.html
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vid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Co- 
vid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zvt'eite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

«zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*** angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
S3miptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte

10 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaeHe.html
11 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
12 httDs://icblemai.aithub.io
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Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sovde unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

13 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
14 https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des lÜ bertragungsrisikos und 

zur Bekä mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er hob rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prü-

15 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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fung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewisser- 
massen in der Sehlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen 

deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 

dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co- 
vid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Fra­
ge gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können aueh ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

Fazit

18 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

bel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

9604 Unterrindal, 09.07.2020

Markus Feustle

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

O P\'—^oXa<z-

2-0
Ç.Q2-2 ^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teüe ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Btmdesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügimgen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3, Dezember 2010 zum E^idemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage­
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www admin ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4 

2 https://www newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011Æ11 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist imbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-C£ise-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufirechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht g^neint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/t:lassified-compi[atton/20200744/mdex.htm1#a1

^ https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datengmndlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaoe Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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20i8, Bundesamt für Statistik9). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines WiederaufiQammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtiichen Verordmmgen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläutenmgen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausaime (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/âe/home/stâtistikèh/àèsuhâheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-hospi-
talisiemngen.html

^0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/fodesfaelle.html 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 

https.7/jcbiemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie aUe Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit; Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankvmgen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit eineni erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 soigt die Bimdesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzimg das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die BundesverSammlühg zu übeipfüfeh.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes>4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/2007lQ12/index html#a54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Besdiränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragimgsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufcxiheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben,. selbst wenn dies mangels Verfassimgsgmchtsbar- 
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwülige Zustimmtmg medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen imterworfen wer-

httDs://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-connpilation/20071012/infipy html#«?? 

https://www admin.ch/opc/de/classified-compitation/2QQ71012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/1966Q262/index html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zuleissungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, deiss 
Impfstoffe^r Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperiichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfalligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen- 
dxims und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Kiisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes imd der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlüsses nach Art. 163 
BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhei^estellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohvmg für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlimg erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgnmd von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Imiern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Gründzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz httpsV/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

90 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlössen, diese unsere Verfassung und die darin festgesciiriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - dmch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
imannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiiieit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

LAja\\ S.7, zo^o —

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adinin.ch

^Ç>22 ^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teüe ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigimg der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Jimi die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnimgen, die der Bimdesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentiichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft '/om 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2QQ71 Ql2yindex.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
tmd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufi'echterhdtung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrcttimg eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis

® httpsV/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/

7 https://wwW.adminch/opc/dê/clâssified-compilation^02Q0744/ind6x. lUUlU: 1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengmndlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengg mdlagp Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik»®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnimgs- 
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtiichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.»»

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten WeUe> der Epidemie) nicht anders als durch bimdesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtiichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

• «Switzerland COVID-19 Scénario Report» angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2O’0OO Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

^ https://www.bfs.àdFTiin.ch/bfs/âè/hôniè/stàtistikèn/Qèsunâheit/tiesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
taligierpngen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/bevoelkemng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.htfnl

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich imbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratxmg zu zählen gewillt ist und sich damit einem eriiebiichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenre:ichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
veftchoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlaissimgszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrückheh auf das Epidemien­
gesetz stützt, mich nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten MOiiate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an geset2;geberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

httDs://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012yindex.html#a54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, fur obligatorisch erldären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkimg auf ge­
fährdete Bevölkerungsgnipp'en 'oder besöhders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammltmg - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legaiitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Pciktes über bürgerliche und politische Rechte»'?, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
fteiwillige Zustimmrmg medizirdschen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-

httDS://www admin.ch/opc/de/classitied-comDilation/20071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012yindex.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.htmI#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
(hu’dgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möghchen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pcmdemie auch ohne Verlänge- 

rung.des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammer.arbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bevrältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringhchkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

^8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit
c

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Pariament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhei;gestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Jimi 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie Weibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einscWägigen Gesetzen verwendet werden imd rechtswirk- 
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit aüslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der mu- in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesraWie-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984

• und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Ck)vid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu imterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind, die Stimmbürgerinnen imd 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten nicht nur sprachli-- 
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusseriichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägvmg 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung neimt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

21 https://www admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,*» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Stöamgen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDsy/www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.chyopc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ httos://www.admin.ch/ODC/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zivischen dem 1. Mai und dem 6. Juli woirden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.“ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

® https://www.bfs.admin.cii/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaqe Grafiken CQVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'** angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man woisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunci/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.chy'nevvsd/mes3aae/attachments/G1823.pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor éiner Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit z'.vischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a17Q
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54

4



r
•s

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc<^de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium, ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum bèfristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwdschen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land vde der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'-

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und

'®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https7/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein^ dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Grenchen 9. Juli 2020

Max Hauri

21 https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Mirjam Lüpold 
Bernstrasse 69 

3032 Hinterkappelen

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/inriex.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inHex html#a185
® https.7/www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs:/Ayww.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® httDs://www.baq.admin.ch/dam/bao/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019::
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVI.Di
19-Bericht.xlsx
9 https.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/ti0me/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisiemnqen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S)miptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httPs:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevôlkérungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese vmnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normeden demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozént der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https.7/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformtdiertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Bern, 9. Juli 2020

Mirjam Lüpold

httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani 1
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(Adrgâsë)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(J/OtS'

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren »‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-oazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVlD-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu vvmrde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zvnschen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7> Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inripy htmlji^aPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzeihlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz httpsV/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

d '
(Name und Unterschrift)

^Ol n <S^L^himcr

Ö
o
6 6 <Z__ f

2^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-ig-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»’ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Co\dd-i9-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet winde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämphmg von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat ün März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteflt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um emgetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* httDs7/www.admin.ch/ODc/de/classified-cornpilation/20032737/index.html#a4

^ httDs:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

5 httDs7/Www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a7 

“* httDs:/Awww.admin.ch/oDC/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a185

5 https://www admin.ch/oDc/de/fed6ral-gazet1e/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Co\ad-i9 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Corona\arus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem AnteU von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistüc^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.
3742835.html
7 https://www.adnnin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® httns://www.bag.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenamndlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patiBnten- 
hosoitalisierunaen. html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht bcisierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsfecht 
begegnet w'erden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie redmet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zm 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wiu-de von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bimdesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*** angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einèr 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

** https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.grthub.io '
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co^^d-l9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gevsdllt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfüng seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfimgskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Co\'id-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20Q71012/index.html#a54

Stellungnatime Entwurf Covid-19-Gesetz 4



7. Unklare Regelung der Impfipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone imd nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber ünmer noch imter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
D^ls Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsris&os und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlimg - 
an den Bundesrat übergehen.-Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Alt. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerhche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, Ut. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafthchen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

http.s://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index html#aP2

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
A.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen. - 
Diese imnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkimg eines 
Referendums imd erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmemagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung^ ganz besonders in emem direktdemökratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die dnekte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche,grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massneihmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https.7/www arlmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bimdesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergesteUt wurde.’’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wimden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohimg für die 
GesimcÄeit der gesamten Bevölkenmg, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann lun den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten mn 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020’’° zweimal erklärt, die Epidemie bleihe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der m 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich nienwnd wünscht und das inkompatibel mit den Gnmdzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stünmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht ün Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit imd 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https7/www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen imd 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassimg so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - diu-ch ein gewisses, allerdings nicht 
emdeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Gnmdrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kultiu’ellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatm der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
//

Uir\^-ihcuiSä^/L, ^f. 7, 20
(Name und Unterschrift) __

P/;

httpsV/www.admin.ch/opc/de/classified-compilalion/l9995395/index.html#ani1
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Luca Maria Crivelli, Hirzeistrasse 30,8004 Zürich

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf dés «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für'Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

I

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unniittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist Unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spemischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefiihrdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzeihlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zvrischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

> Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten WeUe> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mh Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusamnienhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Wéltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfüngskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtiichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Implpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht öder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftüchen Versuche 

und müssen desh2ilb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperüchen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 21^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befidstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Lemd wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des,Covid-i9- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF . 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise; Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkdit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stirnmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kultiurelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als . 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kultureUen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatiir der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 9. Juli 2020

Luca Maria CriveUi

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vemehmlassirng Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art, 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»'^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zvir Bekämpfung von Co^^d-l9 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Stömngen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.aflmin.ch/ODC/de/classified-compilation/20Q32737/inclex.html#a4

2 https://www.nfiwsd.admin.ch/newsd/mBssaae/attachmßnts/61792.pdf 

® https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 

^ https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/ODc/de/federal-aazette/2011/311 pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Co\dd-i9-Verordnimg sind erreicht 

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

7 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Verändening der notrechtlichen Verordnxmgen als Gesetz ist 
ordnimgspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängeaing des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle» der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole pol3dechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.aflmin.ch/bts/de/home/statistiken/bevoelkenjna/afiburten-todesfaelle/todesfaelle.html

" httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf 

httDs://icbiemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Ergeht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘'* sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesveisammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Co\id-i9-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*'' G)esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Daninter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es vdderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httpR:/Awww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#aPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20Q71012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2“^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei eifordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 
vom 27, Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwenviegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Gnindrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Beriicksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radiQ/DODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung, fhre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Gnindrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel-'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^ ?0

'iJ-C
(Name und Unterschrift)

htlDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#anil

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz e



(Adresse)
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S-ecatecbieioist 
3003 leoi. 
]rscte(g)blcadi]Drxîi)!Lc]bi

VsinrLelbuiîtnJiæssiiJDffig IEin\-iwninibr «(C©vîiffiViii5)-<G$sete»> 
SiieluiiiffigimaillTuflffi®

Sek'j- g©2hrte DameR End Herrera

Gegrätet auf Art. 4 dies «Buiadlesgeseitzes aber dlas ¥em8]Miril£.ss'ii.!ijigg^./erfsdir£R»‘ teile ick 
IkiieE meiEe Ülaerlegungem zuir Entwarf des «Bandesgese'lZ'SS iibei' die geset^Iichen 
Gniidlageii fä.r Verordimngen des Bumdesrates ztir Bewslitig^jag der Cüvid-iç-EpMenîie»^ 

mit, ziu dem am 19. Jimi die Veraehmlassuiig eröffnet v/urde.

lio Enmi© JReœlhfesgimimffllllaig® ffnîir NdDUExefflîht; mr ZEslkSnaapffnninig wsir: k^sstteht
TinsHiitc

:fteciatsgîirEi;î.dj.ageE der Covid~5i9"Ve]fordjaungen, die der Bro.cssrat inx Mär/ eriisssen iiiat, ist 
die F:)tjk:lru»g der «aasserordendlichen I^ge» gemäss Art. 7 des Epf.c£rBiie.c,g&<jBtees3 aitid Art. 
lös, Abs. 3 «iei BajtxdesverfassuMg/ der denn BOTd'esral die Ko.opeæaz srieit, befrisiiete 
VerordbuLimgen uu.d VerffigtiMgeM zu erfassen., «usj-j. emgeiirs.enexx -oder 'j.rj'rltileJbar droiaerderj 
adnweren SilörurjigeM der öffeBl'dklbien OrdMung oder der orere-tr o?:.er ä'JÄseren Sidtxerkeit m 
bsge^r«eE.»'
b'ie «aussercrdeBÜlicibie I.age» iisl weder ib. der Verfassung r.o.ct:, a.'. der tb;û«iU-essa!irojjlurg 

ctder durds ein C^richîsTiiri!.eil defmierl.. Die piraziseste IiSezeic:».r.urng kndel sicUx ira Glossar der 
Bcfiiscaafi. voxia 3. Dezember wio zmta IftpidemieugeseiU; (S. '»ausserorceniilebe r^ge;: 
siehe ArlfJkell 7 E-lEpG'. Ifîeispiel: Worst-Case-Pandemie (axxa.og Spanisct:.e Grippe içiB)».

" :h1.tps://fflR,"A'y.adinrffr?.eh/&p:G/de)/c['agsifi!ed"Oomp;fat[on/,?CT3P737/iiniday:.html#g.4

^ }Tüps://vtfm"Anemd.admiiTT.clh/nQy^id/iTtaa^98/a!itaehirrr.antaB1792.pdt 

® li'f:?pg:./Ax;m''Aadimiin.eh/Qjafi/da/dasig.iftsd“COjRpif.atfC'ny2C071l0'12/findl9x.ll'itm]#5.7'

^ }Tapg://vÿVi»,uadmfirr.ch/Qpc/d:a/dasaif86d!“CQmpifafoïï/19£i35-3957an:daK.hiaTTl#stS5 

5 httpgs:/AwÆuadmiirt.ch/opG/d!Q/ïed0Tai"Ciaze>tite/2O11 /3t1 .pdt
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Dass es sida teï. Ccvid"i9 Hidbit tmi eiiae Woirsi: Case-'iPariàeoie haKdlelt, :si 'jjal-îesiLriLteE. Wie 
ra aür.deirea I.ändem audbi, seMe dler If.cuckdo't/m auch ra deir Sch.wek ei'^l ei3; aïs die 

Aiuisbireitung bereits räclklläufig war. )M(it Jbaapjp 1700 Cov:d-i9 KUgeorcxele;! Todlesopfem liegt 
die IPandemie weit UBteir dleioi Opfern der Grippewelle vom 2015;, die genrüss 
irodesMrsachenstatfstik bei 2500 Megt.^
Wäbjejad die ]M[ed'ien zn ISegien der IPaiademie aoch vom eir.eMj lÊreigjris vom da: 
Grössenordiffiujag de)r sjpajaiscfeeM Grijppe sprachea, stütziteM dis Zahler, zu kefx.snai ZeitpuEkt 
dar EHtwicMung dieseim BeftiE.d.
Es gi.bt deaa auch kefiiße l^echtsgrujredlage, not;cechtMchs Varordn-jiMgen für eæe 
a-jsserojc-dsEtMche läge, die sich emzig und ausdräcHich auf so Werst-'Case--Sza-iaido in da: 
Ajd dei: Spanischen Girippe bezieht, z« verlängeinQ.

So SiiiD'.ttlliidh® Zä(sl<s dlœE' C(Q>vn(!il=3i9=V®iKn)iralinn!Jiiitg shmd sii-iRsnslhit 

Zweck der COVID-19-Veirordnuinig 2 gemäss Art. ist:
<ta. die VerbreituEg des Coronavirus (COVID-19) in der Setv/eiz zu vertind.ern edier 
sozudämmen;
bc dis Häufigkeit voe Übertragungen zu rediuzieren, Übertraguiigsksrten zu oiterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder eirazudäirdaien;
c. 'besonders geSiirdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epid-eoie sieterzi'st-eLen, insioesondere 
zur AufirecIiterlialtuEg der Bedingungen für eine ausreichende Verseilung der Be^/ölkerung 

mit Hdege und Heilmitteln,»
Dis vo)Ülstä.adige Ausrolrtimg eines Virus Ikaum voeq Ges-etzgebei' riexi gemeint sein. Der Anteiüi 
der Testpesitiven unter derd ËQ-isgesamt Getesteten pandeit seit Ende Mar, wnsdjiett c,<2 und
O, /8 Prozent jDie Erlüchung der «FalzaMsn» gelbU aJCleii:. auf dis geste'gerte Tastiiätigkeit 
zEurüdi. - die licdsste seit Beginn der Pandeuode. (Seil; arjr?i.rgs Jai rüc.e.de:; cas BAG die ArrzÄ-W. 
Tests ajj.erdmgs niclbk mehr),
Zw'sclbieM dem 1, Mai tjind dem 6, Juli v/urden gemäss Angaben des BAG geradie e,îx1). 95 
Personen wegen oder nuit Govid":i9 hospitalisiert,» Das en.3pr.dit einem .Anterl von. 0,22.
P. m^ent all.er MospilaMsierangen, diie in einer netanwöch.igen .Psri.Gde norrnä.erwerse a.nXaij.en 

(Basis 2018, litodesamt flÊr StaiisîiJli::*), Seit; dem .i, Ma.i verstsihben 118 Perg^onen rjtri. oder an

® httpË://CTfew.lbî!5.a-dmrira.cbÆtfei'dG/homfiiMM»5îHkairi/feate.tocie.dat(367bankan<'iTiedisfiirriiti&![U'ïï6C)n.ar,£:i3td0i(&i]. 
3r42835.Mml

^ Mi*ris JAyvifiy. ad mi e .dT/opcM:e/diaiSSifi<ad°CQmpif.ahaff/]ë02007--t>y, ndBx. htm l#a "

» hüps:/yv^'A,v.bao.adinfiOT.ch/dam/baa/dQ/tfaiik).manta/TTit/k°uPd°i/aktuQlla°.aushpj!3t;hgi°-Darid6mfQn/g019"ECf:!iV/ 
covid°1l9°dateEqirijnd[aoe°iaaebsr:ght.Kisx.down[oad.x1sa/'200325 Dal'sngnindlage GrMker; GOVPD°l 9° 
B®r.ictr'lMlax

® httpsk/wftnsr.bfs.admiTj.ah/hiTs/dQffiOin'ie/statistikan/aesuindl'i'.eit/aesuiTidheitat^^'aasin-.'spitaaler/patienteTi!- 
hospftalfsieruinoien.Mml
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Covid-r.g. iDas smd 1,0 IPro/ÆKîl aleir l’odesSlle, die âx lae'jxs Woclbier. da'x’ascïi’if.lîJj.elbi anfaîllea 
(2.01% BaxidesaBiric ffiir Stalistflk-’o), jpör jedle» onjlBüBgs^wilrÆiscfeexï Zweck î'Xrjss geïie«; X5î.e 
P’aiadlemie Isï überwujadexx.

Veirfflimdleiru’iimg dl®æ lïïicrolflî’ceœllRltMffllhœim VETOi'pdbwrjiir.geim îi j? fist
®ïï^dJOTTP.jg§^]pxa>Pi&(glh uiümjmëlmg, awicFfii )mkM mjw sn;-?.®®
WâedeiffflmlMaimnnai.ms dleip Fairndl©)«®,

üe;: B'Jisdesiraî hat die Paiademie mit hefiristetea, aix:f Notirecht b£sie;:-e:2£.£E VeiroL'dxTüixtgea 
bsvi^âlîigt. Asch ween die Veiroirdraungera vde vojrgesckrie'iîeE Mitte Septemheii' atsiaafeai, 
kaEn er eki Wiederatxffîammiem der Pandemie jedeiraeit x«edeir mit nenea, den afcneleie 

VerhEtnisse angepassten notreditichen Verordnungen angehexic Dies exdordeirt keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundasrat auf Seite 6 der Eriäutemngen zyini 
Covid-19 ausdrücklich.“

4.0 BÏ© HfflcSnifxseBTMtiiimigeini lüxstöreffeimdl eimsT Foiftsetsojiiffig dlsip Pami-dsimni® üni F©iPLim 
©kieif ■iKzw©LU®im Wel©» sninidl miasfewæüsllklh iMsœiio

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit sils GET,r:d für die Verlängerung des 
Notrechls genaant, sondern nur- angedeutet; «Ksiian emer... neuen Sifeation (z. B. tei eineir' 
•«zweiten Wele> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrälistes Ves'ordmiEgsreclit 
'begegnet xwrden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des üroncesrates. 
'inimissvers1;ära.dMcil:x und eijadeutig hervor, dass er rüßi.l eiuejc' Foïtdate.r de:r Epidemie rec/met. 
Nur- deshalb jkara, er die Verlä)t.iige>ruHg semer ixotrechiLki-elten ¥.ompet£.i'.zen besx-fragen. Zur 
-Di&assion sLeM damit die PlausibiMtät einer zweiten Wells. Dazu wnrd-e von eh).er 
'buxideseigeraen InstitutioK, der Ecole polyii;ecf:»niqpae .iédérsils d-e fausanB.".© (EPFI..) im April 

’>o^,o durch, eiui Mitglied derbmdesräilidaen «Sw'iss national Gox/iid'';.'ÿ Tarii Eo.rce», Prof. 
Eellay, die Siudixe «SwiLzerland COVÏD-X9 Scewairi'O Reporaxgeferj.gi;'. Site rechsie.: für 
di.esen SouM'aer miii 5000 bis «o’ooo Gorouxa-Tölen - bis zu zwölf Msl njie'tn als währond der 

IlaupiLwelde. Prof. Feïlay ging von zwei A.nnaÏMnen aus, die sich selxon c.arxAs als falsch 

erwiesen.
Zmn eimera unterliegen gemäss seiner Sludie alle l.nL’-lzierien cermsehen riislro einer 
IlGspiialisienmg. Man wusste aber schon im April, dass 50 b's 80 Prozeni der Injizierten 

keinerl.ei Syoaptome ibiaben. Zum anclem Ixaben IProf. l^ef'ays Vodiirocnrrxng zad'.ge af-e 

A'J.tejrsgrujppej'ix dieselbe StejrbewahjischemlicIbLkeit. Schon damals wa:“ wisssnschailüieh

■^0 itl1ps://mxmf.h!s.adimtn.ch/b'Jis/dQ/ihQme/statisititen.>bay£ielkiBTijnigiia5hui1:an°'todssfea]|6..1(ad(5S'laQi[0.btm]  

htlpB://v".yAunQmdl.adiTTin.ch/nei‘i,'sd/TinMSsaaaM1a!GlhfT!ente/B1S23.pdf
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uîilbesîirirtteE, dass alte MenscîtieB mit VorerfcraÄmgen deB. allergrösstsB Teil der Todesopfer 

SBsmacfceii. IDie ‘Fateaehe, dass Prof. TeMay troiz dieser e’kla'ia-ïiesi Maagek emer poMük- 
bestmioaeKfdea Stüidie der «Swiss aatioaal Cor’.d-ig Task ;Foree» feleibt, xelgt, class
der Bixadesrat auf seine Beratong zu zäMen gex/vült ist und sich e’.airr.f.t einem erfeeMicben 
Bisiko einer FehleinscMtzimg ausseM. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustJüöajanie)3i, df.e de): Abwefer eiiaeic u)oiwisse)cischafflicb hocngerecbneten:. ■Gefahr dient. iSir gefat 
sonst ein. grosses Risiko ein, mit den notrecfellichen Massnahmen weit mehr Scibiaden 

aazKïichten, als er mit ilinen veirhindem kann.

IKofjtrjs Verf.gttiiT.g®i?iu'iin'ig dl®s Moiünsxclhilts Ü!bxsr|3jffii3iJ!L'.:g eefmeip WiT^sg^ÆJiîJkeîlto

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die BundesversajDamlimg dafür, «dass die Massnaiixen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überpirüä werden». Dies muss insbeson'dere ßr Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereiiistirnmenc.er Einschä'tzung 
dsis Folgenrekhs'te seit dem zweitem Weltkrieg ist. Nim haben aber eie 

Gescaäftspräfungskommissionen die Beratung ö'ber die vom 3'jndssrat getroßemen 
Massmahmen auf den August verscho'ben. Mit dem Covid-i9-Gesetz iisg-t sfso sin Entwurf für 

die Verlängeruieg nicht überpiriiAer MassnahnrAea vor, xvie ss sigemdich die Ef-mdesverfassuag 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit feult 'umso sdiwerei’, a.s der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt urAd die VsoshmLassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer VerlEUAgerung de:' no'trechtlichen 
Grundlagen kt die Wirksamkeit der darin geregelten Maissnanmen fourdi ■■nie 
Bundesversammlung zu überprüferu.

;.6r. nfie LTi'ii5fi!j,G.'üîO^®KH®ir)i. des \y®iï^i,S£i(5Mag©irjveîr,i :C®\yM 'tÿ' G/.sse.>;'.?ä:' 
geseGy/jiüdhKeJüi EiffœjiRdleîmdsseirAo

Gemäsß Ajtt. 5/f RpidemieBgesetzes’4 schafieu Bmud u.nd Kaii.'.toi'üie «eie. -Organ zur .Berderung 

der Zusammenarteit», u.a. zur «UnterslützuMg des Eix\ss!iLzo)rgar.s des Bunaes oei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordenLlidbien r.ageic.» (Abs. 3, J.e. e). E:.k. solches 

ürgaiöi wmrde nidat eirageseizt uncl ist im CkJvid-i9-(ü<eseilz, cais sich, ausdrf.cMida auf das 
Epidemiengeselz stützt, auch niclbit vorgesehen. Die Ereignisse der letzten McnaiLe zeigen 
deutlida, dass dieser Mangel an gesetzgebexäscher Präzision zu realen Kons-equenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bancl uud IKaidonen sov/ie rar.ter den UTanuonsn füho. Rsn.e 
Vorlage ohne JErluMumg der gesetzlichen Vorlageia darf ic.kiît angeno.mïnsn werden.

Ä€* u

^^ httpsA^iflSffSf.ad'nTirt.di/ûipc/de/dassifiisd-oompütattoinÆOQ? 1012i1rî'rilQx.iTtml#5S4
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7. Ü3nMare tsfleif InsmpiTpnMfiM

Gemäss Art. î>2 des EpKdemieagesetees’s smd es die Ka^itoae msd aichî der Bimd, die 
«Impfangen von gefährdeten Bevölkerungsgnippen, von besondera exponierten Peirsonen 

nnd von Peirsonen, die bestimnate Tätigkeiten ansüben, iSix obhgatortsch erMäiren, sofern eine 

eiibebMebe Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes**^ (besondere Lage) gibt dem Bnadesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfongen veirpffichtend anziuordnen, aber immer noch nater Eesctxäakang anf 
gefährdete Bevölkemngsgroppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid"i9"Gesetz hebt diese Eiaschräaknng nicht expiizit anf, hält in Art. 2, Abs. i iedoch 
fest, deir Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragirngsrisikos iiind zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Xrankheit (Covid-îç) anondnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein impfobügetorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite lO der Erläuterungen ausdrücklich festfcEt. Der von einem 
ImpfobligptoriuiiE betroffene Peisonenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprüngiiehen Gesetzgebers - der Btndesversamnilnng - 

an den Bundesrat übergehen. Es vdderspricht dem Lsgalitätspi'inzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Insta.nz, in diesem Fal der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder au&uheben. Es isr audk mcht ra'isam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendurri gegen idas Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst "wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden 'kann.
Das Covid"i9"Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die aEgerneine Bevölkerung 
verständlichen Sprache Maxen.

Em Ito-pircobEjgffltBim» romnO: Mcckl aitbafiibünisscxend gsprinlul-en. pkxrriïïmxr/ÆixLTeielhcgsm 

P’smÊïdkfeHÂ äsl vöHlkerredhiLllieEji veirbHßteBio

Axt. 7 des <tIntemationaIeK Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^,^ fji der Schweiz 

in Krafi geiTeii:en am r8. Septemiter 1992, schreibt u.a. fest, «lüemand idürfe] ohne seine 

freiwïEige Zustimmung medizinisclLien oder wisse.nscbiafliJlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-t9"Geseib: den IBundesrat in Axt. 2. Abs, 3, lit. i ernciächtigt, 
«A.Ksnahmen von der Zulassungspfllicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Imp&toffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschxiebenen 'iwfssensehaffliehen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

WÆp3:/Afi«xtf;.adm['in.chki:pc/(rfa/cFassiffsed-œmptotfon^P0D7'i012<lrrglaü»:.ritml#s22

hitilps:/Aflngm/.admfirr.cf1/opc/de/ctassl8d--!Oompi[afon./2C>071l01.2.*>ri'ria3^.hitml&eS

htl!ps://a!yAuadimfiirr.ehfepe/di(é)/cPasgWrerii-eompêtafon/19SX?0ga2fïgTd8x.ii?tmi#a7
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gewissemiasseii in der ScMnssphase der medkmischen nnd v/isssnschaftlicten Ve:reuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht KiTaTriifjiairrilgeimiäss geprüfter Impfetoffe aus einem mögüdhen Oblfgatoriam ist auch für 

den Schute der hörperiichen Unversehrtheit gemäss BV Art, ro, Abs. 2*® angezeigt.

9. EMce ©iräniglieSa&eEtt «des Casvid-s^-^Gesefees 5sî raÊs,M erdb'deirlü'eh.

Wie dargelegt, kann einem alMIIigen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat l^nn aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ab'a'x der ge'teacsn Covid"i9- 
Vererdnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Ss besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Drkiglichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat woBe das SCrfse-noanagement gegen 
den Souverän durchfuhren.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bandesrat bereits verfugt), sondern auch eine Zusammenaxbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratisehen Land wie der Schv/eiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtferiigten Status der Bïingllidïkeit des Ccvid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Voiksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

ao, Urssfesseimsîe E^mciiEbiîHgBmg sSas 3Sis5m(des^=ifiîgs hsî Bamfesgrfljnsîeî,

Das Covid-i^-Gesete regelt nicht nur die direkte Bekämphmg der Pandemie 
(Primärmässnahmeu), sondern auch <;Massnahmen zur Bewäliigmig vou Folgeproblemen, 
die sich erst durch die ErgrefXuug der Massnakmen naick dem Rp'demierji-Gesete ergeben», 
sog. cfSelbjEidänmssnnkmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren MassnacLmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit, Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parkmentarischem Weg eingebrachl werden, z.B. in Form des einfachen Bnndesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

FsszSt

Die historische Erfehrang mit noteechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
norm.aien demokratischen Abläufen aus welchen Gründen auch immer - • 'schwierig ist.

ht8os://m"Æv.affnfTfrf.clT/opc/dle)/dlasaîfiad“Comp:EattOin/10935395/irrdQij:.trtiTTlj?a':O
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Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat und Parlament das dringliche Bnndesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Voiksinitiativen 

{die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direlde Demokratie 
wiederhergestellt wurde.”

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begrifie und îCriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamtem Bevölkerung, ging es später um die Sicheisteilimg von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduldionslaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erfordertem, sondern Testpositive. Die Hospitalisatiomsn aufgrrtmd vom CQvid.-i9 bleiben 
indes seit Wochen auf Wertem um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrund&chau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020™ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei ums, bis vdr einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankhestseireger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter SCrankheitserreger muss in signsfikamtem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss dem Heiüe-Koch-Postulatem) und darf nicht zu einem Ko-Faktcr werden, der nur in 
seltenen FäEen und bei gewissen Eegleiterkranteungen zu Symptomen mlirt, selbst wenn 

diese scfewerwiegemd sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Eiregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Kr'ankheiten führt.
Amsonsten droht die emsffiche Gefahr, dass bereits ein nomnales "/irolcgisches 
Gmndrauschen nctrechtliche Massnahmen rechifeitigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand würsscht und das inkompatibel mit den Gnindsügen der' direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich M.are Gesetze mit stringenten 
Begriften und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung hri Auftrag des 

Vol-<£S bandelt und uichi: im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz eu'ispricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulelmen oder in Bezug auf das Legaliiä'lsprinzip, die Verhaitnisrnässigkeil und 
der rechtswirksanaen medizinischen Begriffe nachzubessem.

■'S. David Eugstei; Das VGtimacWeriiregiinrîs ir» der ScbwsK htlp.s;/A».'w's,v.3wis3irjfo.ch/ger/€f:rsfdedsmoEy'flit!e/
vol!machienâ-eg!în3-schwe3z_a!s-dÊa-schweiz-d8îTi-îîundes.''at-dis-iusî-am-afjîc-nîaer3n-rsgteren-aiaslneb/
45203984
und Hisîorisîriiiss Lexikon der Schweiz: Voämachtenregime, https://h!s-dhs-dss.ch.'de/art!c!8s/ 
0100M/20t3-QS-26/

20 htîos7Avww.srf.eh/plav/radio/|pGpupaudiQpiave!'?id=63abcaS9-083S-4c;35-9Qb8-e54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargesteilt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriehenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind dis Stiinrabürgermnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
spmcMiche, sondern auch MtareHe und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es Icann also rücht sein, dass 
eine Mehrheit Verfasstmgsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut t^waiTiniiplhiimibair gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der G^-etzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die IDemokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bandes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Fri^eden (siehe 

PräambeF’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie urimöglich.

(Ort, Datum

Ô3.Û7- 2020
(Name und Unterschrift)

r -ias

21 htîps7A^vvvt^.adm{n■ch/lgpcAd!^9/c^ass,tfî9d-c^>^T>p^fatFOI^^ri9SS5^395>‘^^^cl}aK.htm!#aoi1
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Brigitte Kolb 

Marschalkenstrasse 123 

4054 Basel

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht @bk. admin. ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htmI#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail. 3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3, Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen vdssenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit vrird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie ' 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/19660262/index.html#a7
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/poDUPaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessérn.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsenspirinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und-politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die.Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Basel, 09.07.2020

Brigitte Kolb

21 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/i9995395/index.htmi#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



Theodor Grob, Birkenweg 3, 4917 Melchnau

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

/

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https.7/www.newsd.adnnin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, vde es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ vmrde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/op(;/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*» angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

rS.-

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der-Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Melchnau,
<

Theodor Grob

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Barbara Feustle
Unterrindal 6, 9604 Unterrindal

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Co\'id-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis

6 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.htmr
7 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/nrit/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xisx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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20i8, Bundesamt für Statistik^). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Co- 
vid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*”). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Co- 
vid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

9 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-hospi-
talisierunaen.html
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hpme/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.htnnl
11 https://vww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.aithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*-'’ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass

13 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
14 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des lÜ bertragungsrisikos und 

zur Bekjö mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er hob rt dabei die Kantone an. » Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei-

15 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-conriDilation/20071012/index.htnnl#a6
17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prü­
fung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewisser- 
massen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen 

deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 

dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co- 
vid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Fra­
ge gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

18 httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzes^'orlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam­
bel*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

c

21 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Christina Landis 

Kirchacherstrasse 22 

8608 Bubikon

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwind «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ32737/index.html#a4
2 https://www.newsd.adnnin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Sehweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www arlmin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® httDs://www baa.admin.ch/dann/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/cnviri-19-datenarundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-
19-Berinht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als (iesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

^ http.s://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesunrlheitswesen/spitaeler/Datienten-
hnspitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823 pdf 

https://icblemai.Qithuh in
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der ImpQiflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht v^erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schvrierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
vriederhergestellt vmrde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2° https://www.srf.ch/Dlay/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 7



das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Bubikon, 9. Juli 2020

Christina Landis

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Elsa Fuchs und Bendicht Hofer 
Weinbergstrasse 8o D 
8408 Winterthur

Fuchs - Hofer. Weinberastrasse 80 D. 8408 Winterthur

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

recht@bk.admin.ch Winterthur, 9. Juli 2020

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teilen wir 
Ihnen unsere Überlegungen zum Entwoirf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Coxid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

Schwieren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Co\dd-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
" https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben n8 Personen mit oder an 

Co\ad-i9. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überv\ainden.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Co\dd-i9 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdern geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\ad-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man v\aisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Sjmiptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

11
12

https://www. newsd. admin .ch/newsd/messaqe/attachments/61823. pdf
https://icblemai.qithub.io
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5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der

13

14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Bundesrat auf Seite lo der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Co\ad-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerw'eise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2**’ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\'id-i9- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bew'ältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwäschen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese

17

18
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbéschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn

David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/aer/direktedemokratie/vollmachtenreqime-schwei2 als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-reaieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gra\äerenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Corid-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt w^erden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum)

(Name und Unterschrift)

V 2.<^ 2^

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz Elsa Fuchs und Bendicht Hofer, Winterthur Seite: 7/7



Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'' httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/199953957index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvricklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

6 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html
’’ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a 1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.*'

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitaiisierungen.html
^0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaeile.html 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
^2 https://icblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\dd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a17Q
1'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkimg nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des m-sprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversanunlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19660262/index.html#a7
https://www admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a 10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vde «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direl<tedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opf>ortunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Gempen, 9. Juli 2020

Sarah Kissling

https://www arimin ch/qpc/de/classified-compilation/l 9995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einsd 11 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgmndlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.'^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalQge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/201 Q-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/SDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html



Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik"’)- Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

>■ •

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem gebt aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig herv'or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Sivitzerland CO\TD-i9 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2ö’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgi-uppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.adnriin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todestaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io



unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5, Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. jyo BV'-^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, vrte es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54



7- Unklare Regelung der Implpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

.V

8, Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Pakdes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der köi-perlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 httDs://www.srf.ch/plav/radio/pQDupaudioplayer?id=63abca89-0838-4r.35-90be-c54d4e7672bf



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFÜ- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

Q
(Name und Unterschrift)

\
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Flavia Vaselia, Hohlstrasse 86 b, 8004 Zürich

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ 

mit, zu dem am 19. .luni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7 
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85 
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe- 
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/202Q0744/index.html#al 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019- 
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID 
19-Bericht.xlsx

\
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'”). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

«zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'" angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat aufseine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

-Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid'19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid'19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17
18

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compHation/1966Q262/index.html#a7 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l 9995395/index.html#al0
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'‘J

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020"^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkening. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus ppportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
•Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeÜ')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum)

(Name und Unterschrift)

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l 9995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht(®bk.admin.ch

Hanna Kem 

Rothausstrasse 15

4132 Muttenz

Vernehmlassung Entwind «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grund­
lagen fui r Verordnungen des Bundesrates zur Bew£ä Itigung der Covid-19-Epidemie»“ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassimg noch in der Gesetzesseunmlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordenthche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index. htm I#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi’echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege imd Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covi-

6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbnjeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunaen.html
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d-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covi- 
d-19 ausdrücklich.^11

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates immissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibüität einer zweiten WeUe. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»^“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte

10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.aithub.io
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Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungs­
kommissionen die Beratung über die vom Bimdesrat getroffenen Massnahmen auf den Au­
gust verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängenmg nicht 
überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprü­
fung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

13 httDs://www.admin.ch/oDc/cle/classified-compilation/19995395/index.html#a170
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-cofnpilation/20071012yindex.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*^ sind es die Kantone imd nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des lÜ bertragungsrisikos und 

zur Bekai mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er hcD rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den 

Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strit­
tigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen 

Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsge­
richtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz soUte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prü-

15 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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fung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewisser- 

massen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen 

deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht 
Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den 

Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlän­
gerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden 

Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, 
einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Ge­
setzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regienmg und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bimdesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

Fazit

18 httDs://www.admin.ch/oDcyde/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt win-de.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohimg für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die SichersteDung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emstÜche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigimg des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 7



Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
ndsst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam­
bel*^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

03

/

(Name und

21 httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Maya Pfeifer 
Rösli Strasse 51 
8006 Zürich

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die 
Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 
Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 185, Abs. 3 
der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 
Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch 
ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. 
Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S: 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. 
Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 .pdf .
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rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den 
Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der 
spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund. 
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe 
bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale 
Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und 
Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. 
Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit 
Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr). 
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 
Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 
Statistik'*). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 
unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. 
Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein

* https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten 
notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt 
auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts 
genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der 
Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden,...» (a.a.O.). 
Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit 
einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen 
Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu 
wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im 
April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. FeUay, 
die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging 
von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. 
Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. 
Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 
Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit 
Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay 
trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid- 
19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit 
einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer 
Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als 
er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang 
mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem 
zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die 
vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt 
also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 
Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als 
der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei

https:/AA/ww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
^2 https://jcblemai.github.io

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die 
Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 
besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt 
und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht 
vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf 
nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen von 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die 
bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 
Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der 
Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der 
durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» 
Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 
ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach 
einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der 
Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den 
Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 
untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in 
einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - 
einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen 
Sprache klären.

■''* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
■'S https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 
'S https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz in Kraft 
getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das 
Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 
Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss 
der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar 
obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen 
und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen 
werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium 
ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2‘8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des 
Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, faUs . 
erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum beftistete, 
erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen. 
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und 
erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen. 
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, 
ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird 
durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus 
folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung 
der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche 
grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne 
Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des ■ 
einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt 
wurde. *9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten 
Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den 
Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 
medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen 
aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 
stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet 
eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den 
einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss den 
Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei 
gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine 
Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein 
eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand wünscht 
und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und 
nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 
Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/Dlay/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen 
nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch 
kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes 
Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen 
oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur 
der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, 
noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass 
an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 9. Juli 2020

Maya Pfeifer

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»‘ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zmn Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordmmgen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder immittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a7 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® httDs:/A/tfww.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011^11 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist imbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenamndlage-lageberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datengmndlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hosDitalisiemnaen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bvmdesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kaim er die Verlängerimg seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bimdeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterhegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei S)Tnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.aflmin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.new.sd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.githuh.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern karm.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen dmch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigimg von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htrnl#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragimgsrisikos und zur 
Bekämpfung der dmch das Coronavirus venusachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bimdesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufiaiheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmt#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bvmdesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht mu- notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Eiringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19'Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekimdärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normten demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesimdheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellimg von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgnmd von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) imd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S)Tnptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und imter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

2° https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kavun dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - dimch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassxmgsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut imannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 9. 2.0 2.0
/

(Name und Unterschrift)rift) À’ /ifcuy'-
^/.nch ^ 2s ^Dunk7S
/(ZoG f

21 https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Martin Piller 
Seebacherstrasse 3 
8052 Zürich

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung 
eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung 
der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der 
Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen 
zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen 
Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 
2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^ «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case- 
Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in anderen 
Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig

^ https://\ftww.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://vyww.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ httPS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der 
Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der 
spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche Lage, 
die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu 
verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht.

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale 
Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und 
Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die 
Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn 
der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen 
oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, 
die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit 
dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in 
neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen 
Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch 
nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. Auch 
wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://wvw.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html

https://wvw.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen 
Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der 
Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten Weile» sind 
nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts 
genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer (zweiten Welle> der 
Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden,...» (a.a.O.). 
Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit 
einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen 
Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde 
von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 
durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 
20'000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei 
Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. Man 
wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern 
haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon 
damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil 
der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat 
auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung 
aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 
notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV“ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf ihre 
Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem 
Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg 
ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat 
getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 
Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die

“ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
“ https://icblemai.qithub.io
“ https://wv>rw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor 
einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen 
durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den gesetzlichen 
Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 
besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und 
ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die 
Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu 
realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen 
führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen von 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die 
bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art: 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 
Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der 
Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der 
durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» 
Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 
ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach 
einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der 
Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid 
einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, 
den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf 
Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten 
werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen 
Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httPs://\Aww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^ in der Schweiz in Kraft 
getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung 
medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz 
den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» 
vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen 
wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen 
deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss 
geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen 
Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des 
Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls 
erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, 
erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und 
erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den'Souverän durchführen. 
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der Bundesrat 
bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz 
besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den 
ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung 
der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der 
Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche 
grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne 
Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des 
einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a 10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten 
Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den 
Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 
medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen 
aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären 
Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 
2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine 
schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den 
einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss den 
Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei 
gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine 
Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines 
Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand wünscht 
und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen und 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im 
Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen 
medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber 
diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//\Aww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem- 
bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httPs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUPaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender 
Teil einer schw/eigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu 
äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle 
und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt 
werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die 
für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst sich 
also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. 
Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. 
Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor 
Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel^^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist 
Demokratie unmöglich.

Zürich, 9. Juli 2020

Martin Piller, lie. theol.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk,admin.ch

(Adresse)

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Buhdesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidenüengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordmmgen imd Verfügungen zu erlassen, «um eingetreterien oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG; Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classifiGd-compilation/20Q32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.adnnin.ch/newsd/message/attachnnents/61792.pdf 

® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a7 

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federfli-gfl7fttte/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normederweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistil<Gn/l<ataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835j3tml

^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-corhpilation/202QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumentG/mt/k-und-i/al<tuelle-ausbruechG-pandemien/2019-nCo\//
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datengrundiage Grafiken CQVID-IQ-
Bericht.xlsx

’ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierungen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die iii neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

/

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/dQ/home/statistiken/bevoelkemng/geburten-tQdesfaelle/todesfaellQ.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/mQSsage/attachmQnts/61823.pdf

https://jcbremai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
dér Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

*'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefiihrdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus veriirsachten Krankheit (Covid-19) anofdnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fedl der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071  Ql 2/index.html#afi
/

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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(

gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt vmrde.*®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitedisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www firf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen,-diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe ' 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an.Freiheit ist Demokratie unmöglich. ,

(Ort, Datum^

%Iajl
(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teUe ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Komijetenz erteüt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteü defirdert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)s: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https7Awww.admin.ch/opc/de/dassified-compilatiQn/20032737/in(lex.html#a4 

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a185 

® https://www.admin.ch/opc/de/tederal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnuag 2 gemäss ArL V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvrischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisierL® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

6 httpsi/Aiyww.bfs.adfnin.ch/bfs/dB/honriG/ststistiksr 
3742835.html

IJElKlE? e-datenbankenAnedienmitteilungen.assetdetail.

^ https7A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/202QQ744/index.html#a1

® https://www.ba9.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-aLisbrueche-pandemien/2Qi9-nCQV/ 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundhettswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen diurchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*** angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https^AAfww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.htiTil 

https://www.newsd.admin.ch/news(1/fnPSSf*gQ/attachments/61823.pdf 

*2 https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ soigt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftspriifungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https'7/www-admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/QDc/de/classitied-CQmpilation^0071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von geföhrdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragimgsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium lallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übei^geordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung mediziaischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.htritJ>a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.htmt#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19660262/index.htmhya7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfalligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.chybpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://Www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https7/www.srf.ch/play/radio/pQpupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum S^07,
(Name und Unterschrift)

&e/zrscH
£êeM^Cûe/\/h/^Q 2

^ https7/www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vemehmlassuhg Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassimgsverfahren»* teUe ich 
Ihnen meine Überlegimgen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über dié gesetzlichen 
Grundlagen für Verordmmgen des Bimdesrates zm Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfhiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bimdesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärtmg der «ausserordenüichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ imd Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'' der dem Bimdesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlimg 
oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https:/Awww.admin.ch/Qpc/de/classrfied-compilatiQn^0Q32737/inclex.html#a4

® https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation^0071012/index.html#a7 

4 https:/A/vww.admin.chtopc/de/classified*compilatiQn/19995395/index.htmliya185

® https:/A<tfww.admin.ch/opc/de/federal-gazetteÆ011Æ11 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, îJs die 
Ausbreitimg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern Hegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gernäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die'Zahlen zu kéinem Zeitpunkt 
der Entwicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordmmg 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (CÖVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu imterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigimg der Epidemie sicherzustefien, insbesondere 
zm- Auffechterhaltung der Bedingimgen für eine ausreichende Versorgimg der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottimg eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 imd 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitahsiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/h0nne/statistiken/katal09e-datenbanken/mediennnitteilunaen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilationÆ0200744/index.html#a1

® https:/Awww.ba9.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsxÆ0Q325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

^ https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen diurchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistlkio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 
ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnxmgen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnimgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnimgen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern mu: angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als diurch bundesrätliches Verordmmgsrecht 
b^egnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisienmg. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge aUe 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://icblemai.github.io
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<
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankimgen den allergrösstein Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fëllay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. KeiuesfaUs darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneteri Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtUchen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlimg dafür, «dass die Massnahmen des 
Bimdes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
iin Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzimg 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nim haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassimg 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtUchen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bimdesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gèsetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

■Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'* schaffen Bund imd Kantone «ein Organ zm Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder aussérordentUchen Lagen» (Abs. 3, Ut. e). Ein solches 
Organ wände nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrückUch auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutUch, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzUchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:M/\Aww.adrnin.ch/Qpc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a170

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2Q071012/index.html#a54
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
imd müssen deshalb expHzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möghchen ObUgatorimn ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden! Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese xmnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums imd erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän dmrchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht mn notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes imd der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nm die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die E^eifimg der Massnahnien nach dem Epidenüen-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringhchkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahnmg mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat imd Parlament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wiu-de.*^ r

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohimg für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem urii «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erfordertèn, sondern Testpositive. Die Hospltalisationen aufgrund von Coîid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleihtritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis ivir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechüiche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht imd das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legahtätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/
010094A2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn lind Geist dén Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung, ihre Meinimg wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese imsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu imterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen imd 
Stimmbürger, wobei die Verfassimg so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nm 
sprachliche, sondern auch kultiu-eUe imd ideelle - dmrch ein gevwsses, allerdings nicht 
eindeutig durchfoHnuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschhesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserUchen Gnmdrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturell^ imd politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht mnsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bimdes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

Name und Unterschrift) /(Name und Unterschrift)

U

https:/Awww.admin.ch/Qpc/cle/classified-CQmpilatiQn/19995395/index.html)yani1
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Claire Beltz-Wüest, Langensandstrasse 25, 6005 Luzern, 8. Juli 2020

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vemèhmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,*» der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classifled-compilation/20032737/index.htnnl#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise ctnfallen (Bcisis

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1

^ https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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20i8, Bundesamt für Statistik9). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in netm Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik»“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.»»

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»»2 angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesLindheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

httDs://jcblemai.aithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 3



Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den aUergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV13 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bimdesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi-* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der Bewäl- 
tigimg von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-CQmDilation/19995395/index.htnnl#a170

https://www admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20Q71012/index.html#a54
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beit zwischen Bund imd Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzesis sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzesis (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der diuch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 

betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkervmg ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte »‘7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen imterworfen wer-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20071012/inriiax html#a?P

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftUchen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht denmach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigvmg einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung imd 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigvmg von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe imd Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohxmg für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkervmg, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Jimi 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

■'®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/Dlav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu imterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opporbmitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam­
bel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Luzern, 8. Juli 2020

Claire Beltz-Wüest 4

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Jürg Burki 
Engelgasse 12 
5704 Egliswil

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren,

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teüe ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen fu r Verordnungen des Bundesrates zur Bewa Itigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu 

' dem am 19. Juni die Vemehmlassimg eröffnet winde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «aüsserordenüichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen öder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin:ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteUen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottvmg eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht edlein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder nüt Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteü von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.cisset- 
detail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-äusbrueche-pandemien/ 
2019-nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/ 
200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-19-Bericht.xlsx
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20i8, Bundesamt für Statistik’). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid- 
19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie 

ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines "\^ederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befiästeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jedèrzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid- 
19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner <czweiten Wehe» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

; V,, < zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates immissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Deizu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausimne (EPFL) im April 2020 dmch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»'** angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierungen.html
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todes- 
faelle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
12 https;//jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge die Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

V.

• ’.r •

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusanunenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätztmg das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massneihmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Ck>vid-i9-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

N

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Çovid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidernien- 
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-cömpilation/19995395/index.html#al70
14 https://www.admin.ch/opc/de/clcissiried-compilation/20071012/index.html#a54
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dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusanunenar- 

beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

r •

>•

V

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U bertragungsrisikos und 

zur Beka mpfiing der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücküch festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, dmch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei-

15 https:/Awww.aclmin.Ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#ci22
16 https:/AAA«w.admin.ch/opc/de/cleissiried-compilation/20071012/index.html#a6
17 https://www.admin.ch/opc/de/classiried-compilation/19660262/index.html#a7
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willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass

y • ■

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb 

explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardge- 

mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der 

körperUchen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigL

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderüch, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massneihmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. m Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

I

18 https://www.admin.ch/opc/de/class ified-compilation/19995395/index.html#al0
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'®

Der Verlauf der Pandenüe hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge- 
simdheit der gesamten Bevölkerung, ging es später lun die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktör und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

19 . David Eugster: Deis Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemo- 
kratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-aus-  
trieb/45203984

und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be-
/

griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzülehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Mindèrheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt

f

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli- 

\ che, sondern auch kulturelle und ideelle - dm-ch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der-unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen vmd politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

bePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.
1

Egliswü 9. Juli 2020 Jürg Burki
<

21 https://www.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/19995395/index.html#anil
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Solange Baeriswyl 
Engelgasse 12 
5704 Egliswil

\

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen fu r Verordnungen des Bundesrates zur Bewa Itigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu­
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 https://vvww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://vwvw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdnicklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu imterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen; -
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Faillzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli mesldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder nüt Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
6 https://www;bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-19- 
Bericht.xlsx
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20i8, Bundesamt für Statistik’). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid- 
19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik*’). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie 

ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines \>^ederauiïlanuhens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid- 
19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Vérlângerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidenüe rechnet. Nm- deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. FeUay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*** angefertigL Sie rechnet für diesen Sommer ndt 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen!
Zum einen unterüegen gemäss seiner Studie aUe Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi- 
talisierungen.html
10 https://www.bfs.admin.chybfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todësfaelle.html'
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
12 https://jcblemai.github.io
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S3Tnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

^dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studié 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät-, 
zung aussetzt Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bimdesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu reeden Konsequenzen in der Zusammenär-

13 https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al70
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül- 

lung der gesetzlichen Vorlagen deuf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

.*■

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bimd, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete B.evölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U bertragungsrisikos und 

zur Beka ’mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligätorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergéhen. Es vdderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In- 

. stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerüche und poUtische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmvmg medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/i9660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, d^s 

Impfstoffe, vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und niüssen deshalb 

explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardge- 

mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorimn ist auch für den Schutz der 

körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Vèrordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat woDe das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusaunmenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den imgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expÜ- 
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV. °

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#alO
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechthchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Griinden auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringUche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergesteUt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später tun die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann mn den Reproduktionsfaktor und seit néustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020**° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei vms, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankhéitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben imd darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19; David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/ '
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

/
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dîu’gestellt. Aber diese Minderheit existiert; sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zii unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen imd 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle imd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorläge tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nermt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

bePO- Ohne ein substanzielles M^ an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Egliswil 9. Juli 2020 Solange Baeriswyl

\

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#anil
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Margaritha Weber 
Friedbergstrasse 9 
CFl-9502 Braunau

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht @bk. admin. ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Foree», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'-'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Co\ad-i9-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht w^erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisätionen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsv^ürksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwervsdegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Braunau, 09.07.2020

Margaritha Weber

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Silvia Pezzotta 
l'i iedbergstrasse 9 
CH-9502 Braunau

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.htmI#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://vww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im Aprü, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

vriederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Braunau, 09.07.2020

Silvia Pezzotta

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.htnnl#ani1
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Patrick Widler, Rebhaldenstrasse 8, 8807 Freienbach
(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'' 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ32737/index.html#a4 

2 https://www.nfiwsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvricklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zvrischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

8 https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

■1° https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

httDs://|cblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Co\ad-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

■'3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7- Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an. » Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19'Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonder\^ollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

vdederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 httDs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.
FREIENBACH, 09.07.2020 
(Ort, Datum

Patrick Widler
(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#anil
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfimg von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/2QQ32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie.sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202QQ744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-aNshmeche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

^ https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kahn einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Svdtzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

■IO https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

''2 https://)Chlemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der .notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/Qpc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a170

'''* https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2QQ71012/indfix.html#a.*S4
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7. Unklare Regelung der Impipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2QQ71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt. . .. .

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/oDc/de/classififirl-cnmpilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

/ // 2o
(Name und Unterschrift) ,

U'

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/indfix.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vemehmlassimg Entwurf «Covid-iç-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrvmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2QQ32737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

2 https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2Q071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. .die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail .
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/202QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dQkLjmente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xlsx.downlQad.xlsx/200325 Datencrundlace Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/gesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/oatienten-
hosDitalisierunQen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechmmgen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur ahgedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

''2 https://)Cblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen- 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/indfix.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»>7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

■'S https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

^7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\ad-i9- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonder\'ollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classifieci-connpilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^” zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Gnmdzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

firelei/ikadii 20
(Name und Unterschrift)

Ihoi^os Uldhcihar-

Oechcù S
lùctcii

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Jacqueline Tellenbach, Lindenhofstrasse 8, 3048 Worblauten

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entu-nrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»" 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Coxid-iQ-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)“^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htmI#a4
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf2

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htm I#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf5
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Co\ad-i9 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20200744/index.html#a1
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-l9-datenarundlaae-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Co\ad-i9 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig her\'or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html10

11

12
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach ühereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Co\ad-i9-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzessind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Corona\arus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15

16
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17

18
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395Andex.html#a1Q
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Worblaufen, 9. Juli 2020

\
ü acqueline Tellenbach

21 httDS://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Catharina Siegenthaler, WorblauFenstrasse 174a, 3048 Worblaufen

A+

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst .
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen
' , I

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. 
Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, 
Abs. 3 der Bundesverfassung,“ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verord­
nungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 
durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Bot­
schaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: siehe 
Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' hl:tDs://www.admin.ch/oDc/de/classiFied-comDilation/20032737/index.html#a4
^ hbtDsV/www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/SI 792.odF 
^ FittDs://www.admin.ch/oDc/de/c[assiFied-comDi[at:ion/2Q071012/index.ht:rnl#a7
“ Fittos://www.admin.cFi/oDc/de/classiFied-comDilation/1999S395/index.Fit:m[#a185
5 httDsV/www.admin.ch/oDc/de/Federal-aazette/2011/311 .odF
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pande­
mie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 
2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der Spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.'
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordent­
liche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spani­
schen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-\/erordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1 ^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudäm­
men;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid- 
19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019,

^ hbtDs://www.bFs.admin.ch/bPs/de/home/stat:isdken/kataloae-datenbanken/medienmittei[unoen.assebdetail.3742835.html
^ ht:tDs://www.admin.ch/oDc/de/c[assified-coinDilation/2Q200744/index.hl:mlffa1
° hbtDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/akl:ue[[e-ausbrueche-Dandemien/2019-nCoV/covid-19-dal:enQrund-
laae-ladebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-19-Berichtxisx
^ hl:t:D5://www.bPs.admin.ch/brs/de/home/sl:atistiken/Qesundheil:/Qesundheitswesen/sDil:aeler/Dal:ienl:en-hosoil:alisierunQen.hl:m[
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Bundesamt Für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie 

ist überwunden-

/
3. Die Veränderung der notrechtUchen Verordnungen als Gesetz ist ordhungspolitisch un­
nötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetz­
liche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid- 
19 ausdrücklich.''’

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zwei­
ten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund Für die Verlängerung des Not­
rechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer.. . neuen Situation (z. B. bei einer <zwei- 
ten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des.Bundesrates unmissverständlich und 
eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 

Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020.durch ein Mitglied der bundesrätli- 
chen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Feltay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scé­
nario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten

r

- bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, 
die sich schon damals als Falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitali- 
sierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symp­
tome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen die­
selbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. DieTatsa-

10 hbtDs://www.bfs.adnnin.ch/brs/de/hQme/s^abisbiken/bevQell<erunQ/Qeburb0n-bQdesFae[le/bodesFael[0.htm[
" ht:tDs://www.n0wsd.admin.ch/n0wsd/m0ssaa0/at:tachm0nts/61823.DdP

hl:tDs://icbl0mai.Qit:hub.io
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che, dass ProF. Fellay trotz dièser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mit­
glied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auF seine Be­
ratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung 

aussetzt. KeinesFalls darF der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer un- 
wissenschaFtlich hochgerechneten GeFahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne ÜberprüFung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung daFür, «dass die Massnahmen des Bundes 

auF ihre Wirksamkeit überprüFt werden». Dies muss insbesondere Für Massnahmen im Zusam­
menhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgen­
reichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die GeschäFtsprüFungskomijiissionen 

die Beratung über die vom Bundesrat getroFFenen Massnahmen auF den August verschoben. 
Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein EntwurF Für die Verlängerung nicht überprüFter Mass­
nahmen vor, wie es eigentlich die BundesverFassung Fordert. Eine ÜberprüFung, auchder Ver­
hältnismässigkeit Fällt umso schwerer, als der Bundesrat Für das Gesetz die Dringlichkeit be­
antragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auF drei Wochen verkürzt hat. Vor ei­
ner Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüFen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den ge­
setzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’“ schaFFen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung- 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewälti­
gung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde 
nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auF das Epidemiengesetz 

stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser 
Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwi­
schen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen Führt. Eine Vorlage ohne ErFüllung der 
gesetzlichen Vorlagen darF nicht angenommen werderi.

htl:Ds://www.admin.ch/oDc/de/classiPied-comDi[ation/19995395/index.htmt#a170
hl:tDs://www.admin.ch/obc/de/classified<omDi[at:ion/20071012/index.ht:m[#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



f

7. Unklare Regelung der ImpFpFlicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfun­
gen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und'von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben. Für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’® (besondere Lage) gibt-dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium Fallen, wie der Bundesrat 
auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium be­
troffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat über­
gehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in 

diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu 

verändern oder auFzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die 

seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf 
Stufe Verwaltung auFzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht an- 
gefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein ImpFobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten 

ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^ in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freivyil- 
lige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen 

von der ZulassungspFlicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impf­
stoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Ver­
kehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in

15 hbtDs://www.admin:ch/oDc/de/c[assiFied-comDilabiQn/2Q071012/index.html#a22
ht:tDs://www.admin.ch/oDc/de/classiFied-comDilabion/20071012/index.hbml#a6

17 hbt:Ds://www.admin.ch/oDc/d6/c[assified-comDilation/196602 62/index.hbnnl#a7
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der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb ex­
plizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss 

geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperli­
chen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle,das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt),.sondern auch éine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zu­
sammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Ce- 
setzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnah­
men), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch 

die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmass­
nahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dring­
lichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg 

eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notre'chtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehrzu norma­
len demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.''®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die 5icherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen ver­
bergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpo­
sitive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 

0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 

27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. 
Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krank­
heitserreger», die'in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind. 
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (ge­
mäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in selte­
nen Fällen und bei gewissen Begleiterkranklingen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 

schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss.eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben 

und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen 

Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes 
handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist des­
halb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

David Eugsten Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinFo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime- 
schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984 
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013-08-26/ 

httDs://www.srF.ch/Dlav/radio/DODUDaudioDla’ver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bF
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der.Sch\weizer Bevölkerung. Ihre Meinung \A/ird zwar von den Medien kaum 

dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlos­
sen, diese unsere Verfassung und die darin Festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. 
Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, 
die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimm­
bürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, son­
dern auch kulturelle und ideelle- durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformu- 
liertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfas­
sungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den 

die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel^^). 
Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

WorblauFen, 8.7.20

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/l 9995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



Sonja Schaffner 
Höheweg 39 
3626 Hünibach

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Co\dd-i9-Epidemie»2 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schv^^eiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Co\ad-i9 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Corona\'irus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Co\ad-i9 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

^ https://www.admin.ch/ODC/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistikeh/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalenveise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Co\ad-i9 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O,). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wmrde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\äd-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'- angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
■''' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV's sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htinl#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowde unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Coxad-iq-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Corona\drus verursachten Krankheit (Co\dd-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterw'orfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewssermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\dd-i9- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerw^eise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schw'eiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\id-i9- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Co\id-i9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schvi^erwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales \irologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2° httDs://www.srf.ch/plav/radio/DOPupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewsses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeh*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Hünibach, >07.2020
/

/Sonja Sei ffi r

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



Pia Brunner 
Bärengasse 5 
8910 Affoltem a/A

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDS://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.htmi#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachnnents/61792.pdf 
^ https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPS://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazettë/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVlD-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an ■ 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

HauptweUe. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
https://www.admin.ch/oDc/cle/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 4



Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unldare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengésetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15 httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071Q12/index.html#a22
https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter die^sen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes;* und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Co\ad-i9 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Co\id-i9 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20200744/index.htmI#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptv\^elle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle. htm I10

11
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https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ woirde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Co\äd-i9-Gesetz sollte diese vvächtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'*’ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\id-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerw'eise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land v\ie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Co^^d-l9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - sch\\aerig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert \vurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\ad-i9 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verv^'endet werden und 

rechtsvN'irksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit graxüerenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Glarus, 08.07.2020

Ir
s

21 https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

» https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2Q032737/index.html#a4 
2 https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
® https:/Awww.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilation/2QQ71Q12/index.html#a7
* https:/Awww.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https:/Aivww.admin.ch/Qpc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
® https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/stattstiken/kataloge- 
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2QQ744/index.html#a1 
® https:/Awww.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2Q19-
nCoV/covid-l 9-datengmndlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datengmndlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»** angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https'VAwww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen. html
*° https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemng/gehurten-todesfaelle/todesfaelle.html
** https:/AA/ww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.github.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

https:/A«ww.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a170 
https:/Aivww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorivim mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https:/A/vww.admin.ch/Qpc/dß/rlflRsified-compilation/20Q71Q12/inf<fty htmitfaP?
https:/Awww.admin.ch/opc/dfl/f;lassified-connpilatiQn/2QQ71Q12/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classitied-CQmpilation/19660262/index.html#a7
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htm[#a1Q

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094^013- 
08-26/
29 https://www.srf.ch/play/radio/pQpupaudiQplayer?id=63abca89-Q838-4c35-^be-c54d4e7672bt
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Thun, g.Juli 2020

Sybille Taylor IcJ

!

Nicolas Rüegger Taylor

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



Michel Gyurech

fnichel.gyurech@vtxmail.ch 
Nelkenstrasse 4.4410 Liestal. 052 301 04 15

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Als aktiver Bürger und besorgter Vater trete ich mit untenstehendem Anliegen an Sie.
Ich bitte Sie inständig in Hinblick auf unser aller Zukunft - auch derer Ihrer Lieben - sich 

auf unsere schweizerischen Grundwerte zu besinnen und dieses (dringliche) Bundesgesetz zu 

verwerfen.

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrimdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index. html#a 185
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Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

^ https.7/Www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs:/Avww.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert* Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer ne un wöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April

* httDs://www.baQ.admin.ch/clam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQmndlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httDS.//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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2020 durch ein Mitglied der bundesräüichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

https://icblemai.qithub.io
https://www. admin. ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index. html#a 170
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6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes"“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zvdschen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impi^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betrotfene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz

https://www.adnnin.ch/oDc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.htnnl#a22
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassimgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwilhge Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//w\ww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellL Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.

20 https://www.srf.ch/plav/radio/DODUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

/-c< f^ c/Q 5. Jcc/V ?

t

/Y. Q y CA •e c

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Als aktive Bürgerin imd besorgte Mutter trete ich mit untenstehendem Anliegen an Sie.
Ich bitte Sie inständig in Hinblick auf unser aller Zukunft - auch derer Ihrer Lieben - sich 

auf unsere schweizerischen Grundwerte zu besinnen und dieses (dringliche) Bundesgesetz zu 

verwerfen.

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrvmddage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordntmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classifiecl-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteUen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

^ httPS.7/www.admin.ch/oDc/de/federal-Qazette/2011/311.Ddf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetrefifend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqnjndlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisiemnqen. html

httPs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todes(aelle.html
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinhchkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

imbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer p>olitik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bimdes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

httDs://icblemai.Qithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



Barbara Gyurech-von Waldkirch

b.v.waldkirch@vtxmail.ch 
Nelkenstrasse 4.4410 Liestal. 052 301 04 15

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. ziu- «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese

https://www.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekimdärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtüche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

' '2o2ü

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Cov\d-19-Gesetz 9



Martin Horny 
Sichternstrasse 43 

4410 Liestal

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen tmd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlzissimg eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes» imd Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassxmg noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012yindex.html#a7 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 2îeitpvmkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordmmgen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragimgen zu reduzieren, Übertragungsketten zu imterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines \Ürus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteü von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ciazette/2Q11Æ11 .pdf 
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalngfi- 
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2020Q744/index.html#a1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/al<tuelle-ausbmeche-pandemien/2019- 
nCoV/cQvid-19-datengmndlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx^0325 Datengmndlage Grafiken CQVID- 
19-Beilcht.xlsx

2



Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, autdi nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnimgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bvmdesrätliches Verordmmgsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bimdesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigL Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honie/statistiken/gesundheit/gesundh9itswesQn/spitaeler/patienten-
hQSDitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkQruna/geburten-todQsfaell6/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 
httDs://jcblemai.github.io
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Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, (bis nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassimgszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bvmd und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzoigans des Bundes bei der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012yindex.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der ImpQrflicht

Gemäss Art 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch \mter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übei^eordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bimdesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22 
https7/www.admin ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwUlige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassimgspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen imd wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht standardgemâœ geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obhgatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem aUfäUigen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, felis erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufechiebende Wirkung eines 

Referendums imd erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bimdesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekvmdärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https7/www.adnnin.ch/opc/de/classified-compi
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comp

lation/19660262/index.html#a7 
ilation/19995395/index.htmi#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später von die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https.//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
* https.7/www.srf.ch/plfly/radin/pf)pupfli]dioplayer?id=63ahcflfi9-n838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht imd das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen imd unter Berücksichtigung des Gnmdsatzes, dass die Regienmg im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegvmgen entsprechen in Sinn imd Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassimg nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Liestal, 09. Juli 2020

Martin Homy

2* https://www f^dnin ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Dr. Tiziana Vergnani - Rebenstrasse 49 - 9320 Arbon

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet 
wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covld-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“' der 
dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen 
oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren 
Sicherheit zu begegnen.»

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossarder Botschaft vom 3. Dezember 2010 
zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie 
(analog Spanische Grippe 1918)».

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in anderen Ländern 
auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 
1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, 
die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.'’

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der spanischen 
Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.

' httpsy/www.admin.ch/ot3c/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httBa://www.new5d.adiTiln.eh/new5d/rfiessaae/attaehments/61792.adf 
^ httpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ httpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf 
httpsy/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html
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Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche Lage, die sich 
einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1 ^ ist;

«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;

b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale Ausbrüche 
zu verhindern oder einzudämmen;

c. besonders gefährdete Personen zu schützen;

d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur Aufrechterhaltung 
der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»

Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der 
«Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit 
anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).

Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen oder 
mit Covid-19 hospitalisiert.“ Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer 
neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik^. Seitdem 1. Mai verstarben 
118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 
anfallen (2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch nicht 
zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. Auch wenn 
die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie 
jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies 
erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind 
nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, 
sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht 
anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage 
des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur 
deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die

' httpsy/w\ww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
° httpsy/www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-
datenarundlaQe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19-Bericht.xlsx 
’ httpsy/wvw.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-hosDitalisierunQen.html

httpsy/wvwv.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/t odesfaelle.html
https//vwvw.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf1 I
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Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task 
Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'- angefertigt. Sie rechnet für diesen 
Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof Fellay ging 
von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. Man wusste 
aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. 
Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war 
wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen 
gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der 
Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. 
Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er 
mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf ihre 
Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis 
gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben 
aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf 
den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter 
Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 
Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den gesetzlichen 
Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes''' schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen 
oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19- 
Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten 
Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der 
gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

httpsy/icblemai.github.io
hnDsy/www.admin.ch/ODC/de/clas5ified-compilation/19995395/index.html#al70
httpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Dr. Tiziana Vergnani - Rebenstrasse 49 - 9320 Arbon 3



7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen von 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die bestimmte 
Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».

Art. 6 des Epidemiengesetzes'® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche Impfungen 
verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder 
besonders exponierte Personen.

Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat 
könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus 
verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein 
Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 
Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der 
Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist 
auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.

Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen Sprache 
klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist völkerrechtlich 
verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^ in der Schweiz in Kraft getreten am 
18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder 
wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 
3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr 
gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 
medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium 
ausgeschiossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen 
Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Geset2es ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des Notrechts 
begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach 
Ablaufder geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach 
auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.

Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und erzeugt den 
Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen.

httDsy/www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20071012/index.html#a22
hnpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/200710l2/index.html#a6

'' httpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
hnpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der Bundesrat bereits 
verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem 
direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status 
der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in 
Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), sondern auch 
«Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach 
dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren 
Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen demokratischen 
Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und 
Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.'“'

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals geändert 
wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging 
es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um 
«Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, 
sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 
Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat In der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020^ 
zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende 
Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen 
verwendet werden und rechtswirksam sind.

Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss den Henle-Koch- 
Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen 
Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine 
Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt 
werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.

Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen notrechtliche 
Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel 
mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz httpsy/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime- 
schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lu5t-am-autoritaeren-regieren-au5trieb/45203984 
und Flistorisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, httpsV/hls-dhs-dss.ch/de/articies/Ol 0094/2013-08-26/
” httpsy/www.srf.ch/Dlav/radio/poDUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen und unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von 
sich selber.

Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb abzulehnen 
oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe 
nachzu bessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen Minderheit 
der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit 
existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin 
festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzenderTeil einer 
schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wobei die 
Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 
durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also 
nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst sich also an 
den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen 
Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die 
Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und 
Frieden (siehe PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Arbon, 9. Juli 2020

Dr. Tiziana Vergnani

f

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Silvia Kistler, Untertafletenstr. 6, 8864 Reichenburg

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwind «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»» teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachnients/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

Stellungnahme Entwurf Covicl-19-Gesetz 1



Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnuiig sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
° https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitedisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten WeUe» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Meissnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Gnmdlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

13 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgams des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzüchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obhgatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

17 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://vww.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Reichenburg 9. Juli 2020

Silvia Kistler

https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht(a)bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ 

teile ich Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die 

gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung 

der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet 
wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 be­
steht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März er­
lassen hat, ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des 

Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'^ der dem Bun­
desrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu er­
lassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.» 

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzes- . 
Sammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung 

findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemienge-

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
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setz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst- 

Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbe­
stritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz 

erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 

zugeordneten Todesopfern hegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippe­
welle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 hegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 

Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 

Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern 

oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu un­
terbrechen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, 
insbesondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint 
sein. Der Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit 
Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht 
allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pan­
demie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht 
mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade 

noch 95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
7 https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/  
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-19-
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Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Pe­
riode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik*). Seit dem 1. 
Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller 

Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ord­
nungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederauf­
flammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Ver­
ordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte 

September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit 
wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Ver­
ordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies be­
stätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrü­
cklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in 

Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlän­
gerung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen 

Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch 

bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem 

geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, 
dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Ver­
längerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht 
damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseige­
nen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task

Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/cle/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi- 
talisierungen.html
10 https;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/gebuilen-todesfaelle/todesfaelle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
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Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ an­
gefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis 

zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei An­
nahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko 

einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent 
der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays 

Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. 
Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorer­
krankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Stu­
die Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 

Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblt 
chen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber 

einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerech­
neten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen 

Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksam­
keit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnah­
men des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbeson­
dere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach 

übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Welt­
krieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung 

über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. 
Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bun­
desrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit 
von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der no­
trechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen 

durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

12 https://jcblemai.github.io
13 https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al70
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6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen 

nicht den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 

Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans 

des Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen La­
gen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid- 

19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vor­
gesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel 
an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage 

ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’^ sind es die Kantone und nicht der 

Bund, die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders 

exponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, 
für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Mög­
lichkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch 

unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders expo­
nierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, 
Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U- 
bertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursach­
ten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter 

würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Er­
läuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den 

Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid ei­
ner übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 

untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist 
auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Refe-

14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
15 https://www.admin.ch/opc/de/classified'compilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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rendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Ver­
waltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht 
angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Be­
völkerung verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeuti­
schen Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in 

der Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, 
«niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissen­
schaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz 

den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulas­
sungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstof 

fe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prü 

fung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden 

sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlf 

chen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausge­
schlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 

aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Un­
versehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch 

ohne Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann auf 

grund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der 

geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. 
Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu 

verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung ef 

nes Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenma­
nagement gegen den Souverän durchführen.

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al0
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Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompeten­
zen (über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenar­
beit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktde­
mokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den un­
gerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus 

folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Pri­
märmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgepro­
blemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemi- 

en-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vor­
hersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch 

ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht 
werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rück­
kehr zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer 

- schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht 
oft und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als 

sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wur­
den), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.’®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe 

und Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittli­
che Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später 

um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfak­
tor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 

medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direl<tedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten 

um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von 

Radio SRF vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis 

wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von 

Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen 

Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit 
auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Fak- 

tor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu 

Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie 

muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vor­
handensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krank­
heiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new nor­
mal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzü­
gen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit 
stringenten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Re­
gierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 

Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die 

Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzu 

bessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten 

einer substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird 

zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie 

macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und 

die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht 
zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich 

aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

\

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerin 

nen und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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- nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewis­
ses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt wer­
den. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder 

Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage 

tangiert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen 

Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz ver­
kommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. 
Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung 

nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeF'). 
Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) 

0. /

21 https;//www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#anil
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Anita Wegmüller - BuchrUtiweg 40 - 8400 Winterthur

Einschreiben
Schweizerische Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes» und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 20i8, Bundesamt für Statistik^). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreflfend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» vsdrd vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig her\'or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs:/ywww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisieainqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen niit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusarrimenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid'iq-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid'iq-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
''® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classifie'd-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/voilmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^!). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Winterthur, 9. Juli 2020

Anita Wegmüller_z

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch 607^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https.7A/yww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.htmI#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entivicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli ivurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q20Q744/index.html#a1

® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q1 Q-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnimgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.!^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
immissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitghed der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

httpsi/AAWw.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-tQdesfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Mögbchkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

** https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20Q71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/20071012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medi2dnischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht eribrderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesheschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q

Stellungnahme Entwurf Covjd-19-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt vmrde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambePü- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

(

https:/Awww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Govid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des ;<< Bundesgesetzes über-das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine JÜ^erlegungen zum Entv^rf des « Bundesgesetaes über die gesetzüchen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bëwâltigung der Covid-iç-Epidemie»^ 
mit, zü dem am 19. duni die Vernehmlassung eröffnet würde.

.!

1. Eiiie Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-i9-Verordnungen, .die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete - 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.» . , 0 ! ' . r,. -, ;
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung nochdn der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
T' ■

*.tTttps://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc:/de/classified-compilatiori/20071012/index.html#a7 

^ https://www.ädmin.ch^pc/de/classifiecl-^ompilaiion/i 9995395/index.htiTil#ai 85 '

5 https.7/www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf.



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage,, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVlD-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise emfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html



Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

■? 4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

.4,. Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht exphzit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report »»^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschciftlich

10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeaing/gfiburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

12 https://jcblemai.github.io



unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

I

■■ ‘f-

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, vde es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die. Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54



7. Unklare Regelung der Imp^flicht

.1.

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

' ' Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
V" - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

■besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
' ^ Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.

Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und poUtische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inrif‘x htmt#aP? 

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7



gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht stemdardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

' der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der DringUchkeit des Covid-19- 

' Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekimdärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normeden demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer.gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.

, ir Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

> (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
. bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

..V .

Als-Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://vmw.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu imterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes,
? den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

1 ' PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum Lqju 1^.0?. Zoza

(Name und Unterschrift) /^/ n '
OQSSer
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Ck>vid-i9 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 2^itpunkt der Entvdck- 
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Gripjie bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

® https://www.aclmin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/iridex.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/201 Q-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als dureh bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

^2 https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Mcissnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes»“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

1^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 

dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regienmg und 
Bevölkenmg, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=^“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/ 
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/  
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkenmg. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bepi). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 9. Juli 2020

VäJhLiji^

Bettina Marugg

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Thomas Schmid 
Zumhofhalde 66 
6010 Kriens

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet 
wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der 
Bundesverfassung“, der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu 
erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder 
der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 
zum Epidemiengesetz (S. 452)^ : «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case- 
Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in anderen 
Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war.
Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle 
von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der 
spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche Lage, die sich 
einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
a) die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b) die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale 

Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c) besonders gefährdete Personen zu schützen;

' httDs://www.admin.ch/onn/dR/nlassified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachnnents/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataioge-datenbanken/medienmitteiiungen.assetdetail.3742835.htmi 
^ https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/20200744/index.html#a1
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d) die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und 
Heilmitteln.»

Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der 
«Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie.
(Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).

Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen 
oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in 
einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik® ). Seit dem 1. Mai 
verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen 
durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^® ).
Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, 
auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. Auch wenn 
die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der 
Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen 
angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der 
Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, 
sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht 
anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der 
Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie 
rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen.
Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen 
Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der 
bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 
Scénario Report^®» angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf 
Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als 
falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. Man 
wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern 
haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals 
war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der 
Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer 
Politikbestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 
Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer 
Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen 
Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-datengnjndlage- 
lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-19-Bericht.xlsx
® https://wvw.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeIer/patienten-hospitalisierungen.html 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaeile.html  
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.github.io/
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5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf ihre 
Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem 
Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. 
Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 
Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der not­
rechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung 
zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'' schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen 
oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19- 
Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der 
letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in 
der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne 
Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen von 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die bestimmte 
Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche Impfungen 
verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder 
besonders exponierte Personen. Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art.
2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone 
an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 
ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher 
Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten 
Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu 
verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, 
selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen 
Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten 
ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte'^» , in der Schweiz in Kraft getreten 
am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen 
oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 
2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon 
auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schluss­
phase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170  
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54  

https;//www.admin.ch/opc/de/classified-conipilation/20071012/index.html#a22 
https://www.admin.ch/opc/de/cIassified-(X3mpilation/20071012/index.html#a6 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® 
angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des Notrechts 
begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach 
Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen.
Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und erzeugt 
den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der Bundesrat 
bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in 
einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten 
Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte 
entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), sondern 
auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen 
nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils 
vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten 
auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und 
Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.’®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals geändert 
wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging 
es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem 
um «Fallzahlen».
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 
Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte. Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der 
Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir 
einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.

Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss den Henle- 
Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen 
Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss 
eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers 
gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen notrechtliche 
Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel 
mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/19 

vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/  
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen und unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von 
sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen 
medizinischen Begriffe nachzubessern.
Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen Minderheit 
der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit 
existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin 
festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer 
schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.
Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wobei die 
Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 
durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden.
Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für 
Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst sich also 
an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne 
diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht 
umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, 
Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeF^ ). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 
unmöglich.

i.y 7o?o
(Ort, Datum)

7hüi/iW
(Name und Unterschrift)

https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Patrik Piguet Wehntalerstrasse 508 8046 Zürich
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bimdesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

,2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

-nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https:/Avww adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www newsîd.admin ch/newsd/messaqe/attar:hnnfints/61792.pdf
2 https://wvyw f»dmin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20Q71012yindex.html#a7
^ https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 
5 https:/Awww admin.ch/npf:/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setrte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit xmter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpxmkt 
der Entivicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordmmgen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragirngsketten zu imterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege imd Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven vmter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 imd 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

» |lttps://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQnne/statistiken/kataloge- 
datenbanl<en/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ bttps://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al 
» hüps://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktu6lle-ausbrueche-pandemien/2019- 
nCoV/covid-19-datenarundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/20032S Datengrundlage Grafiken COVID-
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen dtu-chschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwimden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Gnmdlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie m Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bimdesrätliches Verordmmgsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibiütät einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 diuch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*® angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQelkerung/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen imterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

imbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzmichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlimg dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. îmn haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beraümg über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassimg 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^“» schaffen Bimd und Kantone «ein Organ zur Fördenmg 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone imd nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkenmgsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bimdesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos imd zur 

Bekämpfung der dimch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Danmter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bimdesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorimn betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlimg - 

an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfeissungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/indey 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bvmdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassimgspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafthchen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obhgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermeissen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb expUzit von einem ObUgatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^* angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem edlfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängenmg des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiedenun befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese imnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbau’en Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19660262/index.htnnl#a7
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen M^nahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe imd Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnitüiche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später vun die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen imd bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https7/www.srf.ch/play/rflrlio/popupaudioplayer?id=63abca89-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger vmd Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und imter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regienmg im Auftrag des 

Volkes handelt imd nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien katun dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - dm-ch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformiüiertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatm- der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassimg nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 9. Juli 2020

Patrik Piguet

https://www.admin.ch/Qpc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#ani1
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EINSCHREIBEN
Bundeskanzlei
Rechtsdienst
3003 Bern

Claudia Imbodcn. Werkstrasse 15. 3428 

Wilcr b, Utzcnstorf

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entivick- 
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.8 Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2Q11/311.pdf

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilijnaen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

8 https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-atJsbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datengrundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

9 https://www.bfs admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunaen.html

https://www.bfs admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

** https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

*2 https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Co\id-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Enhsnirf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art, 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wmrde nicht eingesetzt und ist im Co\dd-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

14 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete. Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

1^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\dd-i9- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Co\ad-i9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare (Jesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

■i®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Co\dd-i9-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
beh*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Bern, 9.7-2020

Claudia Imboden

A

2'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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EINSCHREIBEN
Bundeskanzlei
Rechtsdienst
3003 Bern

Werner Imboden. Wcrksirassc 1.5. .M28 

Wilcr b. Ul/enstorl'

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessage/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Co\dd-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. iz ist:
«a. die Verbreitung des Corona\irus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Co\dd-i9 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Svdtzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

^2 https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art, 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
v^oirde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

14 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/2QQ71012/index html#a.^4
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen wer-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/2Q071012/index.html#a22

■'S https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/20Q71012/index.htmi#a6

■'^ https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/19660262/index.htmi#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2>8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist tmbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

■'S https://www.aclmin.ch/ODC/de/classifieci-CQmpilation/19995395/index.html#a1Q
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.>9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 202020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich, aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformiiliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Bern, 9.7-2020 

Werner Imbpden

21 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/inclex.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben
i

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-iQ-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bimdesgesetzes über das Vemehnilassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen ziim Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnimgen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epideniie»= 

mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlassimg eröflüiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnmigen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «aiisserordentiichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess imd Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung.-^ der dem Bxmdesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentÜchen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordenthche Lage» ist weder in der Verfassimg noch in der Gesetzessammlung 

oder dmch ein Gerichtsmteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zmn Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDS.7Awww.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/20032737/index:html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
^ https://www.ädmin.ch/opc/de/classified-compilätion/20Q71Q12/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/i9995395/index.htmlifa185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht xim eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der LoCkdovra auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits riickläufig war. Mit knapp 1700 Govid-19 zugeordneten Todesopfern hegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Begirm der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpimkt 
der Entwicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechthche Verordnungen für eine 
ausserordenthche Lage, die sich einzig und ausdrückHch auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i? ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) ha der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übeitragungsketten zu unterbrechen 

imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juh meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juh wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitahsiért.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitahsierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfaUen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs:/Aftww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/2Q20Q744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenamndlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenamndlaqe Grafiken COVID-
1Q.R«>n>ht vicy

Stellungnahme Entwurf CovicH9-Gesetz 2



(Basis 2018, Bimdesamt fiir Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben ii8 Personen init oder an 

Ck)vid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen durchschnittlich anfaUen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungSpohtischen'Zweck muss; gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechilichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspoiitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie voigeschrieben Mitte Septernber auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzhche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrückhch.“

4. Die Hochredinungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nadiweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bimdesräthches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bimdesrates 

immissverständhch und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb karm er die Verlängerung seiner notrechthchen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitghed der bimdesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 

Fellay, die Studie «Switzerländ COVID-19 Scénario Report»i= angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis. zu zwölf Mal mehr als während der 

Haüptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitälisierunaen.html

https://www.bfs.àdmin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qèburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zmn einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Höspitaiisierung. Man wusste aber schon im Aprü, ^s 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Syrnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochreclunmg zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit: Schon damals war wissenschafthch 

imbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den alleigrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer pohtik- 

bestimmenden Studie Mitghed der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Buiidesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich dämit einem erhebhchen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafthch hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gésetz also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassimg 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringhchkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechthchen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bxmdesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi'» schaffen Bimdund Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Züsammenarbeit», u.a. zur «Unterstützrmg des Einsatzoigans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordenthchen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilafion/20071012/index.htnilffa54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-i9^Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen; Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deuthch, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequerizeri in der 

Züsarmnenarbeit zwischen.Bundund Kantonen sowie unter den Kantonen fuhrt. Eine 

Vorlage ohne ErfüUuag der gesetzhchen Vorigen darf nicht angenormnen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzesis sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefiihrdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

vmd von Persorien, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebhche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Inge) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkmig nicht explizit au^ hält m Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an. » Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bimdesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrückhch festhält. Der von einem 

Impfobhgatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bimdesrat übeigehen. Es widerspricht dem Legahtätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bimdesversammlimg, durch eine rmteigeordnete 

Stelle, den Brmdesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst werm dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständhchen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/2QQ71012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und pohtische Rechte»^?, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafthchen Versuchen rmterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bmidesrat in Art. 2 Abs. 3, ht. i ermäthtigtj 
«Ausnahmen von der Zult^ungspfhcht für Arzneimittel» yorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfetoffe vor Abschluss der liormalerweise voigeschriebenen wisseiischafthchen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wisseiischafthchen Versuche 

und müssen deshalb exphzitvon einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfetoflfe aus einem möghchen Obligatorimn ist auch für 
den Schutz der körperhchen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie daigelegt, kann einem ahfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kaim au^rund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderhch, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnimgen, einfach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Diinghchkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufechiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisennianagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nvu notrechthche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes imd der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermäditigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt rücht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen)j sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst dmch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben»,

17
18

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/1966Q262^ndex:htmt#a7
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekimdäimassnahiiien». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine expHzite Dringhchkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bmdesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechüichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat und Parlament das dringUche Bimdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederheigesteUt wurde. ^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittüche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die SichersteUimg von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor vmd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen au^rund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Iimem hat in der Samstagsmndschau von Radio SRF 

vom 27. Jimi 2020=° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei rms, bis wir einen Impfetoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden md 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen imd bei gewissen B^leiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst weim 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten fuhrt.

19 . David Eugster; Das Vollrhachtehregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2D https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUPaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechthche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new.normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger rmd Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen imd imter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt imd nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legahtätspriozip, die Verhältnismässigkeit imd 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen imd 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein lücht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachhche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch eia gewisses, aHerdiags nicht 
eindeutig durchformuHertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungpändeiungen oder Gesetze beschhesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserhchen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und poHtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePÜ- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich

(Ort, Datum

(Name und Unterechrift)
Sr'/CriQ

(/
d: 2oeo

xz
21 httDs:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani  1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Co\dd-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/e 1792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt. ^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Swdtzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

eiwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im AprU, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes''* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

■'* httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/19660262/index.htmi#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

■'® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Eisau, p8j97.2020

/

Denise Neff

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Patricia Ohnsorg, Leimatt i8, 6317 Obervvil b. Zug

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Co\id-t9 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes:< und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)'»: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htmI#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. C ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.*^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019- 
nCoV/covid-l9-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik"). Seit dem 1. Mai verstürben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind J,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik"’)- Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig her\'or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'-^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
10 https ://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a 170
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htm I#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Inipfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*'’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes**’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergeben. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

15

16
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17

18
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sokundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondemdlmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historisehe Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’y

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020-^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales \arologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Oberwil b. Zug, 09.07.2020

<

Patricia Ohi^r

httDs://www.adnnin.ch/opc/deÆlassified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Diana Stauffacher
Törienmatt 3
8915 Hausen am Albis

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzesseunmlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die

^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7
httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Ceise-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

^ httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mtyk-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-
19-Bencht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hosDitalisierunQen.html
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(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'*

4. Die Hochrechnimgen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesräüiches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»**^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fallt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem

httDs:/A(vww.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieVoilmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https:/’mm ■srf.ch/Dlav/radio/Dopupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, den 9. Juli 2020

Diana StauffacherXJ

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Silvia Maria Weise 
Widenstrasse 49 
6317 Oberwil b. Zug

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet v^rde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https.//www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordmmg der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»‘=' angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne SondervoUmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'?

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Sch\weiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemol<ratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Oberwil, 8.7.2020

c
Silvia Maria Weise

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Nicole Marggi 
Oberdorf 12 
3233 Tschugg

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehnilassungsverfahren»^ teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügimgen zu erlassen, «um eingetretenen oder immittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessaae/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandenüe noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

•i

•: ■

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege imd Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

^ https://www.adnnin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf

6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202QQ744/index.html#a1

Stellungnahme Covid-19-Geset2 2



Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläutenmgen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit-

® https://www.bag.admin.ch/dann/baa/de/dokumente/mt/k-uncl-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/  
cQvid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierungen.html

10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

** https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.ndf
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glied der bundesräüichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechmmg zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschafdich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

< '

r

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

^2 https://jcblemai.github.io

^3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Q)vid-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

v.

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Dcis Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidenüengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54

^5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71 Ql 2/index html#aPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071  Ql2/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen imterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat woUe das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

r»

‘0

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten nm 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^® zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postxilaten) imd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei-

^9. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Covid-19-Geset2 7



ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Gnmdrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

beP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Tschugg, 8. Juli 2020

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.htmI#ani1
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Severin Emi 
Oberdorf 12 
3233 Tschugg

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»‘ teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie mit, zu 
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 begeht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes-^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesveifassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügvmgen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/6l792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragimgen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteUen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu" 
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf

5 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloQe-datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetait
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik‘®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.’11

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit-

8 https://www.bag.admin.ch/dann/baa/de/dokumente/mt/l<-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenamndlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesLindheitswesen/spitaeler/patienten-hospi- 
talisierungen.html

^8 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/gebuften-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. FeUay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»‘=^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im AprU, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge aUe Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den aUergrössten TeU der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Gnmdlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

12 https://jcblemai.aithub.io

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’^ schaffen Bund imd Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützimg des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
AAmrde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*'’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vemünderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus veiwsachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiedermn befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat woUe das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bvmdesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

1® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-iç-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen'sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei-

19. David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Ckîvid-iç-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt. ’

i

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - diu-ch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

bePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Tschugg, 8. Juli 2020

Severin Erni

C)

21 https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Brigitta Schneitet » Lägernstrasse 1 <> 8304 Wallisellen

Einschreiben 

Bundes kanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»*^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https7/www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httpsy/www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
* https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httpsV/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baci/de/dokunnente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-
19-Berichy<!^
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Svdss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»”^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

enviesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat aufseine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entv^rf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgnippen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronaviras verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter vviirde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis vnirde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a?P
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwenviegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https7/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httPsy/www.srf.ch/plav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns vmnscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Gamdsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Wallisellen, 9. Juli 2020

Brigitta Schneiter

httpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Susanne Spitznagel. Reuenthaierstrasse 2a. 5.516 I.euggern

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-eompilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
" https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemiè handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig w'ar. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Corona\ürus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemde. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
jatenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/20200744/index.htmI#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue , 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu vsoirde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html •
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwmrf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 5



Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020'-^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvdrksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://\A/ww.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales \ärologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie. macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgiünden nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert w'erden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Leuggern, 09.07.2020

c

Susanne Spitznagel

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Frau Daniela Langenegger 
Gassenbninnen 13 
4433 Ramlinsburg

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 

3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellun^ahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/31 l.odf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätüchen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'" angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bimd und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorivun betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/inclex.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht Averden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am'autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://\www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt imd nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel=^0. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

f ^■9'^

Name und Unterschrift

/

2'' httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Joël Güggi, Riedmattweg 6, 6052 Hergiswil

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht @bk. admin. ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
SteUimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Ck)vid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im Aprü, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp:l^flieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

■i®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://wvw.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambehÜ- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum: Hergiswil, 08.Jul.2020

02^

Ù
(Namê^nd Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Seline Güggi, Riedmattweg 6, 6052 Hergiswil

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaqe/attach ments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschafdich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5, Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classi11ed-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderhch.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist xmbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert Avurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum: Hergisvdl, 08.Jul.2020

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Marianne Tschan 
Oberdorfweg 6 
3812 Wilderswil

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-ig-Gesetz» Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffiiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bimdesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklänmg der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bxmdesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordmmg oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsifrteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.htmt#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachnnents/61792.Ddf 
® httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ciazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-ig nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 Uegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi-echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bimdesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/2019- ^
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnun^politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufilanunens der Pandemie.

Î

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflanunen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 diu-ch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“* angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fella)« Hochrechnung zufolge alle

httPs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessaqe/attachments/61823.Ddf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitgüed der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechthchen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfiingskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-ig^Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^*» schaffen Bund imd Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund imd Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

\

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art 22 des Epidemiengesetzes*« sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem FaU der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/dasstfied-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-ig-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, liL i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem mögÜchen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigxmg von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.aclmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat imd Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

« Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht imd das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen vmd unter Berücksichtigimg des Gnmdsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Axiftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meimmg wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, solidem auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig dmchformiiliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsändemngen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Gmndrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 

Präambel“')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

WUderswü den 9. Juli 2020

Marianne Tschan

https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teilen wir 
Ihnen unsere Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapeizitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein, da dies eh 

ein Ding der Unmöglichkeit ist. Der Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten 

pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht 
allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit 
anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Diese 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet.
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu ivurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nnt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandennien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Metssnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BVa sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ vmrde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen fährt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos und zur 

Bekainpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/20071012/index.htmi#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

fi’eiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262yindex.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Covid-19-Gesetz 6



Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in

David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünschen wir uns klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist echte Demokratie unmöglich.

Ringgenberg, den 9. Juli 2020

21 https:/ 'mm .admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnril#ani1
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Familie Leuthard 
Dorfstr. 24 
3856 Brienzwüer

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Govid-riç-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teilen wir 
Ihnen unsere Überlegungen ziun Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht. 
nicht.
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case- 
Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch 

in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 

zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 

2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt! Während die Medien zu Beginn der 

Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der Spanischen Grippe 

sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
• Die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
• Die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu 

unterbrechen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;

^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf
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Besonders gefährdete Personen zu schützen;
• Die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, 

insbesondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitahsiert.3 Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^*). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiks). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

/ .
■.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesräüiches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates

^ https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-

hospitalisierunqen.html
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
® https:/A<vww.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

.• y

Î."

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV® sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, vrie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängenmg der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlimg zu überprüfen.

^ https://icblemai.Qithub.io
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q
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6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

■I

7. Unklare Regelung der Impfyflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*« sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes" (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwalümg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

® https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Enm llmmpfolîlllgffitoiriuiiinm nmift nuicM albsdhiMesseinid gepimlRteim phaimnmœuiiltisdhieini 
PimdîiiMeim nsfi; völkermclhiltllidhi veFÏMJteim.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*3 angezeigt.

•t,

y

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befidstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermäehtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie, sondern auch 

«Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, sog. «Sekundärmassnahmen». Für 

solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie 

können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg 

eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 

vdederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020'5 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevdssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https:/Avww.srf.ch/Dlav/radio/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel*^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Brienzwiler, 9.7.2020

Franziska Leuthard J—v CLa,'^ 

Charles Leuthard

/ /
Livia Leuthard

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

1

Vernehmlassung Ent^rf «Ck)vid-i9-Gesetz» 
Stellungnahme

\

Sehr geehrte Damen und Herren

GcslÜIz'I äCu Afu 4 dtîs «BünuèsgèsèLzes üuêf das Vêfïïèlmilass'Liïigsv'ërimiieii»’ lèilé iclï 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen, 
Grundlagen für Verordnungen des Bimdesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von eovid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erkläning der «ausserorlientlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der üffentiichen öfunung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen:»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der
Rnt.Qphaft vom Q-- ttp’ZPmKpr Qfiirv 7.i-iTh F.mfipmipn<TPfipt7..(:.5! - /1Cq\5*- «ans.cprorHpntliphp T iiap'-

^ ^ ~ ~ ~ ~  ̂j ^ ♦ ■ ■■■■ ^ ^ ^ ■ i — . I ■ ^ .1. .»p— ..... .................... ... ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ̂  — w — w.* ^ ̂  v ̂  ^ ^ .

siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Wor^-Case-Pandemie (^alog Spanische Grippe 1918)».

1

s

^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#ä4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQê/attachments/61792.pdf 

® https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/20071012/index.html#a7 

^ https://www.admin!ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

° https://www.admin.cP/opc/cle/federal-aazette/2äl i/3n .pdt
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist imbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmeh;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragimgsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
C. bëSùliuêi'S gciàliiucLè FêïSùiiéii z.ü SChüLtcii,
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Vims kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19'hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer heunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/AA/ww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2QQ744/index html#a1

^'https:/'/www.bag.admin.ch/Qam/bag/'de/'dokumente/mt/'K-unri-i/aktueiie-ausbrueche-pandemien/2üi9-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/2QQ325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xisx

® https://www.bfs.admin ch/hfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesijndheitswesen/spitflpler/patienten-  
hosDitalisierunaen.htmi
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller TödesfäUe, die in neim Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^'^). Für jèden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden. - ' :

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

A

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
uewälil^f. ACiclî weiiii die VeiüFdiiuiigeii wie vui-gescluieueii IvIüLe Sepleiuber auslauieii, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bxmdesrat auf Seite 6 dèr Erläuterimgen zum 
Çovid-to aiisdriiçMiç.h/*

/

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, „.» (a.a.O.). t rotzdem geht aus der Vorlage dès Bündesrates 
unmissverständlich imd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängenmg seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer
X.XX*.7U V«.XVX^X X_*X^\.«XW X.^V.XXXXX\^CX^ XWKXWX MXV^ VX^ X.X«X«.XOCXXXXX^ ^X.^X X XXXX X X^X XX

2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen äiis, die sich schon-damals als falsch 
erwiesen. , /
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle 

Altersgiiippen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

\

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemnq/aeburten-todesfaelleAodesfaelle.html

” https://www newsd admin.ch/hewsd/messaae/attachments/61823.pdf 

https://jcbiemai.aithub.b
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

aiizuricliteii, als er iiiit iiiiieii-veriiiiidern kaiui.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bimdesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlangenxng der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung
dcP ZüSâiîiiiîciiârucu-«», U.ä. ZUP' «GiPtcPStUiZUPig de» EiriSmZùPgâiî» des BüPidcS' uep der

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, da,S.S die-Ser Mangel an ge-setzgeberi.scher Präzi.sion zu realen Kon.sequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bimd und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a17Q

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12yindex.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht J

I

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die
von gefährdeteT» BevöBfeningsgn.ippe.n;-von besOîideT^ pYponierten PpT’SOTien 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorischerklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht». , ■
Art. 6 des Epidemiehgesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
, gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. ’ r 

Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zm* Vemünderung des Übertragungsrisikös und zur
, • i '

Bekämpfung der durch das Goronavirus verursachtén Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone^ an. », Darunter würde auch ein Impfobiigatorium failen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobiigatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der. 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat-übergehen. Es v.'iderspriGht-dem Legalitätsprinzipj den Entscheid einer ■ 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall.der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst-weim dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

S. Ein ImpfebUgatörium mit nicht absehüessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lif. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071Q12/inrifix htmltfaPP 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.aclmin.ch/bpc/âe/clâssiïïecl-compHâtion/ïâ660262/fntfex.html#a7'

t
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen imd wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatoriüm i^ auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2*® angezeigt.

1

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu yerieihen. ^
Diese uimötige Kiausei beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechthche Kompetenzen (über die
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regienm.g und
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den vmgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt. ■ ^ '

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekimdärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

pariamentarischem W’eg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschiusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit
\

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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f

Von, 1930.bis.i945.baben.Bundesrat und-Parlamentdas dringUrbe Rimdesreebt oft und niebt 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt'wurde.*^

■ )

V ■

'1

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesvmdheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellxmg von 
Intensivkapazitäten, darin um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
HiTŒiëi~dieseïi vei uergeii sich aber keine iiiediziiilsclieii Fälle, die ehie Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären .Spitaleintritte.
Der Vorrteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom- 27-. j-uni- 2020^° zweirrial-. erklärt, die Epidemie bleibe bei unS',' biS'V.’ir einen- Im^stoff 
’ hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vrie« Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Éin relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht-zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in

__ _,T.r______________________________ -----------einigen ranen zu raaiiKneuen luiiri.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virblogisches 
Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das irikompafibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie-ist..
v

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns würischt man sich kläre Gesetze mit stringenten 
Begriffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht imi Auftrag von sich Selber.
Das vörgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und . 
der rechtsvrirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-ciss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/ ,

https://www.srf.ch/plav/radro/popupaud]öpläver'!*i'd~=63a6ca89-063~8-4c35'-9~0be-c54d4e76T2~bf~
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Sflmmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden; Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

\Ort, Datum }

Se^ /
1^1 cP

\
(Name und Unterschrift) 

Hc3V) ItA cSCH D'l

https://vmw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Anita Gansner 
Fanaserstrasse 13 

7215 Fanas

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www. admin .ch/ODc/de/classified-compilation/20032737/index. html#a4
^ https://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spemischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

^einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines \Ürus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitcdisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDS.//www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hosDitalisierunQen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qebui1en-todesfaelle/todesfeielle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massncihmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigimg von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/oDc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#a170
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutUch, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendiun gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classifiecl-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergesteUt wurde.^’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrâ-ksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtiiche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUPaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassimg und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Fanas, 08.07.2020

Anita Gansner

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zm Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnimg oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassimg noch in der Gesetzessammlvmg 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zmn Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDS://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilatibn/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf 
^ https://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/oDc/de/federal-Qa2ette/2O11/311 .Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit imter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordmmg der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnuiig sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auft-echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 ,
* https://www.baq.admin.ch/dam/bao/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbnjeche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenoruhdlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2619, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

WiederaufQanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläutenmgen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

r

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des . 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verbrdnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die PlausibiUtät einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol)dechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu ^ölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaqe/attachments/61823. pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisienmg. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschafüich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratvmg zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtiichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung vOn besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, fit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund vmd Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobügatorium fallen, wie der 

Bimdesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch rächt ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zirm Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzirheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassrmgsgerichtsbarkeit rächt angefochten werden karm.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriiim mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, liL i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafüichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘* angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-i9*Gesetzes ist nicht erforderlich.

/

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne. 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderÜch, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums vmd erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den imgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.htmt#a7
https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht ^verden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrech^chen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlaiif der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe xmd Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellimg von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

1®. David Eugster Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-aùtoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger imd TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Gnmdsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassimg so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig diu'chformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht mnsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bimdes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

r

httDs://www.admin:ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#ani1
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Binnel 27 
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

9. Juli 2020

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epi'lemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4
^ https ://www. newsd .admin .ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetaH.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Co^^d-l9. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesräfliehen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hnspitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/toüesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://fcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

'3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
1'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'-'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22
^6 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechtein der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des CovidTi9- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

tittp.s://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
http,s://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Failzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direl<tedemol<ratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlägene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderhe -ten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Fraubrunnen, 9.7.2020

David Klee

4

2^ https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassimgsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vemehnüassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassimg,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder diuch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www a<lmin.ch/opc/de/classtfied-compilation/2Q032737yindex.html#a4 

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

5 https://www.admin.ch/opc/de/cla.s.stfiRd-cnmpilatinn/2007ini2/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7Ptte/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist imbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegL^
Wahrend die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die 2^ahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem AnteU von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katainge-dat6nbanken/medienmitteilun9en.assetdetail . 
3742835.html

7 https://www.admin.ch/Qp)c/de/ciassified-compiiation/2Q2QQ744/index.htmi#a1

8 https://www.ba9.admin.ch/dam/ba9/de/dokumente/lmt/k-und-i/aktijell6-aushrueche-pandemien/2QI Q-nCoV/
coyid-IQ-datenpmndlaae-laQebericht.xlsx.downinad yisy/pnnaP5 Datenpnindiape Grafiken CQVID-19- 
Bericht.xlsx

ö https://www hfs admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/geffljndheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisiemnQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik“»). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein WiederaufQammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtiichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“* angefertigL Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistikenybevoelkemrn1/9ehtJrten-tQdesfaelle/todesfaelle.html

11 http.s://www.newsd.admin.ch/newsrt/mpg-«;agp/qttachments/ß1 fl22.pdf

https://jcblemai.9ithub.i0
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner ^Wirksamkeit.

Gemäss Art 170 BV^ sorgt die Bimdesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratimg über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, liL e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bimd und Kantonen sowie unter den Kantonen führt Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

13 https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2QQ71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tlitigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ Qjesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhälL Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

15 http)s://wfww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.htmitfa22

https7/www admin.ch/opc/de/classified-CQnnpilatiQn/2QQ71Q12/index.html#a6 

http.<j://www.admin eh/npn/dfi/nlassififtd-cnmpilatinn/19Rfi02ß2/indflx.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen imd wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘* angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufechiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www a<1min.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Jimi 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/pnpi ipaiiftinplayer?id=63abca89-0838-4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinimg wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stinmibürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen imd politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

WaUtsJleiA 7 ZO
ame und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 8



Franco Mathis 
Kapitelhofstrasse 2 

7215 Fanas

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.Pdf 
^ httDS:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Gripp)ewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordmmg der spemischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechüiche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstürben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'”). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten WeUe» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen. html

https://www.bfs.admin.ch/bfe/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusaimmenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https./Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der dm-ch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDS:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch fin­
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zm- Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. « Sekundär massnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/otx:/de/classified-comDilation/1999.*i39.^/index html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später lun die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=*° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfb.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DopuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt imd nicht im Auftrag von sich selber.
Dcis vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegimgen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellL Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu imterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Fanas, 08.07.2020

Franco Mathis

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Karin Mathis 
Kapitelhofstrasse 2 

7215 Fanas

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' httPs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd, admin. ch/newsd/messaae/attach ments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Avisbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https:/AAww.admin.ch/opcyde/federal-Qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^?). Für jeden ordnvmgsp>olitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https.7/www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61823. Pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beraümg zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer imwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massniihmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Meuigel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusanunenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkenmgsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhönmg der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legzditätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zuliissungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9, Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, Aviederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisemnanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechthchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat vmd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wm-de.*«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emsthche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wvw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDS://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klau'e Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Gnmdrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Fanas, 08.07.2020

Karin Mathis

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Naturheilpraxis - Salloch 
Frau Anne Salloch 
Altigerweg 10 
8754 Netstal

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-ig-Glesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelie-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.!'

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriiim mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlusspheise der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht vv^erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schvrierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde. *9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vrir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vrie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwenviegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massncihmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^!). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Netstal, 09.07.2020

/

Anne Salloch

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compHation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-pazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu.Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein WorstrCase-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht.

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichèh Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung'eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden'Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September aüslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Coröha-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon dämals als fälsch
erwiesen. ............. ' ' ■ - ^ •
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

^0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

^2 https://)Cblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170.BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massriahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur.«Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Coyid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Kpnsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2QQ71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausübeh, für öbligatofisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht»; ■ '
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt dièse Einschränkung nicht explizit auf, hält in Axt. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coroiiavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen; Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Intefhatiönälen Paktes übèr bürgèrliche und politische Rechtè»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.ä. fest, «nieinänd [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Vérsüchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen. .
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.,.. > ■ • - -,

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

v^üederhergestellt woirde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden; War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen v^de «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtsvdrksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gevdssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum WiwVjOAy |2£> S-^.2o1c>

(Name und Unterschrift)
ift) Hcycj

r\
/)
/

2'' https://www.admin-ch/r>pc/de/cla.s.sified-compilatiQn/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

•k

VemehnUassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»

;

Sehr geehrte Danien lind'Herren
; ■ y .; :'y>' ' '.■v ii;

Géstützt äüf Art. 4 dés «Buridesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»» teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vémehmlâssung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Coyid-ig-Vérôrdhüngen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185', Abs.'3 der Bunäesverfassüpg,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

sciiwefefr Sföfuiigen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

bege^ehi'''-"
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

\https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Cpvid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinern Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli rheldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland .COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Coröna-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch
erwiesen. /

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisieruhg. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge aUe 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teü der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notxeehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zwéiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnism^sigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a, zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ (besondere Lage) gibt dem Bund-esrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

, .fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz soUte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

\

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.
l

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

17

18
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

/
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Das Covid-19-Gésetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch Ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

I

;v.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Pundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

. Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann uin den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollrnachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-^ustrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schvyeiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen cier direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkonunt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum, Name und Unterschrift

'n/fi 9.iLù 9P9.0
httDs://ww\/.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Urs Köhler
Sempadherstrassse 6.6. 
4053 Basel

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bimdesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 derBttÄ'desverfässüfig,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteöt, beMstete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die- «ausserordentiidie Lage»- ist weder in der Verfassung nodr in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. adm i n. ch/newsd/m essage/attach m ents/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-Ep'G. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe I91S)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitimg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die PaïHtemlemftBTrtei^deïi Opfern dei^Grippevveile'Vön 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der EntwidduRg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-i9) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

tmd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen; 
e. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltimg der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die voHständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests, allerdings, nicht mdir),.
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteü von 0,22

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11/311 pdf
® https://www. bfs.admin■ ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index htmI#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/l<-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis üöiS, Bundesamt für Statistik^). Seit dem i. Mai verstarben iiS Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2Ö2Ö durch ein MitgKed der bundesrätlichen «Swiss national eovid-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistil<en/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von 2wei Annahmen avis, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

AlteTsgFtfpiiëfi ätes^he SterfeewahTst^ieifiiichkeft. Schon däm^s-watTwssenschäMteh 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat avrf seine ßeratur^ zu z^den gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als. er loit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassvmg 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bimdesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bimdesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

https://www.admin.ch/opc/de/c<assifiecl-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetrf: und ist im Covid-ig-Gesetz, das sich ausdrückhch auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine 

Vöiiage ohiie Erf^tengdepg^iaäH^en Voriageïi angenommen wrdeii.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche (kfahr besteht»..
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bimdesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Däs CoVld-i q-Gesetz hebt diese ^MchrahkM.g alcht e>^lizit auf,, hält in Art, ä,. Abs, 1 jedöch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrückhch festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlimg - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-iq-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

** tittps://www.adnnln.cli/opc/de/classitiecl-compilation/2QQ7l 012Aindex.htmi#a??
**https://www.âamin.cü/Qpc/dèÆlâssifiéa-côrnpilàtiôn/2QQ710'12/inaë'x.hfrnl#à6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand "[dürfe] ohne seine 

freiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dassImpfstö^^^ï^AteeMassde'^ïlöTffîMeTweTsevöTgeschrtebeï^etl'v^sseïlSchaftlichën 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe atK dnem möglichen Obligatorium ist auch ftk 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
VeïPTfdïflïngèïi, einfach neue, wiedevum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bimdesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, geinz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

■Zusammenarheit wird durch den ungerechtfertigten Status.der Dringlichkeit des €o\'id-i9.- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sfefcündärmass’ftahmeÄ». Für sokhe grösstenteils vorhmchbaTen Massnahmen bföteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
https7/www admin ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/19995395/index html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebrachl werden, z.R. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer- gereehtfeatigt eir^gesetzt. Und es braw^te raehft wemger^s sieben Voiksmitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt \vurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt vmrde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

eïferdërtëfi, soaidem Te^posittve. Die Hospitabsättoneai atrfgTtmd von €övid-T9 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet «ine sctdeichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss, den Henle-Koch-Postulaten). und darf nicht zu emem Ko.-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen imd bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

Ömgira Eällj^..zü. KranJ^Mtèfi führt
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster; Das Voilmachtenregime in der Schweiz 
https;//wvm;Swissinfo.ch/ger/direl<tedemokratieA^ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
* https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handeft'ffnd'Hfchtïffi A'tÄTägvoTi sich seihet-.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Siim und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

ae ist entschlossen, diese nnsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgele^ i^, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unanuebmbap gölten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktaturder Miriirheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Basel, 8. Juli 2020

Urs Köhler

21 https:/ ivjnm .admin.ch/opc/de/classitied~-compilation/19995395/index html#ani1
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Peter Rickenbacher, Silbergasse 4, 6443 Morschach

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Nötrecht zUr Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 httDS://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zvrischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «K2mn einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^' angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/SDitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
httDs://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ Q^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwéiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Morschach, 9. Juli 2020

Peter R. Rickenbacher

\

yN
2'' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Wolfram M. Burgert 
Hinter den Gärten 7 
4452 HINGEN (BL)

Einschreiben
Bundeskanzlei
Rechtsdienst
3003 Bern

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»*^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäß Todesursachen­
statistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Größenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

außerordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® httDs://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitiseh unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

eiwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html10

11

12
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schvsderig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäß den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Awww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFO. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Itingen' 09. Juh<2020 C \

Wolfram M. Burgert

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Renate Lauper, BahnhofslrasseS, 4805 Britlnau

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»'-' 
betr. Regelung der Impfung mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes“* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhöaing der

’ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^ angezeigt.

Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.

5 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

/
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Jürg und Verena Steinegger 
Hausmatten 13 
2564 Bellmund

Einschreiben 
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3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/dR/classified-compilation/2QQ32737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das , 
BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1 
^ https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 

anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 

gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspoiitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Weile» sind nachweisiich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
(Zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://icblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 

- an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 

Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 

besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.''®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 

seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2° https://www srf.ch/Dlay/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe Präambel^^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

Ort, Datum ___vy(2M IM- ^ Zö 2Ö

Unterschrift: J' (2 _________ j/,

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössi- 

sçher Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der ers­
te Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und 

Frieden (siehe PräambeP). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmög­
lich.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes“* und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,® der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#anil
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
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schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Co\äd-i9 nicht um eine Worst Gase-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Co\dd-i9 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu-

6 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
7 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
8 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
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rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik'”). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid- 
19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie 

ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnimgs- 

politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid- 
19 ausdrücklich.'12

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit-

9 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-uncl-i/al<tuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-19- 
Bericht.xlsx
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hos- 
pitalisierungen.html
11 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
12 https://wvwv.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
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glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»'-^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 

lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Co\ad-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'* sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Co\dd-i9-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes''’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bcwäl-

13 https://icblemai.Qithub.io
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al70
15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'* sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U bertragungsrisikos und 

zur Beka mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Co\äd-i9-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'®, in der Schweiz

16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a22
17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb 

explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardge- 
mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der 

körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2“^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari-

19 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#alO
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schein Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^20

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^' zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hät­
ten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

20. David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
21 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be- 
grilfen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern. „

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.

Ettingen, 9. Juli 2020

Reto Stern
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Angelika Torrie - Emil Frey-Strasse 163 -4142 Münchenstein

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»» teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

3 httDs://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. n ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis

« https:/AAWW.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/kataloge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.htnnl

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1

« https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dQkLimente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbnjeche-pandemien/2Q19-nCoV/
CQvid-19-datengrundlage-lagebencht.xlsx.downlQad.xlsx/2QQ325 Datengnjndlage Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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20i8, Bundesamt für Statistik?). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunaen.html

*0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruno/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

** https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

12 https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
S)nnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV's sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-

^5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

^7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2»® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.19

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat<lie-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Münchenstein, 9. Juli 2020

e

Angelika Torrie

httpsV/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l 9995395/index.html#ani1
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Adrian Bornhauser, Reinacherstrasse 267, 4053 Basel

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung «Covid-IS-Gesetz» - Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Kurze Fristen führen zu kurzfristigen Reaktionen.
Das folgende Schreiben wird Ihnen schon bekannt sein. Es widerspiegelt meine politische 

Meinung zum sogenannten «Covid-19-Gesetz» ziemlich treffend.
Ich war sehr erstaunt über den Inhalt dieses Gesetztes, das von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt in die Vernehmlassung geschickt wurde. Die Beweggründe für die 

meisten der darin enthaltenen Gesetzes-Artikel sind für mich nachvollziehbar und sind aus 

meiner Sicht einzig der Situation'geschuldet, dass der Bundesrat seine-Kompetenzen sehr 
grosszügig ausgelegt und in einigen Punkten gar überschritten hat. Das vorliegende Gesetz 

dient in vielen Punkten der Rechtfertigung und nachträglichen Legalisierung von 

fragwürdigen bundesrätlichen Erlassen und hat keinerlei Gültigkeit für die unmittelbare oder 
ferne Zukunft der Schweiz.
Unerwähnt im folgend von mir 1:1 zitierten Schreiben bleibt der Umstand, dass die Laufzeit 
bis 31.12.2022 darauf schliessen lässt, dass sich der Bundesrat bewusst ist, dass er sich mit 
den getroffenen Massnahmen in einem staatsrechtlich heiklen Zustand begeben hat. Das 

Gesetz ermöglicht Korrekturen und Nachbesserungen ohne den «demokratischen Prozess» 

durchlaufen zu müssen. Ich als Bürger der Schweiz ziehe es vor, die Notrechte auf der Basis 

des bestehenden Pandemiegesetzes so schnell wie möglich (wie im Gesetz vorgesehen) zu 

beenden und alle gemachten Entscheide und deren Folgen einer «demokratischen» und vor 
allem einer Rechtsstaatlichen Überprüfung auszusetzen.
Aus diesen Gründen und unterstrichen durch die Aussagen in der folgenden 

Stellungnahme ist das Gesetz abzulehnen.
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Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid*19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^* und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der Spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

* httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaoe/attach  ments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
® httPs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html

Stellungnahme Covid-19-Gesetz Seite 2



2, Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 

BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalenA^eise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 

anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 

gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspoiitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfe/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof, Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

” httDs://www. newsd. admin. ch/newsd/messaoe/attachments/S 1823. odf
httDs://icblemai.Qithub.io
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5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit

Gemäss Art. 170 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».

’® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

’® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

Stellungnahme Covid-19-Gesetz Seite 5



Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 

- an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen untenworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalenweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 

Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

^® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 

besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

1®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 

seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen venvendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

httDS://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

Basel, 09.07.2020

Adcraiwomhauser

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Armin Marti 
Wahlendorfstrasse 16 

3045 Meikirch

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes u ber die gesetzlichen 

Grundlagen fu r Verordnungen des Bundesrates zur Bewa Itigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■■ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'^). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

'''' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^llicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U bertragungsrisikos und 

zur Beka mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vde «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Meikirch, 9. Juli 2020

Armin Marti

€■>

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Emst Lüdi, Untertafletenstr. 23, 8864 Reichenburg

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-ig-Glesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmltissung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein GerichtsurteU definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi'echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/oDc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen dmchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesräüichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
10

11

12

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S)miptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mamgel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen ObUgatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^» angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfäUigen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

17 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Depeutements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/Dopupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stinunbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatm der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“»)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Reichenburg 9. Juli 2020

Ernst Lüdi

httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Enttvurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfhiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

’ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www■ newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® httDs://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokunnente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.*!

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aebut1en-todesfaelle/todesfaelle.html
" httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
12 httDs://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.adnnin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/oDc/de/classitied-comDilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19'Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es vdderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Buhdesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19'Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder vdssenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classHied-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massneihmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behcmdlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDs://www.srf.ch/plav/radio/DODupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel*'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Studen, 09.07.2020

Pia Parpan

/

httDsi/Awww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/l 9995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zin Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgmndlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete Ver- 
ordnimgen und Verfügungen zu erlassen, «mn eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlimg 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htnnl#a4 

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt:^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigimg der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltimg der Bedingxmgen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkenmg 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/20i 1^11 .pdf

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilLinQen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/201 Q-nCoV/
covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-IQ-Be-
richt.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai vérstarben 118 Personen mit odér an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“*). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der nötrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt, Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläutenmgen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängenmg des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bimdesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wrude von einer bimdeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-i9 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»>2 angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Coronä-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der HäuptweUe. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
taüsierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

^2 https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studié alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 

lisierung. Man wusste abér schon im April, dass 50 bis 80 Pro^nt der Infizierten keinerlei 
S)unptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vörerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
I

Gemäss Art. 170 BV»3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusanunenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz Hegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigenthch die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt imd die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen,

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. ziu- «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-
j

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012yindex.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzesis sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obügatorisch erklären, sofern eine erhebh- 
che Gefahr besteht». )
Art. 6 des Epidemiengesetzesis (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone än.» Darunter würde auch ein Impfobligätorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhälL Der von einem Impfobhgatorium 

betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es vdderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltimg aufeuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligätorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

ffeiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-

https://www.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/20071012/inf1ex html#aPP 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen, wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermasseh 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem ObUgatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 

dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

/

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälhgen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderUch, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindrucky der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechüiche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besondérs in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht mu die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und, Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem mn «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung érforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und dais inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen imd unter Berücksichtigimg des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direl<tedemol<ratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https: 'iViVAV ■Srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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V.

Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkenmg. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Rupperswil, 9. Juli 2020

Charlotte Signer Riggenbach

I

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/19995395/index.html#ani1
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Abs.
Juliane Andereggen 
Bleikustr. 2 
3911 Ried-Brig

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren »‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grund­
lagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffriet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung o- 
der durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-datenbanken/medienmitteilunqen.as- 
setdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pan- 
demien/2019-nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datenqrundlaqe_Grafi- 
ken COVID-19-Bericht.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid- 
19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie 

ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid- 
19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytéchnique fédéralé de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunqen.html
10 https;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfa-  
elle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der da­
rin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a170
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 

betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb 

explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardge- 

mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der 

körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Se­
kundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parla­
mentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

19 . David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://\Aww.swissinfo.ch/ger/direktedemo- 
kratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-clie-lust-am-autoritaeren-regieren-aus- 
trieb/45203984

und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/artic- 
les/010094/2013-08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam­
bel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

0 /
a

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Verena Roder 
Helvetiastrasse 16 
3800 Unterseen

Unterseen, 08.07.2020

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ 

teile ich Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die ge­
setzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Co- 
vid-19-Epidemie»2 mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen 

hat, ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemien- 
gesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,"* der dem Bundesrat die Kom-

* https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/inclex.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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petenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetre­
tenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung o- 
der der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzes­
sammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet 
sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 
452)®: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pande- 
mie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestrit­
ten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst 
ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordne­
ten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, 
die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 

Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine aus­
serordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in 

der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen:
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbre­
chen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen:
c. besonders gefährdete Personen zu schützen:
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbe­
sondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung 

der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»

® https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilunQen.assetde-
tail.3742835.html
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. 
Der Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai 
zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die 

gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit an­
fangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade 

noch 95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem An­
teil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode nor­
malerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstar- 
ben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in 

neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden 

ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist übenwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verord­
nungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte Septem­
ber auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit 
neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen ange- 
hen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bun­
desrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

® httDs://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/tPdesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlänge­
rung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situa­
tion (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätli- 
ches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vor­
lage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer 
Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner not­
rechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität ei­
ner zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole poly­
technique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundes- 
rätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland 

COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 

bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infi­
zierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung 

zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wis­
senschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergröss­
ten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser ek­
latanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co- 
vid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen 

gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer un­
wissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen 

verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen 

des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für 
Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstim­
mender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben

httDs://icblennai.aithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat ge­
troffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt 
also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es ei­
gentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismäs­
sigkeit, fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit bean­
tragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. 
Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 
Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des 

Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 
3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das 

sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereig­
nisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer 
Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kan­
tonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen 

Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, 
die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten 

Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch 

erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
''® https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
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Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglich­
keit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Be­
schränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Perso­
nen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs.
1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertra­
gungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit 
(Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein 

Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrück­
lich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann 

nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Ge­
setzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es wider­
spricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem 

Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu 

verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen 

Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfas­
sungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölke­
rung verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobiigatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der 
Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand 

[dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen 

Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in 

Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimit­
tel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normaler­
weise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar 
obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase 

der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardge- 
mäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der be­
stehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach 

auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanage­
ment gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen 

(über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwi­
schen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen 

Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten 

Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinde­
rung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primär­
massnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz er­
geben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren 

Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervoll­
machten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form 

des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr 
zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - 

schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft 
und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben 

Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 

die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und 

Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedro­
hung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicher­
stellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem 

um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die 

eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund 

von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 

stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Ra­
dio SRF vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir ei­
nen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen 

wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen ver­
wendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit aus- 
lösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor wer­
den, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Sympto­
men führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine 

Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein ei­
nes Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. 
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» 

führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der di­
rekten Demokratie ist.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokra- 
tie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-aus- 
trieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit strin­
genten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung 

im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 
Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Ver­
hältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von 

den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse 

Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festge­
schriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender 
Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen 

nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht 
nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings 

nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also 

nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, 
die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tan­
giert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderhei­
ten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die De­
mokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist 
die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demo­
kratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeF^). Ohne ein substanzielles 

Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Freundliche Grüsse

Verena Roder

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https:yAA/ww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufi'echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befnsteten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

’O https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

12 https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massneihmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

(Jemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012yinHfiy htmWaPP

https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbeu’ gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum S ^ ^ . ZC 2 O

(Name und Unterschrift)

cOalfi

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/cle/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch mmötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVTD-19 Scénario Report»‘=* angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hosDitalisierunQen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDS.//www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61823. pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV's sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

13 httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395/inclex.html#a170
1'’ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. i jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.aclmin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/inclex.html#a22
httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die DringUchkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum beft-istete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin,ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a  10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevrissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein emes Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//\Aww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

Bonaduz 09.07.2020 

Grâce Marie Bricalli

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/inclex.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.!*

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunci/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

10

11

12 https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversarnmlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13
14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusamrrienarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15

16
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationeh aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° ^eimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krcmkheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Sc^ttdorf, 9.07.2020

CorneliaÆrunett 
Wickerigstrassse 8, CH-6467 Schattdorf

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1
2
httDs://www.aclmin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.htnnl

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



#

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV' » sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat.getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, vde es eigentlich die Bundesverfcissung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefiihrdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

I

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel, beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger cds sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpösitive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

ichattdo 9.07.2020

/
„eto BrutÆt.
Wickerigstrassse 8, CH-6467 Schattdorf

21 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'' 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der-Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.a^n.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

11

12
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getrpffenen . 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exporüerten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone em.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httos://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begrilfen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Brunnen, 9.07.2020
^

Erika Blaser
Büölstrasse 7, CH-6440 Brunnen

21 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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^io^" /t( (Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk-admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https:/Awww.adnnin.ch/Qpc/de/classified-comDilation/20032737/index.htnnl#a4

2 https7/www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

3 https:/Awww.admin.ch/oDc/de/classi1ied-comDilation/20071012/index.html#a7

^ https:/Awww.admin.ch/op)c/de/classified-coniDilation/19995395/index.html#a185 

^ https7/www.admin.ch/opc/de/federal-aazetteÆ011^11.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2Q0744/index.html#a1

® https7/www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätiichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»**^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge aUe 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.Qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fäUt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Oigan wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

''3 https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bimdesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfetoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classrfied-compilation^0071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.htmi#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter ImpÊstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums imd erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gevdssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse) ^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftret wurde.

1. Eine Rechtsgrxmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https:/A<vww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2QQ71012/index.html#a7

^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/ciassified-compilatiQn/1999539.5/index.html#a185 

® https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011/311.Ddf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen; ,'q
d. die Kapazitäten der-Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/A/vww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/meclienmitteilunqen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www admin.ch/opc/de/c:lassified-comDilation/?n200744/index.htnnl#a1

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® httDs://www.bfs.admin.ch/bf.s/de/home/statistiken/afiRiindheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

(i. .
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur ängedeutet: «Kalah einer'... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/hfs/de/honne/statistiken/bevQelkfirLjng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.iQ
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnisrriässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ v«irde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

*3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a170

*“* https:/Awww.admin.ch/ODC/dfi/f:lassified-compilation/Pnn71012/index.html#a.*ï4
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘* Qjesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuhebpn. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuhèben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a22

''6 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation^0071Q12/index.htmi#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt. .r ......

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/oDc/de/classHied-comDilation/lQg95395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vsmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfgktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/DOPUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum V/'4 I ^ "7,7o'i-0

(Name und Unterschrift)

21 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilatinn/19995395/index.html#ani1
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Sonja Lindner, Alte AfFolternstrasse 22, 8908 Medingen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/äpc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.'’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvricklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqmndlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisiemnaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu ivurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Swätzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmt#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'''' sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes"’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19'Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/inclex.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmt#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

" 9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkenmg, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^” zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://\www.srf.ch/Dlav/radio/DOPuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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i

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werdeh. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Hedingen, 9. Juli 2020

Sonja Lindner

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#ani1
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3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bxmdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordmmgen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Jimi die Vemehmlassxmg eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nieht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklänmg der «ausserordenüichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassimg,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichmmg findet sich im Glossar der

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiön/20032737/index.htnnl#a4 
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachnnents/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpimkt 
der Entwicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnuiig sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhedtung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkenmg 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests aUerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22

* https:/Awww.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bimdesamt für Statistik^“). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordmmgen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht expUzit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bimdesrätüches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bimdesrates 

unmissverständlich imd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet.
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibihtät einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein MitgUed der bundesräüichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/tnt/k-Lind-i7aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/-statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisienmg. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum 2mdem haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poütik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer imwissenschafllich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massneihmen weit mehr Schaden 

anzmichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bimdes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, (kis nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängenmg nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bimdesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die DringUchkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen dxirch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Fördenmg 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bimd und Kantonen sowie vmter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzesis sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkenmgsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestinunte Tütigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bimdesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkenmgsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bimdesrat könne «Massnahmen zm Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlimg - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine imtergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https:/Avww aHmin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54 
https:/Avww aflmin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12/inf1ex.html#a22 
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71 Q12/index.htnnl#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

imd müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘* angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung imd 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behindenmg der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www flHmin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite DringUchkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9
Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe imd Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohimg für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellimg von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem lun «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevcmter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emstiiche Gefahr, dass bereits ein normales virologjsches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.
Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn imd Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Gnmdrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu xmterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle imd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig diu-chformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassimgsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulUirellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) i>L

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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iBarbara :Bär Brächli 3 9548 Matzingen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

https://www.admin.ch/oDc/de/dassified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



1

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neimwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.3742835.html 
’’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
° https://www.baa.admin.ch/dam/baci/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laqebericht.xlsx download.xlsx/200325 Datenamndlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in netm Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bimdesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss nationeil Covid-19 Teisk Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen. html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjnq/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poUtik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzvmg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Meissnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bimdesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. ziu- «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefehr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber ünmer noch unter Beschränkung auf 

geföhrdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bimdesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschîifüichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordmmgen, einfach neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen ziu- Bewältigimg von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-cx)mpilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bimdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmeds geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
” https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegimgen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen imd 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen tmd politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Matzingen, 8.7.2020

: Barbara :Bär

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Annika Fernandez 

Bubikerstrasse 32 
8645 Jona

Einschreiben

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 

Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»** mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notreeht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nieht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 

liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 

Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 

Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 

Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausrejchende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 

und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü der 

Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 

höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 

nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 

wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 

Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 

der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 

ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als äurch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet

-, I
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 

eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 

Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 

«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 

Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 

schon damals als falsch enviesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 

«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat aufseine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 

unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 

ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 

auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 

nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 

die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 

nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 

Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 

darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395/index.htnnl#a170
https://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
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die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 

besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 

Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter vmrde auch ein Impfobligatorium fallen, vde der Bundesrat auf 

Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 

ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 

widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 

aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 

Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 

Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 

das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 

Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 

aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 

befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 

und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 

durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 

Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-iç- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 

Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien^Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 

von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde. *9

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 

den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 

Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vde «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 

führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 

und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 

abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 

rechtsvdrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung vdrd zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 

Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

httns:/Avww srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioDlaver?id=63abca89-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 

Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel'). Ohne ein 

substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

3oncx^ 'ä.'^.aoxO

Unterschrift

f ■

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#ani1
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Barbara Farrér, Sculmserstrasse 11, 7402 Bonaduz

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren »' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bèkâmpfüng von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
^ https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqmndlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
» https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisiemnqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle», sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

immissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/cle/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelleAodesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https:/Acblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem, erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ v^rde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitälsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem eillfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. « Sekundär massnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

Name und Unterschrift

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#ani1
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Hansruedi Hunter, lie. phil. I 
Vorstadtstr. 30 

8953 Dietikon

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

lhttps://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
3https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 hegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Gripjie sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. \! ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juh wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

5httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/2011/311.pdf
6https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html
7https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
8https://www.baa.admin.ch/dam/baci/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben ii8 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnitüich cmfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'11

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"' angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html
10https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkefuna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
llhttps://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
12httPs://icblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

13httDs://www.admin.ch/ODc/de/clctssified-compilation/19995395/index.html#al70
14httDS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hob rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legahtätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

15httPs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
16httPs:/Aft/ww. admin, ch/opc/de/classif ied-compilation/20071012yindex. htm I#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und poUtische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafthchen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafthchen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem aUfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

17httDs://www.admin.ch/oDc/de/clcissified-comDilation/19660262/index.html#a7
18httDs:/AA/ww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#al0
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch inuner - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vrie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20httDS://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsvdrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Dietikon, 8. Juli 2020
Hansrued^l^^f^^phil. I

21httDs:/AAAww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#anil
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Naturheilpraxis - Grub 
Herr René Grub 
Altigerweg 10 
8754 Netstal

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) m der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/oDc/de/fecleral-qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen diu-chschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massncihmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2>8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 
vriederhergestellt wou-de.'«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wdr einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswürksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S5Tnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

1®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Netstal, 09.07.2020 

A

/

i

René Grub

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Christian Gansner 
Fanaserstrasse 13 

7215 Fanas

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffiiet wurde.

1. Eine RechtsgrundOhige für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnimg findet sich im Glossar der

' httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attachments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.adnnin.ch/ODc/de/federal-Qazette/2011/311 .odf
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs:/Avww.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlage-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenaaindlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwimden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnvmgen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten WeUe» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht dandt die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/SDitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfeielle.html

'' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, cds er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs:/Avww.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20Q71 Q12/index html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrückhch festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httPs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDS://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071Q12/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obügatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle deis Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zm Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19660262/index.htnnl#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=*° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevsüssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, daiss die Regienmg im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel=^0- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Fanas, 08.07.2020

Christian Gansner

21 https://www.adrtip<.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vemelunlassung Entwarf «C6vid-19-Gesetz» 
Sirflnnghahme

• s

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art, 4 des « Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahreh»* teile ich , 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagén für Verordnungen des Bundförates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ ;, 
init, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffiiet wurde.

(

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
.nicht. ,

Rechtsgrundlagen der Covid^iç-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundiesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.» .
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 ziun Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1
2
3
4
5

https://www.admin.ch/opc/de/dassified-comDilatk)nÆ0032737/index.htmt#a4
https://www.newsd.admin.ch/hewsd/messaae/attachments/61792.pdf
httbs7/www.admtn.ch/DpC/de/dassified-compilation^0071012/index.htm>#à7
https://www.admin.ch/oDc/de/dassified-comDiiation/l 9995395/index.htmt#a185
https7/www.admin.ch/opc/de/federat-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu B^nn der Pandemie hoch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine

• I

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnmig sind erreicht

Zweck der COVIDri9-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus {COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudâmmèn;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefiihrdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung einœ Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 042 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen » geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben dès BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

^ https7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kattalOQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetàil.374283'5.html 
^ https7/www.admin.ch/opc/de/dassified-comDilation/20200744/ihdex.html#al 
® https7/www.baa.admin.ch/dam/baa/dè/dokuménte/iht/k-und-i^ktueile-cuisbnieche-pandemten/2019- 
nCoV/covld-19-datenarundlaae-laqebéricht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenamndlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xisx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^), Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder,an 

Goyid-19. Das sindl,o Prdœnt allèr Todésfôllé, die in neun Wochen durchschnittlich anhillen - 

(2019, Bundesamt für Statistik“^), Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfimg eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat dié Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen > 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, ' 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covidri9 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 1
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

V. ..

:■ .

V •

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer : 
<zweiten Welie> der Epidemie) nicht anders als durch buhdesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates ' 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet.
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur i 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecolé polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April.
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.
Fellay, die Studie «Switzefland COVID-19 Scénario Report»“ angeferfi^. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen. _ ..

^ https://www.bfs.admin.ch/bf s/de/home/statistiken/aesundheit/aesündheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunQen.html
https://www;bfs.admin.ch/bfs/de/homefetatistiken/bevoelkemna/aeburten-todesfaelle/hxlesfaelle.htmt

11
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https'7/www.newsd.admin.ch/newsdAnessaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten deniseiben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt; dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich dam it einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Veriängernng des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung; audi der Verhältnismässigkeit fallt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammliing zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-i9-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen;

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes»^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https7Aimw.admin.ch/ODc/de/dassified-compilation/19995395/index.htmt#a170
https7/www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefâhrdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder au^heben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung auf^heben, selbst wenn dies naangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15
16
https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20071012/index.htm>#a22 
https://www.admin.ch/opc/de/dassified-comDilation/2007l 012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘Vih der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon aüs^gehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss gepriifter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs; 2** angezeigt.

9. Die Dringilichkeit des Covid-i9-Gesetzes ist nicht erforderlich.

tr :

10. Umfassende Eraiächtigang des Bandesrates ist onhegründet.

Das Covidri9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

.. »

Wie dargelegt, kann einem allfalligen' Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann au%rund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines '
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmänagement gegen ' i 
den Souverän durchführen.;
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zyrischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

. t

17
18

https://www.aclmin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/dassitied-compilat»on/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundârmassnahmen». Für solche grösstentefls vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine èxplizite Drinÿichkeit. Sie können auch olme Sondervollmachten auf ordentli^em 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV. .

. i I.

Fazit
♦ •

I ■

Die historische Erfahrung mit nötrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demökrati^hen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer schwierig ist. ! . i 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bühdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Buhdesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis,i952 die direkte Demokratie ; ’ 
wiederhergestellt wurde.*»

r-'

.* '
1 (

; ■.

. I ' • •

■* ■

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehimals geandèrt wurden. War es erst einé überdirrchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später, um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktiönsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen».
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung , i ' 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aihgrund vori Covid-19 bleiben ' 
indes seit Wochen auf Werten uni 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen Verwendet werden und '
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen i ^ v, ? : 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in ' >
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Sjmiptomen führt, selbst wenn . > > L
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https'J/www.swissinfo.ch/ger/direktédemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-buridesrat- 
die^lust-àm-autoritaeren^egieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094y20l3- 
08-26/
20 https'7/www.srf.ch/piav/ra

s
rer?i(t=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notfechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem « new normal » führen, ■ 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten i ; >
Demokratie ist. ' i

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des t r :
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vbrgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn Und Geist den Ansichten einer 

substanzieUen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbüfgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht ; 
eindeutig dürchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist diè Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel=^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

1 •. (

(Ort, Datum)

TT.
(Name und Unterschrift) .

3.^^' Ich

>! ■

(pieöo
21 https7/www.admin.ch/ODc/de/class}fted^mpilation/t9995395/index.htm>#ani1
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Florence Schreiner, Reinacherstrasse 267, 4053 Basel

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung «Covid-19-Gesetz» - Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Kurze Fristen führen zu kurzfristigen Reaktionen.
Das folgende Schreiben wird Ihnen schon bekannt sein. Es widerspiegelt meine politische 

Meinung zum sogenannten «Covid-19-Gesetz» ziemlich treffend.
Ich war sehr erstaunt über den Inhalt dieses Gesetztes, das von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt in die Vernehmlassung geschickt wurde. Die Beweggründe für die 

meisten der darin enthaltenen Gesetzes-Artikel sind für mich nachvollziehbar und sind aus 

meiner Sicht einzig der Situation geschuldet, dass der Bundesrat seine Kompetenzen sehr 
grosszügig ausgelegt und in einigen Punkten gar überschritten hat. Das vorliegende Gesetz 

dient in vielen Punkten der Rechtfertigung und nachträglichen Legalisierung von 

fragwürdigen bundesrätlichen Erlassen und hat keinerlei Gültigkeit für die unmittelbare oder 
ferne Zukunft der Schweiz.
Unerwähnt im folgend von mir 1:1 zitierten Schreiben bleibt der Umstand, dass die Laufzeit 
bis 31.12.2022 darauf schliessen lässt, dass sich der Bundesrat bewusst ist, dass er sich mit 
den getroffenen Massnahmen in einem staatsrechtlich heiklen Zustand begeben hat. Das 

Gesetz ermöglicht Korrekturen und Nachbesserungen ohne den «demokratischen Prozess» 

durchlaufen zu müssen. Ich als Bürger der Schweiz ziehe es vor, die Notrechte auf der Basis 

des bestehenden Pandemiegesetzes so schnell wie möglich (wie im Gesetz vorgesehen) zu 

beenden und alle gemachten Entscheide und deren Folgen einer «demokratischen» und vor 
allem einer Rechtsstaatlichen Überprüfung auszusetzen.
Aus diesen Gründen und unterstrichen durch die Aussagen in der folgenden 

Stellungnahme ist das Gesetz abzulehnen.
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Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»Meile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung ödef der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Ca?e-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war; Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der Spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentlicheILage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängerri; .

; . • ■ • . • i

I

* httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4
^ httPs:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachfnents/61792.pdf 
® https://www.ädmin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“* https://www,admin.ch/opc/de/classified-compilation/l'9995395/index.html#ai85
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/3i 1 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835[html
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2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen:
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen:
c. besonders gefährdete Personen zu schützen:
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 

BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 

anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 

gelten; Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue

^ httDs://www.admin.ch/opc/cle/classifiecl-comDilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt äuch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Weile» sind nachweisiich faisch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation‘(z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, . :. » (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrë’chtiichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweitèn Welle. Dazu wurde von einer , 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitgliéd der bündesrätlichen «Swiss'national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt; Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen. 1-' l ii. ;

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April,/dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zürn andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit;'Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz.dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Ergeht 
sonst ein grosses Risiko ein; mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

” httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithüb:io ' . '‘::v
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5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
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Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. - :
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2,'Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos ■ 
und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Govid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen'ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 

- an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat; zu verändern oder aufëuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidehiiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Venwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. >
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.. : :-r .c- r,. ♦ 1 >

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»/'^; in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a! fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Govid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenéri wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in dér Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche. 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 

Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs.-2^® angezeigt.

^® httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderiich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigenweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

.1.’

Das Covid-19'Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 

besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Govid-19 bleiben indes 

seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte. .
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind;
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwenwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist. y

Als Stimmbürger und Teil des; Souveräns wünscht man sich klare;Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Übèriegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

httDs:/Awww srf ch/Dlav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

Basel. 09.07.2020

Florience S iner

httPS.V/www. admin. ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index. html#ani 1
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Torsten Bremeyer, Kreuzstrasse 27,8802 Kilchberg

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/inclex.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Begirm der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
» https:/Avww.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenqmndlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnimgspoUtischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflaunmen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.*^

4. Die Hochrechnungen hetrefifend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein MitgUed der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»** angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfeielle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
httDs://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erhebhchen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient; Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre V\ürksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtiichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bimdesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund imd Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.aclmin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkervmgsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen ziu* Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorivun betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»!^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
'httos;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden; Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und -wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden; Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss .BV Art; 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der. 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums vmd erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.aclmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUpaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

déf rechtswirksamen medizinischen Begriffe nächzübessefn.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt'bestehen. Ohne diesen Schutz verkömmt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist ^e Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Kilchberg, 8. Juli 2020

Torsten Bremeyer

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Adrian Wirth und Dr. Paola Deprez 
Effingerstrasse 5 
8002 Zürich

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des « Bundes gesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entv^irf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7
'* httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/ODc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bts/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
’’ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in'der

https://www:admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170  
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/ciassified-compiiation/20071012/index.htmi#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.htm)#a7
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freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zvdschen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem

18 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direl<tedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bt
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gevdsses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeÜO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, den 9. Juli 2020

Adrian Wirth, Dr. Paola Deprez

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#aniT
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Stefanie Brunner 
Bemeggstrasse 54 
9000 St. Gallen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

St. Gallen, 09 Juli 2020

Vernehmlassung «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestüte auf Art. 4 des «Bündesgesetzes üBef das VerneRmlässungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegüngen zum Entvmrf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19- 
Epidemie»“ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

\

1. Eine Rechtsgrun^age für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 

besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen 

hat, ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des 

Epidemiengesetzes3 und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat 
die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen imd Verfügungen zu erlassen, «um 

eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen 

Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185



Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spauiischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qa2ette/2O11/311 -Pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1



Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-ig hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“»). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» vtird vom Bvmdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.

® httos://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/nnt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenanjndlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqmndlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-

hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://www. newsd. admin. ch/newsd/messaqe/attach ments/61823. pdf



Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://icblemai.qithub.io
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170



Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Memgel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobügatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidendengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6



8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bvmdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen,

httDS./Awww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10



die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmcissnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDs://www.srf.ch/plav/radio/poDUPaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf



Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
dass sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Dîis vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Freundliche Grüsse

Stefanie Brunner

httDs://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vemehmlassimg Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

■ ■■ ■
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Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

'• https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.hfs.admin.ch/bfs/dfi/hnme/statistikenykataloge-datfinbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20200744/index.html#a1

® https://www.hag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-aushrijeche-pandemien/201 Q-nCoV/
CQvid-19-datenarundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

^ https://www.hfs.admin.ch/hfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheit.swesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer..; neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Sivitzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/indRx.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/2QQ71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
-gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum Neuendorf,

Robert Merz :

(Name und Unterschrift)

9. Juli 2020

Q. nim

https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

(Adresse)

2-^
Hur

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pan

/



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstafetik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-i9-Vei:ordmmg sind erreicht 

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandenüe. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen



(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.



Zum einen imterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Wsiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damds war wissenschafdich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das



Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

B. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.



Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anl^lss, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermäehtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht



keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vnirden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikanten! Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.



das sich niemand wünscht imd das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
de$halb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.
\

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut imannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) 
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet Avurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess imd Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ32737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71 Ql 2/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmi#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit imter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

^ http.s://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2Q11/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-
datenbanken/medienmitteilungenassetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/2Q20Q744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwimdcn.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederavdïlammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April

® http.s://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019- 
nCnV/novid-19-datengrundlaQe-lagebericht.xlsx.download.xlsx/2Q0325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bfiricht.xlsx
® https.//www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hnspitalisierungen.html
http.s://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/mRssagp/attachments/61823.pdf
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2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie adle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://jcblemai.aithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/19995395/index.html#a17Q
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechtein der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

https://www.arimin.ch/opc/de/dassified-compilation/1966Q262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde. ^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^2° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direl<tedemol<ratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radiQ/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90he-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf (Jas Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung vdrd zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gevdsses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserüchen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

J U'- \J\

2'' hhps://\A/ww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Annemarie Kunz 
Schlattweg lo 
5707 Seengen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»'-^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https.//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaQe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen. html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreflfend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behemdlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDs://w\ww.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese imsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum
, 3. didl ,

Name und Unterschrift

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htmI#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.htmI#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid'ig. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html10

11

12
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Co\id-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14

15

16

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index. html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewssermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwoirf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet w^erden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit graxnerenden Folgen

19 David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum) Cf. ^

(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

r echt @bk. admin. ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1  
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'!

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

12 https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teü der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Cîeschâftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammencirbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15

16
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index. htm I#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17

18
httDs://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevdssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wvw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/voilmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

~v ■

o

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfimg von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.nRwsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdt 

3 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

“* https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-CQmpiiation/19995395/index.html#a18.5

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiiung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.han.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/201 Q-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebencht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Häuptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkefuna/aeburten-toclesfaelle/todesfaelle.html 

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

'2 https://icblemai.aithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



V

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

i“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDs:/AAnvw.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fallen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudiQplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie

b

Überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Untersclfri
r\
j

rift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https:/Avww.admin.ch/QDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmDilatiQn/200710127index.html#a7

4

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCQV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie Jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Sivitzerland COVID-19 Scénario Report»*2 angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

*“ https://www.bf.s.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.nRwsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

httDs://icblemai.aithuh.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keihesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a170

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^fUcht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httD.g;://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

httD.s://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebrächt werden, z.B. in Form des einfachen Bundesheschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

2° httDs://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^ 3.^- '2-02^0

(Name und Unterschrift)

/

httDs:/Aivww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Absender:
Markus Schamberger 

Geissbühlstrasse 9 

CH-5600 Ammerswil

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
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Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

(

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der

https://|cblemai.aithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-coinpilation/19995395/index.html#a10
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Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann urn den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Vorsteher dés Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesétz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Seon, 9. Juli 2020

Markus Schamberger

/

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'' 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bf.s.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/2Q20Q744/index.html#a1

® https://www.ba9.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/20i9-nCoV/
covicl-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bf.s.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole poljdechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerländ COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum-einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisiening. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

*° httDS.7/www.hf.s.admin.ch/bfs/de/home/statistil<en/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf 

httDs://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'t schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.aflmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin,ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22

16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.html#a6 

1^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httPs:/Aivww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Bégriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgele^ ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum <7- 7-

(Name und Unterschrift)

^5?

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



/

(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 be.steht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https:/A)vww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admiri.ch/newsd/messaQe/attachnnents/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmDilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCQ\//
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hosoitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

“ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf 

^2 https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

httDs:/A/tfww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ Qjesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.arimin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilatiQn/20Q71012/index.html#a6 

^7 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilatiQn/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

2° httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/Dopupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

ZoZjö
(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-CQmDilation/19995395/index.html#ani1
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Bruno Feierabend 
Fahrhof 1 
6034 Inwil

Einschreiben 

Bundes kanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet v^ojrde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-i9-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVTD-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzu dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben n8 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.*’

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfe/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmt#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-aLitoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://vww.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsvdrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

ln^( 7. ?Ö
(Name und Unterschrift)

7^

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Melanie Feierabend 
Fahrhofi 
6034 Inwil

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesètzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs -Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/20il/3i 1 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/b1s/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie Jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu ivurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swdss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfe.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https.7/icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorçeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'® Qjesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

lo. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https:/A«ww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwervriegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://vyww.swissinfo.ch/ger/direlctedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^")- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 8. J ,Z^7.ü

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
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Vernehmlassung Entw'urf «Covid-19-Gesetz 

Stellungnahme
»

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren«' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»- 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes'' und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

’ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htm I#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)''>; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovvn auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig w'ar. Mit knapp 1700 Covid-i9 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.''
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVlD-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schw^eiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insge.samt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.*^ Das entsprichl einem Anteil von 0,22

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail. 3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis,20i8, Bundesamt für Statistik^O- Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallcn 

(2019, Bundesamt für Statistik"’). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz'ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Kotrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig herx-or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pohTechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-i9 Task Force»,
Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'- angefertigt. Sie rechnet 
für diesen Sommer mit 5000 bis 2o'ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
httPs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaellé.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

12 https://icblemai.qithub.io
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der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen au.s, die sieh schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fcllays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrösstcn Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Kcinesfails darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Fr geht 
. sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^:* sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie cs eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fallt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Co\dd-i9-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/Index. html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemicngesetzcs'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesctzes‘^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes"' (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, .schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid- 19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für .Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb e.xplizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlas.sen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigenveise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17

18
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmf#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Eür solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Pallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationcn aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020""’ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Bcgleiterkrankungcn zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime. https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, da.ss die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Co\ad-i9-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sic 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel-'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Valzeina, 9. Juli 2020 

Mona El Baradie Eveline Meyer brsin Meyer

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-cömpilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



Suzanne Lipworth, Sonnenberg 4,9428 Walzenhausen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=* 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-i9 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentüche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spcmische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/A/vww.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ai85

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-iQ nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. P ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® http£:/.^^.".v'.v.b3a.3dmin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-^nd-i/aktueHe-ausb^Jeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenamndlaae-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken CQVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bvmdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein MitgÜed der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massncihmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprei^icii nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen fuhrt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der lmp:^flicht

i-

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten BevöLkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhälL Der von einem 

Impfobhgatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Intemationcden Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.htnril#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die RuckKenr zu 

normalen demolcratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S5miptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wvw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDs://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsudrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Gnmdrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassimg nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Walzenhausen, 09.07.2020

Suzanne Lipworth

httDs://www.admin.ch/opc/cle/classified-connDilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Rundeskan/lei 
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reeht@bl<.admin.eh

Vernehmlassung Entwurf «Co\id-i9-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgeset/.es über das Vernehmlassungsvcrfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen /um Entwurf des «Bundesgeset/es über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrales zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»-’ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wojrde.

I . Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-ig besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungcn, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^i und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung, * der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

.sehweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»

' ättp.aiü!myi.a.clmLDJjiiopcide/QLas.si.Eedd:o.rapJ.la.ttoii/20il3RZ.37jM 
^ http.s://www.newsd.admin.ch/newsci/iiLe.s.s.age/attaebm.e.nts/_6l_Z.92.p.df 
2http.s:/Zwjw^..adam.Qhtopc/.deic.l.as.s.if.iadjLC.ompiiatiPii/2DJ37Jjll2/jad_ej(,btii^^^
'* h.ttps./fwwLvz.admjö...cbtopc/de/cJassj.li.edicojiipJlati.otVJ9995,395/i.ad.exhtiTilitaJ_a5,
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Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)“^: «ausserordentliche I^ge: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandcmic handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Pis gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche l^ge, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

i'Vrt der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2.. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i'-' ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie .sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pllege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insge.samt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Eallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

^ httDs://www.admin.ch/ODc/de/federal-Qazette/20l1/3l 1 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli woirden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Co\nd-i9 hospitalisierlA Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungcn, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise antällen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistilc-*)- Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Co\dd-t9. Das sind 1,0 Prozent aller Todeslällc, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitiseh unnötig, aueh nieht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufcn, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit waeder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notreehtliehen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'11

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» v\ird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\äd-i9 Task Force», Prof.

® bttp.sitoÄ.b_aa..admiQ..ch/b.am/bag^d.e^d.o.itum_en.tPto.tZk^un,d-i/aktue|jej:ay.s.bj.uec.tie_-pmd£iiEe_Q/2üiai
nGj3Vécojdd.:.t9j:d_at.e.ogrmdlage;lag,ebejJchl.xl.sx,d,OÂnLop.d..xisx/200325_Dateogr_u_nd[ag!e_Gj:afikPD_CQVJD_;
.19^BPfjcliULsx
^ bttpa2!Zym-wJ).f.s.,.adoiiivc.lVb.fsZd.eÆo.me/stati.s.tikep/ge.suj]dlielFg.esmd.lieitsw.e.s.e.QZspItaÊle[/patiÊQtecb 
hospitalisierungen.html
^°bttp.s2Wv.ww,bis..admio^cJVbls/,dg./lio.oieZstati.stikep/b£yo£lkexuj3g/geb,u.rteD-to.de-SlaeügZtQ,dPStaêlLeJitDil
http,a://wjûtyxûÊWÂd.adrain..Gh/G.ej(vpd/roÂS.s.age/^ttact:)m.eiits/.6_i8.23.p.df
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Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^- angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten 'l'eil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. FT geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Nolreehls ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Fmtwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgcschlagcnen Covid-19-Gesetzcs entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDsV/icblemai.github.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes' ' seliatfen liund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen I..agen» (Abs. 3, lit. e). Eiin solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Ge.setz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz .stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwschen Bund und Kantonen sowe unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes''' sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte 'l atigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliehe Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes“^’ (besondere I.^ge) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solehe Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noeh unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Co\ad-T9-Gesetz hebt diese E.inschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das CoronaGrus verursachten Krankheit (Co\nd-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, vGe der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Emtscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Co\id-i9-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

h.ttp.s://.vmv!tÆtojD..gbZopcide/cJa&sjMdi.cj.mpJJaEoji/2QJ3ZJilIJMnd.ex,^h
15

' ® üttpa:/Zw.W-WLadm.iD ..c.hZQpc/d.eZcIassif i.ed-c.om pj latiQn/iQ.07jjli.2/iadex .html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'-', in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wisscnschalilichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-r9-Gesctz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspllicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'''^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem alUalligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnaeh auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Ka’isenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratisehen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Geselz regelt nieht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern aueh «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sieh erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg cingebraeht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbesehlusses 

nach y\rt. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen y\bläufen - aus welchen Gründen aueh immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 3945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche .Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nieht w'cniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die ma.s.sgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduklionsiäktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 l’rozent der ge.samtcn stationären Spitaleintrilte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020-'’ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis v\ar einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

reehtswarksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem y\usmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor w’erden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese .schwervrtegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz ■ .
https://www.s,wissinfo.ch/ger/direktedemökrätie/vollmachtenregimö-schweizlals-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984 -
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httn« «rf rh/nlav/rpHin/non, ina, iHinnlflvPr9ip_^3abpA89;0m8.i4c35;9mej^^^^^^
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines birregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
z\jnsonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologischcs 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wäinscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und 'Feil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, da.ss die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschricbenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sic 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'-'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
(Name und Unterschrift)

kih äS.
https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Ewald König - Hegaustrasse 3 - 8212 Neuhausen am Rheinfall

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-i9-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»® 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassimg,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen vmd Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/npc/de/classlfleri-compllatiQn/2QQ3g737/indflx html#a4
^ https'.Z/www.newsd .admin .ch/newsd/message/attachmants/BI 792.pdf 
^ https:/Awww.admin.ch/Qpc/dft/f:laR<îified-compilationÆQQ71012/index.html#a7
^ https:/Zwww.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a185
® https://www adnnin.ch/Qpc/de/federal-9a7flttB/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist imbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstätistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklun^iÄesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordniing sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen ;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi^chterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines \%us kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent Die Erhöhvmg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httpsV/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalnyfl- 
rtatanhanken/medienmittejluptjfln qssetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q20Q744/index.htnril#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019- 
nCoV/covld-19-datengrundiflgft-lageberlcht.xlsx.downloar< xl.«ix/20Q325 Datengrundiaga Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1, Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwnnden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur .jBekämpfimg eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, avif Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch Weim die Verordnxmgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsdh.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bimdesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wiude von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigL Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

i7i*iWW:7iiWu e/statistiken/qesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/Datienten-® https://www■bfs■admin■c^ 
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistil<en/bevQelkerung/geburten-todesfaelle/todQsfaelle.html
https://www.n6wsd.admin.ch/newsd/mQssflgfl/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen vmterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im ^ril, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zmn andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat aiif seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzmichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art 170 BV>3 sorgt die Bimdesversammlimg dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-ig-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängenmg nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassvmg 

fordert Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt mnso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art 54 Epidemiengesetzes»^ schaffen Bund \md Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/19995395/index.html#a170 
https://www admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bvmd und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllimg der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impi^iflicht

Gemäss Art 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone \md nicht der Bvmd, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vermindenmg des Übertragungsrisikos imd zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Imprfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversanunlung - 

an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bimdesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendiun gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung au&uheben, selbst wenn dies mangels 

Verfa^ungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https:/Awww flftnnin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a29 
https://www.admin.ch/Qpc/de/classlfied-compilatiQn/2Q071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch fin­
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kaim einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die auf schiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigimg einer Krise nicht niir notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen ziu- Bewältigimg von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l(ffipPfi>pP/index.htrTil#a7 
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395yindex.htmljya10
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keine explizite DringlichfceiL Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“® zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Verändenmg von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen imd bei gevdssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articies/010094/2013- 
08-26/
^ https.7/www.srf.ch/play/radio/popupaiidi»p>*^yer?id=fi-‘^qhca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Gnmdzügen der direkten 

Demokratie ist

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt imd nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise, Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinvmg wird zwar von den 

Medien kaum dargestellL Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stinunbürgerinnen imd 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kultiu^llen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatm der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel®*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Neuhausen, 09.07.2020

Ewald König

https:/Awww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht(S)bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassvmgsverfahren»^ teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bxmdesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bvmdesverfassung,'’ der dem Bimdesrat die Kompetenz erteilt, befiristete 
Verordnungen imd Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessanunlung 

oder dm’ch ein Gerichtsurteil definierL Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/inclex.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messa9e/attachments/6i792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/oDc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist imbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern hegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 fiegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die 2^hlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechthche Verordnungen für eine 
ausserordenthche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art tJ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 imd 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitahsierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloçe-datenbanken/mediennnitteilunQen.assetdetail.
3742835.htnnl

^ https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/2Q200744/index.htfnl#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-Lind-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenamndlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenamndlaae Grafiken COVID-19-
Berichtxlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisiemnQen.html
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Covid-iQ. Das sind l,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen diuxJischnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechthchen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzüche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die PlausibUität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesräthchen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen imterhegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https7/www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankimgen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bimdesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzL Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer imwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner \^^ksanlkeit.

Gemäss Art 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Mzissnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ Qjesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vemünderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus vermochten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhälL Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversanunlimg, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständhchen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bxmdesrat in Art. 2 Abs. 3, ht. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20Q71012/index.html#aPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medmnischen und wissenschafüichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderhch, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringhchkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkvmg eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtUche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imhegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmcissnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringhchkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahnmg mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bimdesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem rnn «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emsthche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https7/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, httpsy/hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Gnmdrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stinunbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle imd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuUertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassimgsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserUchen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum J^cs>^'iA.cs(jC. i\

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/cle/classified-connpilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. ,4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung," der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Wprst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie hoch von einem Ereignis.von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen:
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 

BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datanhanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlage Grafiken COVID-
19-BerichLxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 

anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 

gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitaiisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoeikerung/geburten-todesfaelle/todesfaeiie.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

12 https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie, alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung übèr die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
1'* https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgrupperi, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 

- an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inriPY htmiÆaPP
https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/20071012/index.htmi#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 

Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
aüch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
■Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

!

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19660262/index.html#a7
https:/Aimw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 

besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die rnassgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktiönsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondérn Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 

seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen venvendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwenviegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

\

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sieh grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt dié Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frièden (siehe PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

Basel, 9. Juli 2020

21 https://wwwadmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse)

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Co\ad-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https:/AAWw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Co\ad-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdov\Ti auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.'^'
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. T" ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz' zur Bewältigung der-Epidemie sicherzustellen, insbesondere . 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistilö*). Seit dem 1. Mai verstürben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835. htmi

^ https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/2Q200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueiie-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xisx.downioad.xlsx/200325 Datenarundiaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xisx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitaiisierunaen.htmi
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die - 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
-Notrechts genannt, sondern nur angedeutet:^ «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.aithub.iQ
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel au gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20Q71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Venyaltung'aufzuheben,;selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt. . -

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classHied-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S)miptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gra\'ierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzf werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

Ci. 'C f 1 -C

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Abs.
Claudia Peter 
Rüeggenthalstrasse 6 
8344 Bäretswil

r

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https ://www. newsd. ad m i n. ch/newsd/m essaae/attach ments/61792. pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen:
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die voliständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 

BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeier/patienten-
hospitaiisierunaen.htmi
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 

anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 

gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
(Zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
httDs://icblemai.aithub.io
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ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Bettung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschäteung aussetzt. Keinesfails darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwe'hr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregeiten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'' schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 

- an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, inj^iesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu véYândern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage ^ die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Venvaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit, nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

’® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
■'® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.htmI#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 

Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigenA/eise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 

besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

''® httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 

seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen ven^/endet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDs://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

(Ort, Datum ckSi/jH, 5.^. 2020,

(Name und Unterschrift) __

C^^iuäici Ÿetec

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmI#ani1
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Brotschi Max 
Obere Greibengasse 7 
4500 Solothurn

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren »‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Ck)vid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

■' https:/Avww.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/S 1792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/cle/federal-qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https:/Avww.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«), Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik"®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'"

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

'' httPs:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

hestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit üherprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/!ndex.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

ffeiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenau'beit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassn^lhmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httPs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httPS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vrarden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://\www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDS.7/www.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^!). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Solothurn, 9. Juli 2020

Brotschi Max

httDS.7/www.aclmin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Carmen Pülz, Austrasse 16, 4106 Thervvil, Tel. 061 721 32 32

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attachments/S 1792. pdf 
^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Corona\arus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli woirden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Co\id-i9 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitiseh unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes''» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19'Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Naehdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Coyid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum) 4106 Therwil, 8. Juli 2020

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Christoph Pflüger, Werkhofstrasse 19, 4500 Solothurn

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/19995395/index.htmi#a185 

® https://www.admin.ch/opc/de/federai-gazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

“ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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5. Die Einschränkungen der Grundrechte sind im Gesetz nicht erwähnt, aber in 
den Erläuterungen vorgesehen
«Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage», schreibt Art 
36'-^ der Bundesverfassung vor. Und: «Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz 
selbst vorgesehen sein.» Im Vorschlag zum Covid-19-Gesetz fehlen jedoch die 
Einschränkungen, die bisher mit Notrecht begründet wurden.
Der Bundesrat geht aber offenbar davon aus, dass solche Eingriffe aufgrund des Covid-19- 
Gesetzes weiterhin möglich sind, heisst es doch auf Seite 34 der Erläuterungen^^ ; «Es liegt 
auf der Hand, dass die zahlreichen Massnahmen, die der Bundesrat mit 
verfassungsunmittelbaren Verordnungen angeordnet hat, zum Teil schwerwiegend in 
verschiedene Grundrechte eingegriffen haben. Das aussergewöhnliche Ausmass der Krise 
verschafft jedoch den Staaten einen sehr grossen Ermessensspielraum bei der Wahl der 
Massnahmen, die sie zur Bekämpfung der Epidemie für erforderlich halten. Die 
Massnahmen des Bundesrates gründen auf einer gesetzlichen Grundlage, liegen im 
öffentlichen Interesse und sind verhältnismässig.»
Der letzte Satz muss als Behauptung klassiert werden. Der Gesetzesentwurf enthält keine der 
schwerwiegenden Einschränkungen der Grundrechte, von denen der Bundesrat annimmt, 
dass er sie weiterhin verfügen kann.

6. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a36

14 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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7. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

8. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘7 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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9. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘9, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^° angezeigt.

10. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringhchkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

11. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist xmbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19660262/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^'

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem lun «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^^ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

21. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https.7/www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.
Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel^a). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Solothum^Q. Juli 2020

/

Chnstoph Pflüger

(Geb. 7. Juli 1954, Bürgerort Solothurn)

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notreeht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htmI#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/20071012/index.htmi#a7
'' https:/Avww.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/19995395/index.htmi#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federai-Qazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COViD-i9-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auft-echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht aUein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
clatenbanken/medienmitteilunaeri.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.adfnin.ch/ODC/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenafundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik""). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
.ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaeHe.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ woirde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfäUigen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagerhent gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht v^erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
“ httDs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
U'

(Name und Unterschrift)

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-I’andemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfernder Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstati.stik bei 2500 liegt."
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Z,eitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche I,age, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spani.schen Grippe bezieht, zu verlängern.

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entvrurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»‘' 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covld-19 besteht 
nicht.

Rechtsgnmdlagen der Co\'id-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundes\’erfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' htlP3://www.admin.ch/ODC/de/cla3slfled^:omDilatlon/20032737/index.hlmtfa4 
^ httDs://www.newsd.admin.ch/new3d/me33aQe/attachm0nts/61792.pdf 
^ httP3:/Avww.admin.ch/opc/de/cla33ilied^:ompilalion/20071012/index.htmli»a7 
* httD3://www.admin.ch/opc/de/da33ilied^:QnnDilalion/19995395/index.html#a185
^ httD3://www.admin.ch/opc/de/lederal-Qazette/2011 /311 .ndt

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämnicn;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustcllen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 042 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Co\id-i9 hospitalisiert." Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisicrungcn, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

' httD37/www.bf3.admin.ch/bts/de/home/3tatistlken/katatoae-
d3t8nbflnk9n/m9di9nrnitt6llunQ6n.3S36td6tfl{l,3742835.htfnl

ition/20200744/lnd9X.html#a1
® https7/vvww.baa■admin■ch/dam/baQ/de/dokum9^t9^rlt/k-und^i/aktue^l9■ausb^u9ch9•Dand9mi9n^19- 
nCoV/covid-19-dat9nQmndlaQ9-laQ9bertcht.xl3x.download.xlsx/200325 Datengrundlaaa Grafikan COVID-
19-B6ficht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben it8 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfiuig eines 
Wiederaufllammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur ahgedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten vifelle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundcsrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Häuptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.

hpspitaiisietungeii.htnii 
10 __________ ■.. ____

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber sehon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmaehen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

” httDs:/Awww.nftW3d.admln.ch/newsd/me38aQe/at1achments/61823.pdf 
“ httPsV/lcblemal.dlthub.lo

hBD3://wvvw.admln.ch/oDe/de/classilied-comDllation/1999539S/lndex.html#a170 
httDs:/Avww,admin,ch/oDC/deyclassiiied-corTiDilation/20071012/index.htmt#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gcsctz, das sich ausdrücklich auf das 
Epideiniengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dic-ser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Be\ ölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemienge.setzcs"’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Co\id-i9-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Corid-ig-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politLsche Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fe.st, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Co\id-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfs-toffc vor Abschluss der normalerweise vorgcschricbcncn wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissennas-sen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium au.sgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'" angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzcs ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Komp>etcnzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land rvic der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/onc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22 
httD3://www.admln.ch/onc;da/classHiedK:ompilalion/20071012/index.htmtfa6

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

httDs://www.admln
htlPs://www admin.ch/ODC/de/das3ified-CQmpilalion/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmas-snahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der. direkten 
Demokratie ist.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.”

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gcsarritcn Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu SjTnptomen fuhrt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gra\'ierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-t9-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismassigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siche 
Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum \AJ\ick. ) j 0 7^ 3iß'^. ^
David Eugster: Das Vollmachtenregime In der Schweiz 

httpsVAvww.swIsslnfo.ch/ger/direktedemokratle/vollmachtenregime-schwelz.als-die-schwelz-dem-bundesrat- 
dle-lust-am-autoritaeren-regleren-austrie 0/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-<lhs-dss,ch/de/articles/010094/2013- 
08-28/
”httD3://www.srlch/talav/radio/hQoupaudionlaver?ld=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bt

(Name und Unterschrift)

(^ç-ok Ljod
» https^Awww.admin i539ö/index.html#ant1
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Vernehmlassung Entwurf «Covld-19-Gcsetz» 
Stellungnahme

Dass cs sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Casc-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der ixtekdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Co\id-i9 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stutzten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungs\'erfahrcn»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Co\id-i9-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Co\'id-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art, 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetrotenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3.,Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)*: «ausserordentliche I.age: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDS.7/www.admin.ch/oDc/de/cla33ified-comDilatlon/20032737/index.html#a4
“ htt03://www.nBW3d.admln.ch/hewsd/me8gaae/awachmont3/81792.pdt
“ PltD3;//www.admin.ch/ODc/de/claasltied-compilation/20071Q12/index.htmt#a7
‘ hltps :/Avww.admin.ch/opc/de/claa3l(ied-comnilation/19995395/index htmliHal 85 
^ httD3://www.admln.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .ndf

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäs3 Art. iz ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustcllen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkening 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten piendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert." Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

° htln3:/Aivww.bls.adinin.ch/bt3/de/home/3tallstiken/kataloae-
datenbanken/m edienmitteilunaen.assetdelail.3742835.html 
^ httDs://www.admln.ch/ODC/de/cla3sified-comDilation/2020Q744/index.hlmltfal 
® htto3://www.baQ.admln.ch/dam/baQ/de/dokumenle/mt/k-und-l/aktuelle-ausbrueche-pandemlen/2019- 
nCoV/covid-19-datenonjndlaQe4aQebericht.xl3x.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
IQ-Beiichl.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz Ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufdammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich felsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrütliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'« angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.

* httDs://www.bl.q.admln.ch/bls/de/home/statlstlken/Qesundheit/Qe3undheitawesen/sDitnel9r/palienten- .

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 8p Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fcllays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BVa sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzcs entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'« schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

httDSVMww.bfs.admln.chybts/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/lodesfaelle.html  
” httD9:/Avww.new3d.admln.ch/newsd/mes8aae/attachmentsi61823.Ddt 

httDs://lcblemal.allhub.io
htlD3:/Avww.admin.chtooc/de/clas3ified-comDilation/19995395/index.hlml#a170 
httos://www.admin.(
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesctz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht voigesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind cs die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘‘ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-ig-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bek^pfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der ■ 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angcfochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bm'ölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoiium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.'

httD3:/A«vifwadmlnch/oDC/de/classlfiedK:QmDilation/20071012/lndex.hlmtf a22
httD3://www.admln.ch/oDc/d9/classlfied-comDHation/20Q71012/Index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'?, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-ig-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzuschen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalenveise vorgeschriebenen'wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sieh 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. to', Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargele^, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, tviederum befristete, crlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie.der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covld-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmän), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeprbblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

httD9://www.admln.ch/oDc/de/cla33Hled^:ompilatlon/19660262/Index.htmI)fa7 
htlD3://www.admin.ch/opc/de/cla33Hied^:ompilalion/19995395/index.htnitfalO

/
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgclehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020” zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit grarierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachlenregime In der Schweiz
http3://www.swl33lnfo.ch/ger/direktedemokratle/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-IU8t-am-autorilaeren-regleren-austrleb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Volimachtenregime, https://hl3-dhs-ds3.ch/de/artides/010094/2013- 
08-26/
” httD3://www.sr1ch/talav/radio/DQDUDaudloDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bt

/Us Stimmbürger und Teil des Souveräns vriinscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmhürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelcgt ist, dass Minderheiten - rächt nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel“'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum T-Oid

e(Name und Unterschrift)
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse]

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwmf des «Bundesgesetzes über die gesetzÜchen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlassimg eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bimdesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassimg noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)s; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www. newsd. admin. ch/newsd/messaae/attachments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® httPS.7/www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovra auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitimg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigimg der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfe.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnimgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepeissten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten WeUe. Dazu wurde von einer 

bimdeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle

httos://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaeHe/todesfaelle.html
” httPs:/Avww. newsd. admin. ch/newsd/messaae/attach ments/61823. odf

https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, eds er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV"3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtiichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Meissnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obhgatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»* (besondere Lage) gibt dem Bimdesrat die Möghchkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bimdesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragimgsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobhgatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassimgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»»7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwiuf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkimg eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regienmg und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigimg von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wm-den. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020='° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidenüe muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel nüt den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

1®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2° httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegimgen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle tmd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

12 E i t+ot 0 Sc^ocU

https://www. admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inclex.  html#an i 1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7
'* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Svdss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html10

11

12
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.Pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/oPC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzaihlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httPs://www.srf.ch/Dlav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^^Ü- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

^.'^.202^0

^in.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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ZSR Nr. B 596760

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren »‘ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.
2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmi#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiiung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i^ ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Svvdss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man vmsste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistikfin/bevoeH<erunQ/geburten-tode.sfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp:^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

■'S https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2Q071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direl<tedemol<ratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort.Datum ß■ ^ 2.0

(Name und Unterschrift) ^

https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilatiQn/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk,admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «lun eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2QQ32737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messa9e/attachments/6i792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71 Ql 2/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-9a2ettQ/2Q11/311 .odf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege imd Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httpR //www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.

7 http.R://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatioWÄmi» 744/index.html#a1

® https://www.bag admin.ch/dam/ba9/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCQ\//
covid-19-datenarundlaoe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/pesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www hte admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemnq/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

httDs://www newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jchlemai qithub io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestinunenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmleissungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impi^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkenmgsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatoriiun betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidenüengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*?, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https.//www flrimin.ch/opc/de/classifieri-comDilation/2Q071012/inrleY htmIjitaPP 

https://www admin.ch/opc/de/classifieri-comDilation/20071012/index.html#a6

*? httDs://www admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorimn ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bimdesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentiichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/dQ/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlimg 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikcmtem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigimg des Gnmdsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffne nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn imd Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinimg wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Gnmdrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatm- der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF^. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) ^

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnvmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4  

^ https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaçie/attachments/61792.p>df 

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71Q12/index.html#a7

'* httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1fl.S

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-ya7fttte/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegL^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/mfldienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenarundlage-lagebencht.xlsx.download.xlsx/2Q0325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Berichtxlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'^). Für jeden ordnimgspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnimgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkertjnq/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

“ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängenmg der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sin(j es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bimdesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlimg, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zvun Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche imd politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/dp/HaRC!ififld-comDilation/20Q71 Q12yinrtflx htmItfaPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/2QQ71012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classififid-comDilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kzrnn aufgrund der 

bestehenden Rechtsgnmdlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht mm die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. « Sekundär massnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Meissnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben imd darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radiQ/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covicl-19-Gesetz 7



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Gnmdrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 
zu einer Diktatur der Mehrheit Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePü- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

K((Iôuà,v]3'.2o
(Name und Unterschrift)
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htnnl#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/c)assified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classifiedrComDilation^0200744/index.html#a1 
^ https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/fnt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole pol)dechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

'0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html 

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

httDs://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik^ 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerimg nicht überprüfter Massnahmen vor, vrie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Buhdesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ vmrde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/op)c/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-cQmpilatiQn/2Q071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, vsde der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversamnüung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen vdssenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www-admin.ch/opc/de/classitied-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation^0071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

(
9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
vrtederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postuläten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

18. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_ais-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articies/ 
010094/2013-08-26/

^ httDs://www.srf.ch/plav/radio/pODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bt
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschrieberien Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

^ f 2cZc

(Name und Unterschrift)

A A.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Betreff; Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes u her die gesetzlichen 

Grundlagen fu r Verordnungen des Bundesrates zur Bewa Itigung der Covid-iç-Epidemie»" 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein GerichtsurteU definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)=: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
= https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovm auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests Eillerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder ém

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisieruneen.html
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Covid-iç. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

.3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «S^viss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

f

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjnq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https;//icblemai.qithub.io
!
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschafdich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt zdso ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beemtragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammencubeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf deis 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter, den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'“ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U bertragungsrisikos und 

zur Beka mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatoriüm fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erlâuterungèn ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dzmn nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legcilitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inclex.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zuleissungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine ZusammencU'beit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischén Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020”“ zweiméd erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Fciktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/volimachtenregime-schweiz_ais-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://his-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
“ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfeissung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann cdso nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Basel, 08.07.2020

mi
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani 1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'^). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetrelTend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» vdrd vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

“ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 17O BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

^3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*'’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freivdllige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311  .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/202Q0744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dQkumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandennien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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1

Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7- Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ Qjesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schv^^eizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
ßAitrü , 6-JULI 2P20

(Name und Unterschrift)

^TuD^ß. MOuK

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Dr. Phil. M. Rigamonti Largey 
Attenhoferstr. 6 
8640 Rapperswil SG

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.adfnin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20032737/index.htmI#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvdschen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandennien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

^zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge aUe 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zvdschen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht denv Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17
18
httDs://www.admin.ch/ODC/cle/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Vollssinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

19 . David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum, Rap^êrswil, 9.7.2020

M. Rigamonti

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 8



\ t

(Adresse)

Einschreiben 
Bundesfainzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

V Marianne Schoch
Talacker 9

CH-8259 Kaltenbach

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlcissungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zvun Entvsrurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnimgen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassimg,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordmmgen imd Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder immittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga2ette/2O11^11 .pdf
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Dass es sich bei Covid-ig nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitimg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpimkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-ig-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigvmg der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingimgen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kaim vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bimdesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalQge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbnjeche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengmndlage Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/sDitaeler/patienten- 
hospitalisierungBn.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen diu*chschnittlich anfallen 
(2019, Bimdesamt für Statistik*“). Für jeden ordnimgspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch mmötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesräthches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich imd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausaime (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*** angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei S5Tnptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/deyhome/statistiken/bevoelkemnq/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

** https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Berattmg zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschät2amg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bimdesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftspriifimgskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentiich die Bundesverfassimg 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt vunso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen dmch die 
Bundesverscunmlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund imd Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gtemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des m-sprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine \mtergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmimg medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen imterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassimgspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQnnpilation/2QQ71012yindex.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medi2dmschen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dring^chkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängenmg des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordmmgen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese mmötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammencirbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den imgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnitthche Bedrohimg für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann mn den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlimg 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Jxmi 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtsvdrksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/ 
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/ 
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese xmsere Verfassimg imd die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachhche, sondern auch kulturelle vmd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserüchen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht mnsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassimg nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 
PräambeF‘). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum j^ ^ * 7' 2^

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395yindex.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvricklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. r ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
I https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 

https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^!

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr sils während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S3Tnptome haben. Zum andern haben Prof. Fella)^ Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gevrissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dring;lichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Mcissnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17

18
https://www.adnnin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambebi). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

/

(Name und Unterschrift)

/

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adinin.ch

(Adresse)

cM

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.Ddf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisienmgen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Dcis sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläutenmgen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bimdesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewcihrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/oeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.Qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poUtik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringhchkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigvmg von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne ErfüUvmg der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Dcis Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwiUige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6 

^7 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anleiss, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums imd erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigimg einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekimdärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlimg 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten imi 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrcmkungen zu S)Tnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

r? '2.cDÖ_e>

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Iny-f 2, (1 (Z,

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet vmrde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordmmgen und Verfügimgen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf

3 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisienmgen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundeseunt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pwdemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als dmch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

https://icblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer pohtik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bimdesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erhebüchen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlimg dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stüt2d, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170

https.//WWW.admin■ ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkenmgsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorimn ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle deis Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

‘'® https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-comDilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei vms, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 http.s://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



t

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(O^Datum

9.9. '/à
(Name und Unterschrift)
Cy/'Co C^ùi-L. cJh (!

14.

21 https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Doris. Strauch 
Ber^ackerstrasse 101

3066 Stettlen, 9. Juli 2020

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» - Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
>».

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»  ̂

teile ich Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die 

gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der 
Covid-19-Epidemie»2 mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen 

hat, ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des 
Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem 

Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu 

erlaßen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der 
Gesetzessammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste 

Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum 

Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. 
Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist 
unbestritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der 
Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 

zugèordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle 

von.'2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 

Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 
Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COViD-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu 

unterbrechen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen:
I
1

c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, 
insbesondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. 
Der Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai 
zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die 

gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit 
anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade 

noch 95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem 

Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
dateiibanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datehqrundlaae Grafiken COVID-
19-Béricht.xlsx
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normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai 
verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller 
Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 
Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.
Der:Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden 

Verordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte 

September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder 
mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen 

angéhen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der 
Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.^^

i

4. Die Hochrechnungen betreffend eine Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die 

Verlängerung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer... 
neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch 

bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht 
aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er 
mit èiner Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung 

seiiier notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die
f

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, 
der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein 

Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 

Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesunclheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon 

damals als falsch erwiesen.
Zürn einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der
Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays 
Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon 

darnals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen 

den'allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay 
trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss 
national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat aufseine Beratung

r

zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung 

aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr 
einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses 
Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als 
er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gerhäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen 

des'Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für 
Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach 

übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. 
Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom 

Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19- 
Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen
vor,:wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der

1

Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei 
Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die 

Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu 

überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

I

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 
Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des 
Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 
3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das 
sich;ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die 

Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne 

Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht
Gernäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, 
die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten 

Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch 

erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes''® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die 

Möglichkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch 

unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders 
exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 
1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des 
Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten 

Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch 

ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 

ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis 
würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer

i
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 

untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch 

nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum 

gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inclex.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten 

werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine 

Bevölkerung verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der 
Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand 

[dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen 

Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in 
Art.‘2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für 
Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der 
normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der 
Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen 

deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® 

angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid- 
19-yerordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach 

auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das 
Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen 

(über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit 
zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem

https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.htnnl#a7
https:/Awww.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den 

ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzés und der daraus 
folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

?
10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von 

Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem 

Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche 

grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie 

können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg
eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163

1'

BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr 
zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - 
schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft 
und .nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben 

Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 

die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.

DerVerlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und 

Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche 

Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die 

Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit 
neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen 

Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen 

aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der 
gesamten stationären Spitaleintritte.

S--

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz. Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von 

Radio SRF vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir 
einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen 

wie^«Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen 

verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit 
auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor 
werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu 

Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss 
eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein 

eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. 
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Gruhdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» 

führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der 
direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit 
stringenten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die 

Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber. 
Dasworgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 
Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die 

Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe 

nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von 

den .Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse 

Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin 

festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht

https://www.srf.ch/plav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings 
nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also 

nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, 
die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der?Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage 

tangiert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen 

Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz 
verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit.

r

Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung 

nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel''). Ohne 

ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Freundliche Grüsse

Doris Strauch

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vemehmlassttiimg Eetwinrf «Covid-i9-Ge§ete»
Stelluiimginiailhime

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»-' 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1, Eime Rechtsgrumdllsige für Notrecht zur Bekämpfumg vom Covid-ig) Ibestelhilt 
eielhilt.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newscl/messaae/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/npc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 .pdf



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2„ SämtMclhe Ziele der C<n)vid-]i9-Veriordlmnminig siriid erreicM

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. C ist:
«a. die Verbreitung des Coronaviiais (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. .Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.“ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisieningen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

“ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2Q0744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html



Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Verärndemimg deir moltirecMliclhieini Verordmiuiinigeini als Gesetz ist 
ordiraiimgspolitisclTi uminiöttig, aimclhi eicht zer Bekämpffeeg eiees 

Wiederaefflammees der Paedemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechmmgern betirelfifeiid einer Fortseteimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol}dechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-t9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'" angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wässenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-tQdesfaelle/todesfaelle.html

'' httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

httDs://icblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5, Keîoe Verlängcirainig des Notireclhilts ohinie Überprüffomig seSinicir Wirksainnikeilt.

Gemäss Art. 170 BV‘^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Imsltiltiuitioinieini des vorgeschlageinieini Covid-19-Gesetees eeltsprecheini micM 

dem gesetelichem Erfordermissem.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

^3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012Aindex.htmI#a54
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7. Umklaire Regelumrag der Impfpfflicllit

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’'’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht ex^plizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Vemaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8, Eim Impf Obligatorium mit eicht abschliesseed geprüftee pharmazeutischee 
Produktee ist völkerrechtlich verbotee.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

’S https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22

’S https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die DrimigMclhilkeit des C(n)vid-19-Ge§etze§ ist iniiclhlt eirfordeirliclh.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassemidie EmmäcIhiltigTLiinig dies Bumdesrates ist umlbegrüinidet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sieb erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

'1® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

8

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsändeinngen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit i.st Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum VV-fo- £ùiA^C«tÂ 9.^Zo2ö

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Ingres / Forderung
Die WHO, so wie sich diese heute zeigt, muss in aller Deutlichkeit als terroristische 

Organisation bezeichnet werden. Wird sie doch von Multimilliardären und Eugenikem (nicht 
Philantropen) unterwandert und seit Jahren massgeblich gesteuert. Die Impfprogramme und 

Impfpläne, welche die WHO-Terroristen seit Jahren verfolgen, sind mit Pharmamultis, 
Biotechfirmen und Regierungen seit mindestens September 2019 breit abgesprochen und 

eindeutig und klar beschlossene Sache.

Die WHO-Terroristen streben nicht nur noch grössere Milliardengewinne an, sondern wollen 

erklärterweise die gesamte Menschheit auf ein paar hundert Millionen Menschen reduzieren. 
Feldversuche an Menschen in Asien und Afrika, wo unter dem Deckmantel der WHO die 

gleichen Biowaffenterroristen mit angeblichen „Poho-Impfungen“ viel Leid unter Kindern 

und angeblichen ,34alariabehandlungen“ die Sterilisation von Tausenden von Frauen 

vorangetrieben haben, müssen dem Bundesrat, dem BAG und dem Schweizer Parlament 
bestens bekannt sein.

Die Hintermänner in der WHO sind die Hitlers der Neuzeit Statt durch die Gaskammer 

sollen 7 MiUiarden Menschen und darin eingeschlossen auch das Schweizervolk mit der 

Giftspritze willig gemacht, sterilisiert, gechipt und ein Grossteü auch beseitigt werden. 
Menschenversuche und Rassenhygiene gehen weiter - wie zu Zeiten des Nationalsozialismus 

des 20. Jahrhunderts. In vollem Wissen darum hat der Bxmdesrat das Schweizervolk an 

Terroristen der WHO verraten. Der Startschuss dafür fand bereits in der Zeit um das Jahr 

2015 oder sogar früher statt. Weshalb dies der Bundesrat tat und immer noch tut, sollen
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möglichst bald unabhängige Gerichte (sofern es diese überhaupt noch gibt) beurteUen. Dafür 
soll gegen den gesamten Bundesrat Strafklage erhoben werden.

Weiter:
Nichts von dem was der Bundesrat seit Ausbruch von Sars-COV-2 von seinen Bürgern 

verlangt, dient auch nur ansatzweise dem Schutze der Gesundheit seiner Bürgerinnen und 

Bürgern. Dessen muss sich der Bundesrat und weite Teüe des Schweizerischen Parlaments 

voll bewusst sein.

1. So ist das Tragen von Masken über einen längeren Zeitraum nicht nur schädlich, 
sondern schützt bei weit über 90% der getragenen Masken überhaupt nicht gegen 

Viren. Tragen doch die meisten Masken höchstens das Label „Hygiene- und nicht 
Virenschutzmaske“.

2. Mit dem Lockdown hat der Bundesrat die Schweizer Wirtschaft mit Fleiss und voller 

Absicht an die Wand gefahren. Dabei hat er mindestens 100 Milliarden Franken 

unserer Steuergelder in den Sand gesetzt. Der Bundesrat ist verantwortlich für 

Hunderte von Firmenschhessungen; Suizide; schwere psychische Erkrankungen und 

dauerhafte gesundheitliche Schädigungen vieler seiner Bürger. Dies tut er auf Geheiss 

von WHO-Terroristen. Einzig und alleine, damit diese Supermilliardäre zu Lasten von 

Staaten und deren Bürgern weitere Milliardengewinne einstreichen konnten und 

noch können. Auch dafür soll der gesamte Bundesrat zur Verantwortung gezogen und 

juristisch belangt werden.
3. Lockdown, social distancing, homeoffice und stay at home - alleine schon diese 

englischen Wortschöpfungen zeigen aus welchem Sprachraum diese Terroristen, 
Bigbosse und Weltbeherrscher stammen - bezwecken bloss, dass dem Volk möglichst 
sämtüche direktdemokratischen Möglichkeiten genommen werden. So u.a. die 

Versanunlungsft^iheit.
4. Statt das Immunsystem mit frischer Luft und Sonne (Vitamin D) und einer gesunden 

Ernährung (Vitamin A und C) zu stärken, hat der Bundesrat in umgekehrt-gesund­
heitsschädigender Art und Weise von seinem Volk verlangt, es habe zu Hause zu 

bleiben und sich zu isoUeren.
5. Gleichzeitig hat homeofiice und stay at home dem Software-Riesen und dem 

Intemethandel-Riesen die Kassen lun weitere Milliarden gefüllt.
6. Die mehrmonatige und Teils immer noch andauernde Isolation von Menschen in 

Alten- und Pflegeheimen, wie auch Spitälern - auch vom Schweizer Bundesrat 
verordnet - sind Verbrechen gegen die Menschhchkeit. Dafür soll sich der gesamte 

Bundesrat dereinst vor Gericht (Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag) zu 

verantworten haben.

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



7- Wie bereits unter i. dargelegt, hat im Falle von Sars-COV-2 das Maskentragen nichts 

mit Virenschutz zu tun. Dafür ging der Bundesrat mit der Fahne im Wind und ohne 

klar erkennbare Strategie imd Empfehlungen an sein Volk grobfahrlässig vor. Es ist 
aber ganz offensichtlich, deiss das Tragen von Masken als Erniedrigung eines Volkes 

und eines jeden einzelnen Bürgers gedacht ist. Als Analogie dazu kann der Gesslerhut 
zu Teils Zeiten dienen. So zeigen Maskenträger, dass sie sich mit der von den WHO- 
Terroristen verordneten und der vom Schweizer Bimdesrat umgesetzten Massen­
manipulation, wie auch der permanenten Gehirnwäsche abgefunden haben. Die 

Mittel, welche der Bundesrat und seine übergeordneten Biowaffenterroristen mit 
deren unablässigen Kriegsrhetorik und Panikmache über sämtliche verfüg- und 

kontrollierbaren Medien seit Anbeginn anwenden, sind menschenverachtend, feige 

und in höchstem Masse verwerflich. Auch dafür soll sich der gesamte Bundesrat vor 

Gericht zu verantworten haben.
8. Die Hintermänner, Strippenzieher und Terroristen der WHO haben bereits vor 

Jahren exakt diese Pandemie angekündigt. Während deren bisherigen Versuche eine 

Pandemie ausrufen zu können, in den letzten beiden Jahrzehnten noch gescheitert 
sind, wurden in der Zwischenzeit eine Vielzahl an Regierungsvertretem mehrere 

identische Versprechen abgerungen, wie sie im Falle einer Pandemie gegen ihr Volk 

vorzugehen haben. Eines der Versprechen lautete: Jedes Volk hat sich einer 

Impfpflicht zu unterziehen. Der Gesetzesentwurf «Covid-19-Gesetz» und der darin 

vorgesehene Impfzwang ist daher nichts weiter, als die logische Konsequenz und das 

Einlösen eines eigentlichen Schwurs, welches der Gesamtbundesrat, aber 

insbesondere Frau Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga einem oder mehreren 

der Terroristen machen musste. Eine Vielzahl weiterer Staats- und Regierungschefs 

anderer Nationen haben diesen Schwur im übrigen auch geleistet.
9. Dass alle 194 Staaten welche in der WHO vereint sind (ausgenommen China und 

wenige kleine Inselstaaten im Pazifik) unisono und praktisch zur gleichen Zeit und 

ziemüch identisch den Lockdown ausriefen; die Schulen schlossen; den Tourismus 

imd das freie Reisen lahmlegten; die Bürger nach Hause beriefen etc. zeigt klar, wo 

und in welcher Organisation die Verantwortlichen zu suchen sind.
10. Dass die Biowaffenterroristen mit einem vergleichsweise harmlosen und weit weniger 

oft tödlich verlaufenden Coronavirus, als mit z.B. dem Influenzavirus der Jahre 

2017/18 zu Werke gehen und wir es darüber hinaus auch noch mit klar gefälschten 

Testungen und gefälschten Infizierten- und Todeszahlen zu tun haben zeigt, wie 

selbstsicher vmd dUettantisch diese WHO-Terroristen und Betrüger zu Werke gehen.
11. Der Schweizer Bundesrat sitzt zweifelsfi-ei Verbrechern auf, die unverzüglich vor das 

Kriegsverbrechertibunal von Den Haag gehören. Ob sich der Bundesrat aus blossem 

Eigennutz, weil das Finanzsystem zur Zeit crasht oder ob er unter massivem Druck 

sich diesen Kriegsverbrechern beugt, soll ein unabhängiges Gericht beurteUen.
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Fakt ist: Der Bundesrat kommt aus seiner Rolle nicht mehr raus, ohne sich selber zu 

belasten. Stattdessen setzt er sein Volk weiterhin unter massiven Druck. Repressalien 

jeglicher Art gehören zu seinem Repertoir. Etwas, was einer direkten Demokratie, wo 

das Volk der Souverän ist, absolut nicht geht und eines Bundesrates nicht würdig ist. 
Mit dem Notrecht hat der Bundesrat die Diktatur ausgerufen. Von dieser will und 

kann er aus bekannten Gründen nicht mehr zurück.

Meine Hauptforderung:
Der gesamte Bundesrat ist umgehend seines Amtes zu entheben.

Abschliessend halte ich weiter fest:
Solltet Ihr, das Schweizer Parlament, diesen Gesetzesentwurf gesamthaft oder auch nur in 

Einzelteilen so durchwinken, wie dies der Bundesrat vorliegend vorschlägt; und sollte 

dadurch dem Souverän, d.h. dem Schweizervolk, das obligatorische Referendum 

abgesprochen werden, dann sollt Ihr wissen, dass Ihr Euch mit sehr viel Blut Eures leidenden 

Volkes beschmiert. Ihr macht Euch mitschuldig am immensen Schaden, den das Schweizer 
Volk seit Mitte März 2020 erlitten hat und weiterhin erleidet.

Der Rest zum Vemehmlassungsentwurf «Covid-19-Gesetz» ist das 

Juristendeutsch, das Sie bestimmt schon tausendfach gelesen haben:

Gestützt auf Art. 4 des «Bxmdesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidenüe»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentUchen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art.

^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.Ddf 
^ httPs:/Awww.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
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Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes» und Art 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordmmgen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffenthchen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlvmg 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordenthche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern hegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 2^itpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtiiche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrückhch auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

emzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteUen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.htmt#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspohtischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzüche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates

® https:/Awww.baq.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunqen. html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

HauptweUe. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. KeinesfaUs darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bimdesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

https://icblemai.aithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entspreehen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, bt. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen diuf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kaim.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlicbkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirlomg eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigimg einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-

https://www.adfnin.ch/ODC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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(Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

lo. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bimdesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder

David Eugster Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-<Jie-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/Dlav/radio/popuDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emstüche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellL Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Vcrfassvmg so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserüchen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und poUtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes,
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den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ebikon, 9. Juli 2020

f
- / 

Daniel Keist
«

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Dr. med Martin H.Jenzer 
Innere Medizin FMH, ABIM 

Phlebologie SGP

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452p: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<atalogfi-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www haa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken CQVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/sDitaeler/patienten- 
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle^odesfaelle.html

https:/A/vww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zvrischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20Q71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https7A/\/ww.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/20Q71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20Q71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/ 
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/ 
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672hf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

/

îd. Manjn H.medr

(Ort, Datum

(Name und Upmrschrift)

lenzer ■
Innere Medîztrt>ÏMH, ABIM 

Phlebologie SGP
Sonnenbergstr. 1 1 6052 Hergiswil 

Tel./Fax041 630 16 81 /041 630 16 44

https://www.admin.ch/opc/de/classifled-compilation/19995395/index.html#ani1
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Elisabeth Jäger 
Dorf 213 
3159 Riedstätt

Einschreiben 

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ mit, zu 
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https.7Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

2 https7/www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

'* https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. v ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege imd Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

5 httns://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazfitte/2011/311.pdf

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloae-datenbanken/
medi6nmitteilungen.assBtdetail.3742835.html

^ httD.<î://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202QQ744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie

® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/l<-und-i/aktuelle-ausbrueche-oandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/2Q0325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunoen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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«Switzerland COVID-19 Scénario Report»i2 angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://jcblennai.aithub.io

^3 httDs://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/19995395/index.html#a17Q
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes>4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkenmgsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bim- 
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/2Q071012/index.html#a54

15 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index htmItfaPP

15 https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-comDilation/2Q071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2»« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/1999.‘S395/index.html#a1Q
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durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiatiyen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde. *9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 202020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

29 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bel2>). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Riedstätt, 09. Juli 2020

/

Elisabeth Jäger

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Annemarie Fischer 
Bettenstrasse 84 
4123 Allschwil

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»

’ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httDs7/www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf 
® httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7
* httDs7/www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395Aindex.html#a185
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Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

5 https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011/311 .Pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.3742835.html 
^ httPs://www.admin.ch/oDC/de/ciassified-compiiation/20200744/index.html#a1
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 20i8, Bundesamt für Statistik«). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik’“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle» der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https'7/www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-Dandemien/2019- 
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hosDitalisiemnQen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.Ddf
httDS'7/icblemai.Qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, deis nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13
14

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012yindex.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Çovid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine

15
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httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
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freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-ig-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

17 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.’«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Allschwil, 10. Juli 2020

Annemarie Fischer

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classtfied-comDilation/19995395/index.htmt#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gêsetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahrenteile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes» und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/20200744/index.htmi#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueiie-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundiaae-iaaebericht.xisx.downioad.xisx/200325 Datenarundiaae Grafiken COViD-
19-Berichtxisx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
’’’ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nieht 

den gesetzliehen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impl^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an. » Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlieh verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17

18
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schvderig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

httDs://www.admin.ch/ODC/cle/classifiecl-comDilation/19995395/index.html#ani1
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lan Marti
Wahlendorfstrasse 16 
3045 Meikirch

EINSCHREIBEN
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentiichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .odf
® httPs:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbnjeche-pandennien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetrefiend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwefle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Gnmdlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/A(vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwalttmg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»17, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^» angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postidaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevrissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www,swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfeissung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kultoelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Meikirch, 10. Juli 2020

Jan Marti

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Susanna und Hanspeter 

Leutwyler-Feuz 

Stäublig 2 

6019 Sigigen 

hpunds@bluewin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»*^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht,

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,*' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei-

1 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7
4 httPS://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i’' ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Co- 
vid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

6 httDs:/A/\/ww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html
7 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/SDitaeler/Datienten-hosDi-
talisierunaen.html
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(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Co- 
vid-19 ausdrücklich.*11

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»**^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 

lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat-

10 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
12 httDs://icblemai.aithub.io
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sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 

dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

13 httDs://www.adnnin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
14 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzessind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des lÜ bertragungsrisikos und 

zur Bekä mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er hob rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei­
willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prü­
fung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewisser-

15 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
16 httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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massen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen 

deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 

dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co- 
vid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Fra­
ge gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

Fazit

18 httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\ad-i9 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//\www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

beP*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

6019 Sigigen, 10. Juli 2020

Susanna Leutwyler-Feuz

■h^

Hanspeter Leutwyler-Feuz

21 https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compHation/19995395/index. html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwind «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/BI 792.pdf 

^ https://www admin.ch/opr./de/classified-comDilation/2Q071Q12/index.html#a7 

https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/1999.^395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 .pdf
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«

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem AnteU von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol3dechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S3anptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

^0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-tQdesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Ahs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem alllalligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassimgsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePU- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

'ö.ia 01 .(n 2^2^
(Name und Unterschrift)

\fp »Xcx^-4 (j I »V /-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-iç-Gesetz»
SteUungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1
2
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httPs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit vdeder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

g https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11

12
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

13

14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htm I#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 5



Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

17
18
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19 . David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA^oilmachtenregime-schweiz_ais-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambepi). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

/

(Name und Unterschrift) ér h~2>

21 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adnün.ch

Veniehuilassimg Entwiu-f «Covid-19-Gesetz» 
Stelliuigualiuie

Sehr geehrte Damen und Hen-en

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnmigen des Buudesrates zur Bewältigmig der Corfd-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Jum die Veraehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnuidlage für Noti*eclit zur Bekämpfimg von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgmndlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bmidesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklänmg der «ausserordentliclien Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ mid Art. 
185, Abs. 3 der Bmidesverfassung,^ der dem Bmidesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnmigen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder umiüttelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentUchen Ordnung oder der mneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausseroi-denthche Lage» ist weder in der Verfassmig noch in der Gesetzessanunlung 
oder dm-ch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich ün Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ32737/ind9x.html#a4 

^ https7/www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

3 httos://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71Q12/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-pazette/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-ig nicht um eine Worst Case-Pandeinie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits lückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit miter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zalilen zu keinem Zeitpunkt 
der Enrivicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eme 
ausserordentliche Lage, die sich einzig mid ausdi'ücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Alt der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiuuig sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Ait. i? ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudänmien;
b. die Häufigkeit von Übeiti'agungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbiüche zu verhindern oder einzudänunen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigmig der Epidemie sichei-zustellen, insbesondere 

zur Aufi:echterhaltung der Bedingmigen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkeiiing 
mit Pflege und HeUmittehi. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven miter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zirischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahleii» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Begiim der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdüigs lücht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode nonnalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Pei’sonen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail .
3742835.html

7 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/201 Q-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwmiden.

3. Die Veräiidenmg der iioti'echtlichen Verordnimgeu als Gesetz ist 
oi'duimgspolitiscli luiiiötig, auch nicht ziu' Bekänipfimg eüies 

Wiederaufflanuiieiis der Paudeuiie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit befiisteten, auf Notrecht basierenden Verordnmigen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnmigen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiedei-aufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bmidesrat auf Seite 6 der Erläutenmgen zum 
Covid-19 ausdrückhch.“

4. Die Hochrechmmgeu heti'effeiid eiuer Fortsetzimg der Paiideiuie m Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «ziveite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten WeDe> der Epidemie) nicht anders als dm-ch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängemng seiner notrechtlichen Kompetenzen beanti-agen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»‘^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sonmier mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterhegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochreclmung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahi-scheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

10 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemna/aeburten-todesfaelle/todesfaell9.html

” httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestinmienden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zälilen ge^villt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafthch hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den noti echtlichen Massnalmien weit mehr Schaden 

anzmichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verläugeriuig des Noti-echts ohne Übei*piiiftmg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit übei-piüft werden». Dies muss insbesondere füi* Massnahmen 
im Zusammenliang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstinmiender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bmides\^erfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt mnso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringhchkeit beantragt mid die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der daiin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die lustitiitioiien des vorgeschlageiieii Covid-19-Gesetzes eutsprecheu iiicht 

den gesetzlichen Ei'fordeiiiissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützmig des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigmig von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Em solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Pi’äzision zu i-ealen Konsequenzen in der 

Zusannnenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne EifüUmig der gesetzHchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170

https://www adnnin.ch/opc/dB/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7- Unklare Regelimg der Impi^fliclit

Gemäss Alt. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone mid nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefälirdeten Bevölkenmgsgmppen, von besondere exponierten Personen 

und von Personen, die bestiimnte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofeni eine 
erhebliche Gefalir besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen vei-pflichtend anzuordnen, aber immer noch miter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkenmgsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einscluänkmig nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zm- Vernünderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Ki’ankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Daixmter würde auch ein Impfobligatorimn fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläutermigen ausdiückhch festhält. Der von emem 

ImpfobUgatorium betroffene Personenki’eis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundes^^ereammlung - 

an den Bvmdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine mitergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändeni oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besondere stiittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Veiwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in emer für die allgemeine Be\'ölkerung 
veretändhchen Sprache klären.

8. Eiu liupfobligatomim mit nicht absclüiesseiid geprüften phannazentischen 
Produkten ist völkei*rechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche mid politische Rechte»‘7^ in der Schweiz 
in Kluft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassmigspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der nonnalei-weise vorgeschiiebenen wissenschaftUchen 
Prüfung m Verkehr gebracht oder sogai- obligatorisch erkläit werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/ODc/d8/classified-comDilation/20071012/index.html#a22

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

1^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissemiassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgescldossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss gepinifter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorimn ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. ro, Abs. 2*® arrgezeigt.

9. Die Didiigliclikeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem aUfälügen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kanrr aufgrmrd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der gelterrden Coxdd-rg- 
Verordrrungen, einfach neue, wiedermn befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwmf die DrirrgUchkeit zu verleilren.
Diese mrnötige Klausel beseitigt minötigerweise die aufschiebende Wirkung emes 
Referendums rmd erzeugt den Eindr uck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

derr Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigmrg einer Krise nicht nur notrechüiche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusanrmenarbeit z^vischerr Regierung und 
Bevölkerung, garrz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusanrmenarbeit \vird durch den mrgerechtfertigten Statirs der Driirglichkeit des Co\id-r9- 

Gesetzes rmd der daraus folgenden Behirrderung der Volksrechte entscheiderrd in Frage 

gestellt.

10. Uuifasseiide Eruiächtigiuig des Bimdesrates ist luibegrdüidet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nm- die direkte Bekämpfuirg der Pandemie 

(Prinrärmassnahrrren), sondern auch «Massnahrrren zur Bewältigmrg von Folgeproblerrren, 
die sich erst durch die Er-gretfung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekimdärmassnahmen». Für- solche grösstenteils vorher-sehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dr-ürghchkeit. Sie könrrerr auch ohne Sonder-vollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Forrrr des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die histor-ische Erfahrmrg mit notrechtlichen Massnahrrren zeigt, dass die Rückkehr zu 
rror-rrralerr demokratischen Abläufen - aus welchen Gr-ünderr auch mrnrer - schrvier-ig ist.

https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmltfa10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat mid Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhei-gesteDt wm-de.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändeii rvm’den. War- es ei-st eine überdurchschnittiiche Bedi’ohung für die 

Gesmrdheit der gesamten Bevölkening, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlimg 

ei-forderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\id-i9 bleiben 
indes seit Wochen auf Weiten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine sclileichende Verändermig von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen venvendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Kr'ankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fähen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen füliit, selbst wenn 

diese schwei-wiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fähen zu Krankheiten fülirt.
Ansonsten di’oht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich lüemand wünscht und das inkompatibel mit den Gimidzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünsclit man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grmidsatzes, dass die Regiei-ung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Aufti-ag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder m Bezug auf das Legahtätspi-inzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https:/Awww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkenuig. Ilu e Meinung wird zwar von den 

Medien kaum daigestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassmig und die daiin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu konunt ein nicht zu miterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Oppoitunitätsgr-ünden nicht mehr zu äusseni wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stiimnbürgerinnen und 
Stimmbüi-ger, wobei die Verfassmig so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern aucli kulturelle und ideelle - dm-ch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchfonuuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unaimehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserüchen Gnmdrechte, die von der Gesetzes\^orlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägmig 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erete Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambePÜ- Ohne ein substanzielles Mass an Freilieit ist Demoki-atie unmöglich.

(Ort, Datum ZGzo

(Name und Unterschrif

/
_U2(2XO

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

8038

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7 

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7pjtte/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegf.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen-, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenamndlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-IQ- 
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

A^^ederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrückhch.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss nationcd Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerun9/gebLirten-todesfaeHe/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://icblemai.Qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewallt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr, einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmén 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen.oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilatiQn/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.htm!#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gtesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/indey

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Ohligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Ohligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Govid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne . 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus' folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt. I .. .

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio. SRF , 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«BCrankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmeiss eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c3.5-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort,Datum f S.^ XSTJD

WOg-EL(NameSind Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adnün.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

ft/o

YZ

(fUfi (o>c/cJ
'. t

. ■ 1

T ' ' ;

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen . ,, 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»* 

mit, zu dem am 19., Juni die Vernehml^simg eröffnet yyrurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht. , r ;

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverf^sungj'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befrirtete 
Verordmmgen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu , 
begegnen.» . . : '
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessanunlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft voni 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2Q032737/index.html#a4 

^ https'V/www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/BI 792.pdf 

^ https7A/tfww.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 -

https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federai-9azette/20i 1/311 .pdf
... 1
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.* ’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordmmgen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern. ' ' ■ ;

\ <

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

.1Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus'(COVID-i9) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketteh zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zm- Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AhteU 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 uiid ' 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Sèit anfangs Juli meldet das BÀG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 • 
Prozent aller Hospitalisierüngen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Burides'amt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verètarbeh 118 Personen mit oder an

® https.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistikan/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/clässified-CQmpilation/2Q200744/index.html#ä1 . I.

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumérite/mt/k-und-i/aktùell6-ausbmecH6-^pàndemieh/2Q19-nCoV/
covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx:download.xlsx/200325 Datenamndlaae Grafiken COVID-19--
Bericht-xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunQen.html j ■'
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden. . . -i

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

AViederaufllammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepasstemnotrechtlichen Verordnungen angehên. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum , 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch. : .

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des .
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht . 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bündesfates , . ^
unmissverständlich imd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet.
Nur deshalb kann èr die Verlängerung séiner notrechthchen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April .
2020 durch ein Mitglied der bundesräüichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für ’ > >
diesen Sommer.mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der .
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen àus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/homfl/RtatiRtiken/bevoelkerunQ/geburten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf-

https~7/jcblemai.github.io J.
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-i. ; 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hoch’gerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechflichen Massnahmen weit mehr Schaden ; 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kimn. .'-i. .

5. Keine Verlängerung des Notrèchts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

r .
Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bvmdesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksarhkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskonunissionen die Beratung über die vom Bvmdesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bündesverfassung ^ 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Drin^ichkèit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen . 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die - ' 
Bundesversammlung zu überprüfen/

i ■

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen. '

Gemäss Art. ^ Epidemiengesetzes\4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der. t ' 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen » (Abs; 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/.19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a‘S4
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7. Uiüdare Regelung der Implÿflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, abèr immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. !
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch ;, 
feirt, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur ^ 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobhgatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - ;
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete. : 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer - 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung auf^heben, selbst weim dies memgels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

.1 j.. 1. >
•, .i

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessénd geprüften pharmazeutisfdien 
Produkten ist völkerrechtlich verboten. V

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, ih der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obhgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

-■1

https://www admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/20071012/index.html#aP2

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs.-2*® angezeigt.

l y

i •

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Cresetzes ist nicht erforderlich.
i

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehendén Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-ig- 

Verordnurigenj einfach neue, wiedèrum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf: die Dringlichkeit zu verleihen. . '•
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines - 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat woUe das Krisenmahagement gegen 
den Souverän durchführen. > ■;.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die ■ 
der Bundesrat bereits verfügt), spndem auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkenmg, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese i 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigtén Status der Dringlichkeit des Govid-iç^ 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung dér Volksrechte entscheidend in Frage, 
gestellt. r ' : . .

■ i

i •

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet. ;• i).

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Fölgeprpblemen, : 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem.Epidemien-Gesetz ergeben», ' 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachtèn auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen- Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV. ■ ^

>... .
Fazit

' , r-

: .“r {■

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch, immer - schwierig, ist.
• .! .

https://www.admin.ch/opc/de/clässified-compilatiQri/19995395/index.htmt#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht wenigér als sieben Volksinitiativen ;
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehht wurden), bis ,1952 die direkte Demokratié ;.. 
wiederhergéstellt würde.^’ . ; '

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es späterum die Sicherstellung.vön . , '
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aberkeine medizinischen Fälle, die eine Behandlung ii o'i.--

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von COvid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritté:
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschaü von Radio SRE 

vom 27. Juni 2026®“ zweimal erklärt, die Epidemie Weibe bei uns, bis wir einèn Impfstoff - . . ' 
hätten. Dies bedeuteteine scWeichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger»^ die in den einschlägigen: Gesetzen verwendet werden imd . • ^ '
rechtswirkseunsind. ^ j - .■■■ ■ ' ■
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmäss.eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden^ der nur in . >^ ‘ 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen ■ 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches: >' '
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigimg des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https7/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem'bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss:ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/play/radiô/pQpupaudioplaÿer?id=63abcà89-0838-4c35-9Qbè^c54d4e7672bf ). _ y '
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in.Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung'wird zwar, von den 

Medien kaum dargèstellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgeiimnd 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussem.wagt.
t , • ■ ■ 1 ■ ,S‘ . ■ ' ' ' . I ■ ’ , < . ■ ■

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbüi^erinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur' 
sprachliche, sondern auch kulturelle, und ideelle - durch ein gewisses, allerdings hicht 
eindeutig durchfofmuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassiihgsänderungen oder Gesetzè beschliésst, die für Minderheiten als 
absolut imannehmbar gelten. r ; -
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert-werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne;diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nenint, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe ; 
PräambeFl). Ohne ein substanzielles Mass an Frèiheit ist Demokratie unmöglich.:

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) •

I

• i:

yf O . 7,20 ZÖ '

■ /

• I • ‘

! ■'

. . :

. \
)

•, •. à \ -

'! 1

■ M

»

https://www:admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Charlotte Römling 

Tösstalstr. 83 

8636 Wald

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegimgen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzhchen 

Gnmdlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidenüe»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Ck>vid-i9 besteht 

nicht.
2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht.
3. Es braucht keine notrechtlichen Verordnungen als Gesetz, auch nicht im 

Falle eines Wiederaufflammens der Pandemie.
4. Die Hochrechnungen betreffend einer «zweiten Welle» sind unzulässig.
5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner 

Wirksamkeit.
6. Die Institutionen entsprechen nicht den gesetzlichen Erfordernissen.
7. Unklare Regelung der Impfpflicht.
8. Impfobligatorium für nicht standardgemäss geprüfte pharmazeutische 

Produkte ist völkerrechtlich verboten.
9. Eine Dringlichkeit für ein Covid-19-Gesetz ist nicht gegeben.
10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

1 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20032737/index. htm I#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf
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1. Eine Rechtsgrundlage für Notredit zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Die Covid-19-Verordnungen, respektive die «ausserordentlichen Lage», die der Bundesrat im 

März erlassen hat, basieren auf Art. 7 des Epidemiengesetzes» und Art. 185, Abs. 3 der 

Bundesverfassimg,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befiristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren 

Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die Begrifflichkeit der «ausserordentlichen Lage» ist nicht definiert Die präziseste 

Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum 

Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst- 

Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Mit 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der 

Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.® Es gibt keine 

Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche Lage, die sich 

einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe 

bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordmmg 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) hi der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;

^ httDs://www.a(lmin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
** https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395Aindex.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.htmi#a1
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d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 imd 0,78 Prozent. Die Erhöhung der 

«Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zvufrck.
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juh wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neimwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspohtischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Es braucht keine notrechtlichen Verordnungen als Gesetz, auch nicht im Falle 

eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer «zweiten Welle» sind unzulässig

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidenüe) nicht anders als durch bimdesrätliches Verordmmgsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Aus der Vorlage des Bundesrates geht jedoch hervor, dass er 

mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet

® https:/Avww.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenanjndlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://wvyw.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf

Stellungnahme Covid-19-Gesetz 3



Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 dmch ein MitgUed der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Fehlannahmen aus:
- Fehlannahme 1: Alle Infizierten imterUegen demselben Risiko einer Hospitalisierung. 

Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben.

- Fehlannahme 2: Alle Altersgruppen haben dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Es ist aber 

wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den 

allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen.
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 

unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV's sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Die Geschäftsprüfungskommissionen 

haben die Beratung über die vom Bvmdesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
angesetzt.
Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen entsprechen nicht den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes>4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zm Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der 

Bewältigimg von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wiude nicht eingesetzt xmd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen

https://icblemai.aithub.io
13
14

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index. html#a54
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deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt.
Eine Vorlage ohne Erfüllimg der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

vmd von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer unter Beschränkung auf gefährdete 

Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) amordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen.
Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in 

diesem Fall der Bundesversammlimg, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu 

verändern oder aufzuheben.
Es ist auch nicht sinnvoll, in einer besonders strittigen Frage - die zum Referendum gegen 

das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst 
wenn dies mangels Verfassimgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.

8. Ein Impfobligatorium für nicht standardgemäss geprüfte pharmazeutische 

Produkte ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*?, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmimg medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www. ad min ■ch/ODc/de/classified-comDilation/20071012/index. html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19660262/index.htmt#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizimschen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshîilb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorimn ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Eine Dringlichkeit für ein Covid-19-Gesetz ist nicht gegeben.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen tmt Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Mit dem Covid-19-Gesetz liegt ein Entwurf für die Verlängerung von nicht überprüften 

Massnahmen vor. Dies obwohl die Bimdesverfassimg vorgibt, dass die Bundesversanunlung 

die Massnaihmen des Bundesrates prüfen muss.
Eine Überprüfung fällt zusätzlich schwer, da der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit 
beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat.

18 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Auch zu beachten ist die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen, dass die 

Rückkehr zu normalen demokratischen Abläufen schwierig ist

Die in den letzten Monaten verwendeten Begriffe vmd Kriterien wurden wiederholt geändert. 
Das bedeutet Unklarheit.
War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesimdheit der gesamten 

Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den 

Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Je mehr 

Tests gemacht werden, desto höhere Zahlen ergeben sich.
Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 hingegen bleiben seit Wochen auf Werten um 

0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte. Der Vorsteher des Departements des 

Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020^9 zweimal erklärt, 
die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende 

Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den 

einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind. Ein relevanter 

Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss den 

Henle-Koch-Postulaten) imd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen 

Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 

schwerwiegend sind. Der Begriff der Epidemie muss für eine Seuche mit gravierenden Folgen 

stehen. Epidemie darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der 

in einigen Fällen zu Krankheiten führt.

Als Bürgerin wünsche ich mir klare Gesetze und klare Begriffe. Ebenso soll der Grundsatz 

gelten, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich 

selber. Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. 
Es ist deshalb abzulehnen.

Mit Dank und freundlichen Grüssen

I

httDs://www.srf.chyDlav/radio/DODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teUe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes u ber die gesetzlichen 

Grundlagen fu r Verordnungen des Bundesrates zur Bewa Itigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

s

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, beftistete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein GerichtsurteU definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/cle/classifiecl-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhältung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datënarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Verändeinng der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen

j

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Cövid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S3miptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Coxid-iç Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gev^dllt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvsmrf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-iç-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htrnl#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzessind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Läge) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U bertragungsrisikos und 

zur Beka mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen.. 
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen., Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz soUte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

W https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22-
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Co\dd-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gev\issermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘“ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\dd-i9- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergesteht wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlurig 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvdrksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

l

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.Ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.
\

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt urid nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 08.07.2020\

Daniel Wieland

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 

Rechtsdienst 

3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen meine 

Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 

Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die 

Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen derCovid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 

der Bundesverfassung,"* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch 

ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. 

Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage; siehe Artikel 7 E-EpG. 

Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https.7/www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .Pdf
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■«

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits 

rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter 

den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der 

spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund. 

Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 

Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe 

bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. l’ ist:

«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;

b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale 

Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;

c. besonders gefährdete Personen zu schützen;

d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 

und Heilmitteln.»

Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 

Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. 

Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück-die höchste seit 

Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr). 

Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 

wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 

Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 

Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfe/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://wvw.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, 

auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. 

Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein 

Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten Welle» 

sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts 

genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der 

Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden,...» (a.a.O.). 

Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit 

einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen 

Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu 

wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im 

April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, 

die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 

5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging 

von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. 

Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. 

Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 

Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit 

Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
“ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
“ https://icblemai.qithub.io
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trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national 

Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und 

sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der 

Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten 

Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr 

Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 

ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang 

mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem 

zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die 

vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt 

also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als 

der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 

Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist 

die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den gesetzlichen 

Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt 

und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht 

vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 

Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 

darf nicht angenommen werden.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die 

bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht». 

Art. 6 des Epidemiengesetzes“ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 

Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.

Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der 

Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der 

durch das Coronavirus verursachten Krankheit {Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» 

Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 

ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach 

einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der 

Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den 

Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 

untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in 

einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte 

- einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.

Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 

völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^ in der Schweiz in Kraft 

getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 

Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das 

Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss 

der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar

“ https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-œmpilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium 

ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem 

möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, 

Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des 

Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls 

erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, 

erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen. 

Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und 

erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen. 

Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 

Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes 

und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 

sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung 

der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche 

grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch 

ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in 

Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 

gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 

Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt 

wurde.^®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 

geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der 

gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den 

Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 

medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen 

aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 

stationären Spitaleintritte.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 

Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 

die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.

Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. 

Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem 

Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. 

Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 

und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und 

nicht im Auftrag von sich selber.

David Eugster. Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDs://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 

abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 

rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 

Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 

Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 

wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch 

kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes 

Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 

Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 

gelten.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 

sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 

bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur 

der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, 

noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel). Ohne ein substanzielles Mass 

an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Unterentfelden, 10. Juli 2020

)

p
Salomé Bücher

Salomé Bücher, lie. phil. 

Bäumlihofweg 25 

5035 Unterentfelden

httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-œmDilation/19995395/index.html#ani1
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Ronny Moser 
Rte de Ferreyres 10a 
1315 La Sarraz (VD)

Einschreiben

Schweizerische Bundeskanzlei 

Rechtsdienst 

Bundeshaus West 

3003 Bern

La Sarraz, 10. Juli 2020

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»i teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»2 mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covld-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 
Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 
der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 
Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch 
ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. 

Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. 

Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den 
Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der 
spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund. 
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe 
bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale 

Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 
und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. 
Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit 
Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr). 
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 
1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 
Statistikio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, 
auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilunoen.assetdetail.3742835.html 
^ httDS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
® httDs://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlaae-lagebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datengrtjndlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten- 
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/.statistiken/bevoelkerung/gehurten-todesfaelle/todesfaelle.html
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Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewäitigt. 
Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein 
Wiederauffiammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktueiien Verhältnisse angepassten 
notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies 
bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten 

Weiie» sind nachweisiich faisch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts 
genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer «zweiten Welle» der 
Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). 
Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit 
einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen 
Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu 
wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im 
April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, 
die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»i2 angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging 
von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. 
Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. 
Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 
Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit 
Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay 
trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid- 
19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich 
damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber 
einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er 
geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang 
mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem

httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
httDs://jcblemai.github.io
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die 
vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt 
also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor. wie es eigentlich die 
Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als 
der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die 
Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 
besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt 
und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht 
vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf 

nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 
von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die 
bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der 
Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der 
durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» 
Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 
ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach 
einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der 
Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den 
Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 
untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/indRx htmIjlfaPP
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte 
- einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten Ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»in der Schweiz in Kraft 
getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das 
Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 
Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss 
der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar 
obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 
medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium 
ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem 
möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, 
Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des 
Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls 

erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, 
erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen. 

Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und 
erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen. 
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes 

und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung 
der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche 
grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch 
ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form 

des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt 
wurde. >9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten 
Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den 
Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 
medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen 
aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 
stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 202020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet 
eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den 
einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 
den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und 

bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und 
eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem 
Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA^ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, welches sich niemand 
wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und 
nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 
Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 
unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen 
nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch 
kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes 
Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur 
der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, 
noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambePi). Ohne ein substanzielles Mass 
an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

La Sarraz, 10. Juli 2020

Ronny Moser

lil

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1 
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch Christian Wehrli 

Via alla chiesa 25 

6986 Miglieglia

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsx^erfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf2

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)'5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\id-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDS.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
10

11

12

https://www.bfs.aclmin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes"^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'** angezeigt.

9. Die Dringlicbkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17

18
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compHation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index. html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt \vurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen» 

Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

y
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Elena Bonomi 
In Weizenächern 33 
8103 Unterengsringen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

’ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteü von 0,22

5 httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent edler Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Svdss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls deuf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fciUen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14

15
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dahei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17 httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=*° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httPs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUPaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

V
V.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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René Mazzucco, Mosenstrasse 47, 8854 Galgenen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht®bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfhet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.htfnl#a4
^ https:/Awww.newsd.adnnin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidenüe sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi'echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgimg der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzcihl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.htmI#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht beisierenden Verordnungen 

bewältigt Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältiüsse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtiichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitghed der bundesrätiichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bimdesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überpriiftier Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorimn betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprüngüchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14

15

16

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Intemationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen imd wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obhgatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massneihmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger £ds sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde. >9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httos://www.srf.ch/olav/radio/ooouoaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtiiche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger vmd Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legzilitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn imd Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und p)ohtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer DUctatiu- der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Galgenen 9. Juli 2020

Rene

https.7/www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwind «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https:/A<vww.admin.ch/opc/de/classHied-compilation/2QQ32737/index.htnil#a4

^ https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

3 https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilalion/2QQ71012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2Q11 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.'’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.*^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bts/de/hQme/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q1 Q-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-toclesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://)cblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'"* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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y. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenscbaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.htnnl#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vvmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen v«e «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S3Tnptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer7id-63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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«

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schv^eizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^.7, 2 oZo

(Name und Unterschrift)

u

https://www.adinin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Katrin Bailleux 
Bungestrasse 24 

4055 Basel 
katrin.bailleux@bluewin.ch

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes ü ber die gesetzlichen 

Grundlagen fü r Verordnungen des Bundesrates zur Bewä Itigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)'’: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die

’ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf



Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.'’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

® httos://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/202QQ744/index.html#a1
® https.7/www.baQ.admin.ch/damA)ag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hospitalisierungen.html
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(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*'-^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass

10

11

12

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*■'5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2QQ71012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22
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und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ü bertragungsrisikos und 

zur Bekä mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen.
Er hö rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

16

17

18

https:/Awww.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20071Q12/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sieb aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Basel, 10. Juli 2020

(/
Katrin Bailleux ■<-X

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffriet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4

^ https:/A/vww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdt 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comoilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

^ https:/A/vww.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. C ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik**). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

* httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/stalistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® httDS://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. pie Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wmrde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

httDs;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaeHe/todesfaelle.html

https:/AAww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf

httDs;//jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwmrf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit.der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classlfied-CQmpilation/2Q071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes''’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes''’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

'5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a6

^7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- • 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

lo. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-l9-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

’9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https.7/www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Peter Hagmann 
Lachenackerstr. 12 
8500 Frauenfeld

Einschreiben 

Bimdeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bimdesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegimgen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordmmgen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wtirda

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordmmgen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)«: «ausserordenüiche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httD3://www. newsd .admin .ch/newsd/messaae/attachments/S1792. odf 
® httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-pazette^011/311 .Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordenthche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi-echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgvmg der Bevölkenmg 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 imd 

0,78 Prozent Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neimwöchigen Periode normalerweise anfallen

^ https://www. bfe.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Ber1chtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bimdesamt für Statistik»®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlidien Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

A^ederaufOanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt Auch wenn die Verordmmgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.»»

4. Die Hochrechnungen hetrefTend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängenmg des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bimdesrätliches Verordnimgsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die PlausibUität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bimdesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

° httos://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesenyspitaeler/patienten-
hospitalisierunaen. html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfeielle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Zum einen imterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notre<^ts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bundesversammlimg dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nim haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die VMrksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, üt. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classtfied-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund imd Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impf pflicht

Gemäss Art 22 des Epidemiengesetzes*« sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obhgatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bimdesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vermindenmg des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-iq) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bimdesrat, zu verändern oder au&uheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung auffuheben, selbst weim dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a??
httos://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, ht. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspfhcht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafthchen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obUgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möghchen Obligatorimn ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2»« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-iç-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kaim einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufischiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Be\^^tigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird dvueh den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nm- die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidenüen-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httos;//www.admjn.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/jndex.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentiichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtUchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat imd Parlament das dringUche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert winden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellimg von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Falle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt die zu einem «new normal» führen.

David Eugster Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfb.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoiitaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httPs://wvw.srf.ch/Dlav/radio/DOPUPaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht imd das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbüi^er imd Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassimg und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht mn 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut imannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 

Frauenfeld, 10.06.2020

(Name und Unterschrift) 

Peter Has

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index. htmt#ani1
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Dr. iur. Hanspeter Strauch 

Schweizer Botschafter i.R. 
Thunstrasse 190

3074 Muri, io.Juli2020

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»» teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-CQmDilation/2Q032737/index.htnnl#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/QDc/de/classified-comDilation/20Q71012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995396/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

5 https ://www.admin .00/090/06/1606131-0326116/2011  /311. pdf

® https://www.bfs.aflmin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenhankftn/
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokLimente/mt/k-und-i/aktuelle-aushnjeche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlane Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-hospi-
talisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/geburten-todesfaelle/tndesfaelle.html 

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.aithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nieht 
den gesetzliehen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

13 https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170

14 https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-comDilation/2QQ71012/index.html#a.54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/2QQ71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 

dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes­
entwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/ 
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/ 
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radiQ/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

, - zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
t den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

bel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Al

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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P.S. persönliche Ergänzungen

Die vorliegende Stellungnahme zum Entwurf für ein Covid-lQ-Gesetz ist mir von Leuten 

zugesteckt worden, die wissen, dass ich im Laufe meiner langen Karriere im EDA (1968 bis 

2003) bei vielen Entscheiden beteiligt war, die wegleitend waren für die Lösung bedeutender 

politischer und rechtlicher Fragen, die international für die Schweiz völkerrechtlich von 

Tragweite waren.
1. So der Beitritt zut UNO unter Beibehaltung der völkerrechtlichen Verbindlichkeit der 

schweizerischen Neutralität.
2. Das Engagement zu Gunsten der UNO bei der Friedensregelung zwischen Israel und 

Palästina.
3. Die Überwindung der Apartheid.
4. Die Überwindung des Bankgeheimnisses bis zum Erlass des späteren Gesetzes über 

die sogenannten Potentatengelder (Marcos“ Millionen in den Philippinen), Regelung 

der Potentatengelder deponiert auf Schweizer Banken seitens des Militärmachthabers 

General Abacha in Nigeria.
5. Wahrung der guten Dienste der Schweiz im Falle von nicht ordnungsgemäss 

funktionierenden Beziehungen zwischen 2 Staaten bis zur Ausübung des Mandats der 

USA gegenüber dem Iran und dem sogenannten Atomabkommen, das leider von 

Präsident Trump einseitig gekündigt wurde.
6. Verfolgung der Entwicklungen auf dem afrikanischem Kontinent seit i960 nach der 

Publikation meines Buches „Panafrika“ über die Einigungsbestrebungen auf dem 

afrikanischen Kontinent im Jahr 1965 bis zur Gründung der OAU (Organisation für 

die afrikanische Einheit) sowie der Nachfolgeorganisation von heute, der Union 

Africaine.
7. Verfolgung der Rassenproblematik in den USA seit meinem Studium 1958/59 an der 

Universität von Jacksonville im Südstaat Alabama.
8. Verfolgung des Verhältnisses zwischen der USA und Kuba seit der Machtergreifung 

Fidel Castros im Jahr 1959 (Nachbarland zu Alabama).
9. Wegen meiner Zuständigkeit für das internationale Genf (von Bern aus) war mir auch 

der Sitzvertrag mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein theoretischer und 

praktischer Begriff.

Gestützt auf diese langen Erfahrungen kann ich mich voll solidarisch mit den Autoren der 

vorliegenden Vernehmlassung und namentlich in den darin erwähnten Hauptzielen erklären:
1. Kein weiteres Notrecht zur Bekämpfung von Covid 19.
2. Weiterführung der bisherigen praktischen Bekämpfung von Covid 19.
3. Das Herbeireden weiterer Verschärfung der sogenannten zweiten Welle einer 

Pandemie ist politisch falsch und wahrscheinlich auch epidemiologisch übertrieben.
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4. Die wissenschaftlichen Abklärungen müssen technisch einwandfrei und verständlich 

sein und von Bürgern und Bürgerinnen nachvollziehbar in ihr Verhalten einbezogen 

werden können.
5. Deshalb ist absolut von weiteren notrechtlichen Massnahmen Abstand zu nehmen.
6. Das Epidemiegesetz sollte in vielen Punkten verbessert werden, weil es einerseits zu 

weit geht und andererseits nicht präzise genug ist.
7. Die Besorgnis über eine allfällige Anwendung einer Impfpflicht braucht politisch und 

rechtlich einer Nachbesserung.

Als Quintessenz im Interesse unseres Rechtsstaates ist ein Abweichen von der
Bundesverfassung ein kompletter Sündenfall. Besser wäre die rechtliche Überprüfbarkeit
der Bundesverfassung sowie der darauf gestützten Gesetze. Deshalb teile ich die
Auffassung der Autoren der vorliegenden Vernehmlassung, dass ein besonderes Covid-
19-Gesetz unnötig und politisch und rechtlich schädlich wäre.

Viel Erfolg bei der Lösung dieser anstehenden Fragen.
Aufrichtung und hochachtungsvoll

Dr. iur. Hanspeter Strauch
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2QQ32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71 Ql 2/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federai-gazette/2Q11 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCoV/
covicl-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aebut1en-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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y. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19660262/index html#a7

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und hei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, seihst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 4/"/\ / o ^ y?-

(Name und Unterschrift)

2'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#ani1
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Pia Jutz, Rigiweg ii, 6030 Ebikon

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Dcis entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^' angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/SDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
’’ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewUlt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massncihmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sovde unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/inclex.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obhgatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordenüichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung vdrd zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambehO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ebikon, 9. Juli 2020

V

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse)

S/(0 ^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.adnnin.ch/newsd/ma.qsaae/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/Qpc/de/federal-oa7ette/2O11 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiiung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. G ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.htmi

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/2Q20Q744/index.htmi#a1

8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-iaaebencht.xisx.downioad.xisx/200325 Datengrundlaae Grafiken COViD-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeier/patienten-
hospitaiisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20Q71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerreehtlieh verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/20071012/index.htmi#a6

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compiiation/19660262/index.htmi#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des'Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 2-02^0

(Name und Unterschrift)

V

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronaidrus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschafdich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergesteht wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S3Tnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https.7/hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httPs://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeh»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Wolfwil, 09.07.2020

Philipp Niggli

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bündeskanzlei 
Rechtsdienst 
3603 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-i9-Gk;setz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=* 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen'und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-cornpilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 j)df
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig)>yari. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opifern,der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen.Grippe, sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.,-...

, • I

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. .17 ist: , . ; , .
«a. die Verbreitung des.Coronavirus (COVID-19), in der Schweiz zu verhindern oder ,, 
einzudämmen; , ,
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbriechep 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz, zur Be.wältigung der Epidernie ßicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige. Ausrottung eines Virus kann vom .Gesetzgeber nicht gemeint sein.^ Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai.zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen», geht allein auf die gesteigerte Tes,ttätigkeit, 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli.meldet das,BAG,die Anzahl , , 
Tests allerdings nicht rnehr). , , ■ ..... .y .
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BÀG gerade noch 95 

Personen wegen oder rnit Covid-19 hospitalisiert-.® Das entspricht einem Anteil von o,,22 
Prozent aller Hpspitalisierungen, diepn einer neunYÖchigen Periode nprmdenveise,anfallen

*

® https://www:bfs.ädmiti.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe- .. . ...

datenbanken/medienmittéiluhQë'h.â'ss%itdéi§]f3742835.titml,......... . .. -, r ■„ ... .

https://www.admfn.ch/opc/de/ciâssffîecl-c6mp[l'at[on/202007:44/index.htrhl#âl. w ... , .
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumentê/mt7k-undTi/aktLierie-âusbrueche-paridemieh/2019- . ,1
nCoV/covid-19-datenqrundlaQe-läQebericht.xlsx.dow.nlbad.xlsx/200325 Dätenoründlaae ~Grâfikéh. COVIDr.
19-Bericht.xlsx ' V v.. ,-....... .-

-------------------------------------------------- ■ ■■ .. T" ‘
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik“^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind i‘,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt .für Statistik'o). Für jeden otdnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.- ' " ' . v

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen ' 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Co\id-i9 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B.,bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht-. 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlageides Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. ■ 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragén. Zur- 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzefländ COVID-19 Scénario Repört»‘2 angefertigt. Sie rechnèt für - 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der ' 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen. ■■

® httDs://www.bfs.aclmin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesuhdheitswesen/SDitael'er/patiente'n-’
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
^'' https://www.newsd.admin.ch/newsd/mèssaae/attachments/61823.pdf J .

https://icblemai.aithub.io ' ' ' ’ ’
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risikoeiner .
Hospitalisierung.; Man .wusste, aber schon; im April,: dass 50 bis 80 Prozent derjnfizierten 

keinerlei Symptome haben; Zum andern haben Prof, Fellays Hpchrechnungtzufolge alle , 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich : 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der(«S.wiss national-.Covid-ig Task Force» Weibt, zeigt, dass ■ 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen.gewillt ist und sich-damit einem erheblichen ., 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den; notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schadem 

anzurichten, als er mit ihnen yerhinderukann., . . ■

' >

; . ! ' •:
5. Keine Verlängerung «ies Notrechts ohne Überprüfung seiner WirksamJkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem;Ereignis;geltenj-das nach übereinstimipender Einschätzung^ > : ; •
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg-ist.-Nunhaben aber die. ;
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen;auf den August verschoben. Mit dem Covid-ig^Gesetz liegt,also ein .Entwurf für ;
die Verlängerung nicht .überprüfter-Massnahmen vor, wie, es eigentlich die, Bundesverfassung . . 
fordert. Einé Überprüfung,, auch-der Verhältnismässigkeit fällt umso .schwerer,’als der 

Bundesrat für das Gesetz die'Dringlichkeit beantragt; und die Vernehmlassungszeit von drei . 
Monaten aüfdrei Wöchen-.yerkürzt hat; Vor einer Verlängerung der notrechtlichen - ,
Grundlagen ist.diejWirksamkeit.der darin geregelten- Massnahmen durch die ;, 
Bundesversammlung zu überprüfen,,. ,

. V- i ' ’.! ■ i -r. t 1 !, .ii ■ . - ■ ' '

:■ .- r ,i .1 ;;i J ; ;

6. Die Institutionen.des yprgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Eçfprdernissen. 1
,■ .'i i.-. . : , - - : I, '. V- , / . . ., j ■ - , ’ ' ? _ i

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung,von.besonderen^der ausserprdeptlichen I^gen» (Abs.;3,..h solches .

https://www.admrn.ch/bpc7de/classifièd-combilâti6n/.19995395/index.html#a170  , . . . - ."
https://www.admin.ch/oDc/de/classHTed^ompilation/20Ö7i012/index.html#a54 , . . -
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, aüch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht 1

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat köhne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur ■ 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligätorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem'Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zü verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit züni Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#ä22
■'® https://www.admin.ch/opc/de/classified^compilätion/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Reçhte»^^, injder Schweiz 

in Kraft getreten am i8. Septembèr 1992, schreibt.u.a. fest,-«niemand 1 [dürfe] ohne seine ü 
freiwillige Zustimmung'medizinischen oder wissenschaftlicheaVersuGhen^unterworfen . i , . ,
werden ». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art: 2 Abs. Sidit; i.ermächtigt, , ; 
«Ausnahmen von.der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gevdssermassen in der Schlussphase der medizinischen und ^wissenschaftlichen Verpche ; 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen,Obligatorium ist auch: für/ - . , ,
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art.: 10, Abs. ,2'*|.angezeigt. ; f ...

■ ■ •: ■,

/ 9. Die Dringlichkeit des Covid-ig-Gesetzes ist nicht;erforderlich.
■ ■ ■ ■ .• I;., .I,-

Wiedargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne'
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesratikann aufgrund der . , > , ;
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich,'nach Ablauf der geltenden, GD\dd-i9,- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht dernnach auch,kein , ,
Anlass, dem Gesetzesenfwurf die Dringlichkeit zu verleihen:/ . , , , j
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweiseidie aufschiebende Wirkung eineS;: ; . ■
Referendums und erzeugt den Eindruck,' der Bundesrat wolle das Krisenmänagement gegen 

den Souverän durchführen. ■, !.. . / ; ;o. ■ ; . .'.•i r ,• 1 ■;
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht; nur notrechtliche Kompetenzen (über die; 
der Bundesrat bereits verfügt),- sondern auch-eine'Zusammenarbeit zwischen RegieiTing und. 
Bevölkerung, ganz besondersiin,einem direktdempkratisehen Land/wie deriSchweiz;.,Diese , 
Zusamnienarbeft wird dJiEch den ungerechtfertigten Status der,Dringlichkeit;des Goyid-19- ,
Gesetzes und det daraus.folgenden Béhihderung.decVolksrech.te,entsçhei.dend in-Furage , 

' gestellt. . -1 .■ /:■ i.i '' <..,i . 1 ■ ■■ ;•/, • , ; . ■ '.

.[ ' I i. i O-'- ■ ' .

10^ Umfassende Ermächtigimg des Bimdesrates ist unbegründet.
\ ;

Das Covid^ig-G^etz regeltniçht nurdiedirekte Bekämpftmgder,Pandemie- -, ;
(Primärmassnahmeh), sonderp. auch «Massnahmen zur Bev\/ältigung vpn- Folgeproblem.en-, ;. ; : 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/1-9660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/clässified-cbmDilation/19995395/index.hlml#a1Q

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6 r.i



Erna und Martin' Niggli-Waldvogel • Haldenstrasse IO* 3110 Münsingen 0) 031 721 00 84

sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizitè Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Forhi des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit • \ • I • 1

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt würden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9 ■ ■
(

Der Verlauf der Pandemie'hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien ■ 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es spâtér um die Sicherstellung vou' 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\ad-i9 bleibé'n 

indes seit Wochen aüf Werten üm 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen vehvehdet werden und 

rechtswirksam sind. ' ■
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Kö-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomén führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gra\aerenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/ ■

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten drqht-die ernstliche Gefahr, dass bereits .ein. nprmales .virologisches;... , , r,, ,, , ; J „.. v 

Grundrausehen notrechtiiche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem^^newinormal». führen, - 
das sich nieinand,wünscht und das inkornpatibelmitdeniGçundzügen derjdirekten■ - 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht,diesen Grundsätzen,in;keiner Weise. ist, , 
deshalb abzulehnen .oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die(yer:hältnismässigkeit,und , ■
der rechtswirksamen inedizinischenjB,egriffe.nachzubessern, I r- , j

Die vorstehenden .Überlegungen entsprechenän Sinn .und Geist den-Ansichten einer , • / , • '
substanziellén Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den . ,
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen,- diese unsere Verfassung,und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ; 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zuunterschätzender.Teil einer schweigenden Mehr-.oder .,. 
Minderheit, die sich aus O.pportunitätsgründen nicht mehr zu,äussern,vyagt, ,m.„

. ■ ’/d dii ■' ,;(i ;ti i'i;! .'(ij ;; ,f jd.i; ■ ;

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft ;sind die, Stimmbürgerinnen und. , ,,, • .
Stimmbürger,.wobei die Verfassung so ausgelegt.istjidass Minderheiten; ^:j nichtinuTr; , , t , ,
sprachliche, sondern ;auch kulturelle und ideelle - durdi ein gewissesj ,allerdings, nicht ' ■. ■, - 
eindeutig durchformüliertesjKpnsensprinzip geschützt werden; Es ;kann also, nicht s,ein, dass 

eine Mehrheit-Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die.für Minderheiten ^s 

absolutunannehmbar.gelten. , ,, ;; /.ir;; , ,1 •, 7 , ;,i‘
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte ; die von.deriGesetzesypriage'tangiert werden^. . , 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren; Schutz-sie i . 
überhaupt bestehen. Qhneidiesen Schutz verkommt,die fDempkFa,tie;ei4genössisGher Prägung 

zu einer,DiktaturderiMehrheit..;Nichtumsonstis,t dieFreiheitider erste Zweck deSfBundes,, - 
den die Verfassung nennt,, noeh vor Demokratie, ünabhängigkeit und Frieden (siehe. ■,, . . - / .
Präambel?*). Ohne ein substanzielleSjMass an Freiheit ist .Demokratie unmöglich, i .; .

i .',r • I ''' • I I i ' • i.;. M j'

Ort, Datum , f- '2x<l> ZüW \ '>

Name und Unterschrift

https://www.admin.ch/opc/de/classmed-c
l- lf/dr

^le ition/19995395/index.html#ani1 .
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' Einschreiben 

Bündeskarizlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adrnin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

»

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsveifahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epideihie»^ 

mit, zu dein am'19. Juni die Verritehmlassuiig eröffnet wurde.

1

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrécht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingètfetenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.» '
Die «ausserordèntliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilatioh/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/mèssaqe/attachments/6'l792-.Ddf ‘
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Ö71012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-c6mpilation/1999539'5/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf .
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war.^Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den,Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei. 2500 lie^,^:
Während die Medien zu Beginn der.Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern., ,

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVIDri9-Verordnung 2 gemäss..^. 17 ist: , ..........i, ; . ,1
«a. die Verbreitung des Coronaxirus (COyip-19) in der Schweiz zu verhinde:rn oder , . . 
einzudämmen;,;, ^
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu un^terbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bew^tigung-der Epidemie sicherzustellen, insbesondere
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung .,,. 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kanp vom Gesetzgeber, nicht gemeint sein,, Der ^teil 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten .pendelt seit Ende Mai.zxxischen 0,42 und, , .
o, 78 Prozent. Die Erhöhung der « F allzahlen >> geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit, .
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie, (S,eit anfangs Juli nieldet das BAG die Anzahl ,
Tests allerdings nicht mehr).; ........... . . . .v. :
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Coyid7i9,hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller. Hospitalisierungen, (die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

I ■ , ■')

■ r ■ I

(jl I ■ j ’.-j , v ii'i' , . ,, i;-'' I I..' : - '.■ i' . ji] . V .

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/(je/home/statistiken/kataloqe- .................
datenbanken/medienmitteilunaen!asset(jetail)3742835.'html.' , .. -, ,0 ,. i . ••
^ https://www.admin.ch/ODC/de/ciass[fiédTc6mD[latibnÆ020C)^4/.indêx:littnl#a1 - - !.. . .

® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/dë/dokuhiente/rfit/k-und-i/àktiLiërie-ausbrueche-pândemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaQä-läQeberi(:lit.xrsx.'döwhloää.xlsx/200325 Datehdlundläae Grafiken COVID-
19-BeriCht.XlSX ..........- ■ ■ . .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ....................................................................................................... ^ '■ •.■
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Nbtrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage'.' Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“
I

! ’■ I*

4. Die Hochreéhmingen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch; 1 ■
1

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genahnt,'söndern nur angedeutet: «Kann einter ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle >' der Epidefhie) nicht anders als durch bündesrâtlichès Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (ä.a.G.). Trotzdem geht aus der Vorlage dés Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner n'otrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\'id-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerländ CÖVID-i9 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/horrie/statistiken/aesundheit/aesuridheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
'''' https://vww. newsd. ad min. ch/newsd/më'ssaae/attàch ments/61823. pdf

https://jcblemai.aithub.io ■
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infiziertemdeinselben Risiko einer ■
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im;April, dass,:50,bisiSo Prozerit der Infizierten ;• 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben.Prof., Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss .national Coyid-igTask Force bleibt, zeigt,, da^.' 
der Bundesrat auf seine Beratungjzu,zählen gewillt.ist und sich damit einem;erheblichen. -... .r 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage ; > . 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit rnehr:Schaden ! •;
anzurichten, als .er mit ihnen verhindern kann. . • / , .r • ''.,,.1 ; ' ,

. : •• ' ' . • . '■ ‘

. • ... ' >1, I ■ ■ :■ < . -I.,, . I ' '

5. Keine Verlängerung des Notrechts, ohne Überprüfungiseiner Wirksamkeit. ,

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden»: Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem. Ereignis.gelten, das nach: übereinstimmender Einschätzung' 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkriegjst. Nunhaben aber,die» „ -, ■ i,:.
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit depi C.ovid-ig-Gese.tzJiegt also ein,Entwurffürv. .. 
die Verlängerung nicht übe^rüfteriMassnahmenvor, wieres eigentlich die,Bundesverfassung ,, 
fordert. Eine Überprüfung,, auch der Verhältnismässigkeit .fällt ums0ischwei;er, aXder,
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt, und die yernehinlas,sungszeit von drei , , .,
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat; Vpr einer Verlängerung der, nptrechtlichen , . , . ■
Grundlagen ist die.Wirksarnkeit der,darin geregelten Massnahmendurj?h diel . 
Bundesversammlung zu überprüfen. • I ; . ..,y m-, j jil;:v' . . :

; ■ . I ■ ! I ‘J : ■ ■ . ' l(.■l ! I ■ ' ; J

V: : . . . ! .......... ud i b . ,i''. .... '■

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen CoyidT 197,Gesetzes .entsprechen nicht
den gesetzlichen Erfordernissen. , jy , :ci r ■ r. . •■

' ■ . i ■ ' ' !■ ' ' •: iiw , ; ; . , '' . . ■ '! ;

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgaris des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder auss.erordentlichen Eagen» (Abs.,,3, lit, e),.,Ein solches,
■ U ' ' .J r. . • • ‘ ■ ■ *w‘ • . .* .1 ’ ’ ‘ I * t?. ' i.'t ,1 I • .' ' ' > • i •

.-. Î

'I

■. ■ j : 1.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/.199953957index.html#a1;7Ö v. ■ • -
14 https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54 ' i. I . ■
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Coxdd-ig-Gesetz', das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'-'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die' 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber' 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkefungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art; 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Goronavirüs verursachten Krankheit (Cövid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein lihpfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligätorium betroffene Pérsonerikreis wöirde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversarrirrilung - 

an den Buhdesrat übergehen. Es widerspricht dem'Legalitätsprinzip, den Éntscheid einer 

übergeordneten Instariz, im diesem Fall der Bundesversammlung^ durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu'verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam; in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheberi, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.
1

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.
/ .

https://www.admin.ch/opc/de/classified-com'pHation/200710i2/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified.-compilation/20071012/ihdèx.html#a6'
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche, und ^politische ,Rechte »‘7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September, 1992, schreibtm.a. fest, «niemand [dürfe] phne.seine 

freiwillige.Zustirnmung medizinischen oder .wissenschaftlichen Versuchen unterworfen . . 
werden». Nachdem das Covid-i9TG.esetz den Bundesrat in Art. ,2 Abs. 3; lit. i ermächtigt, , 
«Ausnahmen von .der Zulassungspflicht füriArzneirnittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und, >rtssenschaftlichen Versuche . . - 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter, Irnpfstoffe aus einem niöglichen’.Obligatorium ist,auch für 

den Schutz der körperlichen.UnversehrtheitgernäsSjBVj^. 10,;Abs. 2»? angezeigt, ,

: ■ Î
I

9. Die Dringlichkek des Coyid-19-Gesetzes.ist nicht erfoi:der4ch. , . ' . ' , .A

.1 ' I f ' -.1. ' > ■ ‘ . I ■ f ■ ■ : • ! • , i

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der,Pandemieiauch ohne.,.. , '
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrundder , , i :
bestehenden Rechtsgrundlagen,-falls ,erforderlich, nach Ablauf der^geltenden Çpvid-19.- , . >
Verordnungen, einfach neue,,MÜederumbefriste.te, ,erlassen.,Esberteht3demnach auch kein , ,, ,
Anlass, dem Gesetzesentwairfdie Dringlichkeit ZU;verleihen, . ( ■ ■ in.n;;!-i,., i (■ .' ,
Diese unnötige Klausel.beseitigt unn.ptigeiweise die aufschiebende, Wirkung eines;..^
Referendums und erzeugt, den Eindruck,.der Bundesrat wolle, das Krisenmanagement,gegen ; ■ . : 
den Souverän durchführen. 1 ■ ,1 :... ; f, n ./); ' . ■ ■i-,;. •
Dabei erfordert,die Be^yältigung einerj Krise, .nicht,nur ■n,otrechtliche,.,Kp,mpetenzep (über ,^,6» ,. ,
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit.zyrisehen Rpgieru.ng pnd j - , ,, 
Bevölkerung, ganz.bespnders in:einem;direktdemokratischen La.ndiwiçrder.Schweiz, Diese ,i ,,i: 
Zusammenarbeit .wird durch den, ungerechtfertigten j3tatus der Dringlichkeitdes. Çoyid-19- , : ,
Gesetzes und der darausifolge.nden Behinderung,deryolksrechte entsçheidend.in Frage,',;,. . , , ; 
gestellt. ., 1'-. . : 7

-.-i '■ * > . " ?

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz rtgelt nicht nurdie direkte Bekämpfung der Pandemie, r - -c , ;; ■ ,7
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zpr,Bewältigung yon;I;olgeprpblemen,.;'.. ■ ' „ 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-Æompilation/19660262/index:html#a7. ,.
https://www.admin.ch/opc/de/êlâssifiëchGbmpila'tiônri 9995395/ihclex.btnnl#a10. - . 7 r> ..V
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Söndeivollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie
wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandenaie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\id-i9 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitäleiritritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsruridschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie'bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen' Gesetzen verwendet werden und '
rechtswirksam sind. • . .
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmäss eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch^Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und'eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt w^erden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

^9. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://vww.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten,drpht|diej ernstliche Gefahr,,dass bereits ein normales yirolpgisches , ; , ,, . . , ; > .
Grundrauschen notrechtliche.Massnahmen.rechtfertigt, ,(he zu einem «new normal» führen,, , i . ., 
das sich niemand wünscht und das inkpmpatibel,:mit.den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist. ' ,

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des , ; ,i 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene,Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise..Es Jst.. ,,, ; 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeh un(l,, , 
der rechtswirksamen'medizinischen.Begriffe.nachzubessern. . _ ! . •

I ii ■ I y
• (

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Apsichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wirdzwar vpn den, , ,,
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung, und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu,kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr-.oder ., 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen ni<;ht mehr zu ,äussern w:agt. ;,

i \ . -ir!

Der Souverän der Schweiz;erischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und ; „ 
Stimmbürger, wobei die^Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten nicht nur .. . ; , i
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle ^-d.urch ein gewisses, allerdings nicht , c 

eindeutig.durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass,, 
eine Mehrheit,Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliessb die für Minderheiten als 1 
absolut unannehmbar igelten. ; ;, ; . -, ^ /•'!,:■ .1, : .1
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte^ die, von der Gesetzesyprlage tangiert werden,., j , 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie, :,, . ; 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz yerkommtidie Dernp^atie,eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur cier Mehrheit. Nicht umsonst istjdie Freiheit der, erste Zw;eck deS iBundes,. 
den die Verfassung nennt,poch vor Dernokratie, Unabhängigkeit,und Frieden (siehe 

Präambeh*)- Ohneein substanziellesMass an .Freiheit ist-Depipkratie uprnöglieh.,,.,,,,
'■ 1 ■ ■ .‘I ii‘.i . ■■■■; ; ;

Jegenstorf, 10. Juli 2020 .

Caroline Jaggi
• : .t )

. >

■■ 'i.n : ■ ■ j i ■

■ I ' i ' t.H- . ■ - !'■ ' -

■ ^ v - ' ; - : ' ■' ■ V L'

• '■/ ■, . 'ic >1- ■ : îe:.! ■

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1 - , , ,
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Gotthelfstrasse 21 
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EINSCHREIBEN 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen füt Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»2 mit. zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet 
wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ 
der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um 

eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder 
äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
2

4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case- 
Pandemle (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt ist unbestritten. Wie in anderen Ländern 
auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 
1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, 
die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der spanischen 
Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgmndlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche Lage, die sich 
einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht ■

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale Ausbrüche 
zu verhindern oder einzudämmen:
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung, der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und 
Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der 
«Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit 
anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli virurden.gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen oder 
mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisiemngen, die in einer 
neunwöchigen Periode normalerweise änfalleh (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai 
verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen

® https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx .
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik’^). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch 

nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. Auch wenn 
die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie 
jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies 
erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen 
zum Covid-19 ausdrücklich.^’

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind 

nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, 
sondern nur angedeutet; «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer (zweiten Welle> der Epidemie) nicht 
anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der 
Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie 
rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national 
Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie 
rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. Man wusste 
aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. 
Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war 
wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu 
zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der 
Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient.

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er 
mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirirsamkeit.

' .-A
Gemäss Art. 170 sorgt die Bundesversammiung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf ihre 
Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere fürMassnahmen im Zusammenharig mit einem 

Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. 
Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissipnen dje Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben.:Mit dem-Covid-19-Gesetz liegt also ein Eptwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesver^ssung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als dér Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 
Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversarnrnlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-IS-Gesetees entsprechen nicht den gesetzlichen 
Erfordernissen. . < ,

■ '. I

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen 
oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ yyurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19- , 
Gesetz,,das sjch ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen.; Die Ereignisse der letzten 
Monate zeigen deutjich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zvyischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der 
gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenomrnen werden. , /

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen von 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die bestimrnte 
Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».j 1

13
14

15

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpHation/19995395/index.html#a170,
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
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Art. 6 des Epidemiengesetzes’® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche Impfungen 
verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder 
besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht èxplizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat 
könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das 
Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hdtt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch 
ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhätt. Der von 
einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 
Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der 
Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat zu verändern oder aufauheben. Es ist 
auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufauheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen Sprache 
klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^ in der Schweiz in Kraft getreten am 

18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frewillige Zustimmung medizinischen oder 
wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 
Abs. 3, HL i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon 
auszugehen, dass impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der 
Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem 

möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art 10, Abs. 2^® 
angezeigt.

16
17

18

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covjd-ISrGesetzes ist nicht erforderlich.
. 1 . '

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des Notrechts ^ 
begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden R^htsgrundlagen, falls.erforderlich, nach 
Ablaufdergeltenden.Covid-19-Verordnungen, einfach neue, vviederum befristete, erlasseti. Es besteht dernnach 
auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und erzeugt den 
Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen..
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtiiche Kompeterizen (über die der Bundesrat bereits 
verfügt), sondern auch eine Zusarnrnenarbeit zwischen Regierung.und Bevölkerung, ganz besonders.in einem 

direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status 
der Dringlichkeit des Covid-19rGesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksiechte entscheidend in 
Frage gestellt. ,

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), sondern auch 
«Massnahmen zur Bewältigung von Fpigeproblemen, die sjch emt durch die Ergreifung der Massnahmen nach , 
dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren 
Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

pariamentarisphem Weg eingebracht werden, z.B. in Form, des einfachen Bundesbeschlusses nach,Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen demokratischen 
Abläufen - aus welchen Gründen auch immer-.schwierig, ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Pariament dasi dringliche Bundesrecht oft und nicht immer gerechtfertigt. , 
eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Vojksitiitiativen (die alle von Bundesrat urrd Parlament 
abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals geändert 
wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/ ; . ,
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es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktions^ktor und seit neustem um 

«Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, 
sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 
Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020^0 
zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfetoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende 
Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserregen>, die in den einschlägigen Gesetzen 
verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss den Henle- 
Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen 
Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine 
Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt 
werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen notrechtliche 
Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel 
mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen und unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von 
sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb abzulehnen 
oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen 
Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen Minderheit 
der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit 
existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin 
festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer 
schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wobei die 
Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 
durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also 
nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst sich also an 
den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht unisonst isjt die 
Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhärigigkeit und . ;
Frieden (siehe Präambel?’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie urimöglich. v. . ^

Basel, 9. M2020

{

Gabriele Gertz Märklin
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Peter Märklin 
Gotthelfstrasse 21 
4054 Basel

EINSCHREIBEN 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-IS-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»’ teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen füt Verordnungen des 
Bundesrates zur Bewältigung der Covid-IO-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet 
wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ 
der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um 

eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder 
äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 
zum Epidemiengesetz (S. 452)^; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case- 
Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qa2ette/20i 1/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in anderen Ländern 
auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 
1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, 
die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der spanischen 
Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche Lage, die sich 
einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale Ausbrüche 
zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und 
Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der 
«Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit 
anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen oder 
mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer 
neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seitdem 1. Mai 
verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen 
durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
httDs://vvww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 

® https:/Awww.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html .
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch 

nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Oer Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. Auch wenn 
die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie 
jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies 
erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen 
zum Covid-19 ausdrücklich.’^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind 

nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, 
sondern nur angedeutet; «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer (zweiten Welle> der Epidemie) nicht 
anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der 
Vorlage des Bundesrates unrhissverständlich und eindëutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie 
rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national 
Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie 
rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. Man wusste 
aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. 
Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Stertewahrscheinlichkeit. Schon damals war 
wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössteh Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat aufseine Beratung zu 
zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der 
Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, dié der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. 
Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er 
mit ihnen verhindern kann.

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823:P(jf
12 https://icblemai.qithub.io
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5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf ihre 
Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem 

Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seitdem zweiten Weltkrieg ist. 
Nun haben aber die Geschäftsprüfurigskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 
Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den gesetzlichen 

Erfordernissen.

Gemäss Art..54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen 
oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19- 
Gesetz; das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten 
Monate zeigen deutlich, dass dieser Matigel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der 
gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen von 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die bestimmte 
Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr bestehb).
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit selber solche Impfungen 
verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerurigsgruppen oder 
besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat 
könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos und zur Bekäfnpfung der durch das 
Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hdtt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch

13
14
15
16

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a170
https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von 
einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 
Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der 
Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist 
auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen Sprache 
klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschiiessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
vöikerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^ in der Schweiz in Kraft getreten am 

18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder 
wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 
Abs. 3, liL i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspfiicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon 
auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der 
Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem 

möglichen Obligatorium ist auch für den Schub der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® 
angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid>19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des Notrechts 
begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach 
Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach 
auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und erzeugt den 
Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der Bundesrat bereits 
verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem 

direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status

17
18
https://www.admin.ch/oix;/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in 
Frage gestelit.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), sondern auch 
«Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach 
dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren 
Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen demokratischen 
Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer gerechtfertigt 
eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament 
abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.^®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals geändert 
wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging 
es später um die Sicherstellung von lntensivkapazitäteri,,dann.um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um 

«Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, 
sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 
Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020“ 
zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende 
Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen 
verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss den Henle- 
Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen 
Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind: Und eine Epidemie muss eine

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-fegiéren-àustrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt 
werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen notrechtliche 
Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel 
mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen und unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von 
sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb abzulehnen 
oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen 
Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen Minderheit 
der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit 
existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin 
festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer 
schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wobei die 
Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 
durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also 
nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst sich also an 
den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen 
Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die 
Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und 
Frieden (siehe PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Basel, 9. Juli 2020

.Cn_____
p

Peter Märklin

21 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffiiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassimg,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbîu' drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsiuteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiehgesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* httPs://www.admin ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Jufi meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www. bfs. ad min ■ ch/bfs/de/home/statistiken/kataioae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
’’ httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaiifen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesräüiches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlagé des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet 
Nur deshalb kann er die Verlângérung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. FeÜay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

° https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeainq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, v«e der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. Septeniber 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogeu' obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 

imd müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälfigen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgnmdlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiedenun befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung dés Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Meissnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https:/Awww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

vriederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vrie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit imd 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese imsere Verfassung imd die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründeh nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

St. Gallen, 10.7.2020

-
Andrea Maria Mendez Torres

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Sebastian Gibas 
Greifenstr. 25 

9000 St. Galien

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegtmgen zum Elntwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfhiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https.//www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qa2ette/2O11 /311.pdf
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Dass es sich bei Covid-ig nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragimgsketten zu imterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi:echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «FaUzcihlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem AnteU von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 .
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“»). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnimgen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedèutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol5dechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aebui1en-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den aUergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV>3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bimdes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzimg 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nim haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes>4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin:Ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen , 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus éinem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit dc»i Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordmmgen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

/
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Meissnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesredit oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativeri 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
vriederhergestellt vsmrde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohimg für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Jimi 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei ims, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht nüt dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

1®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/20i3- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wrünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.
t

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargesteUt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle imd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöghch.

St. Gallen, 10.7.2020

Sebastian Gibas iU:3

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art, 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bimdesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S, 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-co[npilation/2QQ32737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messa9e/attachments/6i792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/19995395/index.httTii#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-9azette/20il/3il .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/202QQ744/index.htmI#a1

® https://www.baQ.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueile-ausbruRche-pandemien/201 Q-nCoV/ 
covid-19-datengrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlage Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® httDs://www.hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierijnQRn.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zivr Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man vmsste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.aclmin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaeHe/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.nithijh in
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer imwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen soAvie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilatiQn/19995395/index.html#a170

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impl^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörimg der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/19660262/index.htmi#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechüichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDs7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdmchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann mn den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung, Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/dfi/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassimgsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigimg der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/2Q071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitimg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisienmgen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/d0/classified-compilatiQn/2O2OO744/ind0x.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/d0/dokum0nt0/mt/k-und-i/aktu0ll0-ausbru0ch0-pand0mi0n/2Qi9-nCoV/
covid-i9-dat0nQrundlaa0-lag0b0richt.xlsx.download.xlsx/2oo325 Dat0narundlaa0 Grafikon COVID-19-
Boricht.xlsx

» https://www.bfs.admin.ch/bfs/d0/hom0/statistiken/g0sundh0it/g0sundh0itsw0s0n/spita0l0r/pati0nt0n-
hosDitalisi0rungen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflanimens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläutenmgen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständhch und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss nationcd Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bimdesversammlimg dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratimg über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#a17Q 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos imd zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zmn Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/2Q071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängenmg des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigpmg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekimdärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahnmg mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkenmg, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, daim mn den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der mn: in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht mu- 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen imd politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP^. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

Äcifn'x TîiOiyiôi

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

» https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/20071012/index.html#a7
“» https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu woirde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Swdtzerland COVID-19 Scénario Report»**^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

^2 https://)cblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man woisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entv^rf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\ad-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Co\dd-i9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Coxdd-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

\ i
21 https://www.admin^/opc/de/cl^sified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

S .

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronaxdrus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-l9-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwoirf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

^3 http.s://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q
https://www.admin.ch/opG/de/classified-Gompilation/20Q71012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

^5 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19660262/index.htmI#a7
■'S https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht vs^erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^” zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

\O.'^.lOZ0
(Name und Unterschrift)

/hdd

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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OCC£il(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wmrden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

3 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert ^vurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

V

(Name und Unterschrift)

Tk/'

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessage/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdowm auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://wvw.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen. assetdetail.3742835.html 
https://wvw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wmrde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swdss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes''’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfüng der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\äd-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compHation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

^0,

(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

(Adresse)

'' Kn ch

We ^72^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)»..

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Co\dd-i9 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 

9 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaelef/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\äd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV':* sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

»3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
»'» https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerw^eise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit v\ird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt vmrde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vde «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//wwfw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2° https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
^ . 10. O 7,

(Name und Unterschrift)

(7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

(Adresse)

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Coxâd-iç nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVlD-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® httDs://www.baQ.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu woirde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.htmi
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaeiie.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «S\\iss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV's sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
^4 https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\id-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httDS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

vriederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vsnirden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schweiwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^2^2^

(Name und Unterschrift) /

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

r

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahrenteile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/19995395/index.htmi#a185 

5 https://www admin.ch/opc/de/federai-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Co\ad-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVlD-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen. assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



I

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinhchkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiuig seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vdr einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2° https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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[Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

jh?

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil defiiüert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www. newsd. admin.ch/newsd/message/attachments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Co\äd-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolifischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
httDs://icblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\dd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

*3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
*'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/ipdfix htmItfaPP
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012Aindex.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Co\'id-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\ad-i9- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
■'S https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht Averden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

v^iederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert v^oirden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

19. David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
29 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Untera^rim:)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/i ndex.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-
datenbankan/mfidienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbfueche-pandemien/2019- 
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.downioad.xlsx/2Q0325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wssenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ vmrde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

*3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q
*'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inHpx htmItfaPP
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\dd-i9- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentv^rf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert woirden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkranktmgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswdrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung vdrd zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei O TO. Il

Rechtsdienst // f .
3003 Bern ^
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
2 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-iç-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1
® https://www baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht,xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es vdderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inriex htmitfaPP
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit vrird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19660262/index.html#a7
■’S https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechthchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt vsoirde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Co\dd-i9-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

/) .

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#ani1
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Klara B. Kiystal, Römerstrasse 10, 8162 Steinmaur

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»*^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die; präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epiilemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/inclex.html#a4
^ httDs://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attachments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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I

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 hegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www. admin .ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index. html#a 1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen. html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

«zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.htmj
httDs://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaqe/attachments/61823. pdf
httDS.7/icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-ig-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

*3 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
*'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»“’’, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem aUfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.htnnl#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger ds sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDS.7/www.srf.ch/plav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die deirin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum
Steinmaur, 10.07.2020 

Klara B. Krystal

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covld-19-6esetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»  ̂

teile ich Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die 

gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der 
Covid-19-Epidemie»2 mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covld-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen 

hat, ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des 
Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat 
die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um 

eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen 

Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der 
Gesetzessammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste 

Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum 

Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; 
Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* httDs:/AAWw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 httPs:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs:/Ayww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist 
unbestritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der 
Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückiäufig war. Mit knapp 1700 Covid- 
19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der 
Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahien zu keinem 

Zeitpunkt der Entwickiung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 
Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu veriängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht 

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu 

unterbrechen und iokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewäitigung der Epidemie sicherzusteilen, 
insbesondere zur Aufrechterhaitung der Bedingungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»
Die voilständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. 
Der Anteii der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai 
zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Failzahlen» geht allein auf die 

gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit 
anfangs Juii meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juii wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 

95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitaiisiert.» Das entspricht einem Anteii 
von 0,22 Prozent ailer Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik»). Seit dem 1. Mai 
verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, 
die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^»). Für 
jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 

der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden 

Verordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte 

September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie Jederzeit wieder 
mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen 

angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der 
Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Weile» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die 

Verlängerung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen 

Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch 

bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht 
aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er 
mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung 

seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, 
der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein 

Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 

Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»i2 angefertigt. Sie rechnet für diesen 

Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesunclheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunQen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als 
falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der 
Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays 
Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon 

damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen 

den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Feilay 
trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 
«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat aufseine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer 
Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftiich hochgerechneten Gefahr dient. 
Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr 
Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen 

des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für 
Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach 

übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. 
Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom 

Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19- 
Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen 

vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringiichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei 
Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die 

Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu 

überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covld-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

'^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDHation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 
Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des 
Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 
3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist Im Covid-19-Gesetz, das 
sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Oie 

Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne 

Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpfllcht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, 
die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten 

Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch 

erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die 

Möglichkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch 

unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders 
exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des 
Ubertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten 

Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch 

ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 

ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis 
würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 

untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch 

nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum 

gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung

httPs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht 
angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine 

Bevölkerung verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der 
Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand 

[dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen 

Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in 

Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für 
Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der 
normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der 
Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen 

deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 
angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid- 
19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach 

auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das 
Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen 

(über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem 

direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den 

ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus 

folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates Ist unbegründet

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von 

Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem 

Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche 

grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie 

können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg 

eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr 

zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - 

schwierig ist
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft 
und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben 

Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 

die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und 

Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche 

Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die 

Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit 
neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen 

Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen

^9. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der 

gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von 

Radio SRF vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir 

einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen 

wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen 

verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit 
auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor 

werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu 

Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss 

eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein 

eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. 
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» 

führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der 

direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit 
stringenten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die 

Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19>Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 

Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legaiitätsprinzip, die 

Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe 

nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von 

den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse 

Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin 

festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht 
nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings

20 httDs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also 

nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, 
die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage 

tangiert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen 

Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz 

verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. 
Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung 

nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambepi). Ohne 

ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

\ 2020
V ^

M.C^'OCIS.VAVa C2-.

S.W-0; ~V

httDs:/Avww.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/inclex.html#ani1
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Berta Rudin, Bärglistrasse 3, 3858 Hofstetten bei Brienz

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-iç-Glesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
httDs://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV':^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.httnl#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-iQ-Gtesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gevdssermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

18 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httPs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gtesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Hofstetten b. Brienz, 09. Juli 2020

Berta Rudin

, /

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Stellungnahme Vernehmlassung zu Covid-19-Gesetz

Von: _[Name/Organisation]
jZusatz]
_[Adresse]
JPLZ/Ort]

EINSCHREIBEN

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Gesetz 
eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir 
zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht 
soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende 
gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche 
Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von 
COVID-19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf 
besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich 
aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwer­
wiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die 
nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu 
beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das 
Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:
eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender 
Ausführungen vorzunehmen.
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Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 16S BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 
Abs. 1 BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen 
(Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im 
Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für 
dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, 
ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit 
behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des 
Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen 
Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten 
Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen 
(Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, 
Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, 
ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Mass­
nahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische 
Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine 
eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als 
einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. 
Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. 
John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese 
Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses 
Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach 
vom Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur 
noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als 
eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die 
Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der 
Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des 
Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von 
den effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests 
verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird 
der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. 
Setzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, 
ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird
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aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die 
Rede ist. Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um 
positive Testergebnisse. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz 
validiert, und ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
www.voutube.com/watch?v=MGfBIWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die Zahl der 
Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statistisch dermassen 
tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend 
anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv 
erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von CO\/ID-19 
irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und 
um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise 
erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 
Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom 
BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 
für sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung 
auch der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die öffentliche 
Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und 
wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden 
Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten 
Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise 
erkennbar und schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die 
öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb 
ist sie als nicht dringlich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 
EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen 
Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das 
COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf 
Artikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in
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dem er die ausserordentliche Lage für beendet erklärt und zur besonderen Lage 
zurückkehrt. "(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für 
dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung;

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der 
ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien" in Frage, etwa in 
der Art der „Spanischen Grippe"^ Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch 
nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote 
(bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen 
Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation 
von bald 8 Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die 
Bevölkerung im mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder 
solche mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert 
Koch Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als 
überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Koppel, 
Telegram, https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Case Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz 
nicht zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison 
überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war 
in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die 
mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich 
eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche 
Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem 
Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz 
bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, 
konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus 
überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG 
waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per 
Ende März zur Verfügung.

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
gleicht dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie 
(Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also 
geringfügig höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende 
Daten aus Italien standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich 
vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner \A/eise erkennbar, warum es noch immer 
notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen 
einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden 
Bericht in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 
ganz genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die 
öffentliche Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der 
Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und 
gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich 
breit abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine 
vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte 
feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19- 
bezweckt, keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den 
Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 
adäquat fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich 
in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 
EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und 
Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über 
Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. 
Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, 
müssen diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

• Art. 2 Abs. 3 Mt. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln:

Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz 
hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser 
Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

5



• Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:

Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf 
qualitativ und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, 
Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder 
aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder 
laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen 
Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten 
sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage 
(und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen 
schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen 
Schutzauftrag an den Bund gegenüber der öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV 
nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine 
unbegrenzte Zahl von Personen in der Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit 
nach dem üblichen Standard von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet 
wäre.

Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte 
es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen 
über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen 
Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem 
Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss 
Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.
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Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es 
gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade 
bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle 
Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im 
Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen 
Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen 
Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit 
als unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis 
der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit 
(geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang 
mit Covid-19 gemäss Art.8 der Voriage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzios 
abzuiehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste 
Gedanke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom 
Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt 
hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ 
hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände;
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in 
Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur 
Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche 
sich durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.
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Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen 
Beratung:

Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für 
unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das 
ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von 
der Vereinigung:

Ort: Fislisbach

Datum: 08.07.2020

Unterschrift(en): f
I,

[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift] [zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift]

[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift] [zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift]

[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift] [zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift]
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il

Von:

Stellungnahme Vernehmlassung zu Covid-19-Gesetz

Felix Rothenfluh 
Schweizer (Eidgenosse)
Bernardastrasse 16A 
5442 Filsibach

EINSCHREIBEN

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Gesetz 
eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend kommen wir zum 
Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht 
soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende 
gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis 
für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 
vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf 
besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich 
aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwer­
wiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die 
nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu beseitigen 
sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts­
und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

(III) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:
eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender 
Ausführungen vorzunehmen.
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Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 16S BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 Abs. 1 
BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen 
(Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im 
Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für 
dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn 
zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit 
behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des 
Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen 
Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten 
Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen 
(Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, 
Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, 
ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. 5tattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Mass­
nahmen ungeprüft in der 5chweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische 
5ouveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine 
eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene 5eiten der alles andere als 
einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. 
Hendrick 5treeck; Prof. Dr. 5ucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. 
John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese 
Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses 
Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach 
vom Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur 
noch minimale Zahlen aus. Für 5pitäler und Ärzte in der 5chweiz ist das Phänomen COVID-19 als 
eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die 
Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der 
Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des 
Bundesrats, der 5RF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von 
den effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests 
verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird 
der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. 
5etzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt 
sich keine 5teigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber

2



verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. 
Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive 
Testergebnisse. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und 
ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
www.voutube.com/watch?v=MGfBIWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die Zahl der 
Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statistisch dermassen 
tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend 
anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv 
erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVID-IS 
irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und 
um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise 
erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 
Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom 
BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 für 
sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch 
der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die öffentliche 
Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und 
wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden 
Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten Erfahrung 
mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise erkennbar 
und schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche 
Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb ist sie als 
nicht dringlich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen 
Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das 
COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Artikel 
7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er
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die ausserordentliche Lage für beendet erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt."(Erläuterungen 
S.7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für 
dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der 
ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien" in Frage, etwa in 
der Art der „Spanischen Grippe"^ Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur 
annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei 
einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen Menschen 
beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 
Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im 
mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche mit 
besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert Koch 
Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als überzogen 
erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Koppel, Telegram, 
https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Case Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz nicht 
zutreffen würden.

Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison 
überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war 
in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die 
mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine 
Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche 
Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem 
Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz 
bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, 
konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus 
überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG 
waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende 
März zur Verfügung.

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht 
dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss 
Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig 
höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien 
standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich 
vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer 
notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen 
einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht 
in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz 
genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffentliche 
Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der Bundesrat 
aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss 
Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit 
abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine 
vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte 
feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19-bezweckt, 
keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den Kantonen 
eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat 
fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich 
in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG 
und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und 
Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über 
Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. 
Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen 
diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

• Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln:

Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz hergestellt 
Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kommentar zu den 
Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).
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• Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:

Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf qualitativ 
und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, 
Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder 
aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder 
laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen 
Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheitsschutz 
der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die vorliegende 
Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu 
senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der 
öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene 
Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard von Art. 10 
Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.

Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte 
es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. J betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen 
über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen 
Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem 
Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss 
Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche \A/orst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.
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Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es 
gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade 
bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle 
Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im 
Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen 
Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen 
Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit als 
unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis 
der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit 
(geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang 
mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos 
abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Gedanke 
einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom Volk 
gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, 
ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ 
hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in Art. 7 
EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur 
Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche sich 
durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.
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Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen 
Beratung:

Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für 
unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das 
ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 Mt. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von 
der Vereinigung:

Ort: Fislisbach

Datum: 08.07.2020

Unterschrift(enV:-'--7^, Id L y! /!
[zusätzlich hier Nàme/Fkt in Druckschrift] [zusätzlich hier Name/Fkt in Dr/ckschrift]isätzlich hier Name/Fkt in Dr/ckschrift]

[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift] [zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift]

[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift] [zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift]
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes'’ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www admin.ch/Qpc/dR/classified-compilatinn/20032737/index.html#a4

^ httpsV/www.newsd.admin.ch/nfiwsd/mfiSsagft/attachmftnts/RI 792.pdf 

^ https://www admin.ch/opn/dR/dassified-compilation/20n71012/index.html#a7

'' https://www admin.ch/opc/dfi/classified-compilalion/1900.R.30.R/indRx html#a1fi.R

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazettR/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavims (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern öder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.“ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.hfs.admin.di/hfs/dfi/hr)mf!/statistikfin/katalngp‘-datfinbankfin/mftdiftnmitteilungfin.assfttdfttait
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/dfi/dassitied-compilatif)n/20200744/index.html#a1

® https://www hag admin ch/dam/bag/dfl/dokumfintfl/mt/k-iind-i/akluftllfl-aiishn]Rchfi-pandfinnifln/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaafi-lagebericht.xlsx.download xlsx/2n0325 Datenamndlage Grafiken CO\/ID-19-
Bericbt.xlsx

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/homR/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'”). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie Jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuternngen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnimgen hetreffend einer Fortsetzvmg der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol3^echnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Sv^äss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon darrials war wissenschaftlich

https://www.bfs.aflmin.f:h/hfs/de/home/statistiken/bevoelkfiriina/gfihnrten-todesfaBlle/todfisfaelle.html

https://www.nflwsd.admin.ch/newsd/mflssagfi/attaf:hmfints/R1R?.*^ pdf

https://jcblemai.githiib.io



unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat aufseine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zvdschen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https.V/www admin nh/opc/dfi/classififid-compilation/l flfl9.5.39.*î/indflx.html#a170
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemieng'esetzes*^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten ßevölkeningsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes“" (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgnippen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläutemngen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httPS.V/www arimin.ch/npc/rifi/da.ssifirtri-compilation/20071012/inrifix htmItfaPP
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehrzu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz. Vollmachtenregime, https.7/hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672hf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzes Vorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teUe ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

® https://www.admin.ch/oDc/de/ciassified-compiiation/20071012/index.htmi#a7 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDiiation/19995395/index.htmi#a185

® https:/Awww.admin.ch/Qpc/de/federa|-9p7e1t*^^011/311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covicl-19-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. tJ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem AnteU von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httpsi/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail. 
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2QQ744/index. htm I#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktijeile-ausbrueche-pandemien/2Q1 Q-nCoV/ 
covid-19-datenQmndiaae-laaebericht.xisx.downioad.xisx/2QQ325 Datenorundiaae Grafiken COVID-19- 
Bericht.xisx
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle» der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

httos./Awww.bfs.admin.ch/bts/de/hQme/statistiken/bevoelkemna/qeburten-todesfaelleAQdesfaelle.html

** httos7/www.newsd.adnnin.ch/newsd/nnessaae/attachments/61823.pdf 

httDs://icblennai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, vde es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/19995395/index.html#a17Q

https:/A/vww.admin.ch/oDC/de/classified-compilatiQn/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem FaU der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtig;ung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtüchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 httosi/Awww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/l 9995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die aUe von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die SichersteDung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen FäUen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche nüt gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https7/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren'austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63atx:a89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum Cy MO, O),Z0Zü

(Name und Unterschrift)

Oh>

J

httPSi/Awww.aflmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

HicoU
2_

pory\ ècA

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-i9 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 

^ https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.htnnl#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpiiation/19995395/index.htmi#a185 

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit imter den Opfern der GrippeweUe von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentüche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtlif:he Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungskétten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufi’echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit - 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 6,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

1

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/202QQ744/iridex.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokùmente/mt/k-und-i/aktuellè-ausbmeché-pandemien/2Q19-nCo\// 
covid-19-datenarundlaae-laaebencht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-  
hosDitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliclien Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form > 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus; die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjnq/qeburten-tQdesfaelle/tQdestaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer pohtik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erhebÜchen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

J

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bimdesyersammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender.Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für , 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fäUt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor, einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die . 
Bxmdesversammlung zu überprüfen;

r

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes.entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

I ■:\

Gemäss Art. 54 EpidemiengesetzesM schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit.-e). Ein solches : 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie Unter den Kantonen führt. Eine - 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzhchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/19995395/index.html#a170 

14 https://www.admin.ch/opc/de/classtfled-cofnpilatlon/20071012yindex.html#a54 I
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7* Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders'exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahrhen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid'einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, ^ verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilatiQn/20071012/index.htmi#a6

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen ysrerden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperüchen Unversehrtheit gemä^ BV-^. lo, Abs. angezeigt.

t

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem ahfalligen V^ederaufQammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen^ falls erforderhch, nach Ablauf der geltenden Covid-iç- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es begeht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines , 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen. ,
Dabei erfordert die Bew^tigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land ,wie der Schweiz. Efiese , 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 1 
Gesetzes luid der d^us folgenden Behinderung der Vplksrechte entscheidend in Frage 
gestellt. , : , 1 ; . Î • I ,

.!

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem . ; 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses,
nach Art. 163 BV-

Fazit i ■

i

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Awww.admln.ch/opc/de/classlflBd-compllatlon/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt würden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäteh, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-i9 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinimg wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit.existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt. , ; ;

I
1 ,

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und , , 
Stimmbürger, wobei die Verfassung sp ausgelegt ist, d^s Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Kpnsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass ^ 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten; ,
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt„noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 
PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Deniokratie unmöglich.,

. I ■ ) ,
f
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Urs Kümmerli 
Breisacherstrasse 86 
4057 Basel

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vemehmlassimg Entwurf «Covid-i9-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes uDber die gesetzlichen 

Grundlagen fuDr Verordnungen des Bundesrates zur BewaDltigung der Covid-i9- 

Epidemie»=* mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämphmg von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htmI#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

5 https://www.admin.ch/opc/de/fedftrfll-<pa7ette/2011^11 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet.
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»**^ angefertigt. Sie rechnet für

^ https://www.bag.admin.ch/dam/baq/de/dokunriente/mtyk-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCo\//covid-19-datengrundiage-iaaebericht.xlsx.downioad.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admln.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.qithub.io
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diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, vde es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

13 https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes>4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ vmrde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des UDbertragungsrisikos und 

zur BekaDmpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er hoDrt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, vde der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bimdesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14
15
16

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befinstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17
18

https://www.admin.ch/opc/de/class ified-compilatiQn/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/i ndex.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei ims, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in

David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www srf.ch/plav/radio/popupaudiQplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel*^- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum af Û7- 70 in
httpsV/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l 9995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

9. Juli 2020
Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 
Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1

2

3

4

5

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie ' 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 
lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 
Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 
BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://wvwv.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1  

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 

anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 
gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^’

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://wvw\/.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://vww.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer ' ■ 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Ergeht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

f

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskpmmissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 
Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 
Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
*'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 
und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 

- an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://wvw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am lS. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen Oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, Nt. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

PrüfungMn Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen'deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 
Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit'zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendüms und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17 https://wvw.admin.ch/öpc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://\www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10- -
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 

besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 
seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://wvw.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 
Schutz sie übertiaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

Ort, Datum ^

Name und Unterschrift Liïtdlwtôtfr) ^ jJ-ûèlUAitWjV

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inde5(.html#ani1

* V'-
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Petra und Silvjo, Sauter, Landstrass 66, 7214 Grüsch

Einschreiben 

Bundeskaozlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «(Covid>i9-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassimgsverfehren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zmn Entwurf des «Bundesgœetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordmmgen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfbiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-iç besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen imd Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder immittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsmteil definiert Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5-. «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httos://www.aclmin.ch/oDc/de/classifiect-comDilation/20032737/inclex.htmt#a4
^ httDs:/Avww.newsd.aclmin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.Ddf
^ httDS://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.htmt#a7
^ httos://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ciazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit imter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss . 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgnmdlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentUche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art i? ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragimgsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.htfnl 
^ httDs:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilafa'on/20200744/index.html#a1 
° httDs://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche^pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenairundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2619, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist übenvimden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnimgen 

bewältigt Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September äuslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständhch imd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs:/Awww.bfe.admin.ch/bfe/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/SDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.htmt

httPs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoeH<eainQ/aeburten-todesfaelle/todesfaeHe.html
’’ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national C!ovid-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewült ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den nötrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlimg dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstinunender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskonunissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt mnso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die W^ksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bimdesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund xmd Kantone «ein Organ zm Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützxmg des Einsatzorgans des Bimdes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

t

13 httDs://www.admin.ch/oDc/cle/classified-compilation/19995395/index.htmt#a170
https://www.admin.ch/6pc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie imter den Kantonen führt Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 

«Impfungen von gefährdeten BevölkenmgsgrUppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebüche Gefahr besteht».
Art 6 des Epidemiengesetzes^^ G>esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorimn fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite lo der Erläuterungen ausdrücklich festhält Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine imtergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder auhniheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassimgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständhchen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDC/cle/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.aclmin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
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Art 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen uiiterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassüngspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der m^zinischen und wissenschaftlichen Versuche 

imd müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch fin­
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2»« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnimgen, einfach neue, wiedenun befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die auf schiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigimg einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt). Sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes imd der daraiis folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bevrältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httDs://www.admin.ch/oDC!/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundännassnahmen». Für solche grösstenteils vorhérsehbaren Massnahmen besteht 
keine explmte Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtferögt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt w\irde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann lun den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitali^tionen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=*“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei mis, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen imd bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt

David Eugster. Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
h^s;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweizKlem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDs://www.srf.ch/Diav/radio/DOPUpaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

/
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist. ^

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum d^esteÜt Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportünitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbüigerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatm der Mehrheit. Nicht mnsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassimg nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'O. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum l^oLß

(Name tmd Unterschrift)
^vW\o SxîtiAl-er

21 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.htmt#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentiichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders geföhrdete Personen zu schützen;
d. die Kapeizitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDcyde/classified-compilation/20200744/index.html#a1  
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berjchtxlsx

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



>

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«), Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaeHe.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den aUergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestinunenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer uiiwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «deiss die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskonunissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt uriiso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringüchkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
(.

Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine BevöUcenmg 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDS.7/www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der kôrperlichén Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtiiche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262yindex.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahnmg mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt vmrde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, daim um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff^ 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Sjnnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fäüen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://wvm.srf.ch/plav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
300(^ ^

(Name und Unterschrift) Markus Röthlisberger

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Gnmdlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgmndlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklämng der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Stömngen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httDs:/AAWw.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.Ddf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https:/AAWw.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteUen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.*!

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» vdrd vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer uiiwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Gnmdlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversanunlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a22
httos://www.admin.ch/ooc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspfhcht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum hefristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese imnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechüiche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httPs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt woirden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wxu-den. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
httDs://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

, VÔ. 20)20
(Name und Unterschrift) 

Elsbeth Röthlisberger

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Çovid-19-Gesetz» 

Stellungnahme
. :

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes übér die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlcissen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder dupch ein.Gerichtsurteil definiert.; Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

hhttps://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ bttDs://v(/wwadmin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a7
'*b'ttp's:)/www;ädmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem AnteU von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/2Q0325 Datengrundlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

; : :•

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/tQdesfaelle.html 
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://icblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Ziun andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massneihmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

„ Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

H; . ■

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'-» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www arimin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/Aivww admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012yindex.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

)

’c.

ÏV;

V* '

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDS.7Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22
https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorimn ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

•

i'

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www arimin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1999.5395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervohmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

h

j

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020““ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschÜesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Heimisbach, 9.7.2020

Blanka äiska

21 hMßs:/ ■admin.ch/op)c/de/classified-compilation/19995395/i  ndex.html#ani1
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Stephan Grubenmann 
Thunstrasse 113 
3006 Bern

Bundeskanzlei 
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3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epide- 

mie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, 

ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ 

und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, - 

befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmit­

telbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder 

äusseren Sicherheit zu begegnen.»

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessamm­

lung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im 

Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)=: «ausseror­

dentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische 

Grippe 1918)».

1 https:/AAWW.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
3 https://\Aww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 httDs://wvw.admin.ch/opc/de/classified-comDilatiQn/19995395/index.html#al85
5 https://w\ww.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. 

Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesop­

fern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grös­

senordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 

der Entwicklung diesen Befund.

Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausser­

ordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-ig-Verordnung sind erreicht 

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:

«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder ein­

zudämmen;

b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbre­

chen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;

c. besonders gefährdete Personen zu schützen;

d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbeson­

dere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Be­

völkerung mit Pflege und Heilmitteln.»

Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 

Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwi­

schen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gestei­

gerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli 

meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).

Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise an-

6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunoen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
8 httDs://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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fallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit 

oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durch­

schnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen 

Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnun­

gen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September aus- 

laufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den 

aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfor­

dert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 

der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung 

des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. 

bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verord­

nungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundes­

rates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie 

rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen 

beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wur­

de von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

(EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 
Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland CÖVID-19 Scénario Report»'^ angefer­

tigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o'ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal 

mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 

schon damals als falsch erwiesen.

9 https://w\A/w.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-
talisierunaen.html
10 https:/A/\/ww.bfs.admin.ch/bfs/de/hoine/statistiken/bevoelkerung/aebLirten-todesfaelle/todesfaelle.html
11 https://wvwv.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hos- 

pitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten kei­

nerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Al­

tersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich un­

bestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesop­

fer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poli­

tik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, 

dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheb­

lichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer 

Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr 

dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit 

mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

'Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnah­

men im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Ein­

schätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Ge- 

schäftsprüfüngskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Mass­

nahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesver­
fassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, 

als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungs­

zeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der no­

trechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch 

die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-ig-Gesetzes entsprechen nicht den ge­
setzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'' schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förde­

rung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei 

der Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein sol-

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al70
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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ches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-ig-Gesetz, das sich ausdrücklich auf 

das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate 

zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konse­

quenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kanto­

nen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenom­

men werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Perso­

nen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, 

sofern eine erhebliche Gefahr besteht».

Art. 6 des Epidemiengesetzes'® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 

selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschrän­

kung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.

Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 je­

doch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisi­

kos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 

anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium 

fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von 

einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhö­

rung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundes­

versammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den 

Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch 

eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch 

nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen 

das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, 

selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 

Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produk­

ten ist völkerrechtlich verboten.

15 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20Q71Q12/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^ in der 

Schweiz in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] 

ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen 

unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 

ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist 

davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen 

wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt wer­

den. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wis­

senschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausge­

schlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem 

möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss 

BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-ig-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Ver­

längerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der beste­

henden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Ver- 

ordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.

Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Refe­

rendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.

Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über 

die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regie­

rung und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der 

Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dring­

lichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte 

entscheidend in Frage gestellt. An dieser Stelle sei auch festgehalten, dass der Bundes­

rat schon bisher Lebens-Haltungen wesentlicher Teile der Bevölkerung in der Vorge­

henseise schlicht übergangen hat.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#alO
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primär- 

massnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die 

sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 

sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen be­

steht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf or­

dentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist. 

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und 

nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als siebeh Volks­

initiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direk­

te Demokratie wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Krite­

rien mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für 

die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von In­

tensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzah­

len». Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte. 

Der Vorsteher des Depärtements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio 

SRF vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impf­

stoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epide­

mie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden 

und rechtswirksam sind.

Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslö- 

sen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://w\ww.swissinfo.ch/ger/direl<tedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984

und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs- 
dss.ch/de/articles/010094/2013-08-26/
20 https://w\A/w.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, 

selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravie­

renden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichge­

setzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt.

Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grund­

rauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 

das sich niemand wünscht, mit einem gesunden Immunsystem keine Relevanz hat und 

das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist. Hierbei wäre eher 

ein mutiger Blick auf mögliche stille Profiteure zu richten, statt blauäugig das Narrativ 

von Virologen mit Röhrenblick zu übernehmen.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringen­

ten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auf­

trag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber oder anderer supranatio­

naler Organisationen. Hierbei sei erwähnt, dass es die WHO war, die aus unerfindlichen 

Gründen vor einigen Jahren der Begriff der Pandemie neu definiert hat, wobei wichtige 

und wesentliche Punkte einfach verschwanden.

Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es 

ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit 

und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern. Ich erwähne ausdrück­

lich eine youtube-Seite, welche die ganze COVID-19-Entwicklung sehr differenziert dar­

gestellt hat und zeigt, wie sehr von verschiedenen Seiten unprofessionell gehandelt 

wurde (wvvw.tinyurl.com/virusgeschichte).

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer sub­

stanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen 

und ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grund­

rechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigen­

den Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern 

wagt, weil ein nicht überseh- bzw. überfühlbarer Druck seitens der Behörden schon aus­

geübt wurde.

Diese substanzielle Minderheit in der Bevölkerung unterstützt eine natürliche Lebens­

weise sowie eine komplementärmedizinische Behandlung und ist in weiten Bereichen 

strikt gegen eine derartige Beeinflussung des körpereigenen Immunsystems, welche ge­

mäss dem vorgesehenen Gesetzesentwurf eine erleichterte Zulassung der Impfstoffe 

vorsieht. Eine solche, wissenschaftlich nicht haltbare Impfpflicht wäre somit eine massi-
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ve Verletzung in einem hochsensiblen Bereich des Lebens jedes Bürgers, nämlich der

körperlichen Unversehrtheit der Person, noch dazu ohne jede Übernahme einer Verant­

wortung im Fall zugefügter passagerer oder bleibender gesundheitlicher und weiterer 

Schäden.

Eine weitere Minderheit der Einwohner kann eine derartige Impfung aus Gewissens­

gründen nicht akzeptieren. Denn es ist offenbar durchgesickert, dass darin Teile von ab­

getriebenen Feten enthalten sind. Sowohl christliche als auch muslimische Bevölke­

rungsgruppen würden durch eine Zwangsimpfung in unzumutbare Gewissenskonflikte 

geraten. Wer mit der oft nicht transparenten Informationsdeklaration der Pharmaindus­

trie schon Erfahrungen gemacht hat, kann auch mit deren Versicherungen sich nicht be­

friedigt fühlen.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 

eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, 

dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderhei­

ten als absolut unannehmbar gelten.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 

werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu 

deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der schweigenden, oft "main stream" ge­

steuerten Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam­

bel’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist echte Demokratie unmöglich.

Bern, 8. Juli 2020

Stephan Grubenmänn

21 https://www.admin.ch/opc/de/r.lassified-compilation/19995395/index.html#anil
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Gentechnik am Menschen unter falscher Flagge

Impfstoffindustrie und Politik wollen uns wegen Covid-19 genetisch verändern

von Wolfgang Wodarg, 12. Juni 2020

I Text steht unter CC-BY-NC-Lizenz

Wer uns innmer noch eine Corona-„lmpfung" andrehen will, der versteht vielleicht etwas von 
Molekularbiologie, oder von Geschäften, aber schaut weg, wenn es eigentlich um Gesundheit 
geht.

Und wer uns einreden will, man müsse unsere Freiheiten solange unterdrücken, bis es eine 
Impfung gibt, der ist wohl ein Spezialist für Unterdrückung, aber nicht für Prävention.

Damit sich möglichst viele wieder ohne den Panik-Druck informiert entscheiden können, soll 
erläutert werden, um was es bei den avisierten Maßnahmen geht, wie sie wirken und welche 
Risiken sie bergen. Äuch politische Empfehlungen sollen angesichts der Bedeutung dieses 
Themas für uns und kommende Generationen nicht ausgespart werden.

Vorsorgeprinzip - da war doch mal was?

Was wurde geschimpft und protestiert, als Monsanto & Co. das Saatgut gentechnisch 
veränderten. Der Protest gegen gen-modifizierte Organismen, also Pflanzen, Tiere und 
Mikroorganismen war fester Bestandteil vieler Parteiprogramme. Besonders natürlich bei den 
Grünen und bei grünlichen Flügeln anderer Parteien. Gegen die Freisetzung solcher GMOs 
gab es Riesenproteste und vom Hunger in der Welt bis zum Bienensterben wurde alles 
bemüht, um politischen Widerstand zu leisten. (3)

Doch was ist da passiert, wenn sogar ein Parteichef der Grünen jetzt der Bevölkerung mit 
zwangsweiser Genmanipulation droht, sollte diese das nicht freiwillig über sich ergehen 
lassen? Wie kommt es dazu, dass nur wegen einer höchst fragwürdigen medizinischen 
Vorsorge gegen einen jährlich wiederkehrenden Grippe-Erreger das langjährig beschworene 
Vorsorgeprinzip in der EU nicht nur bei den Grünen, sondern bei der Mehrheit der 
Verantwortlichen plötzlich aus dem Blick geraten ist?



über Gene, Viren und Wirte

Das Erbgut oder Genom wird oft noch mit einer Doppelhelix dargestellt, durch 
welche bei vielen Lebewesen die artspezifischen Informationen von Generation zu 
Generation weitergegeben und variiert werden. So einfach ist das natürlich nicht. 
Ganz abstrakt zusammengefasst sind Gene Teilchen, mit deren Hilfe sich unsere 
zelluläre Identität in ihrer Umwelt laufend reorganisiert und anpasst.

Inzwischen wissen die meisten, dass es auch Erscheinungsformen von.Leben gibt, 
die identifizierbar sind aber z. B. nur eine einsträngige Sequenz von Kernsäuren ' 
(RNA) enthalten -wie z.B. die.Coronaviren.. Diese Viren sind Zellschmarotzer, die 
sich in Wirtszellen einschleichen und diese dazu bringen, ihre Vermehrung zu 
übernehmen. Dabei übernimmt die genetische Sequenz des Virus in der befallenen Wirtszelle 
das Ruder und plündert zur Erzeugung von Virusduplikaten deren Inhalt so aus, dass diese 
abstirbt.

Andere Viren wiederum bleiben l^nge in Zellen versteckt, bis sie wieder ihre-Kopien 
ausschwärmen lassen. Der Streit darüber, ob Viren eigene Lebewesen sind, ist müßig und ist 
eine Frage der Sichtweise, denrt alle Lebewesen (sogar die Menschen) können analog zu .Viren 
sich nicht ohne geeignete Umgebung vermehren.

r Infektion - eine regulierte Abwehrreaktion zur Bildung und Erhaltung von Identität
y

Eigentlich ist ja auch jede Virusinfektion eine natürliche genetische Veränderung der 
jeweiligen Zielzellen. Der Unterschied zur geplanten Genmanipulation ist allerdings gewaltig, 
denn eine Infektion ist wie gesagt mit einer Virusvermehrung und mit einer mehrschichtig 
abgestimmten Abwehrreäktion auf lokaler, humoraler und zellulärer Ebene verbunden. Dabei 
werden sogar die infizierten eigenen Zellen erkannt und vom intakten Immunsystem durch 
sogenannte Killer-Zellen zerstört und abgeräumt.

Diese geregelten Abwehrreaktionen unseres Körpers nennen wir Entzündung. Sie spüren wir 
als Symptome und können deshalb sofort unseren Körper und unsere Mitmenschen durch - 
unser Verhalten in solch einer Krise unterstützen. Es handelt sich um eine natürliche und 
riotwendige Auseinandersetzung, ein mit komplexen Kommunikationsprozessen reguliertes' 
Zusammenspiel. 1 •

Das Infektionsgeschehen hat sich in unseren Vorfahren Jahrtausende lang perfektioniert und 
ist Teil der gemeinsamen natürlichen Entwicklung von Wirt und Virus. (Zu immunologischen 
Details empfehle ich den gut verständlichen Artikel von Professor Pr. Beda M. Stadler aus 
Bern.) ^ ■ ■

0



Die Mutation von Impfungen

Impfstoffentwicklung geschah anfangs in staatlicher Obhut und allein aus öffentlichen 
Mitteln.

So wurden z.B. die Pocken ausgerottet und so wurden Kinderlähmung, Tetanus und Diphtérie 
weitgehend zurückgedrängt. Es kam allerdings zu einem völligen Paradigmenwechsel, als das 
Impfen von einer Last im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge zu einer Geschäftsidee 
von Wirtschaftsunternehmen der Pharmabranche dereguliert wurde. Seit etwa zwei 
Generationen kann der Staat nur noch aufpassen, dass die Industrie uns nichts Schädliches 
mehr andreht. Aber auch das wird von einer gierigen Industrie, deren Primärinteresse eben 
nicht die Gesundheit, sondern der Gewinn ist, zunehmend durch korrumpierende Einflüsse 
auf Regulierungs- und Gesundheitsbehörden sowie immer direkter auch auf die Politik 
erschwert. Und seit der Erfindung der "Pandemie Preparedness" ist Impfstoffentwicklung und 
Vermarktung zu einem globalen Geschäft mit der Angst vor Seuchen mutiert.

Direkt oder indirekt von der Bio-Tech-Industrie abhängige Virologen haben dabei die Rolle 
übernommen, in immer kürzeren Abständen die Angst vor feindliche Erregern zu erzeugen. In 
diesem "Kampf gegen Viren" helfen den Unternehmen die "Kriegsberichterstatter" bei 
kooperierenden Mainsteam Medien, welche die nötige Angst und den politischen Druck 
schüren. Sie erzeugèn immer wieder eine öffentliche Stimmung unter deren Einfluss unsere 
Regierungen schon wiederholt erpresst (oder gar ermuntert?) wurden, alle kritischen 
Stimmen zu ignorieren und die schnell zusammengeschusterten Medikamente oder 
Impfstoffe der Pandemie-Profiteure in großen Mengen einzukaufen.

Geplante „Impfungen" verändern uns genetisch

Unter den etwa 100 derzeit im Wettbewerb entwickelten „Impfstoffen gegen Covid-19" 
befinden sich 12 bereits in der klinischen Prüfung. Von diesen enthalten nach Auskunft der 
WHO vom 9. Juni - vier Kandidaten rekombinante RNA und drei Kandidaten DNA. Nur eine 
Minderheit wird als herkömmlicher Impfstoff konzipiert. Sieben von diesen zwölf Kandidaten 
haben deshalb mit einer Impfung nichts gemein, sondern sind gentechnische Veränderungen 
des Menschen, die unter falscher Flagge segeln. Deshalb wird „Impfung" bei diesen in 
Anführungsstriche gesetzt.

Es handelt sich um Bruchstücke unterschiedlicher genetischer Informationen, die als RNA (4) 
odef DNA (5) auf ebenfalls unterschiedliche Weise (6) in die menschlichen Zellen gebracht 
werden sollen.

Auch rekombinante RNA, die in menschliche Zellen eingebracht wird, verändert dort die 
genetischen Prozesse und ist sehr wohl als genetische Modifizierung der Zellen bzw. des 
Organismus einzuordnen, denn genetische Modifizierung beschränkt sich eben nicht auf eine 
direkte Veränderung der DNA. Sich vermehren, wie es die Viren tun, soll sich die 
eingeschleuste rekombinante RNA in den Zellen allerdings nicht. Sie ist auch nicht Teil der 
eingeübten zellulären Kommunikation und rnissbraucht bestehende Abwehrroutinen wie 
private Sicherheitsdienste eine Polizeiwache.



\

Damit sein kann was nicht sein darf

Menschen werden durch die geplanten „Impfungen" also genetisch modifiziert, auch wenn 
der Gesetzgeber bei der Definition von GMOs (1) die Anwendung dieser Bezeichnung für 
Menschen selbst ausgenommen hat. Das ist zur Vermeidung menschenrechtlicher 
Widerstände geschehen, obwohl gleiche Eingriffe bei Tieren zu diesem Etikett führen würden. 
Auch Menschen werden ja in besonderen Fällen bereits genetisch verändert. Solche 
Veränderungen laufen als „Gentherapie" (2) und sind gesetzlich mit hohen Hürden versehen 
(z.B. Zolgensma).

Weiterhin besteht bei künstlichen genetischen Modifizierungen immer das Risiko, dass diese 
auch die Keimzellen einbeziehen könnten. Eine Keimbahnveränderung, also vererbbare 
genetische Modifikationen sind menschenrechtlich bisher tabu. Die Teilnehmer an der 
klinischen Erprobung der neuen.genetischen "Impfstoffe" müssen sich auch deshalb zu 
strengen Maßnahmen der Schwangerschaftsverhütung verpflichten.

Bei den durch Panikmache uns aufgedrängten „Gen-Impfungen" hat außerdem eine Lobby 
rechtzeitig dafür gesorgt, dass die geplanten Massenanwendungen rekombinanter 
Erbinformationen am Menschen schon zur Verbesserung der Akzeptanz auch nicht als 
„Gentherapie oder Genprophylaxe" bezeichnet werden, obwohl sie es natürlich sind.

Unsere Zellen sollen die Bioreaktoren der Impfstoffindustrie ersetzen

Bei einigen der geplanten oder bereits laufenden klinischen Studien wird also in die 
genetischen Prozesse der zellinternen Kommunikation eingegriffen, damit unsere 
Körperzellen neue Stoffe selbst produzieren, die bisher von außen über Impfungen zugeführt 
wurden. Unsere Zellen sollen zu Bioreaktoren für interne Impfstoffproduktion 
umprogrammiert werden.

Nicht itiehr auf Hühnerembryonen oder in technischen Bioreaktoren sollen Impfstoffe 
hergestellt werden, sondern von unseren eigenen Körperzellen.

Dazu muss.man diese unsere Zellen gentechnisch verändern. Man muss genetische 
Programmcodes in unsere Zellen einschleusen, damit sie etwas fremdes Neues in uns 
erzeugen, gegen das sich unser Immunsystem dann wehren soll. Dabei soll unser 
Immunsystem gegen die vorher programmierten stofflichen Merkmale von möglichen 
Erregern trainiert und sensibilisiert werden. So die Ideologie.

Große Risiken und offene Fragen

Aber was geschieht, wenn diese veränderten Zellen von unseren Abwehrzellen w/ie bei einer 
Infektion erkannt und vernichtet werden? Was geschieht, wenn ungeplant in wichtigen 
Organen, zum Beispiel in der Leber Zellen verändert werden und diese dann durch eine starke 
zelluläre Abwehrreaktion stark geschädigt werden? Was geschieht, wenn das an vielen Stelien 
im Körper passiert und ein gefährlicher Zytokinsturm ausgelöst wird?



Es bleiben sornit weitere wichtige Fragen (6) offen:

1. Welche Zellen werden letztlich von den Shuttle-Viren oder Nano-Partikeln angesteuert 
und verändert?

2. Wie zielgenau und gewebe- oder zellspezifisch ist der Shuttle-Prozess?
3. Erkennt unsere zelluläre Abwehr die modifizierten Zellen als fremd und vernichtet sie, 
wie sie es ja auch z.B. mit den von Viren befallenen Zellen macht?

4. Wie unterscheidet im Falle einer Infektion unser Immunsystem zwischen infizierten 
und modifizierten Zellen?

5. Wird durch diesen Vorgang eine selbstbegrenzende Reaktion ausgelöst, oder kann ein 
Massenzelltod (Apoptose) mit Zytokinsturm und Schockreaktionen ausgelöst werden?

6. Wie lange müssen die Wirkungen solcher Manipulation nachbeobachtet werden, um 
Autoimmunreaktionen oder Tumorinduktionen ausschließen zu können?

7. Wie gründlich hat man derartige ernste Risiken durch umfangreiche Tierversuche 
untersucht?

8. Weshalb besteht bei Gentherapeutika eine sehr begrenzte und strenge Indikation, 
während bei den zur Infektionsabwehr untersuchten genetischen Modifikationen ein 
„beschleunigtes Verfahren" zugelassen wird?

Auch herkömmliche „Pandemie"-lmpfstoffe bringen erhöhte Risiken

Unabhängig von den genetisch modulierenden Methoden sind auch mehrere klassische
Impfstoffe in der Erprobung. Bei diesen werden unterschiedliche inaktivierte
Virusbestandteile von außen zugeführt, die direkt zu einer Antikörperbildung führen sollen.
Einige der Kandidaten enthalten zusätzlich Wirkverstärker oder Adjuvantien.

i\
Auch bei diesen Impfstoffen sollen wegen des angeblichen Zeitdrucks Risiken akzeptiert 
werden, die z.B. von Verunreinigungen durch Proteine aus den Nährzellen von Bioreaktoren 
ausgehen können. Im Schatten der Angstmache wird auch hier den Firmen eine viel zu kurze 
Beobachtungszeit zugestanden. Proteinreste aus Bioreaktorzellen können sehr wohl als 
Verunreinigungen in Impfstoffchargen auftreten und zelluläre Reaktionen oder gar 
krebsartiges Wachstum hervorrufen. Um dieses auszuschließen bedarf es langjähriger 
Beobachtungszeiten.

Die Beimischung von Wirkverstärkern (Adjuvantien) soll die immunisierende Wirkung der 
Antigene verstärken. Sie ist aber unspezifisch und kann schwere Autoimmunerkrankungen 
auslösen, wie sie auch bei Schweinegrippeimpfstoffen beobachtet wurden.

Grippeimpfung - das alljährliche Geschäft mit der Hoffnung

Für alle Verfahren bleibt außerdem fraglich, ob eine induzierte Immunisierung bei den ja 
immer wieder neu sich rekombinierenden Coronaviren überhaupt zu einer Schutzwirkung 
führt. Das kann immer erst nach einer Grippesaison/Coronasaison beurteilt werden.

So bleibt die Grippeimpfung/Corona-Impfung ein alljährliches gutes Geschäft mit der 
Hoffnung, weil bei diesem „Geschäft" immer wieder nur nachträglich etwas über den Nutzen 
ausgesagt werden kann.



Hinzu kommt, dass es inzwischen auch genügend Erfahrungen damit gibt, dass der Platz, der 
durch Impfungen jeweils unterdrückten Viren von anderen (gefährlicheren?) Erregern 
eingenommen wird. Denn auch eine Influenza-Impfung verhindert keine 
Atemwegserkrankungen, sie verändert nur das Erregerspektrum! Das würde bei einer 
Corona-Komponente oder den geplanten genetischen Manipulationen nicht anders sein.

Verantwortungslose Hazardeure bremsen und in Haftung nehmen!

Wer uns also solch eine Corona-„lmpfung" andrehen will, der versteht vielleicht etwas von 
Molekularbiologie, oder von Geschäften, aber schaut weg, wenn es eigentlich um Gesundheit 
geht.

Und wer uns einreden will, man müsse unsere Freiheiten solange unterdrücken, bis es eine 
Impfung gibt, der ist wohl ein Spezialist für Unterdrückung aber nicht für Prävention,

Völlig unverantwortlich ist in jedem Fall schon jetzt, die Zusage einer Haftungsfreistellung der 
Impfstoffindustrie durch die verantwortlichen Regierungen. Dass lädt geradezu zur 
Vernachlässigung des sonst so oft beschworenen Vorsorgeprinzips ein und macht die 
Impfstoffbranche zu einer verantwortungsfreien Zone, in der sich jetzt ja auch schon 
massenhaft Spekulanten und virologische Hazardeure tummeln.

r

Es ist grober Missbrauch anvertrauter Macht, wenn Ethikkommissionen oder die Leitungen 
staatlicher Kontrollbehörden alles gehorsam abnicken, während Frau Merkel oder Frau van 
der Leyen aus politischem Kalkül die zum Teil einschlägig vorbestraften Glücksspieler der 
Impfindustrie mit Milliardenunterstützung auf die Bevölkerung loslassen.

Der Fisch stinkt vom Kopfe

Im RKI, im PEI, im BfArM oder bei der EMAarbeiten hochqualifizierte Wissenschaftler, die das 
alles mit ansehen und schweigen müssen, weil sie sonst existenziell bedroht werden, wie man 
am Whistleblower aus dem Innenministerium ja gut beobachten kann.

Ja, es ist die Korruption der Wissenschaft durch Politik und Wirtschaft! Wir erleben eine Zeit 
der institutioneilen Korruption, einer anonymisierten Korruption, die Angst macht, die 
gefährlicher ist als jedes Virus und die schon in den letzten Monaten vielen Menschen die 
Existenzgrundlage genommen und viele Menschen auch das Leben gekostet hat.

10 Forderungen in Bezug auf Maßnahmen der medikamentösen Infektionsprophylaxe;

1. Sofortiger Stopp der klinischen Studien mit rekombinanter RNA oder DNA am 
Menschen

2. Sofortiger Stopp der Lockdown-Maßnahmen unabhängig von möglichen Impfstoffen.
3. Keine Erpressung durch Immunitätsnachweise
4. Maximaler Patientendatenschutz auch in Bezug auf den Immunstatus
5. Keine Abnahmegarantien oder Haftungsfreistellungen für biptechnologischen 
Unternehmen, Pharmaindustrie oder kooperierende Dienstleister

6. Keine Wirkverstärker oder riskante Adjuvantien in Impfstoffen



7. Keine Geschäftsgeheimnisse bei der Impfstoffherstellung
8. 100%ige Transparenz aller Unterlagen und Ergebnisse im Zusammenhang mit 
klinischen Studien für Impfstoffe

9. 100% Transparenz aller Unterlagen von klinischen Studien zur Prävention und 
Behandlung von Erkrankungen, die im IFSG geregelt sind

10. Völlige Transparenz und Akteneinsicht in die Protokolle und Unterlagen von 
Ethikkommissionen bei klinischen Studien zur medikamentösen oder 
immunologischen Infektionsprophylaxe bzw. Impfstofferprobung

Hinweise:

(IjGentechnikgesetz: Gentechnisch veränderter Organismus (GVO) Ein GVO ist ein Organismus, mit 
Ausnahme des Menschen, dessen genetisches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter 
natüriichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt.

(2) EU Richtlinie 2009/120, 2.1 Gentherapeutikum: Unter einem Gentherapeutikum ist ein biologisches 
Arzneimittel zu verstehen, das folgende Merkmale aufweist:

aj Es enthält einen Wirkstoff der eine rekomblnante Nukleinsäure enthält oder daraus besteht, der im 
Menschen verwendet oder ihm verabreicht wird, um eine Nukleinsäuresequenz zu regulieren, zu reparieren, 
zu ersetzen, hinzuzufügen oder zu entfernen.

b) Seine therapeutische, prophylaktische oder diagnostische Wirkung steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der rekombinanten Nukleinsäuresequenz, die es enthält, oder mit dem Produkt, das aus 
der Expression dieser Sequenz resultiert.

Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sind keine Gentherapeutika.

(3) Siehe meinen Bericht zu GMOsfür den Europa rat

(4) Bei der RNA fehlen noch sehr viele Daten zum Sicherheitsprofil. Neben lokalen oder systemischen 
Immunreaktionen, die denen von konventionellen Impfungen ähneln, sollte beobachtet werden, wie sich die 
exprimierten Immunogene, also die Immunantwort auslösenden Antigene, im Körper verteilen und ob sie 
möglicherweise persistieren. Unklar ist auch, ob toxische Effekte von den modifizierten, nicht nativen 
Nukleotiden ausgehen. Eine kleine Ungenauigkeit der RNA Vakzine karin dazu führen, dass die „Impfung" 
zur Auslösung der Erkrankung führt oder diese stark verstärkt. Das alles ist nicht ausreichend erforscht. Zu 
bedenken ist zudem, dass je nach Applikationsweg RNA in den Extrazellulär-Raum eingebracht wird. 
Extrazelluläre RNA ist bekannt als die Gerinnung und die Gewebsdurchlässigkeit fördernder Faktor. Das birgt 
die Gefahr der Ödem- und Thrombenbildung. (Quelle: Stefan Hockertz)

, I
(5) Für DNA-Impfstoffe wird die DNA-Sequenz des gewünschten Antigens in ein bakterielles Plasmid 
eingefügt. Das Plasmid wird nach Injektion des Impfstoffs in der Zielzelle aufgenommen und abgelesen; dort 
soll das fremde Antigen hergestellt werden. Einige DNA-Impfstoffe gelangen durch Elektroporation in die 
Zielzelle. Dabei sorgen kurze elektrische Impulse im Moment der intramuskulären Impfung dafür, dass die 
Zellmembranen für die fremde DNA durchlässig werden. DNA-Impfstoffe benötigen in der Regel starke 
Adjuvanzien, damit sie eine wirksame Immunantwort auslösen können. Bisher sind DNA-Impfstoffe nur In 
der Tiermedizin zugelassen. Als denkbare Nachteile gelten eine zufällige Integration von plasmidischer DNA 
in das Genom des Wirts: Die Integration könnte eine verstärkte Tumorbildung infolge einer Aktivierung von 
Onkogenen oder Deaktivierung von Tumorsuppressorgenen induzieren, oder Autoimmunkrankheiten (z. B. 
Lupus erythematodes) hervorrufen. (Quelle: Stefan Hockertz)



(6) Die im Text aufgeworfenen Fragen beantwortet der immunologe Prof. Stefan Hockertz so:

L

1. Welche Zellen werden letztlich von den Shuttle-Viren oder Nano-Partikeln angesteuert und 
verändert? UNBEKANNT

2. Wie zielgenau und gewebe- oder zellspezifisch ist der Shuttle-Prozess? GAR NICHT. ES WURDE 
JAHRZEHNTE MIT LIPOSOMEN VERSUCHT UND SCHEITERTE

3. Erkennt unsere zelluläre Abwehr die modifizierten Zellen als fremd und vernichtet sie, wie sie es ja 
auch z.B. mit den von Viren befallenen Zellen macht? DIE GEFAHR IST GROSS.

, 4. Wie unterscheidet im Falle einer Infektion unser Immunsystem zwischen infizierten und
modifizierten Zellen? GAR NICHT, IM GEGENTEIL, DIE INFEKTION KANN VERSTÄRKT WERDEN.

5. Wird durch diesen Vorgang eine selbstbegrenzende Reaktion ausgelöst, oder kann ein 
Massenzelltod (Apoptose) mit Zytokinsturm und Schockreaktionen ausgelöst werden ? DAS SIND 
FORSCHUNGSANSÄTZE, DIEBEI WEITEM NICHT ABGESCHLOSSEN SIND.

6. Wie lange müssen die Wirkungen solcher Manipulation nachbeobachtet werden, um 
Autoimmunreaktionen oder Tumorindüktionen ausschließen zu können? MINDESTENS 2 JAHRE

7. Wie gründlich hat man derartige ernste Risiken durch umfangreiche Tierversuche untersucht? 
AUCH 2 JAHRE MINDESTENS, VOR ALLEM WENN ES NUTZTIERE WAREN.

8. vyeshalb besteht bei Gentherapeutika eine sehr begrenzte und.strenge Indikation, während bei den 
zur Infektionsabwehr untersuchten genetischen Modifikationen ein „beschleunigtes Verfahren" 
zugelassen wird? DAS IST REINE POLITIK UND HAT MIT REGULATORISCHEN GESICHTSPUNKTEN 
NICHTS ZU TUN.

Quelle: https://www.wodarg.com/impfen/

I
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entv^oirf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452}'*: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachnnents/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

3 https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss All. ist:
«a. die Verbreitung des Coronaxlrus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli w'urden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wiegen oder mit Co\id-i9 hospitalisiert.*^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*")- Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Co^^d-l9 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» ward vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig her\'or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wmrde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\äd-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'** angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Anjiahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https.7/icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage , 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein'grosses Risiko.ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

I

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den Au^st verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zm- Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung dés Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes''’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes“' (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronaxärus verursachten Krankheit (Co\äd-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Co\ad-i9-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen untenvorfen 

werden». Nachdem das Co\'id-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/2Q071012/index.htnnl#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentvsoirf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerv\'eise die aufschicbende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit v^ird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonden^ollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

■'ö https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgclehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt woirde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert woirden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\dd-i9 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen we «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verw'endet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales \irologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new' normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wdinscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Co\ad-i9-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der SchAveizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber (hese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wägt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern aiich kulturelle uiid ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformüliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen öder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert wèrden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen; Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie.eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePÜ,- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist.Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

W[SCÜ

I

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Miriam Hess, Staldenweg 1, 6313 Menzingen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfhiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.Ddf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Ck)vid-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenprundlape Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwimden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechmmgen betrefifend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'" angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
httDs://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

'fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mauigel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläutenmgen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'?, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.adnnin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc:/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogeu" obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

^ ® httDs://www. admin. ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a 10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat tmd Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

(Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen (Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche (Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httPs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachhche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und pohtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 

Menzipgen, 10.07.2020

nH
(^ame und Unterschrift)

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Dr. med. vet.
René Ringger 
Vordere Au 486 
9103 Sclnvellbrunn

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entvsoirf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen fiü r Verordnungen des Bundesrates zur Bewæ Itigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes’^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,"* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.^

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 

Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zw ischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.Ddf
6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 

2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Co- 
\äd-i9. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^”). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnimgs- 

politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 

Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzli­
che Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Co- 
vid-19 ausdrücklich.^^

L

4. Die Hochrechmmgen hetreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig her\^or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 

kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 

steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Co\äd-i9 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVTD-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-hosDi-
talisierunaen.html
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 

lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abw-ehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

i'..

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covld-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schw-erer, als der Bundesrat für das Gesetz die 

Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen ver­
kürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 

darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 

wurde nicht eingesetzt und ist im Co\1d-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass

13 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.  htm Wal 70
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a54
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dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar­
beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

(■

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 

Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des lÜ bertragungsrisikos und 

zur Bekæ mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Co\dd-i9) anordnen. 
Er hcD rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Co\äd-i9-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine frei-

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a6
17 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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willige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prü­
fung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewisser- 

massen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen 

deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 

dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\dd-i9-Verordnungen, einfach 

neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesent­
wurf die Dringhchkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerw'eise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Sou­
verän,durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co- 
vid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Fra­
ge gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Co\id-i9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht w^erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 

BV.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

v'

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 

Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf lücht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www,swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/voilmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Be­
griffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Vol­
kes handelt und nicht ün Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 

bek*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Schwellbrunn 08.07.2020

Dr René Ringger

21 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htm I#ani1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 8



(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https:/AA/ww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a7

“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvrischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundiaae-iaaebericht.xisx.downioad.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeier/patienten-
hosDitalisierunaen.htmi
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi-» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index html^aPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-CQmpiiation/19660262/index.htmi#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/A<ww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.htnnl#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Jtmi 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://vww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kultmellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bimdes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 
PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort,Datum -lO-Î.W

(Name und Unterschrift)

Gonen D

• fc I I

https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classifiecl-CQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»’ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von C«)vid-i9 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfa.ssung,« der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage:

VT ..é^.-.^:-^’=siehc-Artîkek7jl:.-LpLi.-.llcispiel:^worstAjase«Kandcmie tanalog apähisctie Grippe'1918)».

^'h'lthsV/wvvw ä?lmin:Clj/öDc/dö'/clässinRfl.c5inDilätiQn/2Q032737fina§)r:html#a4
2 httDS!/Avww.nGwsd.admin.ch/n0w^/m6ssaQG/3ttàchrn0nts/6l 792.pdl • •
3 t
^ httDs://www.admin.ch/QDC/d6/classitiGd-compilation/19995395^ndGx.html#al85 
5 httDs://www.adm}n.ch/ODC/d6/f6deral’QazGttG/2Ql1/3l1.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvricklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-J9-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVlD-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronarirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Sehweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurüek - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Co\id-i9 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöehigen Periode normalerweise anfallen

6 httPs:/Aivww.bfs.adm}n.ch/bfs/d6/hom6/statistik6n/katalQQG-
datGnbankGn/rnGdlGnmittGilüngGn.ass6td6tail.3742835.html ' ' T
7 https://www.admin.ch/opc/dG/ciassifiGd-CQiTipitatiQn/20200744/indGx.htrnl#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/dQ/dQkumGnt6/mt/k-und-i/aktuGile-ausbruQchG-pandGmiGn/2019- 
nCQV/covid-19-datGnQrundlaQG-laQGbericht.xlsx.download.xlsx^QQ325 PatGoarundlaae Grafiken COVID- 
19-BGricht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Co\id-i9. Das sind t,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallcn 
(2019, Bunde-samt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist übcr\«mden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspoliti.sch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepa.ssten notrcchtlichcn Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Co\id-ig au.sdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesnit nicht explizit als Grund für die Vcrlängeiaing des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
« zweiten Welle» der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätlichcs Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmis.sverständlich und eindeutig hen’or, da.ss er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bunde.scigcnen Institution, der Ecole pol\1cchnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundcsrätlichcn «Swiss national Co\nd-l9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sic rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’üüO Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwclle. Prof. Fellay ging s-on zwei Annahmen aus, die sich schon damals .als falsch 
erwiesen.

3 httos://www.bfs.admin.ch/bfs/de/TiQm6/statistik6n/Qesunäh6it/gGsunähGitswGSGn/sDitaGlGf/pati6ntGn» 
sie

Zum einen unterliegen gemä.ss .seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Flospitalisiening. Man wusste aber schon im April, da.ss 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen die.selbc Stcrbewahrseheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unltcstritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Tode.sopfer 
aiismachen. Die Tat.stiche, da.ss Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
besstimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\id-i9 Task Force» bleibt, zeigt, da.ss 
der Bundesrat auf .seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen
Risiko einer Fehlein.sc.hätzung au.ssetzf. Keinesfalls daiTdcrGesetzgebeFeih'eFVorlage__ ___
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgcrechncten Gefahr dient. Er geht 
.sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Sch.'idcn 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

,5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung .seiner Wirksamkeit.

Gcm.äss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «da.ss die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies mu.ss insbesondere für Ma.ssnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach ühereinstimmender Ein.schätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen dic Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Ge.setz liegt al.so ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfa.ssung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der VcrhältnismiLssigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für d.as Ge.setz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassiing.szcit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der not rechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten M.assnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemä.ss zVrt. 54 Epidemiengcsctzcs'“' schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Cosid-ig-Gcsctz, das sich au.sdrücklich auf das

10 httDs:/Aivww.bfs.admin.ch/bfs/dG/homG/statistikGn/bevoGlkefuna/aGbLirtGn-todGSfaGll6AQdGstaGH6.html
11 httDs://www.n6wsd.admin.ch/nGwsd/mGSsag6/attachmGnts/61823.pdf 

pttpsV/jcblGmai.qithub.io
httDs://www admin.ch/ODC/dG/dassifiGd-comDilation/1999S395/indGx.html#a17Q 
https:/Avww.admin.ch/ODC/dG/ctassifiGd-comDilation/2QQ7l0l2/indGx.html#a54
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Epidemieogesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberiseher Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bcvölkerungsgmppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkenmgsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde aueh ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann naeh einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des urspriingliehen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widersprieht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundes'versammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufz.uheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Venvaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgesehlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Vcrlängenmg des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfaeh neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebendc Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindnick, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

_______. 8. Ein Impfobligatorium mit nichtabscl^cssend geprüften pharmazeutischen
^TSs'^T^p'roduktcn i.st-vöikeifcch'tlich verboten-: v • ....................

r.-'Ä-----:-.--.

httDs://www admin.chyQDC/de/c)assifieä-compt)at'{on/2QQ7lQ12/index.html#a22 
16 httpsi/Avww adrnin.ch/QDc/dG/cjassif}6d-cQmoilatiQn/20Q71012/indGX.hlmi#a6

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Co\’id-i9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

17 pttpS!/AAfww.admln.ch/ODC/dG/classifi6d-CQfnpilation/19660262/indGx.htrni#a7 
httDs:/yWww.admin.ch/opc/dG/classified-comDilation/19995395/ind6x.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondcr\'ollmachten auf ordentlichem 
parlamentari.schcm Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundeshcschlusses 
nach Art. i6;j BV.

Fazit

; i-. . Die historische F.rfahrung mit notrechtlichcnTMhssnahmen zeigt, däss.die Rückkehr zu-..
- • - . normalen demokratischen Abläufen r aus welchen Gründen auch immer- s^hwierig-ist.

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte I5cmokratic 
wiederhergestellt wurde.’’

Der Verlauf der Pandemie hat aueh gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\id-i9 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitalcintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020’° zweimal erklärt, die Epidemie bleilre bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechlliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https7/www.swissin1o.ch/ger/direktedemokratieAoilmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, httpsy/hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/20l3- 
08-26/

httDs://wwwsrt ch/nlav/radio/boouDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90he-c.64d4e7672ht
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von ,sich,selber._ r;; -.:
Das vorgcschlagenc Covad-ig-Gesetzuntspncht diesen GründsätzenÜn keiner'Weisci'EsÜsJl., " ' — ^
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Ixrgaiitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und__________
der rechtswirksmn^n medizinischemBegriff^_achzubgäem^^igH:^is^

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestcllt. Aber die.se Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie i.st entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Ffdgenosscnschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden, Fs kann also nicht sein, dass , 
eine Mehrheit Verfa.ssungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel”). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Dicterswil, 9. Juli 2020 ^j

Dr. Martin Endcrlin

21 iittpS!//www.admin.ch/ODC/cl6/dassifiGd-compi(3tiQn/19995395/indGx.html/y3ni1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

'IQ. '4: h

Gestützt auf Art. 4 des «Biindesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes"^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“’ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.arimin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20032737/index.html#a4

2 https.'//www.nfiwsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/6'l 792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der ^ckdov^Ti auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Corona\arus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunw'öchigen Periode normalerw'eise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202QQ744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Co\âd-i9. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist über^^’unden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Co\üd-i9 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\ad-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erv\iesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wssenschaftlich

■'O https://www.bfs.afimin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https.7/jcblemai.Qithijh.io
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\

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt; dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit Urnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
\

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang .mit einem Ereignis gelten; das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die ' 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz lie^ also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie,es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.
\

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'''’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gcsetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, we der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Venvaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten w'erden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schw^eiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

w'erden». Nachdem das Co\id-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenscbaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22

■'6 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.htmI#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\ad-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentv\mrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerw^eise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schw^eiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\id-i9- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

lo. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonden^ollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht w'erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus w^elchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wdederhergestellt \^^Jrde.’‘^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert \\Tarden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales \arologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wninscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorge.schlagene Co\'id-i9-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswärksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https.7/hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/poDupaiJdioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen' entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und , 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehrnbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck dés Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

j

r'

X

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Silvio Faieta 

Waffenplatzstrasse 91 

8802 Zürich
Bundeskaiizlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht(ä>bk.admin.ch

Vernehmlassung Entmirf «Co\idl-i9-Gcsetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes ül^er das Vernehmlassungsverfahren» ‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Noti-echt zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Co\äd-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes'^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glo.ssar der

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf  
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Dige; 
siche Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Fandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine VVorst Case-Pandeniie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovvn auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits i-iickläutig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

G rossen Ordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Uige, die sich einzig und ausdrücldich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-i9-Vei*ordLnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketteii zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämraen;
c. be.sonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellcn, insbesondere 

zur Aufrechterhal tung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Värus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den imsgesarat Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der <fFallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zw-ischen dem 1. Mai und dem 6. Juli w urden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen w-egen oder mit Co\äd-;i9 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22

5 httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
^ httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/indRx.html#al
^ https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktüelle-aijsbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken CQVID-
19-Bericht.xlsx

Stellungiiainnie Entwurf Covid-19-Gesetz 2



Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik'^). Seit dem 1. Mai verstarl^en 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik''^. Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Corfd-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Eortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report>>'- angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
^0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.aithub.io
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Hauptvvelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erw'iesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Inlrzierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierimg. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern liaben Prof. P'ellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Sehon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hoch ge rechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Ai’t. 170 BV'-J sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusarnrnenliang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüliingskoinmissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den .August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der V'erhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Ge.setzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss .Art. 54 Epidemiengesetzes‘'< schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Eimsatzorgans des Bundes bei der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al7n
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q7l 012/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und i.st im Co\ad-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7, Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Aid. 22 des Epidemiengesetzes'? sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von getahrdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (be.sondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt die.se Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Co\id-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriuin mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-Gompilation/2007l 012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'", in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt n.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zula.ssungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, i.st davon auszugehen, 
dass Impfstoffe \ or .Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt w'erden. Sie befinden sich 

gevvisscrmassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb e.xplizit von einem öbligatoriuin ausgeschlossen werden. Ein Aus.schluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schlitz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gcsetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem alllälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts bege,gnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen. einfach neue, wiedernm befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

.'Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkeiamg, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-i9- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

ge.stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärraassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem P^pidernien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

■''' https'.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l9660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opG/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonderv'ollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahiimg mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwaerig ist.
Von 1.930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Biindesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als .sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter die.sen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem .Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwemiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Ki-ankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new' normal» führen.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sicli niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns vväinscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

\T)lkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu untei'schätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsändeiomgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel-'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit i.st Demokratie unmöglich.

Zürich, lü.Juli 2020

Silvio Faieta

https://www.admin.cfi/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Josef Troxler 
Schwalbenweg 18 
8370 Sirnach

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzhchen 

Gnmdlagen für Verordmmgen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordenüichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess tmd Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordmmgen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4
^ https://www.newsd admin ch/newsd/message/attanhments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreiftmg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkenmg 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga2ette/2Ql 1/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/stati.stikRn/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2QQ744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisienmgen, die in einer neimwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordmmgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzhche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betrefifend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten WeUe» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokunnente/mt/l<-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandennien/2Q19-
nCoV/covid-19-datenarundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/2QQ325 Datengmndlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/SDitaeler/patienten-
hospitalisierungen. html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://vi/ww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
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2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratimg zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV»3 sorgt die Bimdesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bvmdes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereigiüs gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bimdesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://jcblemai.github.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes»^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. ziu- «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllimg der gesetzhchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkenmgsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkenmgsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vermindenmg des Übertragungsrisikos imd zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus venursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein ImpfobUgatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläutenmgen ausdrücklich festhält. Der von einem 

ImpfobUgatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhönmg der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem LegaUtätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zmn Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwalrimg aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassimgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkenmg 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/indey html/ZaPP 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechtein der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen tmd wissenschaftlichen Versuche 

vmd müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängenmg des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkimg eines 

Referendums imd erzeugt den Eindruck, der Bundesrat woDe das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigimg einer Krise nicht mu' notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes imd der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zm Bewältigimg von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine expUzite DringUchkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bimdesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bvmdesrecht oft tmd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesimdheit der gesamten Bevölkenmg, ging es später um die Sicherstellimg von 

Intensivkapazitäten, dann tun den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche nüt gravierenden Folgen

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten fuhrt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - dmch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Simach, 10.07.2020

Josef Troxler

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Alt. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Ent-wurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Co\ad-i9-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bunde.sveifassung,4 der dem Bunde.srat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder immittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich hei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnuiig sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu .schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wmrden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallcn

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#al  

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlaae-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik'?). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochreclmungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie üi Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Giimd für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Swdtzerland COVID-19 Scénario Report»*- angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o'ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierungen.html
https.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/oeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

*2 https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national CoNdd-ig Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwoirf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismh.ssigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6, Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ v^oirde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unldare Regelung der Impfpflicht

:• ■

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzessind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Ai't. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Überfragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis v\airde dann nach einfacher ^Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des urspi-ünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache, klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalemeise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Aif. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwairf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht vs^erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen denioki'atischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.''^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkenmg, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen venvendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Sjnnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt be.stehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Vertässung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel-'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Richterswil, 10. Juli 2020

Lmca Sçhebinger

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bunclcskanzlci 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
rechtç^bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «(Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf /\rt. 4 des «Bundcsgcsctzcs über das Vernehmlassun^verfahrcn»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum En^vurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Co\id-]9 besteht 
nicht.

I
I

I

Rechtsgrundlagen der Co\id-i9-Vcrordnungcn, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemlengesetzes'^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,’’ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetze.ssammliing 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidcmicngcsctz (S. 452y': «ausserordentliche I.age; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemic (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https7Avww.admin.ch/QDC/do/classified-compilation/20032737/index.html#34

2 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdt

3 https://www.admin.ch/opc/d6/classifi6d-compilation/20071012/index.html#a7

■' httD5://www.admin.ch/oDC/de/classHied-comnilalion;i999S395/index.html»a185 
® httDs://www.admin.ch/oDc/de/f6deral-gazette/20l 1/311 .pdf

Dass cs sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandcmic handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt,^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem F.reignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche l.age, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordniing sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemä.ss Art. r ist:
«a, die Verbreitung des Coronavirus (COVlD-io) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen; ,
1). die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen; 
e. be.sonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrecliterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollsländigc Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs ,Iuli meldet das BAG die Aiizalil 
i'ests allerdings niclit mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. .Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Co\id-i9 hospitalisiert.“ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer ncunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

6 https7/www.bfs.admin.ch/bfs/d6/hom6/statistiken/kataloge-dat6nbank6n/medi6nmitt6ilung6n.ass6td6tail .
3742835.hfml

^ https7/v 
s httos7A

v.admin.ch/Qpc/d6/classifi6d-compilatiQn/2Q2Q0744/ind6x.html#a1

v.baQ.admin.ch/dam/baQ/d6/dokum6nt6/mt/k-und-i/aktu6ll6*ausbnj6ch6-Dand6mi6n/2019-nCoV/
covid-19-datenQrundlaQB-laQebericht.xlsx.downioad.xlsx/200325 Datenarundlaga Grafiken COVID-19- 
Bericht.xlsx

9 https7/www.bfs. ad min.ch/bfs/de/home/stalistiken/gesundh eit/gesund he itswesen/spitaeler/pati ente n* 
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Cüvid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(i>oi9, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist übei'wunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Atich wenn die Verordnungen wie vorgeschricben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Krläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Fine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht e.xplizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
• zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,... • (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notreehtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bunde.seigenen Institution, der Ecole poljieehnique fédérale de Lausanne (EPFL) iin April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fcllay, die Studie «Switzcrland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sic rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o'oüo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
liauptwelle. Prof. Eellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisicrung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrseheinliehkeit, Schon damals war wissenschaftlich

10 httDS!/Avww.bfs.adrnin.ch/bfs/d0/homo/statistikBn/bGVO8lk0njng/gBbufl6n*tQd6sffl6ll6/tQd6Sta6ll6.htfnl

11

I

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allcrgrösstcn Teil der Todesopfer 
ausmacheii. Die Tatsache, dass Prof Fcllay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
be.stimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Nolreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden ». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Enriwrf für 
die Verlängerung nicht überjjrüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Ülrerprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehinlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notreehtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die In.stitutinnen des vorgeschlagenen Co\id-19-Gesetzes enfsprechen nicht 
den geset/.lichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'-i schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Izigen» (Abs. 3, lit. c). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-ip-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epideiniengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

hllpsyfwww.admln.chfopc/de/classilied-ciimpilaliond 9995395/ln(lex.himlffal 70
1*1 https://www.admin.ch/opc/d8/classifi6d-cQmpilation/2Q071012/ind9X.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Alt. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
« Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausiihen, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Co\td-i9-Gcsctz hebt dic.se Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Ahs. i jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronaxnms verursachten Krankheit {Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfohligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Eall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
be.sonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksent.scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Co\ad-i9-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

I

I
I
I
I
i

R. Ein Impfobligatorium mit nicht ahschlie.sscnd geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'?, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 19912, schreibt u.a. fest, «niemand fdürfcl ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Co\id-i9-Ge.setz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit, i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflichl für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

15 htlDS!//www.8dmin.ch/opc/d8/clflssifi0d*compilfltion/2QO71 Q12/indGx.htrnl>y322

16 httpS!//www.fldmin.ch/Qpc/d6/clflssifi6d*CQmpilfltion/20Q71Q12/ind8X.htrrl)yfl6 
httns:;/www.admin.ch/onc/dB/dassitiRri-comDilatinn/196Bn2fi2/inriax.hlml#a7

gewissermassen in der Schlu.sspha.se der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der köipeiiichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gcsetzcs Lst nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\id-i9- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besieht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkenmg, ganz besonders in einem direktdemokratischen tand wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfa.ssende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Co\id-i9-Gesctz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblenien, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

hltDS://wvw arimin ch/nrx9riR/classitiBd^ximDilalinn/1999539S/index.html)»a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliehe Bundesreehl oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «l'allzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Mospitalisationen aufgrund von Co\nd-i9 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundsehau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020““ zweimal erklärt, die Kpidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine sehlcicbcndc Veränderung von Begriffen wie «t'.pidemie» oder 
«Krankheitserreger«, die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
reehLsrvirksam sind.
bin relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Bcgieiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese ,schwer\\iegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fallen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, da.ss bereits ein normales \nrologiso,hes 
Grundrausehen notrechtlichc Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sieh niemand wäinscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sieh selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abznlehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der reehtswirksamen medizini.sehen Begriffe naehzubessem.

I

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokraäe/
vollmachtenregime-schwei2_als-dle-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-auloritaeren-regieren-auslrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss,ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ httDS'//www srf cl

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Giundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip ge.schüLzl werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz, sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präamhel-'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum (iûLÎi i’pt.c/- O^lnl-fZn o
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Manuela Trauffer, Bärglistrasse 3, 3858 Hofstetten bei 8rienz

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. admin. ch/newsd/messaae/attach ments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zvrischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httPs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiv^llige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zvdschen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https:/Avww.srf.ch/Dlav/radio/DOPupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Hofstetten b. Brienz, 09. Juli 2020

Manuela Trauffpr

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwi^ «Covid-19-Gesetz» 
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und'Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahreh»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

: ?;■ ■

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der Öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.» ■,
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezernber 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Wprst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

I.

'' https://www.aclmin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachnnents/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/optc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

. ® https.7/www.admin.ch/opc/de/federai-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auépÿ setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die
Ausbreitung bereits rücidäufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter äen Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik béi 2500 liegt.6
Während die Medien zu.Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der

''SGrössenordnung der sparüschen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine' Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

V'v-

N

2. Sämtliche Ziele der; Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-ig-Veirordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des;Caronavirus (COVIDtIq) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter,^en insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und.dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95
Personen wegen oder mifCovid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22
Prozent aller Hospitalisie^ngen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen
(Basis 2018, Bundesamt fpr Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personèn mit oder an• ^

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html ./ •. _
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.ba(;i.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCo\// 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.hfs.admin.cKybfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitaiisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik"“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

• <

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch upnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines
Wiederaufflammens;der Pandemie.

V- ■«

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflarnmen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassteh.iiotrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."-

)

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle», sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird;vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... heuen Situation (z. B. bei-einer 
< zweiten Welle > der Epidehiie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (ä,a;P.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich uncÇêindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied,der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 500p bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fella)f ^ing von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man Wüsste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle
Altersgruppen dieselbe^terbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

• . .

https://www.bfs.aclmin.0h/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin:Ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.i0i-
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage

ri
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mitähnen verhindern kann.

•;V'' .
r

■Ï
5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

s

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksafiikeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung

ÿ-das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf dén August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesefö;äie Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wir%ämkeit der darin geregelten Massnahmen durch die

V- •
Bundesversammlung zu überprüfen.

■ h':.»
y ■. \

6. Die Institutionen vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiehgesetzes“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», ü.ä. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwiscfe'h Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Awww.admin.ch/opcAje/classified-compilation/19995395/index.html#a170
V-;-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Corona\nrus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

> ;

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schw'eiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterw'orfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt w'erden. Sie befinden sich

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/20071Q12/index.html#a22

https://www.admin.ch/opcyde/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der ^hlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstolïe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einèôi allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, v«ederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesent^rf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt/den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen , 
den Souverän durchfühfeh.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zv^schen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird düfeh den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\ad-i9-

y-v:
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imhegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen),'iofidem auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 

die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnatiinen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg-bingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

i*.

Fazit

Die historische Erfahrurigmit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zur*
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

•>

https://www.admin.ch/opCj[de/classified-connpilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\ad-i9 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet einé schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet w'erden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend siij4- Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt w'erden, der in 
einigen Fällen zu Krankjtéiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covld-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen odeir in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/ 
vollmachtenregime-schwejz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/ 
45203984 V
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt.' Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Öpportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

<■:. ■■

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die? Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliértes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
S'-v '

O

(Name und Unterschrift)r.
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https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse) /

Pj)l>€tzjü

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 dés « Bündesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
*•

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. JunLdie Vernehmlassung eröffnet wurde.

/.
1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungeh, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesvjerfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der Öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezernlber 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage:
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

;; '

1 https://www.adnnin.ch/Qpe/de/classified-CQmpilation/20032737/index. html#a4
y' ■■

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

® https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-c'Qmpilation/20071012/index.hlml#a7

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/ofjc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss . 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zuJBeginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnüng der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt

' ’i';

der Entvöcklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keinevRtechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage,'d|e sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Govid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Vérbrdnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des fcöronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Üb'ëkragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Piérsonen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung dèr Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitf^èln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai uiid dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an
-------------------- t:'.
® https://www.bfs.admin.chybfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html ’ ;

. ! ;
^ https://www.admin.ch/opc/de/classHied-compilation/20200744/index.html#a1

1:

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokurhente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCo\//
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

t

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die ^ndemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die-^erordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.‘i;

f.k '

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form j 
einer «zweiten Wellé» siiid nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a;a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich un(|.etndeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er dié Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu ivurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlicheh «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Svsdt^rland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für ■ 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay. ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man v^ste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

.y.
https://www.bfs.admin.ch/fats/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaeHe/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdfrhttps://jcblemai.aithub.iQ ■
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

fA
Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des
Bundes auf ihre Wirksainkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen
im Zusammenhang mit.ernem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

■■■ •

GeschäftsprüfungskommSssionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfuhg, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz,die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochem verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die WirSèmkeit der darin geregelten Massnahmen durch die
Bundesversammlung zü: überprüfen.

'R
6. Die Institutionen .dés vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiehgesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.ä. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mängel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sovrie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung ,d*èr gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Awww.admin.ch/opé/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
.■■■ V-

https://www.admin.ch/opcyde/classified-CQmpilation/2QQ7i 012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

1’.'.

v.

Gemäss Art. 22 des Epi^emiengesetzes'-'’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteh j».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpfliiÿitend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf,' hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone än.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instani^; in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzüheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbar.köt nicht angefochten werden kann.

'•v' i’l ’

Das Covid-19-Gesetz soÜtè diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

V: /
7

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am i8,.’^’eptember 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freivdllige Zustimmung-^^izinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden»; Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

■jv
_______________ y

https://www.admin.ch/opc/de/classitied-cornpilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

1^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

.)
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb ex|rlizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

ft9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einépi allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach heue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführ^.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits ver|ügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerimg, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der darauf folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt. I '

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eihgebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV. ^

Fazit 'ft
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien
,r.. ,

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen,sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zwéimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und

.i

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gevdssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn ' 
diese schwerwiegend sirfc^ Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht ihif dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünsch^, und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

: . 
■ r

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

. ■ fe
ii- ■)

'9. David Eugster: Das Vollrrrachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/ 
vollmachtenregime-schweizlals-die-schweiz-dem-bundesrat-die-iust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/ 
45203984 i
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/ ^

i.
20 https://www.srf.ch/play/rädio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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.. V- 'Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung! Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, dieaîëi.ynsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu komnit èin nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

/

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger, wobei die;!^?^erfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur

i'*sprachliche, sondern auigh kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassuiigsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräu|sörlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohné diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)!^

I

■ "i

■ :'i ■:
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Verena von Bergen, Friedweg 5, 3800 Interlaken

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»" 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https:/Avww.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvricklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® httPs:/Avww.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»”’ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man ivusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https:/Avww.admin.ch/ODc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gtefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 20202” zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu SjTuptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Interlaken, 09. Juli 2020

Verena von Bergen

77//
'iy

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#ani1
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Simone Plüss - Baumgartenweg 36-4132 Muttenz

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

» httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 
^ httDs://www.newsd.admin.ch/hewsdAnessaae/attachments/61792.pdt 
3 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 
“» httDs://www.admin.ch/oDc/de/classitied-compilation/19995395/index.html#a185
5 httDs://www.admin.ch/oDc/de/federal-Qazette/2011 /311 .pdl
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auchj setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war.- Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung derspanischen Grippe sprachen^ stützten die^hlen zu keinem Zeitpunkt ^ 
der Entwicklung diesen Befundi".u- >;
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen ffir eine- > ,
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischén Grippe bezieht, 2ii.verlängern. - . ; .
t . Ï

2. Sämtliche Ziele der Covid^i9-yeTOrdriung:sind.erreicht ,

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht ^ein auf die gesteigerte Testtätigkeit , 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr). i
Zwischen’dem.i;:Mai und dern 6. Juli wurden geniäss Angaben-des BAG,gerade noch;95 „ . . . .. 
Personen wegen oder mit Coyid-t9 hospitalisiert.^. Das entspricht einem Anteil .von 0,22, 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalemeise anfallen

•\ -J

, r

... . —
® https://www.hfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae- 
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/202QQ744/index.html#a1 ; . . - • ■ . ,
^ https://www.haa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-. 
nCoV/covid-f 9-datengrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx .. . . . '
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik’“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Verärideruhg der nôtrëchtlichén Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines ' 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine heue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner hotrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussioh stéht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitgliéd der buhdeSrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten^ 
hospitalisiemnQen.html

httDs://www.bfs.admiri.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/hewsd/messaae/attachments/61823.pdf
httDs://icblemai.aithub.iQ
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe SterbewahrscheinlichkeitiSchon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task.Force>>: bleibti-zeigti dass:... 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt.: Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr, einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht^ 

sonst ein grosses Risiko;ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden . • 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann. ; . . . ^

5. Keine Verlängerung des Notrethts ohne Überprüfung seiner Wiricsamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen.die Beratung.über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen, ■ • i : ‘ ! ■ • /■

;• : ■ ; -■

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesif.schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Fördening .. .
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-i9^Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https:/AMWw.admin.ch/opc/de/ctassified^mpilation/19995395/index.htm>#a170 ■ 
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12yindex.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

; '■

\

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ O^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerüngsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übeigehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

-,

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verböten. ‘ •

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/in<ipx htmItfaPP
httDs://www admin.ch/oDC/de/classitied-compilation/2QQ71012/index.html#a6
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Alt. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»»?, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwUlige Zustimmung medizinischen oder ^ssenschaftlichen Versuchen unterworfen ; 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen ;• : -
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase.der.medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen; werden. Ein Ausschluss, ;, 
nicht Standardgemäss geprüfter InipfStoffe aus einem möglichen Gbligatoriuni.ist auch für . , ; 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV,Art. 10, Abs,, 2»?: angezeigt> ,, -

'! '.-i' i'i ' '■■ ■ '• .i • ■ ! , •

9. Die Dringlichkeit des Çovid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, vwederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebendeWirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen. .
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerungj ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden-Behinderung der Volksrechte entscheidendin Frage 

gestellt. -y:---.. ^ ■ :i;'! iil ■ r: I
: . . i. . ÎI -I.'ï

, - .
■ Î ^

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Coyid-W-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandeniie : . 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-G|Meta eigeü^h», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht

;•
.. s

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7 
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehrzu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Pariament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

?

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

^ indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Pöstulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu eiherri «néw normal» führen.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https:/A(vww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/j3lav/tadio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

sübstänziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

vérteidigen. Dazu komnit ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schwéizérischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürgér, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht unisonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präarhbel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.; .
■ ■ .'■ ■■ ^ ; ' .. ■ ,.v,, ... . , .

Muttenz, 9. Juli 2020 >

Simone Plüss

y

i ■

https:/Awww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-connpilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail .
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2Q19-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swnss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zvrischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covjd-19-Gesetz 4



7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impf Obligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wmnscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^ ^.1.0

(Name und Unterschrift)

tvxA ri

(/u.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bimdeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht (ffibk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Biindesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'’ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/200.32737/index.html#a4

2 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf 

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

'* httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2Q11/311.Ddf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zivischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs .Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. .Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisieaingen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
.374283.S.html
7 httDs://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/20200744/index.htmi#a1

® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xisx.downioad.xisx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hosDitaiisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik’o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch imnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Gnmdlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuteningen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängeaing des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängemng seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole pol3^echnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-igTask Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'-^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängemng der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'*" (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Damnter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘” angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindnick, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehrzu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/1999.5395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem. Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkemng. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderangen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

^ ZoZo(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

/

https //WWW.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l9995395/index.html#ani 1
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Heinz Schaffner 
Riedtalstrasse 14 B 
4800 Zofingen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report »*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://wvw.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen . 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes(besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, Avie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese vnchtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/i ndex.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die HospitaUsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns vninscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zofingen, 9. Juli 2020

I leinz Schaffner

/

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Katharina JaSîOb, Viaaîf'a Basiîsca 2,6605, Locarao-

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bimdesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teüe ich 
Dinen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»2 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfeissung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossarder 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/oDc/de/classiFied-coniDilation/20032737/index.html#a4

2 https.7/www.newsd.adniin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

3 https://www.adniin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20071012/index.html#a7

4 httPs://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/19995395/index.html#al85

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist vmbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss«
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgnmdlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verofdnung 2 gemäss Art. i7ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai tmd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.s Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistikg). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteiluneen.assetdetail.
3742835 html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20200744/index.html#al

8 httDs://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenpriindlage-lagebericht.xlsx.download xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_r.nvrn-1 Q-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierungen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnimgspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zmn 
Covid-19 ausdrücklich.!!

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht expHzit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich imd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 diu-ch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!2 angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

10 httDs://www.bfs.adniin.ch/bfs/de/home/statistikenÆevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.Ddf

12 httDs://icblemai.github.io
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Vinbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
2mzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV13 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Ntm haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfasstmg 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a]70

14 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classiFied-coinpilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzesissind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzesie (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bimdesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos imdzur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprüngUchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Çovid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

15 https://www.admin.ch/oDc/de/classiFied-compilation/20071012/index.htnil#a22

16 https://www.admin.ch/opc/de/classiFied-comDilation/20071012/index.html#a6

17 https://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2i8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgnmdlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnôtigèrweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigimg einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pamdemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B- in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

!

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 httDS.//www.admin.ch/opc/de/classiFied-comDilation/19995395/index.html#al0

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die aUe von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.19

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem lun «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbeißen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Jtmi 202O20 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) imd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - dmch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann dso nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassimgsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambehi). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Locarno, 8. Juli 2020

Katharina Jakob

21 https://www.adinin.ch/opc/de/classiFied-compilation/19995395/index.html#anil
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Deborah Jakob, Via SViezzaro 9, 6648 SViinusio

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bimdesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»iteüe ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»2 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordntmgen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4

2 https://www newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

4 httDs://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compiration/19995395/index.html#al85

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgnmdlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordmmg 2 gemäss Art. lyist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.s Das entspricht einem Anteü von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bimdesamt für Statistikg). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Pemonen mit oder an

6 https://www.bfs.ädmin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienniitteilungen.assetdetail.
1742815 html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#al

8 httDs://www.bag.adinin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-nCoV/
covid-19-datengrundlage-lagehericht.xlsx download.xIsx/^OOl25_Datengrundlage_GrafikeTi_COVTn-1 Q-
Bericht xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitali.sierungen.html

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



Covid-iç. Das sind i,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit beftisteten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.!!

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...».(a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!2 angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’opo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei S)Tnptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

10 https://www.bfs.adiiiin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

12 https://icblemai.github.io
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vinbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankimgen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bvmdesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BVia sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassimg 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigvmg von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e); Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bimd imd Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

13 httPs://www.admin.ch/oDc/de/classiFied-comDilation/19995395/index.html#al70

14 https://www.adniin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzesis sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

imd von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzesiö (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zvu-Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebern - der Bundesversammlung - 

an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
überg;eordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten. >

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

15 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22

16 https://www.adniin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20071012/index.html#a6

17 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
imd müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2i8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordmmgen, einfach neue, wiedèrum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkimg eines 

Referendums imd erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigimg einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al0
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 (he direkte Demokratie 

wiederhergesteDt wurde.19

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für (he 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um (he Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fahzahlen». 
Hinter (hesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, (he eine Behan(üung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstägsrundschau von Ra(ho SRF 

vom 27. Juni 202020 zweimal erklärt, (he Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfetoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», (he in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) imd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fähen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

(hese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu KrEmkheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, (he zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und imter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass (he Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht (hesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, (he Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen me(hzinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaiun dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen imd 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportimitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - dtirch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unaimehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bimdes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambelai). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Locarno, 8. Juli 2020

Deborah Jakob

21 https://www.admin.ch/opc/de/classiFied-conipilation/19995395/index.html#anil
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Er!ch Jakob, Via alla Basilica 2, 6605 Locarno

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teüe ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»2 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bvmdesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder immittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossarder 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.Ddf

3 httDs://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20071012/index.html#a7

4 https://www.admin.ch/oDc/de/classiFied-compilation/19995395/index.html#al85

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgnmdlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
tmd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapeizitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aüfrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.s Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistikg). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

6 https://www.bfs.adniin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
.1742815 html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classiried-compilation/20200744/index.html#al

8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datengriindlape-lagehericht.xlsx.download xlsx/200125_Datengnindlage_Grafiken CQVTD-IQ-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfölle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnimgspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein WiederaufQammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.ii

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»i2 angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

HauptweUe. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

10 httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistik:en/bevoelkening/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

12 httDs://icblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankimgen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kaim.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV13 sorgt die Bimdesversaminlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusanunenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzimg 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassimg 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlägenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

\

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Fördenmg 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Ahs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund imd Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

13 httPs://www.adniin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al 70

14 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzesis sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzesie (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bimdesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos imdzur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Danmter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»17, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
ffeiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

15 httDs://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20Q71012/index.html#a22

16 https://www.adniin.ch/opc/de/classiFied-compilatiQn/20071012/index.html#a6

17 httPs://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der mechanischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2i8 angezeigt.

\

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerüng des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordmmgen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den vmgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz eigeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htiinl#al0
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.19

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohimg für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, darm um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbeißen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 202020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei ims, bis wir einen Impfstoft^ 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) tmd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://wrww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu imterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbüi^erinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig dimchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassimgsänderungen oder Gesetze heschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambehi). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Locarno, 8. Juli 2020

Erich Jakob

21 https://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/19995395/index.html#anil
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Frank Heidemann 
5, Rue Des Landes 
F-68220 Hegenheim

Einschreiben

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Betreff: Vemehmlassimg Entwurf «Covid-19-Gesetz»

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»''teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Nptreeht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nieht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Co\dd-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronaxdrus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Co\dd-i9 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochén durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

\

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man waisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



»

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Mpnate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden!

7. Unklare Regelung der Innpfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite .10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon'auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen , 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.
r

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Vérlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie <Æpidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass ber.eits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz ;
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedem0kratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-denn-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

, httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Coxnd-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Basel, 08.07.2020
\

L .
7 rrr-y

r^'v

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Abs.
Paul Vögeli 
Rüeggenthalstrasse 6 
8344 Bäretswil

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adnnin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 

BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www. bfs.adm in.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich 

anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 

gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.^’

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
(zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www. newsd.adm in.ch/newsd/messaae/attach ments/61823. odf
https://icblemai.aithub.io
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ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
*'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, 
wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung 

- an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
’® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 

Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen 

besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf 
ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

■'® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes 

seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen venwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

^3. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe Präambel’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

(Ort, Datum ,

(Name und Unterschrift)

7)

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Brigitte Schären 
Obere Greibengasse 7 
4500 Solothurn

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

■' httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61792. pdf 
^ https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.adnnin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
® httPs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
^ https.7/www.baa.admin.ch/dam/baayde/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'!

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigehen Institution, der Ecole polytechnique fédéralè de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www. newsd. ad min .ch/newsd/messaae/attach ments/61823. pdf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fa2dt

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Solothurn, 9. Juli 2020

Brigitte Schären

httDS://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Karin Fuchs / Dörndlenstrasse 2 / 6276 Hohenrain

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»» teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs:/Avww.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20032737/inclex.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newscl/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?»). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744Aindex.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbfueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
« https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordmmgspohtischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, d2iss er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die PlausibUität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-tod9sfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
https://jcblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtiichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bimdesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllxmg der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des vusprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bimdesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufauheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmimg medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-connpilation/20071012/index.htnnl#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-ig-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfetoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen ziu- Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnzihmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen FäUe, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei ims, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu S5TTiptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

*8. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https7/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/DopupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bévôlkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassimg so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatiir der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel=^0- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Hohenrain, 9. Juli 2020

KarinrY
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rcchtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse)

Jacqueline Gutzwiller 
Landskronweg 20 
4107 Ettingen

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art., 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'' 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung pder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft \fom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

\.

' httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.Ddf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/0Dc/de/federal-aazette/2Q11/311 .Pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Dass cs sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der LockdovNTi auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-iQ zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwacklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Casc-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. G ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVlD-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtäligkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunw^öchigen Periode normalerweise anfallcn 
(Basis 2018, Bundesamt für StatistiK-*). Seit dem 1. Mai verstürben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“')- Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist übenvunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislieh falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Wclle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig her\^or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundcsrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwaesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fcllays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war v\issenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

■'2 https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\dd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gevsillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

3. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'-'* sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwnrf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgcsehlagcnen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wairde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen w^erden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1999539.S/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes''’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes“^’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch . 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Corona\drus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es v\äderspricht dena Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz, 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefoehten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'", in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Co\id-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966n2R2/index.html#a7
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gcvvissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘*^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gcsctzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwoirf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigenveise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem dircktdcmokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Co\id-i9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonder\-olhnachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

IS https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergcstellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vxiirden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\ad-i9 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Kranklieitserregcr», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gevWssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gra\ierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtlichc Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wnnscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung ward zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin fcstgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel')• Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
Ettingen, 9.7.2020

(Name und Unterschrift) 

Jacqueline Gutzwiller

r

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Margrith Speiser, Leimenstrasse 12, 4] 18 Rodersdorf

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art: 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20Q32737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/6l792.pdf 
3 https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-cnmpilation/2Q071Q12/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7ette/20i 1 /311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



\

Dass es sich bei Covid-ig nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Pf)r)744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dnkumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlax download.xlsx/20Q325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https:/Aivww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistil<Rn/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hofne/statistiken/bevoelkerung/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

’■' https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.Ddf
https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a170
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-oQmpilation/20Q71012/index.htnnl#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahnien zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-cnmpilation/2Q07ini2/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-cnmpilatiön/2Q07ini2/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19660262/index.html#a7
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche (Jefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_ais-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/pQpupaudioplayer?id=63abcaB9-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Rodersdorf, den 8.7.2020

Margrith Speiser

21 https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Ste:llungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfcissung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Awww. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
h. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

-und lokale Ausbrüche zu verhindeni oder einzudämmen; 
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
,d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem AnteU von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httos://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaQe-laQeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlace Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pemdemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den aUergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massncihmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbafkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechtein der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. Septenlber 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem deis Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obhgatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262yindex.html#a7
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht \verden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert v^den. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedennokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://w\Aw.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838~4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 7



das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf deis Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opp>ortunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig dnrchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatm der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

PeterJeker 
Steinfeldstrasse 20 
5033 Buchs

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vëmehmlassungsverfahren»* tèüe ich
-.f-

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder dtu-ch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/20032737/index.html#a4 
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-IQ-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i^ ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu imterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingtmgen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https;//www.bfs.admin.ch/bfs/deyhome/stati.«^iken/kataloQfi-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www admin.ch/opc/de/classified-enmpilatinn/2Q2Qn744/index html#a1

® https://www baa admin.ch/dam/baq/de/dnkumente/mtyk-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCoV/ 
covicl-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/.statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie voigeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.^*

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» vdrd vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bimdesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei S|ymptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

httDs://www.bfs admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjng/çfihurten-todesfaelle/todesfaelle.htnni 

https://www.new.sd.admin.ch/newsd/me.s.saafi/attaehment.9/fi1823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlimg dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nim haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classififirl-nnmpilation/1999.S395/index.htfnl#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classifiRd-f:r)mpilatinn/2007ini2/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 4



7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des EpidemiengesetzesG^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlimg - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilatinn/2QQ7iniP/inrlpv html#aP9 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatinn/2QQ71 Ql 2/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-cnmpilatinn/196fin2fi2/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese imnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-r.fimpilation/1 QQQ.saQ.S/indfix html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
v^ederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe imd Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten fuhrt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger tmd Teü des Souveräns vmnscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Gnmdsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https.7/www.srf.ch/play/radio/DopupaiJdinnlavfir?id=63ahr.flfig-f)R38-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportimitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

l

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatinn/1999.5395/index html#ani1
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Holzel i
6373 Ennetbürgen

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Ennetbürgen, 9. Juli 2020

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungs\^erfahren»‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrimdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»

' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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;

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

® https://www.admin.ch/opc/cle/federal-qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, aueh nieht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole poljdechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.

® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/nnt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/cQvid-19-datenarundlaae-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://wvw.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\dd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft w'erden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schw^erer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entspreehen nieht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://icblemai.qithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerv\'eise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewssermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerw^eise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\ad-i9- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales \drologisches 

Grundrauschen notrechtlichc Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsvvirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zw^eck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und. Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/199g53957index.html#ani1
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Elisabeth Wirz-Beckmann 
Schürrain 5 
6062 Wilen

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Wilen, 9. Juli 2020

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfhiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notreeht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nieht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»

■' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern hegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvvdcklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zynischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit vdeder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol5dechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/cle/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wmsste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*;^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://icblemai.qithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerw^eise vorgeschriebenen \vissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2“* angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\dd-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem GesetzesenbAOirf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmI#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktiohsfaktor und sèit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvdrksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

■'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



fi
>

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand v^hinscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns vdinscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambehO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^^ ^

/(Name und Unterschrift)

2'' httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Linda Fischer 
Schoriederstrasse 3E 
6055 Alpnach

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Alpnach, 9. Juli 2020
Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»** 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrimdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,*» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.adnnin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. r ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/fecleral-aazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaoe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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Zvsdschen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen vde vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole poljdechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Svdss national Covid-19 Task Force», Prof.

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/clokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*:^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Co\ad-i9-Gesetz liegt also ein Entwnrf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://icblemai.qithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterw^orfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2**^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, -wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwoirf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat w^olle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https'.//www.aclmin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schvderig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde. *9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs.7/www.srf.ch/plav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip gesehützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

J/ih/UM, Oö.fff W
(Ort^atum

jlhy
(Nahte und Unterschrift)

C

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Daniel Krummenacher 
Aamattweg 19 
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Wilen, 9. Juli 2020

/
Vernehmlassung Entwmrf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»'-' 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notreeht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nieht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf  
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)'5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Coxid-iQ nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



t

Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof.

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokunnente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man woisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\dd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV';^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

https://icblemai.qithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes''5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*'’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen v\issenschafthchen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wssenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerv^^eise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land we der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvdrksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales \drologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Coxdd-ig-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.htmlTOni1
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An die
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Z^crr^c^
^055 f>Sel

'•••:

Vernehmlassung «Covid-19-Gesetz»
Sehr geehrte Darhen und Herren
Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungs­
verfahren» teile ich lihnen meine Überlegungen zum Entwurf des 
«Bundesgesetzes über die c;^setzlichen Grundlagen für Verordnungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»2mit, zu dem 
am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde:
1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von 
Covid-19 besteht nicht. Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verord- 
nungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesund 
Art. 3185, Abs. 3 der Bundesverfassung, der dem Bundesrat die 
Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu 
erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren 
Storungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren 
Sicherheit zu-begegnen.» Die «ausserordentliche Lage» ist weder in 
der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung .findet sich im 
Glossar der Botschaft vom 3 Dezember 2010 zum Epidemiengesetz 
(S. 452): «ausserordentliche Lage: ssiehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: 
Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)»
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, 
ist unbestritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown 
auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig 
war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die 
gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.e Während die Medien zu 
Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössen­
ordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu 
keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund. Es gibt denn auch 
keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausser­
ordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 
Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.
2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht 
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1 ist: 7«a. die Verbreit­
ung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen; b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, 
Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale Ausbrüche zu ver-



hindern oder einzudämmen; c. besonders gefährdete Personen zu : 
schützen; d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der 
Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur Aufrechterhaltung der 
Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Pflege und Heilmitteln.» Die vollständige Ausrottung eines Virus kann 
vom Gesetzgeber nicht gerr. eint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 
und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der'«Fallzahlen» geht allein auf die 
gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der 
Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests aller­
dings nicht mehr). Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden 
gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen oder mit 
Covid-19 hospitalisiert. Das entspricht einem Anteil von 0,22 sProzent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normal­
erweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik). Seit dem 1. Mai 
vefstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent 
aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 
gelten: Die loPandemie ist überwunden.
3. Die Veränderung der rLatrechtlichen Verordnungen als 
Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur 
Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht bas­
ierenden Verordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie 
vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederauf­
flammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies 
erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der 
Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.!!
4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der 
Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich 
falsch. Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als 
Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, sondern nur ange­
deutet; «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Weile> 
der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungs­
recht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage 
des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit 
einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Ver­
längerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu 
wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der 
bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 
Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report» angefertigt. Sie 
rechnet für !2diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis 
zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von

r



zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen. Zum 
einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben 
Risiko einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 
bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern 
haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 
Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbe­
stritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten 
Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz 
dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied 
der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 
Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit 
einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls 
darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der, Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein 
grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr 
Schaden anzurichten, als er. mit ihnen verhindern kann.
5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner 
Wirksamkeit. Gemäss Art. 170 BV sorgt die Bundesversammlung 
dafür, «dass die Massnahmen des laBundes auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach überein­
stimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten 
Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die 
Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den 
Augiust verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich 
die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das 
Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von 
drei Monaten auf drei Wochön verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der 
notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 
Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.
6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes 
entsprechen nicht den gesetzlichen Erfordernissen. Gemäss Art. 
54 Epidemiengesetzes schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 
Förderung i4der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Ein­
satzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder 
ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde 
nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf 
das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der 
letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen "Tund und Kantonen sowie unter den 
Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.

•M.



7. Unklare Regelung der Impfpflicht Gemäss Art. 22 des Epi­
demiengesetzes sind es die Kantone und nicht der Bund, die 15 «Impf­
ungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders ex­
ponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten 
ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».Art. 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem 
Bundesrat die Möglichkeit, selber lesolche Impfungen verpflichtend 
anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. Das 
Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in 
Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, dc' Bundesrat könne «Massnahmen zur 
Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch 
das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium 
fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich 
festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis 
würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, 
den'Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bund­
esversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu 
verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer be­
sonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn di'is mangels Verfassungsgerichtsbarkeit, 
nicht angefochten werden kann. Das Covid-19-Gesetz sollte diese 
wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen 
Sprache klären.
8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften 
pharmazeutischen Produkten ist völkerrechtlich verboten. Art.
7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte», 
in der Schweiz i7in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt 
u.a..fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medi­
zinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 
ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» 
vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der 
normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Ver­
kehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden 
sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und 
wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss njcht standard- 
gemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 
10, Abs. 2 angezeigt, is



9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht 
erforderlich. Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederauf- 
flaromen der Pandemie auch ohne Verlängerung des Notrechts be­
gegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden 
Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, näch Ablauf der geltenden Covid- 
19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es be­
steht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlich­
keit zu verleihen. Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die 
aufschiebende Wirkung eines Referendums und erzeugt den Eindruck, 
der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen. Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur 
notrechtliche Kompetenzen (über die der Bundesrat bereits verfügt), 
sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölk­
erung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der 
Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten 
Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folg­
enden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.
10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist 
unbegründet. Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte 
Bekämpfung der Pandemie {Primärmassnahmen), sondern auch 
«Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Ma; snahmen nach dem Epidemien-Gesetz 
ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils' 
vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie 
können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlament­
arischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 
Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.
Fazit Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, 
dass die Rückkehr zu normalen demokratischen Abläufen - aus 
welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
http5;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al0i 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche 
Bundesrecht oft und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es 
brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte 
Demokratie wiederhergeste; t wurde.igDer Verlauf der Pandemie hat 
auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung 
für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die 
Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reprodukt­
ionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen 
sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, 
sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 
bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 
stationären Spitaleintritte. Der Vorsteher des Departements des Innern 
hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020 zwei-
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mal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. 
Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie 
«Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen 
Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind. Ein relevanter 
Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit aus- 
lösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko- 
Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleit­
erkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 
sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleich­
gesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. Ansonsten 
droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem 
«new normal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompat­
ibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist. Als Stimmbürger 
und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit string­
enten Begriffen und unter E .»rücksichtigung des Grundsatzes, dass die 
Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich 
selber. Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grund­
sätzen in keiner Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf 
das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der'rechtswirk­
samen medizinischen Begriffe nachzubessern. . David Eugsten Das 
Vollmachtenregime in der Schweiz
Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den 
Ansichten einer substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. 
Ihre. Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese 
Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist ent­
schlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen 
Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätz­
ender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunttätsgründen nicht mehr zu äussern wagt. Der Souverän der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft.sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minder­
heiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 
durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Kons­
ensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehr­
heit. Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minder­
heiten als absolut unannehmbar gelten. Der Schutz der unveräusser­
lichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minder­
heiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz 
verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur 
der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des 
Bundes, den die Verfassung, nennt, noch vor Demokratie, Unabhängig­
keit und Frieden (siehe Präambel). Ohne ein substanzielles Mass ah 
Freiheit ist Demokratie unmögli^.
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An die 
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Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung «Covid-19-Gesetz»
Sehr geehrte Damen und Herren
Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungs­
verfahren» teile ich lihnen meine Überlegungen zum Entwurf des 
«Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»2mit, zu dem 
am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.
1. tiTie=Rechtsg^rwï01âgë=fuT^btreclff'zar^BelGâFmpftmg^von5 
CbOTïbiiLtosteiitnicht> FiKhtsgrundlagen der Covid-19-Verord- 
nungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung'der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesund 
Art. 3185, Abs. 3 der Bundesverfassung, der dem Bundesrat die 
Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu 
erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren 
Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren 
Sicherheit zu begegnen.»cifle-«ausserordentliebe^tadg^isCTecferito 
(öeiVeidiassmg jTdjctCifrdeTjSe^tzessa m m I ungzojcterzdnrc hzeiR 
cGerictitsllrtêitideftniêrt. Die präziseste Bezeichnung findet sich im 
Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz 
(S. 452); ^^©SsëmTdëmTiéfîè^lIa^rïslBhrerÂrîtJçeb^^-Ep^Bet^Mi 
(Wsr5lfea:se:PaD:d:e;mie::(analog Spanische Grippe 1918)» 
(D55s=es^^Gh:b€^-Govk^-l-9'niçKtwl^eîrre:3A/orstlC^sê^ändêm^e^häödBJî7-
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QsCünbgsôIttéft .dô!!0œÏHàndC7erd:;ânderrimjch73^^ë^jenl:x)cK^ 
0m£hi[fl:^€£:Sc^Bizief^tiein7^2fterdre:AljsöreTtang::be:reit5:räcWäQfig 
cwasÿMit kn2^p^700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die 
gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.6#3ièfeüëïlië=l^dlBirzu^ 
cßegwHäeriPandemterooe^yorvBineßizEre ig nis=^v^öh'^eFG 
, (^R^pg^derspran ischen-Gri ppe::spraeherT7:stützteTi-d ie^Zähien zü"^ 
l^inerrrZèitpan1<t:dérErîtwic1<lan:g:jchBserrBéfand. Es gibt denn auch' 
keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausser­
ordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 
Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.
2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht 
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1 ist: 7«a. die Verbreit­
ung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen; b. die HäufigKeit von Übertragungen zu reduzieren, 
Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale Ausbrüche zu ver-
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hindern oder einzudämmen; c. besonders gefährdete Personen zu ^ 
schützen; d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der q(3
Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur Aufrechterhaltung der 
Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit^'S 
Pflege und Heilmitteln.» Die vollständige Ausrottung eines Virus kann ^ 

vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pen^t seit Ende Mai zwischen 0,42 
und 0,78 Prozent. ®|ç®l5aSîiT^er-<<Fari2ahleii>>rg^t::aitErnTaiiM^^

<z ^

qesteij^rte-Testt-ät-içl^!cèffizcfPücfc -cdie=hücfiste^seit3;eginriTd'er 
Pändemfe. (Seiizan^farigsijtilr-mBtdet-efasr^AGTdtei^tT'zahl-T^ts-aller^ 
,^^^g5mj.cbtIIIehr). Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden 
gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen oder mit 
Covid-19 hospitalisiert. Das entspricht einem Anteil von 0,22 sProzent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normal­
erweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik). Seit dem 1. Mai 
verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent 
aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik). ci^^^ftorctaurigspülîtîscbeniZweckTmtissz 
gelt^ifDTe'iOTandemielst-überwöfiaen.
3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als 
Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur 
Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht bas­
ierenden Verordnungen bev; ältigt. Auch wenn die Verordnungen wie 
vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederauf­
flammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen.<®tes 
ceiTô^rdëft“keihë^]Te'üi^gesetzlicTré^GrQndlage.-Di:esr.bestâiigt3atPGlT^d^
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c&u nd e s na t-a uf-Seite-MeibErl ä ut eTU ngeri^m-Go V i d-T9-a u s drü c k I 1
4. Die Höchrechnungen betreffend einer Fortsetzung der 
Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich 
falsch. Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als 
Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, sondern nur ange- 
deütet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> 
der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungs­
recht begegnet werden, ...» (a.a.O.).cpöt2rde:m::geht-acis:(ler.Vorlag;e^> 

cideszBüodesmtes-uoTTi i SSV er htäfld I i ch-u nd_e i n deuti g-h er-voPr d a s^Te riri i t: 
ein e r-iEo rtdauer^e r-|pjde nme feehn eshtl b^ka h n::ef:äie A/ei:^
r^qeronq-semer-notreGhtlichen-Kompetemzen-beantraqeB^^ZîrP 
Dis ko §^öTFstëb^âîb i t-l il^l a u^f brlTtät e i n e r^wèitëîTWetfè .Dazu 

wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der 
bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 
Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report» angefertigt. Sie 
rechnet für i2diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis 
zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von
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zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen. Zum 
einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben 
Risiko einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 
bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andérn 
haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 
Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbe­
stritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten 
Teil der Todesopfer ausmachen.c^Bi^4atsa€te^^äSs::PrefriFeHayrtrotz 
djeser-ek^atante^rUVlânqekeinerpoIrtikHb'éstimmenden-Studie-Mitglied 
de5^fSiAwss-TOtionaf=€dvid-T9 Täsk- ForGe^Jejj3l7rzelgk^_:ass-dBT-' ' 
ß:ord f^erße ra tuog=zu;:zä;hi en=ge witttd sTufi drSicMarnft
(gmem::^Tret)licTienzRfsii<o^eTnerr:Feblemseh^ätzCTn gousset zt .4öeTOsfa;te 

dir^Geset^g ebe r^ëïnèT~’^rla ge-zustirpna^Td^ie -der_Abwe^hf-=eTO 
<diiTwiS5^ërr^h~â^ftlich“h75Ghgêfëëhnètàn-Gefahr-:dient::ïr^ëhrsc>nst ein^ 

gfo^s~Risrko:el^rrrmait-den--notpe^.tl:lchen:Massna1^rlTëfTweit-m©tvr 
ScMdën^ârrzurichten ,-a iSer-mrtrfbTierüz^r^^ .
5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner 
Wirksamkeit. Gemäss Art. 170 BV sorgt die Bundesversammlung 
dafür, «dass die Massnahmen des laBundes auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach überein­
stimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten 
Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die 
Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den 
August verschoben. «MäfedeTfn^ovId^^GBSietz^jtzaisozeifh^ 
fd4gj^eTTâTO]ef±mq-nkjit~ütiaTJ)rüfteHyLassQ-9faffîgn-yorTiAH^ 
dte~B4rndesveiiassung-fôrdEd:\ Eine Überprüfung, auch der 
VerhäTtnrsThassigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das 
Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von 
drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. V^PstRefÄ/pTäqgerungrdei^
TOtrëGfîtfcben-Gruf^dfaaen-hstrdie~Wirl<samkeiFdèm~aTnT:qereqëtten 
e1y^ass rtal^rnenzd u rch^drer-B u n desverssmi^lwg^zaitjfeeTpföfen.
6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes 
entsprechen nicht den gesetzlichen Erfordernissen. Gemäss Art.
54 Epidemiengesetzes schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 
Förderung i4der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Ein­
satzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder 
ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e).aite:s©jlfti^s^GFgä?M/v^ 

cTH^:etogesetzt^f^jsTrtaeovid^T9d3êS_etZ3r4^siGh^^sd£ÜGW4^^;ll> 
c:d^s-Bp+demiefl§eselz-stât-zt-auGb-niçt^fvo1^55efrej:r.^iJ^^EféïgrTisse-der^
d etzte n Mo n-ate ze i ge n dë üt I i c h, d a s s~ die sèrTiTèfffgefcsn 
^:g;^etzgeb_erjscJier-Präzjsi'örrzu realen'Konseguenzendnrdep 
PZ^sa m mena rbertTzwrscberrBqndzqqdiKantoffen-sowtertrritePcten 

K0ntan;eTtfü±iftr:Bm_erVoTlä g e o h n e E H^ü IToh g^^del^e^tzll cbeiPVorteg^i 
cdäffmiGht^rrgenortirmHn'vs^^ .



7. Unklare Regelung der. mpfpflicht Gemäss Art. 22 des Epi­
demiengesetzes sind es die Kantone und nicht der Bund, die 15 «Impf­
ungen von gefährdeten Bevölkerund.sgruppen, von besonders ex­
ponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten 
ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».Art. 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem 
Bundesrat die Möglichkeit, selber lesolche Impfungen verpflichtend 
anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. Das 
Covjd-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in 
Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur 
Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch 
das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium 
fallen, wie der Bundesrat au ' Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich 
festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis 
würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen.^sfewkfer^pfiicbtiderrtLegalital^rrtzi^: 
rcleDi-Entscbei:d-emer-übeFqeoTdneteTFInstärTZ-,~inTdfese'm~EalLdeT"Burrd-- 
^^eFsa nw^ng^d wc^ei n^^nte rg eoTÖrfet^St^l lëTâëTvBi^^
c^ä;ndeimiader:aofzQfiebem Es ist auch nicht ratsam, in einer be­
sonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit 
nicht angefochten werden kann. Das Covid-19-Gesetz sollte diese 
wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständlichen 
Sprache klären.
8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften 
pharmazeutischen Produkten ist völkerrechtlich verboten. Art.
7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte», 
in der Schweiz nin Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt 
u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medi­
zinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 
ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» 
vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der 
norhialerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Ver­
kehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden 
sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und 
wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlosse. i werden.^gffHAü^htuss::niehtrStandaTd- 
(gej33ä:SSzgepriifter-lmpfstoffé'aus einem^Tnögli'Ghen'Obiigätorium“ist 
§^h::f:ür-denr5^hijtzd^ef-körper:liche1^fUn'ver^brtheitrg.emäs5-BV-:Art. 
G-öfAbsTZ-ange'^Hÿ;. is



9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht 
erforderlich. Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederauf­
flammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des Notrechts be­
gegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden 
Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid- 
19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es .be­
steht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlich­
keit zu verleihen. Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die 
aufschiebende Wirkung eines Referendums und 
(ÉêfeBtififf^esfa^^e^dajSdMsmm :a:na:géme?frgegen7d€ h^So LJveräTi^ 
(d±tB!Jaföhfeftc:Dafiebetfefd:^;ifiieÄew^ätttgiing::em€f;^^^  ̂
,^0t^echt4jGhe'l<g_mpeJter[zef!-(ij:berrdie-derrBundesraLbereite^-e^^
csandefiT^Gh^iî^^sanWe?[arb^it^zwisGhën-Regiëran:g:aRd=B~evôi!s-
êmffg,^^~àh'z=bësôncrersii;nzei:neTT»^lrël<raêrTroki^fisGhen-taTiïJ=wfe:ïfcer 

cSg4^w^. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten 
Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folg­
enden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.
10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist 
unbegründet. Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte 
Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), sondern auch 
«Massnahmen zur Bewältigung vonTsFiOl^pmtdememidfe-sfGh-er-st-ü 
dtic£tbdiezEf_gEeifung-der-^assj^ahmen-nachHdemz-Epid:emren\G:esetz 
ëPgEtïeo j^^zsegxzsS-elc&n d äffhäss nain me ni-Försoich e::gfössten teils
(Viöffiel^eßBaTemM^SiSinaj'nmen besteht~keinezexp1izitez1DnhpülTl<eitS5Sîë^^ 
d$önQeriratrch~ghTOzSond~eT\^1lTträChten~3üf-_Qrdentltcherrirparl^ 
af ^&ehemW\/eq^i nge b ra ch t:we rd e n—zzBri n dïo rm-de s-ei nfach e n 
BlmdêsbësGlnîassesinaGfrArt^êBzBV.
Fazit Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, 
dass die Rückkehr zu normalen demokratischen Ablâufèn - aus 
welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
https://www.admin.ch/opc/de/classifjed-compilation/19995395/index.html#al0i 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche 
Burudesrecht oft und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es 
brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
Buhdesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte 
Demokratie wiederhergestellt wurde.igôeE^daxrF^Tl^èrrTCteTniëTTaF'^

^jcagchr.gezeigtT'jda ss-diemTassge be nd en-Begriff e ujnd 1<çg te rie n niehrmal s~3 
cgtg^éertTWtrrctenrWarr'e's'^rMfèinerüberdurch'schntttlicherBedrohdng^  
(färzäiezGmundheitide:t:gesatnten7_Bev:ölkerung',-grng :es=spater üm-^ie^ 
'^^to^teUung-von.Jn.tensivkapazitâtenT^annnjrïrcfèrrR^TOdgkt- 
dooM^ktof-^jod seitneustem^rnn^FalIzabtemCTînter^èseTirvBrb^^ 
r&l€jva^FfernezthedizmtS:€hen-Fä)1e7-die-zetnezBehBndlun:q::erforderten; 
(sonctem^ÈstpôSîttve>. Die Hospitaiisationen aufgrund von Covid-19 

bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 
stationären Spitaleintritte. Der Vorsteher des Departements des Innern 
hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020 zwei-



mal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. 
Dies bedeutet eine:sd:ttetGtTenxlö'eTändemn:gTVj3[n:ßegr41t^^^ 
cs£ptctemTex:bd^r35j<r^ankh:e1tse]re'g e r»:;3liezdrdermßs^
Ges^zem yemende^t:yyer.dHm:ü ndirerlttswirksal^vstr^^ 
cKö^MItserregermiissriniiS^g^mfiJcantemrAusmass-eine Kranktie 
LQseTr (gemäss den Henle-Koch-PostuTaten) tmdrd^ailrnrchtrzureimem^^K^^^^ 

cEaktor-vœrdenTzd^pur- in seltenem l^llen-ut^chbeiTgewtssen Begleit- 
er:krankungen:^~Sympternen3-ü4^rt, selbst wenn diese schwerwiegend 
sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleich­
gesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. Ansonsten 
droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem 
«new normal» führen, das sich niemand wünscht und das inkoimpat-__^- 
ibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist. teStrrhm&ufger 
_undrTeil-des Souveräns-wünschrman sich-klare-Gesetze-mifcstrifig- 
enten-Begriffen'ünd^IftëT^êrüêkslcjftrgang-de-s-GrundrSat-zesfdâss^die
Regleau:ig-im Auft/ag£(^0/oikes handelt ühd hlcht im Auftrag vorrsîcf» 

(gelter D as- vorg esc hl a g e n e Cd v i chI9-Gesetz e ntsßri çhtrd i ese n^Gmnd - 
c5ätzenind<einet:Weise.-EsJst-deshalbrat>zulehnen-ode,f^in:Bezüg^f 
d as'te g al i täts-prin zi p7:d ie-Vè rhäftn i smässigke i t-u ndiid errrech-tsw-ir k- 
(SarnenrmediziTTis'CherPBe^rffeiDachzübessefQ. . David Eugster: Das 
Vblimachtenregime in der Schweiz
Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den 
Ansichten einer substanziell, m Minderheit der Schweizer Bevölkerung. 
Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese 
Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist ent­
schlossen, diese uas_ere:-Verfassung-und--die-darin:::festges.ehrlebenen 
Gru:nd;recht^zu3^erterdfgen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätz­
ender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt. Der Souverän der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minder­
heiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 
durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Kons­
ensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehr­
heit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minder­
heiten als absolut unannehmbar gelten. ©ar^GhÄjrfz^rxrnver-äussar-3 
di'CbenzGrundfëchüeTTiie“vön• der ^^Besvö~rlägeTafTgiert:w:erc)en, 
cmjsstsjeb^sö an deTrrdeellea,7 kulti^llênljrTd^pôntischen -MmSer- 
ij^eltenTzu d'èrëDrSchüt-z-sie^übeThâüpt-bë'stèhënZaiTaeidiësërrSchxjtz; 
CyeÄmmt-die'Demokratieel^genössisGher- Prägung züieineaDik^^^^ 

der Mehrheit. NichFumsonst ist die Freiheitder erste Zweck des 
Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängig­
keit und Frieden (siehe Präambel). Ohne ein substanzielles Mass an 
Freiheit ist Demokratie unmöglich.
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren^) teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie^» 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, 
ist die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ 
und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung'’, der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, 
befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder 
unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren 
oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar 
der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche 
Lage; siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 
1918)».

1 https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessage/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https;//www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. 
Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern 
liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt®.

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 
Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.

Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in 
der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist;

«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen:
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen:
c. besonders gefährdete Personen zu schützen:
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, 
insbesondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»

Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 
0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 
Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 
BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).

Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert®. Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise 
anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen 
mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen 
durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen 
Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

6 https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge- 
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019- 

nCoV/covid-19-datengmndlage-
lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengmndlage_Grafiken_COVID-19-Bericht.xlsx

9 https;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisiemngen.html

10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 
der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine 
neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der 
Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z.B. bei 
einer (zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches 
Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des 
Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der 
Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen 
Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. 
Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national 
Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report^^» 
angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5'000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu 
zwölf Mal mehr als während dér Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die 
sich schon damals als falsch erwiesen.

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der 
Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel 
einer politikbestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» 
bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit 
einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzL Keinesfalls darf der 
Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich 
hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 
notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern 
kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für 
Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender 
Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
11 https://www.newsd.admin.crfT/newsd/message/attactiments/61823.pdf 11
12 https://jcblemai.github.io
13 https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a170
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Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 
Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 
schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 
Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 
Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^"* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 
Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes 
bei der Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein 
solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich 
auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate 
zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen 
Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den 
Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht 
angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern 
eine erhebliche Gefahr besteht».

Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 
auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. Das Covid-19- 
Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der 
Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der 
Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem 
Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der 
Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern 
oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die 
seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf 
Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht 
angefochten werden kann.

14 https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte^^», in der 
Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] 
ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen 
unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 
ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist 
davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen 
wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. 
Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und 
wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium 
ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus 
einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BVArt. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch 
kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.

Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement 
gegen den Souverän durchführen.

Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung 
und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. 
Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des 
Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend 
in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz 
ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren 
Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne 
Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in 
Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

17 https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a10
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Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer 
schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu 
äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, 
dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für 
Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.

Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 
Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 
eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden (siehe PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 
unmöglich.

Uetikon am See, 8. Juli 2020

Therese Marchon

21 https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehinlassniig Entwurf «Covid-19-Gesetz»
SteDungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf ArL 4 des «Bundesgesetzes über das VRmehTnla.«agiTigsvprfahrpn teile idi Ibnen mei­
ne Übeil^ungen zum Entwurf des «Bunde^esetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verord- 

mmgen des Bundesrates zur Bewä Itigung der Covid-19-Epideniie»^ mit, zu dem am 19. Juni die 

Vernehmlassung eröffiiet wurde.

1. Eine Reciit^nmdlage fur Notiecht mr Bdämpfung von Covid-19 bestdft nicbL

Recht^rundlagen der Covid-19-Veroidnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Er­
klärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art 7 des Epidemiengesetzes^ und Art 185, Abs. 3 

der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteih, befristete Verordnungen und 

Verfugungrai zu erlassen, «um eingetretenen oder imTnittpThar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der innerrai oder äusseren Sicherheit zu b%^;nen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gerichtsurteil definiert Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^ «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispieb Worst-Case-Pandemie (analog Spanische &ippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/oDc/de/rtassified-confiDilation/20032737/index.htmWa4
2 httpsJywww.newsd.admin.ch/newsd/mpssaqe/aH3chments/61792.pdf
3 httPsJ/www.admin.ch/opc/de/dassified-a»nDilation/20071012/index.html#a7
4 httPsJ/www.atmin.ch/opc/de/rfassHiari-compilation/l9995395/index.html#a185
5 htlDs://www.admin.(h/oDc/de/fiederal-<iaze*fB/2011/311 .Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht ran eine Woist Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in an­
deren Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits 

rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern li^ die Pandemie weit unter 

den Opfern der &ippeweile von 2015, (he gemäss Todesnrsadienstatistik bei 2500 h^*’
Während die Medien zu B^nn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicddnng diesen 

Befund.
Es ^bt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtlfehe Verordnungen für eine ausserordentii(die 

T.agp, die «âcb pinrig und aiisdriirldifh auf ein Woist-Case-Szenario in der Art der Spanis(dien Grip­
pe bezieht, zu verlängern.

2. Samtliclie Ziele der Coivid-iç-Verordniing tsmd erreidit 

Zweck der COVID-19-Verordnnng 2 gemäss Art ist:
«a. die Veibreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu vethindem oder einzudänunen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu leduzfeten, Übeitiagung^ketten zu unteibrechen und loka­
le Ausbrüche zu verhindern oder «nziidäinineTi;
c. besonders gefehrdete Peisonrai zu schützen;
d die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicheiznstellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkernng mit Pfl^ 
lind HeilTnittelfi-»

Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 

Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Pro­
zent Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht aTlpin auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück — (he 

höchste seit B^iim der Pandeuüe. (Scdt anfangs Juh meldet das BAG (he Anzahl Tests allerdmgs 

nicht mehr).
Zwis(hen dem t Mai und dem 6. Juh wurden gemäss Angaben des BAG gerade n(xh 95 Personen 

w^en oder mit Covid-19 hospitahsierL* Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller Hospi- 

tahsierungen, (he in einer neunwöchigen Pericxle normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt 
für Statistik^. Seit dem t Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent

6 httDsJAwww.bfe.admin.chÆfe/(te/homefetafetil(en/katakxie-
datenbanken/me(liCTmiBeilunqen.assetdetail.3742835.tTtml
7 httDSi/www.a(lmin.(h/OD(tfde/ctassifipri-<Mmpifcitinn/20200744/in(tex.tTtmWa1
8 httDs:/Awww.baQ.admin.ch/dam/ba(i/de/dokumente/ni1/k-und-tfaktuelle-aust)mecheHaandemien/2019-
nCoVyoovid-19-datenQmndiaQe-taqeberichtxlsx.(lownload.xlsx/200325 Dateraimndlaqe Grafiken COVID- 
19-Befictitxlsx
9 httDs://www.bfls.admin.(h/bts/de/homefetatistiken/aesundheitf(iesundheitswesen/sDitaetef/Datienten-tiosDi-
talisierunaen.trtmi '
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aller Todesßlle, die in neun Wodien diirdisehnittlidi anfallen (2019, Bundesamt fur Statistik'"). 
Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gehen: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Verändermig der notre«difliclien Verordnimgen als Gesetz ist ordmmgspoli- 
tisch mmötig, ««eh nicht znr Bekampffmig eines Wiederauniainmens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewäl- 

tigL Auch ¥ænn die Verordnungen wie voii^schrieben Mitte September auslaufen, kann er ein 

Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mh neuen, den aktuellen Veihältnisse ange­
passten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. 
Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hocfaredmimgen betrefifend einer Fortsetzong der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweisüdi falsdi.

Eine «zweite Wehe» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des No­
trechts ^nannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten 

Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, 
...» (a.a.0.). Trotzdem geht aus der Voilage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig 

hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet Nur deshalb kann er die Veriängerung 

seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer 

zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne (EPFL) im .^lü 2020 durch ein Mitglied der bundesiätlidien «Swiss national Covid- 
19 Task Force», Prot Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angeferügt 
Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als 

Avährend der HauptweQe. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als 

falscherwiesen.
Zum einen unterli^en gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer HospitaUsie- 
rung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome 

haben. Zum andern haben Prof. FeDays Hcxhrechnung zufolge alle Alter^iTq)pen dieselbe Sterbe- 

wahrscheinlidikeiL Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vor­
erkrankungen den alleigrössten Teil der Todesopfer ansmachen. Die Tatsache, dass Prot Fellay 

trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national 
Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und

10 httDs:/Awww.bls.admin.ch/bfs/de/home/stati^ken/bevoelkerunii/Qebuften-tod^faelle/todesfaelle.htfnl
11 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
12 httDs:/Afcblefnai.Qithub.io
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sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung äussetzL Keines£alls darf der Gesetz­
geber einer Vorlagé zustimmen, die der Abwehr einer ünwissenschafdich hochgerechneten Ge&hr 

dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlidien Massnahmen weit mehr Scha­
den anzurichten, als er mit ihnen vetfaindem kann-

5. Keine Verlangerang des Notredits ohne Überprüfung seiner Wiricsamkeit.

Gemäss Art 17b BV^ sorgt die Bundesversammhihg dafür, «daiss die Mässnahnien des Bundes auf 

ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesoridere für Masamahmen im Zusammen­
hang mit einem Ereignis gelten, das nach iihereinslimmender F.insehät^ing das Folgenreichste seit 
dem zweiten Wehkri^ ist Nun haben aber die Geschäftsprüfungskormni^onen die Beratung 

über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19- 
Gesetz li^ also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es ei­
gentlich die Bundesverhissung fordert Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt 
mnso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantrag und die Vemehmlas- 

sungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtli­
chen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin ^r^elten Massriahmen durch die Bundesver- 
sarrunlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des voigesciilagenen Covid-ig-Gesetzes entspredien nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen^
•J-

Gemäss Art 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», ua. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit e). Ein solches Organ wurde nicht einge­
setzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht 
vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberi­
scher Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusämmenafbeit zwischen Bund ünd Kantonen so­
wie unter den Kantonen führt Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf lücht 
angenormnen werden. • : 1 V

I ,

I • ^

13 httPsJ/www.admin.ch/oDc/de/i
14 httDs:/Awww.admin.ch/oDc/de/(

ilation/19995395/index.html#a170
iDilationg0071012/index.html#a54
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7. UnUare Regelung der InqyQiflicht

Art. 6 des Epidemiengesetzes*® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglkbkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch imter Beschränkung auf geShrdete Bevöl­
kerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf^ hält in Art 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des UJ bertragungsrisikos und zur Be- 
kä mpfung der durdi das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hoö rt da­
bei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Sei­
te 10 der Erläuterungen ausdrüddidi festhälL Der von einem Impfobligatorium betroffene Perso­
nenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprüngli­
chen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht 
dem Legalitätsprinzip, den Entsdieid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesver­
sammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufouheben. Es ist 
auch rüdit ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 

Epidenüengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufouheben, selbst wetm dies 

mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefoditen werden karm.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständli­
chen Sprache klären.

8. Em Impifobligßtoriam mit nidht abscfafiessend gqiruften pharmazeutisclieii Pro­
dukten ist völfeerreditlich verboten.

Art 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine fleiwillige 

Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 

das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art 2 Ahs. 3, lit i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulas­
sungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss 

der normalerweise vorgeschriebenen wissensdiaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sc^ar 

obligatorisch erklärt werderL Sie befinden sich gewissermassen in der Sdilussphase der medizini­
schen imd wissensdiaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium aus­
geschlossen werden. Ein Ausschluss lücht standardgemäss geprüfter Impfetoffe aus einem mögli-

15 httDs:/Ayww.admin.ch/ODC/de/dassified-comDilation/20071012/index.html#a6
16 httDs://www.admin.ch/ODc/de/cla«aüfiRd-comDilation/19660262/index.html#a7
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eben Obligatoriiua ist auch fur den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art lo, 
Abs. 2^^ angezeigL

9. Die Dring^iciikeit des Covid-iç-Gesetzes ist nidit erforderlidi.

Wie dargelegt, kann einem aBfaBigen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notiedits begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls eiforderhch, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum be­
fristete, erlassen. Es besteht demnach audi kein Anlass, dem Gesetzeæntwurf die Dringlichkeit zu 

verleihen.
Diese mmötige Klausel b^itigt unnötigerweise die aufsdüebende Wirkung eines Referendums 

imd erzeugt den ^druck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souveriin 

durchführen.
Dabei erfardert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompeten^n (über die der 

Bündeàat bereits verfügt), sondern aUch eine Zusammenarbeit zwischén Regierung und Bevölke­
rung, ganz besonders ini einem direktdemokratischen Land wie der Sdiweiz. Diese Zusammenar­
beit wird durch den ungereditfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der 

daraus folgenden Behinderung der Volksredite entscheidend in Frage gestellt.
I

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unb^ründet.

Das Covid-19-Gesetz r^elt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergrei­
fung der MajgsnahniRTi nach dem Epidenden-Gesetz ergeben», sog. «Sftkiindärmas5tnahmen ». Für 

solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit Sie köimeh 

audi ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem W^ eingebracht werden, z.B. 
in Form des einfochen Bundesbeschlusses nach Art 163 BV.

•t t

Fazit

Die historische Erfohrung mit notrechtiiehen Massnahihen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischeh Abläufen - aus welchen Gründen auch inuner - schwierig ist 

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht im­
mer gereditfertigt eingesetzt Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle

17 httPs:/Awww.admin.ch/oDc/de/classifiec /19g95395/index.htmi#a10
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von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederherge­
stellt wurde.*®

Der Verlauf der Pandemie hat auch g^eigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehr­
mals grändert wurden. War es erst eine überdurchschnitüiche Bedrohung für die Gesundheit der 

gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensi^dulpazitäten, dann um den 

Repioduktions&ktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 

medizinischen Falle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen 

aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wodien auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten statio­
nären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 

27. Juni 2020*’ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von B^riffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankhdt auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fähen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben imd darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 

führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen no­
trechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» fuhren, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 

und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die R^erung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 

abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirk­
samen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sirm und Geist den Ansiditen einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt 
Aber diese Minderheit existiert sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere

18. David Eugster Das Vbllmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfb.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-iust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmaditenregime, https7/hls-dhs-dss.ch/de/artid^010094/2013- 
08-26/
19 httPs:/Awww.srf.ch/Dlav/radio/DODUpaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

SteDungnahme Entwurf Covkl-19-Gesetz 7



Verfassung und die darin ffôtgesdudebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgrün­
den nicht mehr zu äussem wagt

I

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgeiinnen und Stimmbür­
ger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern 

auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, aUerdings nicht eindeutig durchformuliertes Rbn- 

sensprinzip geschüfat werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen 

odér Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Dikta­
tur der Mehrheit Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung 

neimt noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel^. Ohne ein substanzi­
elles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

}

Neuenkirch, den 9. JuH 2020
;

Rainer C. Wohler
i

I

J

20 httDs:/^tfww.admin.ch/oDc/de/dassifîéd-comDilation/19995395/ihdex.htmt#ahi1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfeihren»» teile ich Ih­
nen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen Gnmdla- 
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigimg der Covid-iç-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteüt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügimgen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordmmg oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassimg noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein GerichtsvuteU definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/néwsd/messaQe/âttachrnents/61792.pdf

3 https.7/www.admih.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu­
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juh wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

s https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf

« https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-datenbanken/
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

8 https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
cQvid-19-datenarundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-19-Be-
richLxlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bundesamt für Statistik?»). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden. . 1

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflanunens der 
Pandemie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein WiederaufQammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen ahgehen. Dies erfordert keine neue ge­
setzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläutenmgen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätiiches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole pol5^echnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»‘2 angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/QesLindheitswesen/spitaeler/patienten-hospi- 
talisierunqen.html

10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.qithub.io
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Zum einen imterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnimg zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals WcU* wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskom­
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Ziisammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

13 https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt Eine Vorlage ohne Erfül­
lung der gesetzüchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare R^elung der Impipflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘6 (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrückUch festhält. Der von einem Impfobligatorimn 
betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bvmdesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bim- 
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
ffeiwilhge Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen wer-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilationÆ0071012/index html#aPP 

https:/Afvww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262yindex.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugeheni dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfalligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgnmd der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes- 
entwiuf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird dim;h den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun­
därmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1 Q
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bvmdesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazi­
täten, dann um den Reproduktionsfaktör und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle; die eine Behandlimg erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Seunstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 202020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emstiiche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Gnmdrau- 
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich. 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Gnmdzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regiervmg im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

29 https://www.srf.ch/plfly/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkenmg. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese imsere Verfassung imd die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stinunbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
dm*chformuhertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen imd politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
beb»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)
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21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Jorin Charllon 
Bürenweg 46 

4146 Hochwald

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das VemehmlcLssirngsverfahren»» teUe ich Ih­
nen meine Überlegungen ziun Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundla­
gen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu 
dem am 19. Jimi die Vemehmlassimg eröfhiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordenüichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bimdesrat die Kompetenz erteUt, befristete Ver­
ordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbeu- drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassvmg noch in der Gesetzessammlimg 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glosseir der

^ https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20Q32737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf

3 httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)». 
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit imter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatis­
tik bei 2500 liegt.6
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die 2^hlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu- 
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufi'echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege imd HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zu­
rück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Jtdi wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Per­
sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011^11 .pdf

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalQge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datengrundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenamndlage Grafiken COVID-19-Be-
richt.xlsx
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aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 
2018, Bimdesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle^ die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik»“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungs­
politisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der 
Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pemdemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue ge- 
setzhche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.»»

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form ei­
ner «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständ­
lich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb 
kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion 
steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wimde von einer bundeseigenen Insti­
tution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mit­
glied der bundesräthchen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 
«Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als Während der Hauptwelle. Prof. 
FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/9esundheitswesen/spitaeier/patienten-hospi-
talisierunoen.html

»0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf 

12 https://fcblemai.Qithub.io
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Zum einen imterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 
dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 
Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tat­
sache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 
Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 
Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschät­
zung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr ei­
ner unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, 
mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen ver­
hindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bun­
des auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfimgskom- 
missionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bimdesverfassung fordert. Eine Überprüfung, 
auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die 
Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes>4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewäl­
tigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemien­
gesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse dèr letzten Monate zeigen deutlich, dass 
dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenar-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a170 

1^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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beit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erful- 
limg der gesetzhchen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebli­
che Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes»* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möghchkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf ge­
fährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bvmdesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bun­
desrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium 
betroffene Personenkreis würde demn nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bimdesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem FaU der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufioiheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 
Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbar­
keit nicht angefochten werden karm.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und pohtische Rechte»»^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwüüge Zustimmung mëdizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen imterworfen wer-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#aPP 

httos://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

https://www arlmin.ch/opc/de/classified-compilätion/l9660262/index.html#a7
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den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 
Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 
in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 
der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechts­
grundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzes- 
entwvuf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat woUe das Krisenmanagement gegen den 
Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bimdesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekun- 
därmassneihmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine expli­
zite Dringlichkeit Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentari­
schem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 
BV.

^8 https://www.admin.ch/opc/de/classi ilation/19995395/index,html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft vmd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie
wiederhergestellt wiuxie.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkenmg, ging es später um die SichersteUvmg von Intensivkapzizi- 
täten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 
verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten lun 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Jimi 202020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) imd darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen xmd bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn die­
se schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen blei­
ben imd darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in eini­
gen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologjsches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 
niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen imd unter Berücksichtigimg des Gnmdsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

1®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substan­
ziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 
kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassimg und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 
Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und pohtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präam- 
bel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)
\oirtvs ou

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

1

Î. •

Vèrhéhmlàssurig Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stëlluhghahmé

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art; 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihrièn meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes;über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epideniie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

• t .

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnimgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art; 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 

Vérordnühgeh und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar,drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordmmg oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.» ’ ■ >
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessanunlung 

öder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botàîhàft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htmt#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-ig nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpxmkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnimg 2 gemäss Art ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVlD-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Obertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz ziu- Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/meäienmitteilunaen.asseidetail.3742835.html 
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20200744/index.htmt#a1 
“ https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/nrit/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqmndlaqe-taqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik»). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlidien Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zirni 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsidi.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängenmg des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich imd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtiidien Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesräüichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigL Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

: ;—^ . ..lia. Prof. Feiiay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
nüSDiiaiiSicruriäci i.i iiii II

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemnq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
nnD5://\r/vvVv.ri5W5a.aamin.cn/newsa/me55aqe/3ttacriment5/61823.pdf
https://Lcblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zmn andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitgüed der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erhebUchen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtiichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notredits ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskoramissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bimdesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen dimch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art 54 Epidemiengesetzes*^ schafién Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigimg von besonderen oder ausserordenthchen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilationy20071012/index.htmWa54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Memgel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bimd und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 

«Impfungen von gefiihrdeten BevöUcenmgsgrupiJen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestinunte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkimg auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bimdesrat könne «Massnahmen zur Vermindenmg des Obertragungsrisikos imd zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört'dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhälL Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversanunlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversanunlung, durch eine imtergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a22
httos://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und pwlitische Rechte»*?, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem deis Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obUgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möghchen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlitdi.

Wie dau-gelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgimnd der 

bestehenden Rechtsgnmdlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlîissen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese imnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechüiche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringhchkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unhegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massneihmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundârmaænahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.aclnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentUchem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wiurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlimg 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Depeutements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei ims, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche nüt gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt
Ansonsten droht die ernsüiche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA?ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrai- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargesteüL Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

M

*

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut uncmnehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 

Präambel^'*)- Ohne ein-substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort.Datum ^,7,2o

(Name und Unterschrift)

httDs:/AAWw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

® https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a7 

“* https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordéntliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. U ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragimgen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
imd lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege imd Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bts/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/nnedienmitteilungen.assetdetail. 
3742835jTtml

^ https://www.admin.ch/Qpc/de/classHied-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mtyk-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCo\//
covid-19-datengmndlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx^00325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19- 
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesenyspitaeler/patienten- 
hosDitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in nenn Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befnsteten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordmmgen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zinn 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht exphzit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bimdesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bimdesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bimd imd Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bvmd vmd Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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7- Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übeitragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Deirunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlung - 
an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 
in Kraft getreten éun 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/inrifix htmltfaPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012yindex.html#a6

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 
luid müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

WÜe dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängenmg des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderhch, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende V\Ürkung eines 
Referendiuns und erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht mn notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/A/tfWW.admin.ch/op)C/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bnndesrat und Parlament das dringliche Bimdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die SichersteUimg von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfeiktor imd seit neustem um «Fedlzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlimg 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der geseunten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020““ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen imd bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche nüt gravierenden Folgen 
bleiben imd darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologjsches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigimg des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz httpsy/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/
010094Æ013-08-26/

^ https://\www.srf.ch/play/radiQ/j3opupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut imannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

Höi -- oA— ^ 5. ^ .102-0
(Name und Unterschrift)

https:/A/tfww.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/20i 1/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetait3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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I

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a22
''® https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://\Aww.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Wangen an der Aare, 09.07.2020

Daniela Weber

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-iç-Gesetz» 

Stellunghahniè • • /
; '•. ■

. " I

Sehr geëhrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzies über das Vemehmlassungsverfahren» * teile ich v 

Ihnen meine Überlegüngeri zum Entwurf des «Buhdesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Vérordnungèh des Bündes'rates zur Bewältigung der Covid^iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordhimgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «aüsseroidentlichen Lage»'gemäss Artl 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bühdesverfass'ung,4 der dem Bundesrat die 'Körhpetenz erteUt, befristete 

Verordhungen und Verfügungen zu erlässeh; «um eirigetretenCn oder unmittelbar, drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»' - ' '
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

öder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Bot^häft vom 3. Dezembër 2010 zùm Épidémiëhgësetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegL^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Gfössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpimkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe beziehL zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pcmdemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisienmgen, die in einer neimwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-comDiiation/20200744/index.html#a1 
® httDs:/Aftww.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenaaindlaqe-laqeberichtxlsxdownload.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrecditliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitiseh unnötig, aueh nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse ^mgepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol)d:echnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesräüichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 

Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigL Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptweüe. Prof FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hospitalisiemnqen.html

https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjnq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” httDs://www.newsd admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzmichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfimgskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fallt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt imd ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Dcis Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantöne, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassüngsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obhgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschliiss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obügatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2>® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
V. Verordmmgen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein
1. Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.

Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

‘ Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

" der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.htmt#a7
■'® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordenthchem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechthchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wiu-den. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbeißen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indés seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu S)Tnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA^ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
“ httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/popuDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kavun dargestellL Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stinunbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nidit 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze besdiliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössisdier Prägung 

zu einer Diktatm- der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 3

(Name und Unterschrift)

1/1, //^r

21 https://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/19995395Aindex.htm I#ani1
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Lucia Abaecherli
Churerstrasse 85a
8808 Pfäffikon SZ, 08.07.2020

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bimdesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichmmg findet sich im Glossar der

' httDs://www.admin.ch/opc/cie/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern. :

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.adnnin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.htmt#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pahdemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetrefFend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten WeUe» sind nachweislich falsch.

Ÿ
k

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grimd für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfeielle/todesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.aithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S3miptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten.Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr diente Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Maßnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten,.cds er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massn^men vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt, hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des voi^eschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

. \

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, Ht. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutUch, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impf pflicht

V.

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhälL Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem FaU der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem niöglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der köiperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® zmgezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfäUigen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befilstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassncihmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmässnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Meissnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat imd Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Pfäffikon, 8. Juli 2020
Lucia aechwü

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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lolanda Altomare, Waldstrasse 1, 6020 Emmenbrücke

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 

Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/cle/home/statistiken/bevoelkenjnq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://\Aww. newsd. ad min. ch/newsd/messaoe/attach ments/61823. pdf
https://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https:/AAWW.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httPs://www.admin ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

■wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vdr einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wwrw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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lolanda Altomare, Waldstrasse 1, 6020 Emmenbrücke 

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Emmenbrücke, 9. Juli 2020

\ -

lolanda Altomare

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Dr. iur. RA Barbara Carl 
Alte Landstrasse 335 
8708 Männedorf

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»» teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■’ httDs://www. admin. ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index. html#a4
2 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.Pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ httPs://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

* https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datf>nbanl<en/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/l<-und-i/al<tuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelte/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

httpsV/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l 9995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelving der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorinm mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*?, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inrtfix-html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, vdederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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I

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologiscbes 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-iQ-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung vdrd zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

y

^2^

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Ck>vid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2Q071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395findex.html#a185 

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7eHe/2Q11/311 .pdf



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragxmgen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufirechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstürben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalog6-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® htlps'7/www.baQ.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-Dandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenQrundlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken CO\/ID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hosoitalisierunQen. html



Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki®). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

\^^ederaufßanimens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.^^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.0.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/new.sd/message/attachments/61823.pdf

https^/jcblemai.github.io



unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten TeU der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bimdesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilatiQn/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2Q071012/index.html#a54



7- Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
imd von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz bebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidenüengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.adnnin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/inrtftx htmt#a22

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/19660262/index.html#a7



gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-J9-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandenüe 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/19995395/index.html#a10



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe imd Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesimdheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellimg von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“® zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stinunbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direl<tedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/play/rflriio/popupaudiQplayer?id=63abca89-083B-4c35-90be-c54d4e7672bf



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn tmd Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu tmterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportimitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen vmd 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und pohtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
/‘OCcOfMi/k J: h
(Name und Unterschrift)
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Pascal Schären-Brodbeck, Amazonenstrasse 8, 8051. Zürich, 079 436 29 35, pascal.schaerer@setp.ch
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»i teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmi#a185
® https:/Avww.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/2011/311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst-Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundiaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein WiederaufflEunmen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite WeUe» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

J.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-ig-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechthchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «FallzEihlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^!). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 09. Juli 2020

Pascal Schärer-Brodbeck

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Dr. Oliver Langenbach 
Witikonerstrasse 66 
8032 Zürich

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen 
meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ mit, zu dem am 19. 
Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 
Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, 
Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen 
und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren 
Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 
durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 
E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnril#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 
bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 
weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 
liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 
der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 
Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 
Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 
Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 
lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingimgen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 
Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 
höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 
nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-nCoV/covid-
19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19-Bericht.xlsx
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html
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sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt 
für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 
der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 
angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 
Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 
ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 
«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur 
deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 
durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 
Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay 
ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

https://icblemal.aithub.io
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bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 
Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer 
Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der 
Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko 
ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen 
verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes 
auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 
Folgenreichste seit dem Zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 
auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 
nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 
Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das 
Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei 
Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit 
der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung 
von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 
nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen 
Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 
von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, 
die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 
Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 
ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 
widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 
aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 
Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden 
kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 
das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 
Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase 
der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/20071012/index.html#a6
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 
des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann aufgrund der bestehenden 
Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach 
neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf 
die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 
und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die 
sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. 
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 
explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 
Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erf2ihrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die

https://www.admin.ch/oDc/de/classHied-comDilation/19995395/index.html#a10
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alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und 
Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung 
für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, 
sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 
27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 
bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam 
sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 
schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und 
darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu 
Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» 
führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im 
Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise.
Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die 
Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe 
nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-
lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013-08-26/ 
“ httDs://wvm.srf.ch/plav/radio/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 
durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage 
tangiert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen 
Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz 
verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. 
Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung 

nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeP*)* Ohne 
ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum)
Zürich, 9. Juli 2020

(Name und Unterschrift)
Dr. Oliver Langenbach

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Derendingen, 09.07.2020

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassimgsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigimg der Covid-19-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlage der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 
Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung'*, der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452) . «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 1 
^https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 2 
^https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 3 
'*https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/l 9995395/index.html#al 85 4 
^https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf 5
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail. 
3742835.html
7 https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/202Q0744/index.html#a1

® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebencht.xlsx.downioad.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken C0\/ID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistiki®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufdanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. M2m wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 

https://jcbiemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Avww.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https.//www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2QQ71Q12/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorinm mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a?P

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262Aindex.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-iç-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begrilfen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S)Tnptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legahtätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort. Datum

, S. JU'
(Name und Unterschrift)
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21 https:/A/vww.adrnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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P. Anwander, Appenzellerstrasse 51, 8049 Zürich

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 -
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
2 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https ://www. bfs. adm i n .ch/bfs/de/home/statisti ken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20200744/index.htnnl#a1
® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2Q19-
nCQ\//covid-19-datengrundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/2QQ325 Datengrundlage Grafiken CQVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bimdesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind naehweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswe.sen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelleAodesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://icblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a17Q
https.//www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2Q071Q12/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 4



Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https:y
https:y

’juk'm
ÜÏÜZiV

■adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a22
.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwiUige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum beftistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262yindex.html#a7
https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 

vriederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevrissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsvdrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambehÜ- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 08.07.2020

Patricia Auwander

21 https:y ■admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Doris Schärer-Brodbeck, Amazonenstrasse 8,8051 Zürich, 076 439 29 35, doris.schaerer@setp.ch

A-Post
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahrenteile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein GerichtsurteU definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zmn Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst-Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovm auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/med ienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepeissten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterüegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone £m.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bimdesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendiun gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriiim mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»>7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*» angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befiistete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-connDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten mn 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 09. Juli 2020

Doris Schärer-Brodbeck

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

'^CL
^02,0

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wmde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (anedog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qa7ette/20i 1 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. tJ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege vmd Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilLingen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classifi ed-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q1  Q-nCoV/
covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in nenn Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflanunen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesräüiches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständhch und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof FeUays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunp/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängenmg der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.htnnl#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012yindex.html#a54
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7- Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
D£is Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte »^7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassimgspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20Q71012/index.html#app

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat woUe das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Dïis Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
inuner gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdiu-chschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff' 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche M2issnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/piay/rartio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und poUtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^

(Name und Unterschrift)

'Sv/tess

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Renate Frutiger, Kleinguschelmuth 80, ] 792 Guschelmuth

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-i9~(îesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zim Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Cäse-Pandemie liandelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovsm auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zmschen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admih.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Co\id-i9. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Verändervmg der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen \vie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Se:ite 6 der Erläuterungen zum 

Co\1d-i9 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Swdtzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zw^ölf Mal mehr als w^ährend der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https.7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Profi Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^< sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung,'auch der Verhältnismässigkeit fallt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13 https:/Avww.adnnin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

(}emäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

<( Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
j'Vrt. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch untér Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verv^'altung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inclex.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerw'eise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch dit; Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17
18

httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

I-azit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert ^vurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kultiu-elle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum CyU , 0‘3. 0 V. Zo- Z
<f / O

(Name und Unterschrift)

21 httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-corfH)ilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entw'urf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

GesLützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Coxüd-ig-Epidemie»- 
mit, zu dem am 19. .Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «au.s.serordentllchen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bunde.sverfa.ssung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)'^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https.//www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovvn auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

dodesursachenstatistik bei 2500 liegt.'’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. .Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Coväd-19 hospitalisiert.“ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallcn 

(2019, Bundesamt für Statistik"’). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitiseh unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufllammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnis.se angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 au.sdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmi.s.sverständlich und eindeutig herx^or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Disku.ssion steht damit die Plausibilität einer zxveiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swäss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"- angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

enviesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

I lospitalisierung. Man waisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wssenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehlein.schätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfüng seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV' ' sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zu.sammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprülüngskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Coxdd-ig-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Eörderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13

14
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

lipidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes''’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes"’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

lest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Im]:)fobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Ge.sctz sollte diese wuchtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt w^erden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Ge.sctzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet w^erden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Vcrordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechtc entscheidend in Frage 

gestellt.

to. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärma.ssnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonder\-ollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'ID

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, stmdern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Co\dd-i9 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. .Juni 2020-" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wdr einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit graxderenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am'autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grnndrausehen notrechtliehe Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns vninscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung v\ird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlo.ssen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gcsetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel-')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Flüh, 8. Juli 2020

Roland Samuel Eberle

ff j ÿ

21 https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»'' teile ich Ihnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 
Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes'’ und Art. 185, Abs. 3 
der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 
Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch 
ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. 
Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®; «ausserordentliche Lage; siehe Artikel 7 E-EpG. 
Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 
anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits 
rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den 
Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®

* httDs;//\www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/200327.37/index.html#a4
^ https;//www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
® https;//\www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* httPs;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https;//www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® httPs;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html
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Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der 
spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahien zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund. 
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentiiche 
Lage, die sich einzig und ausdrückiich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe 
bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen:
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale 
Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen:
c. besonders gefährdete Personen zu schützen:
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteilen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 
und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. 
Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit 
Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meidet das BAG die Anzahi Tests alierdings nicht mehr). 
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteii von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfaiien (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 
1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittiich anfaiien (2019, Bundesamt für 
Statistik’®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, 
auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewäitigt. 
Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein

^ https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundiaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitaiisierunQen.html
’® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



Antoinette Poli, Grossplatzstrasse 1, 8118 Pfaffhausen

Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten 
notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies 
bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.^’

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten 
Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts 
genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der 
Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...».(a.a.O.). 
Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit 
einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen 
Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu 
wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im 
April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, 
die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»''^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging 
von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch en/viesen.

Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. 
Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. 
Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 
Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit 
Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay 
trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid- 
19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich 
damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber 
einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er 
geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang 
mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem

” https://wvw.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
https://wvw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die 
vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt 
also ein Entwurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 
Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als 
der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die 
Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'''’ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ 
wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz 
stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel 
an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf 
nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 
von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die 
bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 
Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der 
Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der

durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» 
Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 
ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach 
einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

’® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den 
Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 
untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in 
einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte 
- einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der Schweiz in Kraft 
getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das 
Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 
Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss 
der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar 
obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 
medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium 
ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem 
möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, 
Abs. 2''® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des 
Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls 
erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, 
erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.

Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und 
erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen. 
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes 
und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung 
der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche 
grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch 
ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form 
des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 
demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt 
wurde.''®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten 
Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den 
Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 
medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen 
aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 
stationären Spitaleintritte.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet 
eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den 
einschiägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.

''®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articies/010094/2013- 
08-26/
®° httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 
den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und 
bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und 
eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem 
Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. 
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 
notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand wünscht 
und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und 
nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 
Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 
unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen 
nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch 
kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes 
Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 
gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur 
der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, 
noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel^''). Ohne ein substanzielles Mass 
an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Pfaffhausen, 09.07.20

Antoinette Poli

https://wvw.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a73

'* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Péuidemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i? ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefiihrdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvrischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zvrischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/Aivww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://w\ww.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html



Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle, 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

** https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

*2 https://jcblemai.aithub.io



unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt zdso ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/Glassified-compilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.html#a54



7. Unklare Regelung der Implpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemzmd [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen , 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/indffx.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7



gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kjmn aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemol<ratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schwei2-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, httpsV/hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 httßsi/’mmi .srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum (B>oe>cl g.q.O.o'lo

(Name und Unterschrift)

A
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21 https://www.admin.ch/opc/de/c!assified-compilation/19995395/index.htnnl#ani1
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Vernehmlassung Entwi rf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Gnmdlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete
Verordnungen und Verfügimgen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden

I
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsmteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage:
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.chl'newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de'/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ httPS://www.admin.ch/opc/deVclassified-compilation/199953957index.htmI#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottvmg eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarnndlaoe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für StatistLk9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.'*

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunoen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaeHe/todesfaelle.html
’’ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie aUe Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigimg von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wrurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bimd und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unldare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes« sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerirngsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter ^vürde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von emem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmimg medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obhgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obhgatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringhchkeit Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
hach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger imd Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserhchen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, DatumL/ai-Liiii ^

f/
(Name und Unterschrift)

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.htm
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Mo/Us 0^y2A\MO(^ ^ LcU^iCtTui

(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3, Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https:/ywww.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20Ö32737/index.html#a4

'/www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7ptte/20il/3il.pdf
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Dass es sich bei Covid-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCo\//
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundh6itswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern iiur angedeutet: «Kann einer..! neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Svdtzerland COVID-19 Scénario Report»^“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aebui1en-todesfaelle/todesfaelle.html

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf 

https ://jcblemai .github. io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sovrie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.html#aS4
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkimg auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;/Awww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Sch\veizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begégnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen.html



Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54



7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Veiwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, v^üederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inriex.html#a10



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www,swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

httDs://\Aww.srf.ch/play/radio/poDUDaudiQplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

! /. -^4' 2olc>
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse)
/

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datengrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlage Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitiseh unnötig, aueh nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/gfihijrten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

^2 https://|cblemai.github.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

http.s://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

http.q://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/2Q071012/index.html#a54
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7» Unklare Regelving der Imp^flieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

http.ci://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inHfiY htmWaPP 

http.s://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Ck>vid-i9-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 http.ci://www.srf.ch/play/radio/poDupaiJdioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

/

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Rosmarie Hammer 
Oberseeburg 56 
6006Luzem

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassimgsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffoet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichmmg findet sich im Glossar der

^ https:/Awww.admin.oh/npo/rtp>/classified-CQmpilation/20Q32737/index.html#a4
* https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20Q71012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/dQ/classifiQd-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten, \^^e 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegL^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) m der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingimgen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www flflmin.ch/opc/de/federa!-9azette/2Q11/311 .pdf 
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/h0me/statistikftn/katal09e- 
datenbanken/medlenmlttelii ipgen assetdetail.3742835.html 
^ btfp«;7AA»A/w.admin.ch/opc/de/classififld-compilation/2Q200744/index.html#a1
8 https://www haij admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019- 
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/2QQ325 Datengmndlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisiemngen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik9). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bvmdesamt für Statistik“’). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

\Mederaufflanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnimgen 

bewältigt Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September axislaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Gnmdlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich xmd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskxission steht damit die Plaxisibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bimdesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/deyhome/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hQspitalisierunQen.html
^0 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
’’ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf 

https://jcblemai.github.io
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Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterüegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Btmdes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzimg 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bimdesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassimgszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechthchen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesétzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützimg des Einsatzorgans des Bundes bei der

https://www a<1min.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/lndex.html#a170 
https://www.admin.ch/Qpc/de/dassified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*« sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragimgsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Danmter würde auch ein Impfobligatorimn fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhönmg der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendmn gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/dasslfied-compilation/20Q71012/index.html#a22 
http«t7/www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilatiQn/2Q071012/index.htmi#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen imterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes imd der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekimdärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www-admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/1966Q262/index.html#a7 
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-cofnpilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bvmdesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat imd Parlament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.»’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
29 https ://www.srf.ch/play/radio/pnpi ipai idioplaver?id=63ahnaRn-nR38-4c3S-9Qbe-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Gnmdzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger imd Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das LegaÜtätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung xmd die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuhertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“')- Ohne ein substanzieUes Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Luzern, 8. Juli 2020

Rosmarie Hammer

2' https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/lndex.htnnl#ani1

Slellungnahme Entwurf Cov1d-19-Gesetz 8



"^sônùc/?.
/

An die
Bupdeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Susanna Russell 
via Basodino 38 
6690 Cavergno

Cavergno, 8.7.2020

Vernehmlassung «Covid-19-Gesetz»
Sehr geehrte Damen und Herren
Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungs­
verfahren» teile ich lihnen meine Überlegungen zum Entwurf des 
«Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»2mit, zu dem 
am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.
1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von 
Covid-19 besteht nicht. Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verord- 
nungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesund 
Art. 3185, Abs. 3 der Bundesverfassung, der dem Bundesrat die 
Kompetenz erteilt, befristete 4Verordnungen und Verfügungen zu 
erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren 
Störungen der öffentlichen '. 'rdnung oder der inneren oder äusseren 
Sicherheit zu begegnen.» Die «ausserordentliche Lage» ist weder in 
der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im 
Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz 
(S. 452): «ausserordentliche Lage: ssiehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: 
Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)»
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, 
ist unbestritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown 
auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig 

war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die 
gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.e Während die Medien zu 
Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössen­
ordnung der spanischen Grijjpe-sprachen, stützten die Zahlen zu 
keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund. Es gibt denn auch 
keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausser­
ordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 
Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.
2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht 
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1 ist: 7«a. die Verbreit­
ung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen; b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, 
Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale Ausbrüche zu ver-



hindern oder einzudämmen; c. besonders gefährdete Personen zu 
schützen; d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der 
Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur Aufrechterhaltung der 
Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Pflege und Heilmitteln.» Die vollständige Ausrottung eines Virus kann 
vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 
und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die 
gesteigerte Testtätigkeit zui* jck - die höchste seit Beginn der 
Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests aller­
dings nicht mehr). Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden 
gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen wegen oder mit 
Covid-19 hospitalisiert. Das entspricht einem Anteil von 0,22 sProzent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normal­
erweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik). Seit dem 1. Mai 
verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent 
aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 
gelten: Die loPandemie ist überwunden.
3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als 
Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur 
Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandtmie mit befristeten, auf Notrecht bas 
ierenden Verordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie 
vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederauf­
flammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies 
erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der 
Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.ii
4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der 
Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich 
falsch. Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als 
Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, sondern nur ange­
deutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> 
der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungs­
recht begegnet werden, ...».(a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage 
des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit 
einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Ver­
längerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu 
wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der 
bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 
Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report» angefertigt. Sie 
rechnet für i2diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis 
zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von
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zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen. Zum 
einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben 
Risiko einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 
bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern 
haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 
Sterbewahrscheinlichkeit. Scnon damals war wissenschaftlich unbe­
stritten, dass alte Menschen mit Vorérkrankungen den allergrössten 
Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz ' 
dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied 
der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 
Bundesrat auf seine Beratuug zu zählen gewillt ist und sich damit 
einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls 
darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein 
grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr 
Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.
5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner 
Wirksamkeit. Gemäss Art. 170 BV sorgt die Bundesversammlung 
dafür, «dass die Massnahme* > des isBundes auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach überein­
stimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten 
Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die 
Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den 
August verschoben. Mit der* Covid-19-Gesetz liegt also ein EntwuiTfür 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich 
die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der 
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das 
Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von 
drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der 
notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 
Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.
6. Die Institutionen des vürgeschlagenen Covid-19-Gesetzes 
entsprechen nicht den gesetzlichen Erfordernissen. Gemäss Art. 
54 Epidemiengesetzes schaffen Buna und Kantone «ein Organ zur 
Förderung uder Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Ein­
satzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder 
ausserordentlichen Lagen» 'Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde 
nicht eingesetzt und ist im Lovid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf 
das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der 
letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den 
Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht Gemäss Art. 22 des Epi­
demiengesetzes sind es die Kantone und nicht der Bund, die 15 «Impf­
ungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders ex­
ponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten 
ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».Art. 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem 
Bundesrat die Möglichkeit, selber lesolche Impfungen verpflichtend 
anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. Das 
Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in 
Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur 
Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch
das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört , a j/ 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium 
fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich 
festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis 
würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, 
den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bund­
esversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu 
verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer be­
sonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen-Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit 
nicht angefochten werden kann. Das Covid-19-Gesetz sollte diese 
wichtige Frage in einer für cTe allgemeine Bevölkerung verständlichen 
Sprache klären.
8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften 
pharmazeutischen Produkten ist völkerrechtlich verboten. Art.
7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte», 
in der Schweiz i7in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt 
u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medi­
zinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden».
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 
ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» 
vofzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der 
normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Ver­
kehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden 
sich gewissermassen in der,^Schlussphase der medizinischen und 
wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standard- 
gemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art.
10, Abs. 2 angezeigt, is



9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht 
erforderlich. Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederauf­
flammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des Notrechts be­
gegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden 
Rechtsgrundlagen, falls erfc» derlich, nach Ablauf der geltenden Covid- 
19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es be­
steht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf .die Dringlich­
keit zu verleihen. Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die 
aufschiebende Wirkung eines Referendums und erzeugt den Eindruck, 
der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 
durchführen. Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur 
notrechtliche Kompetenzen (über die der Bundesrat bereits verfügt), 
sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölk­
erung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der 
Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten 
Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folg­
enden Behinderung der Volk, rechte entscheidend in Frage gestellt.
10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist 
unbegründet. Das Covid-TJ-Gesetz regelt nicht nur die direkte 
Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), sondern auch 
«Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz 
ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils 
vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie 
können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlament­
arischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 
Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.
Fazit Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, 
dass die Rückkehr ?;u normalen demokratischen Abläufen - aus 
welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
https://www.admin.ch/opc/de/clir ssified-compilation/19995395/index.html#al0i 
Von 1930 bis 1945 haben Bu ndesrat und Parlament das dringliche 

/ Bundesrecht oft und nicht inimer gerechtfertigt eingesetzt. Und es 
I brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
I Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte 

^ Demokratie wiederhergestellt wurde.igDer Verlauf der Pandemie hat 
auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung 
für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die 
Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reprodukt­
ionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen 
sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, 
sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 
bleiben indes seit Wochen ai.T Werten um 0,2 Prozent der gesamten 
stationären Spitaleintritte. DLr Vorsteher des Departements des Innern 
hat in der Samstagsrundschîu von Radio SRF vom 27. Juni 2020zwei-
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mal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. 
Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie 
«Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen 
Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind. Ein relevanter 
Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit aus- 
lösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko- 
Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleit­
erkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 
sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleich­
gesetzt werden, der in einigten Fällen zu Krankheiten führt. Ansonsten 

droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem 
«new normal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompat­
ibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist. Als Stimmbürger 
und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit string­
enten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die 
Regierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich 
selber. Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grund- 
sätz!en in keiner Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf 
das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirk­
samen medizinischen Begriffe nachzubessern. . David Eugster: Das 
Vollmachtenregime in der Schweiz
Die vorstehenden Überlegu;^gen entsprechen in Sinn und Geist den 
Ansichten einer substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. 
Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese 
Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist ent­
schlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen 
Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätz­
ender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt. Der Souverän der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stinimbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minder­
heiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 
durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Kons­
ensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehr­
heit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minder­
heiten als absolut unannehif ibar gelten. Der Schutz der unveräusser­
lichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minder­
heiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz 
verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur 
der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des 
Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängig­
keit und Frieden (siehe Präambel). Ohne ein substanzielles Mass an 
Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Choe  ̂ö^ 8. y, yo



An die
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Ulrich Stadelmann 
via Basodino 38 
6690 Caverg^^^ ,

Cavergno, 8./.20

Vernejimlas5unq^Cjoyjd-1.9j^^ __,
SéïïFgëehrte Damen und H», rren
Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungs­
verfahren» teile ich lihnen meine Überlegungen zum Entwurf des 
«Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidem-ie»2mit, zu dem 
am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.
1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von 
Covid-19 besteht nicht. Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verord- 
nungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die Erklärung der 
«ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesund 
Art. 3185, Abs. 3 der Bundesverfassung, der dem Bundesrat die 
Kompetenz erteilt, befristete 4Verordnunqen und Verfügungen zu 
erlassen, «um eing'efreterTerToder unmittelbar drohenden schweren 
Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren 
Sicherheit zu begegnen.» Dr3 «ausserordentliche Lage» ist weder in 
der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch ein 
Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im 
Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz 
(S. 452): «ausserordentliche Lage: ssiehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: 
Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)»
Dass es sich bei .C,ovi_d_-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, 
ist unbestritten. Wie in ahde’reri tahcjerh auch, der Lockdown
auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rüjzkl.äjjfig
war.' Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 
Pahdemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die 
gemäss Todesürs^lTenstatistiTTëei 2500 liegt.e Während die Medien zu 
Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössen­
ordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu 
keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund. Es gibt denn auch 
keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausser­
ordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 
Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.
2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht 
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1 ist: 7«ir."äie^erbreit- 
ung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen; b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, 
Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale Ausbrüche zu ver-



hindern oder einzudämmen; c. besonders gefährdete Personen zu 
schützen; d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der 
Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur Aufrechterhaltung der 
Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Pflege und Heilmitteln.» Die* vollständige Ausrottung eines Virus kann 
vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der Testpositiven 
unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 
und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die 
gesteigerte Testtätigkeit zui'ick - die höchste seit Begihn der 
Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests aller­
dings nicht mehr). Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden 
gemäss Angaben^des BAG geraHe noch 95 Personen weger mit 
Covjd,-19 hpspitahsie.rt. Das entspricht einem Anteif von 0,22 ßProze’nt 
aller Hospitaïisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normal­
erweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik). Seit dem 1. Mai 
verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent 
aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 
Bundesamt für Statistik). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss 
gelten; Die loPandemie ist üuerwunden.
3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als 
Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur 
Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befn^steten^^^f^Nptrecht bas^ 
j£renden Verordnun_qen._be\/)^Jtiqt. A:jch wenn die^rordrTun'gèTï'wïe ^ 
vorgeschrieben Mitte September äuslaufen, kann er ein Wiederauf­
flammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Ver­
hältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies 
erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der 
Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.n
4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der 
Pandemie in Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich 
falsch. Eine «zweite Welle», wird vom Bundesrat nicht explizit als 
Grund für die Verlängerung des Notrechts genannt, sondern nur ange­
deutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> 
der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungs­
recht begegnet werden, ...»/a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage 
des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, da^s,_eL-hlLt 
einer Fortdauer der Epidemie rechinét. Nur deshalb kann er die Ver­
längerung seiner notrechtlichen Korripetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu 
wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der 
bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 
Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report» angefertigt. Sie 
rechnet für i2diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis 
zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von
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zwei Annahmen aus, die sici; schon damals als falsch erwiesen. Zum 
einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben V 
RisikoeinerHospitalisierung. Manssje^aberACbPh • rn^Ap.rJI,_das^:^50^ 
bis SO^oze nt -de r I n fi z i e rte n ^kerrTerl eLS,v,m pto m e. h abe n,,. Zum andern^ ^ 
^ÏÏb^n Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe 

Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbe­
stritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten 
Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz 
dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied 
der ^<Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 
Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit,, 
einerp erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung^apssetrztT Keihesf^ 
Barf der Gesètzgébërèmervo'rlâge züstihnrnen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein 
grosses Risiko ein, mit den rotrechtlichen Massnahmen weit mehr 
Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.
5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner 
Wirksamkeit. Gemäss Art. 170 BV sorgt die Bundesversammlung 
dafür, «dass die Massnahmen des isBundes auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 
Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach überein­
stimmender Einschätzung d^^olgenreiçhstejieitjdejTi^zyy^e^ 
Weltkrieg ist. Nun haben aBerB'ie'Geschäffsprüfungsköfnrhis^^^
BerBtühg tlber die vom Bunrlesratgetroffenen Massnahmen auf den 
August verschoben. Mit der.* Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerugg-DLcht,überprüfter„Mas_snahmen vor, wie es eigentlich / 

die Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der ^
Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das 
Gesetz die Dringlichkeit bea;'.tragt und die Vernehmlassungszeit von 
drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der 
notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 
Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.
6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes 
entsprechen nicht den gesetzlichen Erfordernissen. Gemäss Art.
54 Epidemiengesetzes schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 
Förderung i4der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Ein­
satzorgans des Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder 
ausserordentlichen Lagen» ^'^bs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde 
nicht eingesetzt und ist im Lovid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf 
das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der 
letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 
gesetzgeberischer Präzision ; u realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den 
Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 
darf nicht angenommen werden.



7. Unklare Regelung der Impfpflicht Gemäss Art. 22 des Epi­
demiengesetzes sind es die Kantone und nicht der Bund, die 15 «Impf­
ungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders ex­
ponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten 
ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 
besteht».Art. 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem 
Bundesrat die Möglichkeit, s. Iber lesolche Impfungen verpflichtend 
anzüordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 
Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. Das 
Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in.
Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur 
Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch 
das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium 
fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich 
festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis 
würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Ent­
scheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. widersprichT.^.ern-XegaTtäLspnnzip^ 
d^ JnTschejd^einex^ Übergeordneten rnstanz,.Jn diesem Bund-
es^rsarnrr^hjng,jhurch.eine'jntergeoj;dnete 5.te11e, 
veränderri-oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer be- ^ 
sonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 
Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 
aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit 
nicht angefochten werden kann. Das Covid-19-Gésetz sollte diese 
wichtige Frage in einer für cTe allgemeine Bevölkerung verständlichen 
Sprache klären:^^^-^,.-. .... .
8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften 
^harmazeutischen-Rrodukten ist völkerrechtlich-verboten. Art. // 
7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte», 
in der Schweiz i7in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt 
u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medi­
zinischen oder wissenschaftli:hen Versuchen unterworfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesei;z den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 
ermächtigt, «Ausnahmen von der Zuiassungspflicht für Arzneimittel» 
vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der 
normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Ver­
kehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden 
sich gewissermassen in der^Schlussphase der medizinischen und 
wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 
Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standard- 
gemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist 
auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art.
10, Abs. 2 angezeigt. 18
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9. pie Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht “ ' r
erforderlich. Wie dargelegt, kann einemIfäJügen^Wjederauirv ^ /
flamrnender_Pandemie__auch ohne Verlaniqerunq des Notrechts_be-, ^^ * 
gegnet_w_er-d_eji.^ber Bundesrat kann aufgrund der'bestehend'eri 
Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid- 
19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es be­
steht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlich­
keit zu verleihen. Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die 
aufschiebende Wirkung eines Referendums und erzeugt den Eindruck,
der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän , 
durchführen. Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur 
notrechtliche Kompetenzen (über die der Bundesrat bereits verfügt), 
sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölk­
erung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der 
Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten 
Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folg­
enden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.
10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist 
unbegründet. Das Covid-lfJ-Gesetz regelt nicht nur die direkte 
Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), sondern auch 
«Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst 
durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz 
ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche.grMstenteiJs.^,
yorherseh^areri^Massnahmen bestejit keihj^expli Dnnojichkejt.'^e
können auc5-ö-hne-So'aderxQl.lrh^achten auf orde^^^^^ 
3iS£Üêni.Â9-iLh9êtil^çht^wer£e^z.B. in Form deFeinfa^én ^ 
"I^^S^schiu^es nacfTÄrOöS BV.._
Fa^t Die historische Erfahrung mit notrechtlicheh Masshàhrmëh'zéigC
dass die Rückkehr zu normalen demokratischen Abläufen - aus 

/ welchenGründe.n auch immer - ^hwigrig Jst.^
https://wWw;admin.ch7opc/de/classifjed-cornpilation/19995395/index.htmT#äTÖ'i 
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche n 
Bundesrecht oft und nicht immer œrechtfertigt eingesetzt. Und es / 
brauchte nicht weniger als„siebenifejksinitiativen (die alle von 
Bundesrat und Parlament abgelel^t wurden), bis 1952 die direkte 

Demokratie wiederhergestellt wurde.igDer Verlauf der Pandemie hat 
auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien m^Jirmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung«^'^ 

iPür die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die 
Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reprodukt­
ionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». H^mter_diesenj>/^e_rbergerL n 

O sjcbLabjeükeme^rneJJzJniscben_FäUe,^eje.i.n.e_B.ebinLdJ-Uji^^^g^d^j^^ 
sbjxdermJIestpdsjtiy-ë. Die Hospitalisationen aufgrund vdrnCovid-19 
bleiben indes seit \/\^chen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten 

stationären Spitaleintritte. Der Vorsteher des Departements des Innern 
hat in der Samstagsrundscf^îu von Radio SRF vom 27. Juni 2020 zwei-
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mal erklärt, d|^gj^djmie^Meibe:-beLuns,^bJ.s,,vyir,-ejqejjm 
Dies bedeutëréjne schleiche ide Veränderung von Begriffen wie 
«Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen 
Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind. Ein relevanter 
Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit aus- 
lösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko- 
Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleit­
erkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 
sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleich­
gesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten führt. Ansonsten 
droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem 
«new normal» führen, das sich niemand wünscht und das 
ib_el mit den G.rundzügen_cLer clirekten_Demokratie_is.t Als Stirnmbürger 
und feil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit string­
enten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die 
Regierung im Auftrag des^lkes handel:Lund nichtjm Auftrag,von 
selber. Das vorgeschlagene CovTd-19-öesetz entspricht".diesen Grund- #

■saîzèh in keiner Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf 
das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirk­
samen medizinischen Begriffe nachzubessern, . David Eugster. Das 
Vollmachtenregime in der Schweiz
Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den 
Ansichten einer substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. 
Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese 
Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist ent-; 
schlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen 
Grundrechte zu verteidigen. .Dazu kommt ein nicht zu unterschätz­
ender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 
Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt. D^Sj^^emojiei 
Schweizerischen-Eidgenossens.chaft;sihd d^:Stirnm:dü:rgerinneh'und. 
tStlrpmbür^er, wobei die Verfassung s6'¥usgërégtnst7clâs5''Miridef-'''' 
fieTtén -Til^t nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 
durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Kons­
ensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehr­
heit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minder­
heiten als absolut unannehribar gelten. Der Schutz der unveräusser­
lichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minder­
heiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne dieseji Schutz_ 
■verkoDmitJli eOerriokratie eidgenös sj se h e r_ Prä g uÏÏg^zù^ i n eTÜTkta^^ 
der Mehrheit. Nicht umsonst- st die Freiheit der erste Zweclfä~es 

Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängig­
keit und Frieden (siehe Präambel). Ohne ein substanzielles Mass an 
Freiheit ist Demokratie unmöglich.
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

** https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVÎD-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail .
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

■''' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entspreehen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a170

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 
Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»»^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freivdllige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Ohligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster'. Das Vollmachtenregime in der Schweiz https‘.//www.swissinto.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 httpfi://www.srf.r.h/play/radio/popupaudioplayer?id=63abcafi9-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

£ hiy j,o2.e>
(Name und Unterschrift) /

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Govid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überiegungen zum Entwurf des «Bunde^eselzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erfassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes» und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erfassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
b€g^nen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossarder 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* httnsVA/uww.admin ch/opc/de/classified-compilation^0032737/indfix htmt#a4 

2 httpsVA/uww. newsd admin.ch/newsd/message/attachmentsyBI 792 pdf

» https //www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7

* https:/A/\/ww.admin di/opf:/de/f:lassified-ry)mpilatiQn/19995395/index.html#a185

® https:/AA>ww.admin.ch/oi3c/de/federal-oazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern li^ 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 li^.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnuiig sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pfl^e und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/Awww bfs.admin ch/bfs/de/hQme/statistiken/kataloçe-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ http)s:/A<tfwwadmin.ch/Qp)c/de/classified-compilatiQnÆ0P00744/index.html#a1

® https://www baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenQrundlaqe-laaebeiicht.xlsx.dQwnload.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-19- 
Bericht.xlsx

® https://www bfs admin ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/gpitaeler/patienten- 
hospitalisieiunQen.html ■ '
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nidit zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

•'1

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
beg^net werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unteriiegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/cle/homefetatistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelleAodesfaelle.html

'' https7/www newsd admin ch/newgfi/i'npg5gj^ijfa^^ttachments/R1823 pdf 

https://icblemai.Qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zusthnmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ soigt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarteit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzoigans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, liL e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deirtlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https7A/tfww.admin ch/Qp)c/de/clas<äfied-c:ompilation/19995395/index html#a170 

https://www admin ch/opc/de/classified-compilationÆ0071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art, 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-tg-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wieder 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem L^alitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine unteigeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-tg-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September igg2, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-ig-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httpsVAAfww admin.ch/QDC/de/classified-compHationÆ0071012/lnrlfiY htmlÆaPP 

https'/AAAVw admin ch/op)c/de/c:lassifieri-compilatiQn/20071012/index.html#a6 

https;/A«ww admin ch/oDc/de/classified-compilation/19660262yindex.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die DringHclikeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargel^, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unb^rfindet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz eigeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen testeht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem W^ eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDsVAwww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395^ndex.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde,

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden B^riffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 Weiten 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserr^er», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen B^eiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwi^end sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Envers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
B^riffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die R^ierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das L^alitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/ 
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/  
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

* https7/www srf.ch/Dlav/radio/DopupaudioDlaver?ic^63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, 
befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder 
unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren 

oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar 
der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^ «ausserordentliche 

Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 

1918)».

' httDs://www.adm1n.ch/ODc/de/classif1ed-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.adm1n.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/1ndex.html#a7
https://wvw.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten.
Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern 

liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht 

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. T ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 

BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise

* https://wvm.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medlenmitteilunaen.assetdetail. 3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classif1ed-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-
pandem1en/2019-nCoV/covid-19-datenarundlaae-
laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-Bericht.xlsx
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anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen 

mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen 

durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik’“). Für jeden ordnungspolitischen 

Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen 

zum Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle» der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie 

rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen 

beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde 

von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», 
Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet 
für diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während

9

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-

todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://icblemai.github.io
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der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der 
Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel 
einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» 

bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit 
einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber 
einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten 

Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit 
mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten,_das nach^übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’" schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit«, u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen« (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern 

eine erhebliche Gefahr besteht«.
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^’ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.« Darunter würde auch ein Impfobligatorium 

fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von 

einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 

untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht 
ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 

Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst 
wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/oDC/de/classif1ed-compilation/20071012/index.html#a54
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/20071012/index.html#a22
httDs://wvw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^, in der 
Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] 
ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen 

unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 
ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon 

auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen 

wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. 
Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und 

wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium 

ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus 

einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19'Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch 

kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung 

und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. 
Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des 

Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in 

Frage gestellt.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a10
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10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.”
. i

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte. 
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.

”. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem- 
bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984 
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs- 
dss.ch/de/articles/010094/2013-08-26/
https://www.srf.ch/Dlav/radio/Dopupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit
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und Frieden (siehe Präambel^’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

Root, 9. Juli 2020

Barbara Albisser

f ;

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Markus Rimensberger, Kirchheim 10, 6037 Root

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs, 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, 
befristete Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder 
unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren 

oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar 
der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche 

Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 

1918)».

’ https://www.adm1n.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.adm1n.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classif1ed-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classif1ed-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten.
Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern 

liegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht 

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen:
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen; '
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der 
Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 

0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte 

Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das 

BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise

* https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken / medienmitteilungen.assetdetail. 3742835. html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-
pandemien/20l9-nCoV/covid-19-datengrundlage-
lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlage Grafiken COVID-19-Bericht.xlsx
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anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen 

mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen 

durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen 

Zweck muss gelten; Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen 

zum Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
«zweiten Welle» der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie 

rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen 

beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde 

von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», 
Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet 
für diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während

9

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierungen. htm l
httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-

todesfaelle/todesfaelle. html
” httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://icblemai.github.io
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der Hauptweüe. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der 
Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel 
einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» 

bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit 
einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber 
einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten 

Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit 
mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im.Zusammenhang rnit einenri Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf 
für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso 

schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die 

Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer 
Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten 

Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’'' schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

•c

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern 

eine erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, 
selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung 

auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Coyid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 
jedoch festi der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) 
anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium 

fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von 

einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 

untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht 
ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das 

Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst 
wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

’" httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comp1lation/20071012/index.html#a54
’* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
’* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte«’^, in der 
Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] 
ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen 

unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i 
ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon 

auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen 

wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. 
Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und 

wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium 

ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus 

einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch 

kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung 

und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. 
Diese Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des 

Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in 

Frage gestellt.

httDs://v/ww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
httDs://wvw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen 

Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.
Î

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte. 
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wv/w.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem- 
bundesrat-dfe-lust'am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984  
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs- 
dss.ch/de/articles/010094/2013-08-26/
20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte 

zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr­
oder Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert 
werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie 

eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der 
erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit
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und Frieden (siehe Präambel^’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

Root, 9. JjjtKZOZO

Markp Rimensbefger

21 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

^420 lA-

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrimdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein GerichtsurteU definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185

s https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. U ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

’ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zwreiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, deiss 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversîunmlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zuseunmenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
cm den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwUlige Zustimmvmg medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
d£iss Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/20071012/index.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/20071012/index.htmi#a6

https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compilation/19660262/index.htmi#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschafdichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälhgen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massneihmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnzihmen». Für solche grösstenteils vorhersehbîu’en Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfeihrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament dîis dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die SichersteUimg von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen imd unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes hemdelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
volimachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Volimachtenregime, https://his-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

2° https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

■r^ g . 1 . toîCD

(Name und Unterschrift)

Sa&HA lA e \Xcxqsjzj( f

c

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

ludilh Hossli. Weinhaldenstrasse 2. 8645 lona

Einschreiben

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 

3003 Bern

Rapperswil-Jona, 9. Juli 2020

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwoirf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.
» 2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Co\äd-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art.

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
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185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

sch-weren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössen­
ordnung der Spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der 

Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronaiirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und

“* httDs://www.admin.ch/opc/de/dassified-comDilation/19995395/index.html#a185
5 httDs.7/www.admin.ch/opc/de/ffidaral-aazette/2011/311 .pdf
^ httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/.statistiken/kataloge-
datenhanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1
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0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Z-wischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'?). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Co\id'i9 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur

® httDs://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berir.ht.xlsx
^ https://www.bfs.admin.ch/hfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patifinten-
hosDitalisierunaen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aehijrten-todesfaelle/todesfaelle.html
** httDS://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force»,
Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet 
für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während 

der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man woisste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\äd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewllt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwssenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungs­
kommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den 

August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entv^oirf für die Verlängerung 

nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das 

Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei 
Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirk­
samkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

httDsV/icblemai.github.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a17Q
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6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ vvmrde nicht eingesetzt und ist im Co\üd-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Corona\arus verursachten Krankheit (Co\äd-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter \^^irde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es wnderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten w'erden kann.

14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a6
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Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Co\dd-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewssermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’*’ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\äd-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Co\ad-i9- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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lo. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonderv^ollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt woirden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsv^drksam sind.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/Dopupaudioplaver?id=63abca89-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales xdrologisches Grund­
rauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das 

sich niemand uöinscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie 

ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsAAÜrksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer sub­
stanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprach­
liche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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E. Ventriglia, Schwimmbadstrasse 1, CH-8213 Neunkirch

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Liebe Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teUe ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Btmdesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfhiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Cövid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteflt, befristete 
Verordmmgen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder immittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessanunlung 
oder dmch ein Gerichtsurteü definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httpS://www.admin.ch/öp'c/de/dässified-coinpilation/19995395/ihdex:html#al85
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgimg der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung emes Vüms kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Antefl 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seif Ende Maizwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bimdesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

^ https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalOQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
’’ https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20200744/index.htmI#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenamndlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenamndlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisiemnaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen diu-chschnittlich anfallen 
(2019, Bimdesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesräüichen «Swiss national Covid-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer ndt 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im Aprü, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjnQyaeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’’'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt lunso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darm geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen m der

httDs://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*» sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des msprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufeuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz soUte diese wichtige Frage in einer für die allgememe Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seme 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https:/AArww.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-(X)mpilation/20071012/index.html#a6
httPs://www.admin.ch/opc/de/dassified-comDilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den imgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bimdesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/oDC/de/classifiecl-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohimg für die 
Gesimdheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vrir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Verändemng von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postidaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwervriegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Gnmdsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Gnmdsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder m Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegimgen entsprechen in Siim und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meimmg wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassimgsänderrmgen oder Gesetze beschliesst, die für Mmderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freüieit ist Demokratie unmöglich.

Neunkirch 8. Juli 2020

i.V. E. Ventriglia

httDs://www.admin.ch/opc/de/dassified-comDilation/19995395/index.htmt#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 

Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. admin. ch/newsd/messaae/attach ments/61792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 

liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 

Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 

Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 

Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. P ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur

I

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 

und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 

Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 

höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 

nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 

wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 

Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 

der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 

ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 

eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 

Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 

«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 

Report»** angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 

schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 

«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 

unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 

ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 

auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 

nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 

die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 
gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 

nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 

Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 

darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54

■'® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
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die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 

besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ Cbesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 

Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 

Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 

ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 

widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 

aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 

Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 

Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 

das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 

Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb ex'plizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 

aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2'« angezeigt.

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 

befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 

und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 

durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 

Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 

Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 

von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’^

1®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 

den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 

Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 

führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 

und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 

abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 

rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 

Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popuDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 

gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 

Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel^*)- Ohne ein 

substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

Untersc

httDs://www.admin.ch/oDc/cle/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Felix und Jacqueline Schneider, Motorenstrasse 19,8623 Wetzikon

Einschreiben 

Bundes kanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht @bk.admi n.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* httDs:/Awww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.Ddf 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a7 

httDs://www.admin.ch/oDc/de/ciassified-comDiiation/19995395/index.htmi#a185
^ https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011 /311 .odf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiiimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Vims kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqfi-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/2C)Q325 Datenamndlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.

^ httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheilswesen/SDitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf
httDs://jcblennai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat aufseine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2Q071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** G)esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

** httDs://www.admin.ch/ODC/de/classifiecl-comDilation/20071012/int1ex.html#a22
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon aüszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit vdrd durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/1966Q262/index.html#a7
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten fuhrt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches , 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/voilmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/0l0094/20l3- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/i3ODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Wetzikon, 9. Juli 2020

Felix Schneider 

Jacqueline Schneider

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

^ Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffhet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bündesverfassung,4 dèr dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https.7/www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/nnessaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qa2ette/2Q11/311.Pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

r.’,

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juh wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlage-lageberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik»“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen ziun 

Covid-19 ausdrücklich.»»

.!■

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
FeUay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://vww.riewsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, daiss alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unvyissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notxechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz Hegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigenthch die Bundesverfassung 

fordert Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringüchkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechüichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutiich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone imd nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an'den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und pwhtische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfetoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwiuf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmeri), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bimdesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe imd Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emstiiche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieAfollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/DODupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-o54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu konunt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht mu- 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Rorschach 9.7.2020

Priska Baumann

> SêtLOUÛlUA

https.7Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entv\airf des «Bundesgesetzes u ber die gesetzlichen 

Grundlagen fu r Verordnungen des Bundesrates zur Bewa Itigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' https://www.aclmin.ch/opc/cle/classifiecl-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.adnnin.ch/newscl/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https.7/www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

'..l

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
'''' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV's sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entspreehen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesschaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U bertragungsrisikos und 

zur Beka 'mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen.
Er ho rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schvderig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vdr einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://www.srf.ch/plav/radio/DOPUPaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wninscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehnilassungsverfahren»^ teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet winde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein GerichtsurteU definiert. Die präziseste Bezeichmmg findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httPs://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd .admin .ch/newsd/messaQe/attachments/S1792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation^0071012/index.html#a7
^ httPs://www.adrTiin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https:/Awww.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern hegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechthche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzusteUen, insbesondere 

zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege vmd HeUmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteü 

der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.* Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’), Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfe.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
* httDs:/Awww.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenoaindlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httDs:/AAww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik»“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwimden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.»»

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders eds durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»»^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/nevirsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bimdesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV»3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes>4 schaffen Bund imd Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-cofnDilation/19995395/index.html#a170
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/jndex.htmt#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkimg auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht expUzit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs:/AAnww.admin■ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

xmd müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird dmch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.htmt#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechthchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die aUe von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postidaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/DOPUpaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teü einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kultmrelle imd ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Elgg, 8.07.2020

Freundliche Grüsse 

Thomas Keller

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#ani1
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Helene Strebei Steg, Höhenweg 15, 9552 Bronschhofen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grund­
lagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu 

dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und 

Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbrei­
tung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die 

Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachensta­
tistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenord­
nung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwick­
lung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausseror­
dentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der 
Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzu- 
dämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der An­
teil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 

und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die An­
zahl Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Pro-

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetde-
tail.3742835.html
^ httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlage-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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zent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Ba­
sis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfal­
len (2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist übenwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch 

unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf, Notrecht basierenden Verordnungen be­
wältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann 

er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhält­
nisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetz­
liche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Co- 
vid-19 ausdrücklich.^’

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
(zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht be­
gegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissver­
ständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur des­
halb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskus­
sion stéht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen 

Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein 

Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis,20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.

® httDs://wvw.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-hosDi-
talisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” https://wviw.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospita- 
lisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bisi 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle, Altersgrup­
pen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, 
dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. 
Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden 

Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat 
auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehl­
einschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der 
Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses 

Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit 
ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungs­
kommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den Au­
gust verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht 
überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine Überprü­
fung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 

die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der 
darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'’ schaffen Bund und Kantpne «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Be­
wältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemi­
engesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, 
dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusam­
menarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter deri Kantonen führt. Eine Vorlage ohne 

Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epjdemiengesetzes^® sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Imp­
fungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und 

von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine er­
hebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemjengesetzes’® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, sel­
ber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung riicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 je­
doch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos 

und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anord­
nen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligato­
rium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des'ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat 
übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten In­
stanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bun­
desrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen 

Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volks­
entscheid auf Stufe Venwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichts­
barkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung ver­
ständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produk­
ten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comt)ilation/20071012/index.html#a22
^® https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen untenworfen wer­
den». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Aus­
nahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass 

Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in 

Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen 

in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen des­
halb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht stan- 
dardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz 

der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlänge­
rung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden 

Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, ein­
fach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Ge­
setzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referen­
dums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den 

Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage ge­
stellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmass­
nahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Giesetz ergeben», sog. «Se­
kundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamen­
tarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu nor­
malen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Ge­
sundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapa­
zitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen 

verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf 
Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hät­
ten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen venwendet werden und rechtswirk­
sam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwenwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokra- 
tie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-aus- 
trieb/452q3984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^°'httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrau­
schen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich 

niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer sub­
stanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu ver­
teidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachli­
che, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine 

Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 
unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert wer­
den, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren 

Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössi­
scher Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck 

des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden 

(siehe PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Bronschhofen, 09.07.20

Helene Strebei Steg

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Heidi Fischer 
Voltastrasse 3 
6005 Luzern

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https.7/www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classtfied-compilation/20071012/index.html#a7
'* https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/31 l.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Auftechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
’’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbnjeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarnndlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisienjnaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol3l;echnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man ivusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemnq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compitation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium faDen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Cjesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gevdssermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermäehtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https.7/www.srf.ch/Dlav/radio/poDUPaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - diu-ch ein gevdsses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Luzern, den 9.7.2020

Heidi Fischer

httDs://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vérnehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

2 https;//www. newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf

3 https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a7

^ https;//www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https;//www.admin.ch/Qpc/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail .
3742835.html

7 https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/202QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hosDitalisierunQen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

10 https:/A/vww.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

''2 https://|cblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

''3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2QQ71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese v^chtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Prodvikten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/inriflx.html#a22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz httpsV/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregim6-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://wvtfw.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum C)&. 0>. l,Olo

(Name und Unterschrift)

C rw. i Lo r D

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Corona\arus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-ig ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol3dechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVlD-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man ivusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httPs://www ad[nin.ch/opc/de/dassified-CQmpilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Co\id-i9) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache Idären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'» angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vAe «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Buchs AG, 9. Juli 2020

Verena Wenzinger 'j^ /n| (jAA J

Fritz Wenzinger r.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Sharon Kamieli 
Speicherstrasse 9 
8500 Frauenfeld

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

1 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).

5 httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Zwischen dem i. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnimgen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April

® httDs://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenoaindlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitaiisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaeile.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
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2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://icblemai.aithub.io
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes>4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

14

15
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Ahs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspfhcht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

17 httDs://www.admin.ch/ODC/de/classifiecl-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vde «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/Awww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/plav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserlichen Gnmdrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Frauenfeld, 8. Juli 2020

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zjur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole pol3^echnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 

Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.htmi

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
'''' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid'19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gevrissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

httDs://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
https://\Aww.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambebi). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum i e ^ ^^ ^^

J(fooj^r.cC
(Name und Unterschrift)

21 httD
/ /

.admin.ch/oßc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»" 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage fur Notreeht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a7
'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2Q0744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/2QQ325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4, Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislieh falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesijndheitswesen/spitaeler/patientfin-
hnsDitalisierungen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

** https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
*2 https://jcblemai.github.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*'» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
»“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impl^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-tg-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a22
''® https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/2QQ71012/index.htmi#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen imterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafthchen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obUgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zvdschen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

https://www.admin.ch/opc/de/dassified-compilation/1966Q262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechthchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die'lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

Zunch, ^ Juli-2020
(Name und Unterschrift)

ZZ. &Hn}sr Reh
2'' https://www.aafnin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Christa Lorenzi 
Im Tiergärtli 30 
8124 Maur Maur 08.07.2020

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 

3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. 
Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, 

Abs. 3 der Bundesverfassung,“ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: 

siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 

liegt.®

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der 
Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und-ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art 
der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen:
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 

Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück 

- die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests 

allerdings nicht mehr).

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
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Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das 

sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 

Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen ais Gesetz ist ordnungspoiitisch unnötig, 
auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten 

Welle» sind nachweislich felsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
(Zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 

begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur 
deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020

® https:/Avww.baa.a(jmin.ch/(jam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pan(jemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

” httPs:/Awww. newsd. ad min. ch/newsd/messaoe/attach ments/61823. pdf
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durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 

Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer 
mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die 

Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung 

aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes 

auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat 
für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf 
drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die 

Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Ck)vid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

httDs://icblemai.Qithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung 

von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, 
auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel 

an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund 

und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen 

Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und 

von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».

Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.

Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hdil 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 

ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 

widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 

der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 

aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 

Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden 

kann.

Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^ in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen 

von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe 

vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr 
gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der 
Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit 
von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss 

geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen 

Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden 

Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, 

einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem 

Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 

und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 

durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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10. Umfassende Enmächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die 

sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. 
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die 

alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergesteitt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Flinter 

diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Flospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten 

um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 

27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/popuDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet \werden und rechtswirksam 

sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 

schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben 

und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen 

zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 

rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 

sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 

unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den
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die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeP^). 

Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

08.07.2020

Christa Lorenzi

httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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[Colette Froehly 
Edletenstrasse 6c 

4415 Lausen)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
’’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.bao.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61823. pdf
https://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https;//www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

1

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit grarierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Lausen, 09.07.2020

Colette Fröhly

https://www.admin.ch/opc/de/classified-coiTipilation/19995395/index.html#ani1
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(Martine Froehly 
Edictenstrasse 6c 

4415 Lausen)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vemehmlassimg Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»i teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-coinpilation/20032737/index.html#a4
^ httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20Q71012/index.htnnl#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengmndlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent allei* Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind naehweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

I

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sieb 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

■'® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.''»

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerv\iegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

■'®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://wvw.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambehO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Lausen, 09.07.2020

Martine Fröhly

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Pierre Froehly 
Edletenstrasse 6c 

4415 Lausen)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adinin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»** 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Ayww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu sehützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli woirden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
’’ https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61823. pdf

https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-i9-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

I

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern TestpKDsitive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 20202" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Lausen, 09.07.2020

Pierre Fröhly

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Aemilian Lorenzi 
Im Tiergârtii 30 
8124 Maur Maur 08.07.2020

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 

3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 
Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. 
Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes'^ und Art. 185, 

Abs. 3 der Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung öder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 
durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
® https://wvw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)^; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdo\A^n auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 

liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der 
Entwicklung diesen Befund.

Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art 
der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1^ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;

c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück 

- die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests 

allerdings nicht mehr).

® httDs://www.admin.ch/oDc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent 
aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, 

Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das 

sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, 

Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, 
auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 
ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich.''^

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten 

Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur 
deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020

® httDs://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
■''' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
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durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die 

Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer 

mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. 
Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die 

Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie 

Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat aufseine 

Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung 

aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 
unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 1/0 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes. . 
auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat 
für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf 

drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundiagen ist die 

Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.

httPs://icblemai.aithub.io
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung 

von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, 
auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel 
an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund 

und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen 

Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und 

von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 

dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 
Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 

ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 

widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 

aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 

Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden 

kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

■’'* httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httPs:/AAWw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^ in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». 
Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen 

von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe 

vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr 
gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der 
Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit 

von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss 

geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen 

Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden 

Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, 
einfach neue, wiederum, befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem 

Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 

und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 

durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die 

sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog. 

«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die 

alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter 
diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 

Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten 

um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.

Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 

27. Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://wvw.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
®° httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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•-

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam 

sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese 

schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben 

und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen 

zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.

Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 
rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien 

kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist 
entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 

sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 

Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut 

unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 

misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den
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die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeP^). 

Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Maur, 08.07.2020

Amilian Lorenzi

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht(®bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»’ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“’ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1999.6395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/mfidienmitteilunaen.assetdetail . 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q2Q0744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.!!

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man ivusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQmR/stati.<itiken/bevoRlkfirLjna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.htinl

https://www.newsd.admin.ch/nRwsd/me.<;.'=;açft/attachmfints/61823.Ddf

'*2 https://)cblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

httDs://www.admin.ch/opc/de/cla.ssified-compilation/19995395/inHRx.htnnl#a170

httDs://www.admin.ch/opc/de/clas.qifiBd-compilation/2Q071012/index.htnnl#a54
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7. Unklare Regelimg der Impfpflicht

CJemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s gjnd es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
BCantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/cla.s.sified-cnmpilation/2Q071Q12/index.html#a22

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-rnmpilation/20n71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/1 fl995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
^viederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https.7/www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/Dopupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFü- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^ £&£6

(Name und Unterschrift)
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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[Raymond Fröhly 
Schvvamcndingenstrasse 54 

8050 Zürich]

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-i9‘ nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfaUen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
’’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten WeUe» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icbiemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den ällergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriiim mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerreehtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.adnnin.ch/ODC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringhche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wmde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^i). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Lausen, 09.07.2020

Raymond Fröhly

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Evelyne Graf Kotân, Csaba Kotân; Nenziingerweg 3;4223 Blauen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes Uber die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https.//www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/20200744/index.htmI#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueile-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundiaqe-iaaebericht.xisx.download.xisx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid'iQ. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid'iQ ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 

Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Gescbäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ubertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Ahs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17

18
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeÜO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Blauen, g. Juli 2020

Evel^Tje Graf Kotan ^ Csapa

21 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teUe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Awww. newsd. ad min .ch/newsd/messaae/attach ments/61792. pdf 
^ https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htinl#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.Ddf
httDs://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classifieci-comDilation/20071012/index.html#a22
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;/Avww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns vtiinscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtsvtirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^!). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich 9.7.20

7

Uwe Schürmann

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Feldblumesnstr. 19 
8048 Zürich

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
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3003 Bern 
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Vernehmlassung Entwind «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www. newsd. ad min .ch/newsd/messaqe/attachments/S 1792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.« Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/cie/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/danri/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaQe-laaeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine,«zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/cle/home/statistiken/bevoelkerunQ/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
'''* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://v\ww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/plav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der. Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich 9.7.20

Beatrice Vollrath 

(\

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ httPs:/A/wvw. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61792. pdf 
^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvdschen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311.pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetaH.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httPs://\Aww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel, beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.^9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

2'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

SteUungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bimdesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlassimg eröffnet wimde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (CbVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgimg der Bevölkenmg 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr). ,
Zwischen dem 1. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

® httDs://www.admin.ch/opc/de/fecleral-Qazette/2011/311 .odf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
’’ https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.dowhload.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnimgspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bimdesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat a\af Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

immissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätztmg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversanunlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-iç-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bvmdesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt imd die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grimdlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund xmd Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllimg der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

........•i.---

7. Unklare Regelung der Impfpflieht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos imd zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufznheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

httDs://www.aclmin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/indexjTtml#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilationyi9660262/index.html#a7
httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weiüger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellimg von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden; Es-kann ^llso nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel»). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(O.-
(Name und Unterschrift)

CP. 41

httDs.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zui- Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes'’ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https:/A/vww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classi1ied-compilation/20Q71012/index.html#a7

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

® https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvricklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zvrischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/A/vww.bffi.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienrnitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https:/A<vww.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

’ https://www.bfs.admin.ch/bts/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.!'

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu vmrde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studié «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei S)Tnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelleAodesfaelle.html

'''' https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

httDs:/Acblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zvrischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classitied-compilation/19995395/index.html#a17Q

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71Q12/index.html#a54
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7- Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/QDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compiiation^0071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/19660262/index.htmi#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver7id-63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=* 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/inclex.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aa2ette/2O11/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu.schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 

Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attach ments/61823. pdf
httDs://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschafdich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der ImpQiflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^7^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs:/Awww.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
httDs:/A/vww.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
httPs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

lo. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

''® httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu S)nnptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/DOPUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel“’). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 

Bülach, den 10.07.2020

(Hanspeter Zimmermann)

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adrè§§?)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrimdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,"* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/oDc/de/classified-connpilation/20032737/index.html#a4

2 https:/AA/ww.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 

^ httPs:/A/tfww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

"* httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/A/\/ww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmDilation/2Q2Q0744/index.html#a1

® httDs:/A/\/ww.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-nCo\//
covid-19-datenarundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

** httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.Ddf

*2 https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-iQ-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

^3 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

httDs:/Avww.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-l9-Gesetz 4



7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-eompilation/20Q71012/inrlpx htmltfaPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classHied-comDilation/19995395/inclex.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

'9. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DopupaudiQDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel'-')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum ^0, ^ 

(Name und Unterschrift)

21 https://www.admin.ch/QDcyde/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskeinzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordenthche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/199953957index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011 /311 .odf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig WcU*. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spemischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. l7 ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Ühertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zivischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-datenbanken/nnedienmitteilunqen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baq.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitahsierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Sjmiptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/aeburten-todesfaelle/todesfaeHe.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, deiss dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/QDc/de/classified-CQmpilation/2Q071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter vmrde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’?, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niememd [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

mpilation/20Q71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

’? https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 5



gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem mögUchen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® emgezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und dcis inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://his-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

:63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung imd die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

j 0*^ . Ol- Zo Zo

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht(ffibk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der (Dovid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der (]ovid-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossarder 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https7A/vww admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20finP737/index html#a4

^ httpsV/www.newsd admin.ch/newsd/message/attachments/6179P pdf 

^ https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https //www admin.ch/opc/de/r.lasaified-compilation/19995395/index html#a185

® httDs://www.admin.ch/oDc/de/federal-aa2ette/2011/311 pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche ZSele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVlD-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.» Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/Awww bfs admin ch/hfs/de/home/statistiken/katalnçe-datenbanken/medienmitteilijngen assetdetail.
3742835.html

^ https'/Awww.admin ch/opn/i1ft/f:lassified-compilation/P0P0Q744/index html#a1

» https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/l<-und-i/aktuelle-ausbrueche-Dandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenanjndlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx^00325 Datenamndlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

» https:/Avww bfs admin.ch/bfs/dfi/home/statiatiken/çesijndheit/gfisijndheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie Jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig her\'or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen 1 nstitution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

httDs.//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle html 

" https7/www nawsd admin r:h/nfiwsd/messaae/attachments/S1fiP3 pdf 

https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-tg Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängening der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www admin.ch/opc/de/clas,qified-compilatlon/19995.395/index html#a170

*'* httDS.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2007ini2/index.htinl#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wieder 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art..2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/inclex html#a22

https7/www arimin ch/opc/de/classitied-comDilatiQn/20071012/index.html#a6 

httDs://www admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

18 https://www.admin.ch/opc/cle/classified-comDilation/19995395/index. html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gevdssen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemol<ratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überl^ungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

•'1

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
( I 01 .Ö7-' SOÛO

(Name und Unterschrift)

>4
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassimgsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'» der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidenüengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

» https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

2 https7/www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf
*

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/20071012/indëx.htmt#a7 

“» https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

® https://www.admin.ch/opc/de/federfll-9a7ptte/20i 1/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitimg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiiung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertrcigungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufirechterhcdtung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistil<en/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html
7 https:/Awww.admin.ch/QPC/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dQkumente/mt/k-und-i/al<tuelle-aLisbrueche-pandemien/2Q19-nCo\//
covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisiemnQen.html
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Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtiichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kahn einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ÉPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Coröna-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays'Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon deunals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunp/qebLirten-todesfaelle/tQdesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messape/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.pithub.iQ
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefcihr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen, 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https7/www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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7- Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone imd nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite lö der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von eineni 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversamndung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legahtätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder auf^eben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung äufeuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz soUte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schwèiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.html#aPP 

https7/www.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilatiQn/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängenmg des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befnstete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfektor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund vOn Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger imd Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und imter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-Q838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen imd pohtischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

f

(Name und Unterschrift)

A

Poe'+%TR.
^C32-

I

^ '

21 https;i ’AViViV ■admin.ch/opc/de/classified-cQmpilatiQn/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-iç-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassimgsveifahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgésetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «lun eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessamnüung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zmn Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.htnnI#a4 

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 

^ https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

® https.7/www.admin.ch/opc/de/fedf*^fl|-9a7ette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordiiung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi'echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pjmdemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/Aivww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://Vvww.ban arimin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2Q19-nCo\// 
covid-19-datenamndlaQe-laQebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenamndlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordmmgen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesräthches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibüität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooö Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemn9/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://wvifw.newsd.admin.ch/newsd/messa9e/attachments/6l823.pdf
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzvuichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen dmch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.adnnin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat äuf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz soUte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
ffeiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-connpilation/2QQ71012/index htmUHaPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

https7/www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/196Rn2fi2/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möghchen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtüche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bimdesrat und Parlament abgelehnt wurden), his 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestelit wurde.*^

Der Verlauf der Pandeniie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfsdrtor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlvmg 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020®® zweimal erklärt, die Epidemie hleihe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radiQ/popupaudiQplayer?id=63abca89-0R38-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kavun dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu konunt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten £ds 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen imd politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

Wafaclo. KJ

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Sehr geehrte Damen und Heiren

Gestützt auf Art: 4 des'« Bundesgesetzes über das Vérhehmlàssüngsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des '«Bundesgesetzes über die gesetzlichen ' 
Gnmdlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlässüng eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht*

Rechtsgründlagén der Covid-19-Verordnuhgén, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185; Abs. .3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetënz'erteilt, befristete 
Verordnüngeri ünd Verfügungen zu erlassen, «um-eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu' 
begeghéh.'>> ’ ?' ' ■ ■ S ;
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder dürch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet, sich im Glossar der 

“ Botschaft vom 3; Dezember 2010'zum Epidèmiëngesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

*.https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilätion/20032737/index.html#a4

^'https://www.hewsd.admin.ch/newsd/message/attachnnents/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2Q071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilätion/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf ;
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig weir. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht.

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und^Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testporitiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/nnedienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-aushrueche-pandemien/201  Q-nCoV/
covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Daà 'sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in.FojD^n'
. - j,-' r" "eîher-«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eiriê"<ïzwèitë Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Noftethts'genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dcizu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmendén Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer imwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/indRx.html#a54
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7- Unklare Regelung der Imp^flichV-

^ li.

Gemäss Art. 22 dèé Èpidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der.

' ■ >' •.

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
t>esondeis;stnttigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels

i •
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.

. -i ’-j' ■. ’
Das eovid-i9rGesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen
1 : '

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-c0mpilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comoilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinisG)ien und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle; die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstägsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Verändenmg von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

; rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regiervmg im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulebnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebeneh Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
einé Mehrheit Verfassungsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum JoJ 2-0 2.0

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Susanne Lienhard und Andreas Kaiser 
Buchfinkenstrasse 10 
8374 Dussnang

Dussnang, 10. Juli 2020

Vernehmlassung Entwiu^ «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage fiir Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/mfi.ssaae/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22

5 https://www.adnnin.ch/ODC/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2020Q744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-l 9-datenarundlage-lagehericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.aithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S)Tnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/2Q071012/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorinm mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

■'S https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermäehtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;/Awww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/20l3- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung vdrd zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePÜ- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 10. Juli 2020

/

Susanne Lienhard Kaiser Andreas Kaiser

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https.7/www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der Spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs:/Avww.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1 
® httDs://www.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httDs:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnimgspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 

Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qebui1en-todesfaelle/todesfaelle.html
'''' httDs:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#a170
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071 Q12/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorinm mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDS://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
2° httDs://vww.srf.ch/Dlav/radio/DODUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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»

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^!). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Niede

i^Willi i

httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entvmrf «Covid-iç-Gesetz»
SteUimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen; «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

'' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/AAww. newsd. ad min. ch/newsd/messaae/attachments/S 1792. pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvrischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www. admin ■ ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index. html#a 1 
® https:/Avww.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktüelle-ausbrueche-Dandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xls)(/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httPS./AAWw. newsd. ad min .ch/newsd/messaqe/attachments/S 1823. pdf
https://icblemai.qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massna^en weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
.) *

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Whksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen. ,

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Çovid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realeil Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/in'dex.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter, den Antonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.\

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/200710.12/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^^ angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/indéx.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft imd nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-i9 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//\Arww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/DODUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 10. Juli 2020

Karin Bücher

https://www.aclmin.ch/opc/cle/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Michael Weber | Scherlerweg 34 | 9445 Rebstein

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-i9-Epidemie»=^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen imd Verfügimgen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qa2ette/2O11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdowm auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordmmgspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pemdemie ist überwvmden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederauffleunmen der Pandemie jederzeit vdeder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grvmdlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.’*

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bimdesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*** angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen imterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httDs://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bimdesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwere];, als der ■ ' 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vermindenmg des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der dmch das Coronavirus vermsachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorimn fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorimn betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des msprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bimdesrat übergehen. Es widerspriöht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer ' 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freivrillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur nötrechtliche Koihpétenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bimdesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

■'® https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bimdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bimdesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellimg von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
« Krankheitseireger », die in den einschlâgigén Gesetzen vérwehdet wèrden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben imd darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und imter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassimg und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von, der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel^*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Rebstein, 09.07.2020

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Nadia Weber | Scherlerweg 34 | 9445 Rebstein

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 
Gnmdlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordmmgen und Verfügimgen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i? ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefâhrdète Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bimdesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bimdesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängenihg des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkenjnQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der r 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entspreehen nicht 

den gesetelichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund imd Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bimd, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebüche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Vermindenmg des Übertragimgsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus venn-sachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bimdesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörvmg der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bimdesrat übergehen. Es widerspricht den! Legalitätsprinzip, den Entscheid einer- 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Co-vid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen imd wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat karm aufgnmd der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bimdesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bimdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wm-den. War es erst eine überdmchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor imd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
deis sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https:/A(vww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtsvdrksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsändenmgen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kultmellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Rebstein, 09.07.2020

Nadia Weber

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Rechtsdienst 
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’’ httDs:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDs:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenQrundlaQe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httPs:/Aftww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opcycle/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

^9. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Niederhelfenschwil, 09.07.2020

Petra Weibel

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Ursula Elbe-Jäggi 
untere Kapfstrasse 17 

9450 Lüchingen 
info@nueva-vista.ch

Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vemehmlassimg Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu derti am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .odf



Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik*^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen. assetdetail.3742835.html 
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktLieiie-ausbrueche-pandemien/2019-

^ nCoV/covid-19-datenqrundlaQe-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundiaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeier/Datienten-
hosDitalisierunaen.htmi
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(2019, Bundesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man ivusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

' Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
12 https://icblemai.github.io
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der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV’3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entvmrf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

' deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes''^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen

13

14
https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20Q71012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
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und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Ü bertragungsrisikos und 

zur Bekä mpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen.
Er hö rt dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, abér ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

16

17

18

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/0l0094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^” zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

20 https://www.srf.ch/play/radio/poDupaudioplayer7id-63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

'b-'

Oberegg AI, lo. Juli 2020

Ursula Elbe-Jäggi

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»’ 
teile ich Ihnen die folgenden Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes 

über die gesetzhchen Grundlagen für Verordnurigen des Bimdesrates zur 

Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die 

Vernehmlassung eröffnet wurde.

Zusammenfassung

Die Covid-19-Pandemie hat sich nicht im Entferntesten wie in den schlimmsten 

angedachten Szenarien ("Spanische Grippe") entwickelt. Es besteht somit kein 

Grund, das ausgerufene Notrecht über die vorgesehene Frist hinaus zu 

verlängern oder gar ein neues Gesetz zu erlassen, das viele Massnahmen dès 

Notrechts dauerhaft festschreibt - schon gar mit Dringlichkeit.
Es darf auch nicht sein, dass in schwerwiegender Weise in die 

Selbstbestimmung des Bürgers eingreifende Regelungen (Stichwort: 
Impfobligatorium) auf dem Weg der vorgeschobenen Dringlichkeit am Bürger 

vorbei in die Gesetzgebung gedrückt wird. Wenn überhaupt müssen solche 

Gesetzesänderungen transparent kommuniziert, diskutiert und auf den dafür 

vorgesehenen demokratischen Entscheidungswegen verabschiedet werden. Dies

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
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umso mehr als die Dringlichkeit im gegebenen Fall durch die Entwicklung der 

Pandemie keineswegs zu begründen ist.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 

besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März 

erlassen hat, ist die Erklärung der «ausserordenthchen Lage» gemäss Art. 7 des 

Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“’ der dem 

Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu 

erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen 

der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der 

Gesetzessammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste 

Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum 

Epidemiengesetz (S. 452)^: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. 
Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist 
unbestritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der 

Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 

Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern 

der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.® 

Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 

Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordenthche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case- 

Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.
(

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
6 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
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Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern 

oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren; Übertragungsketten zu 

unterbrechen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, 
insbesondere zur Aufrechterhaltung-der Bedingungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Pflege, und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint 
sein. Der Anteil der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit 
Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht 
allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der 

Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht 
mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juh wurden gemäss Angaben des BAG gerade 

noch 95 Personen wegen oder mit.Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem 

Anteü von 0,22 Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neun wöchigen 

Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 

1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller 

Todesfälle, die in neun Wochen durchschnitthch anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

WiederaufiQammens der Pandemie.
1 '

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden 

Verordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben
•V

7 https;//www.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/20200744/index.html#a1
8 https;//www.baq.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mtyk-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_Datengrundlage_Grafiken_COVID-19- 
Bericht.xlsx
9 https;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierungen.html
10 https;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
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Mitte September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie 

jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten 

. notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzhche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterüngen 

zum Covid-19 ausdrückhch.”

4. Die Hochrechnungen hetreSend einer Fortsetzung der Pandemie in 

Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom' Bundesrat nicht explizit als Grund für die 

Verlängenmg des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... 
neuen Situation (z. B; bei einer <zweiten Welle>. der Epidemie) nicht anders als 

durch bundesräthches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.); 
Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 

eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur 

deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen 

beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. 
Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique 

fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein "Mitglied dér 

bundesräthchen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie 

«Switzerland COVID-19 Scénario Report»angefertigt. Sie rechnet für diesen 

Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während 

der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals 

als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko 

einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent 
der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays 

Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. 
Schon damals war wissenschaftlich unbestritten; dass alte Menschen; mit 
Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die . 
Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-.l9 Task Force» bleibt, 
zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit 
einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussètzt. Keinesfalls darf der 

Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftüch

11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
12 https://jcblemai.github.io
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hochgerechneten Gefahr dient’. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechthchen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen 

verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üheiprüfung seiner 

Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 sorgt die Bundesversammlung dafür> «dass die 

Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss 

insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, 
das nach übereinstimmender. Einschätzung, das Folgenreichste seit dem zweiten 

Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die 

Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August 
verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für die 

Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigenthch die 

Bundesverfassung fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit 
fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz die Dringhchkeit 
beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten aüf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die 

Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung 

zu übeiprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen 

nicht den gesetzlichen Erfordernissen;

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 

Förderung der Zusammenarbeit», u^a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans 

des Bundes bei der Bewältigung vön besonderen oder ausserordentücheh 

Lagen» (Abs. 3, ht. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im 

Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 

nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser 

Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der - 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonén sowie untér den Kantonen führt.

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54 •
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Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen 

werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzessind es die Kantone und nicht der 

Bund, die «Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders 

exponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, 
für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht».
Art., 6 des Epidemiengesetzes (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die 

Möglichkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer 

noch unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders 

exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht exphzit auf, hält in Art. 2, 
Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des 

Ubertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavirus 

verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» 

Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 

10 der Erläuterungen ausdrückhch festhält. Der von einem Impfobligatorium 

betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, 
aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der 

Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem 

Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu 

verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders 

strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemien gesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn 

dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine 

Bevölkerung verständlichen Sprache klären.

I

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften 

pharmazeutischen Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^’, in 

der Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, 
«niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder 

wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19- 

Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass ■ 
Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen 

wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt 
werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und wissenschafthchen Versuche und müssen deshalb explizit 
von einem Obligatorium ausgeschlossen Werden. Ein Ausschluss nicht 
Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obhgatorium ist . 
auch für den Schutz der,körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs.
2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
■( i

Wie dargelegt, kann einem allfäUigen Wiederaufflammen der Pandemie auch 

ohne Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann 

aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen; falls ërfordèrlich, nach Ablauf der 

geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. 
Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringhchkeit zu 

verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung 

eines Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das 

Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche 

Kompetenzen (über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine 

Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in 

einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird 

durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes 

und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

17 https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

;
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10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von 

Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem 

Epidemien-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche 

grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. 
Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentüchem parlamentarischem 

Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit
I

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die 

Rückkehr zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch 

immer - schwierig ist.
Von 1930 bis-1945 haben'Buhdesrat und Parlament das dringhche Bundesrecht 
oft und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als 

sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt 
wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe 

und Kriterien mehrmals geändert wurden. War es erst eine 

überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten 

Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, 
dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter 

diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 

bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären 

Spitaleintritte.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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•V::

Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von 

Radio SRF vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis 

wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von
I / • ■

Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen 

Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit , 
auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko- 
Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen 

Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend ; 
sind. Und eine Epidemie muss einè Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und 

darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new 

normal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel niit 'den' 
Grundzügen der direkten Demokratie ist.

V

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit 
stringenten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die 

Regierung im Auftrag des Volkes handelt und, nicht im Auftrag von sich selber. 
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 

Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das LegaUtätsprinzip, die 

Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen medizinischen Begriffe 

nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten 

einer substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird 

zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie 

macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und 

die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht 
zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich 

aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die 

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, 
dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - 

durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage 

tangiert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen 

Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz 

verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der 

Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie 

unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

21 httDS://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Yolanda Lopez, Riedhofstrasse 48, 8049 Zürich

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/i ndex.htm I#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovsm auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«), Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelleAodesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

12 https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/ciassified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zvdschen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

17

18
https:/AMww.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schweiTviegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Engster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/poDUpaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

Name und Unterschrift

21 https://www.admin.ch/oDc/de/c

/

laasTfi tion/19995395/index.html#ani1
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Andreas Häberli, Riedhofstrasse 48, 8049 Zürich

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahrenteile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baa.admin.ch/dam/baQ/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlace Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 

Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben».

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde. *9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeFO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum

Name und Unterschrift

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Stephan Rüeger <= Lägernstrasse 1 <> 8304 Wallisellen

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ httpsy/www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https y/www. ad min .ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index. html#a7
* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https7/www.admin.ch/opc/de/federa(-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Vims kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® httpsy/www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaqe-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnimgen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https.//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html

https7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man misste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat aufseine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entv^airf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, vde es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes’“» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ v^rde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'*" (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentvsoirf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid'19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

httpsy/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt vnirde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am'autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Gaindzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu .äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Wallisellen, 9. Juli 2020

Stephan Rüeger

https://www.admin.cli/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Marko Caesar 
Haubenstr. 26 
3672 Oberdiessbach

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.adniin.ch

Vemehmlassung Entwurf «Covid-19-Gësetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ 

teile ich Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die 

gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung 

der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlassimg eröffnet 
wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 be­
steht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März er­
lassen hat, ist die Erklärung der «ausserordenthchen Lage» gemäss Art. 7 des 

Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bun­
desrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und Verfügungen zu er­
lassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.» 

Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzes­
sammlung oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung

1 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
2 httpsV/www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
4 https:/Awvw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al85
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findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemienge­
setz (S. 452)®: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst- 

Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbe­
stritten. Wie in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz 

erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 

zugeordneten Todesopfern hegt die Pandemie weit unter den Opfern der Grippe­
welle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem 

Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es 0bt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtüche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig imd ausdrücklich auf ein Worst-Case- 

Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordimng sind erreicht

■ 'Y.

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1’ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern 

oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu un­
terbrechen und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, 
insbesondere zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint 
sein. Der Anteil der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit 
Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht 
allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit Beginn der Pan­
demie. (Seit anfangs Juh meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht 
mehr).

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
6 https7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/ 
medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html
7 https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#al
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Zwischen dem 1. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade 

noch 95 Personen wegen oder mit Covid-19 hospitaüsiert.® Das entspricht einem 

Anteü von 0,22 Prozent aller Hospitahsierungen, die in einer neunwöchigen Pe­
riode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt für Statistili?). Seit dem 1. 
Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller 

Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik^“). Für jeden ordnungspohtischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist 
überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ord­
nungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederauf­
flammens der Pandemie.

'

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Ver­
ordnungen bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschriehen Mitte 

September auslaufen, kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit 
wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten notrechtlichen Ver­
ordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzhche Grundlage. Dies be­
stätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrür 

ckhch.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in 

Form einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlän­
gerung des Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen 

Situation (z. B. bei einer <zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch 

bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). Trotzdem 

geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständhch und eindeutig hervor, 
dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Ver­
längerung seiner notrechthchen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht

8 https://www.bag.admin.ch/déim/bag/de/dokumente/nnt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/ 
covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325_DatengrundIage_Grafiken_COVID-19- 
Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-hospi-  
talisierungen.html
10 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
11 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 3



»•

damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseige­
nen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätüchen «Swiss national Covid-19 Task 

Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ an­
gefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 20'000 Corona-Toten - bis 

zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei An­
nahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko 

einer Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent 
der Infizierten keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays 

Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. 
Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorer­
krankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poütik-bestimmenden Stu­
die Mitghed der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der 

Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erhebli­
chen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber 

einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafüich hochgerech­
neten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen 

Massnahmen weit mehr Schaden anzmichten, als er mit ihnen verhindern kann.

.V 5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksam­
keit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnah­
men des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbeson­
dere für Massnahmen im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach 

übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten Welt­
krieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung 

über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. 
Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für die Verlängerung nicht über­
prüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bun­
desrat für das Gesetz die DringUchkeit beantragt und die Vemehmlassimgszeit 
von drei Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der no-

12 https://jcblemaj.github.io
13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al70
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trechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen 

durch die Bundesversammlung zu überprüfen,

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen 

nicht den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur 

Förderung der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Eihsatzorgans 

des Bundes bei der Bewältigung von besonderen oder ausserordentiichen La­
gen» (Abs. 3, bt. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid- 

19-Gesetz, das sich ausdrückhch auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vor­
gesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deuüich, dass dieser Mangel 
an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage 

ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^^ sind es die Kantone und nicht der 

Bund, die «Impfungen von gefährdeten Bevölkeruhgsgruppen, von besonders 

exponierten Personen und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, 
für obhgatorisch erklären, sofern eine erhebhche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Mög- 

hchkeit, selber solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, ciber immer noch 

unter Beschränkung auf gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders expa 

nierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, 
Abs. 1 jedoch fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des U 

bertragungsrisikos und zur Bekämpfung der durch das Coronavmus verursach­
ten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.» Darunter 

würde auch ein Impfobhgatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Er­
läuterungen ausdrückhch festhält. Der von einem Impfobhgatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne 

Entscheid des ursprünghchen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den

14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
15 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmt#a22
16 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legahtätsprinzip, den Entscheid ei­
ner übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine 

untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist 
auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Refe­
rendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Ver­
waltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassimgsgerichtsbarkeit nicht 
angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Be­
völkerung verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeuti­
schen Produkten ist völkerrechtlich verboten.

V

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerüche und politische Rechte»^’, in 

der Schweiz in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, 
«niemand [dürfe] ohne seine freiwilüge Zustimmung medizinischen oder wissen­
schaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz 

den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der Zulas­
sungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstof 

fe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prü­
fung in Verkehr gebracht oder sogar obhgatorisch erklärt werden. Sie befinden 

sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftli­
chen Versuche und müssen deshalb exphzit von einem Obhgatoiium ausge­
schlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 

aus einem mögüchen Obhgatoiium ist auch für den Schutz der körperhchen Un­
versehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfäUigen Wiederaufflammen der Pandemie auch 

ohne Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann auf 

grund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderhch, nach Ablauf der 

geltenden Covid-19-Verordmmgen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. 
Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Diinghchkeit zu 

verleihen.
17 https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.htmt#a7
18 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index,html#al0
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Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung ei­
nes Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenma­
nagement gegen den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompeten­
zen (über die der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenar­
beit zwischen Regierung und Bevölkerung, ganz besonders in einem direktde­
mokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird durch den un­
gerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus 

folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Pri­
märmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgepro­
blemen, die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemi- 

en-Gesetz ergeben», sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vor­
hersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch 

ohne Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht 
werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Faizit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rück­
kehr zu normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer 

- schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht 
oft und nicht immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als 

sieben Volksinitiativen (die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt win:- 
den), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde.^®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe 

und Kriterien mehrmals geändert wmrden. War es erst eine überdurchschnittli­
che Bedrohung für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfak­
tor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber keine 

medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 

Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten 

um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von 

Radio SRF vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis 

wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von 

Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», die in den einschlägigen 

Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit 
auslösen (gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Fak- 

tor werden, der nur in seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu 

Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie 

muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vor­
handensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krank­
heiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtiiche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new nor­
mal» führen, das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzü­
gen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger imd Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit 
stringenten Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Re­
gierung im Auftrag des Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner 

Weise. Es ist deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das LegaÜtätsprinzip, die 

Verhältnismässigkeit und der rechts wirksamen medizinischen Begriffe nachzu- 

bessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten 

einer substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird 

zwar von den Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie 

macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und 

die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht 
zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich 

aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerin- 

nen und Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten 

- nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewis­
ses, allerdings nicht eindeutig durchformuhertes Konsensprinzip geschützt wer­
den. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder 

Gesetze beschüesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserhchen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage 

tangiert werden, misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen 

Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz ver­
kommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehrheit. 
Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung 

nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeF^). 
Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Oberdiessbach 09.07.2020

Marko Caesar

21 https://www.admin.ch/opc/de/classifiecl-compilatiön/19995395/index.html#anil
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(^tîfi^eber 
Gartenstrasse 9 
4127 Birsfelden

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Stönmgen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-Qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Co\ad-i9 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronaxnrus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingimgen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https:/Avww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2020Q744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-aLisbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik‘°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieberi Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordmmgen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer-. 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'=^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof: Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https:/A/ww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

■'2 httDs://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemebmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7- Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht». - .
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an:» Darunter würde auch ein Impfobligätorium fallenj wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von,einem ,
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels- 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impf Obligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u:a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesètz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenscbaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnabmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis vdr einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwenviegend sind. Und eine r^Epidemié ipuss eine Seuçhe mit^r^èrenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden^der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches
Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen,

rdas sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügemder direkten - .
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur ■ 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassimgsänderungen oder. Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten. : , i ■ . ; .
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte; die.von der Gesetzesvorlage tangiert werden,, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägvmg 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF^). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort,Datum g j ^ |0. VjLl 1020

(Name und Unterschrift)

(. Wtifoer

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als dieSA/Xp>-.
Ausbreitung bereits rückl^üfig:>var,iMit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den lÖpfem:der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 250Ö'liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-iç-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2010-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

’ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zAveiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»!^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https:/Afl/ww.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/bevoelkerung/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https:/Avww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwoirf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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7« Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es vdderspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stüfe Verwaltung aüfzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht stEmdardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt. , ,

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https:/Awww.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

T

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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(Adresse) Q/\\-û_r^ ^ A—
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4 

® https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

“* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auft'echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteiliinaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https:/Aivww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aebui1en-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.github.iQ
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7> Unklare Regelung der Impfpfliclit

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^® (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben,.selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normcilerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obhgatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/inriftx html#aPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmI#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle dcis Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020*° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c.3.5-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

V

^ame^und Unterschrift)

u-

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes uDber die gesetzlichen 

Grundlagen fuDr Verordnungen des Bundesrates zur BewaDltigung der Covid-19- 
Epidemie»“ mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classlfied-CQmpilation/20032737/index.html#a4 
^ https://www.newsd.admln.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compHation/20Q71012/index.htmI#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

5 https:/Awww.admin.ch/opc/de/federal-9f^7f>||p^2Q11/311 .pdf 
^ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

immissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»“ angefertigt. Sie rechnet für

® https://www.baa.admln.ch/dam/bag/de/dokunnente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/20l9
nCoV/covid-19-datengrundlaQe-iaaebericht.xlsx.download.xlsx/2Q0325 Datengrundlage Grafiken C(
iQ-Däri/^ht vlev

COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/Datienten- 
hospitalisierunaen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelie.htmi
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messape/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.aithub.io
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diesen Sommer mit 5000 bis ao’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwind für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

13 https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a170
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Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bimdes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des UDbertragungsrisikos und 

zur BekaDmpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. 
Er hoDrt dabei die Kantone an.» Danmter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2Q071012/index.html#a54 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

17
18

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-comDilatiQn/19995395/index.html#a10
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Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschaü von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020®° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe hei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieArollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-9Qbe-c54d4e7672bf
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seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassimg nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit imd Frieden (siehe 

Präambel“*)- Ohne ein substanzielles Mziss an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
^ ^> ZüZo

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Co\äd-i9-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ32737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/19995395/index.htmi#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)'^: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Co\äd-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-i9-Veror€inung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Co\id-i9 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/ciassified-compiiation/20200744/index.htmi#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueiie-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundiage-iagebericht.xisx.downioad.xisx/200325 Datengrundiaoe Grafiken COViD-
19-Bericht.xisx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Co\dd-i9 ausdrücklich."

4. Die Hochrechmmgen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Co\dd-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 20’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.htmi

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcbiemai.github.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Co\dd-i9 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Coxdd-ig-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes‘^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an. » Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
■'6 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\äd-i9- 

Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines. Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
20 https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Eich 10. Juli 2020

Marc Meyer

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

li Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessamnilung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.<;h/newsd/messaae/attachments/61792.pdt 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classHied-compilation/20071012/index.htnnl#a7 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classi1ied-compilation/19995395/index.htm>#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federel-9e7ette/20il/3il.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit imter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklimg diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Äele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhciltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhimg der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https7/www-bf.s-admin.ch/bfs/de/home/statistiken/katalnnB-flatftnbanken/medienmitteilunQen.assetdetail.  
3742835.html

7 https://wwwadmin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20200744/index.html#a1

® https7Awww.baQ.admin.ch/dam/baQ/de/dokLimente/nrit/k-und-i/aktueHe-ausbnjeche-pandemien/2Q19-nCoV/ 
covid-19-datenanindlaae-laaebericht.xlsx.download.xisx/200325 Datenanindlaoe Grafiken C0VID19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/h0me/statistiken/9esundheit/gesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hosDitalisieninQen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller TodesfäUe, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetrefFend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständheh und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/honne/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaeHe/tQdesfaelle.htnnl  

http)s://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf

https:/A|cblemai.github.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Geset2 3



unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten TeU der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeDay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskomnüssionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Mcissnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Danmter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrückhch festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bimdesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgericbtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustinunung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/ind6x.htf^^lj!^a92

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2'® ängezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid^ig- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarheit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a 10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine üherdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Giundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-ftie-lust-am-autoiitaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radif^/pnpiipaiiriinplaYfir?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuhertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gtesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

JO' ^Cu// 3? 2^

c

(ùviYadi

Aattle^ackeT'
3 0 3 3 D A

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-iç-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teUe ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteUt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordenthche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https:/AAnAnw.adnnin.ch/Qp)c/de/classified-compilation^0032737/index.html#a4 

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a185 

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette^011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik’). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

* https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilatiQn^Q200744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenQrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx^00325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xisx

’ https://www.bfs.admin.ch/bts/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik“>). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. FeUays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bts admin.ch/bts/de/home/statistiken/bevoelkemng/oeburten-todes1aelleAodesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdt

https7/icblemai.qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit Dinen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf Dire Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fäUt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/QDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https:/Awww.admin■ch/QDc/de/classHied-compilatiQn/2QQ71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
fi-eiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/20071012/index.htmlÆa29

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medirinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“’ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben imd darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Engster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.svirissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autontaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ httpsV/www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgriinden nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

a

Q/Vll ürcuj

l

https://www.adnnin-ch/opc/de/classified-comDilatiQn/19995395/index.html#ani1
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(Adresse)

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/Qpc/de/federal-qa2ette/2Q11 /311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzeihlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/202QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/201 Q-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebencht.xlsx.downioad.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitaiisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/gebiirten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Tîisk Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfiing seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fallt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, d^lss dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/A/vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/20Q71012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht exphzit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
cm den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

htlps://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20Q71Q12/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmDilation/20Q71012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dciss die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(OrU Datum

(Name und Unterschrift)’'^^

V 7

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

[Adresse)

/nc::^//ce3/r. /(^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

■' https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
“ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/indexrhtml#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
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(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»"^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/Qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
" https://wvw.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschafdich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der ImpQiflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorinm mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen vrie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtsvrirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gevrissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/Dlav/radio/DOPUpaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

/0.0?.3D20>
(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 

Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»'^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft 
vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)'*: «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdowm auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 

liegt.'’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 

Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 

Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 

Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. V ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 

und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 

Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 

höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 

nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 

wegen oder mit Co\id-i9 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerw'eise anfallen (Basis 2018, 
Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärken 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind

® https://wviw.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloqe-
datenbanken/med ienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Berichtxlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnungen als Grcsetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 

der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen we vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 

ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 

eindeutig hen^or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 

Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu v^mrde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 

«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 

Report»"^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptv\'elle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 

schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wmsste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte 

Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 

«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.qithub.io
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zählen gewllt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 

unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 

ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 

auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 

nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 

die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Co\ad-i9-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 

nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwschen Bund und 

Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 

darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfjpflicht
Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen,

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 

besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 

Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Co\ad-i9) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter wüirde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 

Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 

ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 

widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 

aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 

Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verv^^altung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Co\äd-i9-Gesetz sollte diese v\ichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»’^, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 

Zustimmung medizinischen oder vsissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 

das Co\dd-i9-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 
Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und wssenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe 

aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. 10, Abs. 2*« angezeigt.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Co\äd-i9-Verordnungen, einfach neue, wederum 

befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 

und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 

durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 

Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 

Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonden^ollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle 

von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

^9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
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Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten; dann um 

den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 

Hospitalisationen aufgrund von Co\ad-i9 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen v\ae «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verv\'endet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 

führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales \ärologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 

und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Co\ad-i9-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 

abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 

rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 

Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig

httDs://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 

gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 

Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe PräambeP')- Ohne ein 

substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Jona, 10. Juli 2020

ruhryn Strimer _______

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4 
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*’
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der AnteU 

der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.** Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'”). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtliehen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötigfauch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle, Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

■'2 https://jcblemai.aithub.io
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ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgrüppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten arri 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchèn unterworfèn 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid'19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, darin um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf ch/Dlay/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O. Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Schüpfheim, 10. Juli 2020

Rahel Heller-Schmid

. ^

Werner Micftiael Heller 1.

https.//www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Maria Patrizia Schmidweber 
Bahnhofstrasse 10 
8274 Tägerwilen

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»‘ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein GerichtsurteU definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.adnnin.ch/newsd/nnessage/attachments/61792.pdf

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdovm auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrückhch auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eme ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der P2mdemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik®). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ httpsV/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https7/www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenQnjndlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/Qesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisiemnaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'«). Für jeden ordnungspohtischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welie> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole pol)^echnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesräüichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterhegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im i^rU, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/honrie/statistiken/bevoelkenjng/geburten-todesfaelle/todesfaelle.htnnl

https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblennai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den edlergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
îmzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel £m gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgrupp>en oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulîissungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htm[#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus eüiem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bimdesrat woUe das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
kerne explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechthchen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/inclex.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krcmkheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/ 
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/ 
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https7/www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

U cP.

https7/\www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben

Regina Imfeld 
Owenweg 20 
8038 Zürich

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern
recht@.hk admin.ch ,

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren» (1) teile ichlhnen meine 
Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» (2) mit, zu dem am 19. Juni die 
Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 
Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes (3) und Art. 185, Abs. 3 
der Bundesverfassung (4), der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 
Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder durch 
ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft vom 3. 
Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452) (5): «ausserordentliche Läge: siehe Artikel 7 E-EpG. 
Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

(1) https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a41

(2) https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf2

(3) https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a73

(4) https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#al854

(5) https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/20n/31 l.pdf
I
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Casé-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in anderen 
Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung bereits rückläufig 
war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie weit unter den Opfern der 
Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.(6) Während die Medien zu 
Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung der spanischen Grippe 
sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche Lage, 
die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen Grippe bezieht, 
zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-i9-Verordnung 2 gemäss Art. 1((7) ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen,
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und lokale 
Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Pèrsonen zu schützen; •

. d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 
^ Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege und 
Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 
Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 Prozent. 
Die Erhöhung der «F^lzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die höchste seit 
Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings nicht mehr). 
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 
wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert. Das entspricht einem Anteil von 0,22 SProzent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018, Bundesamt 
für Statistik). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 1,0 Prozent 
aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für Statistik (10)). Für 
jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

t (6) httos://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetäil  .63742835 html

(7) https://\vww.admin.ch/opc/de/classLfied-compilation/20200744/index:.htm]#aI

(8) https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-iyaktuelle-ausbrueche-
pandemien/2019-nCoV/covid-19-datengrundlagc-
lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Patengrundlage Grafiken_COVID-19-Bericht.xlsx

(9) https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patien
ten -hospi tali si erun een. htm 1

(10) httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-
todesfaelle/todesfaelle.html 10

;

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz



3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist ordnungspolitisch unnötig, 
auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen bewältigt. 
Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er ein Wieder­
aufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse angepassten not­
rechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt 
auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 ausdrücklich.(11)

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer «zweiten 
Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des Notrechts 
genannt, sondern nur angedeutet; «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer (zweiten Welle> der 
Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet werden, ...» (a.a.O.). 
Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit 
einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen 
Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde 
von einer bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof Fellay, die 
Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report» (12) angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 
5000 bis 20’000 Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof Fellay ging 
von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer Hospitalisierung. 
Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei Symptome haben.
Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen dieselbe Sterbewahrschein­
lichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den 
allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten 
Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, 
zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die 
der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko 
ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern 
kann.

(11) https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/6182.vDdf

(12) httDS.//icblemai.github.io
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5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit

Gemäss Art. 170 BV (13) sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 
ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im Zusammenhang mit 
einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das Folgenreichste seit dem zweiten 
Weltkrieg ist. Nun haben aber die Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundes­
rat getroffenen Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Ent­
wurf für die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das 
Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 
verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin ge­
regelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den gesetzlichen 
Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes (14) schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 
Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzofgans des Bundes bei der Bewältigung von 
besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht eingesetzt 
und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgese­
hen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer 
Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter 
den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen 
werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

s

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes (15) sind es die Kantone und nicht der Bund, die „Impfüngen 
von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, die 
bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eineerhebliche Gefahr besteht.“

Art. 6 des Epidemiengesetzes (16) (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfüngen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.

(13) https://www.admin.ch/'opc/'de/'ciassified-compiiation/’19995395/'index.htmi#al 70

(14) https://www.admin.ch/opc/de/classiFied-compilation/20071012/index.html#a54

(15) https;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

(16) https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
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Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, der 
Bundesrat könne „Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur Bekämpfung der 
durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört dabei die Kantone an.“ 
Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen 
ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach 
einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundes­
versammlung - an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid 
einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders 
strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksent­
scheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht 
angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung verständli­
chen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen Produkten ist 
völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des „Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte“ (17), in der Schweiz in Kraft 
getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, „niemand [dürfe] ohne seine freiwillige Zustim­
mung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden“. Nachdem das Covid- 
19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, „Ausnahmen von der Zulassungspflicht für 
Arzneimittel“ vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise 
vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfüng in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt 
werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftli­
chen Versuche und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein 
Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemSss BV Art. 10, Abs. 2 (18) angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung des 
Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, falls 
erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, 
erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen. 
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums und 
erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän durchführen. 
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 
Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bevölkerung, 
ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese Zusammenarbeit wird 
durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes und der daraus folgenden 
Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

(17) https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7 

(18 ) ntros://www.admin.ch/oDc/de/classiried-comDilation/]9995395/index.html/.^a 10
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10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet

Das Covid-19'Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch „Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die Ergreifung 
der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben“, sog. „Sekundärmassnahmen“. Für solche 
grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne 
Sondervollmachten auf ordentlichem parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des 
einfachen Bundesbeschlusses nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen demo­
kratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht immer 
gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle von 
Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie wiederhergestellt wurde. 
(19)

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien mehrmals 
geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit der gesamten 
Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung vön Intensivkapazitäten, dann um den Reprödu- 
ktionsfaktor und seit neustem um „Fallzahlen“.
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern 
Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 
0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte. Der Vorsteher des Departements des Innern hat in 
der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. Juni 2020 (20 ) zweimd erklärt, die Epidemie bleibe 
bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie 
„Epidemie“ oder „Krankheitserreger“, die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslssen (gemäss den 
Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen und bei 
gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen fuhrt, selbst wenn diese schwerwiegend sind. Und eine 
Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein , 
eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten fuhrt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen notrecht­
liche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem „new normal“ führen, das sich niemand wünscht und das 
inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

(19) David Eugster. Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https ;//www. s wi ssi nfo. ch/ger/di rektedem okrati e/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-
austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

(20)https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 
und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt und 
nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 
abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der rechtswirksamen 
medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 
Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere 
Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 
unterschStzehder Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus Opportunittäitsgründen 
nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbüigeriniien und Stimmbürger, 
wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, sondern auch kultu­
relle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip 
geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze 
beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserliöhen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst sich 
also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt bestehen. 
Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer Diktatur der Mehr­
heit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die Verfassung nennt, noch vor 
Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel) (21). Ohne ein substanzielles Mass an 
Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Zürich, 11. Juli 2020

Regina Imfeld

(21) https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#anil
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Rita Borer 
Milchbuckstrasse 14 

8057 Zürich '

r

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vemehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren
i

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Üherlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlassung eröffnet wiu-de.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Ck>vid-i9 besteht 
nicht.

1

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes3 und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“' der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «mn eingetretenen oder imnüttelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

' https://www.ac)min.ch/opc/de/classififid-connpilation/20032737/index.hlml#a4
2 https:/A/vww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf
3 https.7AAA<tfw.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htnnl#a185

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz
/

1



Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.®
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind eireicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragimgsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, msbesondere
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heümitteln.» ,
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandenüe. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einerri AnteU von 0,22

® httDs:/Awww.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011 /311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunpen.assetdelail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q200744/index.html#a1 
® httDs://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbmeche-pandemien/2Q19-
nCoV/covid-19-datengmndla9e-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisienmgen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen\
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstärben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen diu-chschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordmmgen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grimdlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

<■.

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten WeDe» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur ahgedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch himdesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtiichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu würde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole poljdechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitghed der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*2 angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2ö’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® httDs:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/tionne/statistiken/Qesundheit/aesundheitswesen/sDitaeler/patienten-
hospitalisiefunQen.html

https:/Awww.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerun9/peburten-todesfaelleytodfisfaelle.hlml 
** httpR7Awww.newsd.admin.ch/new«;d/messaQe/attachments/61823.pdf 
*2 https //irblemai.aithub.io

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Ges8tz 3



Hauptwelle. Prof. Fellay ging von wei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BVia sorgt die Bimdesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen' 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-i9-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkèit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-iç-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^'» schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusanunenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzoigans des Bundes bei der

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htm(#a170 
https://www.adnnin.ch/ODc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 4



}

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*® sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht». /
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen,-aber iihmer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen. '
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite lO der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde daim nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zü verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

** https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmUa99 
** httns://www.admin.ch/'oDC/de/classified-compilatiQn^0071012/index.html#aR
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Buhdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspllicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen imd wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2‘® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Ck>vid-19-Gesetzes ist nicht erforderlidi.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwiuf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigenveise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigüng einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarheit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung del- Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifiing der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

https://www.adnnin.ch/0pc/de/classified-connpilation/19660262/iridex.html#ä7
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmI#a10
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingehracht v^erden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt vmrde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat m der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis Avir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtsvsdrksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten fuhrt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist. ,

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkenmg. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender TeU einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
nüsst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die.Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
Präambel'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum 
10. Juni 2020

(Name und Unterschrift) 
Rita Borer

/

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 

Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgnmdlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,^* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft

' https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20Q32737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf
3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern hegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 

liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 

Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 

Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 

Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 

und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 

Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 

höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 

nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 

wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 

Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018,

* httDs://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf
® httDS://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ httDS.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® httDS://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktijelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlage-lagebericht.xlsx.download.xlsx/20Q325 Datengrundlage Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Bundesamt für Statistik^). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19, Das sind 

1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 

der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 

ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 

eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 

Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 

«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 

Report»"“ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 

schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte

® https://www.bfs.aclmin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf
https://jcblemai.github.io
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Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 

«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu 

zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 

unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV^s sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 

ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 

auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 

nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 

die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerrmg der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 

nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zwischen Bund und 

Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 

darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelimg der Impfpflicht

httns;//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q
httr)s://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes’s sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, 
die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 

besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 

Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 

Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 

ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 

widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 

aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 

Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 

Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 

das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 

Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
https.//WWW■ admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 

befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 

und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 

durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 

Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 

Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle

https://www.admin.ch/opc/de/classififid-compilation/19995395/index.html#a1Q
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von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'«

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 

den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 

Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 202020 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 

führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 

und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 

abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 

rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere

'9. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA^ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/
^ https://www.srf.ch/play/radio/popupaijdioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 

gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 

Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambel^')- Ohne ein 

substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum f.? <3>2c

Unterschrift

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Geset2 8



Corinna Mantel 
Riegelweidstrasse 21 

8841 Gross

Einschreiben

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich Ihnen 

meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für 

Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ mit, zu dem am 19. Juni 
die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht nicht.
Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist die 

Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 185, Abs. 
3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete Verordnungen und 

Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 

öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung oder 

durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der Botschaft

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
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vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; siehe Artikel 7 E- 
EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie in 

anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die Ausbreitung 

bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt die Pandemie 

weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss Todesursachenstatistik bei 2500 
liegt.5
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der Grössenordnung 

der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung diesen 

Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine ausserordentliche 

Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der Art der Spanischen 

Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht
Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen und 

lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Pflege 

und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil der 

Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 0,78 

Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit zurück - die 

höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl Tests allerdings 

nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 Personen 

wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 Prozent aller 
Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen (Basis 2018,

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf 
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https.7/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datengrundlaae-lagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaoe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
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Bundesamt für Statistik®). Seit dem i. Mai verstarben 118 Personen mit oder an Covid-19. Das sind 

1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen (2019, Bundesamt für 

Statistik*®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines Wiederaufflammens 

der Pandemie.
Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, kann er 

ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen Verhältnisse 

angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue gesetzliche 

Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum Covid-19 

ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form einer 

«zweiten Welle» sind nachweislich falsch.
Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht begegnet 
werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates unmissverständlich und 

eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. Nur deshalb kann er die 

Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur Diskussion steht damit die 

Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer bundeseigenen Institution, der Ecole 

polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen 

«Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario 

Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu 

zwölf Mal mehr als während der Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich 

schon damals als falsch erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten keinerlei 
Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle Altersgruppen 

dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich unbestritten, dass alte

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

''2 https://)Cblemai.github.io
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Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer ausmachen. Die Tatsache, 
dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik-bestimmenden Studie Mitglied der 

«Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass der Bundesrat auf seine Beratung zu 

zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. 
Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage zustimmen, die der Abwehr einer 

unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht sonst ein grosses Risiko ein, mit den 

notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.
Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des Bundes auf 

ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen im 

Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung das 

Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen 

auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für die Verlängerung 

nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung fordert. Eine 

Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der Bundesrat für das Gesetz 

die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei Monaten auf drei Wochen 

verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin 

geregelten Massnahmen durch die Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht den 

gesetzlichen Erfordernissen.
Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung der 

Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der Bewältigung von 

besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches Organ wurde nicht 
eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das Epidemiengesetz stützt, auch 

nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen deutlich, dass dieser Mangel an 

gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der Zusammenarbeit zvdschen Bund und 

Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen 

darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a17Q
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a54
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Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die «Impfungen 

von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von Personen, 
die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr 

besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber solche 

Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf gefährdete 

Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch fest, 
der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er hört 
dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der Bundesrat auf 

Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem Impfobligatorium betroffene 

Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der Kantone, aber ohne Entscheid des 

ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - an den Bundesrat übergehen. Es 

widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer übergeordneten Instanz, in diesem Fall 
der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder 

aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum 

Referendum gegen das Epidemiengesetz führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung 

aufzuheben, selbst wenn dies mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann. 
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.
Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz in 

Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine freiwillige 

Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden». Nachdem 

das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, «Ausnahmen von der 

Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, dass Impfstoffe vor 

Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen Prüfung in Verkehr gebracht 
oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich gewissermassen in der Schlussphase der 

medizinischen und wissenschaftlichen Versuche und müssen deshalb explizit von einem 

Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a6 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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aus einem möglichen Obligatorium ist auch für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.
Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne Verlängerung 

des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der bestehenden Rechtsgrundlagen, 
falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19-Verordnungen, einfach neue, wiederum 

befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein Anlass, dem Gesetzesentwoirf die Dringlichkeit 
zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines Referendums 

und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen den Souverän 

durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die der 

Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land v^e der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.
Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie (Primärmassnahmen), 
sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, die sich erst durch die 

Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», sog.
«Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht keine 

explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses nach 

Art. 163 BV.

Fazit
Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu normalen 

demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen (die alle

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von Intensivkapazitäten, dann um 

den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». Hinter diesen verbergen sich aber 

keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung erforderten, sondern Testpositive. Die 

Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent 
der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF vom 27. 
Juni 2020^0 zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff hätten. Dies 

bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder «Krankheitserreger», 
die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen (gemäss 

den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in seltenen Fällen 

und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn diese schwerwiegend 

sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen bleiben und darf nicht mit 
dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in einigen Fällen zu Krankheiten 

führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches Grundrauschen 

notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, das sich niemand 

wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten Begriffen 

und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des Volkes handelt 
und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist deshalb 

abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und der 

rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer substanziellen 

Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den Medien kaum dargestellt. 
Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und sie ist entschlossen, diese unsere

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA/ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://vww.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu 

unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder Minderheit, die sich aus 

Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur sprachliche, 
sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht eindeutig 

durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass eine Mehrheit 
Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als absolut unannehmbar 

gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, misst 
sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie überhaupt 
bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung zu einer 

Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, den die 

Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe Präambeb')- Ohne ein 

substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort, Datum ^ 2? - > - '2^

Unterschrift

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwind «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.*
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreieht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik?). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/cle/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 2



(2019, Bundesamt für Statistikio). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-i9 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»^^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

10

11
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunq/qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaqe/attachments/61823.pdf
https://ieblemai.qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notreehts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV« sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgesehlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Imp^flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes‘5 sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes*^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, abèr ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese vdchtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutisehen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»^^^ in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htnnl#a22
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^8 angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

18 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen FäUen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambeb*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ort und Datum Hailau, 9. Juli 2020,

Name Markus Schneider

Unterschrift *

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bi.indeskanzlei 
Rechtsdicnst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse) ^

U

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»^ teile ich 
Ihnen meine Llberlegungen zum Entwmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1.. Eine Rcchtsgirandlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesvei-fassung,'^ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und \^erfiigungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen d(?r öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

^ https://www.admin.ch/opc/de/classHied-compilation/20032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https7/www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/2Q071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

^ httDs://www.admin.ch/oDC/de/federal-ga2ette/2011 /311 .pdt
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Dass es sich bei Ojvid-ig nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachen.statistik bei 2500 liegt.^
W'ährend die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnujig der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
PZs gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 1" ist:
«a. die Verbreitung des Q)ronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
ZU]- Aufi-echterhalturig der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Test]3ositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Z\väschen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Co\'id-i9 hospitalisiert.*^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerv\'eise anfallen 
(Basis 20.18, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

n.assetdetail.

’ https://www.admin.ch/Qpc/de/classHied-compilation/2Q20Q744/index.html#a1

https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenorundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bts.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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(

Covid-19- Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz Lst 
ordnungspolitisch imnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
WicdcrauMamnicns der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kinn er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Co\id-i9 ausdrücldich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eint: «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmis-sverständlich und eindeutig herv'or, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen ..Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit .5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei SjTnptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://icblemai.qithub,io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsaclie, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem z^veiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundes^’ersammlung zu überprüfen.

6. Die Insitittiitionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Corid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz .stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zivischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-cQmpilation/19995395/index.html#a17Q 

https://www.admin.ch/opc/de/classrfied-compilation/20Q71012/index.html#a54
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7* Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss x\rt. 22 des Epidemiengesetzes’s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
ei'hebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengiîsetzes“* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen %'erpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergelien. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
fühlte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Alt. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«.Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#aPP 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071Q12/index.html#a6 

https://www.admin.ch/üpc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewssermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lO, Abs. 2’® angezeigt.

9. Die Dringîichkeit des Covid-iç-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Nolrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgnjndlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-iQ- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwoirf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erf(Drdert die Bew'ältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigimg des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primämia.ssnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sonder\'ollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg oingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische F’rfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus w-elchen Gründen auch immer - schwierig ist.

''® https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'‘-'

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehnnals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zv,'eimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidenüe» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Italien und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
.Vnsonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand w'ünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz,_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articies/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchlbrmuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambePO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

V

(Ort, Datum ^ 9 .^^2öZÖ

[j

(Name und Unterschrift) ^ ^

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»* teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

2

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Gase-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die

^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index. html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
® https://www.admin.ch/opc/de/federal-qazette/2011/311 .pdf
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Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen

® httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunqen.assetdetail.3742835.html 
^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
° https://www.baa.admin.ch/dam/baq/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueHe-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaqe-laqeberichtxlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunqen.html
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(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkemnQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf
https://icblemai.Qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes« sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkenmgsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen dîis Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz soUte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und pohtische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen

httDs://www.admin.ch/oDC/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2*» angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert vmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

1®. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/poDupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkenmg. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^!). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Uettligen, 9. Juli 2020

\

Béatrice Knöpfli Gertsch

httPs:/Avww.aclmin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

3^o2.

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zuni Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/20032737/index.html#a4

^ https:/A/tfww.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https:/Avww.admin.ch/opc/de/cla.ssified-compilation/20071012/index.html#a7

“* https:/A/tfww.admin.ch/Qpc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185 

® https:/Avww.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2Q11/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zü Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine, 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudäihmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht rnehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode norm^erweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1

® https://www.baq.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCo\//
covid-19-daténarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenamndlaae Grafiken CO\/ID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
h0SDitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'o). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflanunens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.!!

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.).,Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Repört»!^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizièrten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

s

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https:/A/tfww.bfs.admin.ch/bfs/de/hQnne/statistiken/bevoelkerLing/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html 

https:/Avww.newsd.adtnin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.iQ
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzesi4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/A/\n/tfw.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.htinl#a17Q

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber' 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz - 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfpbligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
ffeiwUlige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https:/A/\/ww.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22

https:/A/vww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2Q071Q12/index.html#a6 

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/1966Q262/index.html#a7
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gewisseraiassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederuni befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.^^

/

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebendèn Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktof und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fället die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von'Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

^ https.7/www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Àher diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriehenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich' aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambePO- Ohne ein substanziellés Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Untemchrift)

ê üh

Roland Gisiger
med. prakt

8 Bümplizstr. 105
^3^92 65 84 Fax 031 991 51 44 

7601000102195 P 1850 02

https.7Awww.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/19995395/index.html#ani1
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recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegrmgen zum Entvsmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassimg eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'’ der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentlicbe Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spemische Grippe 1918)».

’ https.//www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf  

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus {COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hQme/statistiken/l<ataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classitied-compilation/20200744/index.html#a1

R- n
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hosDitalisierunoen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'°). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 
einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https.//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoell<erung/aeburten-todesfaelleAodesfaelle.html

” https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.Qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 
der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7- Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bimdesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 
in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https.//www arimin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a22 

https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a6

https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung imd 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bimdesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.’^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann lun den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt imd nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;/Awww.swissinfo.ch/ger/direl<tedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 
Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeP*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren (

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»‘ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 

nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzess und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,-* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 1



Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga2ette/20i 1/311 .pdf
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1 
® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q19-
nCoV/covid-19-datengrundlage-iagebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaae Grafiken COVID- 
19-Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik«). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 

Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfällei die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik*«). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Buhdesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen me vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bimdesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*® angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patie'nten-
hospitalisierungen.html

https://www.bfs.admin.ch/hfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html
” https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://fcblemai.githuh.in

Stellungnahme Entwurf Covid-l9-Gesetz 3



Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

imbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer poUtik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notréchtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne ÜberprüfWg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender. Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zw;eiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bvmdesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der

https:/Awww.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q
https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2QQ71012/index.html#a54
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Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein ImpfobUgatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-CQmpilation/2Q071012/inripy html#aP9 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6
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Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen, 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatbriüm ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^® angezeigt.

1

9. Die Dringlichkeit des CkJvid-iç-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängenmg des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgründ der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungèn, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines . 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bimdesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkenmg, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 

Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Fölgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht

■)

/

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilatiQn/1966Q262/index.html#a7 
https://www.admin.ch/npc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt vmrden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt v^rde.»®

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdmchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte. •
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020=*° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemol<ratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/.
^ https://www.srf.ch/play/radiQ/popupaudioplayer7ids63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf/
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das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teü des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinh und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazü kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht niehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der imveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Ruth Bigler ■V

H</Zq

https://www.admin.ch/npc/dfi/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

(Adresse) ^K\|

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»^ teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Gnmdlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»“ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ imd Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordmmgen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pemdemie (analog Spanische Grippe 1918)».

1 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilatiQn/20032737/inclex.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

3 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 

^ httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311.pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit imter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapeizitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufirechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heümitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteü von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2Q1  Q-nCoV/ 
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzhche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bimdesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.”

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

HauptweUe. Prof. FeUay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.chÆ)fs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelleAodesfaelle.html

httos:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://icblemai.Qithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den aUergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie MitgUed der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratxmg zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfedls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz hegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massncihmen vor, wie es eigentlich die Bimdesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bimdesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassimgszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammencirbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordenthchen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zuseunmenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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7> Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^s sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Danmter würde auch ein Impfobhgatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläutenmgen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhönmg der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legahtätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltvmg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassvmgsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz soUte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriiim mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Pciktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausncihmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

http.«i:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a6

https://www.admin.ch/ODc/de/classified-comDilation/19660262/index.html#a7
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gewissennassen in der Schlussphase der medi2änischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorivun ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2^® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-iç- 

Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der DringUchkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassncilunen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteüs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlzunentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-connDilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.‘^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnitüiche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitahsationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^“ zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen vmd bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Meissnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht imd das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und imter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 7



Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaxun dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese imsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig dm-chformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)
(

[jBèULA

\

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt aüï Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»’ teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen
Grundlagen ifiir Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-ig-Epidemie»^ 

mit, zü dém äÜi 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf

^ https://wwuy.-admin.ch/opc/de/classified-compilation/20Q71012/index.html#a7
/

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.adrnin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneteii Todesopfern,liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie hoch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämirien;
b. die Häufigkeit von Übertragimgen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und HeUmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.aclmin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/nnedienmitteilunaen.assetdetail.
3742835.html

7 httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

® https://www.baa.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/201 Q-nCoV/
covid-19-datehärundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/Datienten-
hosDitalisierunaen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtliehen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hpchrechnungen betreffend einer Fortsetzimg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des
Notf-èdhts gëhâhnt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zwèiteh W^elle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechüichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitgliéd der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infirierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https.//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevQelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

http.s://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgtdie Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang rriit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Übeiprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den^gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes*4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 
Zusammenarbeit zvrischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https:/Awww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

1^ httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a54
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7* Unklare Regelung der Imp^fHcht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes “̂’ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes’^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anördnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligätdriurii betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordhètèh Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschafdichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/20071012/index.html#a22

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

l
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gewissennassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige BQausel beseitigt unnötigerweise die, aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27- Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

"einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https.7/hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinh und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP')- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) D À ^ UC ^

https://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Daniel Hinni 
Reussblickstrasse 2 
8966 Oberwil-Lieli

Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adnnin.ch

Oberwil-Lieli, 10.07.2020

Vernehmlassung Entwurf «Covld-19>Gesetz» - Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Beiliegend finden Sie meine Stellungnahme zur Vernehmlassung Entwurf «Covid-19- 
Gesetz»

Freundliche Grüsse 

Daniel Hinni

/

\



Hieraus stellen sich bei mir also folgende Fragen:

Schauen Sie sich die Zahlen gut an - insbesondere die aus dem Jahr 2017 und 2015
Auch in diesen Jahren, gab es Übersterblichkeit die Nahe an SARS-CoV-2 
herankommt.

Wurde deswegen die ganze Wirtschaft lahmgelegt?

Antwort: Nein

Wieso stützt sich der Bundesrat zur Entscheidungshilfe auf umliegende Länder und 
insbesondere auf die WHO ab?

Vermutung: Der Bundesrat hat anstelle des gesunden Menschenverstandes 
entschieden, mit dem Strom zu schwimmen

Wieso hat das BAG entschieden, in Zukunft keine normalen Grippefällen mehr zu 
veröffentlichen?

Vermutung: Man hat Angst, das Gesicht zu verlieren

Wie geht es also in Zukunft weiter?

Befürchtung: Der Bundesrat könnte alle paar Jahre einen Lockdown durchführen



Beiliegend finden Sie einen Auszug der wöchentlichen Todesfälle 
aus dem Jahr 1983, 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Laufende Erfassung der Todesfälle
Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt zurzeit innerhalb der Grenzen des statistisch zu 
entartenden Werts. Vom 16.3 (Woche 12) bis 19.4. (Woche 16) war in der Schweiz aufgrund 
der SARS-CoV-2-Pandemie eine statistisch signifikante Übersterblichkeit zu beobachten. In 
Woche 14 zwischen 30. März und 5. April starben 39% mehr Personen als entartet. Die 
Übersterblichkeit entwickelte sich nicht in allen Regionen der Schweiz gleich, siehe hier. Bitte 
beachten Sie zudem die methodologischen Hinweise weiter unten.
Quelle;
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/qesundheitszustand/sterblichke
it-todesursachen.html

Wöchentliche Todesfälle 2020
Anzahl Todesfälle pro Kalenderwoche
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Die Anzahl Totfesfälte wird anhand der bis zum Vortag gemeldeten Fälle für die aktuelle Periode 
hochgerechnet, umer Berücksichtigung der zeitlichen Verzögerung für die Erstattung einer Meldung

Quelle: BFS - Todesursachenstatistik 
Stand der Datenbank: 07.07.2020

©BFS 2020
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Wöchentliche Todesfälle 2020
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Die Anzahl Todesfälle wird anhand der bis zum Vortag gemeideten Fälle für die aktuelle Periode 
hochgerechnet, unter Berücksichtigung der zeitlichen Verzögerung für die Erstattung einer Meldung

Quelle: BFS - Todesursachenstatistik 
Stand der Datenbank: 07.07.2020
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Wöchentliche Todesfälle 2019 - 2019 | Diagramm https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/ge...
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Wöchentliche Todesfälle 2018 - 2018 | Diagramm https;//www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesunclheit/ge...
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Wöchentliche Todesfälle 2017 - 2017 | Diagramm https://www.bfs.admin.ch^fs/de/home/statistiken/gesundheit/ge...
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Wöchentliche Todesfälle 2016 - 4.1.2016-1.1.2017 | Diagramm https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/ge...
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Quelle: BFS - Todesursachenstatistik
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Wöchentliche Todesfälle 2015 - 29.12.2014-3.1.2016 1 Diagramm https://www.bfs.acimin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/ge...
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Wöchentliche Todesfälle 2014 - 30.12.2013-28.12.2014 | Diagramm https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/ge...
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Erfassung der Todesfälle im Jahr 2014
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Wöchentliche Todesfälle 2013 - 31.12.2012-29.12.2013 | Diagramm https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/ge...
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Erfassung der Todesfälle im Jahr 2013

Anzahl Todesfälle pro Kalenderwoche 
1800

1600

1400

1200 -- 
1000

800

600

400

200

0

Altersgruppe 65 Jahre und älter

I

^. rr.:
Altersgruppe 0-64 Jahre

------—— - —I—
■ T

obere / untere Grenze d« statisüSch zu erwartenden Werls {

I

"T“
I J

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 31.12.

Quelle: BFS " Todesursachenstatistik. Stand der Datenbank: 24.04.2015

□ Download Grafik (PNG, 134 kB)

@ Download Grafik (PDF, 229 kB)

Sprache

Weitere Sprachen 

Typ

Veröffentlicht am 

Dargestellter Zeitraum 

Herausgeber

Thema

©BFS. Neuchâtel 2015

DE

FR,II, EN 

Diagramm 

11.05.2015

31.12.2012-29.12.2013

Bundesamt für 
Statistik

Gesundheit

1 von 2 10.07.2020, 00:37



Wöchentliche Todesfälle 2003 - 30.12.2002-28.12.2003 | Diagramm https://www.bfs.aclmin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/ge...
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Wöchentliche Todesfälle 1983 -3.1.1983-1.1.1984 | Diagramm https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/ge...
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Einschreiben 
Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 

recht@bk.admin.ch

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz» 
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bvmdesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahrenteile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bimdesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zm Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vemehmlassimg eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordmmgen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklänmg der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bimdesverfassung,4 der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

’ httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7
* httPs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185
^ https://www.admin.ch/opc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitimg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragimgen zu reduzieren, Übertragungsketten zu vmterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigimg der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven imter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 
0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai imd dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bimdesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httDsy/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloae-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ httPs:y/www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/20200744/index.html#a1
® httpsy/www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbruech9-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaae Grafiken COVID-
19-Bericht.xlsx
® httPs7/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten; Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordmmgen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordmmgen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bimdesrat nicht explizit als Gnmd für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich imd eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisienmg. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechmmg zufolge alle

httDsV/www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httpsV/www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 
unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bimdesrat auf seine Beratimg zu zählen gewillt ist imd sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzimg aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer imwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 
anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'“» schaffen Bund und Kantone «ein Orgem zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 
Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httpsV/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170
https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bimd und Kantonen sowie imter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkenmgsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkimg nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorimn fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde demn nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlimg - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversanunlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendxun gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltimg aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche imd politische Rechte»*7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDsy/www.admin.ch/oDC/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a22
https://www.admin.ch/oPc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6
httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb exphzit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2'® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bimdesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentvmrf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit vdrd durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann vun den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlimg 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020“° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankimgen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
welches sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratieA^ollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat- 
die-iust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/poDUDaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel^O- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Oberwil-Lieli, 10.07.2020

Daniel Hinni 
Reussblickstrasse 2 

8966 Oberwil-Lieli

Daniel Hinni

httDs://www.admin.ch/ODC/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teile ich 
Ihnen meine Überlegimgen zum Entwmd“des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordmmgen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht ziu* Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentiiche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https:/AA/ww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ32737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185 

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7fttte/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpimkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnimg 2 gemäss Art. U ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln. »
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem AnteU von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/l<ataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

7 https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2Q20Q744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten- 
hospitalisierunaen.html
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Covid-iQ. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen dm-chschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik^“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notreehtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht ziu* Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 
Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»»^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie aUe Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im AprU, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschafdich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer pohtik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gevrillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bimdesversammlung dafür, «detss die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also em Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängenmg der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzliehen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes''* schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012yindex.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragirngsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücküch festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlieh verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche imd politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.htmlj!taP9 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen imd wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatoriinn ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Ck)vid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pcmdemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkimg eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/19995395/index.html#a10
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.‘9

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Depairtements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 
(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben imd darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und xmter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nächzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
volimachtenregime-schwei2_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id^3abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschcift sind die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP'). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) \

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk. admin. ch

Chri\4c>^h 

S’cMo ^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegimgen zum Entvmrf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröfftiet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4 

^ https://www newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a7

'* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

® https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.pdf
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^ Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestntten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 

der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnimg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordmmg 2 gemäss Art. i7 ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufi'echterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® httPs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataln(;ie-f1atenbanken/medienmitt0ll^nflgn assetClelaiL
3742835 html

^ httPs://www.admin.r.h/opr/fifi/r.lassifieri-p.nmpilation/20200744/iP^^x J^ltnl#a1

® httDS://www.bag.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-vnd-FaKt“«^llQ~9*-^s|;?r“qch‘=^-P^^deiT!len/20l9-nCQ^
covid-19-datenarundlaQe-la9fibericht.xlsx.dQwnload.xlsx/2nn325 Datenarundlage GrafikgEL-DOVID-l 
Bericht.xlsx

9https.7/www.bfs.admin.nh/hfs/de/hQme/statistikftn/qftst]n^pPit/r|ftfiiJn^heitswesen/snitael9rZpaligntêlv
hospitalisierungen.html
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Covid-iç. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Biuidesamt für Statistik*“). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.**

4. Die Hochrechnungen hetreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 diu-ch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
HospitaÜsierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 
Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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^ unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 

bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entspreehen nieht 

den gesetzliehen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes»4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im CovidTi9-Gesetz, das sich ausdrückhch auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a170

i'* https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2Q071012/index.htnnl#a54
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»

7. Unklare Regelung der ImpQ>flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes'^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkimg nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 

hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 
besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst weim dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche imd politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemcmd [dürfe] ohne seine 
freiwülige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassimgspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilation/2QQ71012/index.html#a22

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2QQ71 Ql 2/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compitation/19660262/index.html#a7
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•»
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

imd müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem edlfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese ' 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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y Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat imd Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe imd Kriterien 

mehrmals geändert vmrden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohtmg für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsnmdschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden tmd 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 
diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Gnmdrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger imd Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/play/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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^ Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, detss Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeP’)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum
/O ■ ^

(Name und Unterschrift)
r>
(Ja iAA^

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adnain.ch

(Adresse)

3^09 rstvH

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellimgnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»’ teüe ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iç-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassimg eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordmmgen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen. »
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

* https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q032737/index.html#a4 

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-ga7ptte/20i 1 /311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordmmg sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. tJ ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juh wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Btmdesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.ädmin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202QQ744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nnt/k-und-i/aktuellg-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datengrundlage-laaebericht.xtsx.download.xlsx/200325 Datenarundlage Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hospitalisierungen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neim Wochen diu-chschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik^®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 
ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»*^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei S)miptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschafdich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vemehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'4 schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19995395/index.html#a170

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der ImpQiflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 
und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes** (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrückhch festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Btmdesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkenmg 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche imd politische Rechte»»^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/Qpc/de/classified-connpilation/2Q071012/index html#aPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obhgatorium ist auch für 
den Schutz der körperhchen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2*® angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 
den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a1Q
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen imd 
Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift) ZJUOITH ßAiCTSCMf

HL SHU,j2h

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.adniin.ch

(Adresse) ^

/W u)-) / e *7 ^

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen imd Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»‘ teüe ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigimg der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordenthchen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 

begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

» https://www arlmin ch/opc/de/classified-CQmpilation/2Q032737/index.html#a4

^ https:/Awww.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 

^ https://wvvyy flHmin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7

^ https://www admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

^ https://www admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreihmg bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordmmg der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. U ist:
«a. die Verbreitimg des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Auffechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottimg eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zvdschen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen nüt oder an

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail. 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compiiation/202Q0744/index.htmi#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueiie-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datengrundlaoe Grafiken COVID-19-

® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitswesen/spitaeier/patienten- 
hospitalisierunaen.html
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Covid-19. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bimdesamt für Statistik^"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandenüe ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

wniederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «xzweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»’^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61823.pdf

https://jcblemai.github.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. FeUay trotz dieser eklatanten Mängel einer pohtik- 

bestinunenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes‘4 schaffen Bund imd Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

https://www admin.ch/opc/de/classified-cQnnpilation/19995395/index.html#a170

https://www admin.ch/Qpc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ Gjesondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bimdesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragimgsrisikos vmd zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatoriiun betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bimdesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufeuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 
Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatoriiun mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»i7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

ft-eiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 

werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bimdesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071Q12/index.htmltfaPP

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/2Q071012/index.html#a6

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/1966Q262/index.html#a7
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gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 
und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordmmgen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkimg eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den imgerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigimg von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärm^lssnahmen». Für solche grösstenteUs vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.adnnin.ch/Qpc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 6



Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*^

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann lun den Reproduktionsfaktor xmd seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei ims, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden imd 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
deis sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

Als Stimmbürger und TeU des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessem.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 
sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussem wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen imd politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägimg 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambeF*)- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum

(Name und Unterschrift)

/f

o

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#ani1
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Christina Spänhauer und Thomas Hirsbrunner,
Hof Marchstein, 2827 Schelten 
Tel.:032 438 89 06

Vemehmlassimg Entwurf «Covid-iç-Gesetz»

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»* teilen wir 

Ihnen unsere Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie» 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzesa und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 

schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 

oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 

Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

2 https://www.admin.ch/oDc/de/classififid-comDilation/20032737/index.html#a4 
^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61792.pdf 
^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a7 
^ ilttps.7Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a185

https://www.admin.ch/0pc/de/fpriprai-na7ftttp/7n11/311 .pdf

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 1



EINSCHREIBEN
Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 

in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 

Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 

Tüdesursaclieiistalistik bei 2500 liegL.‘
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 

Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtiiche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Ai-t der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtiiche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. 17 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 

einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Überti-agungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 

und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaitung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höcliste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 

Pei-sonen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.^ Das entspricht einem Anteil von 0,22 

Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfaiien 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

° httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloQe-
datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetail.3742835.html 
^ https://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1
® https://www.baQ.admin.ch/dam/baa/de/dokumente/mt/k-und-i/aktueile-ausbrueche-pandemien/2019-
nCoV/covid-19-datenqrundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaqe Grafiken CQVI.p^
19-Bericht.xlsx
® https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/qesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/patienten-
hoSpitalisierunqen.html
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Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'"). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 

bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 

Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechmmgen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 

Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 

unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVip-19 Scénario Report»'“ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten ^ bis zu zwölf Mal mehr als während der 

Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 

erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 

keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle

httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkeruna/aeburten-todesfaelle/todesfaelle.html
httos://www.newsd.admin■ ch/newsd/messaQe/attachments/o 1823.pdf
https://icblemai.aithub.io
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Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 
ausmacheii. Die Tatsache, dass Prof. Feliay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik- 
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 

Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Üherprüfimg seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV‘a sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 

Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 

die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von di'ei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 

Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 

deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a170
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a54
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 

Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der ImpQ>flicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht ».
Art. 6 des Epidemiengesetzes^* (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 

solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 

Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 

an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendiun gegen das Epidemiengesetz 

führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 

Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»*^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 

freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen

httDs:/Avww.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a22
httPs:/A<vww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/de/classified-connpilation/19660262/index.html#a7
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werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschafdichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 

gewisseriiiassen in der Schlussphase der iiiediziaisciieii und wissenschafdichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 

nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. 10, Abs. 2^^ angezeigt.

V;

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 

bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 

Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bimdesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 

(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 

parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

httDs://www.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a10
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Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 

wiederhergestellt wurde.*’

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 

Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 

vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 

hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«BCrankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 

rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 

seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 

bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die emstüche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 

Demokratie ist.

David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz 
https://www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-  
die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010094/2013- 
08-26/

httDs://www.srf.ch/Dlav/radio/popupaudioDlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 

Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

\

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 

verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 

sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 

eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 

zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

PräambebO- Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Schelten, den 9. Juli 2020

Christina Spänhauer

\

Thomas Hirsbrunner

W

https://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#ani1
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Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht(®bk.admin.ch

1^ C.

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vemehmlassungsverfahren»' teile ich 

Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 
Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-iQ-Epidemie»^ 

mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht xur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,'» der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der 
Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5: «ausserordentliche Lage: 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel: Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».

» httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/20032737/index.html#a4

^ https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.htmt#a7

'* httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-comDilation/19995395/index.html#a185

^ https://www.admin.ch/oDc/de/federal-aazette/2011/311 .pdf
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Dass es sich bei Covid-19 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
diè'Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^

,‘Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
ôrôssèndrdnùng'dèr spanischen,Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entwicklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 
ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 

Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist:
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapeizitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzüstellen, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 

mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getèstéten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück ^ die höchste seit Beginn der Pandemie: (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22 
Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neünwöchigen Periode normalerwéise anfallen 

(Basis 2018, Bundesamt für Statistilö*). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an

® https://www.bfs.adnnin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/202Q0744/index.html#a1

® https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/
covid-19-datenQrundlaQe-laQebencht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenarundlaoe Grafiken COVID-19-
Bericht.xlsx

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/ge.sundheitswesen/spitaeler/patienten-  
hospitalisierunQen.html
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Covid-ig. Das sind i,o Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 
(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 

Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnungen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch lumötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 

Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 

Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 

gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich.“

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzvmg der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer... neuen Situation (z. B. bei einer 

< zweiten Welle > der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 

bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 

diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der 
Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch 
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 
Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof. Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich

''Q httDs://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerunQ/Qeburten-todesfaelle/todesfaelle.html

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaQe/attachments/61823.pdf

https://icblemai.aithub.io
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unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof. Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 

der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 
zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV^3 sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 

Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 
im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 

das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskonunissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 

Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 
fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 
Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 
Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 

Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 
den gesetzlichen Erfordernissen. ■

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Ünterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches 

Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 

Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

^3 https://www.adnnin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.htmt#a17Q

https://www.admin.ch/opc/de/classified-CQmpilatiQn/2QQ71012/index.html#a54
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7. Unklare Regelung der Impfpflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes*^ sind es die Kantone und nicht der Bund, die 
«Impflingen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 

erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ (besondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 
gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 

fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 
Bekämpfung der durch das Coronavirus venirsachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, vrie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 
Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 

Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 

übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 
Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 
verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»‘7, in der Schweiz 

in Kraft getreten am 18. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
ffeivrillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 
Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich

https:/Avww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012yinflpx htmitfaP?

httDs://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071012/index.html#a6

https:/Avww.admin.ch/oDc/de/classified-compilation/19660262/index.html#a7

Stellungnahme Entwurf Covld-19-Gesetz 5



gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 

den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-19-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 
Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 

Anlass, dem Gesetzesentwuif die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerweise die aufschiebende Wirkung eines 
Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 

der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 
gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist imbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmeh), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem 
parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 

nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 
normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/19995395/index.html#a1Q
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Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 

(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 

mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 
Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 

erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 

indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^" zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis wir einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 
«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche.mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 
einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 
Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «pew normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Gründzügeh der direkten 

Demokratie ist.
• *■

Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 
Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 
der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

19. David Eugster: Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz: Vollmachtenregime, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudiODlaver?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672bf
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Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 

substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 
Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgiünden nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 
absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 

überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratiej Unabhängigkeit und Frieden (siehe 
PräambeF*). Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

(Ort, Datum /(O.erj. .\oLo , 4^

(Name und Unterschrift)

https://www!admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#anit
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Heike Gerling Moraschetti 
Dipl. Ing. Arch. 
Mutschellenstr. 36 
8002 Zürich

EINSCHREIBEN 

Schweizerische Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thumherr
Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Geset- 
zes eröffnet. Gerne nutze ich die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend komme ich 
zu folgenden Schlüssen:

(1) Die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses Geset­
zes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung sind nicht gegeben, insbesondere nicht 
soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende 
gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche 
Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von 
COVID-19 vollumfänglich aus.

(2) Unabhängig von der Frage der Dringlichkeit besteht kein zusätzlicher Regelungsbedarf. Die 
bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für den Schutz 
der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus.

(3) Auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form ist nicht einzutreten, da es schwerwiegende 
rechtsstaatliche Mängel aufweist. Im Falle seiner inhaltlichen Beratung sind die nachfolgend 
aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf jeden Fall zu beseitigen, da diese 
verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts- und das Ver­
hältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

Ich empfehle daher der Bundesversammlung
A) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit abzuleh­

nen;
B) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage: das Gesetz mangels Notwendigkeit vollstän­

dig abzulehnen;
C) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes: eine umfassende Überarbei­

tung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender Ausführungen vorzunehmen.
Begründung meiner Schlussfolgerungen und Empfehlungen:



2/8

1.) Zu Schlussfolgerung 1

Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 
Abs. 1 BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht wieder­
gutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen (Tschannen 
in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im Zusammen­
hang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht wiedergutzuma­
chende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich er­
klärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, 
ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit 
behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des 
Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebote­
nen Beweispflichten während der Corona-Krise noch seit Anbeginn seiner oktroyierten Massnah­
men überhaupt noch nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidun­
gen (Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Fami­
lienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, ohne 
dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen hat 
sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Massnah­
men ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische Sou­
veränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine ei­
gene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als einheitli­
chen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt. Ausgewiesene Experten wie etwa etwa 
Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Pü- 
schel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron 
Lancet und weitere - einige fachlich relevante Positionen zum Umgang mit der Corona-Krise finden 
Sie hier' - hätten längst in die Entscheidungsfindungen des Bundesrates mit einbezogen werden 
müssen. Stattdessen kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnah­
men. Dieses Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es 
muss demnach vom Parlament dringendst korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentli­
cher verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft auszu- 
schliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit an­
fangs Mai nur noch minimale Zahlen aus. So notiert das BAG am heutigen 9. Juli 2020 trotz der 
zuletzt massiv forcierten Testungen für die letzten 7 Tage für die gesamte Schweiz und Liechten­
stein pro lOO'OOO Einwohner: 6 „laborbestätigte Fälle", 0.1 Hospitalisationen und 0 Todesfälle. Für 
Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche Bedro­
hung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die Infrastruktur) nicht mehr wahrnehm­
bar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich auf 
die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des Bundesrats, der SRF und der Presse zu­
rückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den effektiv erkrankten und ver­
storbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests verlagert: „Anzahl positiv getes­
tete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Darstellungsweise wird der effektiven Bedrohungs­
lage durch COVID-19 aus verschiedenen Gründen nicht gerecht:

1. Die Anzahl positiv getesteter Personen hängt von der Anzahl der durchgeführten Tests ab. 
Diese ist in den letzten Wochen stetig erhöht worden, während „steigende Fallzahlen" ver­
kündet werden. Setzt man jedoch die Zahl der positiven Testergebnisse jeweils ins 
Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, son-

1 http://blaiiRrbote.eom/wp-contRnt/nploads/202Q/05/corona_25Q_expertenstimmen.pdf
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dem ein gleichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird aber verschwie­
gen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass «steigende Fallzahlen» propagiert wer­
den. Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur 
um positive Testergebnisse, die über den tatsächlichen Gesundheitszustand der Getesteten 
nichts aussagen.^

2. Die verwendeten wurden Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert 
und sind somit als Grundlage einer politischen Entscheidungsfindung ungeeignet.
Ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten^. Epidemiologische 
Einschätzungen der Lage und entsprechende politische Entscheidungen müssen aber auf se­
riösen wissenschaftlichen Kriterien basieren: Es ist nicht azeptabel, hochgradig unsichere 
Daten aus einem nicht validierten Test als Grundlage zu nutzen, um so weitreichende politi­
scher Entscheidungen, wie eine Inkraftsetzung von Notrecht oder gar dessen Überführung 
in Bundesrecht daraus abzuleiten.

Details zur Untauglichkeit der PCR-Tests erläutert das hier verlinkte Interview^• es ist rele­
vant sowohl aufgrund der besonderen fachlichen Expertise, als auch wegen der umfassen­
den epidemiologischen und gesundheitspolitischen Erfahrung des Interviewten. In diesem 
Zusammenhang können auch die von ihm aufgezeigten Parallelen von heute zur Schweine­
grippe-Pandemie 2009 für die Bundesversammlung bei ihrer Entscheidungsfindung zum 
C0VID-19-Gesetz hilfreich sein.

3. Die Zahl der Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen ist mittlerwei­
le statistisch so tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner 
Weise als genügend anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden 
Beweislast für eine effektiv erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive 
der Krankenpflegeeinrichtungen. Ausserdem wächst infolge der Ungenauigkeit der Tests mit 
deren relativ häufigen Falsch-Positiv-Ergebnissen bei zugleich tiefen Zahlen tatsächlicher 
Krankheitsfälle aber die Gefahr einer „Laborpandemie" - einer nur noch fiktiven, rein statis­
tischen Pandemie. Der promovierte Mathematiker Dr. Klaus Pfaffelmoser fasst dies wie folgt 
zusammen: „Die Zahlenwerte, nach denen über Öffnung oder Schließung des öffent­
lichen Lebens entschieden wird, verlieren an Aussagekraft, je geringer die Anzahl 
der Infizierten ist. Auch ohne einen einzigen neuen Infizierten würden allein auf­
grund der Fehlerquote des Tests tausende neue „Fälle" gemeldet. Werden die der­
zeit verwendeten Kriterien nicht geändert, kann die Pandemie - scheinbar - endlos 
anhalten. (...)^" Umso schwerer wiegt die Verantwortung der Regierung gegenüber dem 
Schweizerischen Volk, die Grundlagen und Konsequenzen des bisherigen wie künftigen Vor­
gehens nochmals kritisch zu überprüfen.

4. Es gibt erprobte, nebenwirkungsfreie Therapiemethoden gegen Atemwegserkrankungen 
und eine stetig sich weiterentwickelnde ärztliche Expertise; bemerkenswerte Fortschritte 
auch in Bezug auf COVID-19, so dass auch die künftigen alljährlichen Grippewellen sicher 
ohne Notrechtsgesetz unter Kontrolle zu bringen sein werden.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von 
COVID-19 irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln 
und um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner

2 siehe z.B. den Bericht der Verteidigung https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmittei- 
lunaen.msg-id-79793.html gemäss dem 11828 Rekruten und Kader getestet wurden, davon 0.3% Corona­
positiv, aber alle kerngesund! Was für eine Farce!

3 https://www.youtube.com/watch?v=MGfBlWX2mOU&feature=youtu.be [ab Min. 2].

4 https ://www. radiomuenchen.net/podcast-archiv/radiomuenchen-themen/2013-04-04-17-32-41/1817-covi-
d-19-test-ist-unspezifisch-dr-wolfaana-wodara.html

5 https://mnltipnlar-magazin.de/artikel/warum-die-pandemie-nicht-endet
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Weise erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 Epi­
demiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom 
BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 
für sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendi­
gung auch der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.
Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr ausgeht für die öffentliche Ge­
sundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und wissen­
schaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden 
Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.
Das Arbeitsergebnis einer Katastrophenschutz-Abteilung des Deutschen Bundesinnenministeriums 
lautete: Die Covid-19-Pandeinie ist ein Fehlalarm gewesen.^ Es gibt keine Rechtfertigung für 
die einschneidenden Massnahmen.
Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit des COVID-19-Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Mona­
ten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner 
Weise erkennbar und schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachenden Nachteile für 
die öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde.
Deshalb ist sie als nicht dringlich zurückzuweisen.
Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.
Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekann­
ten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf 
Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzli­
chen Ordnung). Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfäng­
lich auch für das COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Ge­
fahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.
Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf Ar­
tikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, 
in dem er die ausserordentliche Lage für beendet erklärt und zur besonderen Lage 
zurückkehrt."(Erläuterungen S. 7)
Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive 
für dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:
Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status 
der ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Gase Pandemien" in Frage, 
etwa in der Art der „Spanischen Grippe"L Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeit­
punkt auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Mil­
lionen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstor­
benen Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpo­
pulation von bald 8 Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die 
Bevölkerung im mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder 
solche mit besonderen Vorerkrankungen.

6 https://www.t:ichvseinblick.de/daili-es-sentials/exklusiv-auf-te-ein-vorwurf-koennte-Iauten-der-staat-hat-sich-
in-der-coronakrise-als-einer-der-aroessten-fake-news-produzenten-erwiesen/

7 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert 
Koch Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als über­
zogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Koppel, Tele- 
gram, https://t.me/uncut_news/l 21811
Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Case Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz 
nicht zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren Jeweils zur Grippesaison 
überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war in 
dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die 
mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich eine 
Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche Erdbestat­
tung maximal erschwerten und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem 
Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz be­
züglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

• Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, konn­
te in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

• In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt; Der weitaus 
überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, hatten 
mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG waren dies 
in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per Ende März zur 
Verfügung.

• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, gleicht 
dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie (Gemäss Be­
richt des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig höher 
als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien stan­
den per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich 
vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer not­
wendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen ein­
zuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden Be­
richt in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 
ganz genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.
Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die öffent­
liche Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der 
Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und ge­
mäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich 
breit abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung 
der öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden in der Schweiz so gut 
wie gar keine vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im 
Einzelfall hätte feststellen können.
Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVI- 
D-19-bezweckt, keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat 
und den Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen 
COVID-19 adäquat fertig zu werden.
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Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsäch­
lich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 
EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts­
und Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.
Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung 
über Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht ein­
zutreten. Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung er­
folgen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.
Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

• Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmit­
teln:
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer 
Markt gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz 
hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser Kom­
mentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

• Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf quali­
tativ und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.
Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzli­
che Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzep­
ten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall 
oder aus einem Ansturm durch Patienten.
Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine Not­
wendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten aufzuhe­
ben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder laufen, 
hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen Anordnungen 
zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

• Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:
Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den Gesundheits­
schutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten sicherzustellen. Die 
vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, 
welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen 
Standards zu senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund 
gegenüber der öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vor­
gesehene Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Per­
sonen in der Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Stan­
dard von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.
Im Worst Gase könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch 
nicht ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in
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die Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen 
(in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu 
könnte es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kemgehalt der körperlichen Unversehrtheit zu be­
trachten wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

• Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle Medizin­
produkte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmun­
gen über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den Gesund­
heitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen Arzneimittel­
produkten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, 
je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), 
die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des 
Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 
BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Gase, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.

• Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewie­
sen. Es gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständig­
keit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwür­
de (gerade bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein ver­
fehlt, alle Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie 
das im Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerecht­
fertigter Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen 
Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen 
Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauscha­
le Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich 
damit als unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

• Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Ba­
sis der COVlD-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut 
wie ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang da­
mit (geäussert beispielsweise von den Professoren Bhakdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wo- 
darg) werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine 
vom Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als ver­
rückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu 
einer Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermut­
lich einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachte ich als eine echte Gefahr für unse­
re Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zu­
sammenhang mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epi­
demie) ersatzlos abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste Ge­
danke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom 
Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich ge­
zeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine qua­
litativ hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.
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• Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den 
Satz „Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). 
Dieser Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist 
auch in Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keines­
falls aus.
Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur Be­
gründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche 
sich durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vor­
schrift verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des 
Entwurfes ist damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, 
im Falle einer inhaltlichen Beratung:
Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem und für 
unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative Auswirkungen haben. Darum empfehle ich das er­
satzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.
Eingereicht von: Heike Gerling Moraschetti, Dipl. Ing. Arch.
Ort, Datum: Zürich, 9. Juli 2020
Unterschrift:

t

Heike Gerling Moraschetti



EINSCHREIBEN

Johannes & Susanne Zweifel 

Weiherweg 12 

2554 Meinisberg Meinisberg, 10. Juli 2020

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19-Gesetz 
eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Vorausschickend erlauben wir uns 
die Bemerkung, dass uns die äusserst kurze Vernehmlassungsfrist extrem stört.

Zusammenfassend kommen wir zu folgenden Schlussfolgerungen:

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung dieses 
Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, insbesondere nicht 
soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor COVID-19 geht. Die bestehende 
gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche 
Basis für einen wirksamen Schutz der öffentlichen, Gesundheit vor den Auswirkungen von 
COVID-19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher Regelungsbedarf 
besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 185 Abs. 3 BV) reicht für 
den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich 
aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es schwer­
wiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen Beratung die 
nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf Jeden Fall zu 
beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und Schutzgarantien (insbesondere das 
Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen.

1



Wir erwarten daher von der Bundesversammlung, dass

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten sei, resp. die Dringlichkeit sei 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen sei;

(Hl) Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:
eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne untenstehender 
Ausführungen vorzunehmen sei.

Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 165 
Abs. 1 BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung erlangen 
(Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. Auflage 2014). Im 
Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte nachzuweisen, dass nicht 
wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen, würde dieses Gesetz nicht für 
dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht.

Er hat nicht einmal den Versuch unternommen, ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art 
und Weise tätig geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die Dringlichkeit 
behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des 
Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat seinen verfassungsrechtlich gebotenen 
Beweispflichten während der Corona-Krise noch niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten 
Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen 
(Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, 
Familienfreiheit, wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m.) dauern nun schon mehrere Monate an, 
ohne dass die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische Mass­
nahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie schweizerische 
Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für den sie gewählt ist: eine 
eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene Seiten der alles andere als 
einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. 
Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. 
John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese 
Weise kam es zum Erlass unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses 
Vorgehen verstösst gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach
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vom Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit anfangs Mai nur 
noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das Phänomen COVID-19 als 
eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit (resp. Bedrohung für die 
Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer tiefgreifenden Verängstigung in der 
Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck geführten, ständigen Kampagnen des 
Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von 
den effektiv erkrankten und verstorbenen Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests 
verlagert: „Anzahl positiv getestete Personen pro Tag". Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird 
der effektiven Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mass gestiegen. 
Setzt man jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der vorgenommenen Tests, 
ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil von unter einem Prozent. Das wird 
aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die 
Rede ist. Es handelt sich aber gerade um keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um 
positive Testergebnisse. Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz 
validiert, und ihre Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
www.voutube.com/watch?v=MGfBIWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die Zahl der 
Fälle mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile statistisch dermassen 
tief, dass die Testergebnisse (Anzahl positiv getestete Personen) in keiner Weise als genügend 
anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat obliegenden Beweislast für eine effektiv 
erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von COVID-19 
irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu behandeln und 
um die Verbreitung des grippeähnlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, ist es in keiner Weise 
erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der Basis von Art. 7 oder 6 
Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) beansprucht. Die täglich aufs Neue vom 
BAG bestätigten tiefen Hospitalisierungs- und Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass COVID-19 
für sich allein die öffentliche Gesundheit nicht erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung 
auch der Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die öffentliche 
Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem Zeitpunkt triftige und 
wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die Aufrechterhaltung seiner weitreichenden 
Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über 6 Monaten 
Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial ist in keiner Weise 
erkennbar und schon gar nicht bewiesen, welche nicht wiedergutzumachende Nachteile für die 
öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb 
ist sie als nicht dringlich zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 Abs. 3 BV) 
reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu werden.
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Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 
EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden gesetzlichen 
Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch für das 
COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine Regelung 
Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die er gestützt auf 
Artikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in 
dem er die ausserordentliche Lage für beendet erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt.'' 
(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, respektive für 
dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der Status der 
ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case Pandemien" in Frage, etwa in 
der Art der „Spanischen Grippe"^. Ein solches Szenario lag aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch 
nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote 
(bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen 
Menschen beträgt demgegenüber weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation 
von bald 8 Mrd. Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die 
Bevölkerung im mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder 
solche mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des Robert 
Koch Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum Dreissigfachen als 
überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen fest. (Vgl. Roger Köppel, 
Telegram, https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in keiner 
Weise als „Worst Case Pandemie" im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz betrachtet werden 
kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder aus Italien auf die Schweiz 
nicht zutreffen würden.

Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur Grippesaison 
überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die Krankenhäuser in Norditalien war 
in dieser Saison der Angst vor einem neuen unbekannten Virus geschuldet.

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die Gebiete, die 
mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen waren massgeblich 
eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in Italien überwiegend übliche 
Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches Abschiednehmen verunmöglichten.

Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control aus dem 
Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas einen Spitzenplatz 
bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den Ländern sehr 
stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich und Spanien auftrat, 
konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der weitaus 
überwiegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss täglichen Berichten des BAG 
waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende Daten aus Italien standen bereits per 
Ende März zur Verfügung.

Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion vorlag, 
gleicht dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der Covid-19 Epidemie 
(Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der Altersmedian bei 84 Jahren, also 
geringfügig höher als die allgemeine Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende 
Daten aus Italien standen per Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich 
vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es noch immer 
notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin besondere Kompetenzen 
einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der Bundesrat belegt im Erläuternden 
Bericht in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 
ganz genau ausgeht, welche das vorliegende Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die 
öffentliche Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis wäre der 
Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch Botschaft zum Epidemiengesetz, S. 385) und 
gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich 
breit abgestützte empirische Daten, welche die (qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit belegen, fehlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine 
vorgenommen, wodurch man die Wirkungsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte 
feststellen können.

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von COVID-19- 
bezweckt, keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht dem Bundesrat und den 
Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, um mit dem Phänomen COVID-19 
adäquat fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit tatsächlich 
in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die bekannten 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 
EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter entfernt denn je.
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3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das Legalitäts- und 
Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der Bundesverfassung über 
Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten. 
Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, 
müssen diese Artikel dringend entfernt oder angepasst werden.

Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus verfassungsrechtlichen 
Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen sind:

Art. 2 Abs. 3 lit. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von Heilmitteln:

Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den Schweizer Markt 
gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen für in der Schweiz 
hergestellte Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu streichen (s. auch unser 
Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; unten).

Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von derSwissmedic-Bewilligungspflicht:

Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr hohem 
Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal und auf 
qualitativ und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.

Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend qualifiziertes 
Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. Eine gewisse zusätzliche 
Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen Umstellungen in den Konzepten, 
Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber aus einem erhöhten Personalausfall oder 
aus einem Ansturm durch Patienten.

Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch sämtliche 
Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden aufgrund der vom 
Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven Nachfrageeinbruchs.

Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem Ruder 
laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die notwendigen 
Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.

Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:

Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten 
sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage 
(und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen 
schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem verfassungsrechtlichen 
Schutzauftrag an den Bund gegenüber der öffentlichen Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV 
nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestimmung würde darauf hinauslaufen, dass für eine 
unbegrenzte Zahl von Personen in der Schweiz der Schutz ihrer persönlichen Unversehrtheit 
nach dem üblichen Standard von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet 
wäre.

Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls noch nicht 
ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden oder sogar in die 
Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für bestimmte Personengruppen (in
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Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte 
es kommen, obwohl Impfungen und insbesondere die Veränderung der menschlichen 
Erbsubstanz als ein Eingriff in den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten 
wären (im Sinne von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).

Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:

Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die Bestimmungen 
über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken gerade, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten ausländischen 
Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat 
ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem 
Schutzauftrag des Bundes gegenüber der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss 
Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar.

Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i beschrieben 
wurde.

Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen

Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend nachgewiesen. Es 
gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der grundsätzlichen Zuständigkeit der 
Kantone abzuweichen. Das Prinzip der Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade 
bei älteren Personen) muss gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle 
Menschen über 65 Jahre als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im 
Erläuternden Bericht geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen 
Geschäftsbetrieb sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen 
Personen vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich damit 
als unverhältnismässig erweisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:

Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf der Basis 
der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im Staat so gut wie 
ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum Umgang damit 
(geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, Püschel oder Dr. Wodarg) 
werden bis heute vollständig ausgeblendet. Personen, welche in der Öffentlichkeit eine vom 
Bundesrat abweichende Meinung vertreten, werden entweder ignoriert oder als verrückt bis 
gefährlich dargestellt. Viele Medien haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer 
Berichterstattung hinreissen lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB 
(Schreckung der Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.

Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr für unsere 
Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich im Zusammenhang
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mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sowie bei jeder weiteren Epidemie) ersatzlos 
abzulehnen.

Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der erste 
Gedanke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer unabhängigen und vom 
Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den letzten Monaten eindrücklich gezeigt 
hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ 
hochwertige und unabhängige Berichterstattung zu sichern.

Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:
Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert den Satz 
„Keine Strafe ohne Gesetz", welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena sine lege). Dieser 
Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im formellen Sinn und ist auch in 
Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung zur 
Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber strafbedrohte 
Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände schaffen (bisher schon zum 
Beispiel „Menschenansammlung", „Teilnahme an Veranstaltungen" und ähnliches), welche 
sich durch ganz neue, zudem unbestimmte Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift 
verstösst folglich eindeutig gegen Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist 
damit verfassungs- und völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer inhaltlichen 
Beratung:
Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und für unser Gesundheitssystem, für unsere 
Wirtschaft und allenfalls auch für die betroffenen Menschen unverhältnismässig negative 
Auswirkungen haben.
Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 lit. g bis J und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 
8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von: Johannes und Susanne Zweifel, Weiherweg 12, 2554 Meinisberg

Unterschrift:
I*"

/
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Jolanda Kägi 
Stationsstrasse 29 
3626 Hünibach

Einschreiben 

Bundeskanzlei 
Rechtsdienst 
3003 Bern 
recht@bk.admin.ch

Hünibach, den 9. Juli 2020

Vernehmlassung Entwurf «Covid-19-Gesetz»
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf Art. 4 des «Bundesgesetzes über das Vernehmlassungsverfahren»' teile ich 
Ihnen meine Überlegungen zum Entwurf des «Bundesgesetzes über die gesetzlichen 

Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie»^ 
mit, zu dem am 19. Juni die Vernehmlassung eröffnet wurde.

1. Eine Rechtsgrundlage für Notrecht zur Bekämpfung von Covid-19 besteht 
nicht.

Rechtsgrundlagen der Covid-19-Verordnungen, die der Bundesrat im März erlassen hat, ist 
die Erklärung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Art. 7 des Epidemiengesetzes^ und Art. 
185, Abs. 3 der Bundesverfassung,“* der dem Bundesrat die Kompetenz erteilt, befristete 

Verordnungen und Verfügungen zu erlassen, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu 
begegnen.»
Die «ausserordentliche Lage» ist weder in der Verfassung noch in der Gesetzessammlung 
oder durch ein Gerichtsurteil definiert. Die präziseste Bezeichnung findet sich im Glossar der

’ https://www.admin.ch/opc/cle/classified-compilation/20Q32737/index.html#a4

2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/61792.pdf 

2 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilatiQn/2Q071012/index.html#a7

^ https://www.admin.ch/oDC/de/classified-compiiation/19995395/index.htmi#a185
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Botschaft vom 3. Dezember 2010 zum Epidemiengesetz (S. 452)5; «ausserordentliche Lage; 
siehe Artikel 7 E-EpG. Beispiel; Worst-Case-Pandemie (analog Spanische Grippe 1918)».
Dass es sich bei Covid-i9 nicht um eine Worst Case-Pandemie handelt, ist unbestritten. Wie 
in anderen Ländern auch, setzte der Lockdown auch in der Schweiz erst ein, als die 
Ausbreitung bereits rückläufig war. Mit knapp 1700 Covid-19 zugeordneten Todesopfern liegt 
die Pandemie weit unter den Opfern der Grippewelle von 2015, die gemäss 
Todesursachenstatistik bei 2500 liegt.^
Während die Medien zu Beginn der Pandemie noch von einem Ereignis von der 
Grössenordnung der spanischen Grippe sprachen, stützten die Zahlen zu keinem Zeitpunkt 
der Entvdcklung diesen Befund.
Es gibt denn auch keine Rechtsgrundlage, notrechtliche Verordnungen für eine 

ausserordentliche Lage, die sich einzig und ausdrücklich auf ein Worst-Case-Szenario in der 
Art der Spanischen Grippe bezieht, zu verlängern.

2. Sämtliche Ziele der Covid-19-Verordnung sind erreicht

Zweck der COVID-19-Verordnung 2 gemäss Art. i7 ist;
«a. die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) in der Schweiz zu verhindern oder 
einzudämmen;
b. die Häufigkeit von Übertragungen zu reduzieren, Übertragungsketten zu unterbrechen 
und lokale Ausbrüche zu verhindern oder einzudämmen;
c. besonders gefährdete Personen zu schützen;
d. die Kapazitäten der Schweiz zur Bewältigung der Epidemie sicherzustellen, insbesondere 
zur Aufrechterhaltung der Bedingungen für eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung 
mit Pflege und Heilmitteln.»
Die vollständige Ausrottung eines Virus kann vom Gesetzgeber nicht gemeint sein. Der Anteil 
der Testpositiven unter den insgesamt Getesteten pendelt seit Ende Mai zwischen 0,42 und 

0,78 Prozent. Die Erhöhung der «Fallzahlen» geht allein auf die gesteigerte Testtätigkeit 
zurück - die höchste seit Beginn der Pandemie. (Seit anfangs Juli meldet das BAG die Anzahl 
Tests allerdings nicht mehr).
Zwischen dem 1. Mai und dem 6. Juli wurden gemäss Angaben des BAG gerade noch 95 
Personen wegen oder mit Covid-19 hospitalisiert.® Das entspricht einem Anteil von 0,22

5 https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/311.Ddf

5 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistil<en/kataloQe-datenbanken/medienmitteilunaen.assetdetaLI, 
3742835.html

^ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a1

8 https://www.baa.admin.ch/dam/baa/de/dQkumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/PQIO-nCoV/
covid-19-datenarundlaae-laaebericht.xlsx.download.xlsx/200325 Datenqrundlaqe Grafiken COVI.D_-19i 
Bericht.xlsx
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Prozent aller Hospitalisierungen, die in einer neunwöchigen Periode normalerweise anfallen 
(Basis 2018, Bundesamt für Statistik^). Seit dem 1. Mai verstarben 118 Personen mit oder an 
Covid-19. Das sind 1,0 Prozent aller Todesfälle, die in neun Wochen durchschnittlich anfallen 

(2019, Bundesamt für Statistik'®). Für jeden ordnungspolitischen Zweck muss gelten: Die 
Pandemie ist überwunden.

3. Die Veränderung der notrechtlichen Verordnimgen als Gesetz ist 

ordnungspolitisch unnötig, auch nicht zur Bekämpfung eines 
Wiederaufflammens der Pandemie.

Der Bundesrat hat die Pandemie mit befristeten, auf Notrecht basierenden Verordnungen 
bewältigt. Auch wenn die Verordnungen wie vorgeschrieben Mitte September auslaufen, 
kann er ein Wiederaufflammen der Pandemie jederzeit wieder mit neuen, den aktuellen 
Verhältnisse angepassten notrechtlichen Verordnungen angehen. Dies erfordert keine neue 
gesetzliche Grundlage. Dies bestätigt auch der Bundesrat auf Seite 6 der Erläuterungen zum 
Covid-19 ausdrücklich."

4. Die Hochrechnungen betreffend einer Fortsetzung der Pandemie in Form 

einer «zweiten Welle» sind nachweislich falsch.

Eine «zweite Welle» wird vom Bundesrat nicht explizit als Grund für die Verlängerung des 
Notrechts genannt, sondern nur angedeutet: «Kann einer ... neuen Situation (z. B. bei einer 
<zweiten Welle> der Epidemie) nicht anders als durch bundesrätliches Verordnungsrecht 
begegnet werden,...» (a.a.O.). Trotzdem geht aus der Vorlage des Bundesrates 
unmissverständlich und eindeutig hervor, dass er mit einer Fortdauer der Epidemie rechnet. 
Nur deshalb kann er die Verlängerung seiner notrechtlichen Kompetenzen beantragen. Zur 

Diskussion steht damit die Plausibilität einer zweiten Welle. Dazu wurde von einer 
bundeseigenen Institution, der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) im April 
2020 durch ein Mitglied der bundesrätlichen «Swiss national Covid-19 Task Force», Prof. 
Fellay, die Studie «Switzerland COVID-19 Scénario Report»'^ angefertigt. Sie rechnet für 
diesen Sommer mit 5000 bis 2o’ooo Corona-Toten - bis zu zwölf Mal mehr als während der

9 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/aesundheit/aesundheitswesen/spitaeler/p_atie_nlefv 
hosDitalisierunQen.html

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/Qeburten-todesfaelleAodesfaelle.html 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/messaae/attachments/S 1823.pdf 

■12 https://icblemai.aithub.io
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Hauptwelle. Prof. Fellay ging von zwei Annahmen aus, die sich schon damals als falsch
erwiesen.
Zum einen unterliegen gemäss seiner Studie alle Infizierten demselben Risiko einer 

Hospitalisierung. Man wusste aber schon im April, dass 50 bis 80 Prozent der Infizierten 
keinerlei Symptome haben. Zum andern haben Prof Fellays Hochrechnung zufolge alle 

Altersgruppen dieselbe Sterbewahrscheinlichkeit. Schon damals war wissenschaftlich 

unbestritten, dass alte Menschen mit Vorerkrankungen den allergrössten Teil der Todesopfer 

ausmachen. Die Tatsache, dass Prof Fellay trotz dieser eklatanten Mängel einer politik­
bestimmenden Studie Mitglied der «Swiss national Covid-19 Task Force» bleibt, zeigt, dass 
der Bundesrat auf seine Beratung zu zählen gewillt ist und sich damit einem erheblichen 
Risiko einer Fehleinschätzung aussetzt. Keinesfalls darf der Gesetzgeber einer Vorlage 

zustimmen, die der Abwehr einer unwissenschaftlich hochgerechneten Gefahr dient. Er geht 
sonst ein grosses Risiko ein, mit den notrechtlichen Massnahmen weit mehr Schaden 

anzurichten, als er mit ihnen verhindern kann.

5. Keine Verlängerung des Notrechts ohne Überprüfung seiner Wirksamkeit.

Gemäss Art. 170 BV*'^ sorgt die Bundesversammlung dafür, «dass die Massnahmen des 
Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden». Dies muss insbesondere für Massnahmen 

im Zusammenhang mit einem Ereignis gelten, das nach übereinstimmender Einschätzung 
das Folgenreichste seit dem zweiten Weltkrieg ist. Nun haben aber die 
Geschäftsprüfungskommissionen die Beratung über die vom Bundesrat getroffenen 
Massnahmen auf den August verschoben. Mit dem Covid-19-Gesetz liegt also ein Entwurf für 
die Verlängerung nicht überprüfter Massnahmen vor, wie es eigentlich die Bundesverfassung 

fordert. Eine Überprüfung, auch der Verhältnismässigkeit fällt umso schwerer, als der 

Bundesrat für das Gesetz die Dringlichkeit beantragt und die Vernehmlassungszeit von drei 
Monaten auf drei Wochen verkürzt hat. Vor einer Verlängerung der notrechtlichen 

Grundlagen ist die Wirksamkeit der darin geregelten Massnahmen durch die 
Bundesversammlung zu überprüfen.

6. Die Institutionen des vorgeschlagenen Covid-19-Gesetzes entsprechen nicht 

den gesetzlichen Erfordernissen.

Gemäss Art. 54 Epidemiengesetzes'^ schaffen Bund und Kantone «ein Organ zur Förderung 

der Zusammenarbeit», u.a. zur «Unterstützung des Einsatzorgans des Bundes bei der 
Bewältigung von besonderen oder ausserordentlichen Lagen» (Abs. 3, lit. e). Ein solches

13 https:y/www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a17Q

14 https://www.admin.ch/opc/de/classified-comoilation/20071012/index.html#a54
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Organ wurde nicht eingesetzt und ist im Covid-19-Gesetz, das sich ausdrücklich auf das 
Epidemiengesetz stützt, auch nicht vorgesehen. Die Ereignisse der letzten Monate zeigen 
deutlich, dass dieser Mangel an gesetzgeberischer Präzision zu realen Konsequenzen in der 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie unter den Kantonen führt. Eine 
Vorlage ohne Erfüllung der gesetzlichen Vorlagen darf nicht angenommen werden.

7. Unklare Regelung der Impfyflicht

Gemäss Art. 22 des Epidemiengesetzes's sind es die Kantone und nicht der Bund, die 

«Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen 

und von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch erklären, sofern eine 
erhebliche Gefahr besteht».
Art. 6 des Epidemiengesetzes'^ G^esondere Lage) gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, selber 
solche Impfungen verpflichtend anzuordnen, aber immer noch unter Beschränkung auf 

gefährdete Bevölkerungsgruppen oder besonders exponierte Personen.
Das Covid-19-Gesetz hebt diese Einschränkung nicht explizit auf, hält in Art. 2, Abs. 1 jedoch 
fest, der Bundesrat könne «Massnahmen zur Verminderung des Übertragungsrisikos und zur 

Bekämpfung der durch das Coronavirus verursachten Krankheit (Covid-19) anordnen. Er 
hört dabei die Kantone an.» Darunter würde auch ein Impfobligatorium fallen, wie der 
Bundesrat auf Seite 10 der Erläuterungen ausdrücklich festhält. Der von einem 

Impfobligatorium betroffene Personenkreis würde dann nach einfacher Anhörung der 
Kantone, aber ohne Entscheid des ursprünglichen Gesetzgebers - der Bundesversammlung - 
an den Bundesrat übergehen. Es widerspricht dem Legalitätsprinzip, den Entscheid einer 
übergeordneten Instanz, in diesem Fall der Bundesversammlung, durch eine untergeordnete 

Stelle, den Bundesrat, zu verändern oder aufzuheben. Es ist auch nicht ratsam, in einer 

besonders strittigen Frage - die seinerzeit zum Referendum gegen das Epidemiengesetz 
führte - einen Volksentscheid auf Stufe Verwaltung aufzuheben, selbst wenn dies mangels 

Verfassungsgerichtsbarkeit nicht angefochten werden kann.
Das Covid-19-Gesetz sollte diese wichtige Frage in einer für die allgemeine Bevölkerung 

verständlichen Sprache klären.

8. Ein Impfobligatorium mit nicht abschliessend geprüften pharmazeutischen 
Produkten ist völkerrechtlich verboten.

15 https://www.admin.ch/opf:/rle/classified-compilation/20071012/index.html#a22

16 https.7/www.admin.ch/QDc/de/classified-comDilation/20071012/index.html#a6

Stellungnahme Entwurf Covid-19-Gesetz 5



Art. 7 des «Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte»'^, in der Schweiz 

in Kraft getreten am i8. September 1992, schreibt u.a. fest, «niemand [dürfe] ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen 
werden». Nachdem das Covid-19-Gesetz den Bundesrat in Art. 2 Abs. 3, lit. i ermächtigt, 
«Ausnahmen von der Zulassungspflicht für Arzneimittel» vorzusehen, ist davon auszugehen, 
dass Impfstoffe vor Abschluss der normalerweise vorgeschriebenen wissenschaftlichen 

Prüfung in Verkehr gebracht oder sogar obligatorisch erklärt werden. Sie befinden sich 
gewissermassen in der Schlussphase der medizinischen und wissenschaftlichen Versuche 

und müssen deshalb explizit von einem Obligatorium ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss 
nicht Standardgemäss geprüfter Impfstoffe aus einem möglichen Obligatorium ist auch für 
den Schutz der körperlichen Unversehrtheit gemäss BV Art. lo, Abs. 2'** angezeigt.

9. Die Dringlichkeit des Covid-iç-Gesetzes ist nicht erforderlich.

Wie dargelegt, kann einem allfälligen Wiederaufflammen der Pandemie auch ohne 

Verlängerung des Notrechts begegnet werden. Der Bundesrat kann aufgrund der 
bestehenden Rechtsgrundlagen, falls erforderlich, nach Ablauf der geltenden Covid-19- 
Verordnungen, einfach neue, wiederum befristete, erlassen. Es besteht demnach auch kein 
Anlass, dem Gesetzesentwurf die Dringlichkeit zu verleihen.
Diese unnötige Klausel beseitigt unnötigerw^eise die aufschiebende Wirkung eines 

Referendums und erzeugt den Eindruck, der Bundesrat wolle das Krisenmanagement gegen 

den Souverän durchführen.
Dabei erfordert die Bewältigung einer Krise nicht nur notrechtliche Kompetenzen (über die 
der Bundesrat bereits verfügt), sondern auch eine Zusammenarbeit zwischen Regierung und 

Bevölkerung, ganz besonders in einem direktdemokratischen Land wie der Schweiz. Diese 
Zusammenarbeit wird durch den ungerechtfertigten Status der Dringlichkeit des Covid-19- 
Gesetzes und der daraus folgenden Behinderung der Volksrechte entscheidend in Frage 

gestellt.

10. Umfassende Ermächtigung des Bundesrates ist unbegründet.

Das Covid-19-Gesetz regelt nicht nur die direkte Bekämpfung der Pandemie 
(Primärmassnahmen), sondern auch «Massnahmen zur Bewältigung von Folgeproblemen, 
die sich erst durch die Ergreifung der Massnahmen nach dem Epidemien-Gesetz ergeben», 
sog. «Sekundärmassnahmen». Für solche grösstenteils vorhersehbaren Massnahmen besteht 
keine explizite Dringlichkeit. Sie können auch ohne Sondervollmachten auf ordentlichem

17 https://www.admin.r:h/Qpc/cle/classified-CQmpilation/19660262/index.html#a.7

18 https://www.admin.ch/ODc/de/classified-compilation/19995395/index,html#a1il
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parlamentarischem Weg eingebracht werden, z.B. in Form des einfachen Bundesbeschlusses 
nach Art. 163 BV.

Fazit

Die historische Erfahrung mit notrechtlichen Massnahmen zeigt, dass die Rückkehr zu 

normalen demokratischen Abläufen - aus welchen Gründen auch immer - schwierig ist.
Von 1930 bis 1945 haben Bundesrat und Parlament das dringliche Bundesrecht oft und nicht 
immer gerechtfertigt eingesetzt. Und es brauchte nicht weniger als sieben Volksinitiativen 
(die alle von Bundesrat und Parlament abgelehnt wurden), bis 1952 die direkte Demokratie 
wiederhergestellt wurde.'9

• ;

Der Verlauf der Pandemie hat auch gezeigt, dass die massgebenden Begriffe und Kriterien 
mehrmals geändert wurden. War es erst eine überdurchschnittliche Bedrohung für die 

Gesundheit der gesamten Bevölkerung, ging es später um die Sicherstellung von 
Intensivkapazitäten, dann um den Reproduktionsfaktor und seit neustem um «Fallzahlen». 
Hinter diesen verbergen sich aber keine medizinischen Fälle, die eine Behandlung 
erforderten, sondern Testpositive. Die Hospitalisationen aufgrund von Covid-19 bleiben 
indes seit Wochen auf Werten um 0,2 Prozent der gesamten stationären Spitaleintritte.
Der Vorsteher des Departements des Innern hat in der Samstagsrundschau von Radio SRF 
vom 27. Juni 2020^° zweimal erklärt, die Epidemie bleibe bei uns, bis v\dr einen Impfstoff 
hätten. Dies bedeutet eine schleichende Veränderung von Begriffen wie «Epidemie» oder 

«Krankheitserreger», die in den einschlägigen Gesetzen verwendet werden und 
rechtswirksam sind.
Ein relevanter Krankheitserreger muss in signifikantem Ausmass eine Krankheit auslösen 

(gemäss den Henle-Koch-Postulaten) und darf nicht zu einem Ko-Faktor werden, der nur in 
seltenen Fällen und bei gewissen Begleiterkrankungen zu Symptomen führt, selbst wenn 

diese schwerwiegend sind. Und eine Epidemie muss eine Seuche mit gravierenden Folgen 
bleiben und darf nicht mit dem Vorhandensein eines Erregers gleichgesetzt werden, der in 

einigen Fällen zu Krankheiten führt.
Ansonsten droht die ernstliche Gefahr, dass bereits ein normales virologisches 

Grundrauschen notrechtliche Massnahmen rechtfertigt, die zu einem «new normal» führen, 
das sich niemand wünscht und das inkompatibel mit den Grundzügen der direkten 
Demokratie ist.

19. David Eugster; Das Vollmachtenregime in der Schweiz https;//www.swissinfo.ch/ger/direktedemokratie/
vollmachtenregime-schweiz_als-die-schweiz-dem-bundesrat-die-lust-am-autoritaeren-regieren-austrieb/
45203984
und Historisches Lexikon der Schweiz; Vollmachtenregime, https;//hls-dhs-dss.ch/de/articles/ 
010094/2013-08-26/

20 https://www.srf.ch/plav/radio/popupaudioplayer?id=63abca89-0838-4c35-90be-c54d4e7672.bf
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Als Stimmbürger und Teil des Souveräns wünscht man sich klare Gesetze mit stringenten 
Begriffen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass die Regierung im Auftrag des 

Volkes handelt und nicht im Auftrag von sich selber.
Das vorgeschlagene Covid-19-Gesetz entspricht diesen Grundsätzen in keiner Weise. Es ist 
deshalb abzulehnen oder in Bezug auf das Legalitätsprinzip, die Verhältnismässigkeit und 

der rechtswirksamen medizinischen Begriffe nachzubessern.

Die vorstehenden Überlegungen entsprechen in Sinn und Geist den Ansichten einer 
substanziellen Minderheit der Schweizer Bevölkerung. Ihre Meinung wird zwar von den 

Medien kaum dargestellt. Aber diese Minderheit existiert, sie macht sich grosse Sorgen und 

sie ist entschlossen, diese unsere Verfassung und die darin festgeschriebenen Grundrechte zu 
verteidigen. Dazu kommt ein nicht zu unterschätzender Teil einer schweigenden Mehr- oder 

Minderheit, die sich aus Opportunitätsgründen nicht mehr zu äussern wagt.

Der Souverän der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, wobei die Verfassung so ausgelegt ist, dass Minderheiten - nicht nur 
sprachliche, sondern auch kulturelle und ideelle - durch ein gewisses, allerdings nicht 
eindeutig durchformuliertes Konsensprinzip geschützt werden. Es kann also nicht sein, dass 
eine Mehrheit Verfassungsänderungen oder Gesetze beschliesst, die für Minderheiten als 

absolut unannehmbar gelten.
Der Schutz der unveräusserlichen Grundrechte, die von der Gesetzesvorlage tangiert werden, 
misst sich also an den ideellen, kulturellen und politischen Minderheiten, zu deren Schutz sie 
überhaupt bestehen. Ohne diesen Schutz verkommt die Demokratie eidgenössischer Prägung 
zu einer Diktatur der Mehrheit. Nicht umsonst ist die Freiheit der erste Zweck des Bundes, 
den die Verfassung nennt, noch vor Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden (siehe 

Präambel’)■ Ohne ein substanzielles Mass an Freiheit ist Demokratie unmöglich.

Hünibach, den 9, Juli 2020

r
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stellungnähme Vernehmlassung zü Covid-19-Gesetz
Von: )h\\pX VInfku

-..v • V.J'..'•
.[Name/Organisation]

- rzusatz]
' ^[Adresse] «

2 : [PLZ/Ort]

EINSCHREIBEN

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Natipnalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19- 
Gesetz eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend 
kommen wir zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung 
dieses Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, 
insbesondere nicht soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor 
COVID-19 geht. Die bestehende gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls 
Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis für einen wirksamen Schutz der 
öffentlichen Gesundheit vor. den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher 
Regelungsbedarf besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 
185 Abs. 3 BV) reicht für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den 
Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es 
schwerwiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen 
Beratung die nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf 
jeden Fall zu beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und 
Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) 
verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

Min Eventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:

eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne 
untenstehender Ausführungen vorzunehmen.
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Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 
165 Abs. 1 BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs, 1 BV würde voraussetzen, dass 
nicht wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung 
erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. 
Auflage 2014). Im Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies: Der Bundesrat hätte 
nachzuweisen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit 
drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch 
unternommen, ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig 
geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die 
Dringlichkeit behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur 
zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes). Dies ist umso unbegreiflicher, als der Bundesrat 
seinen verfassungsrechtlich gebotenen Beweispflichten während der Corona-Krise noch 
niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die 
verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen (Versammlungsfreiheit, 
Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Familienfreiheit, 
wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, ohne dass 
die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische 
Massnahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie 
schweizerische Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für 
den sie gewählt ist: eine eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene 
Seiten der alles andere als einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen 
lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. 
Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; 
Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese Weise kam es zum Erlass 
unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses Vorgehen verstösst 
gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom 
Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die täglichen BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit 
anfangs Mai nur noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das 
Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit 
(resp. Bedrohung für die Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen yon einer 
tiefgreifenden Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck 
geführten, ständigen Kampagnen des Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen 
sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den effektiv erkrankten und verstorbenen 
Personen, völlig entfernt und auf die Thematik der Tests verlägert: „Anzahl positiv 
getestete Personen pro Tag“. Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird der effektiven 
Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Anzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten .Wochen aber stetig auf ein hohes Mäss 
gestiegen. Setzt män jedoch die positiven Testergebnisse ins Verhältnis zur Zahl der 
vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil 
von unter einem Prozent. Das wird aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch 
verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich aber gerade ürh
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keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur um positive Testergebnisse. 
Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und ihre 
Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
WWW.voutube.com/watch?v=MGfBlWXZmOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die 
Zahl der Fälle , mit ^COViP;-19_-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile 
statistisch dermassen tièf, dass die Testergebnisse (Anzahl, positiv getestete Personen), in 
keiner Weise als genügend anerkannt werden können als Erfüllung der. dem Bundesrat 
obliegenden Beweislast für eine effektiv erhebliche Bedrohung dèr öffentlichen 
Gesundheit, respektive der krankénpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testérgebnisse seitens Bundesrat ist deshalb im Fall von 
COVID-19 irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompetenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu 
behandeln und unh die Verbreitung des grippéâhnlichen-Phänomens COVID-19 zu hemrhen, 
ist es in keiner Weise erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der 
Basis von Art. 7 oder 6 Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) 
beiansprucht., Dié täglich aufs'Neue, vorn BAG bestätigten tiefen Nöspitalisierungs- und 
Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass .COVip-19 für sich allein die öffentliche 
Gesundheit „nicht erheblich bedr^oht, hätten. larigst zu einer Beendigung auch der 
Besonderen Lage (Art. 6 ËpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die 
öffentliche Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem 
Zeitpunkt triftige und wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die 
Aufrechterhaltung seiner weitreichenden Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu 
rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes:,zu verneinen. Nach über 6 
Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial 
ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht bewiesen, welche nicht 
wiedersutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn 
diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb ist sie als nicht dringlich 
zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 
Abs. 3 BV) reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu 
werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die ôfféntliche 
Gesundheit tatsächlich in erheblicher, bespndere;r Weise gefährdet wäre, stünden dem 
Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei hachgewiesenem 
Bedarf allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davpn sind, wir heute aber 
weiter entfernt demi je.

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden 
gesetzlichen Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch 
für das COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine 
Regelung vorschlagen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die 
er gestützt auf Artikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche
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Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er die ausserordentliche Lage für beendet 
erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt. “(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, 
respektive für dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der 
Status der ausserordentlichen Lage gern, Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case 
Pandemien“ in Frage, etwa in der Art der „Spanischen Grippe“^ Ein solches Szenario lag 
aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte 
bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. 
Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen Menschen beträgt demgegenüber 
weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 Mrd. 
Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im 
mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche 
mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des 
Robert Koch Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum 
Dreissigfachen als überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen 
fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in 
keiner Weise als „Worst Case Pandemie“ im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz 
betrachtet werden kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder 
aus Italien auf die Schweiz nicht zutreffen würden.

Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur 
Grippesaison überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die 
Krankenhäuser in Norditalien war in dieser Saison der Angst vor einem neuen 
unbekannten Virus geschuldet.

Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die 
Gebiete, die mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen 
waren massgeblich eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in 
Italien überwiegend übliche Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches 
Abschiednehmen verunmöglichten.

Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control 
aus dem Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas 
einen Spitzenplatz bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den 
Ländern sehr stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich 
und Spanien auftrat, konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet 
werden.

In der Schweiz.wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der 
weitaus überwiegende Teil der Personen, bei denén beim Tod eine Covid-19 
Infektion vorlag, hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss 
täglichen Berichten des BAG waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende 
Daten aüs Italien standen bereits per Ende März zur Verfügung.

Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion 
vorlag, gleicht dem Altersrnuster der verstorbenen vor dem Auftreten der 
Covid-19 Epidemie (Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag der

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig höher als die allgemeine 
Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien standen per 
Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ,ist es nun nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und 
reichlich vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es 
noch immer notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin 
besondere Kompetenzen einzuräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der 
Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht in keiner Weise, welche erhebliche Bedröhuhg 
für die öffentliche Gesundheit durch COVID-19 ganz genau ausgeht, welche das vorliegende 
Gesetz zwingend érforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die 
öffentliche Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis 
wäre der Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s. auch. Botschaft zum 
Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar 
verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit abgestützte empirische Daten, welche die 
(qüalitatiV und quantitativ) erhebliche Bedrohung der ôfféhtlichen Gesundheit belegen, 
fèhleri bis heute. Obduktionen wurdén so gut wie gar keine vorgenommen, wodurch man 
dié Wirkungsweise Und die Letalität von CÖVID-19 im Einzelfall hätte feststellen können;

Aus all diesen Gründen besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von 
COVID-19-bezweckt, keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht 
dem Bundesrat und den Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, 
um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die 
bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nachgewiesenem Bedarf 
allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter 
entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das 
Legalitäts- und Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz enthält Artikel, die bewährte Garantien der 
Bundesverfassung über Bord, werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in 
seiner jetzigen Form nicht einzutreten. Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen 
Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder 
angepasst werden.

^ i
Zu streichende Teile: Folgende ArtikeT und Absätze schätzen wir aus 
verfassungsrechtlichen Überlegungen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen 
sind:

Art. 2 Abs. 3 lit. g betr, Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von 
Heilmitteln:
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den 
Schweizer Markt gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen 
für in der Schweiz hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu 
streichen (s. auch unser Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; 
unten).
Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
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Die Gesundheitsversorgung in der Schv^^eiz ist im internationalen Vergleich auf sehr 
hohem Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal 
und auf qualitativ und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.
Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend 
qualifiziertes Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. 
Eine gewisse zusätzliche Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen 
Umstellungen in den Konzepten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber 
aus einem erhöhten Personalausfall oder aus einem Ansturm durch Patienten.
Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch 
sämtliche Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden 
aufgrund der vom Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven 
Nachfrageeinbruchs.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem 
Ruder laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die 
notwendigen Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.
Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:
Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten 
sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je 
nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem 
verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der öffentlichen 
Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestimmung 
würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz ihrer persönlichen, Unversehrtheit nach dem üblichen Standard 
von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.
Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls 
noch nicht ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden 
oder sogar in die Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für 
bestimmte Personengruppen (in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für 
obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte es kommen, obwohl Impfungen 
und insbesondere die Veränderung der menschlichen Erbsubstanz als ein Eingriff in 
den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten wären (im Sinne 
von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).
Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:
Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die 
Bestimmungen über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken 
gerade, den Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten 
ausländischen Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung 
würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen 
Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des Bundes gegenüber 
der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht 
vereinbar.
Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vprstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i 
beschrieben wurde.

Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen
Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend 
nachgewiesen. Es gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der
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grundsätzlichen Zuständigkeit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip der 
Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade bei älteren Personen) muss 
gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle Menschen über 65 Jahre 
als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläuternden Bericht 
geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb 
sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen 
vorzusehen {Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regeluhg den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich 
darnit als unverhältnismässig et^^/eisen. Aus diesem Grund ist dieser Absatz zu 
streichen.

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:
Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf 
der Basis der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog; vierte Macht im
Staat so gut wie ausschliesslich die Sicht des Bundesrates transportierte.

•' ■ • '■■■

Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-19 und zum 
Umgang damit (geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, 
Püschel oder Dr. Wodarg) werden bis'heute vollständig-ausgeblendet. Personen, 
welche in der Öffentlichkeit eine vom Bundesrat abweichende Meinung vertreten, 
werden entweder ignoriert oder als verrückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien 
haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer Berichterstattung hinreissen 
lassen, welche unter der Perspektive von Art. 258 StGB (Schreckung der 
Bevölkerung) im höchsten Mass problematisch ist und im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.
Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr 
für unsere Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich 
im Zusammenhang mit Covid-19 gemäss Art.8 der Vorlage (sovrie bei jeder 
weiteren Epidemie) ersatzlos abzulehnen.
Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der 
erste Gedanke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer 
unabhängigen und vom Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den 
letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als 
Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ hochwertige und unabhängige 
Berichterstattung zu sichern.
Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:

Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert 
den Satz „Keine Strafe ohne Gesetz“, welcher seit dem Alten Rom gilt (Nulla poena 
sine lege). Dieser Grundsatz erfordert gemäss einhelliger. Lehre ein Gesetz im 
formellen Sinn und ist auch in Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des 
Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung 
zur Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber 
strafbedröhte Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftatbestände 
schaffen (bisher schon zum Beispiel „Menschenansammlung“, „Teilnahme an 
Veranstaltungen“ und ähnliches), welche sich durch ganz neue, zudem unbestimmte 
Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift yerstösst folglich eindeutig gegen 
Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist damit verfassungs- und 
völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer 
inhaltlichen Beratung:
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Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und fUr unser 
Gesundheitssystem und für unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative 
Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 
lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.

Eingereicht von 

der Vereinigung:

Ort: 4-119

Datum: i 0^. ^094)

Unterschrift(en):

Druckschrift]
[zusätzlich hier Name/Fkt/n Druckschrift] [zusätzlich hier Name/F kt in

Druckschrift]
[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift] [zusätzlich hier Name/F kt in

Druckschrift]
[zusätzlich hier Name/Fkt in Druckschrift] [zusätzlich hier Name/Fkt in
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Von:
: y

Stellungnahme Vernéhmiassuhg zu Covid-19-Gesetz
; [Name/Organisation]

y ■ ■■■ ■' ''fZuSatzT: .■■■'':■ ■

Pï/nl^6¥AJ<2y?i ) t;i; [Ad resse]
■ ■■"'■■■■• roi 7/nrtiqyfyj’) [PLZ/Ort]

EINSCHREIBEN 

An die
Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 
3003 Bern

Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Präsidentin des Nationalrats Frau Moret 
Sehr geehrter Präsident des Ständerats Herr Stöckli 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Thurnherr

Der Bundesrat hat am 19.6.2020 das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf des Covid-19- 
Gesetz eröffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Zusammenfassend 
kommen wir zum Schluss,

(1) Dass die Voraussetzungen für eine Dringlicherklärung und sofortige Inkraftsetzung 
dieses Gesetzes auf der Basis von Art. 165 Bundesverfassung nicht gegeben sind, 
insbesondere nicht soweit es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor 
COVID-19 geht. Die bestehende gesetzliche Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls 
Art. 185 Abs. 3 BV) reicht als rechtliche Basis für einen wirksamen Schutz der 
öffentlichen Gesundheit vor den Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus;

(2) Dass unabhängig von der Frage der Dringlichkeit ohnehin kein zusätzlicher 
Regelungsbedarf besteht. Die bestehende Ordnung (Epidemiengesetz; allenfalls Art. 
185 Abs. 3 BV) reicht für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor den 
Auswirkungen von COVID-19 vollumfänglich aus.

(3) Dass auf das geplante Gesetz in seiner jetzigen Form nicht einzutreten ist, weil es 
schwerwiegende rechtsstaatliche Mängel aufweist. Dass im Falle seiner inhaltlichen 
Beratung die nachfolgend aufgezeigten Mängel und Risiken für die Bevölkerung auf 
jeden Fall zu beseitigen sind, da diese verfassungsmässige Rechte und 
Schutzgarantien (insbesondere das Legalitäts- und das Verhältnismässigkeitsprinzip) 
verletzen.

Wir empfehlen daher der Bundesversammlung

(I) auf das Geschäft mangels Dringlichkeit nicht einzutreten, resp. die Dringlichkeit 
abzulehnen;

(II) Eventualantrag bei Eintreten auf diese Vorlage:
das Gesetz mangels Notwendigkeit vollständig abzulehnen;

nihEventualantrag bei grundsätzlicher Annahme dieses Gesetzes:

eine umfassende Überarbeitung oder Anpassung des Gesetzes im Sinne 
untenstehender Ausführungen vorzunehmen.

1



Begründung unserer Schlussfolgerungen und Empfehlungen:

1.) Zu Schlussfolgerung 1
Fehlende Dringlichkeit im Sinne von Art. 165 BV

Gemäss Artikel 13 der Vorlage soll das Gesetz für dringlich erklärt werden im Sinne von Art. 
165 Abs. 1 BV. Eine Dringlicherklärung nach Art. 165 Abs. 1 BV würde voraussetzen, dass 
nicht wiedergutzumachende Nachteile drohen, sollte das Gesetz nicht unmittelbar Geltung 
erlangen (Tschannen in St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, N. 6 zu Art. 165, 3. 
Auflage 2014). Im Zusammenhang mit COVID-19 bedeutet dies; Der Bundesrat hätte 
nachzuweisen, dass nicht wiedergutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit 
drohen, würde dieses Gesetz nicht für dringlich erklärt.

Diesen Nachweis hat der Bundesrat nicht erbracht. Er hat nicht einmal den Versuch 
unternommen, ihn zu erbringen. Er ist in dieser Hinsicht in keiner Art und Weise tätig 
geworden.

Damit missachtet er die Beweispflicht, die im Rechtsstaat jener Instanz obliegt, die 
Dringlichkeit behauptet und Grundrechte zu beschneiden gedenkt, sei es auch nur 
zeitweilig (Art. 2 Abs. 4 des Entwurfes). Dies ist umso Unbegreiflicher, als der Bundesrat 
seinen verfassungsrechtlich gebotenen Beweispflichten während der Corona-Krise noch 
niemals, also seit Anbeginn seiner oktroyierten Massnahmen nicht nachgekommen ist. Die 
verfassungswidrigen Grundrechtsbeschneidungen (Versammlungsfreiheit, 
Bewegungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit, Vereinsfreiheit, Familienfreiheit, 
wirtschaftliche Betätigungsfreiheit u.a.m) dauern nun schon mehrere Monate an, ohne dass 
die Exekutive auch nur Anstalten macht, ihren Beweislasten nachzukommen. Stattdessen 
hat sie ausländische Lagebeurteilungen köpf- und kritiklos übernommen und ausländische 
Massnahmen ungeprüft in der Schweiz ebenfalls erlassen und umgesetzt. Damit hat sie 
schweizerische Souveränität mit Füssen getreten, anstatt dem Auftrag nachzukommen, für 
den sie gewählt ist: eine eigene, kritische Lagebeurteilung zu erstellen, die verschiedene 
Seiten der alles andere als einheitlichen wissenschaftlichen Expertise zu Wort kommen 
lässt (Dr. med. Claus Köhnlein, Prof. Dr. Hendrick Streeck; Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Prof. 
Dr. Klaus Püschel; Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. John loannidis; Prof. Dr. Knut Wittkowski; 
Prof. Dr. Doron Lancet und viele andere mehr). Auf diese Weise kam es zum Erlass 
unverhältnismässiger, weil nicht erforderlicher Massnahmen. Dieses Vorgehen verstösst 
gegen die Art. 5 Abs. 2, 9 und 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. Es muss demnach vom 
Parlament unbedingt korrigiert werden, um weitere Verletzungen wesentlicher 
verfassungsmässiger Grundsätze (Verhältnismässigkeit etc.) wenigstens für die Zukunft 
auszuschliessen.

Die tâgljchén BAG-Berichte betreffend Hospitalisierungen und Todesfälle weisen seit 
anfangs Mäi nur noch minimale Zahlen aus. Für Spitäler und Ärzte in der Schweiz ist das 
Phänomen COVID-19 als eigenständige erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit 
(resp. Bedrohung für die Infrastruktur) nicht mehr wahrnehmbar - abgesehen von einer 
tiefgreifenden Verängstigung in der Bevölkerung, die massgeblich auf die zu diesem Zweck 
geführten, ständigen Kampagnen des Bundesrats, der SRF und der Presse zurückzuführen 
sind. Zwischenzeitlich hat sich die Diskussion von den effektiv erkrankten und verstorbenen 
Personen völlig entfernt und auf die Thematik der Tests verlagert: „Anzahl positiv 
getestete Personen pro Tag“. Diese oberflächliche Betrachtungsweise wird der effektiven 
Bedrohungslage durch COVID-19 aus zahlreichen Gründen nicht gerecht.

Einerseits hängt diese Messgrösse (Anzahl positiv getestete Personen) von der Ahzahl der 
durchgeführten Tests ab. Diese ist in den letzten Wochen aber stetig auf ein hohes Mäss 
gestiegen. Setzt mäh jedoch die positiven Testërgebnisse ins Verhältnis zur Zahl der 
vorgenommenen Tests, ergibt sich keine Steigerung, sondern ein gleichbleibender Anteil 
von unter einem Prozent. Das v/ird aber verschwiegen und zusätzlich noch dadurch 
verschleiert, dass von steigenden «Fallzahlen» die Rede ist. Es handelt sich aber gerade um
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keine «Krankheitsfälle» (mit Symptomen), sondern nur. um positive Testergebnisse. 
Zweitens wurden diese Tests niemals von einer unabhängigen Instanz validiert, und ihre 
Treffergenauigkeit ist in der Fachwelt mehr als bloss umstritten (https:// 
www.voutube.com/watch?v=MGfBlWX2mOU&feature=voutu.be [ab Min. 2]). Drittens ist die 
Zahl der Fälle^mit COVID-19-bedingten schwerwiegenden Komplikationen mittlerweile 
statistisch dermassen tief, .dass die Testergebnisse (Anzahl positiv, getestete Personen) in 
keiner Weise als genügend anerkannt werden können als Erfüllung der dem Bundesrat 
obliegenden Beweislast für eine effektiv erhebliche Bedrohung der öffentlichen 
Gesundheit, respektive der Krankenpflegeeinrichtungen.

Die stete Berufung auf die Testergebnisse seitens Buhdesrat ist deshalb im Fall von 
COVID-19 irreführend und zur Rechtfertigung besonderer Kompëtenzen nicht geeignet.

Um unter den gegenwärtigen Umständen tatsächlich erkrankte Personen wirksam zu 
behandeln und um die Verbreitung des grippeähhlichen Phänomens COVID-19 zu hemmen, 
ist es in keiner Weise erforderlich, dass der Bundesrat besondere Kompetenzen auf der 
Basis von Art. 7 oder, 6 Epidemiengesetz (Ausserordentliche oder Besondere Lage) 
beansprucht. Die. täglich aufs Neue vom BAG bestätigten tiefen Hpspitalisièrungs- und 
Todesfallzahlen sowie die Erkenntnis, dass G0V|D-19 für sich allein die öffentliche 
Gesundheit nicht, erheblich bedroht, hätten längst zu einer Beendigung auch der 
Besonderen Lage (Art. 6 EpG) führen müssen.

Obwohl es evident ist, dass von COVID-19 keine erhebliche Gefahr mehr ausgeht für die 
öffentliche Gesundheit und für die Spitalinfrastruktur, hat der Bundesrat zu keinem 
Zeitpunkt triftige und wissenschaftlich überprüfbare Gründe vorgebracht, um die 
Aüfrechterhaltung seiner weitreichenden Kompetenzen im Zusammenhang mit COVID-19 zu 
rechtfertigen.

Aus diesen Gründen ist die Dringlichkeit dieses Gesetzes zu verneinen. Nach über. 6 
Monaten Erfahrung mit COVID-19 und reichlich vorhandenem empirischem Datenmaterial 
ist in keiner Weise erkennbar und schon gar nicht bewiesen, welche nicht 
wiedersutzumachende Nachteile für die öffentliche Gesundheit drohen würden, wenn 
diese Vorlage nicht für dringlich erklärt würde. Deshalb ist sie als nicht dringlich 
zurückzuweisen.

Die bestehende gesetzliche Ordnung des Epidemiengesetzes (und allenfalls von Art. 185 
Abs. 3 BV) reicht aus, um mit COVID-19 und allfälligen negativen Auswirkungen fertig zu 
werden.

Und sollte trotzdem wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche 
Gesundheit tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise, gefährdet wäre, stünden dem 
Bundesrat die bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei nächgevyie.senem 
Bedarf, allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber 
weiter entfernt denn je.

j ■

2.) Zu Schlussfolgerung 2:
Fehlende Notwendigkeit für eine Regelung (zusätzlich zur bereits bestehenden 
gesetzlichen Ordnung)

Was oben im Zusammenhang mit der Dringlichkeit gesagt wurde, gilt vollumfänglich auch 
für das COVID-19-Gesetz per se, soweit es bezweckt, eine von COVID-19 ausgehende 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit zu bannen.

Gemäss Erläuterungen will der Bundesrat für die epidemiologischen Massnahmen eine 
Regelung Vorschlägen, die dem Bundesrat erlaubt, all jene Massnahmen fortzuführen, die 
er gestützt auf Artikel 7 EpG getroffen hat, für die ihm aber eine gesetzliche
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Ermächtigung vom Zeitpunkt an fehlt, in dem er die ausserordentliche Lage für beendet 
erklärt und zur besonderen Lage zurückkehrt. “(Erläuterungen S. 7)

Dabei besteht wie bereits zuvor dargelegt für eine analoge Anwendung von Art. 7 EpG, 
respektive für dessen Verlängerung per Gesetz absolut keine Veranlassung:

Gemäss bundesrätlicher Botschaft vom Dezember 2010 zum Epidemiengesetz kommt der 
Status der ausserordentlichen Lage gern. Art. 7 EpG nur in Fällen von „Worst Case 
Pandemien“ in Frage, etwa in der Art der „Spanischen Grippe“^. Ein solches Szenario lag 
aber bis heute zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd vor. Die Spanische Grippe forderte 
bekanntlich zwischen 25 und 50 Millionen Tote (bei einer Weltpopulation von 1.8 Mrd. 
Menschen). Die Zahl der an COVID-19 verstorbenen Menschen beträgt demgegenüber 
weniger als 0.5 Millionen (bei einer aktuellen Gesamtpopulation von bald 8 Mrd. 
Menschen). Zudem ist bekannt, dass die Spanische Grippe besonders die Bevölkerung im 
mittleren Alter dahinraffte, COVID-19 dagegen primär nur betagte Personen oder solche 
mit besonderen Vorerkrankungen.

Die Voraussagen zur Sterblichkeit seitens der WHO, der Johns Hopkins University und des 
Robert Koch Instituts, auf die der Bundesrat sich gestützt hat, haben sich bis zum 
Dreissigfachen als überzogen erwiesen. Das steht heute anhand der verfügbaren Zahlen 
fest. (Vgl. Roger Köppel, Telegram, https://t.me/uncut news/12181 )

Seit spätestens Mitte April 2020 steht also eindeutig fest, dass das COVID-19-Phänomen in 
keiner Weise als „Worst Case Pandemie“ im Sinne der Botschaft zum Epidemiengesetz 
betrachtet werden kann. Insbesondere wurde schnell klar, dass die erschreckenden Bilder 
aus Italien auf die Schweiz nicht zutreffen würden.

• Die Krankenhäuser in Norditalien sind auch in anderen Jahren jeweils zur 
Grippesaison, überlastet. Ein beträchtlicher Teil des Ansturms auf die 
Krankenhäuser in Norditalien war in dieser Saison der Angst vor einem neuen 
unbekannten Virus geschuldet.

• Die Überlastung der Krematorien in Norditalien war lokal beschränkt auf die 
Gebiete, die mit starken Einschränkungen belegt wurden. Diese Überlastungen 
waren massgeblich eine Folge der auferlegten Massnahmen, welche die in 
Italien überwiegend übliche Erdbestattung maximal erschwerte und persönliches 
Abschiednehmen verunmöglichten.

• Bereits in einer Studie des European Centre for Disease Prevention and Control 
aus dem Jahre 2018 war nachgewiesen worden, dass Italien innerhalb Europas 
einen Spitzenplatz bezüglich tödlicher multiresistenter Keime belegt.

Die Strukturen der Gesundheitssysteme unterscheiden sich zwischen den 
Ländern sehr stark. Die Überflutung der Spitäler, wie sie in Italien, Frankreich 
und Spanien auftrat, konnte in der Schweiz zu keinem Zeitpunkt beobachtet 
werden.

In der Schweiz wurden die empirischen Daten aus Italien schnell bestätigt: Der 
weitaus übervriegende Teil der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-l9 
Infektion vorlag, hatten mindestens eine schwere Vorerkrankung (Gemäss 
täglichen Berichten des BAG waren dies in der Schweiz 97%). Entsprechende 
Daten aus’ltalien standen bereits per Ende März zur Verfügung.

• Das Altersmuster der Personen, bei denen beim Tod eine Covid-19 Infektion 
vorlag, gleicht dem Altersmuster der verstorbenen vor dem Auftreten der 
Covid-19 Epidemie (Gemäss Bericht des BAG vom 20.06.2020 lag dèr

1 Im Sinne der Botschaft des Bundesrates zum EpG vom 3. Dezember 2010, S. 363.
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Altersmedian bei 84 Jahren, also geringfügig höher als die allgemeine 
Lebenserwartung in der Schweiz. Entsprechende Daten aus Italien standen per 
Ende März zur Verfügung).

Aus all diesen Gründen ist es nun - nach über 6 Monaten Erfahrung mit COVID-19 und 
reichlich vorhandenem empirischen Datenmaterial - in keiner Weise erkennbar, warum es 
noch immer notwendig sein soll, mittels COVID-19-Gesetz dem Bundesrat weiterhin 
besondere Kompetenzen einzüräumen im Bereich von Art. 6 und sogar Art. 7 EpG. Der 
Bundesrat belegt im Erläuternden Bericht in keiner Weise, welche erhebliche Bedrohung 
für die öffentliche Gésundheit durch COVlD-19 ganz genau ausgeht, welche das vorliegende 
Gesetz zwingend erforderlich machen würde.

Generell hat es der Bundesrat versäumt, die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 für die 
öffentliche Gesundheit der Bevölkerung in. der Schweiz nachzuweisen. Zu diesem Nachweis 
wäre der Bundesrat aber gemäss Epidemiengesetz (s, auch Botschaft zum 
Epidemiengesetz, S. 385) und gemäss Bundesverfassung (Art. 36 BV) von Anfang an klar 
verpflichtet gewesen. Wissenschaftlich breit abgestützte empirische Daten, welche die 
(qualitativ und quantitativ) erhebliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit belegen, 
fèhlen bis heute. Obduktionen wurden so gut wie gar keine vorgenommen, wodurch man 
die Wirkühgsweise und die Letalität von COVID-19 im Einzelfall hätte feststellen können.

Aus all diesen Griinden besteht für diesen Erlass, soweit er die Bekämpfung von 
COVID-19-bezweckt, keine Notwendigkeit. Mit dem geltenden Epidemiengesetz steht 
dem Bundesrat und den Kantonen eine ausreichende gesetzliche Grundlage zur Verfügung, 
um mit dem Phänomen COVID-19 adäquat fertig zu werden.

Sollte aber wider Erwarten eine Situation eintreten, in welcher die öffentliche Gesundheit 
tatsächlich in erheblicher, besonderer Weise gefährdet wäre, stünden dem Bundesrat die 
bekannten Rechtsgrundlagen zur Verfügung (Art. 6 EpG; bei- nachgewiesenem Bedarf 
allenfalls auch auf Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV). Davon sind wir heute aber weiter 
entfernt denn je.

3.) Zu Schlussfolgerung 3
Mängel, welche verfassungsmässige Rechte und Grundsätze (insbesondere das 
Legalitäts- und Verhältnismässigkeitsprinzip) verletzen

Der Entwurf zum Covid-19 Gesetz ^ enthält Artikel, die bewährte Garantien der 
Bundesverfassung über Bord werfen. Aus diesem Grund ist auf das geplante Gesetz in 
seiner jetzigen Form nicht einzutreten. Sollte trotz der schwerwiegenden rechtsstaatlichen 
Mängel eine inhaltliche Beratung erfolgen, müssen diese Artikel dringend entfernt oder 
angepasst werden. .
Zu streichende Teile: Folgende Artikel und Absätze schätzen wir aus 
verfassungsréchtlichen Übefléguhgen als sehr problematisch ein, weshalb sie zu streichen 
sind:

Art. 2 Abs. 3 Mt. g betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über die Einfuhr von 
Heilmitteln:
Soweit diese neue Regelung im Resultat dazu führt, dass Heilmittel auf den 
Schweizer Markt gelangen können, welche die üblichen Zulassungsvoraussetzungen 
für in der Schweiz hergestellt Heilmittel nicht erfüllen, ist diese Bestimmung zu 
streichen (s. auch unser Kommentar zu den Bestimmungen Art. 2 Abs. 3 lit. h und i; 
unten).
Art. 2 Abs. 3 lit. h betr. Ausnahmen von der Swissmedic-Bewilligungspflicht:
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Die Gesundheitsversorgung in der Schweiz ist im internationalen Vergleich auf sehr 
hohem Niveau. Diese besondere Qualität basiert auf sehr gut qualifiziertem Personal 
und auf qualitativ und quantitativ hochstehender Spitalinfrastruktur.
Die Phase des Lock-Down hat bewiesen, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend 
qualifiziertes Personal und ausreichend Notfallkapazitäten zur Verfügung standen. 
Eine gewisse zusätzliche Belastung während dieser Phase resultierte aus häufigen 
Umstellungen in den Konzepten, Sicherheitsanforderungen und Abläufen - nicht aber 
aus einem erhöhten Personalausfall oder aus einem Ansturm durch Patienten.
Über die gesamte Schweiz betrachtet erlitten die Krankenhäuser und praktisch 
sämtliche Arztpraxen in der Schweiz vor allem einen enormen finanziellen Schaden 
aufgrund der vom Bundesrat verhängten Behandlungsverbote und des massiven 
Nachfrageeinbruchs.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte besteht daher selbst bei einer zweiten Welle keine 
Notwendigkeit, die Bewilligungspflicht seitens Swissmedic für bestimmte Tätigkeiten 
aufzuheben. Sollte die Situation wider Erwarten nachweislich und deutlich aus dem 
Ruder laufen, hätte der Bundesrat noch immer die Handlungsmöglichkeit, die 
notwendigen Anordnungen zeitnah direkt gestützt auf Art. 185 Abs. 3 BV zu erlassen.
Art. 2 Abs. 3 lit. i betr. Lockerung von Zulassungskriterien für Arzneimittel:
Bewilligungspflicht und Zulassungskriterien für Arzneimittel bezwecken, den 
Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten Produkten 
sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung würde den Bundesrat ermächtigen, je 
nach Lage (und je nachdem, welche Berichterstattung in den Medien gerade 
vorherrscht), die hohen schweizerischen Standards zu senken. Dies wäre mit dem 
verfassungsrechtlichen Schutzauftrag an den Bund gegenüber der öffentlichen 
Gesundheit gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht vereinbar. Die vorgesehene Bestimmung 
würde darauf hinauslaufen, dass für eine unbegrenzte Zahl von Personen in der 
Schweiz der Schutz .ihrer persönlichen Unversehrtheit nach dem üblichen Standard 
von Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 36 BV nicht mehr gewährleistet wäre.
Im Worst Case könnte dies auch zur Folge haben, dass Impfstoffe, welche allenfalls 
noch nicht ausreichend auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft wurden 
oder sogar in die Erbsubstanz eingreifen, ohne gerichtliche Überprüfung für 
bestimmte Personengruppen (in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 lit. d EpG) für 
obligatorisch erklärt werden könnten. Dazu könnte es kommen, obwohl Impfungen 
und insbesondere die Veränderung der menschlichen Erbsubstanz als ein Eingriff in 
den Kerngehalt der körperlichen Unversehrtheit zu betrachten wären (im Sinne 
von Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 BV).
Art. 2 Abs. 3 lit. j betr. pauschale Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen für alle 
Medizinprodukte:
Diese ist aus demselben Grund klar abzulehnen wie die Bestimmung zuvor. Die 
Bestimmungen über die Konformitätsbewertung von Medizinprodukten bezwecken 
gerade, den Gesundheitsschutz der einheimischen Bevölkerung vor risikobehafteten 
ausländischen Arzneimittelprodukten sicherzustellen. Die vorliegende Bestimmung 
würde den Bundesrat ermächtigen, je nach Lage (und je nachdem, welche 
Berichterstattung in den Medien gerade vorherrscht), die hohen schweizerischen 
Standards fallen zu lassen. Dies wäre mit dem Schutzauftrag des Bundes gegenüber 
der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung gemäss Art. 118 Abs. 1 BV nicht 
vereinbar.
Im Übrigen droht der gleiche Worst Case, der vorstehend zu Art. 2 Abs. 3 lit. i 
beschrieben wurde.

Art. 2 Abs. 6 betreffend Schutz besonders gefährdeter Personen
Der Bedarf an einer schweizweit einheitlichen Regelung ist nicht ausreichend 
nachgewiesen. Es gibt keinen Grund, von der föderalen Ordnung und der

6



grundsätzlichen Zuständigkeit der Kantone abzuweichen. Das Prinzip der 
Selbstverantwortung und der Menschenwürde (gerade bei älteren Personen) muss 
gewahrt bleiben. So ist es etwa von vornherein verfehlt, alle Menschen über 65 Jahre 
als besonders gefährdete Personen zu betrachten, wie das im Erläuternden Bericht 
geschieht. Die vorgeschlagene Regelung ist ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die 
Wirtschaftsfreiheit und das Recht jedes Arbeitgebers, die für seinen Geschäftsbetrieb 
sinnvollen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der von ihm beschäftigen Personen 
vorzusehen (Fürsorgepflicht des Arbeitgebers). In vielen Fällen wird eine pauschale 
Regelung den individuellen Verhältnissen nicht ausreichend Rechnung tragen und sich 
damit als unverhältnismässig erweisen. Aus diesem , Grund ist dieser Absatz zu 
streichen. .

Art. 8 betr. Finanzielle Unterstützung der Medien:
Die starke finanzielle Unterstützung der grossen schweizerischen Medienhäuser auf 
dér Basis der COVID-19 Verordnungen hat dazu geführt, dass die sog. vierte Macht im 
Staat Sb gut vrie ausschliesslich die Sicht dès Buhdèsrates transportierte.
Abweichende wissenschaftliche Meinungen zum Phänomen COVID-1,9 und zum 
Umgang damit (geäussert beispielsweise von den Professoren Bakhdi, Streeck, 
Püschel odér Dr. Wodàrg) werden bis heute vollständig äusgeblendet. Personen, 
welche in der Öffentlichkeit eine vom Bundesrat abweichende Meinung vertreten, 
werden entweder ignoriert oder als Verrückt bis gefährlich dargestellt. Viele Medien 
haben sich durch die starken Bundesgelder zu einer Berichterstattung hinreissen 
lassen, welche unter der Perspektive von Art. .,258 StGB (Schreckung der 
Bevölkerung) im höchsten Mass prolDlematisch ist ürid im Einzelfall vermutlich 
einschlägig war.
Diese von den Medien getriebene Entwicklung betrachten wir als eine echte Gefahr 
für unsere Demokratie. Aus diesem Grund sind die Massnahmen im Medienbereich 
im Zusammenhang mit Covid-19 geniäss Àrt.8 der Vorlage (sowie bei jeder 
weiteren Epidemie) ersatzlos abzulehnen.
Sollte der Bundesrat über eine Medienförderung nachdenken wollen, müsste der 
erste Gedanke einem Qualitätsmonitoring gelten. Dieses müsste von einer 
unabhängigen und vom Volk gewählten Stelle überwacht werden. Wie sich in den 
letzten Monaten eindrücklich gezeigt hat, ist eine Finanzierung durch den Bund als 
Mittel denkbar ungeeignet, um eine qualitativ hochwertige und unabhängige 
Berichterstattung zu sichern.
Art. 11 betr. Aufstellung neuer Straftatbestände:

Art. 123 Abs. 1 BV erklärt das Strafrecht zur Bundessache und Art. 1 StGB statuiert 
den Satz „Keine Strafe ohne Gesetz“, welcher seit dem Alten Rom gilt (Nutla poena 
sine lege). Dieser Grundsatz erfordert gemäss einhelliger Lehre ein Gesetz im 
formellen Sinn und ist auch in Art. 7 EMRK verankert. Eine blosse Verordnung des 
Bundesrates reicht hier keinesfalls aus.

Die Eidgenössischen Räte sind daher nicht befugt, dem Bundesrat die Ermächtigung 
zur Begründung neuer Straftatbestände zu übertragen. Wenn der Bundesrat aber 
Strafbedrohte • Massnahmen erlassen darf, kann er völlig neue Straftätbestände 
schaffen (bisher schon zürn Beispiel „Menschenansammlung“, „Teilnahme an 
Veranstaltungen“ und ähnliches), welche sich durch ganz neue, zudem unbestimmte 
Tatbestandsmerkmale definieren. Diese Vorschrift verstösst folglich eindeutig gegen 
Art. 1 StGB und gegen Art. 7 EMRK. Art. 11 des Entwurfes ist damit verfassungs- und 
völkerrechtswidrig und deshalb ersatzlos zu streichen.

Zusammenfassung der Feststellungen zum Entwurf des Covid-19 Gesetz, im Falle einer 
inhaltlichen Beratung:

7



Das Gesetz beinhaltet Teile, die verfassungswidrig sind und fUr unser 
Gesundheitssystem und für unsere Wirtschaft unverhältnismässig negative 
Auswirkungen haben. Darum empfehlen wir das ersatzlose Streichen von Art. 2 Abs. 3 
lit. g bis j und Art. 2 Abs. 6 sowie Art. 8 und 11 des Entwurfs.
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